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Neufassung der Ordnung über die Durchführung der Fjaßkontro l i e 

an den Grenzübergangsstellen der Deutschen Demokr 

blik (Paßkontrollordnung) 

Abschnitt I I  I - "Die Paßkontrolle von Personen, die nicht 

Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik sind" 


1.	 Gegenwärtig erfolgt eine Überarbeitung und Neuauflage der 

Ordnung über die Durchführung der Paßkontrolle an den 

Grenzübergangsstellen der Deutschen Demokratischen Republik 

(Paßkontro11OrdnungK 

Die überarbeitete Paßkontrollordnung wird folgende 

Abschnitte enthalten: 

Abschnitt I  : 	 "Aufgaben und Arbeitsweise der Paßkon


trolleinheiten des Ministeriums für 

Staatssicherheit bei der Durchführung 

der Paßkontrolle an den Grenzübergangs1 


s t e l l e n der Deutschen Demokratischen 

Republik" 


Abschnitt I I  : 	 "Die Paßkontrolle bei Bürgern der Deut

schen Demokratischen Republik" 


Abschnitt I I I  : 	 "Die Paßkontrolle von Personen, die nicht 

Staatsbürger der Deutschen Demokratischen 

Republik sind" 


Abschnitt IV: "Einzelaufgaben der Paßkontrolle zur 

Gewährleistung der öffentlichen Ordnung 

und Sicherheit im grenzüberschreitenden 

Verkehr" 


Die Herausgabe erfolgt etappenweise, beginnend mit dem 

vorliegenden Abschnitt I I I  . 


2.	 Der Abschnitt I I  I der Ordnung über die Durchführung der 

Paßkontrolle an den Grenzübergangsstellen der Deutschen 

Demokratischen Republik (Paßkontrollordnung) regelt auf 

der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften die 


Voraussetzungen zum Gestatten des Grenzübertritts 

Erteilung von Visa 

Abfertigung der Grenzübertrittsdokumente 




durch die Paßkontrolleinheiten an den Grenzübergangsstel

len der Deutschen Demokratischen Republik für Personen, 

die nicht Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Re.pu
b l i k s i n d  . 


3.	 Der Abschnitt I I  I der "Ordnung ..." t r i t  t mit Herausgabe 

in Kraft. 

Gleichzeitig treten außer Kraft: 

- Teil I  I der Ordnung über die Durchführung der Paßkon


t r o l l e an den Grenzübergangsstellen der Staatsgrenze 

der Deutschen Demokratischen Republik "Der grenzüber

schreitende Reiseverkehr von Bürgern der BRD und von 

Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin" in der 

Fassung der 21. Änderung, außer dem Abschnitt II/4/6/3; 


- Teil I I  I der Ordnung über die Durchführung der Paßkon

t r o l l e an den Grenzübergangsstellen der Staatsgrenze 

der Deutschen Demokratischen Republik "Der grenzüber

schreitende Reiseverkehr von Bürgern anderer Staaten 

(außer der BRD) und von Staatenlosen" in der Fassung 

der 41. Änderung, außer den Abschnitten III/11/1/1 und 

I I I / 1 1 / 1 / 3 "  - III/11/1/5; 


- die Abschnitte IV/1/1, IV/1/1/1, IV/1/2, IV/1/4, I V / 3 / 1  , 

IV/3/2/1, IV/3/2/2, I V / 1  0 und IV/12 des Teiles IV der 

Ordnung über die Durchführung der Paßkontrolle an den 

Grenzübergangsstellen der Staatsgrenze der Deutschen-

Demokratischen Republik "Einreisen zu Großveranstal

tungen. Sonderfragen der Kontrolle und Abfertigung 

des grenzüberschreitenden Verkehrs"; 


- Fernschriftliche Weisung des Leiters der Hauptabteilung 

vom 20. 3. 1978, Tgb.-Nr.: VI/RuG/136/78, über "Ausrei

sen von Personen mit länger befristetem Aufenthalt in 


• der DDR"i 


- Fernschriftliche Weisung des Leiters der Hauptabteilung 

vom 5. 5. 1978, Tgb.-Nr.: VI/RuG/245/78, über "Abkommen 

zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der 

CSSR über den visafreien Reiseverkehr"» 


- Fernschriftliche Weisung des Stellvertreters Paßkon

t r o l l e vom 22. 2. 1978, Tgb.-Nr.: VI/RuG/93/78, über 

"Eintragung der Zielstaaten in den Ausreisegenehmi

gungen der CSSR". 
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4.1.	 Der Abschnitt 11/4/6/3 i s  t als Abschnitt IV/2 zu kenn

zeichnen und entsprechend in den T e i l IV der- Paßkontroll

ordnung einzuordnen. 

Die Abschnitte III/11/1/1 und III/11/1/3 - III/11/1/5 sind 

als Abschnitte IV/4/1 - IV/4/4 zu kennzeichnen und ent

sprechend in den T e i l IV der Paßkontrollordnung einzuordnen 

(vgl. auch die 15. Änderung zum T e i l IV der Paßkontroll

ordnung ) . 


4.2.	 Nach Entnahme der unter 4.1. genannten Abschnitte sind die 

Teile I  I und I I  I der Paßkontrollordnung der Vernichtung 

zuzuführen. Über die Vernichtung i s  t ein Protokoll, das 

die Registriernummern der vernichteten Teile I  I und I I  I 

sowie die Anzahl der vernichteten Blätter zu enthalten 

hat, anzufertigen und von dem mit der Vernichtung beauf

tragten Mitarbeiter sowie vom L e i t e r der Diensteinheit zu 

bestätigen. 


* 


Das Vernichtungsprotokoll i s  t bis zum 30. 9. 1978 an die 

Dokumentenstelle des Büros des Leiters der Hauptabteilung 

VI zu übersenden. 


5.	 Der Abschnitt I I  I der Paßkontrollordnung entspricht inhalt

l i c h grundsätzlich den unter 3. genannten, außer Kraft ge

setzten Weisungen. 

Sollten sich auf Grund der Neufassung Fragen ergeben, 

hat vor einer eventuellen Änderung der bestehenden Praxis 

eine Konsultation mit der Arbeitsgruppe Recht und Grund

satzfragen der Hauptabteilung zu erfolgen. 


B.1.	 Bei Erlaß von Änderungen haben die L e i t e r der Abteilungen 

VI oder deren S t e l l v e r t r e t e r Paßkontrolle bzw. die L e i t e r 

der der Hauptabteilung VI direkt unterstellten Paßkontroll

einheiten nach Vorschlag durch den O f f i z i e r für Regime In

halt und Umfang erforderlicher Einweisungen der Mitarbeiter 

der Paßkontrolleinheiten zu bestimmen und zu veranlassen. 
Vi 

6.2.	 Änderungsmitteilungen sind jeweils nach dieser einführenden 

Weisung dem Abschnitt I I  I der Paßkontrollordnung beizufügen. 


6.3.	 Die bei Erlaß von Änderungen auszusondernden Blätter sowie 

außer Kraft gesetzten Weisungen sind in eigener Zuständig

keit zu vernichten. Die Vernichtung i s  t auf den Änderungs
mitteilungen zu bestätigen. 


VogR 

Obers 
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III.	 Die Paßkontrolle von Personen, die nicht Staatsbürger der DDR 
sind 

1.	 Pässe und Paßersatz 

2.	 Befreiung von der Paß- und Visapflicht 

3. Visapfl ichtige Einreisen zu einem befristeten Aufenthal t , Visa für 
\ Ein- und Ausreisen 

4.	 Polizeiliche Meldepfl icht, Genehmigung des Aufenthal tes und Ent
zug von Genehmigungen zum Aufenthal t , Verlust der Reisedoku
mente während des Aufenthal tes 

5.	 Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für Einreisen durch die 
PKE und Durchführung der Visaertei lung 

6.	 Abfer t igung der Grenzübertr i t tsdokumente, Kontrol le der Ein- und 
Ausreise 

7.	 Bürger anderer Staaten und Staatenlose mit ständigem Wohnsitz 
in der DDR 

8. Weiterreise von Bürgern sozialistischer Staaten nach drit ten Staaten 
) und Westberl in 

9.	 Transitreisen 

10.	 Bevorrechtete Personen, bevorzugte Kontrol le 

11.	 Einreisen zum Tagesaufenthal t 

12.	 Berufsbedingter Verkehr 

13.	 Einreisen zur Leipziger Messe 

14.	 Übersiedlungen in die DDR ( 

15.	 Gebührenerhebung 
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Pässe und andere Personaldokumente 

1.	 Ausländer (Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft 
der DDR besitzen) benötigen für Reisen in und durch die 
DDR einen gültigen Paß bzw. ein anderes gültiges Perso
naldokument . 
Als Pässe,sind nur die von zuständigen Organen der Staa
ten ausgestellten nationalen Reisedokumente sowie die 
Laissez-Passer der UNO anzuerkennen/ 
Andere Personaldokumente als Pässe sind nur anzuerken
nen, wenn das auf der Grundlage zwischenstaatlicher Ver
einbarungen oder innerstaatlicher Festlegungen ausdrück
lich bestimmt i s  t (siehe Ziffer 4 . ) . 

2.1. Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, benö

tigen einen eigenen Paß oder ein.eigenes anderes Perso

naldokument oder müssen im Paß bzw. in einem anderen 

Personaldokument einer erwachsenen Begleitperson einge

tragen und durch Vorhandensein eines Lichtbildes in die

sem Paß bzw. anderen Personaldokument identifizierbar 

sein . 


2.2. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, benötigen einen eigenen Paß oder ein eigenes an

deres Personaldokument oder müssen im Paß bzw. in einen/, 

anderen Personaldokument einer erwachsenen Begleitperson 

eingetragen sein. 

(Diese Festlegung schließt ein, daß der Grenzübertritt 

von Kindern, die keinen eigenen Paß bzw. kein eigenes 

anderes Personaldokument besitzen, auch dann nicht zu 

gestatten i s t  , wenn sie einen Paß bzw. ein anderes Per-


Die von Staaten der EG ausgestellten Pässe mit der außer der 

Staatsbezeichnung vorhandenen Aufschrift "Europäische Gemein

schaft" gelten als nationale Reisedokumente der einzelnen EG-

Staaten und sind als solche anzuerkennen. 
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sonaldokument eines Erwachsenen, in dem sie eingetragen 

sind, dessen Inhaber jedoch nicht mitreist , vorweisen.) 


Pässe und andere Personaldokumente sind bei der Durch
3> 
führung der Paßkontrolle hinsichtlich ihrer Anerkennung 

durch die Deutsche Demokratische Republik, ihrer Echtheit, 

der Übereinstimmung des Reisenden mit der durch den Paß 

bzw. das andere Personaldokument ausgewiesenen Person 

(Identität) und ihrer Gültigkeit zu kontrollieren. 

Der Grenzübertritt i s  t nur mit von der DDR anerkannten, 

echten und gültigen Pässen bzw. anderen Personaldokumen

ten sowie nach Feststellung der Identität zu gestatten. 


Bei der Wiederausreise von Personen, die im Transit r e i  

sten oder sich besuchsweise in der DDR aufhielten, kann 

auf die nochmalige Prüfung der Anerkennung durch die DDR 

und der zeitlichen Gültigkeit verzichtet werden. 


4, Als andere Personaldokumente sind anzuerkennen: 


a) Der Westberliner Personalausweis ("Behelfsmäßiger Per

sonalausweis") einschließlich des vorläufigen behelfs

mäßigen Personalausweises in Blattform oder ein anderes 

vom Westberliner Senat ordnungsgemäß ausgestelltes Do

kument (siehe Anlage) für Personen mit ständigem Wohn

s i t  z in Westberlin 


b) Personalausweise (auch Bürgerausweise oder Identitäts

karten genannt) von 


- Bürgern s o z i a l i s t i s c h e r Staaten entsprechend den 

Festlegungen des Abschnittes I I I / 2  ; • - • 
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-	 Bürgern nordeuropäischer Staaten zur Erteilung 

von Visa zum Tagesaufenthalt in den festgelegten 

Orten des Bezirkes Rostock; 


. - Bürgern n i c h t s o z i a l i s t i s c h e r Staaten, wenn eine 

besondere Weisung der Hauptabteilung vorliegt, 

oder wenn von Auslandsvertretungen der DDR oder 

den Visabüros ein Visum, das ausdrücklich in Ver

bindung mit dem Personalausweis/der Identitäts

karte g i l t  , e r t e i l  t wurde 


c) Kinderausweise und für Pert>unen mit ständigem Wohn

s i t z in Westberlin, die das 16. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, die Westberliner Kinderlicht
bildbescheinigung. 

Bei Bürgern der BRD und Westberlinern, die das 10. 

Lebensjahr vollendet haben, muß der Kinderausweis 

bzw. die Kinderlichtbildbescheinigung mit einem 

Lichtbild versehen sein. 


d) Seefahrtsbücher (auch als SeemannspaO bezeichnet), 

von Seeleuten für den Landgang, für Reisen auf dem 

Land- oder Luftweg von oder nach Seehäfen der DDR, 

für Durchreisen und darüber hinaus entsprechend 


-, zwischenstaatlichen Vereinbarungen (vgl. s p e z i e l l e 

Festlegungen in den Abschnitten H I / 2 )  . 


e) Schifferdienstbücher für Binnenschiffer der VR Polen 

und der CSSR. 


f) Erlaubnisscheine für Luftfahrtpersonal der VR Polen, 

SR Rumänien, Ungarischen VR und VR Bulgarien 
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g) Grenzausweise der CSSR und der VR Polen 


h) Ersatzreisedokumente (in der Regel Pässe in Blattform,) 


- die von Vertretungen anderer Staaten in der DDR 

für Bürger ihrer Staaten zur Rückreise in den 

Heimatstaat ausgestellt wurden; 


- die von Vertretungen anderer Staaten in anderen 

Staaten und in Westberlin ausgestellt wurden, unter 


.... Beachtung des gegebenenfalls eingetragenen Reise

z i e l  s bzw. Geltungsbereiches für Reisen durch die 


,.. DÜR X , jedoch nicht die von Auslandsvertretungen der 

BRD ausgestellten "Reiseausweise als PaQerSatz" 


i  ) Ausweise für algerische Werktätige in der DDR (auch 

al s "Onamo-Reisedokument" bezeichnet) sind ausnahms

los nur durch die PKE Flughafen Berlin-Schönefeld für 

Reisen von und nach der DVR Algerien anzuerkennen. 


xDas g i l  t auch für die von den Auslandsvertretungen der VR China 

für eine Reise innerhalb eines Jahres ausgestellten E r s a t z r e i s e 

dokumente mit der Aufschrift "Permis de Voyage" und "Travel Per

mit" . > . •<' ' ' :;• ; ' 


http://iif.ii
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mm 

Der Senator für Inneres 1 Berlin 31, Fehrbelliner Platz 2 

den 


Bescheinigung 


Der/Die nebenstehend abgebildete ... 

(Name, Vorname) 


geboren am 

L i c h t b i l  d 
 i s  t für Berlin S t r  . Nr 


ohne/mit Staatsangehörigkeit p o l i z e i l i c  h 

gemeldet. 


Diese Bescheinigung i s  t gültig b i  s 


Im Auftrage 
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Pässe und andere Personaldokumente, die nicht anzuerkennen 

sind 


1  .	 Als Pässe bezeichnete oder paßähnliche Dokumente f i k t i 
ver "Staaten", Vereinigungen und Organisationen, z. B. 

- "Diplomatenpässe" mit dem Aufdruck "Republik Koneuwe" 

- paßähnliches Dokument einer "World Service Authorithy" 

- paßähnliches Dokument des Malteser Ordens mit der Be


zeichnung "Diplomatie Service Credentials" 

- "Diplomatenpässe" einer Organisation "Souveräner Orden 


von Zypern"	 . 

- paßähnliches Dokument mit der Bezeichnung "World 


Citizen's - International I d e n t i f i c a t i o n " ; 


Inhaber dieser Dokumente sind aufzufordern, einen Paß 

ihres Heimat- bzw. Aufenthaltsstaates vorzuweisen. IB 

sind nicht zu e r t e i l e n . 


2.	 Paßähnliche Dokumente und Ausweise internationaler Ver

einigungen und Organisationen, z. B. 


- von der Beiruter Delegation des Internationalen Roten 

Kreuzes ausgestelltes Dokument des Internationalen Ro

ten Kreuzes, 


- Ausweis für Abgeordnete der Beratenden Versammlung des 

Europarates und Ausweise für Mitglieder und Bedienstete 

der Organe der Europäischen Gemeinschaften 


Inhaber dieser Dokumente sind aufzufordern, einen Paß 

ihres Heimat- bzw. Aufenthaltsstaates vorzuweisen. IB sind 

nicht zu e r t e i l e n . 
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Als Pässe einer internationalen Organisation sind nur 

die Laissez-Passer der UNO anzuerkennen. 


3.1.	 Pässe und Personaldokumente völkerrechtswidriger E x i l  
und Emigrantenregierüngen: 


-	 l i t a u i s c h e r Paß mit der Bezeichnung "Lietuvos Respublica 

Uzsienio Pasas" in l i t a u i s c h e r und französischer Spracht, 


- l e t t i s c h e r Paß mit der Bezeichnung " L a t r i j a s Republika -

Arzanju Päse" in l e t t i s c h e r und französischer Sprache; 


- estnischer Paß mit der Bezeichnung "Eesti Vabariik -

Valispass" in estnischer und englischer Sprache. 


3.2.	 Pässe des sogenannten "Türkischen föderativen Staates 

Zyperns" ("Turkish Federated State of Cyprus") bzw. der 

sogenannten "Türkischen Republik Nordzypern" (Turkish 

Republic of Northern Cyprus"). 


3.3.	 Reisedokumente der vom Regime in Südafrika gebildeten 

Bantustans: Transkei, Bophuthatswana, Venda, Qua Qua, 

Ciskei 


Inhaber derartiger Reisedokumente sind aufzufordern, einer 

 Paß ihres Heimat- bzw. Aufenthaltsstaates vorzuweisen. 

Kann	 ein solcher nicht vorgewiesen werden, kann in beson

ders begründeten Ausnahmefällen (z. B. in durchgehenden 

Zügen zwischen der BRD und Westberlin) eine Identitäts

bescheinigung e r t e i l  t werden. 


N


4.	 Pässe und andere Personaldokumente der BRD, einschließ
l i c h Reiseausweise für Flüchtlinge und Reiseausweise 
für Staatenlose, . 
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\ - die in Westberlin ausgestellt (ausstellende Behörde: 

"Der Bundesminister des Innern"), verlängert oder 

ergänzt wurden, : iKi; .. 


-	 deren Inhaber in Westberlin wohnhaft i s  t ( a l s Wohn

ort i s t "Be r l i n " eingetragen). 


Dies bezieht sich auch auf: 


-	 Pässe der BRD, die für Westberliner ausgestellt wurden 

und mit dem Stempel "Ausgestellt in Übereinstimmung 

mit dem Viermächte-Abkommen vom 3. September 1971" 

versehen sind; 


-	 Diplomatenpässe der BRD, die für die Westberliner Bun

destagsabgeordneten ausgestellt wurden (anhand der Diplo 

matenpässe der BRD i s  t nicht f e s t s t e l l b a r , ob der In

haber Westberliner Bundestagsabgeordneter i s t  , so daß 

die Durchsetzung mit den Mitteln der Fahndung e r f o l g t ) ; 


-	 die von den Auslandsvertretungen der BRD für Westber

li n e r	 ausgestellten "Reiseausweise als Paßersatz zur 


Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland"; 


-	 Pässe der BRD, die für Westberliner•wegen Verlust 

ihres Personalausweises in der BRD ausgestellt wur

den und in denen als Wohnort ein Ort in der BRD ein

getragen i s t ( C h a r a k t e r i s t i s c h i s t  , daß diese Pässe 

nur kurz b e f r i s t e t werden. Die Nichtanerkennung hat 

nur dann zu erfolgen, wenn es sich bei deren Inhabern 

nachweislich um Westberliner handelt. Als entsprechen
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der Nachweis gelten andere mitgeführte Dokumente und/ 

oder eigene Äußerungen der Personen, aus denen zwei

f e l s f r e  i zu entnehmen i s t  , daß sie ihren ständigen 

Wohnsitz in Westberlin haben. Die Nichtanerkennung 

solcher BRD-Pässe i s  t örtlich zu vermerken.); 


- Seefahrtsbücher der BRD, die für Westberliner ausge

s t e l l  t wurden (außer bei Genehmigung von Landg'ang 

- vgl. dazu auch III/12/1/3, Ziffer 1.2.). 


Identitätsbescheinigungen können e r t e i l  t werden. 


4.1.	 Bei Anreise von Inhabern von Diplomaten-, Mini

s t e r i a l - , Dienst- und Reisepässen der BRD mit ein

getragenem Wohnort "Berlin" sowie von in den Fahn

dungsmitteln erfaßten Westberliner Bundestagsabge

ordneten i s  t wie folgt zu verfahren: 


Dem Paßinhaber i s  t wörtlich mitzuteilen: "Ihren Paß 

der BRD können Sie nicht für Reisen in (bzw. durch)' 

die Deutsche Demokratische Republik benutzen. Sie 

haben Ihren 
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ständigen Wohnsitz in Berlin (West) und benötigen dem

zufolge einen Westberliner Personalausweis." 


Soll eine Einreise in die DDR erfolgen und wird kein 

Berechtigungsschein zum Empfang eines Visums vorgelegt, 

is  t der letzte Satz durch die Worte "und einen Berech

tigungsschein zum Empfang eines Visums" zu ergänzen. 


Wird kein Westberliner Personalausweis mitgeführt, be

steht die Möglichkeit des Erwerbs einer gebührenpflich

tigen Identitätsbescheinigung. Bei Einreisen zum Aufent

halt in der DDR kann jedoch nur dann eine Identitätsbe
scheinigung e r t e i l  t werden, wenn dis festgelegten Voraus

setzungen zur Erteilung von Visa zur Einreise bzw, zur 

Ein- und Ausreise für Personen mit ständigem Wohnsitz 

in Westberlin gegeben sind. 


Wird der Erwerb einer Identitätsbescheinigung abgelehnt, 

is  t der Paßinhaber zurückzuweisen. Bei Transitreisen von 

Inhabern von Diplomaten-, Ministerial- und Dienstpässen 

in durchgehenden Zügen zwischen der BRD und Westberlin 

i s  t im Falle der Ablehnung des Erwerbs einer Idsntitäts
bescheinigung unabhängig von deren Einverständnis sine 

gebührenfreie Identitätsbescheinigung (zusammen mit dem 

Transitvisum), ohne Unterschrift durch den Reisenden und 

ohne Bezugnahme auf das Lichtbild im Paß, zu übergeben. 


Da in politisch begründeten Ausnahmefällen eine Akzeptie

rung eines Diplomaten-, Ministerial- und Dienstpasses der 

BRD mit eingetragenem Wohnort "Berlin" denkbar i s t  , hat 

keine Beanstandung zu erfolgen, wenn in bzw. zu einem 

solchen Paß ein Visum e r t e i l  t wurde. 


Darüber hinaus i s  t zu berücksichtigen, daß die getrof

fenen Festlegungen nicht für Angehörige der Ständigen 
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Vertretung der BRD in der DDR zutreffen, in deren Pässe 

als Einsatz- und derzeitiger Wohnort ebenfalls "Berlin" 

eingetragen i s  t (wobei eben Berlin, Hauptstadt der DDR, 

und nicht Westberlin gemeint i s t )  . Abgesehen davon, daß 

diese Pässe mit einem Visum der DDR versahen sind, i s  t 

in den Pässen eingetragen "Ständige Vertretung der 

Bundesrepublik Deutschland", so daß eine zweifeisfreie 

Unterscheidung möglich i s t  . 


5.1.	 Westberliner Personalausweise, die für Bürger der BRD 

ausgestellt wurden. 


Westberliner Personalausweise werden für Bürger der BRD, 

die ihr Reisedokument in Westberlin verloren haben und 

auf dem Landweg nach der BRD zurückreisen wollen, aus

g e s t e l l t . Sie werden kurz b e f r i s t e t und es wird eine 

Westberliner Wohnanschrift eingetragen. 

Die Nichtanerkennung hat nur dann zu erfolgen, wenn es 

sich	 bei deren Inhabern nachweislich um Bürger der BRD 

handelt. Als entsprechender Nachweis gelten andere mit

geführte Dokumente und/oder eigene Äußerungen der Inha

ber, aus denen zwei f e l s f r e i zu entnehmen i s t  , daß s i e 

in der 'BRD wohnhaft und Bürger der BRD sind. 

Die Nichtanerkennung solcher Westberliner Personalaus

weise i s  t örtlich zu vermerken. Identitätsbescheinigungen 

können e r t e i l  t werden. 


5.2.	 Westberliner Personalausweise, in denen Behörden der BRD 

Eintragungen, die sich auf die Personalien des Inhabers 

(z. B. Wohnanschrift in der BRD, ergänzende Eintragung 

eines Kindes) oder auf die Gültigkeit des Personalaus

weises (z. B. Verlängerungen) beziehen, vorgenommen haben. 

Identitätsbescheinigungen können e r t e i l  t werden. 

Eintragungen, die in keiner Beziehung zu den Personalien 

des Inhabers oder der Gültigkeit des Ausweises stehen 

(z. B. Eintragung eines Konsuls über geliehenes Geld), 

sind nicht zu beanstanden. 
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üie Gültigkeit von Pässen und anderen Personaldokumente i 


Pässe und andere Personaldokumente sind ungültig und 

nicht anzuerkennen, wenn Gründe gemäß Zi f f e r 4. des 

Abschnittes I I / l /  l zutreffen. 


Dabei i s t zu beachten: 


a) Es sind keine Eintragungen, Unterschriften oder Siegel 

zu fordern, die im Paß bzw. Personaldokument nicht vor

gesehen sind oder aus offensichtlichen bzw. erklärbaren 

Gründen nicht enthalten sein können (z. B. Personenbe

schreibung; Siegelung des Lichtbildes, wenn die Lich t 

b i l d s e i t e f o l i i e r  t i s t  ; Unterschrift des Inhabers*, 

Siegelung der Eintragung von Kindern). 


b) Sammelpässe, die keine Lichtbilder enthalten, sind anzu

erkennen, wenn die Personen, für die der Sammelpaß aus

g e s t e l l t wurde, im Besitz eines mit Li c h t b i l d versehenen 

amtlichen Persona 1dokumentes sind. 


2.1.	 Der Grenzübertritt mit Pässen und anderen Personaldokumenten 

von Personen, die Angehörige von Vertretungen anderer Staa

ten in der DDR sind, oder die ein Diplomatenvisum enthalten, 

und die ungültig s i n d , i s t zu gestatten, wenn der Grund der 

Ungültigkeit geringfügig i s t und an der Echtheit insgesamt 

keine Zweifel bestehen (z. B. k u r z f r i s t i g abgelaufene Gül

t i g k e i t ) . 


So sind beispielsweise Reisepässe der BRD und Westberliner Perso

nalausweise, die für Bürger ausgestellt wurden, die des Schreibens 

unkundig bzw. zur Unterschriftsleistung nicht in der Lage sind und 

bei denen anstelle der Unterschrift in dem dafür vorgesehenen Raum 

ein durchgehender S t r i c h ausgedruckt wurde, anzuerkennen. 
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Entsprechend den Umständen jedes E i n z e l f a l l e s kann der 

Inhaber des Passes bzw. anderen Personaldokumentes auf 

den Mangel in höflicher Form aufmerksam gemacht werden. 

Über derartige Feststellungen i s  t die Abteilung Paßkon

trolle/Referat Recht und Grundsatzfragen zur weiteren 

Veranlassung in Kenntnis zu setzen. 


2.2.	 Pässe und andere Personaldokumente, die nicht völlig den 

unter Z i f f e r 1. festgelegten Bedingungen entsprechen, in 

bzw. zu denen jedoch von der HA Konsularische Angelegen

heiten des MfAA oder den Auslandsvertretungen der DDR ein 


• Visum e r t e i l  t wurde, sind, wenn an der Echtheit insgesamt 

keine Zweifel bestehen, nicht zu beanstanden. 


Bei auftretenden Fragen i s  t die Abteilung Paßkontrolle/Re

ferat Recht und Grundsatzfragen möglichst unter Beifügung 

einer Dokumentation zur weiteren Prüfung zu informieren. 


2.3.	 Durch die PKE Flughafen Berlin-Schönefeld i s  t die Ausreise 

von Ausländern mit durch Fristablauf ungültig gewordenen 

Pässen zu gestatten, wenn ein gültiges auf einer "Anlage 

zum Paß/Ausweis" e r t e i l t e  s Visum zur Ausreise vorhanden 

i s  t und eine entsprechende Information des OLZ der HA VI 

darüber vorliegt. 
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f) Zusatzblätter dürfen nur amtlich angebracht und 

die Anbringung muß so bescheinigt sein, daß ein 

Mißbrauch ausgeschlossen i s t  . 


2«	 Pässe und Paßersatz sind ungültig, wenn 

- die unter 1 genannten Voraussetzungen für ihre 

Gültigkeit nicht gegeben sind; 


- deren Inhalt ohne behördliche Bestätigung verändert 

wurde; 


- sie stark beschädigt sind. 


Als stark beschädigte Dokumente gelten insbesondere, 

wenn 


- a l l e Seiten oder wenn Seiten mit dem Lichtbild oder 
den Angaben zur Person lose sind; 

- das Lichtbild lose oder nur noch geringfügig be

festigt i s t  ; 


- Angaben zur Person oder andere für die Kontrolle maß

gebliche Angaben nicht mehr leserlich sind. 


3.1.	 Pässe und Paßersatz, die nur geringfügige Mängel, die 

für die Feststellung der Echtheit, Identität und Gültig

keit gegenstandslos sind (z. B. lose Seiten, die keine 

für die Kontrolle erforderlichen Angaben enthalten), auf

weisen, sind als gültig zu betrachten und nicht zu bean

standen. 
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3.2.	 Der Grenzübertritt mit Pässen und Paßersatzdokumenten 

von Personen, die Angehörige von Vertretungen anderer 

Staaten in der DDR sind, oder die ein Diplomatenvisum 

enthalten, und die nach Ziffer 1. und 2. ungültig 

sind, i s  t zu gestatten, wenn der Grund der Ungültig

keit geringfügig i s  t und an der Echtheit insgesamt 

keine Zweifel bestehen (z. B. kurzfristig abgelaufene 

Gültigkeit). 

Entsprechend den Umständen jedes Einzelfalles kann der 

Inhaber des Passes bzw. Peßersatzes auf den Mangel in 

höflicher Form aufmerksam gemacht werden. 

Ober derartige Feststellungen i s  t die AG Recht und 

Grundsatzfragen zur weiteren Veranlassung in Kenntnis 

zu setzen. 


3.3.	 Pässe und Paßersatzdokumente, die nicht völlig den 

unter Ziffer 1. festgelegten Bedingungen entsprechen, 

in bzw. zu denen jedoch von der HA Konsularische Ange

legenheiten des MfAA oder den Auslandsvertretungen der 

DDR ein Visum e r t e i l  t wurde, sind, wenn an der Echtheit 

insgesamt keine Zweifel bestehen, nicht zu beanstanden. 

So sind z. B. die Auslandsvertretungen der DDR befugt, 

zu den Pässen chilenischer Emigranten, deren zeitliche 

Gültigkeit abgelaufen i s t  , und wenn durch den Aufent

haltsstaat keine Fremdenpässe oder diesen gleichgestellte 

Reisedokumente ausgestellt werden, Visa auf "Anlege zum 

Paß/Ausweis" zu erteilen. 

Bei auftretenden Fragen i s  t die AG Recht und Grundsatz

fragen möglichst unter Beifügung einer Dokumentation zur 

weiteren Prüfung zu informieren. 
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4,	 Austsuschblatt 

(45. Änderung) 


Hinweise Ober die Anerkennung besonderer Pässe und anderer 

Personaldokumente _̂ 


1. "Permit	 to reenter the 

United States", ausge

s t e l l  t vom Justizmini

sterium der USA 


2. "Re-entry permit	 to Japan* 

ausgestellt vom Justizmi

nisterium Japans 


3 .	 Reisepaß der USA als 
Familienpaß ausgestellt 
(Ehefrau i s  t auf Licht
bild mit abgebildet und 
nur mit Vornamen einge
tragen) 

4. Französisches Dokument 

"Titre D'Identite et de 

Voyage" (Urkunde über 

die Identität und die 

Reise) 


5. "Br i t i s h V i s i t o r ' s 

Passport" des Vereinig

ten Königreiches von 

Großbritannien und Nord

irland 


Nicht anerkennen. Möglich

keit des Erwerbs einer Iden

titätsbescheinigung besteht. 


Nicht anerkennen. Möglich

keit des Erwerbs einer Iden

titätsbescheinigung besteht. 


Anerkennen. 

Jedoch keine Anerkennung, 

wenn nur Ehefrau r e i s t . Er

werb einer Identitätsbe

scheinigung durch Ehefrau 

nicht möglich. 


Nicht anerkennen. Möglich

keit des Erwerbs einer Iden
titätabescheinigung besteht. 


Nicht anerkennen. Möglich

keit des Erwerbs einer Iden

titätsbescheinigung besteht. 
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6. Von arabischen Staaten 

"für die Flüchtlinge 

Palästinas" ausgestell

.. te Pässe ••' 


7« Von der Vereinigung ko

reanischer Einwohner 

(General Association of 

Korean Residents) in 

Japan für in Japan l e 

bende Koreaner ausge

s t e l l t e s Personaldoku

ment ("Certificate") 


8.	 Reise- und Identitäts
dokument (TRAVEL AND 
IDENTITY DOCUMENT) des 
Rates der Vereinten 
Nationen für Namibia 
(UNITED NATIONS COUNCIL 
FOR NAMIBIA) 

9. Reisedokument PASSPORT 

NAMIB 

(SOUTH WEST AFRICA) 
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Anerkennen, wenn sie den 

grundsätzlichen Anforde

rungen entsprechen. 


Nicht anerkennen. Visa wer

den erforderlichenfalls von 

der Botschaft derDDR in Ja

pan auf "Anlege zum Paß/Aus

weis" zu dorn von den japani

schen Behörden ausgestellten 

"Certificate of Identity" er

t e i l t . 


Anerkennen. 

Der Paß wird durch den Rat 

der Vereinten Nationen für 

Namibia seit 1970 für Bür

ger Namibias ausgestellt. 


Anerkennen. 
Das Reisedokument wird von 
der Befreiungsbewegung Nami
bias SWANUF (siehe Seite 3 
des Dokumentes) für Bürger 
Namibias ausgestellt. ^ 
Hinweis: Den Inhabern i s t zu 
empfehlen, sich um ein Reiee
dokument entsprechend Z i f f . 8 
zu bemühen» 
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7. Austauschblatt 

(63. Änderung) 


10.	 "CERTFICATE OF IDENTY" 

des Vereinigten König

reiches von Großbri

tannien und Nordirland 


11.	 "LAISSEZ PASSER" 

der Republik Libanon 


12. "Passeport de Emigration' 

der Ungarischen Volks
republik 

Spezielles Ausreisedo

kument der UVR zur Über

siedlung von Personen, 

die aus der Staatsbür

gerschaft der UVR ent

lassen wurden, das nur 

zur Ausreise aus der 

nicht aber zur Wieder

einreise in die UVR 

berechtigt. 


13.	 "IDENTITY CERTIFICATE" 

der Republik Indien 


14.	 Diplomaten- und Dienst

pässe des Vatikan mit 

der Bezeichnung "Saint 

Siege" (d. h. "Heiliger 

Stuhl") 
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Als	 FremdenpaO anerkennen 


Als	 Fremdenpaß anerkennen. 

Das	 Reisedokument wird durch 

die libanesischen Behörden 

und Auslandsvertretungen vor

wiegend für palästinensische 

Flüchtlinge ausgestellt. 


Zur	 Einreise in die DDR nicht 

anerkennen. Erwerb einer Iden

titätsbescheinigung nicht mög

l i c h  . 

Für Reisen durch die DDR anerken

nen 


Als	 Fremdenpaß anerkennen. 


Anerkennen 
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15. Vom Ministerium des Innern der Anerkennen 

Vereinigten Republik Tansania 

für Mitglieder des ANC ausge

s t e l l t  e Identitätszertifikate 

(üoppelseite , Format A 4 ) 


16. Pässe der ehemaligen Republik Nicht anerkennen. Er-

Obervolta ( j e t z t Burkina Faso) werb einer Identitäts-

Aufdruck in französisch "Repu- besehe in igung nicht 

blique de Haute Volta" bzw. mit möglich. 

i'.it der Bezeichnung "Vultaique" 


17. Paß des Vereinigten Königrei- Anerkennen 

ches von Großbritannien und 


Nordirland mit dem eingedruck

ten Status " B r i t i s h National 

(Overseas)", d.h. " b r i t i s c h e r * 

Nationalität (Ausland)"; Aus

stellung des Passes erfolgt in 

den Jahren 1987 - 1997 für in 

Hongkong lebende Bürger b r i 

tischer Nationalität. Die Pässe 

erhalten des weiteren einen Ver

merk, der übersetzt lautet: "Der 

Inhaber dieses Passes hat die 

ständige Kennkarte von Hongkong 

mit der Nr. dies besagt, 

daß der Inhaber das Recht zur 

Wohnsitznahme in Hongkong be

s i t z t  " . 
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ta" bzw. mit der Bezeich

nung "Voltaique" 


19. Paß des Vereinigten Anerkennen 

Königreiches von Groß

britannien und Nord

irland mit dem auf 

Seite 1 eingedruckten 

Status "British National 

(Overseas)", d. h. "br i 

tischer Nationalität 

(Ausland)"; Ausstellung 

des Passes erfolgt in 

den Oahren 1987 - 1997 

für in Hongkong lebende 

Bürger britischer Natio

nalität. 

Die Pässe erhalten des 

weiteren einen Vermerk, 

der übersetzt lautet: 

"Der Inhaber dieses Pas

ses hat die ständige Kenn

karte von Hongkong mit 

der Nr. dies besagt, 

daß der Inhaber das Recht 

zur Wohnsitznahme in Hong

kong besitzt". 
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Identitätsbescheinigung 


1.	 Die Identitätsbescheinigung - nachfolgend nur als "IB" 

bezeichnet - berechtigt in Verbindung mit einem für die 

jeweilige Reise erforderlichen Visum (bei Seeleuten auch 

in Verbindung mit dem Landgangsschein) zum Grenzübertritt. 


2.	 IB werden e r t e i l t von 


- den Auslandsvertretungen der DDR, den Visabüros 

Saßnitz und Warnemünde sowie der HA Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA an Personen, die die Staats

grenze der DDR überschreiten wollen und nicht im Be

s i t z gültiger bzw. anzuerkennender Reisedokumente sind; 


- den Dienststellen der DVP an Personen, die während 

ihres Aufenthaltes oder ihrer Durchreise ihr Reise

dokument verloren haben, wenn deren Heimatstaat keine 

Auslandsvertretung in der DDR unterhält oder sofern 

die Ausstellung eines Ersatzreisedokumentes durch die 

Auslandsvertretung in der DDR nicht vorgeschrieben i s  t 

bzw. nicht erfolgt; 


- den Dienststellen der DVP in Ausnahmefällen an Aus

länder, die nicht im Besitz eines Passes sind und 

die ihren Aufenthalt in der DDR beenden (die Aus

reise erfolgt nur über die Grenzübergangsstelle 

Flughafen Berlin-Schöneteld - vgl. auch Zif f e r 9.); 


- den Dienststellen der DVP an Personen, denen der An

trag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der 

DDR und die Obersiedlung nach der BRD bzw. Westberlin 

genehmigt wurde (vgl. auch II/2/3/2, Ziffer 6.3.); 


- den Paßkontrolleinheiten gemäß nachfolgenden Fest

legungen. 


Die von den Auslandsvertretungen der DDR, der HA Konsu

larische Angelegenheiten des MfAA, den Visabüros Saßnitz 

und Warnemünde und den Dienststellen der DVP ausgestell

ten IB müssen gesiegelt und unterschrieben sein. 

Bei IB, die von den Paßkontrolleinheiten e r t e i l t werden, 

sind das Siegel (des Ministeriums für Auswärtige Angele

genheiten) und die Unterschrift ( i  . A.) bereits aufgedruckt 
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3.	 Die PKE sind befugt, in nachfolgend festgelegten Fäl

len an Bürger anderer Staaten, mit denen keine Befrei

ung von der Visapflicht für a l l  e Reisearten vereinbart 

i s t bzw. an Ausländer, die nicht im Besitz von Dokumen

x 

ten sind, die zur visafreien Reise berechtigen , sowie 

an Westberliner, IB zu erteilen: 

- Inhaber von Personalausweisen bzw. Identitätskarten, 


die nicht als zum Grenzübertritt berechtigende Per

sonaldokumente anerkannt werden (vgl. auch I I I / l / l  , 

Z i f f e r 4. a) - b); 


- Personen, deren Paß bzw. anderes Personaldokument von 

der DDR nicht anerkannt wird oder ungültig i s t  , so

fern nicht in den Festlegungen der Abschnitte I I I / 1 /  2 

und III/1/4 die Erteilung von IB ausdrücklich unter

sagt wird; 


- Personen, in deren Paß bzw. anderem Personaldokument 

für das Anbringen von Visa - sofern sie in den Paß 

bzw. andere Personaldokument zu erteilen sind - und 

Kontrollvermerken kein Platz mehr vorhanden i s  t (die

se Festlegung g i l t jedoch nicht für Inhaber von Pässen 

und anderen Personaldokumenten, in bzw. auf denen aus 

objektiven Gründen und ohne Verschulden des Reisenden 

keine Visa angebracht werden können; in solchen Fällen 

i s  t das Visum auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" zu er

teilen) ; 


- Bürger der BRD, die von Westberlin oder von dri11 en 

Staaten kommend nach der BRD zurückreisen wollen und 

ihren Paß während ihres Aufenthaltes in Westberlin 

bzw. in dritten Staaten verloren haben und eine Ver

x E ine Erteilung von IB an Bürger anderer Staaten gemäß PKO 

II I / 2 /  1 - l i l / 2 /  8 sowie an Bürger anderer Staaten, die ge

mäß den Abschnitten I I I / 2 / 9 - III/2/21 mit den dort genann

ten Reisedokumenten v i s a f r e  i reisen, i s  t auf Grund der be

stehenden zwischenstaatlichen Vereinbarungen gegenstandslos. 
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lustbescheinigung vorweisen oder s i ch durch andere 
Dokumente als Bürger der BRD legitimieren; 


- Westberliner, die von	 der BRD oder von anderen Staaten 

kommend nach Westberlin zurückreisen wollen und ihren 

Personalausweis während ihres Aufenthaltes in der BRD 

bzw. in anderen Staaten verloren haben und eine Ver

lustbescheinigung vorweisen oder sich durch andere 

Dokumente als Westberliner legitimieren. 


- Personen, die sich in Westberlin als Asylbewerber ge

meldet haben, nicht im Besitz eines Passes des Staa

tes sind, den sie verlassen haben, zur einmaligen 

Reise im Transit von Westberlin nach der BRD, wenn 

sie eine z e i t l i c h gültige von den dafür zuständigen 

Stellen beim Westberliner Polizeipräsidenten mit Sie

gel und Unterschrift des Ausstellers (Abteilung Ord

nungsaufgaben beim Westberliner Poliziepräsidenten) 

ausgestellte "Bescheinigung über die Meldung eines 

Asylbewerbers" mit Lichtbild (ordnungsgemäß befestigt 

und gesiegelt) vorweisen, in der bezogen auf den Asyl

bewerber ausdrücklich formuliert i s t  , daß er aufge

fordert wurde, sich "von Berlin (West) in die Bundes

republik Deutschland" zu begeben. 


Personen, die nur im Besitz diverser Dokumente wie 

Mitgliedsbücher, Betriebsausweise, Fahrerlaubnisse 

sind, können keine IB erwerben. 


. Die Erteilung einer IB i s  t nur statthaft, wenn die 

Echtheit der Dokumente und die Identität der Person 

keinem Zweifel unterliegen. Zur Prüfung dessen können 

weitere Dokumente, die der Reisende mitführt (z. B. 

Identitätsausweise, Fahrerlaubnisse), hinzugezogen 

werden. 
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An Burger der BRD und Westberliner, die eine Verlust

bescheinigung vorweisen, sind IB nur zu erteilen, wenn 

die Verlustbescheinigung mit einem Lichtbild der Per

son versehen i s  t oder zu einer Verlustbescheinigung 

ohne Lichtbild ein anderes, mit einem Lichtbild ver

sehenes amtliches Dokument (z. B. Führerschein) vor

gewiesen werden kann. 

Für Personen, die eine "Bescheinigung über die Meldung 

eines Asylbewerbers" ohne Lichtbild bzw. mit einem Licht 

bild	 vorweisen, zu dem die Identität nicht zweifels

f r e  i	 feststellbar i s t  , oder deren Bescheinigung z e i t  

l i c  h	 ungültig i s  t oder in der anstelle der den Reali

täten entsprechenden Formulierung "... von Berlin (West) 

in die Bundesrepublik Deutschland ..." nur von "Berlin . 

nach	 ..." (Kennzeichnung bestimmter Städte in der BRD) 

die Rede i s t  , i s  t die Ausstellung einer IB auszuschlie

ßen . 

I s  t die Echtheit der Dokumente bzw. die Identität der 

Person nicht feststellbar, sind die Personen entspre

chend den geltenden Grundsätzen zurückzuweisen bzw., 

wenn	 der Versuch des ungesetzlichen Grenzübertritts 

vorliegt, dem Untersuchungsorgan zu übergeben. 


4.2.	 Personen, die eine IB erwerben können und bei denen die 

Voraussetzungen dafür bestehen, sind auf die Möglich

keit des Erwerbs der IB hinzuweisen. 

Wird der Erwerb der IB abgelehnt, i s  t die Person zu

rückzuweisen. 

Zu beachten sind die Festlegungen zum Erwerb einer IB 

im Abschnitt III/5/16, Ziffer 3.2., im Zusammenhang 

mit der Vorlage von Reisedokumenten, deren Gültigkeit 

in der Zeit des genehmigten Aufenthaltes in der DDR 

abläuft. 
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5.	 Eine gebührenfreie IB i s  t an Transitreisende zwischen 

der BRD und Westberlin, deren Personaldokument ohne 

ihr Verschulden durch technisches Versagen der Kon

trolleinrichtungen oder ähnliche Umstände 

a) bei der Ein- oder Ausreisekontrolle abhanden kommt 


oder total so beschädigt wurde, daß es nicht mehr 

als das Personaldokument des betreffenden Reisen

den identifizierbar i s  t und somit ihm nicht mehr 

ausgehändigt werden kann , 


b) bei der Einreisekontrolle so beschädigt wurde, daß 

es zwar noch als das Personaldokument des betref

fenden Transitreisenden identifizierbar, aber un

gültig geworden i s t  , 


zu erteilen . 

In Fällen gemäß Buchstabe a) i s  t die IB auf Seite 3 

oben mit dem Vermerk "Ausgestellt wegen Verlust des 

Reisedokumentes" zu versehen und in Fällen gemäß 

Buchstabe b) i s  t das Personaldokument mit dem Aus

druck des Bedauerns dem Reisenden zurückzugeben. 


6.1.	 Der Reisende i s  t zu befragen, ob er im Besitz eines 

Lichtbildes i s t  . Wird von ihm ein solches vorgelegt, 

i s t dieses nach Feststellung der Identität in die IB 

einzukleben und in der linken oberen Ecke mit dem 

kleinen Dienstsiegel des Ministeriums für Auswärtige 

Angelegenheiten zu versehen. Die Absiegelung hat so 

zu erfolgen,daß sich ca. ein D r i t t e l des Siegelab

drucks auf dem Lichtbild befindet. An Grenzübergangs

stellen, an denen sich Fotoautomaten befinden, i s  t 

von den Reisenden unter Hinweis auf deren Benutzung 

ein Lichtbild zu fordern. I s  t der Reisende nicht im 

Besitz eines Lichtbildes und i s  t an der Grenzübergangs 

s t e l l e kein Fotoautomat vorhanden, wird die IB ohne 

Lichtbild e r t e i l t  . 
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Eine IB ohne Lichtbild kann zwecks Gewährleistung eines 

kontinuierlichen Verkehrsflusses und einer hohen Ordnung 

und Sicherheit an der Grenzübergangsstelle und f a l l s Rei

sende nicht im Besitz eines Lichtbildes sind auch im LKW-

Bereich der Straßengrenzübergangsstellen mit Transitver

kehr zwischen der BRD und Westberlin ausgestellt werden. 

In diesem Falle i s  t auf das mit dem Lichtbild versehene 

Dokument, anhand dessen die Identitätskontrolle erfolgt, 

zu verweisen und es i s  t anstelle des Lichtbildes folgen

der Vermerk anzubringen: "Lichtbild siehe ... (z.B. Paß-

Nr.: .... PA-Nr.: .... Identitätsausweis Nr.: .... Reise

ausweis Nr.: .... ABS vom ... (Ausstellungsdatum der 

Asylbescheinigung), Fahrerlaubnis)". . 

6.2. Die IB i s  t entsprechend den vorgesehenen Angaben exakt 

und sauber auszufüllen, wobei 

- bei Bürgern der BRD als Staatsangehörigkeit "BRD" 


einzutragen i s t  ; 

- bei Westberlinern, Personen mit einer "Bescheinigung 


über die Meldung eines Asylbewerbers" und bei Perso

nen, denen eine IB wegen Vorlage von durch völker

rechtswidrige E x i l  - und Emigrantenregierungen oder 

nichtanerkannte Staaten (vgl. Abschnitt I I I / 1 / 2  , 

Z i f f . 1. und 3.) ausgestellte Pässe bzw. andere Per

sonaldokumente e r t e i l t wurde, die Rubrik "Staatsange

hörigkeit" nicht auszufüllen i s  t ; 


- bei Personen ohne Staatsangehörigkeit (Inhaber von 

Fremdenpässen, Inhaber von Reiseausweisen für Flücht

linge bzw. Staatenlose) als Staatsangehörigkeit "ohne" 

einzutragen i s t  ; 


- Kinder unter Angabe von Name, Vorname und Geburtsdatum 

einzutragen sind (Kinder, die einen eigenen gültigen 

Paß bzw. ein anderes gültiges Personaldokument besitzen, 

sind nicht einzutragen); 


- bei Personen, die in Westberlin wohnen, als Wohnort "West 

berlin" einzutragen i s t  ; 


- bei Personen mit einer "Bescheinigung über die Meldung 

eines Asylbewerbers" als Wohnort "ohne" einzutragen i s t  . 


Dieser Vermerk bedarf keiner Bestätigung mittels Dienstsiegel 

des MfAA. 
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7.	 An Personen die eine IB erwerben, i s  t grundsätzlich 

nur ein Visum für eine einmalige Reise zu erteilen. 

In begründeten Ausnahmefällen kann nach Zustimmung 

der Abteilung Paßkontrollregime und Kontrolltechnik 

der Hauptabteilung an Inhaber nichtanzuerkennender 

Dokumente ein Visum für mehrmalige Reisen e r t e i l  t 

werden. 

Wird von einem Inhaber eines nichtanzuerkennenden 

Dokumentes ein Transitvisum zur mehrmaligen Durch

reise beantragt, i s  t die Entscheidung des nächst

höheren Leiters auf Linie VI einzuholen. 


Wird im Ausnahmefall der Erteilung einer IB mit einem 

Visum für mehrmalige Reisen zugestimmt, i s  t die IB 

in jedem F a l  l mit Lichtbild auszustellen. 


8.1.	 Visa, die als Stempel e r t e i l  t werden, sind auf Seite 3 

der IB anzubringen. 

Das angebrachte Visum i s  t entsprechend den dafür gel

tenden Festlegungen mit Paßkontrollstempel zu ver

sehen. 


Wurde im Ausnahmefall ein Visum für mehrmalige Reisen 

e r t e i l t  , i s  t nur bei der ersten Einreise und der 

letzten Ausreise der Paßkontrollstempel anzubringen. 


8.2.	 Erfolgt die Reise mit einem Visum, das generell als 

Anlage bzw. aufgedruckt auf einer Anlage e r t e i l  t wird, 

oder mit Landgangsschein, i s  t auf diesen Visa bzw. auf 

dem Landgangsschein anstelle der Nummer des Passes bzw. 

anderen Personaldokumentes die Nummer der IB zu ver

merken ("IB . . . " )  . 
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Bei Ausstellung einer IB durch die Vi6abüros Saßnitz 

. und V/arnemünde an Personen, die mit Visum zum Tages


aufenthalt einreisen, wird auf dem Visum der Vermerk 

"Identitätsbescheinigung e r t e i l t  " angebracht. 


3. Für Personen, deren Reisedokument nach Visaerteilung 

ungültig wurde, i s  t ein entsprechendes Visum gemäß 

8.1. bzw. 8.2. gebührenfrei zu erteilen und das ur
sprünglich erte i l t e Visum ungültig zu machen bzw. 
einzubehalten. 

Bei der Ausreise sind die IB einzubehalten. 

Das g i l t nicht 


- bei Durchreisen im Eisenbahntransitverkehr zwischen 

der BRD und Westberlin; 


- bei Durchreisen mit KOM zwischen dem Flughafen Ber

lin-Schönefeld und Westberlin; 


- bei IB, die von den Dienststellen der DVP an Per

sonen, denen der Antrag auf Entlassung aus der 

Staatsbürgerschaft der DDR und die Obersiedlung 

nach der BRD bzw. Westberlin genehmigt worden i s  t 

(vgl. auch II/2/3/2, Ziffern 6.3. - 6.4.), e r t e i l  t 

wurden; 


- bei IB, die aus den unter Zif f e r 5. genannten Grün

den e r t e i l t und mit dem Vermerk "Ausgestellt wegen 

Verlust des Reisedokumentes" versehen wurden; 
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-	 bei IB, die von Dienststellen der DVP auf Grund des 

Verlustes des Passes bzw. Personalausweises während 

der Durchreise zwischen der BRD und Westberlin aus

g e s t e l l t wurden (vgl. auch I I I / t 4 / 5 , Ziffer 4.); 


-	 bei IB, die von Dienststellen der DVP auf Grund des 

Verlustes der Reisedokumente Bürgern der VR Polen 

und der CSSR ausgestellt wurden (vgl. auch I I I / 4 / 5  , 

Ziffer 5.); 


-	 bei IB, die von den Dienststellen der DVP an Auslän

der e r t e i l  t wurden, wenn die Ausreise über die Grenz 

übergangssteile Flughafen Berlin-Schönefeld erfolgt 

und eine entsprechende Information des OLZ der HA VI 

darüber vorliegt. 


Wurde im Ausnahmefall ein Visum zur mehrmaligen Reise 

e r t e i l t  , i s  t die IB erst bei der letzten Ausreise ein 

zubehalten. & 


10.	 Auf den der Erfassung der Reisetätigkeit dienenden Do
kumenten i s  t - gegebenenfalls hinter der bereits einge 
tragenen Nummer des vom Reisenden vorgelegten Passes 
bzw. anderen Personaldokumentes - die Erteilung der IB 
sowie deren Nummer in der für die Nummer des Passes 
bzw. anderen Personaldokumentes vorgesehenen Rubrik 
zu vermerken ("IB . . . " )  . 

1 1  .	 Personen, die den Erwerb einer IB ablehnen, sind im 
Rahmen der Nachweisführung über vorgenommene Zurück
weisungen (vgl. 1/2/1, Zi f f e r 5.1.), unter Angabe des 
Grundes, der zur Ausstellung der IB führen s o l l t e  , und 
Grundes der Ablehnung, zu erfassen. 
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Algerien '2/19 X X 	(Dienstpässe nur fü 

rige der Botschaft Algeriens 

in der DDR) 


Tunesien I I I / 2 / 2 0 
 x X 

VR Kongo I I I / 2 / 2 1 x X 

Guyana I I I / 2 / 2 2 x X 

Mali I I I / 2 / 2 3 x X 

Venezuela I I I / 2 / 2 4 x X 

Finnland I I I / 2 / 2 5 X 
X 

X 
X

Mocambique I I I / 2 / 2 6 

X 

X
Uganda I I I / 2 / 2 7 
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Befreiung von der Paß- und Visapflicht für Bürger der UdSSR 


1.	 Bürger der UdSSR mit ständigem Wohnsitz auf dem Territo

rium der UdSSR, VR Bulgarien, Mongolischen VR, VR Polen, 

SR Rumänien, Ungarischen VR und der CSSR, die zu einem 

zeitweiligen Aufenthalt in die DDR einreisen, sind ent

sprechend den im "Abkommen zwischen der Regierung der DDR 

und der Regierung der UdSSR über die Bedingungen des gegen

seitigen Reiseverkehrs von Staatsbürgern beider Staaten" 

vereinbarten Festlegungen von der Visapflicht befreit. 


Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen oder die 

Reisen, für die das genannte Abkommen eine Befreiung von 

der Visapflicht nicht vorsieht, durchführen wollen, unter

liegen der Visapflicht. 


t 


2.	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 

Diplomatenpaß 

Dienstpaß 

Reisepaß, außer wenn der Inhaber seinen ständigen Wohn

sitz in anderen als den unter 1. genannten 
Staaten hat (Reisepässe für Bürger der UdSSR 
mit Wohnsitz in anderen Staaten als der UdSSR 

, sind mit dem Stempel "Prinjat na utschet na 

postojannoe schitelstwo", d. h. "Registriert 

zum ständigen Aufenthalt" oder dem Stempel "na 

postojannoe schitelstwo", d.h. "zum ständigen 

Aufenthalt" versehen) 


Personalausweis(e) in Verbindung mit einer 

- Sammelreiseliste (für Teilnehmer touristischer Grup


penreisen ) 

- Reiseanlage,	 die Name, Vorname, Geburtsdatum, Zielland, 


Zweck der Reise, Datum, bis zu dem die 

Ausreise aus der UdSSR zu erfolgen hat und 

die Nummer des Personalausweises enthalten, 

mit kleinem Dienstsiegel und Unterschrift 

versehen sind und sowohl maschinell als auch 

handschriftlich ausgestellt werden; 
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. rosafarben, für Erwachsene 


..hellgrüne, für in Begleitung Erwachsener reisender 

Kinder, die zum Personalausweis des betreffenden Er

wachsenen ausgestellt und für Kinder im Alter von 

7 - 1  6 Jahren mit Lichtbild versehen werden 


Seemannspaß mit der Eintragung über den Zweck der Reise 

und den Bestimmungsort 


(Vom Exekutivkomitee des Verbandes der Gesellschaften des 

Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes der UdSSR für Per

sonen, die nicht die Staatsbürgerschaft der UdSSR besitzen, 

ausgestellte Reiseausweise, sind als visapflichtige Personal

dokumente anzuerkennen.) 


3. Bürger der	 UdSSR, die aus dienstlichen Gründen einreisen, 

können sich in der DDR für die Dauer ihres dienstlichen Auf

trages aufhalten. Dies bezieht sich auch auf die im gemein

samen Haushalt lebenden Familienangehörigen dieser Bürger. 


Bürger der UdSSR, die aus privaten Gründen einreisen, können 

sich innerhalb des Zeitraumes, der in den formgebundenen Ein

ladungen, bestätigten Telegrammen oder Reisedokumenten angege 

ben i s t  , gerechnet vom Tage des Grenzübertritts in der DDR 

aufhalten. Eine Verlängerung dieser Aufenthaltsdauer i s  t nur 

nach Zustimmung der zuständigen Vertretung der UdSSR in der 

DDR möglich. 


4. Bürger der	 UdSSR mit ständigem Wohnsitz in der DDR benötigen 

für Reisen 


- nach der VR Polen und der CSSR kein Aus- und Wiederein

reisevisum, 
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- nach allen anderen Staaten, einschließlich nach der 

UdSSR, und nach Westberlin das Aus- und Wiedereinreise

visum. 


5. Bürger der UdSSR benötigen für Reisen durch die DDR kein 

Transitvisum. Diese Festlegung g i l  t auch für Bürger der 

UdSSR mit ständigem Wohnsitz in dritten Staaten und in 

Westberlin und für Bürger der UdSSR, die im Besitz eines 

Provisorischen Reisedokumentes für die Rückkehr in die 

UdSSR sind. 
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Befreiung von der Paß- und Visapflicht für Bürger der VR 

Polen 


1.	 Bürger der VR Polen mit ständigem Wohnsitz auf dem 

Hoheitsgebiet der VR Polen oder sines anderen sozia

listischen Staates sind im grenzüberschreitenden 

Reiseverkehr (Dienst-, Privat- und Touristenreisen 

sowie Reisen aus berufsbedingten Gründen) bei Reisen 

mit einem Aufenthalt bis zu 3 Monaten von der PaB
und Visapflicht befreit. 


Für Reisen von Bürgern der VR Polen in die DDR zu einem 

Aufenthalt von über 3 Monaten sowie bei Übersiedlungen 

besteht Paßpflicht. Ein Einreisevisum der DDR i s  t nur 

bei Übersiedlungen erforderlich. 


Bürger der VR Polen, die in der DDR sin Arbeitsrechts
V8rhältnis auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen 

eingehen, sind unabhängig von der Dauer des Arbeits

rechtsverhältnisses von der Paß- und Visapflicht befreit. 


2.	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: . 


Diplomatenpaß 

Dienstpaß 

Reisepaß 

Konsularpaß (in Buchform, nur bei ständigem Wohnsitz 


in einem sozialistischen Staat) 

Sarnmelpaß 


' Personalausweis (für Bürger ab 16. Lebensjahr) 

Vorläufiger Personalausweis (für Jugendliche vom 

16. bis zum 1B. Lebensjahr, wenn sie in einem Ar
b8itsrechtsverhältnis stehen oder nicht bei den 

Erziehungsberechtigten wohneni ihn können aber 

auch bereits Jugendliche im Altar ab 13 Jahre er

halten) 
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Schülerauswsis (nur bsi Gruppenreisen in Begleitung 

einer erwachsenen Person und in Ver

bindung mit einer Sammelreiseliste) 


Schiffahrtsbuch 

Erlaubnisschein für Flugpersonal 


Die "Vorläufige Identitätsbescheinigung" (grauer Einband) 

wird für Personen ausgestellt, deren polnische Staats

bürgerschaft nicht festgestellt wurde, und berechtigt 

nicht zum Grenzübertritt. 


3.	 Bürgern der VR Polen, die in die DDR zu einem Aufenthalt 
bis zu 3 Monaten eingereist sind, kann mit Zustimmung 
der Botschaft der VR Polen in der DDR ein Aufenthalt bis 
zu 6 Monaten gewährt werden. 

4.	 Bürger der VR Polen mit ständigem Wohnsitz in der DDR 

(Inhaber eines Konsularpasses) benötigen für Reisen 

- nach der VR Polen kein Aus- und Wiedereinreisevisum 

- nach dritten Staaten das Aus- und Wiedereinreisevisum. 


5.	 Bürger der VR Polen mit ständigem Wohnsitz auf dem 

Hoheitsgebiet der VR Polen oder eines anderen sozia

listischen Staates benötigen für Reisen durch die DDR 

kein Transitvisum. 

Der Konsularpaß der VR Polen in Blattform berechtigt 

ebenfalls zur visafreien Durchreise nach der VR Polen. 
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Reisen von Bürgern der VR Polen entsprechend den zeitweiligen 

Veränderungen im Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR 

Polen	 , 


1,	 Einreisen aus dienstlichen und berufsbedingten Gründen 


1.1.	 Inhabern von Diplomaten- und Dienstpässen sowie von 

Schiffahrtsbüchern und Erlaubnisscheinen für Flugper

sonal der VR Polen i s  t die Ein- und Ausreise entsprechend 

den bestehenden Festlegungen zu gestatten. 


Ebenso i s  t Bürgern der VR Polen der Grenzübertritt mit 

Reisepässen oder Personalausweisen ohne zusätzliche Do

kumente zu gestatten, wenn sie in Bogleitung von 


-	 Diplomater.paßinhabern der VR Polen; 


-	 Angehörigen der Botschaft der DDR in Warschau oder 

der Generalkonsulate der DDR in Wroclaw, Gdansk und 


. Szczecin (Inhaber eines Diplomaten- oder Dienstpasses 

der DDR, in dem die Funktion in einer der genannten 

Auslandsvertretung der DDR vermerkt i s t )  ; 


-	 Diplomatenpaßinhabern Kanadas, Thailands und Malaysias 

(die Botschaften dieser Staaten in Warschau sind in 

der DDR zweitakkreditiert) 


reisen. 

(Begleitpersonen anderer Dienst reisender benötigen - so

fern sie nicht im Besitz der obengenannten Dokumente 
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sind - eine o f f i z i e l l  e Einladung der Institution der 

DDR bzw. einen Dienstauftrag der polnischen Institution^ 


1.2.	 Personen, die zur Durchführung von Arbeiten und zur 

Dienstausübung im grenznahen Gebiet auf dem Territo

rium der DDR einreisen, müssen im Besitz des Grenz

ausweises gemäß den Festlegungen des Abschnittes 

III/12/5/1 sein. 


1.3.	 Einreisen von Bürgern der VR Polen in die DDR mit 

Reisepaß und Personalausweis sind nur zu gestatten, 

wenn eine o f f i z i e l l  e s c h r i f t l i c h e Einladung von Bo

trieben, Institutionen oder gesellschaftlichen Orga

nisationen der DDR vorgewiesen wird. 


Aus den Einladungen muß dio Notwendigkeit der dienst

lichen Einreise und die einladende Stelle der DDR er

sic h t l i c h sein. In Ausnahmefällen kann die Einladung 

auch fernschriftlich oder durch ein Telegramm erf o l 

gen (z. B. bei besonderer Dringlichkeit). 


1.3.1. Bei Einreisen von Gruppen im Rahmen der Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der Kultur oder anderer gesellschaft

licher Bereiche i s  t neben dem Personaldokument und 

der Einladung der einladenden Institution der DDR 

eine Sammelliste vorzulegen. Wird eine von den be

treffenden Institutionen der DDR ausgestellte Sam

melliste, die gleichzeitig Aussagen entsprechend 

einer Einladung enthält, vorgelegt, i s  t keine geson
darte Einladung erforderlich. 
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1.3.2. Sportlern und Mannschaften aus der VR Polen i s  t die 

Einreise zu gestatten, wenn neben dem gültigen Per
sönoldokument eine von Generalsekretär des Sportver

bandes, Vorsitzenden des Bezirks- oder Kreisvorstan

des desDTSB oder einem von diesen Beauftragten bestä

tigte und gesiegelte Einladung vorgewiesen wird. 

Aus der Einladung muß Art und Zeitdauer der Veran

staltung und mindestens die eingeladene Personen

- zahl	 e r s i c h t l i c h sein. 


Boi Mannschaften bzw. wenn die Einladung nicht per

sonengebunden erfolgen kann, i s  t zusätzlich eine vom 

zuständigen polnischen Sportorgan bestätigte Sammel

l i s t  e erfordorlich. 


1.3.3. Kann bei Gruppenreisen zu einar ordnungsgemäßen Ein

ladung keine oder keine bestätigte Sammelliste vor

gelegt werden, i s  t die Einreise trotzdem zu gestat

ten. Ober dan Sachverhalt i s  t die AG Recht und Grund

satzfragen zu informieren. 


Das g i l  t auch, wenn durch polnische Sportler•eine 

Einladung vorgewiesen wird, die nicht durch dio Be

rechtigten unterschrieben und gesiegelt wurde (z. B. 

nur durch einen BSG- oder Sektionsleiter). 


1.4.	 Begleitpersonen von Kranken- und Leichontransporten 

i s  t die Einreise auf der Grundlage des Personaldoku

mentes und eines Dienstau ft rages der örtlichen Gesund

heitsbehörde bzw. Bestattungseinrichtung sowie bei 

Leichentransporten erforderlicher Begleitdokumente 

(vgl. Abschnitt IV/5/2) zu gestatten. 
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1.5.	 Der Grenzübertritt von Taxifahrern der VR Polen i s  t 

ohne Zusatzdokumente zu gestatten, wenn Fahrgäste be

fördert werden, die in Dringlichkeitsfällen oder zur 

Ausübung ihrer Berufstätigkeit in die DDR einreisen. 


Der Grenzübertritt von KOM-Fahrern i s  t ohne Zusatz

dokumente zu gestatten, wenn die Einreise zur Beför

derung von Touristengruppen bzw. Reisenden in Rahmen 

der Ferien- und Urlaubsgestaltung notwendig i s t  . 


1.6.	 Bürgern der VR Polen, die zwecks Aufnahme eines Stu

diums einreisen wollen, i s  t der Gronzübertritt zu ge

statten, wenn sie im Besitz eines Dokumentes gemäß 

Z i f f e r 1.1. sind oder wenn zum Reisepaß bzw. Personal

ausweis eine entsprechenda Bestätigung einer Bildungs

einrichtung der DDR vorgelegt wird. 


Der Grenzübertritt nach und aus der VR Polen i s  t ihnen 

außerdem zu gestatten, wenn zum Personaldokumont ein 

gültiger Studentenausweis einer Bildungseinrichtung 

der DDR vorhanden i s t  . 


Zur Gewährleistung der Ausreise nach Beendigung des 

, Studiums wird von den Bildungseinrichtungen eine ent


sprechende Bescheinigung ausgestellt. ... 


1.7.	 Bürgern der VR Polen, die als Aussteller bzw. Aufbau

personal zu den Leipziger Messen einreisen wollen, i s  t 

der Grenzübertritt zu gestatten, wenn zum Reisepaß bzw. 

Personalausweis ein Messeausweis für ausländische Aus

s t e l l e r vorgewiesen wird. 
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2.	 Einreise von in Betrieben der DDR beschäftigten Bür

gern der VR Polen und ihren Familienangehörigen 


2.1.	 Bürgern der VR Polen, die auf Grund von Verträgen mit 

der VR Polen in der DDR tätig sind,ist der Grenzüber

t r i t  t zu gestatten, wenn sie 


-	 im Besitz eines Dokumentes gemäß Z i f f e r 1.1. sind 

(es sind keine Zusatzdokumente entsprechend nach

folgenden Festlegungen erforderlich); 


-	 bei der ersten Einreise zur Arbeitsaufnahme neben 

einem anderen Personaldokument eine Bescheinigung 

des zuständigen Betriebes der DDR über die beabsich

tigte Arbeitsaufnehme oder bei Bau- und Montagearbei

tern und anderen Personalen (einschließlich bei pol

nischen Werktätigen, die als Beschäftigte polnischer 

Firmen im Auftrag von Betrioben dr i t t e r Staaten in 

der DDR tätig sind) eine Einladung der betreffenden 

DDR-Institution oder einen Dienstauftrag der pol

nischen Institution vorweisen; 


- während der Zeit ihrer Tätigkeit heben ihrem Pe.rso
naldokument 


a) einen gültigen Betriebsausweis des Betriebes der 

DDR, 


b) bei kurzzeitiger Beschäftigung eine Arbeltsbeschei 
nigung (Anlage 1) 

vorweisen;	 •':> 
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-	 bei der letzten Ausreise nach Beendigung ihrer Tätig

keit neben dem Personaldokument eine entsprechende 

Bescheinigung des Betriebes in der DDR vorlegen. (Die

se kann auch auf der Arbeitsbescheinigung erfolgen.) 


2.2.	 Für die Betriebsausweise wird ein einheitlicher Vordruck 

verwandt. Die Ausstellung erfolgt mit Schreibmaschine. 

Das Lichtbild des Ausweisinhabers wird durch Betriebs

stempelabdruck gesichert. 


Im rechten oberen Feld wird die Bezeichnung des Betrie

bes eingetragen. 


Die Gültigkeitsdauer wird auf 6 Monate beschränkt und 

jeweils durch einen Vorlängerungsstempel um ein weiteres 

Halbjahr verlängert. 


Betriebsausweise müssen unterschrieben sein. 


2.3.	 Familienangehörige der polnischen Werktätigen können 

auf Einladung der Betriebe zu betrieblichen und anderen 

gesellschaftlichen Veranstaltungen einreisen (Anlage 2a). 

Sie berechtigen zu einer einmaligen Einreise. 

Darüber hinaus werden ihnen auf Ersuchen der Werktä

tigen von den Betrieben Bescheinigungen, die zu monat

l i c h einer Einreise berechtigen, ausgestellt (Anlage 2b). 


"Sie	 berechtigen zu monatlich einer Einreise und sind 

jeweils für ein Quartal gültig (eine zweite oder dritte 

Einreise in einem Monat i s  t auch dann nicht möglich, 

wenn in den Vormonaten des Quartals keine Einreise er

folgt i s t )  . 
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2.3.1. Familienangehörige entsprechend dieser Festlegungen 

sind: 


-	 bei verheirateten Werktätigen deren Ehepartner, 

Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und Ge

schwister, 


-	 bei ledigen Werktätigen deren Eltern, Kinder bis : 


zum vollendeten 18. Lebensjahr, Geschwister und 

Verlobte. 


2.3.2. Kinder, die noch kein Personaldokument besitzen, er

halten koine Einladungen bzw. Bescheinigungen. Sie 

können in Begleitung der Eltern, in deren Porsonal
dokument sie eingetragen sind, die Staatsgrenze über

schreiten. 


2.4.	 Einladungen und Bescheinigungen sind nur anzuerkennen, 

wenn der zentrale Vordruck verwendet wurde und sie mit 

dem Stempel des zuständigen Amtes für Arbeit und dem 

des Betriebes versehen sind. 


Einladungen berechtigen nur zur Einreise, wenn das 

auf der Einladung genannte Datum der Veranstaltung 

noch nicht überschritten wurde. Bescheinigungen be

rechtigen nur zur Einreise, wenn das angegebene Quar

ta l noch nicht beendet i s  t und im betreffenden Monat 

noch keine Einreise erfolgte. 
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2.5.	 Der Grenzübertritt von KOM-Fahrern,,die täglich in der 

DDR arbeitende polnische Werktätige über die Staats

grenze befördern, i s  t 


- KOM-Fahrern der DDR bei Vorlage des Personalausweises 

und eines Dienstaufträges , 


-	 KOM-Fahrern dor VR Polen bei Vorlage des Personal

dokumentes und eines Dienstaufträges der zuständigen 

polnischen Institution " 


zu gestatten. 


3.	 Einreisen aus privaten Gründen 

3,1. Einreisen aus privaten Gründen einschließlich im Rahmen 


des betrieblichen Urlauberaustausches und des Kuraustau

sches sind zu gestatten, wenn zum Reisepaß oder Personal 

ausweis 


-	 eine von den Dienststellen der DVP - Abt. PM - bestä

tigte Einladung, Vordruck PM 71a, (Anlage 3a), 


-	 ein von den Dienststellen der DVP - Abt. PM - bestä

tigtes Telegramm (Vermerk: ... Bestätigt, VPKA 

Datum, DS, Unterschrift" - die Dienststellen der 

Deutschen Post sind angewiesen, auf Telegrammen zur 

Einladung von Bürgern der VR Polen, die nicht bei 

den Dienststellen de3 Paß- und Meldewesens zwecks 

Bestätigung vorgelegt wurden, den Zusatz " G i l t nicht 

als bestätigte Einladung" anzubringen). 
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-	 eine von der Botschaft oder einem Generalkonsulat der 

VR Polan in der DDR durch Siegel und Unterschrift be

glaubigte Einladung (Anlage 3b) 


vorgewiesen wird. 


3.2.	 Einladungen, Vordruck PM 71, werden von den Dienststel

len der DVP -4Abt. PM - mit einer Gültigkeit von 6 Mona

ten und einer Nutzungsfrist (Dauer des vorgesehenen 

Aufenthaltes in der DDR) in der Regel bis zu 30 Tagen, 

im Ausnahmefall bis zu 3 Monaten,und mit kleinem Dienst

siegel und Unterschrift bestätigt. 

Dia Einreise i s  t nur im Rahmen der eingetragenen Gül

tigkeit zu gestatten. 


Die zum Besuch polnischer Bürger, die in diplomatischen, 

konsularischen oder anderen Vertretungen (einschließlich 

a l l e r kommerziellen) der VR Polen in der DDR tätig sind, 

von der Botschaft oder den Generalkonsulaten der VR Po

len in der DDR beglaubigten Einladungen sind nicht be

fr i s t e t und berechtigen ausschließlich zu einer einmali

gen Ein reise. 


3.3.1. Bei von Betrieben und Institutionen gestellten Einladun 

gen für Einreisen im Rahmen des betrieblichen Urlauber

austausches wird zu den Personalien des Bürgers der VR 

Polen außerdem der Vermerk "Urlauberaustausch" einge

tragen. Sind die Personalien des Bürgers der VR Polen 

nicht bekannt, wird der Name dos polnischen Partner

betriebes eingetragen. Die Einreise des Inhabers einer 

solchen Einladung i s  t ohne Beanstandungen zu gestatten. 
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3,3.2. Die von der Verwaltung der Sozialversicherung des 

FDGB-Bundesvorstandes für Einreisen im Rahmen des 

Kuraustausches gestellten und der Abt. PM des PdVP 

Berlin bestätigten Einladungen, Vordruck PM 71a, 

werden ohne Eintragung von Personalien der polni

schen Kurteilnehmer übersandt. Durch die Verwaltung 

der SV des Bundesvorstandes wird die Bezeichnung 

"Fundusz-Werzasow-Praownieczych" (polnischer Partner 

für den Kuraustausch) und der Vermerk "Kuraustausch" 

angebracht und es erfolgt die Bestätigung mit Stempel 

und Unterschrift. 

Die Einreise des Inhabers einer solchen Einladung 

i s  t ohne Beanstandungen zu gestatten. 


3.3.3. Die Bestätigung von Einladungen, Vordruck PM 71a, kann 

auch von den örtlichen Organen (Räte der Kreise, Städte, 

Gemeinden, Stadtbezirke) zwecks Einreise zum Besuch 

von Gräbern verstorbener Familienangehöriger beantragt 

werden. 


3.4, Ehegatten und Kinder von Bürgern der DDR mit ständigem 

Wohnsitz in der VR Polen, die die polnische Staats

bürgerschaft besitzen, können bei gemeinsamer Ein-

und Ausreise mit dem DDR-Bürger auf Vorlage ihrer 

Personaldokumente - ohne bestätigte Einladung, Vor

druck PM 71a, - die Staatsgrenze überschreiten. 

Der Grenzübertritt ohne den DDR-Bürger i s  t ihnen zu 

gestatten, wenn sie neben ihrem Personaldokument 

eine Bescheinigung der zuständigen Auslandsvertre

tung der DDR in der VR Polen, die bestätigt, daß es 

sich um Familienangehörige eines DDR-Bürgers handelt» 

vorlegen. 
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3.5.1. Die Einreise von Familienangehörigen zu polnischen 

Seeleuten, die sich an Bord von Seeschiffen in Hä

fen der DDR aufhalten, i s  t zu gestatten, wenn ne

ben dem gültigen Personaldokument ein Telegramm 

bzw. Telex des VEB Schiffsmaklerei mit folgenden 

Angaben vorgelegt wird: 

"(Name, Vorname, Geburtsdatum) i s  t berechtigt, zum 

Besuch des, MS (Schiffsname) ab (Datum) bis zum (Da

tum) zum Hafen (Rostock, Wismar oder Stralsund) ein

zureisen . 

Dieses Telegramm i s  t dem Paßkontrollorgan der DDR 

beim Grenzübertritt vorzulegen. 


VEB Schiffsmaklerei" 

* - - • 

Eine Kopie dieses Telegramms bzw. Telex wird durch 

den VEB Schiffsmaklerei an die PKE des betreffenden 

Hafens übergeben. 


Bei der Ein- und Wiederausreise i s  t das Telegramm 

bzw. Telex mit Paßkontrollstempel zu versehen und 

bei der Ausreise einzubehalten. Das g i l  t auch bei 

der Ausreise mit dem S c h i f f . 


3.5.2. Familienangehörige, die mit dem Schiff anreisen und 

beabsichtigen, auf dem Landweg in die VR Polen zu

rückzureisen, benötigen eine vom VEB Schiffsmaklerei 

ausgestellte Bescheinigung mit folgenden Angaben: 

"(Name, Vorname, Geburtsdatum) i s  t mit dem MS (Schiffs 

name) am (Datum) im Hafen (Rostock, Wismar bzw. S t r a l  

sund) angereist. Die Ausreise erfolgt am (Datum) auf 

dem Landweg. Diese Bescheinigung i s  t dem Paßkontroll

organ der DDR beim Grenzübertritt vorzulegen. 


Stempel, Unterschrift" 
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Diese Bescheinigung i s  t von der PKE des betreffen

den Seehafens mit Paßkontrollstempel zu versehen. 

Bei der Ausreise aus der DDR i s  t sie ebenfalls mit 

Paßkontrollstempel zu versehen und einzubehalten. 


3 .5.3 . Familienangehörige im Sinne dieser Festlegungen 
sind bei verheirateten Seeleuten deren Ehepartner, 
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Eltern 
und Geschwister und bei ledigen Seeleuten deren 
Eltern, Kinder bis zum vollendeten' 18. Lebensjahr 
und Geschwister. 

3 .5.4 . Die Klärung eventuell auftretender Probleme bei 

der Ein- und VViederausreise von Familienangehö

rigen polnischer Seeleute hat im Zusammenwirken 

mit der PKE des betreffenden Seehafens bzw. durch 

diese mit dem VEB Schiffsmaklerei zu erfolgen. 


3 .6. Bürgern der VR Polen, die a l s Angeklagte, Zeugen, 

Prozeßpartei- oder Prozeßvertreter zu einer Ge

richtsverhandlung in der DDR geladen werden oder 

als Geschädigte, Familienangehörige eines Ange

klagten, Geschädigten oder einer Prozeßpartei an 

der Gerichtsverhandlung teilnehmen wollen, i s  t 

die Einreise bei Vorlage einer gerichtlichen La

dung bzw. der Terminnachricht zu gestatten. 
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4.	 Einreisen aus touristischen Gründen, im Rahmen des 

zentralen Urlauberaustausches, des Kuraustausches, 

zum Besuch nationaler Gedenkstätten sowie im Rahmen 

des Freundschaftswerkes der Jugend der DDR und der VR 

Polen einschließlich des organisierten Kinder- und Ju
gendaustausches 


4.1. Teilnehmern von Touristengruppen i s  t die Einreise zu 
gestatten, wenn s i e im Besitz eines gültigen Personal
dokumentes sind und vom Re i s e l e i t e r ein für die jewei
lige Personenanzahl und für den Zeitraum der Reise gül
tiger Voucher eines Reisebüros der VR Polen über beim 
VEB Reisebüro der DDR bzw. beim Jugendreisebüro der FDJ 
"Jugendtourist" gebuchte Leistungen vorgelegt wird. 

Außerdem hat der R e i s e l e i t e r vom betreffenden Reisebüro, 

ausgestellte Sammellisten mit den Personalien der Reise

teilnehmer vorzulegen. 

Sofern aus kontrolltechnischen Gründen die Zugehörigkeit 

von Reisenden zu einer Reisegruppe f e s t g e s t e l l t werden 

muß (das g i l t insbesondere bei Kontrollen im Zug) oder 

wenn aus anderen Gründen erforderlich (z. B. bei Nicht

übereinstimmung der Anzahl der Reisenden und der im Voucher 

eingetragenen Anzahl der Teilnehmer) i s t die vom R e i s e l e i 

ter vorgelegte Sammelliste in die Kontrolle einzubeziehen. 

Ansonsten kann die Sammelliste bei der Kontrolle unberück

s i c h t i g t bleiben. 


4.2. Einzeltouristen i s  t die Einreise zu gestatten, wenn s i e 
im Besitz eines gültigen Personaldokumentes und eines für 
sie gültigen Vouchers eines Reisebüros der VR Polen sind. 
Außerdem haben s i e eine von der Generaldirektion des VEB 
Reisebüro durch Stempel und Unterschrift beglaubigte Be
stätigung (Anlage 5) vorzulegen. 
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Die Einreise is t erst am Tage des aus den obengenannten 

Unterlagen ersichtlichen Beginns des touristischen Aufent

haltes in der DDR zu gestatten. 


Die Einreise im Rahmen des zwischen den Gewerkschaften 

vereinbarten 


- Ferienscheckaustausches (zentraler Urlauberaustausch) 

is  t bei Vorlage von durch die polnische Hauptdirektion 

"Fundusz Wczasów Pracowniczych" ausgestellten Ferien

schecks 


- Kuraustausches i s  t bei Vorlage von durch die genannte 

Hauptdirektion ausgestellten Kurschecks 


zu gestatten. 


Die Einreise polnischer Besuchergruppen zum Besuch natio

naler Gedenkstätten in der DDR i s  t zu gestatten, wenn neben 

dem Personaldokument eine Sammelliste der Zentralleitung 

des Komitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der 

DDR mit den Personalangaben der Teilnehmer sowie Angaben 

zum Reiseziel, Grund und Dauer der Reise vorgewiesen wird. 

Die Sammelliste muß unterschrieben und gesiegelt sein. 

Die Einreise is t auch im Rahmen des organisierten Tourismus 

durch Vertragsabschluß mit dem VEB Reisebüro der DDR mög

lich (vgl. Ziffern 4 .1 . - 4 . 3 . ) . 

Die Einreise von Kindern und Jugendlichen sowie erwachsener 

Begleitpersonen im Rahmen des organisierten Kinder- und 

Jugendaustausches i s  t zu gestatten, wenn neben dem Fersonal
dokument eine von den zuständigen Organen der VR Polen aus

gestellte Sammelliste (Anlage 6 ) vorgewiesen wird. 
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4.6.1. Erscheinen in Ausnahmefällen einzelreisende Kinder und 

Jugendliche und geben an, Teilnehmer von bereits in die 

DDR eingereisten Gruppen zu sein, sind sie an den Leiter 

des Stabes der Ein- und Ausreise zwecks Prüfung ihrer 

Einreise zu übergeben. Wird durch den Leiter des Stabes 

der Ein- und Ausreise entschieden, daß die betreffenden 

Kinder oder Jugendlichen einreisen könnnen, ist der Ein

reise durch die PKE stattzugeben. 


4.6.2. In Fällen, in denen Kinder und Jugendliche nicht mit 

den Gruppen gemeinsam ausreisen, wird durch den Leiter 

des Ferienobjektes bzw. der Einrichtung in der DDR eine 

formlose Bescheinigung, aus der ersichtlich i s t  , daß das 

Kind oder der Jugendliche aus einem anzugebenden Grund 

vorzeitig oder später als die Gruppe aus der DDR ausreist, 

ausgefertigt. Die Bescheinigung wird vom Leiter des Ferien

objektes bzw. der Einrichtung unterschrieben und mit dem 

Stempel der Einrichtung bestätigt. Auf der Liste wird die 

Streichung des Betreffenden vorgenommen und mit Kurzzei

chen bestätigt. 


4.7.	 Einreisen im Rahmen des Freundschaftwerkes der Jugend der 

DDR und der Jugend der VR Polen sind zu gestatten, wenn 

ein gültiges Personaldokument und ein zu diesem ausgestell

ter Freundschaftspaß (vgl. Anlage 2 zum Abschnitt II/2/2/1) 

vorgewiesen wird. 

Der Grenzübertritt i s  t ein- oder mehrmalig (das jeweils 

Nichtzutreffende i s  t gestrichen) und nur im Rahmen der im 

Freundschaftspaß eingetragenen Gültigkeit - sie beträgt 

maximal einen Monat - zu gestatten. 

Mitreisenden Kindern i s  t der Grenzübertritt zu gestatten, 

wenn sie im Personaldokument der Eltern bzw. eines Eltern

t e i l  s eingetragen sind oder ein eigenes Personaldokument 

besitzen und im Freundschaftspaß der Eltern bzw. Eltern

t e i l  s vermerkt sind. 
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Freundschaftspässe werden durch den Zentralrat der FDJ 

sowie die Bezirks- und Kreisleitungen der FDJ ausgestellt 

und durch den 1. Sekretär bzw. ein von ihm beauftragtes 

Mitglied des Sekretariats der betreffenden Leitung gesie

gelt und unterschrieben. 

Alle vorgesehenen Angaben müssen vollständig ausgefüllt 

sein. Radierungen, Streichungen oder Veränderungen sind 

unzulässig. 


5.	 Transitreisen von Bürgern der VR Polen 


5.1.	 Transitreisen von Inhabern von Diplomaten- und Dienstpäs

sen sowie im Binnenschiffsverkehrs sind entsprechend den 

bisherigen Regelungen zu gestatten. 


5.2.	 Inhabern von Reisepässen und Personalausweisen i s  t die 

Durchreise (Transitreisen mit Personalausweis nur von der 

VR Polen in Richtung CSSR bzw. umgekehrt) zu gestatten, 

wenn der Bürger angibt, im Transit reisen zu wollen. 

Bürger der VR Polen, die von der VR Polen nach anderen 

Staaten oder Westberlin durchreisen wollen, müssen bei 

der Einreise im Besitz einer Evidenzkarte sein. (Sie wer

den bei der Ausreise aus der VR Polen durch das polnische 

Paßkontrollorgan mit Paßkontrollstempel versehen. Bei der 

Ausreise i s  t die Evidenzkarte nicht in die Kontrolle einzu
beziehen.) 

Transitreisen in Richtung nichtsozialistische Staaten und 

Westberlin sind darüber hinaus nur zu gestatten, wenn der 

Geltungsbereich des Passes eine solche Reise zuläßt. 


5.3.	 Bürgern der VR Polen gemäß Ziffer 5.2. i s  t der Grenzüber

t r i t  t bei Transitreisen nur über für den Transitverkehr von 

Bürgern der VR Polen geöffneten Grenzübergangsstellen zu 

gestatten. An den Grenzübergangsstellen Eisfeld, Meiningen, 
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Worbis, Salzwedel und Friedrich-/Zimmerstraße sind diesen 


Bürgern Transitreisen demzufolge generell nicht zu gestat


ten. 


Die sich aus den für den Transitverkehr festgelegten Ver


kehrswege für einzelne Grenzübergangsstellen ergebenden 


Einschränkungen (z. B. über Staaken kein Transit nach der 


CSSR, in Drewitz kein Transit nach Dänemark oder Schweden) 


sind auch gegenüber Bürgern der VR Polen gemäß Ziffer 5.2. 


durchzusetzen. 


Bürgern der VR Polen gemäß Ziffer 5.1. is t an allen für 


Bürger der VR Polen geöffneten Grenzübergangsstellen der 


Grenzübertritt zu gestatten, auch wenn es sich um 


Transitreisende handelt. 


5.4.	 Bürger der VR Polen, die als Transitreisende einreisten 


und den Transit nicht vollzogen haben (Umkehrer), sind 


im Zusammenhang mit den vorzunehmenden operativen Uber


prüfungsmaßnahmen zu erfassen. 


6.	 Einzelfragen 

6.1.	 Der Grenzübertritt von Bürgern der VR Polen, die Angehö


rige der Botschaft und der Generalkonsulate der VR Polen 


in der DDR sind, bleibt von den Neuregelungen unberührt. 


6.2.	 Bürgern der VR Polen mit ständigem Wohnsitz in der DDR 


oder anderen Staaten bzw. Westberlin (Inhaber von Konsular 


passen) i s  t der Grenzübertritt entsprechend den für sie 


geltenden Festlegungen der Paßkontrollordnung zu gestatten 
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3. Bürgern der VR Polen mit ständigem Wohnsitz in der DDR 

oder anderen Staaten bzw. Westberlin (Inhaber von Kon
sularpässen) i s  t der Grenzübertritt entsprechend den für 

sie geltenden Festlegungen der Paßkontrollordnung zu ge

statten. 


4. Der Grenzübertritt von Kindern zum Zwecke des Schulbesuchs 

i s  t wie bisher zu gestatten. 


5. Bürgern der VR Polen, die Inhaber eines Reisepasses sind, 

dessen Geltungsbereich entsprechend den Festlegungen des 

Abschnittes II1/8/6 zur Reise nach Westberlin berechtigt, 

ist die zwischenzeitliche Ausreise nach Westberlin über 

die Grenzübergangsstelle Friedrich-/Zimmerstraße und Bahn

hof Friedrichstraße zu gestatten, wenn 


- sich im Reisepaß eine Aufenthaltsberechtigung oder eine 

Aufenthaltsgenehmigung befindet, 


- zum Reisepaß eine Einladung oder ein anderes Zusatzdoku

ment entsprechend den festgelegten Modalitäten vorgelegt 

wird, 


- eine von der Botschaft der VR Polen in der DDR ausge

ste l l t  e Bestätigung über die Notwendigkeit der zwischen

zeitlichen Ausreise nach Westberlin vorgelegt wird, 


- eine von der Botschaft der VR Polen ausgestellte Bestä

tigung gemäß Abschnitt III/10/3, Ziffer 6., vorgewiesen 

wird. 


Die zwischenzeitlichenAus- und Einreisen sind gegebenen

f a l l  s auch mehrmalig, jedoch nur im Rahmen der Gültigkeit 

der Zusatzdokumente bzw. Bestätigungen, zu gestatten. 
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Die Zusatzdokumente sind bei der Ausreise nicht einzube

halten und bei der Aus- und Einreise nicht mit Paßkon

trollstempel zu versehen. 


Einzelnen Teilnehmern von Reisegruppen, die mit einer 

Sammelliste eingereist sind, i s  t die zwischenzeitliche 

Ausreise nicht zu gestatten. 


Ansonsten sind die in diesem Abschnitt festgelegten Vor

aussetzungen für den Grenzübertritt von Bürgern der VR 

Polen auch von den PKE Friedrich-/Zimmerstraße und Bahn

hof Friedrichstraße durchzusetzen. 


Abfertigung der Grenzübertrittsdokumente, Kontrolle der 

Ein- und Ausreise 


. 1. Pässe der VR Polen und Schiffahrtsbücher sind entsprechend 
den geltenden Festlegungen mit Paßkontrollstempel zu ver
sehen. 

.2. Einladungen von Institutionen der DDR, auf deren Grundlage 

dienstliche Einreisen in die DDR erfolgen, sind bei Ein-

und Wiederausreise an geeigneter Stelle mit Paßkontroll

stempel zu versehen. Bei der Wiederausreise sind sie einzu

behalten. « ' • 


.2.1. Bei Einreisen von Gruppen (z. B. Sport- und Kulturgruppen) 

sind auch die vorzulegenden Sammellisten bei der Ein- und 

Wiederausreise mit Paßkontrollstempel zu versehen und bei 

der Wiederausreise einzubehalten. 
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7.3. Die bestätigte Einladung, Vordruck PM 71a, sowie die Be

stätigung des Reisebüros der DDR für Einzeltouristen sind 

bei der Ein- und Ausreise mit Paßkontrollstempel zu ver

sehen (Einreise oben rechts, Ausreise unten rechts) und 

bei der Ausreise einzubehalten. 


7.3.1. Bürger der VR Polen, die während ihres Aufenthaltes in 

der DDR ihre Einladung, Vordruck PM 71a, verlieren und 

den Verlust bei der DVP melden, erhalten von der DVP eine 

Bescheinigung über die Meldung des Verlustes. In die Be

scheinigung wird eingetragen, daß sie den Grenzkontrollorga

nen der DDR vorzulegen i s t  . Werden bei der Ausreise derartige 

Bescheinigungen vorgelegt, sind diese mit Paßkontrollstempel 

zu versehen und einzubehalten. 


7.3.2. Die von der Botschaft bzw. den Generalkonsulaten der DDR 

beglaubigten Einladungen sind bei der Einreise oben links 

und bei der Ausreise oben rechts mit Paßkontrollstempel zu 

versehen sowie bei der Ausreise einzubehalten. 


7.4. Bei Grenzübertritten mit Sammellisten i s  t hinsichtlich des 

Streichens nicht mitreisender Personen, des Abhakens der 

kontrollierten Teilnehmer und der Abstempelung entsprechend 

den für Sammelreiselisten geltenden Prinzipien zu verfahren. 

Streichungen bedürfen keiner besonderen Bestätigung (der in 

III/5/16, Ziffer 8.1., genannte Stempel i s  t nicht anzubrin

gen). 

Bei der Ein- und Ausreise von Gruppen im Rahmen des Kinder-

und Jugendaustausches i s  t jeweils ein Exemplar der Sammel

l i s t  e einzubehalten. 


7.5.1. Einladungen für Familienangehörige der polnischen Werk

tätigen sind bei der Ein- und Ausreise mit Paßkontroll

stempel zu versehen und bei der Ausreise einzubehalten. 
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Sie sind in eigener Zuständigkeit nach Ablauf einer Woche 

zu vernichten. 


7.5.2. Bescheinigungen für Familienangehörige der polnischen 

Werktätigen sind bei der Ein- und Ausreise auf der Rück

seite im jeweils zutreffenden Monat des Quartals mit Paß

kontrollstempel zu versehen. Sie sind generell nicht ein

zubehalten. 


7.6.	 Bei der Einreise von Touristengruppen i s t  , sofern weniger 

Personen als im Voucher angegeben reisen, der Voucher mit 

Paßkontrollstempel zu versehen und am Paßkontrollstempel 

ist die Anzahl der eingereisten Teilnehmer zu vermerken. 

Bei der Wiederausreise hat ebenfalls eine Kontrolle des 

Vouchers und eine Prüfung der anzahlmäßigen Übereinstim

mung zu erfolgen. 

Die vom Reiseleiter vorzulegende Sammellisten sind ohne 

Anbringen von Paßkontrollstempeln einzubehalten. 


7.7.	 Freundschaftspässe sind bei jeder Ein- und Ausreise auf 

den dafür vorgesehenen Seiten mit Paßkontrollstempel zu 

versehen. 


7.8.	 Die einzubehaltenen Dokumente sind entsprechend den Fest

legungen der Anweisung.Nr. VI/5/86 an den Grenzübergangs

stellen aufzubewahren. 

Die von den im Rahmen des Kinder- und Jugendaustausches 

reisenden Gruppen einzubehaltenen Sammellisten sind dem 

für die Grenzübergangsstelle zuständigen "Stab der Ein-

und Ausreise" zu übergeben. 


/ 
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Arbeitsbescheinigung 

(zur Vorlage beim Grenzübertritt für polnische Werk

tätige, die keinen Betriebsausweis der DDR besitzen.) 

Betrieb: Anschrift: 

Name des polnischen Werktätigen: Geburtsdatum, Geb.Ort 

Wohnanschrift in der VRP: 

Nr. des Passes oder anderem Personaldokument der VRP: 

Dauer der Beschäftigung von bis 

Bestätigung der Beendigung der Tätigkeit 


Unterschrift des zuständigen Leiters 

Stempel 




(Stempel des Betriebes) 

Herr/Frau ....... geboren am 

(Familien- und Vorname) 

Personalausweis - Nummer 


ist Angehöriger/e eines r in der DDR tätigen polnischen Werktätigen. 


Sie/Er ist zu einer am bzw. vom bis 

stattfindenden Veranstaltung eingeladen. 


Diese Einladung ist den Grenzorganen der DDR bei der Ein- und Ausreise vorzulegen.. 


- , den 1982 

(Unterschrift) ] 
(204) A g 113/8/82 30 

• ro . 

03 
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(Stempel des Betriebes) (Stempel des Rates des Kreises 
Amt für Arbeil) 

(Stempel zakładu pracy) 
(Stempel Rady Powiatowej 

Wydział zatrudnienia) 

-Bescheinigung 

Zaświadczenie 


Herr/Frau geboren am . . . . . . . .  . 
Pan/Pani (Familien- und Vorname) Urodzony/a dnia 

(nazwisko i imie) 

Personalausweis-Nr ' ' 
nr dowodu osobistego ł 

ist Angehöriger/e eines/r in der DDR tätigen polnischen Werktätigen, 
jest członkiem rodziny polskiego pracownika zatrudnionego w NRD. 

Diese Bescheinigung gilt zur Einreise im . . .  . Quartal 198.. und ist bei der Ein- und 
Wiederausreise vorzulegen. , ( 

Niniejsze zaświadczenie upowznia do przekroczenia granicy w . . .  . kwartale 198.. r. 
Należy je okazać przy wjeździe i wyjeździe. 

(Unterschrift podpis) (Datum der Ausstellung deta wystawienia) 



o o o o * 
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Vermerke der Grenzkontrollorgane der DDR: 

1. Monat / 

2. Monat 

3, Monat 

(204) A g 113/7.82 50 

. . • i ' . 
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• • Einladung ' 00880$ 
Zaproszenie 

sum besuchsweisen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen R« publik , 

na wizytę w Niemieckiej Republice Demokratycznej • 


Herr/Frau/Frl. geboren am

Pan/Pani _ _ - - — urodzony/urodzono —.—-.—

(Familien-, Vor-, Geburtsname/ ,

nazwisko, imię, nazwisko panieńskie)


wohnhaft in - ~ •• —<-..«..» 

miejsce zamieszkania (Ort. Straße, Hausnummer / adres)

sowie Kinder werden von mir 

»z jednym dzieckiem/z .. dzieci zaproszony/zaproszona jest przez i 


(Familienname, Vorname / nozwisko, imię) 

miejsce romieszkania (Ort, Straße, Hausnummer / adres)

zu einem besuchsweisen Aufenthalt für die Dauer von «. Tagen eingeladen. 

no wizytę w NRD na okres —dni. 


den/dnia .... 19,~«—..~,r. ' ...... 

Unterschrift/podpis 


Volkspolizei-Kreisamt

Urzqd Powiatowy

Niemieckiej Policji Ludowej 


Abt. Paß- und Meldewesen
Wydział meldunkowo-paszportowy 

Bestätigung 

Zatwierdzenie 
• « 

Die besuchsweise Einreise umseitig genannter Personen in die Deutsch« Demokratisch« 

Republik kann bis zum erfolgen. 

Wjazd na wizytę do NRD wymienionych na odwrocie osób moie ncutqpic do 

Die Einladung ist beim Crenzübertrltt vorzulegen. 

Zaproszenie należy przedłożyć przy przekroczeniu granicy. 


• « 

— -—™ —«-~ .• den/dnia ........— 19 » r. 

liiuni«iw.imi>nnmiiini*"*Htmif»tHi...iMłiini>ii»»«.wnnn

f D S ) 
  . Unterschrift 
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Einladung / Zaproszenie 
zum besuchsweisen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik 

na wizytą w Niemieckiej Republice Demokratycznej A 
Fomilienname/norwliko Herr/iFrau/Frl. 


Pan/Pani 

Vorname/imie geboren am/urodzony, urodzona 
Wohnort, Kreis, Straß«, Hausnummer/adres 

sowie Kinder werden von mir/z jednym dzieckiem, z dzieci 

zaproszony, zaproszona jest przez 

Familienname, Vorname/nazwisko, imie 

•Porsonenkennzahl (PKZ) 
identyfikator osoby 

Wohnort, Kreis, Straße, Hausnummor/adro» 


xu einem besuchsweisen Aufenthalt für die Dauer von Tagen 
eingeladen./na wizytę w NRD na okres dni. 
Reisegrund/przyczyna podróży 

, den/dnia 
Unterschrlft/podpił 




Volkspolizei* Kreisamt 
Urzqd Powiatowy 
Niemieckiej Policji Ludowej 
Abt. Paß- und Meldewesen 
Wydział meldunkowo-paszportowy 

Bestätigung / Zatwierdzenie 

Die besuchsweise Einreise umseitig genannter Personen in die Deutsche Demokratische 

Republik kann bis zum erfolgen. 

Wjazd na wizytę do NRD wymienionych na odwrocie osób może nastqpic do 

Die Einladung ist bei der Ein- und Wiederausreise vorzulegen. 
Zaproszenie należy przedłożyć przy wjeździe i wyjeździe. 

den/dnia r. 

(OS) 
pieczęć Unterschrift 

podpis 
PM 71a 
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Einladung 

Zaproszenie 


zum besuchsweisen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik 
na wizytą w Niemieckiej Republice Demokratycznej 

Der Bürger/die Bürgerin der VRP . : „ •. 
(Name, Vorname) 

Obywatel/Obywatelk a PRL - (nazwisko i imię) ••<?•••. ? • •''-'•'• "> 
geboren am ;„ , 
urodzony/urodzona 
wohnhaft in . - ., 
miejsce zamieszkania (Ort, Straße, Hausnummer / adres) 
und Kinder ............ „. 
(Name, Vorname und Geburtsjahr) 
z jednym dzieckiem/z dzieci ;,••*._,;..;..;. 
(nazwisko i imię. rok urodzenia) 
wird/werde n von mir .. 
zaproszony/zaproszona/zaproszeni jest/sq przez 
zur Zeit Mitarbeite r '. .' v 
zatrudniony/zatrudniona 
wohnhaft in - 
miejsce zamieszkania 
zu einem besuchsweisen Aufenthalt fur die Dauer von Tagen eingeladen. 
na wizytę w NRD na okres dni. 

., den/dnia Unterschrift 
i podpis 



, 0  0 007 3 
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Bestätigung 

Potwierdzenie 


Hiermit wird bestätigt, daß 
(Name, Vorname) 

Potwierdza się, ze 
(nazwisko i imię) 

Mitarbeiter umstehender Vertretung ist. 
jest pracownikiem podanego przedstawicielstwa. 

den/dnia 

D.S. Unterschrift' 
pieczęć podpis , 

477 BmG 001/37/84 



Sammelliste —, den Reise-Nr.: 

zum Voucher Nr. Reiseziel: 


Lfd . Nam e Vornam e geb . a  m Wohnor  t P A - N  r 
Nr. 

>3 H 
t — 

QJ 
TOro 
10 

U 


J^temprl/Unter^rhri ' ; 
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Lista ... dnia Impreia-Nr. 

do Vouchera Nr. Miasto docelowe: 


Lp. Data Nr. d o w o d u Nozwisko Imię Miejsce zamieszkania. 
Nr. osobistego ur. 

'J t—' 

3 s co 
C I I % 

Biuro podróży 

t l  i n flr* ««  M t A — t  u o** 



Antrag/Bestätigung 

Wniosek/Potwierdzenie 


fur einen touristischen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen
na pobyt turystyczny w Niemieckiej Republice Demokratycznej 

 Republik 

E 
Przyjazd 

A 
Wyjazd 

Familienname: 
Nazwisko: 

Pol. Kennzeichen des Kfz 
Nr rejestracyjny samochodu 

Vorname :/lmię: 

Geburtsdatum und -ort: 
Data i miejsce urodzenia: • 

Wohnort: 
Miejsce zamieszkania: 

Kreis: 
Województow: 

Straße: 
ulica: 

Haus-Nr.: 
nr domu : 

Nr. des Personaldokuments: 
Nr Pasz portu: 

Anzahl der mitreisenden Kinder bis 16 Jahre (in Worten) 
Ilość dzieci do 16 lat/słownie/podróżujących z rodzicami 



VEB Reisebüro der DDR 

1026 Berlin 

Alexanderplatz 5 

Bestätigu ng/Potvvierdzenie 
Der Aufenthalt umseitig genannter Personen in der Deutschen Demokratischen Republik kann auf der Grundlage dieser 
Voucherbuchung erfolgen. 
Pobyt wymienionych na odwrotnej stronie osób w Niemieckiej Republice Demokratycznej może nastąpić na podstawie 
voucheru. • 

Fahrt-Nr./Nr imprezy: 

Reisetermin vom/Termin podróży od: bis/do: 

Aufenthaltsorl/Miejsce pobytu: 

Hotel und Zimmerart/Hotel i rodzaj pokoi: 

Preis/Cena: 

Diese Bestätigung ist bei der Ein- und Wiederausreise zusammen mit dem Voucher vorzulegen. 
.Mniejsze potwierdzenie należy tqcznie z voucherem okazać władzom granicznym przy przyjeździe i wyjeździe. 

(i  n Druckschrift ausfüllen) 
1 T— (wypełniać drukiem) 

• r . * 
 Stempet/Unterschrift Reisebüro der DDR • Gz!** 

Pieczęć/podpis Reisebüro NRD •\ es? 


4UJP-97 584 5 221 A g 310-84-DDR-C-R 34 
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od do 

Pala i yodz. 
 Nr p o c i ą g u  : 	 G P K wyjazdu do NRD: 

ru t  a i godz. 
 Nr p o c i ą g u  : 	 G P K xjvi ol.u do PRL: 


ll>. N a z w i s k  o i imiej D a t  a u r o d z e n i  a Rodzaj i nr dowodu tożsarro;k:i 


1 . 

3 . 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 


10, 

! 1 , 
12. 

13, 

14 . 

1'.. 

1G. 

17. 

18 . 

19. 

20. 

21 ,

22 . 

23. 

24 . 

25. 

26. 

27. 

.28. 

29. 

Ul, 


1'OTWJ ERDZliNJ.rc 


dnia 	 1986 r  . /piTCZQC i ix x l p i s 0£»)jy u p o w i ż n i o n c j  / 
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Aufgrund dezentralen Druckender Listen in der VR Polen kann es 

hinsichtlich der drucktechnischen Gestaltung zu Abweichungen 

von diesem Muster kommen. 
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Befreiung von der PaO- und Visapflicht für Bürger der CSSR 


1. 	 Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz auf dem Hoheits

gebiet der CSSR, UdSSR, VR Bulgarien, Mongolischen VR, 

SR Rumänien, VR Polen, Ungarischen VR, SR Vietnam und 

der Republik Kuba, die aus dienstlichen, touristischen, 

privaten oder berufsbedingten Gründen zu einem zeitwei

ligen Aufenthalt in die DDR einreisen, sind von der Visa

p f l i c h t b e f r e i t . Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz 

nehmen wollen, benötigen ein Einreisevisum. 


2.	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 


Diplomatenpaß 

SonderpaQ 

Dienstpaß 

Reisepaß (nur bei ständigem Wohnsitz in der CSSR 


oder einem anderen cier obengenannten so

l i s t i s c h e n Staaten) 


Reiseausweis 

(nur der für Staatsbürger der CSSR ausge

s t e l l t  e "Cestovni prukaz", nicht der für 

Staatenlose und andere Staatsangehörige 

ausgestellte- "Cestovni prukaz totoznosti") 


Personalausweis mit Reiseanlage ' 

Reisesammelliste mit Personalausweisen oder versehen 

mit den Lichtbildern der Teilnehmer der Reisegruppe 

die für Kinder bis 15 Jahre ausgestellte Reiseanlage 

mit L i c h t b i l d 

Schiffahrtsbuch 


(bei Reisen auf dem Land- oder Luftweg nur 

in Verbindung mit dem "Reiseauftrag für 

Schiffer der Tschechoslowakischen S o z i a l i 

stischen Republik") 


+ B ürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz in anderen Staaten oder 

in Westberlin haben in ihrem Paß einen Stempel über ihre stän

dige Wohnsitznahme im Ausland, in dem der betreffende Aufent

h a l t s s t a a t eingetragen i s  t (vgl. Anlage 1). 
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3.	 Bürger der CSSR, die aus dienstlichen Gründen einreisen, 

können sich in der DDR für die Dauer ihres dienstlichen 

Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich auch auf die Fa

milienangehörigen dieser Bürger. 


Bürger der CSSR, die aus privaten Gründen einreisen, 

können sich bis zu 30 Tagen in der DDR aufhalten. 

In begründeten Fällen kann Privatreisenden von den 

Dienststellen der DVP ein Aufenthalt von über 30 Tagen 

im Rahmen der Gültigkeit des Reisedokumentes e r t e i l t 

werden. Der Aufenthalt s o l l jedoch insgesamt 6 Monate 

nicht überschreiten. 


4.	 Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz in der DDR benö
tigen für Reisen 

- nach der CSSR kein Aus- und Wiedereinreisevisum, 

- nach dritten Staaten una Westberlin das Aus- und Wieder


einreisevisum. 


Für Reisen nach der CSSR über die VR Polen i s  t ein Aus-

und Wiedereinreisevisum er f o r d e r l i c h . 


5.	 Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz auf dem Hoheits

gebiet der CSSR oder eines anderen der unter 1. genann

ten s o z i a l i s t i s c h e n Staaten benötigen für Reisen durch • 

die DDR kein Transitvisum. 


Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz in anderen als 

den unter 1. genannten Staaten und in Westberlin benötigen 

für Reisen durch die DDR kein Transitvisum, wenn sie nach 

der CSSR reisen bzw. aus der CSSR zurückreisen. 




( 6 1 . Änderung) 
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pour le sejour en 

Vystehovani 

Plati k cestS do ĆSS R 
jen s povolenfm 

zastupitelskćho üfadu 

Vysfahovanie 
Platf k o o 8 t  e do ÖSS R 

Iba a povolenfm 
öa. zastuplteltekóho üradu 
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Anlage 1 

zum Aufenthalt in 


Aussiedlung (Über

siedlung) 

gültig zur Reise in 

die CSSR nur mit Ge-* 

nehmigung der es. 

Vertretung 

(tschechischer Text) 


(slowakischer Text) 
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Befreiung von der Paß- und Visapflicht für Bürger der 

Ungarischen VR • 

1, Bürger der Ungarischen VR mit ständigem Wohnsitz auf dem 

Hoheitsgebiet der Ungarischen VR oder eines anderen sozia

listischen Staates, die aus dienstlichen, touristischen, 

privaten oder berufsbedingten Gründen zu einem z e i t w e i l i 

gen Aufenthalt in die DDR einreisen, sind von der Visa

pflicht befreit. 

Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen wollen, 

benötigen ein Einreisevisum, 


2.	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 


Diplomatenpaß 

Dienstpaß - Sorienbuchstabe SK für Mitarbeiter des 


Außenministeriums 

-	 Serienbuchstabe SZ für Mitarbeiter anderer 


Ministerian und zentralen Dienststellen 

-	 Serienbuchstabe SH für Personen, die auf 


Schiffen tätig sind (Schifferdienstpaß) 

Reisepaß 

Reisepaß	 für ungarische Bürger mit ständigem Wohnsitz 


im Ausland, jedoch nur, wenn der Inhaber s e i 

nen ständigen Wohnsitz in einem sozialistischen 

Staat hat (diese Reisepässe enthalten auf Sei

te 1 die Bezeichnung "Paß für ungarische Bürger 

wohnhaft im Ausland" in ungarischer, russischer 

und französischer Sprache und auf Seite 2 die 

Eintragung des Wohnortes). 


3 .	 Bürger der Ungarischen VR, die aus dienstlichen Gründen 
einreisen, können sich in der DDR für die Dauer ihres 
dienstlichen Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich auch 

'	 auf die Familienangehörigen dieser Bürger. Bürger der 
Ungarischen VR, die aus privaten Gründen einreisen, kön
nen sich bis zu 30 Tagen in der DDR aufhalten. 
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In begründeten Fällen kann Privatreisenden von den Dienst

stellen der DVP ein Aufenthalt von weiteren 30 Tagen im 

Rahmen der Gültigkeit des Reisedokumentes e r t e i l t werden. 

Eine weitere Verlängerung der Aufenthaltsdauer kann nur 

erfolgen, wenn die Zustimmung der Botschaft der Unga

rischen VR vorliegt. 


4. Bürger der	 Ungarischen VR mit ständigem Wohnsitz in der 

DDR unterliegen der Visapflicht und benötigen, zur Ausreise 

aus der DDR und zur Wiedereinreise das Aus- und Wiedereinrei

sevisum. 


5. Bürger der	 Ungarischen VR mit ständigem Wohnsitz auf dem 

Hoheitsgebiet der Ungarischen VR oder eines anderen sozia

lis t i s c h e n Staates benötigen für Reisen durch die DDR kein 

Transitvisum. 

Bürger der Ungarischen VR mit ständigem Wohnsitz in nicht
soziolistischsn Staaten einschließlich in Westberlin benö

tigen für Reisen durch die DDR nur dann kein Transitvisum, 

wenn sie nach der Ungarischen VR reisen bzw. aus der Unga

rischen VR zurückreisen. 




3. Austauschblatt II1/2/5 

(61. Änderung) 00ft0 1 1 Seite 1 

Befreiung von der Paß- und Vis a p f l i c h t für Bürger der VR 

Bulgarien • 


1. Bürger der VR Bulgarien mit ständigem Wohnsitz auf dem 

Hoheitsgebiet der VR Bulgarien oder eines anderen sozia

l i s t i s c h e n Staates, die aus dienstlichen, touristischen, 

privaten oder berufsbedingten Gründen zu einem zeitwei

ligen Aufenthalt in die DDR einreisen, sind von der Visa

p f l i c h t b e f r e i t . 

Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen wollen, 

benötigen ein Einreisevisum. 


2. Zur visaf r e i e n Ein- und Ausreise berechtigen: 


Diplomatenpaß 

Dienstpaß 

Kollektivpaß 

Reisepaß, außer wenn der Inhaber seinen ständigen 


Wohnsitz in einem n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n 

, • Staat oder Westberlin hat (Reisepässe 


für Bürger der VR Bulgarien mit Wohnsitz 

in anderen Staaten als der VR Bulgarien 

sind nach vorliegenden Erfahrenswerten 

auf den Seiten 1 und 48 mit dem Stempel 

"postojanno schiwuschtsch" (in k y r i l  

l i s c h e r S c h r i f t ) versehen) 


Personalausweis mit Reiseanlage 

. hellrote Reiseanlage für Reisen nach 


der UdSSR, SRR, UVR, CSSR, DDR und VR 

Polen 


. hellblaue Reiseanlage für Reisen nach 

der SFR Jugoslawien, SRR, UVR, CSSR, 

DDR und VR Polen 


Die Reiseanlagen bestehen aus einem einmal 

gefalteten Blatt im Format A 6. > 

Die auf der Reiseanlage eingetragene Per

sonenkennzahl muß der im Personalausweis 

entsprechen. Die Reiseanlagen sehen die 

Eintragung der Personalien mitreisender 

Kinder und das Anbringen ihrer L i c h t b i l 

der vor (Siegelung erfolgt mit Trocken

si e g e l ) 
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Reiseanlage mit Lich t b i l d 

(für alleinreisende Kinder und Jugend

lic h e bis zu 16 Jahren) 


Seefahrtsbuch mit Dienstauftrag 


3. Bürger der VR Bulgarien, die aus dienstlichen Gründen ein

reisen, können sich in der DDR für die Dauer ihres dienst

lichen Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich auch auf die 

Familienangehörigen dieser Bürger. Bürger der VR Bulgarien 

die aus privaten Gründen einreisen, können sich bis zu 30 

Tagen in der DDR aufhalten. In begründeten Fällen kann 

Privatreisenden von den Dienststellen der DVP ein weiterer 

Aufenthalt innerhalb der Gültigkeit des Reisedokumentes 

e r t e i l t werden, wenn die Zustimmung der Botschaft der VR 

Bulgarien vorliegt. . 


4. Bürger der VR Bulgarien mit ständigem Wohnsitz in der DDR 

unterliegen der Visapflicht und benötigen zur Ausreise aus 

der DDR und zur Wiedereinreise das Aus- und Wiedereinreise 

visum. 


5. Bürger der VR Bulgarien mit ständigem Wohnsitz auf dem 

Hoheitsgebiet der VR Bulgarien oder eines anderen sozia

l i s t i s c h e n Staates benötigen für Reisen durch die DDR kein 

Transitvisum. 

Bürger der VR Bulgarien mit ständigem Wohnsitz in nicht

s o z i a l i s t i s c h e n Staaten einschließlich Westberlin benöti

gen für Reisen durch die DDR nur dann kein Transitvisum, 

wenn sie nach der VR Bulgarien reisen bzw. von der VR Bul

garien zurückreisen. 
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1.	 Austauschblatt 0000 1 III/2/6 
(9. Änderung) 	 Seite 1 

Befreiung von der Paß- und Visapflicht für Bürger der 

SR Rumänien 


1. Bürger der	 SR Rumänien mit ständigem Wohnsitz auf dem 

Hoheitsgebiet der SR Rumänien, die aus dienstlichen, 

touristischen, privaten oder berufsbedingten Gründen 

zu einem zeitweiligen Aufenthalt in die DDR einreisen, 

sind von der Visapflicht befreit. 

Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen wollen, 

benötigen ein Einreisevisum. ' 


2.	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 


Diplomatenpaß 

DienstpaB 

KollektivpaB (vom MfAA für Dienstreisen oder vom Mdl 


für Privat- oder Touristenreisen) 

Reisepaß -(ausgestellt vom MfAA für Dienstreisen 


oder vom Mdl für Privat- oder Touristen

reisen) der Reisepaß für rumänische Staats

bürger mit ständigem Wohnsitz im Ausland 
Farbe blau, auf der vorderen inneren Um
schlagseite i s  t ein Hinweis über die Staats

bürgerschaft der SRR und über den ständigen 

Wohnsitz im Ausland eingedruckt - berech

tigt nicht zur visafreien Einreise) 


Reisepaß ausgestellt auf den Namen des Reiseleiters, 

in Verbindung mit einer von der ausstellen

den Behörde bestätigten namentlichen Liste 

(für Gruppenreisen aus dienstlichen, priva

ten oder touristischen Gründen) und den 

Personaldokumenten der Reiseteilnehmer 


Seefahrtsbuch mit Dienstauftrag 

Diensterlaubnis für Mitglieder der zivilen Luftfahrt 

(Fluglizenz) 

ein mit Lichtbild versehenes Reisedokument für allein

reisende Kinder 
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3. Bürger der SR Rumänien, die aus dienstlichen Gründen, 

einreisen, können sich in der DDR für die Dauer ihres 

dienstlichen Aufenthaltes aufhalten. Dies bezieht sich 

auch auf die Familienangehörigen dieser Bürger. 


Bürger der SR Rumänien, die aus privaten Gründen ein

reisen, können sich bis zu 30 Tagen in der DDR aufhalten. 

In begründeten Fällen kann Privatreisenden von den 

Dienststellen der DVP die Aufenthaltsdauer innerhalb 

der Gültigkeit des Reisedokumentes bis auf weitere 60 

Tage verlängert werdenieine weitere Verlängerung der 

Aufenthaltsdauer kann nur mit Zustimmung der Botschaft 

der SR Rumänien erfolgen. 


4. Bürger der SR Rumänien mit ständigem Wohnsitz in der DDR 

(Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis) unterliegen der Visa

pflicht und benötigen zur Ausreise aus der DDR und zur 

Wiedereinreise das Aus- und Wiedereinreisevisum. 


5. Bürger der SR Rumänien mit ständigem Wohnsitz auf dem 

Hoheitsgebiet der SR Rumänien benötigen für Reisen durch 

die DDR kein Transitvisum. Bürger der SR Rumänien mit 

ständigem Wohnsitz in dritten Staaten benötigen nur dann 

kein Transitvisum, wenn sie nach der SR Rumänien reisen 

bzw. aus der SR Rumänien zurückreisen. 
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Befreiung von der Visapflicht für Burger der Mongolischen VR 


1  .	 Bürger der Mongolischen VR mit ständigem Wohnsitz auf 
dem Hoheitsgebiet der Mongolischen VR oder eines an
deren sozialistischen Staates, die zu einem z e i t w e i l i 
gen Aufenthalt in die DDR einreisen, sind entsprechend 
den im "Abkommen zwischen der Regierung der DDR und der 
Regierung der Mongolischen VR über den visafreien grenz
überschreitenden Verkehr von Bürgern beider Staaten" 
vereinbarten Festlegungen von der Visapflicht befreit. 
Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen wollen, 
benötigen ein Einreisevisum. 

2,	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 


Diplomatenpaß 

Dienstpaß 

Z i v i l e  r Auslandspaß (wird in 2 verschiedenen Serien 


und nur vom MfAA der Mongolischen 

VR ausgestellt) 


Reisepaß (wird für Privatreisen von der 

Miliz in Ulan-Bator ausgestellt, 

im Gegensatz zum Zivilen Aus

landspaß enthält er keine ge

druckte Seriennummer) 


Bescheinigung für kurzzeitige Reisen ins Ausland 

(enthält 2 Blätter und i s  t mit einem blauen Umschlag 

versehen; wird durch die Miliz in Ulan-Bator ausge

s t e l l  t und i s  t nur für eine Reise gültig) 

Anlage zum Paß 	 (eine solche Anlage wird für 


Kinder ausgestellt, die nicht 

mit den Eltern, sondern mit an

deren Erwachsenen gemeinsam r e i  

sen. In der Anlage wird die Num

mer des Passes der erwachsenen 

Begleitperson vermerkt.) 
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3 .	 Bürger der Mongolischen VR, die aus dienstlichen Gründen 
einreisen, können sich in der DDR für die Dauer ihres 
dienstlichen Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich auch 
auf die Familienangehörigen dieser Bürger. Bürger der 
Mongolischen VR, die aus privaten Gründen einreisen, kön
nen sich bis zu 90 Tagen in der DDR aufhalten. In begrün
deten Fällen kann Privatreisenden von den Dienststellen 

' der DVP ein Aufenthalt von über 90 Tagen im Rahmen der 

Gültigkeit des Reisedokumentes genehmigt werden, wenn 

die Zustimmung der Botschaft der Mongolischen VR vor

l i e g t . 


4.	 Bürger der Mongolischen VR mit ständigem Wohnsitz in der 

DDR unterliegen der Visapflicht und benötigen zur Aus

reise aus der DDR und zur Wiedoreinreise das Visum zur 

Aus- und Wiedereinreise. 


5« Bürger der Mongolischen VR mit ständigem Wohnsitz auf 

dem Hoheitsgebiet der Mongolischen VR oder eines anderen 

sozialistischen Staates benötigen für Reisen durch die 

DDR kein Transitvisum. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Kuba 


1.	 Bürger der Republik Kuba mit ständigem Wohnsitz auf dem 

Territorium der Republik Kuba, UdSSR, VR Bulgarien, Mon

golischen VR, VR Polen, SR Rumänien, Ungarischen VR und 

der CSSR, die aus dienstlichen, touristischen oder pri

vaten Gründen zu einem zeitweiligen Aufenthalt in die 

DDR einreisen, sind von der Visapflicht befreit. 


Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen wollen, 

benötigen ein Einreisevisum. 


2.	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 


Diplomatenpaß 

DienstpaO 

Offizialpaß, mit 28 Seiten 

Offizialpaß als Kollektivpaß ("Pasaporte o f i c i a  l co

lectivo") 

(wird für Delegationen, die aus kulturel

len, sportlichen oder anderen Gründen r e i  

sen, ausgestellt und enthält alle erfor

derlichen Angaben sowie die Paßbilder der 

Teilnehmer - bis zu 10 Personen) 


Offizialpaß, mit einem zusammengefalteten und mittels 

Öse mit dem Paßumschlag verbundenen Blatt 

des Formats A 4 


Reisepaß, grauer Umschlag mit hellblauen Seiten 

(Ausgabe erfolgt für Bürger der Republik 

Kuba mit ständigem Wohnsitz in der Repu

blik Kuba) 


Personalausweis mit Sammelreiseliste 

Seefahrtsbuch ("Pasaporte de Marino") 

Reisepaß, grauer Umschlag mit grauen Seiten 


(Ausstellung erfolgt für Bürger der Repu

blik Kuba zur ständigen Ausreise und für 

Bürger mit ständigem Wohnsitz in anderen 
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Staaten), jedoch nur, wenn auf Seite 6

des Passes eine amtliche Bestätigung des 

ständigen Wohnsitzes (Vermerk in spani

scher Sprache: "EL TITULAR DE ESTE PASA

PORTE TIENE SU RESIDENCIA PERMANENTE EN 

LA (Aufenthaltsstaat, z. B. URSS) in der 

UdSSR, VR Bulgarien, Mongolischen VR, VR 

Polen, SR Rumänien, Ungarischen VR oder 

der CSSR eingetragen i s  t 


Bürger der Republik Kuba, die aus dienstlichen Gründen 

einreisen, können sich in der DDR für die Dauer ihres 

dienstlichen Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich auch 

auf die im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehö

rigen dieser Bürger. 


Bürger der Republik Kuba, die aus privaten oder touri s t i  

schen Gründen einreisen, können sich bis zu 90 Tagen in 

der DDR aufhalten. In begründeten Fällen kann von den 

Dienststellen der DVP nach Zustimmung der Botschaft der 

Republik Kuba die Aufenthaltsdauer, die von den zustän

digen Organen der Republik Kuba festgelegt wurde, inner

halb der Gültigkeit des Reisedokumentes verlängert werden. 


Bürger der Republik Kuba mit ständigem Wohnsitz in der DDR 

unterliegen der Visapflicht und benötigen zur Ausreise aus 

der DDR und zur Wiedereinreise das Aus- und Wiedereinreise

visum. 


Bürger der Republik Kuba mit ständigem Wohnsitz auf dem 

Territorium der Republik Kuba, UdSSR, VR Bulgarien, Mon

golischen VR, VR Polen, SR Rumänien, Ungarischen VR und 

der CSSR benötigen, wenn sie im Besitz eines der unter 2. 

genannten Dokumente sind, für Reisen durch die DDR kein 

Transitvisum. Darüber hinaus benötigen Bürger der Republik 

Kuba mit ständigem Wohnsitz in anderen als den genannten 

Staaten auch dann kein Transitvisum, wenn die Reise vom 

Aufenthaltsstaat nach der Republik Kuba bzw. von der Repu

blik Kuba nach dem Aufenthaltsstaat erfolgen s o l l  . 
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Befreiung von dor	 V i s a p f l i c h t für Bürger der VDR Laos 


1.	 Bürger der VDR Laos, die Inhaber eines gültigen 


- Diplomatenpasses 

-	 Dienstpasses (einschließlich des Dienstpasses als Kol


lektivpaß) 

-	 Reisepasses mit Dienstvisum (am oberen Rand des Ausreise


visums i s  t der Stempel "VISA DE SERVICE" 

angebracht) 


der VDR Laos sind, dürfen ohne Visum der DDR in das Ho

heitsgebiet der DDR einreisen, durch dieses durchreisen 

und aus ihm ausreisen. 


2.	 Bürger der VDR Laos, die mit den unter 1. genannten Doku

menten v i s a f r e i in die DDR einreisen, können sich bis zu 

90 Tagen auf dem Hoheitsgebiet der DDR aufhalten. In be

gründeten Fällen können die Dienststellen der DVP den 

Aufenthalt im Rahmen der Gültigkeit der Reisedokumente 

verlängern. 

Angehörige der diplomatischen oder konsularischen Vertre
tung der VDR Laos in der DDR (einschließlich deren Fami

lienmitglieder) können sich für die Dauer der Ausübung 

ihres Dienstes in der Vertretung auf dem Hoheitsgebiet 

der DDR aufhalten. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der SFR Jugoslawien 


1.	 Bürger der SFR Jugoslawien mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Hoheitsgebiet der SFR Jugoslawien, die aus dienstlichen 
Gründen im Auftrage jugoslawischer Betriebe und I n s t i t u 
tionen zu einem zeitweiligen Aufenthalt bis zu 90 Tagen 
in die DDR einreisen, sind von der Visapflicht befreit, 
Bürger der SFR Jugoslawien, die bei einer diplomatischen, 
konsularischen, wirtschaftlich-kommerziellen oder anderen 
Vertretung der SFR Jugoslawien in der DDR tätig sind, 
sowie deren Familienangehörigen, können für die Dauer 
ihrer Zugehörigkeit zur betreffenden Vertretung eben
f a l l s v i s a f r e  i aus- und einreisen. 
Alle anderen Einreisen, einschließlich Einreisen zwecks 
Arbeitsaufnahme sowohl bei jugoslawischen als auch bei 
nichtjugoslawischen Betrieben, unterliegen der Visapflicht. 

2.	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen folgende 
Dokumente der SFR Ougoslawien: 

- Diplomatenpaß 
- Dienstpaß 
- Reisepaß mit der Eintragung "Poslovno u NDR"

"geschäftlich in die DDR") 
 (d.h. 

- Kollektivpaß mit de*r Eintragung "Poslovno u NDR". 

Die Eintragung "Poslovno u NDR" erfolgt mittele Stempel

ebdruck oder handschriftlich und wird mit Siegel und 

Unterschrift bestätigt. 


Bei der Kontrolle von Reisepässen mit der Eintragung 

"Poslovno u NDR" i s  t zu prüfen, ob dennoch ein Visum 

der DDR e r t e i l  t wurde. I s  t das der F a l l  , i s  t der Paß
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Inhaber als visapflichtig Reisender zu behandeln. (Ein 

solcher Sachverhalt kann sich ergeben, wenn die Einreise 

v i s a f r e i erfolgte, bei der polizeilichen Anmeldung j e  

doch festgestellt wird, daß die Voraussetzungen für eine 

Befreiung von der Visapflicht nicht bestehen). Werden 

bei der Einreisekontrolle von Inhabern eines Reisepasses 

mit der Eintragung "Poslovno u NDR" Feststellungen ge

troffen, die darauf schließen lassen, daß die Vorausset

zungen für eine Befreiung von der Visapflicht (vgl, Z i f f  . 

nicht gegeben sind, i s  t der Grenzübertritt dennoch visa

f r e i zu gestatten. In Ausnahmefällen, wenn aus den Um

ständen die Unrechtmäßigkeit eines visafreien Grenzüber

t r i t t  s offensichtlich i s t  , kann der visafreie Grenzüber

t r i t  t unterbunden und ein Visum e r t e i l  t werden (sofern 

es bestehende Festlegungen ermöglichen) bzw. eine Zurück

weisung erfolgen. 

Ober derartige Feststellungen i s  t zu informieren. 


Bürger der SFR Jugoslawien benötigen, wenn sie im Besitz 

eines Diplomaten- oder Dienstpasses sind, für Reisen 

durch die DDR kein Transitvisum. 


Wird bei der Ausreisekontrolle eines Inhabers eines Rei

sepasses mit der Eintragung "Poslovno u NDR" festgestellt 

daß faktisch eine Transitreise vollzogen wurde und eine 

polizeiliche Anmeldung nicht erfolgte, i s  t von einer Be

anstandung und Belehrung abzusehen. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der S o z i a l i s t i  
schen Republik Vietnam . 


1.	 Bürger der Sozialistischen Republik Vietnam, die aus 

dienstlichen Gründen oder im Rahmen der Gruppentou

r i s t i k zu einem zeitweiligen Aufenthalt in die DDR 

einreisen, sind von der Visapflicht befreit. 


Bürger, die aus privaten Gründen einschließlich als 

Einzeltouristen einreisen und Bürger, die in der DDR 

ständig Wohnsitz nehmen wollen, unterliegen der Visa

pfl i c h t . 


2.1.	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen folgende 

Dokumente der Sozialistischen Republik Vietnam 


-	 Diplomatenpaß 

- Laissez Passer mit dem roten Stempelaufdruck 


"Diplomatique" (der Inhaber i s  t dem Diplomatenpaß

inhaber gleichgestellt und demzufolge als bevor

rechtete Person zu behandeln) 


-	 Dienstpaß 

-	 Laissez Passer mit dem roten Stempelaufdruck 


"Service" 

- Reisepaß mit dem roten Stempelaufdruck "Service" 


(auf der ersten Seite) 

- Seefahrtsbuch mit Dienstauftrag (aus dem Reiseziel 


und Reisezweck e r s i c h t l i c h sein müssen). 


2.2.	 Andere Reisedokumente sowie die von der Botschaft der 

SRV in der DDR im Falle des Verlustes eines Reise

dokumentes ausgestellten Laissez Passer (auch wenn 

diese bei Verlust eines Diplomatenpasses mit dem 
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Stempel "Diplomatique" bzw. bei Verlust eines Dienst

passes mit dem Stempel "Service" versehen sind) sind 

visa p f l i c h t i g . 


3 .	 Bürger der SRV benötigen, wenn sie im Besitz eines 
der unter 2.1. genannten Reisedokumente sind, für 
Reisen durch die DDR kein Transitvisum. 

4.	 Die Einreise bzw. Durchreise i s  t nach Prüfung und 

nur in Abhängigkeit von dem im Paß eingetragenen 

Reiseziel bzw. Geltungsbereich (Hinweise zur Eintra

gung siehe Abschnitt I I I / 8 / 7 , Z i f f e r 1.) zu gestat

ten. 

Inhabern von Pässen, deren eingetragenes Reiseziel 

bzw. Geltungsbereich sich nicht auf die DDR erstreckt 

bzw. keine Durchreise nach dritten Staaten oder West

berlin zuläßt, i s  t die Ein- bzw. Durchreise nicht zu 

gestatten. 


5.	 Bürger der SRV, die aus dienstlichen Gründen einrei

sen, können sich in der DDR für die Dauer ihres 

dienstlichen Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich 

auch auf ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden Fami

lienangehörigen. 
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Befreiung von der Visapflicht für Burger dar KDVR 


1.	 Bürger der KDVR, die aus dienstlichen Gründen oder im 

Rahmen der Gruppentouristik zu einem zeitweiligen Aufent

halt in die DDR einreisen, sind von der Visapflicht * 

befreit. 

Bürger, die aus privaten Gründen einschließlich als 

Einzeltouristen einreisen und Bürger, die in der DDR 

ständig Wohnsitz nehmen wollen, unterliegen dsr Visa

pflicht. 


2.1.	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen folgende 

Dokumente: 


Diplomatenpaß 

Dienstpaß 

Reisepaß für Dienstreisende 


(Reisepaß, dessen Broschurblock 20 Seiten 

umfaßt, die jedoch nur von Saite 1 - 1  6 nume

riert sind, die ersten beiden Seiten des Pas

ses - PaBampfahlung - sowie die letzten beiden 

Seiten - Hinweise für dan Paßinhabar - weisen 

keine Numerierung auf) 


SammelreiselistB in Verbindung mit den Pässen oder 

Parsonaldokumentan dar Reisateilnahmer 


2.2.	 Folgende Dokumente berechtigen nicht zur visafreien 

Ein- und Ausreise: 


Reisepaß für PrivatreisBnde 

(Reisepaß, dessen Broschurblock durchgehend 

von Saite 1 -1 6 numeriert i s t  ) 


Framdenpaß der KDVR 

(FremdenpaB, dessen Broschurblock 32 Saiten 

umfaßt und dar auf Saite 1 in englischer 

Sprache als "Certificate of overseas citizen

ship" bezeichnet i s t  ) 


3. 	 Bürger der KDVR benötigen, wann sie im Besitz eines dar 

unter 2.1. genannten Raisadokumante find, für Reisan 

durch die DDR kein Transitvisum. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Volksrepublik 

China 


1.	 Bürger der VR China, die aus dienstlichen Gründen zu 

einem zeitweiligen Aufenthalt in die DDR einreisen, 

sind von der Visapflicht befreit. 


Bürger, die aus privaten oder touristischen Gründen ein 

reisen und Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz neh

men wollen, unterliegen der Visapflicht. 


2 .	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen folgende 
Dokumente der VR China: 

Diplomatenpaß 

Dienstpaß 

Reisepaß für Dienstreisende (Reisepaß, der 

auf Seite 1 unten den Eindruck oder die, Ein
stempelung: "POUR AFFAIRES PUBLIOUES - FOR 

PUBLIC AFFAIRS", d. h. für dienstliche Zwecke, 

enthält) . 


3. 	 Bürger der VR China benötigen, wenn sie im Besitz eines 
der unter 2  . genannten Reisedokumente sind, für Reisen 
durch die DDR kein Transitvisum. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Öster

reich 


1. Bürger der Republik Österreich, die Inhaber eines gülti

gen Diplomaten- oder Dienstpasses der Republik Österreich 

sind, dürfen ohne Vi sum der DDR in das Hoheitsgebiet der 

DDR einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm aus

reisen. 


2. Inhaber von gültigen	 Diplomaten- oder Dienstpässen der 

Republik Österreich haben das Recht, sich nach der visa

freien Einreise 


- bis zur Höchstdauer von	 3 Monaten im Hoheitsgebiet der 
DDR aufzuhalteni 

- während der Dauer der dienstlichen Tätigkeit im Hoheits

gebiet der DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Bot

schaft Österreichs in der DDR sind oder einer interna

tionalen Organisation, die ihren Sitz in der DDR hat, 

angehören bzw. Vertreter der Republik Österreich bei 

einer solchen sind (dies g i l  t auch für ihre im gemein

samen Haushalt lebenden Ehegatten und minderjährigen 

Kinder, wenn diese gleichfalls gültige Diplomaten- oder 

Dienstpässe besitzen oder in solchen mit eingetragen 

sind). 


Die innerstaatlichen Meldebestimmungen der DDR werden durch 

diese Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der VR Kampuchea 


1.	 Bürger der VR Kampuchea, die Inhaber eines gültigen 

Diplomaten- oder Dienstpasses der VR Kampuchea sind, 

dürfen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der 

DDR einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm 

ausreisen. 


2.	 Bürger dBr VR Kampuchea, die mit Diplomaten- oder 

Dienstpaß visafre i in die DDR einreisen, können sich 

bis zu 90 Tagen auf d8m Hoheitsgebiet der DDR aufhal

ten. In begründeten Fällen können die Dienststellen der 

DVP auf Antrag der Vertretung der VR Kampuchea den 

Aufenthalt im Rahmen der Gültigkeit des Reisedokumentes 

verlängern. 

Angehörige der Vertretung der VR Kampuchea in der DDR 

sowie ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten 

und Kinder, wenn diese gleichfalls gültige Diplomaten

oder Dienstpässe besitzen oder in solchen mit eingetra

gen sind, haben das Recht, sich für die Dauer ihrer Zu

gehörigkeit zur Vertretung auf dem Hoheitsgebiet der 

DDR aufzuhalten und in dieser Zeit ohne Visa der DDR 

aus- und einzureisen. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Nikaragua 


1. Bürger der Republik Nikaragua, die Inhaber eines gültigen 

Diplomaten- oder Dienstpässes der Republik Nikaragua sind, 

dürfen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR 

einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm ausreisen. 


2. Inhaber	 von gültigen Diplomaten- oder Dienstpässen Nika

raguas haben das Recht, sich nach der visafreien Einreise 


- bis zur* Höchstdauer von 3 Monaten im Hoheitsgebiet der 

DDR aufzuhalten? 


- während der Dauer,der dienstlichen Tätigkeit im Hoheits

gebiet der DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Bot

schaft Nikaraguas in der DDR sind (dies g i l  t auch für 

ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und min

derjährigen Kinder, wenn diese gleichfalls gültige Diplo

maten- oder Dienstpässe besitzen oder in solchen mit ein

getragen sind) . 


Die innerstaatlichen Meldebestimmungon der DDR werden durch 

diese Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der VDR Jemen 


1. Bürger der VDR Jemen, die Inhaber eines gültigen Diploma

ten-, Spezial- oder Dienstpasses der VDR Jemen sind, dür

fen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR ein

reisen, durch dieses durchreisen und aus ihm ausreisen. 


2.	 Bürger der VDR Jemen, die mit Diplomaten-, Spezial- oder 
Dienstpaß v i s a f r e  i in die DDR einreisen, können sich bis 
zu 90 Tagen auf dem Hoheitsgebiet der DDR aufhalten. In 
begründeten Fällen können die Dienststellen der DVP auf 
Antrag der Vertretung der VDR Jemen den Aufenthalt im 
Rahmen der Gültigkeit des Reisedokumentes verlängern. 

Angehörige der Vertretung der VDR Jemen in der DDR sowie 

ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und Kin

der, wenn diese gleichfalls gültige Diplomaten-, Spezial-

oder Dienstpässe besitzen oder in solchen mit eingetragen 

sind, haben das Recht, sich für die Dauer ihrer Zuge

hörigkeit zur Vertretung auf dem Hoheitsgebiet der DDR 

aufzuhalten und in dieser Zeit ohne Visa der DDR aus-

und einzureisen. 


Die Festlegungen dieses Abschnittes gelten auch für noch 

gültige Diplomaten- und Spezialpässe mit der früheren 

Staatsbezeichnung "Volksrepublik Südjemen". 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Zypern 


1. Bürger der Republik	 Zypern, die Inhaber eines gültigen 

Diplomaten- oder Dienstpasses der Republik Zypern sind, 

dürfen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR 

einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm ausreisen, 


2. Inhaber von gültigen	 Diplomaten- oder Dienstpässen Zyperns 

haben das Recht, sich nach der visafreien Einreise 


-	 bis zur Höchstdauer von 3 Monaten im Hoheitsgebiet der 

DDR aufzuhalten; 


während der Dauer der dienstlichen Tätigkeit im Hoheits

gebiet der DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Bot

schaft Zyperns in der DDR sind (dies g i l  t auch für ihre 

im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und minder

jährigen Kinder, wenn diese gl e i c h f a l l s gültige Diploma

ten- oder Dienstpässe besitzen oder in solchen miteinge

tragen sind). 


Die innerstaatlichen MeldebestimmUngen der DDR werden durch 

diese Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der DVR Algerien 


1.1.	 Bürger der DVR Algerien, die einen gültigen Diplomaten

paß bositzc-n und in die DDR zu einem Aufenthalt bis zu 

30 Tagen reisen wollen, können ohne Visum der DDR in 

die DDR einreisen und aus ihr ausreisen. 


1.2, Angehörige der Botschaft Algeriens in der DDR, die 

einen gültigen Diplomaten- oder Dienstpaß besitzen 

(einschließlich der Familienangehörigen mit gültigem 

Diplomaten- oder Die.nstpaß) , sind für die Dauer ihrer 

Funktionsauoübung von der Visapflicht befreit. 

Für die Ersteinreise und die Endausreiso i s  t ein Visum 

zur Einreise bzw. zur Ausreise erforderlich. 


2.	 Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen demzufolge 

folgende Dokumente der DVR Algerien 


- Diplomatenpaß, boi Angehörigen der Botschaft jedoch 

nur bai Vorlage des von der Protokollabteilung des 

MfAA ausgestellten Diplomatönaus-veises; 


-	 Dienstpaß, jedoch ausschließlich nur bei Vorlage des 

von der Protokollabteilung des MfAA ausgestellten Aus 

weises. 


3.	 Inhaber von Diplomatenpässen der DVR Algerien benötigen 

für Raisen durch die DDR kein Transitvisum. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Tunesien 


1.	 Bürger der Republik Tunesien, die Inhaber eines gülti

gen Diplomaten-, Spezial- oder Dienstpasses der Repu

blik Tunesien sind, dürfen ohne Visum der DDR in das 

Hoheitsgebiet der DDR einreisen, durch dieses durchrei

sen und aus ihm ausreisen. 


2.	 Inhaber von gültigen Diplomaten-, Spezial- oder Dienst

pässen Tunesiens haben das Recht, sich nach der visa

freien Einreise 


- bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten, 


- während der Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet 

der DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Botschaft 

Tunesiens in der DDR sind (dies g i l  t auch für ihre im 

gemeinsamen Haushait lebenden Ehegatten und minderjähri

gen Kinder,, wenn diese g l e i c h f a l l s gültige Diplomaten-, 

Spezial- oder Dienstpässe besitzen oder in solchen ein

getragen sind). 


Die innerstaatlichen Meldebestimmungen der DDR werden durch 

diese Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht fur Burger der VR Kongo 


1. Bürger der VR	 Kongo, die Inhaber eines gültigen Diplo

maten- oder Dienstpasses der VR Kongo sind, dürfen ohne 

Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR einreisen, 

durch dieses durchreisen und aus ihm ausreisen. 


2 .	 Inhaber von gültigen Diplomaten- oder Dienstpässen der 
VR Kongo haben das Recht, sich nach der visafreien Ein
reise • • 

-	 bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten, 


-	 wahrend der Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet 

der DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Botschaft 

der VR Kongo in der DDR sind (dies g i l t auch für ihre 

im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und minder

jährigen Kinder, wenn diese g l e i c h f a l l s gültige Diplo

maten- oder Dienstpässe besitzen oder in solchen mit 

eingetragen sind). ' 


Die innerstaatlichen Meldebeetimmungan der DDR werden 

durch diese Festlegungen nicht berührt« 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Kooperativen 

Republik Guyana . 


1. Bürger der Kooperativen	 Republik Guyana, die Inhaber e i  

nes gültigen Diplomaten- oder Spezialpasses der Koopera

tiven Republik Guyana sind, dürfen ohne Visum der DDR in 

das Hoheitsgebiet der DDR einreisen, durch dieses durch

reisen und aus ihm ausreisen. 


2 .	 Inhaber von gültigen Diplomaten- und Spezialpässen der 
Kooperativen Republik Guyana haben das Recht, sich nach 
der visafreien Einreise 

- bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten, 


- während der Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet der 

DDR aufzuhalten, wenn sie Mitglieder der diplomatischen 

Mission oder einer konsularischen Vertretung der Koope

rativen Republik Guyana in der DDR bzw. einer diploma

tischen Mission der Kooperativen Republik Guyana in e i  

nem dritten Staat , deren Leiter in der DDR akkreditiert 

i s t  , sind (dies g i l  t auch für ihre im gemeinsamen Haus

halt lebenden Ehegatten und Kinder, wenn diese gleich

f a l l  s gültige Diplomaten- oder Spezialpässe besitzen 

oder in solchen mit eingetragen sind) . 


Die innerstaatlichen Meldebestimmungen der DDR werden durch 

diese Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Mali 


1. Bürger	 der Republik Mali, die Inhaber eines gültigen Dipl 

maten- oder Dienstpasses (einschließlich des Diplomaten

oder Dienstpasses in Blattform) der Republik Mali sind, 

dürfen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR 

einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm ausrei

sen . 


2. Inhaber	 von gültigen Diplomaten- und Dienstpässen der Re

publik Mali haben das Recht, sich nach der visafreien Ein 

reise 


-	 bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten, 


- während	 der Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet der 

DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Botschaft der 

Republik Mali in der DDR sind (dies g i l t auch für ihre 

im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und minder

jährigen Kinder, wenn diese g l e i c h f a l l s gültige Diplo

maten- oder Dienstpässe besitzen oder in solchen mit 

eingetragen sind). 


Die innerstaatlichen Meldebestimmungen werden durch diese 

Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Venezuela 


1. Bürger	 der Republik Venezuela, die Inhaber eines gültigen 

Diplomatenpasses der Republik Venezuela sind, dürfen ohne 

Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR einreisen, durch 

dieses durchreisen und aus ihm ausreisen. 


2. Inhaber	 von gültigen Diplomatenpässen der Republik Venezuela 

haben das Recht, sich nach der visafreien Einreise 


bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten 


für die Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet der DDR 

aufzuhalten, wenn sie Mitglieder der Botschaft der Repu

blik Venezuela in der DDR sind, und in dieser Zeit visa

frei aus- und einzureisen (dies gi l  t auch für ihre im ge

meinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und minderjährigen 

Kinder, wenn diese gleichfalls gültige Diplomatenpässe 

besitzen oder in solchen mit eingetragen sind). 


Die innerstaatlichen Meldebestimmungen werden durch diese 

Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Finnland 


1.	 Bürger der Republik Finnland, die Inhaber eines gültigen 

Diplomaten-, Dienst- oder Reisepasses der Republik Finn

land sind, dürfen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet 

der DDR einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm 

ausreisen. 


2.	 Inhaber von gültigen Diplomaten-, Dienst- und Reisepässen 

der Republik Finnland haben das Recht, sich nach der vi s a 

freien Einreise 


-	 bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten^ 


-	 für die Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet der DDR 

aufzuhalten, wenn sie Mitglieder der Botschaft der Re

publik Finnland in der DDR sind, und in dieser Zeit v i s a 

f r e i aus- und einzureisen (dies g i l t auch für ihre im 

gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen, die 

Staatsbürger der Republik Finnland und im Besitz der 

obengenannten Pässe sind). 


Die innerstaatlichen Meldebestimmungen werden durch diese 

Festlegung nicht berührt. 


Daraus ergibt sich, daß für Bürger der Republik Finnland, 

die zu einem Aufenthall von n:'ir nls 90 Tagen einreisen, 

es sei denn, daß sie eine Tätigkeit in der Botschaft der 

Republik Finnland aufnehmen, Visapflicht besteht, und daß 

im Falle der Vorlage eines Berechtigungsscheines das Visum 

zur Einreise bzw. zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) mit 

einer Gültigkeit von' mehr a l s 90 Tagen zu e r t e i l e n i s t  . 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der VR Mocambique 


1.	 Bürger der VR Mocambique, die Inhaber eines gültigen Diplo
matenpasses der VR Mocambique sind, dürfen ohne Visum der 
DDR in das Hoheitsgebiet der DDR einreisen, durch dieses 
durchreisen und aus ihm ausreisen. 

2. Inhaber von gültigen Diplomatenpässen der VR	 Mocambique ha

ben das Recht, sich nach der visafreien Einreise 


- bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten, 


- für die Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet der DDR 

aufzuhalten, wenn sie Mitglieder der Botschaft Mocambiques 

in der DDR sind (dies gi l  t auch für ihre im gemeinsamen 

Haushalt lebenden Ehegatten und minderjährigen Kinder, wenn 

diese gleichfalls gültige Diplomatenpässe besitzen oder in 

solchen mit eingetragen sind). 


Die innerstaatlichen Meldebestimmungen werden durch diese 

Festlegungen nicht berührt. 
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Grundsätze für die Genehmigung visapflichtiger Einreisen in 

die DDR zu einem befristeten Aufenthalt 


1.	 Personen, die nicht von der Visapflicht befreit sind, 

benötigen für die Einreise in die DDR und ihre Wieder

ausreise ein Visum der DDR. 


2.	 Visa bzw. Berechtigungen zum Empfang von Visa werden 

e r t e i l t  , wenn die Anträge auf Einreise in die DDR im 

Ergebnis eines Antrags- und Genehmigungsverfahrens von 

den dafür zuständigen Organen der DDR genehmigt wurden. 


3.1.	 Einreisen zu einem befristeten Aufenthalt aus dienst

lichen und berufsbedingten Gründen 


- sind von dem dazu berechtigten Personenkreis bei den 

Dienststellen der DVP zu beantragen» 


- können in festgelegten Fällen direkt bei den Auslands

vertretungen der DDR beantragt werden. 


3.2.	 Einreisen zu einem befristeten Aufenthalt aus privaten 

Gründen •;• '. 


- sind bei Einreisen von Bürgern der BRD und Westberlinern 

von den in der DDR wohnhaften Verwandten und Bekannten 

bei den Dienststellen der DVPj 


- von Bürgern	 anderer nichtsozialistischer Staaten bei 

der Generaldirektion des Reisebüros der DDR, die die 

Anträge zur Prüfung an das PdVP Berlin weiterleitet. 


zu beantragen. 
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3.3.	 Einreisen zu einem befristeten Aufenthalt aus touri

stischen Gründen sind 


- bei Einreisen von Bürgern der BRD und Westberlinern 

von den Reisebüros in der BRD bzw. in Westberlin bei 

der Generaldirektion des Reisebüros der DDR, die die 

Anträge zur Prüfung an das PdVP Berlin weiterleitetj 


1
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- von Bürgern anderer nichtsozialistischer Staaten unter 


Vorlage der Buchungsunterlagen formlos bei den Aus

landsvertretungen der DDR oder bei den PKE bzw. Visa

büros an den Grenzübergangsstellen 


zu beantragen. 


Westberliner, die nur für einen Tag ohne Übernachtung 

und ohne Inanspruchnahme eines Reisebüros als Touristen 

einzureisen wünschen, können dies bei den Büros für 

Besuchs- und Reiseangelegenheiten in Westberlin bean

tragen. Die Prüfung der Anträge erfolgt durch das PdVP 

Berlin bzw., wenn bereits ein Berechtigungsschein zum 

mehrmaligen Empfang eines Visums e r t e i l  t wurde, durch 

die Angestellten der DDR in den Büros. 


3.4.	 In bestimmten ausdrücklich festgelegten Fällen sind 

darüber hinaus die PKE befugt, Einreisen in die DDR 

zu genehmigen (vgl. Abschnitte III/5/8 - III/5/13) . 


4.	 Im Falle der Genehmigung der Einreise wird von den 


- Dienststellen der DVP ein Berechtigungsschein zum 

Empfang eines Visums ausgestellt, der von dem An

tragsteller (Betrieb bzw. Institution in der DDR, 

Verwandter oder Bekannter in der DDR) bzw. von der 

Generaldirektion des Reisebüros der Person, deren 
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Einreise erfolgen s o l l  , zu übersenden i s  t oder in 

Ausnahmefällen die Genehmigung zur Visaerteilung 

fernschriftlich oder telegrafisch übermittelti 


- Auslandsvertretungen der DDR, den Visabüros und den 

PKE ein Visum e r t e i l t  . 


Bei Vorlage der Berechtigungsscheine zum Empfang von 

Visa werden die entsprechenden Visa von den Auslands

vertretungen der DDR oder an den Grenzübergangsstellen 

von den PKE und Visabüros e r t e i l t  . 


Sofern kein Visum zur Ein- und Ausreise erteil t wurde 

werden die Visa zur Ausreise (Wiederausreise) von den 

Dienststellen der DVP ohne besondere Voraussetzungen 

im Zusammenhang mit der Erfüllung der polizeilichen 

Meldepflicht e r t e i l t  . 
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Allgemeine Bestimmungen über Visa zur Einreise in die DDR 

und zur Wiederausreise . 

1.	 Zur Visaerteilung sind bsfugt 


- die Auslandsvertretungen der DDR 

- die HA Konsularische Angelegenheiten des Ministeriums 


für Auswärtige Angelegenheiten 

- die Visabüros SaBnitz und Warnemünde des Ministeriums 


für Auswärtige Angelegenheiten 

~ dis PKE an den Grenzübergangsstellen 

- das Ministerium des Innern und die Dienststellen der 


DVP - PM 

2.	 Visa sind nur als gültig anzuerkennen, wenn sie gesisgel 

und unterschrieben sind, alle vorgesehenen Angaben voll

ständig enthalten und wenn die eingetragene Gültigkeits

dauer noch nicht abgelaufen i s t  , 


Visa, die von 


- den Auslandsvertretungen der DDR 

- der HA Konsularische Angelegenheiten des Ministeriums 


für Auswärtige Angelegenheiten 

- den Visabüros SaBnitz und Warnemünde 

- dem Ministerium des Innern und den Dienststellen der 


DVP - PM 

ausgestellt wurden, müssen gesondert gesiegelt und 

unterschrieben sein. 


Bei Visa, die von den PKE e r t e i l  t werden, sind Siegel 

und Unterschrift im Visumstempel enthalten bzw, auf der 

"Anlage zum Westberliner Personalausweis ..." aufgedruck* 
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Gie von den PKE und Dienststellen der DVP benutzten 

Visastempel sind außerdem mit einer konstanten, in 

den Visastempeln eingearbeiteten Visum-Nummer ver

sehen. Bei Visaerteilung durch die Auslandsvertre

tungen der DDR, die HA Konsularische Angelegenheiten 

des MfAA und die Visabüros wird die Vi3um-Nummer 

handschriftlich eingetragen. 


Änderungen von Visa müssen mit Änderungsstempel vor

genommen und mit kleinem Dienstsiegel und Unterschrift 

bestätigt worden sein. 


Als Visa werden e r t e i l  t 


- V i s  a zur Einreise 

- Visa zur Ein- und Ausreise (ein- oder mehrmalig) 

- Visa zur Ausreise (Wiederausreise) 

- Visa zur Aus- und Wiedereinreise (ein- oder mehrmalig) 


Visa können durch Zusatzstempel als "Diplomatenvisum" 

oder als "Dienstvisum" k l a s s i f i z i e r  t werden. 


Visa können als Einzelvisa oder als Sammelvisa er t e i l  t 

werden. 


Visa werden als Stempelabdruck in Pässe bzw. andere Per

sonaldokumente oder aufgedruckt bzw. aufgestempelt auf 

einer Anlage zum Paß bzw. anderen Personaldokument er

t e i l t  . 

An Westberliner werden Visa generell auf einer "Anlage 

zum Westberliner Personalausweis für Personen mit stän

digem Wohnsitz in Berlin (West)" e r t e i l t  . 
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Visa v/erden Bürgern anderer Staaten auf "Anlage zum 

Paß/Ausweis" e r t e i l t  , wenn dies aus politisch-opera

tiven Gründen zur Gewährleistung der Geheimhaltung 

der Reisetätigkeit des Paßinhabers notwendig i s  t 

oder wenn Reiseausweise für Flüchtlinge bzw. für 

Staatenlose vorgelegt werden (vgl. auch Abschnitt 

II1/5/17). 


Außerdem können in Ausnahmefällen von den Auslands

V e r t r e t u n g e n der DDR und der HA Konsularische Ange

legenheiten Visa auf "Anlage zum Paß/Ausweis" auch 

dann e r t e i l t werden, wenn im Paß politisch unsach

liche Bezeichnungen entholten sind (z. B. die Be
zeichnung "Deutschland" im Zusammenhang mit der Ein

tragung des Geburts- oder Wohnortes) und eine Ände

rung durch die zuständigen Organe des Heimatstaates 

nicht erwirkt werden kann. 


1.	 Mitreisende Kinder bzw. Jugendliche, die das 16. Le

bensjahr vollendet haben, müssen im Besitz eines e i  

genen Visums in bzw. zu ihrem Paß oder anderen Per

sonaldokument sein. 


2.	 Mitreisende Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, müssen 


-	 im Besitz eines eigenen Visums in bzw. zu ihrem Paß 

bzw. anderen Personaldokument sein oder 


-	 im Visum einer erwachsenen Begleitperson anzahl

mäßig eingetragen sein. 


Durch die Auslandsvertretungen und die HA Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA wird Kindern, die im Besitz 
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eines eigenen Passes bzw. anderen Personaldokumentes 

sind, ein eigenes Visum e r t e i l t  . Bei Erteilung der 

Visa durch die PKE werden mitreisende Kinder unabhän

gig	 davon, ob sie einen eigenen Paß oder ein eigenes 

anderes Personaldokument besitzen, aus Gründen der 

Zweckmäßigkeit in der Regel im Visum einer erwach

senen Begleitperson eingetragen. + 


8.	 Visa, die in Familienpässe als Stempel* e r t e i l  t wur
i	 den, gelten für a l l e im Familienpaß eingetrogenen 


Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

I s  t das Visum mit dem Zusatzvermerk "Für Herrn (bzw. 

Frau) (Familienname)" versehen, g i l  t das Visum nur 

für die namentlich genannte, im Familienpaß eingetra

gene erwachsene Person. 


9 . In Visa zur Einreise bzw. zur Ein- und Ausreise wird 
- sofern in speziellen Fällen keine anderslautende 


• Festlegung getroffen wurde - kein Reiseziel einge

tragen . 




1. Austauschblatt III/3/3 
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Visum zur Einreise 
 099111 

1. Visa zur Einreise werden e r t e i l  t von 


- den Auslandsvertretungen der DDR 

- den Visabüros SaBnitz und Warnemünde des MfAA 

- den PKE an den Grenzübergangsstellen 


an 
- Personen, denen eine einmalige Einreise aus dienst


lichen, privaten oder touristischen Gründen genehmigt 

wurde, sofern nicht ein Visum zur Ein- und Ausreise 

(einmalig) e r t e i l t wird bzw. zu erteilen i s t  . 


2. Sie berechtigen zur einmaligen Einreise in die DDR. 


3. Bei der Erteilung von Visa zur Einreise wird im Visum

stempel gemäß Anlage 1 bzw. im aufgedruckten Visum auf 

der "Anlage zum Westberliner Personalausweis ..." die 

Zeile "und Ausreise (ein-mehr-malig)" gestrichen oder 

zur Visaerteilung an Bürger anderer Staaten ein Visum- . 

stempel gemäß Anlage 3 benutzt. 


4. Visa zur Einreise, die von den Auslandsvertretungen der 

DDR ausgestellt werden, sind hinsichtlich des Zeitpunktes, 

bis zu dem die Einreise erfolgen kann, befristet. Ist 

diese Frist zum Zeitpunkt der vorgesehenen Einreise über

schritten, i s  t das Visum ungültig. 

Visa, die von den PKE e r t e i l  t werden, sind nicht befristet. 


5. Zu benutzende Grenzübergangsstellen werden nicht vorge

schrieben. Die Visa berechtigen zum Grenzübertritt über 

alle für den Inhaber und die jeweilige Verkehrsart zuge

lassenen Grenzübergangsstellen. 
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1. Austauschblatt I I I / 3 / 3 

(3. Änderung) Anlage 1 


Deutsche Demokratische Republik 

V i s u m Nr. 1 / 4 1 / 2 2  3 
zur Einreise 
wid Auoroioo(oin—mohr molig) 

bis . 


über die zugelassenen Grenzübergangsstellen 

Gerstungen Q 1. 04. 79 

Bei Erteilung durch die HA Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA, die Auslands

vertretungen der DDR bzw. die Visabüros 

Saßnitz und Warnemünde 

- enthalten die Visa außerdem die Rubri


ken "vom" und "nach" (in der Regel wird 

als R e i s e z i e l "DDR" eingetragen)j 


- erfolgt eine gesonderte Siegelung und 

Unterschriftsleistung. 




1  , A u s t a u s c h b l a t t IXI/3/3 
( 2 0 * Änderung) Anlage 2 

p . *  V i. i l 

610123 

:sei ilscli e  DesRskraSisch u Republik-

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

• Anlage 
. zum WesXheriiiiftr PerKoneloiiswuls 
Sur Personen mil siündiycfn Wohnsitz, 

in Siedln |WÖSS] 

Nr . 

i s i i  m 


zur Einreise 

bis. 

über dlo zugelassenen Grenzübergangsstellen 

/ • J b / n i x * ' - -<̂ >ji\ <* \ 
i. A. 
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Bei Erteilung durch dis HA Konsularische 

Angelegenheiten .-das MfAA, die Auslands

vertretungen der DDR bzw. die Visabüros 

SaBnitz und Warnemünde erfolgt eine geson

derte Siegelung und Unterschriftsleistung» 




1. Austauschtolatt .111/3/3 

(3. Änderung) Anlage 3 


Deutsche Cemo&reflschö Republik 

V i s u m Nr. 3 / 4 1 / 1 3  2 
zur Einreise 

Getslung w Q J Q4 yg 

LA. 



4. Aus tauschblatt I I I / 3 / 4 

(6(3. Änderung) Seite 1 
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Visum zur bin- und Ausreise (einmalig)	 ' 


1.	 Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig) werden e r t e i l  t 
von 

- den Auslandsvertretungen der DDR 

- der HA Konsularische Angelegenheiten des MfAA 

- den Visabüros Saßnitz und Warnemünde des MfAA 

- den PKE an den Grenzübergangsstellen 


an 


- Personen, denen eine einmalige Einreise aus dienstlichen 

und berufsbedingten Gründen genehmigt wurde, sofern nicht 

nur ein Visum zur Einreise e r t e i l  t wird; 


- Bürger anderer Staaten (außer der BRD), denen die Ein

reise als Tourist genehmigt wurde; 


- Westberliner, denen die Einreise zu einem Aufenthalt 

bis zu 3 Tagen genehigt wurde 


sowie vom PdVP Berlin im Fall e der Genehmigung eines zwi

schenzeitlichen Aufenthaltes in Westberlin (vgl. auch Ab

schnitt 111/6/0 ) . 


2.	 Sie berechtigen zur einmaligen Einreise in die DDR und 

zur Wiederausreise. , 


3.	 Bei der Erteilung von Visa zur Ein- und Ausreise (ein

malig) wird im Visumstempel bzw. im aufgedruckten Visum 

auf der "Anlage zum Westberliner Personalausweis ..." 

in der Zeile "und Ausreise (ein-mehr-malig)" das Wort 

"mehr" gestrichen (siehe Anlagen 1 - 2). 
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Durch die PKE an den Grenzübergangsstellen Bahnhof 

Friedfichstraße, Bornholmer Straße, Chausseestraße, 

Invalidenstraße, Oberbaumbrücke und Sonnenallee sind 

für Westberliner zur Erteilung eines Visums zur Ein-

und Ausreise (einmalig) für einen 


- Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR, Berlin, 

Anlagen zum Westberliner Personalausweis mit aufge

drucktem Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig), in 

denen a l s Re i s e z i e l "Hauptstadt der DDR, Ber l i n , " 

eingedruckt i s  t und das die Festlegung enthält, daß 

die Ausreise "über die gleiche Grenzübergangsstelle" 

zu erfolgen hat, gemäß Anlage 3 


- Zwei-Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR, Berlin, 

Anlagen zum Westberliner Personalausweis mit aufge

drucktem Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig), in 

dem als Rei s e z i e l "Hauptstadt der DDR, Berlin" einge

druckt i s t  , gemäß Anlage 4 


zu verwenden. 


Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig), die von den Aus

landsvertretungen der DDR, der HA Konsularische Angele

genheiten des MfAA und den Visabüros Saßnitz und Warne

münde e r t e i l  t werden, sind h i n s i c h t l i c h Beginn und Ende 

ihrer Gültigkeit b e f r i s t e t . 

Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig), die von den PKE 

e r t e i l t werden, sind nur h i n s i c h t l i c h des Endes ihrer 

Gültigkeit b e f r i s t e t . 

Das unter "bis" eingetragene Datum i s  t das Datum, bis 

zu dem die Wiederausreise zu erfolgen hat. 

Der Grenzübertritt i s  t nur im Rahmen der jeweils f e s t 

gelegten Gültigkeit zu gestatten. 
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Westberlinern, die zu einem Aufenthalt von einem Tag in 

die DDR eingereist sind, i s  t der Aufenthalt bis 02.00 Uhr 

des dem Einreisetag (im Visum genanntes Datum der Gül

t i g k e i t ) folgenden Tages zu gestatten. 


5.	 - Zu benutzende Grenzübergangsstellen werden (außer bei 

Einreisen von Westberlinern in die Hauptstadt der DDR, 

Berlin, - vgl. dazu Ziffern 6.2. und 6.3.) nicht vorge

schrieben. Die Visa berechtigen zum Grenzübertritt über 

a l l e für den Inhaber und die jeweilige Verkehrsart zuge

lassenen Grenzübergangsstellen. 


6.1.	 Westberlinern, die zu einem Tagesaufenthalt oder zu 

einem Aufenthalt bis 24.00 Uhr des nächstfolgenden Tages 

in der Hauptstadt der DDR, Berlin, über die Grenzüber

gangsstellen Bahnhof Friedrichstraße, Bornholmer Straße, 

Chausseestraße, Invalidenstraße, Oberbaumbrücke und Son

nenallee einreisten und denen von den PKE an diesen 

Grenzübergangsstellen ein Visum zur Ein- und Ausreise 

(einmalig) gemäß Anlage 3 bzw. Anlage 4 e r t e i l  t wurde, 

i s t der Aufenthalt nur in der Hauptstadt der DDR, Be r l i n , 

gestattet. 


6.2.	 Westberliner, die zu einem Tagesaufenthalt in die Haupt
stadtder DDR, Berlin, einreisen und denen an den unter 

6.1. genannten Grenzübergangsstellen ein Visum gemäß An

lage 3 e r t e i l  t wurde, haben über die Grenzübergangsstelle, 

die bei der Einreise benutzt wurde, auszureisen. 


6.3.	 Westberliner, die zu einem Aufenthalt bis 24.00 Uhr des 

nächstfolgenden Tages in die Hauptstadt der DDR, Berlin, 

einreisen und denen an den unter 6.1. genannten Grenz

übergangsstellen ein Visum gemäß Anlage 4 e r t e i l  t wurde, 

können über eine andere a l s bei der Einreise benutzte, 
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jedoch, da ihnen das Verlassen der Hauptstadt der DDR, 

Berlin, nicht gestattet i s t  , nur über eine der unter 

6.1.	 genannten Grenzübergangsstellen ausreisen. 


6.4.	 Sofern den unter 6.2. und 6.3. genannten Westberlinern 

der Aufenthalt verlängert wurde, i s  t die Ausreise auch 

über eine andere als. die bei der Einreise benutzte und 

über andere als die unter 6.1. genannten Grenzübergang: 

s t e l l e n zu gestatten. 




2. A u s t a u s c h b l a t t I I I / 3 / 4 

(8. Änderung) . Anlage 1 
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deutsche Demokratische Republik 

V i s u  m N n 1 / 4 1 / 2 2  3 


zur Einreise 

und Ausreise (ei n - mfo- malig) 

bis , , 

über die znptessensn SreaiMerganpstsüea 

Gerstungen 5 fjg 7 g 

Bei E r t e i l u n g durch d i e HA ,Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA, d i e Auslands

v e r t r e t u n g e n der DDR, d i e Visabüros Saß

n i t z und Warnemünde und das PdVP B e r l i n 

- e n t h a l t e n d i e Visa außerdem d i e Ru


b r i k e n "vom" und "nach" ( i  n der Regel 

w i r d a l s R e i s e z i e l "DDR" e i n g e t r a g e n ) , 


- e r f o l g t eine gesonderte Siegelung und 

U n t e r s c h r i f t s l e i s t u n g . 


Die vom PdVP B e r l i n a u s g e s t e l l t e n Visa 
( v g l . A b s c h n i t t III/6/Ö, Z i f f e  r 1 . 1 . ) 
e n t h a l t e n d i e konstante Visumnummer 1/13. 



1 . Austauschblatt 
(20. Änderung) Anlage 2 

Deutsche nemokroligche Republik 
Minislnriiim Mir Auswärtige Angelegenheiten 

Anlage-. •" 
zum Westberliner/Personalausweis 

Sur Personen mit sündigem Wohnsilz 
hi C ^ i i l i i jWesl] 

Nr.. 

1 Sil II 

zur EinroiSR 

und Ausreiso (ein-4miip»meiiaj 

über die zugelassenen Grenzübergangssiellen 

A 


A 17/3 



Bai Erteilung durch d i e HA Konsularische 

Ang-'elßgenheiten des MfAA, d i e Auslands

v e r t r e t u n g e n der DDR bzw, d i e Visabüros 

Saßnitz und Warnemünde erfolgt eine geson 

derte Siegelung und Unterschriftsleistung 




'p. •Ti * i i 

090133 

1 1 1 7 3 7 4 " " 
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Deutsche Demokratische Republik 
Minislerium füi* Auswärtige Angoleflnnbmlmi 

Anlage 
zum Westber l iner P e r s o n a l a u s w e i  s 

für P e r s o n e  n m i l ständigem Wohnsi tz 
in B e r l i  n (West) 

Nr.. 

V i s u  m 
zur Einreise 

und Ausreise (ein-*£rrf-malig) 

24.00 Uhr 
bis 

nach Hauptstadt der DDR, Berlin, 

über die zugelassenen Grenzübergangsslellen 

/. A. 
 (Mia <2U 



4. Austauschblatt 	 I I I / 3 / 5 

(32.	 Änderung) UHU Seite 1 

Visum zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) 

* 


1.	 Visa zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) werden e r t e i l t 

von 

- den Auslandsvertretungen der DDR 

- der HA Konsularische Angelegenheiten des MfAA 

- den Visabüros Saßnitz und Warnemünde des MfAA 

- den PKE an den Grenzübergangsstellen 

an Ausländer, denen mehrmalige Einreisen aus dienstlichen 

und berufsbedingten Gründen genehmigt wurden, als Sammel

visa auch an Reisegruppen, die im Rahmen ihres Gesamt

aufenthaltes in der DDR entsprechend dem festgelegten Pro

gramm die DDR zwischenzeitlich verlassen und dann erneut 

einreisen (jedoch nicht, wenn Bürger der BRD oder West

berliner Teilnehmer der Reisegruppe sind), vom PdVP Ber

l i  n im Falle dor Genehmigung zwischenzeitlicher Aufenthalte 

in Westberlin (vgl. auch Abschnitt I I I / 6 / 8 ) sowie bei Ge

nehmigung mehrmaliger Besuchsreisen zu Mitarbeitern aus

ländischer Vertretungen in der DDR. 


2.	 Sie berechtigen zur mehrmaligen Einreise in die DDR und 

zur Wiederausreise. . / 


3 .	 Bei der Erteilung von Visa zur Ein- und Ausreise (mehr
malig) wird im Visumstempel bzw. im aufgedruckten Visum 
auf der "Anlage zum Westberliner Personalausweis ..." in 
der Zeile "und Ausreise (ein- mehr-malig)" das Wort "ein" 

:
gestrichen.	 

4.	 Visa zur Ein- und Ausreise (mehrmalig), die von den Aus

landsvertretungen der DDR, der HA Konsularische Angelegen

heiten des MfAA und den Visabüros Saßnitz und Warnemünde 

e r t e i l t werden, sind hinsichtlich Beginn und Ende ihrer 

Gültigkeit befristet. 

Visa zur Ein- und Ausreise (mehrmalig), die von den PKE 

e r t e i l  t werden, sind nur hinsichtlich des Endes ihrer 

Gültigkeit befristet. Die Gültigkeit wird entsprechend 
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der vorgesehenen bzw. genehmigten Aufenthaltsdauer fest
5
 gelegt, sie kann bis zu einem Dahr betragen (z. B. bei 


Angehörigen der Vertretungen anderer Staaten in der DDR, 

bei akkreditierten Journalisten). 


Das unter "bis" eingetragene Datum i s  t das Datum, bis 

zu dem die letzte Wiederausreise zu erfolgen hat. 

Der Grenzübertritt i s  t nur im Rahmen der jeweils fest

gelegten Gültigkeit zu gestatten. 


5.	 Zu benutzende Grenzübergangsstellen werden nicht vor

geschrieben. Die Visa berechtigen zum Grenzübertritt 

über all e für den Inhaber und die jeweilige Verkehrs

art zugelassenen Grenzübergangsstellen. 


6.1.	 Bürgern der BRD und Westberlinern, die das Visum zur Ein-

und Ausreise (mehrmalig) offensichtlich für private Be

suchsreisen nutzen wollen (erkennbar anhand entsprechen

der Eintragungen zum Reiseziel in der DDR in der Zähl

bzw. Ein-'und Ausreisekarte), i s  t die Einreise nicht zu 

gestatten. Diese Festlegung i s  t nicht anzuwenden, wenn 

die Bürger im Besitz gültige-r Aufenthaltsgenehmigungen 

oder -berechtigungen sind oder wenn das Visum für Besuchs

reisen zu Mitarbeitern ausländischer Vertretungen in der 

DDR e r t e i l t wurde. 


6.2.	 Personen, denen die mehrmalige Einreise aus berufsbeding

ten Gründen genehmigt und deren Visum durch Eintragung 

eines entsprechenden Vermerkes zweckgebunden e r t e i l t wurde, 


. i s  t	 die Einreise jeweils nur zu gestatten, wenn sie zu 

der im Visum genannten Zweckbestimmung erfolgen s o l  l (vgl. 

auch I I I / 5 / 2 , Z i f f e r 8., I I I / 5 / 7 , III/5/10/1, III/5/10/2, 

111/6/6, I I I / 6 / 7 , III/12/2/2). 

Bei Inhabern von Visa mit den Zusatzvermerken "Abschlepp
und Bergungsdienst" und "Warentransport mit Kfz" sind die 

außerdem bei jeder Einreise notwendigen Voraussetzungen zu 

beachten (vgl. I I I / 5 / 7 , Z i f f e r 1.3. und III/5/10/1, Z i f f  . 5.) 




2. Austauschblatt I I I / 3 / 5 ' 

(8. Änderung) Anlage 1 
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Deutsche Demokratische Republik 

V i s u m Nr. 1 /41/22 3 
zur Einreise 

und Ausreisest*-- mehr - malig) 

bis ! . 

über die zBgebsmenfirMuütafMgsstefien 

Gerstungen 1 5. 09. 79 

Bei Erteilung durch die HA Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA, die Auslands

vertretungen der DDR, die Visabüros Saß

nitz und Warnemünde und das PdVP Berlin 

- enthalten die Visa außerdem die Ru


briken "vom" und "nach" (in der Regel 

wird a l s Re i s e z i e l "DDR" eingetragen), 


- erfolgt eine gesonderte Siegelung und 

Unterschriftsleistung. 


Die vom PdVP Berlin ausgestellten Visa 

(vgl. Abschnitt III/6/Ö, Z i f f e r 1.3.) 

enthalten die konstante Visumnummer 1/13. 




1  . Austauschblatt I I I / 3 /  5 
(20. Änderung) Anläge 2 


Deutsche Demokraiische Republik 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten *

Anlage 
' mm Westberliner Personalausweis 
für Personen mit ständigem Wohnsitz 

in Bsrliifi (Weslj 

Nr 

V i s u m 

zur Einreise 

und Ausreise \wm mehr- malig) 

bis 

übe r din zugelassenen Grenzübergangssiellen 

\\m~T- ^ 

A 17/3 
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Bei Erteilung durch die HA Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA, die Auslands

vertretungen der DDR bzw. die Visabüros 

Saßnitz und Warnemünde erfolgt eine geson

derte Siegelung und UnterschriftsLeistung• 
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Visum zur Ausreise 


1.	 Visa zur Ausreise werden von den Dienststellen der DVP 

bei der polizeilichen Anmeldung der eingereieten Per

sonen bzw. bei kurzfristigen Aufenthalten bei der 

polizeilichen Anmeldung und der Erteilung der Aufent

haltsberechtigung e r t e i l t  , sofern nicht bereits ein 

Visum zur Ein- und Ausreise vorhanden i s t  . 

Die von den Dienststellen der DVP erteilten Visa ha

ben die konstante Vieum-Numraer 11. 


2 .	 Sie berechtigen zur Wiederausreise aus der DDR. 

3« Visa zur Ausreise sind befristet. Die Ausreise hat 

bis zu dem im Visum genannten Datum zu erfolgen. 


4.	 Das Visum berechtigt zur Wiederausreise Ober a l l e fQr 

den Inhaber und die jeweilige Verkehrsart zugelassene 

Grenzübergangsstellen und nach allen Staaten bzw. naoh 

Westberlin, sofern nicht durch die Eintragung 


- einee Ziellandes und erforderlichenfalls auch von 

Transitlär.dern (z. B. "nach der DR Afghanistan über 

die UdSSR) und/oder 


- einer zu benutzenden Grenzübergangsstelle 


unterhalb der Zeile "ausgestellt an ..."Reiseziele und 

Reisewege vorgeschrieben werden. 


In einen solchen Falle i s  t die Ausreise ausnahmslos 

nur Ober 
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- Grenzübergangsstellen bzw. mit Fluglinien in Ober

einstimmung mit den eingetragenen Z i e l  - und Tran

sitländern und/oder 


- die vorgeschriebene Grenzübergangsstelle 


zu gestatten (z. B. bei den Eintragungen "nach der DR 

Afghanistan über die UdSSR" und "über die Grenzüber

gangsstelle Flughafen Berlin-Schönefeld" nur über diese 

Grenzübergangsstelle mit Fluglinien noch der UdSSR). 


Das Visum berechtigt ebenfalls nicht zur Ausreise nach 

allen Staaten bzw. nach Westberlin, wenn im Abschnitt 

II1/3 getroffene Festlegungen dem entgegenstehen. 

5.1.	 Mitreisende Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, müssen, sofern ihnen kein eigenes 

Visum e r t e i l t wurde, enzahlmSßig (Anzahl in Worten, z. 

Ü. "zwei K.") am Visum unterhalb des Ausstellungsdatum« 

vermerkt sein. 


5.2.	 Wird zur Erteilung des Visums zur Ausreise bei den 

Dienststellen der DVP ein Familienpaß vorgelegt und 

waren nicht a l l e im Paß eingetragenen Personen In die 

DDR eingereist, wird das Visum zur Ausreise personen

gebunden e r t e i l t  , indem unterhalb der Zeile des Aus

stellungsdatums "Für Herrn (bzw. Frau) (Familienname") 

eingetragen wird. In solchen Fällen berechtigt das im 

Familienpaß e r t e i l t e Visum nur dl« betreffende erwach

sene Person zur Wiederau»reise. 
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6 .	 Die Ausschreibung der Visa kann mit PaOschreibmaschine 

oder Dokumentenschreiber erfolgen. Eintragungen im Vi
sum können auch mittels Stempel vorgenommen werden. Die 
Visa werden mit dem kleinen Dienstsiegel gesiegelt. 
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V I S U  M 

Nr, 11 

g ü It i g zu r 
A U S R E S S E 


aus der 

Deutschen Demokratischen Republik 

bi$; 

ausgestellt am 
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000143 Visum zur Aus- und Wiedereinreise 


1.	 Das Visum zur Aus- und Wiedereinreise wird von den 

Dienststellen der DVP an Personen - außer an Bürger der 

BRD und Westberliner - die sich aus Gründen der Berufs

ausbildung, Berufsausübung oder des Studiums länger be

fristet in der DDR aufhalten (Inhaber einer Aufenthalts

genehmigung), e r t e i l t  , wenn ihnen während ihres länger be

fristeten Aufenthaltes in der DDR zwischenzeitliche Ausrei

sen von den Dienststellen der DVP genehmigt werden bzw. 

wenn nach Beendigung der Berufsausbildung, Berufsaus

übung oder des Studiums die endgültige Wiederausreise er

folgt. 

Es wird auch an Ausländer, einschließlich an Bürger der 

BRD und Westberliner, denen während eines kurzbefristeten 

Aufenthaltes in der DDR eine zwischenzeitliche Ausreise 

nach anderen Staaten und Westberlin genehmigt wird, er

t e i l  t (vgl. auch Abschnitt I I I / 6 / 8 )  . 


2.1. Das Visum kann zur ein- oder mehrmaligen Aus- und Wieder

einreise berechtigen (das jeweils Nichtzutreffende i s  t ge

strichen). 

Das Visum hat die konstante Visum-Nr. 10. 


2.2. Im Visum zur einmaligen Aus- und Wiedereinreise werden die 

Tage des genehmigten Aufenthaltes außerhalb der DDR einge

tragen. Bei Erteilung eines Visums zur mehrmaligen Aus- und 

Wiedereinreise wird die Zeile "für ... Tage" gestrichen. 


2.3. Das Visum wird befristet. Das Visum kann mit einer Gültig

keit bis zu 1 Jahr e r t e i l  t werden. Die eingetragene Gül

tigkeit i s  t das Datum, bis zu dem die Wiedereinreise 
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erfolgt sein muß. Die Auslandsvertretungen der DDR 

sind befugt, unter bestimmten Voraussetzungen die 

Gültigkeit der Visa zu verlängern. 


Wird das Visum für die endgültige Wiederausreise er

t e i l  t , werden die Zeilen "für ... Tage" und "Wieder

einreise in die DDR" gestrichen. 

In diesem Falle berechtigt das Visum nicht zur Wie

dereinreise in die DDR und die eingetragene Gültig

keit i s  t das Datum, bis zu dem die Ausreise aus der 

DDR zu erfolgen hat. 


Das Visum berechtigt zur Ausreise über a l l e für den 

Inhaber und die jeweilige Verkehrsart zugelassene 

Grenzübergangsstellen und nach allen Staaten bzw. 

nach Westberlin, sofern nicht durch die Eintragung 


- eines Ziellandes und erforderlichenfalls auch von 

Transitländern (z. B. "nach der DR Afghanistan über 

die UdSSR") unterhalb des Wortes "Ausreise" und/oder 


- einer zu benutzenden Grenzübergangsstelle unterhelb 

der Zeile "für ... Tage" 


Reiseziele und Reisewege vorgeschrieben werden. 


In einem solchen Falle i s  t die Ausreise ausnahmslos nur 

über 


- Grenzübergangsstellen bzw. mit Fluglinien in Ober

einstimmung mit den eingetragenen Z i e l  - und Transit

ländern und/oder 


- die vorgeschriebene Grenzübergangsstelle 


zu gestatten (z. B. bei den Eintragungen "nach der DR 

Afghanistan über die UdSSR" und "über die Grenzüber

gangsstelle Flughafen Berlin-Schönefeld" nur über diese 

Grenzübergangsstelle mit Fluglinien nach der UdSSR). 
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Das Visum berechtigt ebenfalls nicht zur Ausreise nach 

allen Staaten bzw. nach Westberlin, wenn im Abschnitt 

I I I /  8 getroffene Festlegungen dem entgegenstehen. 
Das Visum berechtigt - sofern nicht Ziffer 3. zutref
fend	 - zur Wiedereinreise über alle für den Inhaber und 

die jeweilige Verkehrsart zugelassene Grenzübergangsstel

len. 


5.	 Das Visum wird in den Paß, bei Staatenlosen erforder

lichenfalls in den Fremdenpaß der DDR, oder in begrün

deten Ausnahmefällen auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" 

e r t e i l t  . Die Ausschreibung der Visa kann mit Paßschreib

maschine oder Dokumentenschreiber erfolgen. Eintragungen 

im Visum können auch mittels Stempel erfolgen. Das Visum 

kann auch mit kleinem Dienstsiegel gesiegelt werden. 
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VISUM 
Nr. 10 

gültig zur 
ein — mehr—maiigen 

für Tage 

und Wiedereinreise in die DDR 

bis 

ausgestellt 

f 
} 
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Diplomaten- und Dienstvisa 
 00914? 

1.	 Visa können durch Zusatzstempel als "Diplomatenv: sum" 

. oder als "Dienstvisum* k l a s s i f i z i e r  t werden. 

2.	 Ober die Erteilung von Visa zur Einreise bzw. zur Ein-
und Ausreise als Diplomaten- bzw. Dienstvisum entscheiden: 

- der Leiter der HA Konsularische Angelegenheiten des 

MfAA oder die von ihm Beauftragtenj 


- die Leiter der Auslandsvertretungen der DDR oder die 

von ihnen Beauftragtem 


- die Leiter der Konsularabteilungen in den Auslands

vertretungen der DDR (nur über die Erteilung von 

Dienstvisa). 


Visa zur Ausreise und Visa zur Aus- und Wiedereinreise 

werden durch die Dienststellen der DVP als Dienstvisa 

k l a s s i f i z i e r t  , wenn die Einreise mit einem als Dienst

visum klassifizierten Visum zur*Einreise erfolgte. 


3.1.	 Oiplomatenvisa erhalten folgende Diplomatenpaßinhaber: 


- Generalsekretäre, Vorsitzende und 1. SRkretäre der 

kommunistischen und Arbeiterparteien, Staatsoberhäupter, 

Parlamentspräsidenten, Regierungschefs und Regierungs
mitglieder anderer Staaten sowie der Generalsekretär 

der UNO, unabhängig vom Grund der Reisei 


- Personen, die sich auf Grund einer Einladung des ZK 

der SED, der Volkskammer der DDR, des Staatsrates, 

des Ministerrates und seiner zentralen Organe sowie 

der zentralen Leitungen der Parteien und Massenorgani

sationen in die DDR begeben» 


- Mitarbeiter von Vertretungen	 anderer Staaten und 

internationaler Organisationen in der DDR sowie deren 
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im gemeinsamen Haushalt lebende Familienangehörige, 

sofern das Visum mit Note beantragt wurdet 


- UNO-Beamte mit Laissez-Passer (roter Einband), wenn 

sie nachweisbar im Auftrage der UNO oder einer ihrer 

Spezialorganisationen reiseni 


- Personen, für die ein Visum mit Note, aus der eindeu

tig der dienstliche Charakter derReise hervorgeht, 

beantragt wurdei . 


- diplomatische Kuriere, sofern sie im Besitz einer 

Kurierliste sind und zu der in der DDR akkreditierten 

Vertretung des Entsendestaates reisen, 


.2 . Unter Berücksichtigung außenpolitischer Interessen und . 
des Prinzips der Gegenseitigkeit können Inhaber von 
Diplomatenpässen auch für Privat- oder Touristenreisen ' 
oder in anderen besonderen Fällen Diplomatenvisa erhalten. 
Diplomatenvisa können in Ausnahmefällen auch Inhaber von 
Spezial-, Dienst- oder Reisepässen erhalten, wenn das 
durch die Funktion des Reisenden oder den Grund der Reise 
gerechtfertigt i s t  . 

Diplomatenpaßinhaber von Staaten, die keine diplomatischen 

oder konsularischen Beziehungen zur DDR unterhalten, er

halten Diplomatenvisa nur in Ausnahmefällen. 


.1. Dienstvisa erhalten folgende Spezial- und Dienstpaß

inhaber: 


- Personen, die als Mitglieder o f f i z i e l l e  r Delegationen 

oder aus anderen dienstlichen Gründen in die DDR r e i  

sen und für die das Visum mit Note, aus der eindeutig 
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der dienstliche Charakter der Reise hervorgeht, 

beantragt wurdei 


- Personen, die auf Einladung von DDR-Institutionen 

oder Betrieben in die DDR reisen und für die die 

Einreise genehmigt wurdei 


- Mitglieder des	 Verwaltungs- und technischen Personals 

sowie des Dienstpersonals von Vertretungen anderer 

Staaten und internationaler Organisationen in der DDR 

und deren im gemeinsamen Haushalt lebende Familien

angehörige, sofern das Visum mit Note beantragt wurdei 


- UNO-Beamte mit Laissez-Passer (blauer Einband),,wenn 

sie nachweisbar im Auftrag der UNO oder einer ihrer 

Spezialorganisationen reisen. 


4.2.	 Unter Berücksichtigung außenpolitischer Interessen und 

des Prinzips der Gegenseitigkeit können an Inhaber von 

Spezial- und Dienstpässen auch für Privat- oder Touri

stenreisen oder in anderen besonderen Fällen Dienstvisa 

e r t e i l  t werden, sofern das Visum mit Note beantragt 

wurde. 


Dienstvisa können in Ausnahmefällen auch an Inhaber von 

Reisepässen e r t e i l  t werden, wenn das durch die Funktion 

des Reisenden oder den Grund der Reise gerechtfertigt 

i s t  . 


Spezial- und Dienstpaßinhaber von Staaten, die zur DDR 

keine diplomatischen oder konsularischen Beziehungen 

unterhalten, erhalten Dienstvisa grundsätzlich nur in 

Ausnahmefällen nach Zustimmung des Leiters der HA Konsu

larische Angelegenheiten des MfAA oder des Leiters der 

jeweiligen Auslandsvertretung der ODR. 
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5.	 Inhabern von Diplomatenvisa sind die ihnen zustehenden 

Immunitäten und Privilegien zu gewähren. 

Sie benötigen keine Zählkarte. 
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mixVisa	 als Sammelvisa 


1.	 Sammelvisa können von den zur Visaerteilung befugten 

Organen e r t e i l t werden, wenn mindestens 10 Personen 

geschlossen, mit dem gleichen Z i e l und für die gleiche 

Zeit reisen und wenn sie auf einer Semmelreiseliste 

erfaßt sind. 

Die Teilnehmerzahl auf einer Semmelreissliste s o l l 

möglichst 50 Personen nicht überschreiten. 


2.	 Visa sind dann als Sammelvisa anzuerkennen, wenn die 

Anzahl der zur Gruppe gehörenden Personen einschließ

l i c h dem Reiseleiter bzw. Verantwortlichen durch den 

Zusatzvermork "Gültig für (Anzahl in Worten) Personen 

l t  . Sammelreisaliste" am Visum eingetragen i a t  . 


3.1.	 Sammelreiselisten müssen von Behörden, Institutionen, 

Organisationen oder Reisebüros mit Schreibmaschine aus

gestellt sein und folgende Angaben enthalten: Lfd. Num

mer, Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort, Staatsange

hörigkeit (außer bei Bürgern der BRD und Westberlinern), 

Nummer des Passes bzw. anderen Personaldokumentes (au

ßer bei Kindern, die im Paß bzw. anderen Personaldoku

ment eines erwachsenen Mitreisendon eingetragen sind). 


3.2.	 Nicht anerkannt werden Sammelreiselisten, 


- die den vorgenannten Bedingungen nicht entsprechen, 


- auf denen Bürger der BRD und Westberliner gemeinsam 

aufgeführt sind. 


- auf denen Westberliner mit Bürgern anderer Staaten 

gemeinsam aufgeführt sind. 
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3.3 .	 Sammelreiselisten werden auch dann nicht anerkannt, 
wenn auf ihnen Bürger unterschiedlicher Staatsange
hörigkeit erfaßt sind, für die auf Grund der für die 
Visaerteilung geltenden Bestimmungen unterschiedliche 
Visaarten (z. B. bei Einreisen von Bürgern dar BRD und 
von Bürgern anderer nichtsozialistischer Staaten im 
Rahmen einer Reisegruppe aus touristischen Gründen) 
e r t e i l t werden müssen. 

4.	 Das Sammelvisum wird in den bzw. zum Paß bzw. anderen 

Personaldokument des Reiseleiters bzw. Verantwortlichen 

der Reisegruppe oder auf die Semmelreiselisle e r t e i l t  . 


Die Sammelreiselisten ( a l l e jeweils geforderten Aus

fertigungen) müssen vom visaerteilenden Organ mit dem 

Stempel 


Nur gültig in Verbindung 

mit Visum/Paß Nr. _____ 

Reiseliste abgeschlossen mit l f d  . Nr. | 


gestrichen l f d  . Nr. 

geändert l f d . Nr. 


versehen sein, so daß aus den vorgenommenen Eintragungen 

zweifelsfrei feststellbar i s t  , 


- die Zugehörigkeit zum erteilten Sammelvisum bzw. Paß, 

- mit welcher laufenden Nummer die Sammelreiseliste ab


geschlossen wurde und daß nach Visaerteilung keine 

Personen nachgetragen wurden, 


- ob und welche Personen vor Visaerteilung gestrichen 

wurden, '  i 
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- ob und welche Angaben zu den angeführten Personon 

vor Visaerteilung geändert wurden (z. B, "geändert 

l f d . Nr. 13 - Paß-Nr."). 


Erfolgten keine Streichungen oder Änderungen müssen 

die betreffenden Zeilen durch Strich gesperrt sein. 

Der Stempel muß durch kleines Dienstsiegel des MfAA 

oder durch Paßkontrollstempel bestätigt sein. 


Streichungen und Änderungen müssen bei den betreffen

den Eintragungen auf der Sammelreiseliste zweifeisfrei 

vorgenommen, jedoch nicht durch Siegel bzw. Paßkontroll

stempel bestätigt sein (die Eintragung in den oben

genannten mit Siegel oder Paßkontrollstempel versehenen 

Stempel g i l  t als Bestätigung der Streichung bzw. Ände

rung) . 


Bei Sammelreiselisten, die aus mehreren Blättern beste

hen, müssen die einzelnen Blätter vom visaerteilenden 

Organ gesiegelt bzw. mit Paßkontrollstempel versehen 

sein. 


5.	 Bei der Einreise muß die Sammelreiseliste in zweifacher 

Ausfertigung vorgelegt werden. 
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Benutzung von Grenzübergangsstellen 	 000154 

1. 	 Ein- und Ausreisen sind - unabhängig vom Bes i t z der 

jeweils notwendigen Pässe oder anderen Personaldoku
mente bzw. Pässe, anderen Personaldokumente und Visa 
bzw. diesen gleichgestellten Berechtigungen - nur dann 
zu gestatten, wenn die für den Grenzübertritt vorge
sehene Grenzübergangsstelle für die jeweilige Verkehrs
art, den betreffenden Bürger und dos benutzte Verkehrs« 
mittel zugelassen bzw. vorgesehen i s  t (vgl* dazu im ,: • 
einzelnen Abschnitt 1/1, Anlage 1). 'Vy v f ; ;  . 

2.	 Der Grenzübertritt von Bürgern der BRD und von Westber

linern über Grenzübergangsstellen an der Staatsgrenze 

zwischen der Hauptstadt der DDR und Westberlin, die nicht 


.'für Bürger	 der BRD bzw. für Westberliner zugelassen sind, 

i s t im Ausnahmefall zu gestatten, wenn eine berufsbeding

te oder dienstliche Notwendigkeit vorliegt (z. B. Bürger 

der BRD bzw. Westberliner, die als Kraftfahrer von KOM 

eingesetzt sind). 


3.	 Die Grenzübergangsstellen Berlin, Chausseestraße, und 

Berlin, Invalidenstraße, sind für die Ein- und Ausreise 

von 


-	 über den VEB Reisebüro der DDR organisierten Tourfeten
gruppen, die sich aus Bürgern nichtsozialistischer Staa 


•	 ten (einschließlich der BRD) und Personen mit ständigem 

Wohnsitz in Westberlin zusammensetzen (also z, B. auch 

Reisegruppen, die aus Bürgern dritter Staaten und Bür

gern der BRD bestehen), 
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-	 derartig zusammengesetzten Gruppen von Personen,1 


deren Aufenthalt aus politischen, ökonomischen, 

kulturellen, sportlichen und anderen Gründen im 

Interesse der DDR l i e g t , * 


zugelassen. 


Der Grenzübertritt der letztgenannten Gruppen von Per

sonen erfolgt auf Grund von Einzelentscheidungen. 


Diese besondere Regelung i s  t intern und wurde nicht 

veröffentlicht. 

Ihre Anwendung hat ausschließlich entsprechend der 

Weisung des Leiters der Hauptabteilung vom 31. 10. 1983, 

Tgb.-Nr.: Ltr./RuG/630/83, zu erfolgen. 
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Benutzung von Verkehrsmitteln bei Einreisen in die DDR 


1. Der Grenzübertritt von Bürgern sozialistischer Staaten mit 

ständigem Wohnsitz in sozialistischen Staaten kann zu Fuß 

oder mit jedem beliebigen Verkehrsmittel (z. B. Eisenbahn, 

PKW, Krad, Moped, Fahrrad, Sportboot) je nach Art der Grenz

übergangsstelle und entsprechend der für die zum Grenzüber

t r i t  t vorgesehene Grenzübergangsstelle zugelassenen Ver

kehrsarten und Verkehrsmittel erfolgen. Bei Grenzübergangs

stellen, die nur für Fußgänger zugelassen sind, i s t das Mit

führen von Fahrrädern statthaft. 


2. Bürgern	 nichtsozialistischer Staaten, Bürgern s o z i a l i s t i  

scher Staaten mit Wohnsitz in nichtsozialistischen Staaten 

und in Westberlin sowie Westberlinern sind Einreisen mit 

PKW (einschließlich Wohnmobilen) entsprechend den im Abschnitt 

I I I / 5 / 2 , Z i f f . 6., getroffenen Festlegungen zu gestatten. 


3. Bürgern	 nichtsozialistischer Staaten (außer der BRD) sowie 

Bürgern sozialistischer Staaten mit Wohnsitz in nichtsozia

listischen Staaten und Westberlin sind Einreisen mit Motor

rädern zu gestatten. 

Bürgern der BRD und Westberlinern sind Einreisen mit Motor

rädern nicht zu gestatten. 

Bürgern nichtsozialistischer Staaten und Westberlinern sind 

Einreisen mit Mopeds und Fahrrädern nicht zu gestatten. 

Westberlinern i s  t die Benutzung von Krankenfahrstühlen zu 

gestatten. 


Dementsprechend und zur Gewährleistung einer reibungslosen 

Grenzabfertigung und der Verkehrssicherheit i s  t - unbeschadet 

dessen, daß das Mitführen von Fahrrädern als Reisegebrauchs

gegenstand in PKW und in grenzüberschreitenden Reisezügen (als 

aufgegebenes Reisegepäck) erlaubt i s  t - als Fußgängern einrei

senden Personen (einschließlich Benutzer der S- und U-Bahn an 

der Grenzübergangsstelle Bahnhof Friedrichstraße sowie der be

stehenden KOM-Verbindungen an den GrenzübergangsstellenDrewitz 

und Stolpe und an den betreffenden Straßengrenzübergangsstellen 

der Staatsgrenze zur BRD) die Mitfuhr von Fahrrädern nicht zu 

gestatten» 
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4. Bürgern nichtsozialistischer Staaten und Westberlinern 

sind Einreisen aus privaten oder touristischen Gründen 

mit LKW oder KOM (außer bei Touristenreisegruppen) nicht 

zu gestatten. Als KOM gelten Fahrzeuge mit mehr als 9 

Sitzplätzen (einschließlich Fahrersitz). 

Als LKW gelten Lastkraftwagen, Anhänger, Sattelauflieger, 

Zugmaschinen und Spezialfahrzeuge, deren Nutzmasse (Dif

ferenz zwischen Leergewicht und zulässiger Gesamtmasse 

des Fahrzeugs) mehr als 1 t beträgt. 


5. Die PKE Friedrich-/Zimmerstraße hat Westberliner Kraft
'	 fahrern die Ein- oder Ausreise mit Westberliner KOM (Leer


fahrten) zwecks Beförderung von Reisegruppen anderer Staa

ten, die sich in der DDR aufhielten bzw. aufhalten wollen, 

zu gestatten, wenn die Kraftfahrer im Besitz von Visa zur 

Ein- und Ausreise sind und wenn durch Vorlage eines Telexes, 

übermittelt vom "Reisedienst Berlin" bestätigt wird, daß 

die Fahrt am betreffenden Tag im Auftrag des Reisebüros 

der DDR erfolgt. Das Telex i s  t dem Fahrer zu belassen.. 


6. Die Zulassung von Campinganhängern zur Benutzung als Reise

gebrauchsgegenstand bei Einreisen in die DDR obliegt den 

Organen der. Zollverwaltung der DDR. Die Grenzzollämter sind 

angewiesen: 


- Bürgern	 sozialistischer Staaten die Mitnahme von Camping

anhängern generell zu gestatten, 


- Bürgern	 nichtsozialistischer Staaten und Westberlinern 

die Mitnahme zu gestatten, wenn der Nachweis der Buchung 

touristischer Leistungen beim Reisebüro der DDR erbracht 

wird (z. B. auf Campingplätzen in der DDR), 


- Bürgern	 nichtsozialistischer Staaten und Westberlinern 

im Ausnahmefall nach Entscheidung durch den Leiter der 

Dienststelle die Einreise mit Campinganhänger zu gestatten, 

wenn 
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glaubhaft geltend gemacht wird, daß der Campinganhänger 

zur Unterbringung während des Aufenthaltes dienen s o l l 

und andere Möglichkeiten nicht gegeben sind. 


Eine Mitnahme von Campinganhängern durch Bürger nichtsozia

l i s t i s c h e r Staaten und Westberlinern bei Einreisen zum 

Tagesaufenthalt i s  t nicht zuzulassen. 


7. Angehörigen von Vertretungen	 anderer Staaten in der DDR i s  t 

der Grenzübertritt über die Grenzübergangsstelle Friedrich-/ 

Zimmerstraße, Bornholmer Straße, Invalidenstraße und Heinrich 

Heine-Straße nach und von Westberlin mit Fahrrädern unter der 

Voraussetzung , daß die Grenzübergangsstelle als Fußgänger 

passiert und das Fahrrad auf der für Fußgänger vorgesehenen 

Abfertigungsspur geleitet wird, zu gestatten. 
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P o l i z e i l i c h e Meldepflicht 	 o o fi i a o 

1.	 Personen, die in die DDR einreisen, haben sich - sofern 


nicht Befreiung von der Meldepflicht besteht - bei den 

zuständigen Dienststellen der DVP anzumelden. 


2.	 Von der p o l i z e i l i c h e n Meldepflicht sind.befreit: 


a) Bürger anderer Staaten,die einen von der Protokoll

abteilung des Ministeriums für Auswärtige Angelegen

heiten ausgestellten Ausweis besitzen (die Ausstellung 

eines Ausweises wird von der Protokollabteilung des 

MfAA auf der letzten Seite bzw. der hinteren inneren 

Umschlagseite des Passes vermerkt); 


Bürger anderer Staaten und Inhaber von Laissez-Pas
ser der UNO, die einen von der Protokollabteilung des 

Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten in den PaB 

e r t e i l t e n Registriervermerk besitzen (Muster siehe 

Anlage); 


b) Angehörige der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte 

in Deutschland und deren Familienangehörige, soweit 

sie Bürger der UdSSR sind; 


Familienangehörige in diesem Sinne sind der Ehegatte, 

unverheiratete Kinder und nahe Verwandte, die von i h 

nen unterhalten werden. 


c) Personen, die sich durch einen Sonderausweis (brauner 

Ausweis mit russischer Aufschrift; auf Seiten 8 und 9 

Text in deutscher Sprache mit Angaben zur Person) als 

Mitarbeiter des Stabes und der anderen Führungsorgane 
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der Vereinten Streitkräfte der Teilnehmerstaaten 

des Warschauer Vertrages bzw. durch einen Sonder

ausweis (rotbraune Klappkarte mit der Aufschrift 

in russisch - udostowerenije") a l s deren Familien

angehörige legitimieren; 


d) Bürger der UdSSR, VR Polen, CSSR, Ungarischen VR, 

VR Bulgarien, SR Rumänien, der Mongolischen VR und 

der Republik Kuba, die zu einem Aufenthalt bis zu 

30 Tagen in die DDR einreisen. 


Bürger der DDR mit ständigem Wohnsitz in der UdSSR, 

VR Polen, CSSR, Ungarischen VR, VR Bulgarien, SR 

Rumänien, der Mongolischen VR und der Republik Kuba, 

die zu einem Aufenthalt bis zu 30 Tagen einreisen; 


e) Bürger anderer Staaten (einschließlich der BRD), die 

aus touristischen Gründen zu einem Tagesaufenthalt 

ohne Übernachtung einreisen; 


darunter f a l l e n auch: • 


-	 Inhaber von Visa zur Einreise von Bürgern nord

europäischer Staaten; 


-	 Inhaber von Visa zur Einreise für Passagiere auf 

Seepassagierschiffen sowie Inhaber von Visa für 

den Landgang von Passagieren auf Frachtschiffen; 


-	 Bürger anderer Staaten, die von Westberlin aus zum 

Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der DDR einreisen; 


-	 Bürger der BRD, die mit Visum für einen Tagesaufent

halt bzw. für einen Zwei-Tagesaufenthalt in die fest 

gelegten grenznahen Kreise der DDR einreisen; 
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Bei Ausländern, die von der Visapflicht b e f r e i t , 

jedoch nicht Bürger der unter d) genannten Staaten 

sind, i s  t bei allen Tagesaufenthalten und unabhängig 

von den Aufenthaltsgründen und -orten das Vorhanden

sein einer Meldebestätigung (vgl. auch Z i f f e r 4.3.1.) 

nicht zu kontrollieren bzw. ihr Nichtvorhandensein 

k e i n e s f a l l s zu beanstanden. 


f) Westberliner, die bis zu 3 Tagen in die DDR e i n r e i 

sen; 


g) Luftfahrtpersonal während der Zeit des Aufenthaltes 

des Flugzeuges, Seeleute während der Liegezeit ihres 

Schiffes im Hafen einschließlich für die Zeit des 

Landganges gemäß den dafür geltenden Festlegungen 

sowie Binnenschiffer, die die Binnenwasserstraßen 

der DDR benutzen (die P f l i c h t der Binnenschiffer, 

den Landgang gemäß den dafür geltenden Festlegungen 

bei den zuständigen Dienststellen der DVP anzumelden, 

wird davon nicht berührt); 


h) Personen, die die DDR im Transitverkehr durchreisen 


Bei Personen, die von der T r a n s i t v i s a p f l i c h t b e f r e i t , 

jedoch nicht Bürger der unter d) genannten Staaten 

sind, i s  t davon auszugehen, daß eine p o l i z e i l i c h e Mel

depflicht e i n t r i t t  , wenn eine Durchreisefrist von ma

ximal 24 Stunden überschritten wurde (einschließlich 

in Zweifelsfällen, ob eine Einreise zum Aufenthalt 

oder ein Transit v o r l i e g t ) ; 


i  ) Personen, deren Berechtigungsschein zum Empfang eines 

Visums bzw.. deren Visum mit dem Aufdruck "W" versehen 

i s t  . 
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(Über den Aufdruck "W" auf Berechtigungsscheinen ent

scheidet nur der Leiter der Abt. PM des PdVP Berlin 

und dies erfolgt nur, wenn ein st a a t l i c h e s Interesse 

besteht und es sich um k u r z f r i s t i g e und wiederholte 

Einreisen handelt). 


j  ) Personen, die Transporte durchführen bzw. aus anderen 

berufsbedingten Gründen reisen und sich nicht länger 

als 2 Tage in der DDR aufhalten (vgl. dazu auch Ab-, 

schnitte I I I / 5 / 2 , Z i f f e r 8., Buchstaben d) - h), 

I I I / 5 / 7 , III/5/10/1, III/5/10/2, I I I / 5 / 1 1 , III/5/12/1, 

II1/5/12/2 und I I I / 6 / 7 und darüber hinaus g i l t dies auch 

für a l l e Ausländer, die von der Visapf l i c h t b e f r e i t , 

jedoch nicht Bürger der unter d) genannten Staaten 

sind). 


Bestehende besondere Meldepflichten, z.B. die P f l i c h t zur 

Eintragung in das Hausbuch, die P f l i c h t zur Ausfüllung 

des Meldescheines derBeherbergungsstätte (außer bei Per

sonen gemäß Z i f f e r 2. a), die nur in das Gästeverzeichnis 

einzutragen s i n d ) , werden davon nicht berührt. 


3.1.	 Die Meldepflicht i s  t innerhalb von 24 Stunden - gerechnet 

vom Eintreffen am Aufenthaltsort - bei dem für den ersten 

Aufenthaltsort zuständigen VPKA oder bei der zuständigen 

Meldestelle zu erfüllen. 


3.2.	 Die Erfüllung der po l i z e i l i c h e n Meldepflicht hat persön

l i c h zu erfolgen (außer für Kinder bis zum vollendeten 

14. Lebensjahr, für diese haben die Eltern oder andere 

Erziehungspflichtige die Meldepflicht zu erfüllen). Aus

genommen davon sind Personen, die auf Einladung staat

l i c h e r Organe und Institutionen bzw. ge s e l l s c h a f t l i c h e r 

Organisationen oder a ls Touristen einreisen. Für diese 

Personen kann das einladende bzw. betreuende st a a t l i c h e 

Organ, die I n s t i t u t i o n oder g e s e l l s c h a f t l i c h e Organisa

tion bzw. der Leiter der Beherbergungsstätte die Melde

p f l i c h t erfüllen. 
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3.3.	 Voraussetzungen für die p o l i z e i l i c h e Anmeldung sind: 

-	 die Vorlage der jeweils notwendigen Reisedokumente; 

-	 der Nachweis der- ordnungsgemäß erfolgten Einreise in 


das Hoheitsgebiet der DDR anhand der in bzw. auf den 

Reisedokumenten angebrachten Grenzkontrollstempel; 


-	 der Nachweis über die Durchführung des .verbindlichen 

Mindestumtausches, sofern nicht Befreiung davon besteht. 


(Bei Personen, die zu einem länger befristeten Aufenthalt 

aus Gründen der Berufsausbildung, Berufsausübung oder des 

Studiums einreisten, sind weitere Unterlagen er f o r d e r l i c h . ) 


3.4.	 Bei der p o l i z e i l i c h e n Anmeldung werden von den Dienst

s t e l l e n der DVP die Personen, die zur Wiederausreise 

ein Visum benötigen, darauf hingewiesen, daß ihnen das 

Visum zur Ausreise vor der Ausreise e r t e i l  t wird. 


Bei kurzfristigem Aufenthalt bis zu etwa einer Woche und 

für Reisegruppen kann das Visum zur Ausreise sofort bei 

der Anmeldung e r t e i l  t werden. 


3.5.	 Personen, die im Besitz eines Visums zur Ein- und Aus

reise (mehrmalig) sind, haben ihre Meldepflicht bei der 

ersten Einreise bei dem für den ersten Aufenthaltsort 

zuständigen VPKA bzw. bei der zuständigen Meldestelle 

zu erfüllen. Die Aufenthaltsberechtigung wird für den 

Zeitraum der Gültigkeit des Visums e r t e i l t  . 


Bei wiederholten Einreisen innerhalb der Gültigkeit der 

Aufenthaltsberechtigung i s  t eine erneute Anmeldung und 

Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung nicht e r f o r d e r l i c h . 


Westberliner sind an jedem Aufenthaltsort an- und abmelde
p f l i c h t i g , wenn s i e sich insgesamt länger als 3 Tage in der 
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DDR aufhalten. Wurde durch sie die Meldepflicht am ersten 

Aufenthaltsort erfüllt, wird die An- und Abmeldung bei 

Aufenthalten an weiteren Orten nicht erneut bestätigt.' 


4.1.	 Die Bestätigung der Erfüllung der Meldepflicht und die 

Genehmigung des Aufenthaltes in der DDR erfolgt 


-	 bei kurzbefristeten Aufenthalten aus dienstlichen, 

privaten oder touristischen Gründen durch Erteilung 

einer Aufenthaltsberechtigung; 


-	 bei länger befristeten Aufenthalten - das i s  t in der 

Regel ein Aufenthalt aus Gründen der Berufsausbildung, 

Berufsausübung oder des Studiums - durch Erteilung 

einer Aufenthaltsgenehmigung. 


4.2.	 Bürger der BRD, Westberliner und Journalisten von Publi

kationsorganen anderer Staaten und deren Familienangehö

rige erhalten in jedem F a l l e nur Aufenthaltsberechtigun

gen (Journalisten und deren Familienangehörige für j e  

weils 1 Jahr, sofern der vom MfAA ausgestellte Presse

ausweis für diese Zeit gültig i s  t und die Gültigkeits

dauer des Passes bzw. Westberliner Personalausweises 

nicht vorher abläuft). 


4 . 3 . 1 A u s l ä n d e r , die im Besitz von Dokumenten,die zur v i s a 

freien Einreise und zum Aufenthalt in der DDR entspre

chend den abgeschlossenen Abkommen berechtigen, sind 

- ausgenommen Bürger der VR China und der KDVR - erhal

ten, sofern eine p o l i z e i l i c h e Meldepflicht besteht, bei 

kurzbefristeten Aufenthalten als Bestätigung der Erfül

lung der Meldepflicht eine Meldebestätigung (Anlage 2). 


4.3.2. Die Meldebestätigung wird entsprechend der vorgese
henen Aufenthaltsdauer, jedoch nur bis zu der in den Ab

kommen vereinbarten (einschließlich der vereinbarten mög

lichen Verlängerung des Aufenthaltes) und nicht über die 

Gültigkeit des vom Heimatstaates genehmigten Aufenthaltes 

in der DDR bzw. nicht über die Gültigkeit des Passes bzw. 

anderen Personal'dokumentes hinaus e r t e i l t  . 
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4,1. Die Bestätigung der Erfüllung der Meldepflicht und 


die Genehmigung des Aufenthaltes in der DDR erfolgt 


- bei kurzbefristeten Aufenthalten aus dienstlichen, 


privaten oder touristischen Gründen durch Erteilung 


einer Aufenthaltsberechtigungi 


- bei länger befristeten Aufenthalten - das i s t in 


der Regel ein Aufenthalt aus Gründen der Berufs


ausbildung, Berufsausübung oder des Studiums 

durch Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung. 


4.2.	 Bürger der BRD, Westberliner und Journalisten von 


Publikationsorganen anderer Staaten und deren Familien


angehörige erhalten in jedem F a l l e nur Aufenthaltsbe


rechtigungen (Journalisten und deren Familienangehörige 


für jeweils 1 Jahr, sofern der vom MfAA ausgestellte 


Presseausweis für diese Zeit gültig i s  t und die Gültig


keitsdauer des Passes bzw. Westberliner Personalaus


weises nicht vorher abläuft). 
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Bei einer Verlängerung des Aufenthaltes im Rahmen dieser 

Festlegung wird eine neue Meldebestätigung e r t e i l t  . 


4.3.3. Die Meldebestätigung wird in den Paß oder auf der 

"Anlage zum Paß/Ausweis" - bei Bürgern der SR Rumänien, 

generell auf der 'Anlage zum Paß/Ausweis" - e r t e i l t  . 


4.3.4. Miteingereiste Kinder werden anzahlmäßig (z. B. "zwei K.") 

unter der letzten Zeile der Meldebestätigung eingetragen. 


4.3.5. Meldebestätigungen müssen von den Dienststellen der 

DVP - PM - gesiegelt und unterschrieben sein. 




 I 
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Gemeldet Lei der Proftfofl-Abfeilung des 
Ministeriums für A u Ä i  p AngeScsenhaüen 

der DDR 
Nf» . . . . . j . b{S . . . . . . . 


Berta, 

RegisfrZeit durch die froicM-Abtötang des 
Ministeriums für Asstötöge Angelegenheiten 

Vom: _ b is :  . 
Berlin, den • I M I M I i t t i * * N N f M M N 4 M m M | M | B 

Dieser Registriervermerk wird nur in 

Laissez-Passer der UNO angebracht. 
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Bei der Deutschen Volkspolizei gemeldet 

yoni , i  . ,. •„ bis , +, 
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Aufentha Itsherecht igung 	 .000170 

1, Die Aufenthaltsberechtigung wird Bürgern a n d eire"r"Staaten " 


in deren Reisedokument e r t e i l t  . Westberliner- erhalten die 

Aufenthaltsberechtigung auf der Rückseite der Anlage zum 

Westberliner Personalausweis und, wenn in Ausnahmefällen 

weitere Aufenthaltsberechtigungen e r t e i l  t warden müssen, 

auf einer "'Anlage zum Paß/Auswsis". 


Die AufenthaItsberechtigung wird auf der "Anlage zum 

Faß/Ausweis" e r t e i l t  , wenn das Visum zur Einreise bzw. 

Ein- und Ausreise auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" er

t e i l  t wurde bzw. wenn dies aus politischen odBr sicher
heitsmäßigen Gründen notwendig i s t  . 


Die Aufenthaltsberechtigung wird in die Identitätsbe
scheinigunp e r t e i l t  , wenn das Visum zur Einreise bzw. 

zur Ein- und Ausreise in die IdentitätsbBscheinigung 

e r t e i l  t wurde. 


Bei Reisegruppen kann die Aufenthaltsberechtigung auch 

auf der Sammelreisalists e r t e i l  t werden. 


2.1.	 Die Aufenthaltsberechtigung wird - außer für Bürger 

nichtsozialistischer Staaten und Westberliner, die aus 

touristischen Gründen einreisen - mit einem Geltungs

bereich für das gesamte Gebiet der DDR e r t e i l t  . 


2.2.	 Bürger nichtsozialistischer Staaten und Westberliner, 

die aus touristischen Gründen einreisen, erhalten die 

Aufenthaltsberechtigung mit einom Geltungsbereich für 

die Bezirke, in denen die gebuchten Aufenthaltsorte 

liegen. 
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Diess Aufanthaltsberachtigungen, die von dan VPKÄ 
Oranienburg, Dernau, Strausberg, Fürstsnwalde, Königs 

Wusterhausen, Zossen, Potsdam und Nauen e r t e i l  t werden, 

werden zusätzlich mit dem Vormerk versehen: "Berechtigt 

auch zum Aufenthalt (ohne Übernachtung) in der Haupt

stadt der Dgutschen Demokratischen Republik, Berlin". 


Die Erweiterung des Geltungsbereiches der Aufsnthalts
berechtigung für Touristen auf weitere BezirkB i s  t mög

l i c h  , wenn entsprechende Leistungen des Reisebüros der 

DDR gebucht wurden. In dissan Fällen wird diB Aufent
haltsbarechtigung mit dem Vsrmerk "Berechtigt zur Fahrt 

nach ..." versehen und durch das für den neuen Aufent

haltsort zuständige VPKA hzw. die Meldestelle wird eine 

neuB AufenthaItsberechtigung e r t e i l t  . 


Wird fur Touristen zwscks sinBm kurzfristigen Besuch 

(ohne Übernachtung) von Kultur- und Gedenkstätten eine 

Erweiterung das Aufenthaltes für ein^n anderen Bezirk 

genehmigt, wird eine zusätzliche Aufenthaltsberechti
gung für diesen Bezirk und den betreffenden Tag e r t e i l t  . 


Masthęr 1 i nern, die ein Visum zur Ein- und AusrBisß^-e^rrr^" 

malig) für einen Tag in U4ty-44*u^ s^fc^ erhielten, 
i s  t der Aufenthalt^u^^rW^Sereich der Hauptstadt ĉ T~-B&R-
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3.1.	 Die Aufenthaltsberechtigung wird mit einer Gültigkeit 

für den vorgesehenen bzw. genehmigten Zeitraum des 

Aufenthaltes e r t e i l t  : 


- bei Ausländern, die aus dienstlichen Gründen ein

reisten, für den beantragten Zeitraum entsprechend 

der dienstlichen Notwendigkeit; wobei für Bürger der 

BRD und für Westberliner die Aufenthaltsberechtigung 

höchstens für 6 Monate ausgestellt und eine neue 

Aufenthaltsberechtigung e r t e i l t wird, wenn ein Aufent

halt von mehr als 6 Moneten erforderlich i s t  ; 


-	 bei Ausländern, die aus privaten Gründen einreisten, 

für die Dauer des beantragten Aufenthaltes, jedoch 

nicht über 6 Monate hinaus und bei Bürgern der BRD 

und Westberlinern nur für einen Aufenthalt bis zu 


M5^?tf Tagen; 

-	 bei Ausländern, die aus touristischen Gründen ein

reisten, für die Dauer des gebuchten Aufenthaltes, 

bei Bürgern der BRD und Westberlinern jedoch nur 

für einen Aufenthalt bis zuJr(fTaqen. 


HS" 

3.2.	 Die Gültigkeit von Aufenthaltsberechtigungen kann, wenn 

die in den vom Minister des Innern und Chef der DVP er

lassenen Dienstvorschriften festgelegten Voraussetzun
gen' gegeben sind, verlängert werden. 

Die Verlängerung der Gültigkeit von Aufenthaltsberechti
gungen erfolgt durch die Erteilung einer neuen Aufent

haltsberechtigung. Bei Verlängerung des Aufenthaltes von 


x V g l. dazu insbesondere DV Nr. 40/74, Z i f f e r 4,2.5., und DV 

Nr. 38/83, Ziffeml3.9. - 13.9.5. 
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Westberlinern, die zu einem Aufenthalt bis zu 3 Tagen 

eingereist sind, wird, wenn der Gesamtaufenthalt die 

Dauer von 3 Tagen überschreitet, eine Aufenthaltsbe- '.. 

rechtigung e r t e i l t  . 

Erforderlichenfalls werden vorhandene Visa zur Ein-

und Ausreise entsprechend verlängert. 


4.1. Mit eingereiste Kinder werden anzahlmäßig (z. B. "zwei 

K") unter der letzten Zeile der Aufenthaltsberechtigung 

eingetragen. 


4.2. Erfolgt die Einreise mit Familienpaß und waren nicht 

a l l e im Paß eingetragenen Personen eingereist, wird die 
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Aufenthaltsberechtigung personengebunden e r t e i l t  . In die 

Aufenthaltsberechtigung wird unter der Zeile des Gültigkeits

~) datums "Für Herrn (bzw. Frau) (Familienname)" eingetragen. 


4.3. Bei Reisegruppen wird die Aufenthaltsberechtigung durch 

den Zusatz "Gültig für ... Personen laut beiliegender L i s t e " 

ergänzt. 


5  . 	 Aufgrund von Verfügungen des Staatsanwaltes können Aufent
haltsberechtigungen durch die Dienststellen der DVP örtlich 
und z e i t l i c h begrenzt werden. 

6. 	 Aufenthaltsberechtigungen einschließlich vorgenommene 

Änderungen und Ergänzungen müssen gesiegelt und unter

schrieben sein. 


7. 	 "Anlagen zum Paß/Ausweis" auf denen ausschließlich Aufent

haltsberechtigungen e r t e i l t wurden, sind von den PKE nicht 

einzubehalten. 


) 


 • • •• i
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fü r d;9 
Deufcäse Demofcra&the Republik 

den Bezirk/Kreis 

gültig bis. 

Aufenthaltsberechtigung der Abteilung PM 

des PdVP B e r l i n , wenn der Aufenthalt nur 

für das Gebiet der Hauptstadt der DDR, 

B e r l i n , genehmigt wird: 


Aufentholfsberechtigung 
für die 

Hauptstadt der DDR 
Berlin 

gültig bis — 
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Aufenthaltsgenehmigung 


P R Wii»iiw.y.Hiwi!ii,!i!,!fl, m m m  m 

1.	 Bürger anderer Staaten (außer der BRD), die si c h aus 

Gründen der Berufsausbildung, Berufsausübung oder des 


. Studiums länger b e f r i s t e t in der DDF? aufhalten, er

holten von den D i e n s t s t e l l e n der DVP eine .Aufenthalts

genehmigung». 


2.1.	 Bürger der UdSSR, VR Bulgarien, CSSR, Mongolischen VR, 

,	 VR Polen, Ungarischen VR, Republik Kuba, SR Vietnam, 


SFR ^Jugoslawien und KDVR erhalten die Aufenthaltsge

nehmigung in den Paß. . .  . 


2.2.	 Bürger a l l e  r anderen Staaten erholten die Aufenthalts

genehmigung auf der "Anlage zum Paß/Ausweis". 

Sind Bürger der unter 2.1. genannten Staaten nur im 

Be s i t z eines Personalausweises, erhalten s i e die 

Aufenthaltsgenehmigung ebenfalls auf der "Anlage zum 


• ' Paß/Ausweis". 


2.3.1. Ausländern (einschließlich Bürger der unter 2.1. ge

nannten Staaten), deren Pässe bzw. Personalausweise 

durch die Botschaften oder deren Beauftragte in den 

Betrieben öder I n s t i t u t i o n e n einbehalten werden, wird 

die Aufenthaltsgenehmigung in einen Vorläufigen Per

sonalausweis (Vordruck PM 12) e r t e i l t  . 


Gleichermaßen wird bei Kindern, die das 14. Lebens

jahr vollendet haben, jedoch nicht im B e s i t z eines 

eigenen Passes oder Personalausweises sind, und bei 

Ausländern, die ihren Paß zur Verlängerung an ihre 

für s i  e zuständige Auslandsvertretung eingereicht 

haben, verfahren. , 
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2,3.2. Bei Ausstellung eines Vorläufigen Personalausweises 

und der Ert e i l u n g einer Aufenthaltsgenehmigung in' 


..' diesen wird wie folgt verfahren: ''.'"•''''• " 


-	 Auf der Vorderseite wird eingetragen': "für einen 

länger b e f r i s t e t e n Aufenthalt in der DDR". 


-	 Der Vorläufige -Personalausweis muß unterhalb des . 

Paßbildes mit Vor- und Familiennamen durch den In
haber eigenhändig unterschrieben s e i n . .Nicht ausge

füllt warden die Rubriken "Wohnanschrift".,. "PKŻ", 

"Gültig b i s " und "Meldung bei der V o l k s p o l i z e i " . 


-	 Unter der Rubrik "Familienstand" wird zusätzlich 

die Staatsbürgerschaft eingetragen. (Außer bei An

gehörigen der Befreiungsbewegungen AMC und SWAPO.) 


-	 Die "Aufenthaltsgenehmigung" wird auf der Seite 

.	 "Vermerke" aufgestempelt. ' \ 


Dies g i l  t auch für Vermerke über die Verlängerung 

der Gültigkeit der Aufenthaltsgenehmigung und Ver

änderungen der Wohnanschrift. Sie werden mittels 

Änderungsstempel eingetragen. 


-	 Auf Wunsch des Bürgers können auf den Seiten "Ver

merke" Kinder eingetragen werden. Die Kinder werden 

untereinander eingetragen. Die Eintragung muß mit 

Siegel und Unt e r s c h r i f t bestätigt s e i n . 


2.4.	 Algerische Werktätige, die in Betrieben der DDR be

schäftigt sind, erhalten die Aufenthaltsgenehmigung 

in eine Identitätsbescheinigung. 




 ' 
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oo o in 
Bürgern anderer Staaten, denen zur E i n r e i s e und "?u,,,..»„m.,̂  

Aufenthalt in der DDR eine Identitätsbescheinigung 

a u s g e s t e l l t wurde, wird die Aufenthaltsgenehmigung 

ebenfalls in dieser e r t e i l t  . 


3 , Die Aufenthaltsgenehmigung berechtigt zum Aufenthalt 
im gesamten Gebiet der DDR (außer in Grenz- und an
deren Sperrgebieten). ,. 

4.1.	 Die Aufenthaltsgenehmigung wird mit einer Gültigkeit 

entsprechend dem für die Berufsausbildung, Berufs

ausübung oder das Studium vorgesehenen Zeitraumes er

t e i l t  . S ie darf die Gültigkeit des Reisedokumentes 

nicht überschreiten und wird 


-	 für Bürger s o z i a l i s t i s c h e r Staaten nicht länger a l s 

5 Dshre; :,;' • ' • . •
 

-	 für Bürger n i c h t s o z i a l i s t i s c h e r Staaten (einschließ

l i c h Staatenlose) nicht länger a l s für 1 Dahr 


festgelegt. 


4.2.	 S i e kann im Rahmen des für die Berufsausbildung, Berufs

ausübung bzw. das Studium vorgesehenen Zeitraumes um 

die j e w e i l s festgelegte F r i s t verlängert werden, 


4.3.	 Bürgern n i c h t s o z i a l i s t i s c h e r Staaten, die s i c h auf 

Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen zum Zwecke 

des Studiums in der DDR aufhalten, wird nach Vorlage 

dos Studisnausweises die Gültiakeit der Aufenthalts
genehmigung höchstens auf j e w e i l s ein Studienjahr 

(vom 15. 9. bis 14. 9. des folgenden Oahres) festgelegt. 




II1/4/5 

S e i t e 4" 


Bei Personen, die v o r z e i t i g in ihren Heimatstaat zu

rückkehren, wird die Gültigkeit der Aufenthaltsgeneh

migung entsprechend verkürzt. •"' 


In die Aufenthaltsgenehmigung wird das Datum der Anmel

dung und die Anschrift der Hauptwohnung eingetragen. 


Bei Wohnungswechsel wird in den Paß bzw. auf der "An

lage zum Peß/Ausweis" mittels Änderungsstempel die neue 

Wohnanschrift eingetragen und die bisherige gestrichen* 


Die Anmeldung einor Nebenwohnung wird im Paß bzw. auf 

der "Anlage zum Paß/Ausweis" mittels Änderungsstempel 

a l s Ergänzung eingetragen. Bei einer Abmeldung von der 

Nebenwohnung wird diese Eintragung gestrichen. 


Aufonthaltsgenehmigungon einschließlich vorgenommene 

Änderungen und Ergänzungen müssen gesiegelt und unter

schrieben s e i n . 


i s  t auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" kein Platz mehr 

vorhanden, wird eine neue "Anlage ..." mit einer neuen 

Aufenthaltsgenehmigung a u s g e s t e l l t und die a l t e "An- •> 

läge ..." v e r n i c h t e t . 


"Anlagen zum Paß/Ausweis" mit darauf o r t e i l t e n Aufent

haltsgenehmigungen sind von den PKE nicht einzubehalten 
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5 .	 In die Aufenthaltsgenehmigung wird das Datum der Anmel
dung und die Anschrift der Hauptwohnung eingetragen. 

Bei Wohnungswechsel wird in den Paß bzw. auf der "An

lage zum Paß/Ausweis" mittels Änderungsstempel die neue 

Wohnanschrift eingetragen und die bisherige gestrichen. 


Die Anmeldung einer Nebenwohnung wird im Paß bzw. auf 

der "Anlage zum Paß/Ausweis" mittels Änderungsstempel 

als Ergänzung eingetragen. Bei einer Abmeldung von der 

Nebenwohnung wird diese Eintragung gestrichen. 


6.	 Aufenthaltsgenehmigungen einschließlich vorgenommene 

Änderungen und Ergänzungen müssen gesiegelt und unter
schrisben sein. 


Ist auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" kein Platz mehr 

vorhanden, wird sine neue "Anlage ..." mit einer neuen 

Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt und die alte "An

lage	 ..." vernichtet. 


7.	 "Anlagen zum Paß/Ausweis" mit darauf erteilten Aufent

haltsgenehmigungen sind von den PKE nicht einzubehalten. 
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um 

AUFENTHALTSGENEHMIGUNG 

für c'te 
Deutsche Demokratisch«» Republik 

gültig bis. . « » . - .  , .«»»•«.»»««•iMI« ̂ «n H O W * "  ! 


Harr/Frou/Fräulöi n 

vvurdo aro....* . 

In 
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000182 
Entzug von Genehmigungen zum Grenzübertritt 

1.	 Visa und andere Genehmigungen zum Grenzübertritt werden 

entzogen bzw. gelöscht, wenn 


-	 die Voraussetzungen, unter denen sie e r t e i l t wurden, 

nicht mehr gegeben sind; 


-	 nachträglich Tatsachen bekannt werden, die zu einer 

Ablehnung geführt hätten oder 


-	 die Genehmigung durch falsche Angaben erschlichen 

wurde. 


Entscheidungsbefugt i s  t der Leiter des für die e r t e i l t e 

Genehmigung zuständigen VPKA oder gegebenenfalls der 

Leiter des Büros für Paß- und Ausländerangelegenheiten 

des Ministeriums des Innern. 


2, Den Dienststellen der DVP i s  t es untersagt, bereits 
versandte Berechtigungsscheine zum Empfang eines Visums 
durch fernschriftliche Mitteilungen an die PKE für un
gültig zu erklären. Sollte dies dennoch in Erscheinung 
treten, sind derartige fernschriftliche Mitteilungen al3 
gegenstandslos zu betrachten. Nach erfolgter Einreise 
können die Dienststellen der DVP gemäß Z i f f e r i  . ver
fahren. 

3  .	 Ober Ausländer, die auf Grund vertraglicher Vereinbarun
gen längerfristig gültige Visa und Aufenthaltsgenehmigun
gen bzw. Aufenthaltsberechtigungen erhielten, die jedoch 
während der Gültigkeit der erteilten Genehmigungen das 
Arbeitsrechtsverhältnis lösten, sich nicht p o l i z e i l i c h 
abmeldeten und zu denen die Beauftragten der DDR-Partner*, 
botriebe bestätigen, daß die Arbeit in der DDF? nicht wie
der aufgenommen wird, veranlaßt der Leiter des Büros für 
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Paß- und Auslanderangelegenheiten des Mdl bei der Ab

teilung Fahndung der HA VI, daß erneute Einreisen die

ser Personen mit den noch z e i t l i c h gültigen Genehmigun

gen nicht mehr erfolgen können und die z e i t l i c  h noch 

gültigen Genehmigungen im Falle des Versuchs einer er

neuten Einreise (da die Voraussetzungen, unter denen 

sie e r t e i l t wurden, nicht mehr gegeben sind) entzogen 

werden. Die Abteilung Fahndung l e i t e  t die entsprechen

den Fahndungsmaßnahmen ein. E r t e i l t e Genehmigungen sind 

be i Feststellung mit Stempel ungültig £U machen. 

Dies e Maßnahmen erfolgen nicht, wenn die erteilten Ge
nehmigungen nu r noch b i  s zu 4 Wochen gültig sind. 



fc4 »«* W ; 

3.	 Austauschblatt O O O i 8 4 I I I / 4 /  5 
(28. Änderung) 	 Seite 1 


Ersatzdokumente bei Verlust oder Beschädigung von Personaldoku

menten während des Aufenthaltes in der DDR 


1. Reisende,	 denen während ihres Aufenthaltes in der DDR das zur 

Einreise benutzte Personaldokument in Verlust geraten bzw. 

durch Beschädigung ungültig geworden i s t  , benötigen zur Aus

reise an dessen S t e l l e ein Ersatzdokument. 

Ersatzdokumente für in Verlust geratene Personaldokumente 

werden erst nach entsprechender Prüfung des Sachverhalts 

(vgl. hierzu Abschnitt 1/2/3/1 der PKO) ausgestellt. 


2.	 Ausländern, deren Heimatstaat in der DDR eine Auslandsver
tretung unterhält, wird der Verlust ihres Personaldokumentes 
bzw. dessen Ungültigkeit wegen Beschädigung von der DVP auf 
Kopfbogen des VPKA bescheinigt und die Personen werden damit 
zwecks Ausstellung eines Ersatzdokumentes ihres Heimotstaatös 
an die Auslandsvertretung ihres Heimatstaates in der DDR ver
wiesen. Das von der Auslandsvertretung ausgestellte Ersatz
dokument berechtigt nur mit durch die DVP ausgestelltem Aus
reisevisum zur Ausreise. 

3. Ausländern,	 deren Heimatstaat in der DDR keine Auslandsver

tretung unterhält oder die aus anderen Gründen kein Ersatz

dokument erhalten (dazu zählen u. a. Bürger der BRD und West
berliner), wird a l s Ersatz das in Verlust geratene oder durch 

Beschädigung ungültig gewordene Personaldokument durch die 

DVP eine IB ausgestellt, die mit einem Ausreisevisum versehen 

wird. Die IB kann ohne Lichtbild ausgestellt sein, wenn der 

Reisende im Besitz eines Lichtbildausweises (Personalausweis, 

Fahrerlaubnis, Betriebsausweis o. ä.) i s  t und ein anderes 

Lichtbild nicht kurzfristig beschafft werden konnte. In die

sen Fällen wird auf der IB vermerkt: "Nur gültig in Verbindung 

mit ... (Bezeichnung und ggf. Nr. des Dokumentes). Der Vermerk 

muß gesiegelt und unterschrieben sein. 
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Die an Reisende im Transit zwischen der BRD und Westberlin 

von der DVP als Ersatz für in Verlust geratene Personaldoku

mente ausgestellten IB werden unter dem Ausreisevisum mit 

dem Vermerk versehen: "Verlust des Reisepasses (bzw. des 

Westberliner Personalausweises), gemeldet am Dieser 

Vermerk wird mit Siegel und Unterschrift bestätigt. 


Bürgern der VR Polen oder der CSSR, die nicht nach dritten 

Staaten weiterzureisen beabsichtigen, wird durch die DVP als 

Ersatz für in Verlust geratene oder durch Beschädigung un

gültig gewordene Personaldokumente eine IB ausgestellt. 

In den Bereichen der VPKÄ entlang der Staatsgrenze zur VR 

Polen bzw. zur CSSR können auch die Hauptmeldestellen er

mächtigt sein, IB für Bürger der VR Polen bzw. der CSSR auszu

stellen . 


Bei Bürgern der VR Polen wird die IB mit dem Vermerk "Die 

umstehend genannte Person hat den Verlust ihres (Art des 

Personaldokumentes) am (Datum) gemeldet. Berechtigt zur 

Wiederausreise nach der VR Polen" und in jedem Falle mit e i  

nem Lichtbild versehen. 


Bei Bürgern der CSSR wird die IB mit dem Vermerk "Der Verlust 

des (Art des Personaldokumentes) mit den Angaben der/des um

s e i t i  g Genannten wurde am (Datum) gemeldet".versehen. Sie kann 

ohne Lichtbild ausgestellt werden, wenn die Bürger der CSSR 


-	 im Besitz eines anderen Lichtbildausweises (z. B. Führer

schein, Betriebsausweis), 


-	 Teilnehmer einer Reisegruppe 


sind. In diesen Fällen wird in dem für das Lichtbild vorgesehe

nen Feld der Vermerk "Gültig in Verbindung mit (Angabe der Art 

und wenn vorhanden der Nummer des Ausweises)" bzw. "ohne Licht

bild gültig, wenn Ausreise mit der Reisegruppe erfolgt" ange

bracht. * 
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Der Vermerk wird mit Siegel und Unterschrift bestätigt. 


Teilnehmer einer Reisegruppe werden darauf hingewiesen, daß 


die Ausreise nur gemeinsam mit der Reisegruppe erfolgen kann. 


In die IB wird eine Gültigkeitsdauer, die in Übereinstimmung 


mit dem vom Reisenden geäußerten Wunsch und unter Beachtung 


der zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die höchstzulässi


ge Aufenthaltsdauer in der DDR bestimmt wird, eingetragen. 


Die Wiederausreise i s  t den Bürgern nur unmittelbar nach ihren 


Heimatstaaten zu gestatten. Bei der Ausreise von Bürgern der 


CSSR, die als Teilnehmer von Reisegruppen die IB ohne Licht


bild erhielten, bedarf die Zugehörigkeit zu einer Reisegruppe 


keiner Prüfung. 
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Bürgern anderer Staaten, deren Heimatstaat eine Aus

landsvertretung in der DDR unterhält (außer bei Bür

gern der BRD), wird die Meldung über verlorengegangene 

Dokumente auf Kopfbogen des VPKA bescheinigt. Diese 

Bescheinigungen werden gesiegelt und unterschrieben. 


Diese Bürger werden an die Auslandsvertretung ihres 

Heimatstaates in der DDR zwecks Ausstellung eines 

Ersatzdokumentes verwiesen. Von den Vertretungen aus

gestellte Ersatzreisedokumente berechtigen nur mit 

einem Ausreisevisum zur Ausreise. 


Bürgern anderer Staaten, deren Heimatstaat keine Aus

landsvertretung in der DDR unterhält, sowie Bürgern 

der BRD und Westberlinern wird als Ersatzreisedokument 

eine IB ausgestellt. 

Ist die Person im Besitz eines Lichtbildausweises 

(Personalausweis, Führerschein, Betriebsausweis o. ä.) , 

kann die IB ohne Lichtbild ausgestellt werden, wenn die 

Beschaffung eines Lichtbildes bis zum vorgesehenen Aus
reisetermin nicht möglich i s t  . In diesem Fal  l wird auf 

der IB der Vermerk "Nur gültig in Verbindung mit (Be

zeichnung und, sofern vorhanden, Nr. des Dokumentes)" 

angebracht. Der Vermerk muß gesiegelt und unterschrieben 

sein. Die IB berechtigen nur mit einem Ausreisevisum zur 

Ausreise. 


Die auf Grund des Verlustes des Reisedokumentes während 

der Durchreise zwischen der BRD und Westberlin an Bür

ger der BRD und Westberliner erteilten IB werden auf 

Seite 4 mit dem Vermerk "Verlust des Reisepasses der BRD 

bzw. des Westberliner Personalausweises gemeldet 

am ..." versehen. 
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3.3.	 Bürgern der VR Polsn und dBr CSSR, die ihr Reisedokument 

verlieren, wird über die Meldung des Verlustes eine IB 

mit Lichtbild ausgestellt. Auf der Rückseite der IB wird 

dar Vermerk: "Die umstehend genannte Person hat den Ver

lust ihres (Art des Rsisedokumentes) am ... gemeldet. 

Berechtigt zur Wisderausreise nach der (VR Polen bzw. 

CSSR)" angebracht. 

Auf der rechten Innenseite wird unter dem Ausstellungs

datum die Fri s  t eingetragen, bis wann die IB Gültigkeit 

hat. Diese Gültigkeit wird mit dem Bürger der VR Polen 

bzw. der CSSR entsprechend dem von ihm geäußerten Wunsch 

über den weiteren Aufenthalt in der DDR festgelegt. Dabei 

werden die zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die zu

lässige Dauer des Aufenthaltes in der DDR beachtet. 

Die Wiederausreise i s  t Bürgern dsr VR Polen nur nach der 

VR Polen und Bürgern der CSSR nur nach der CSSR zu ge

statten. 


In den Bereichen der VPKÄ" entlang* der Staatsgrenze der 

DDR zur VR Polen bzw. zur CSSR können auch die Hauptmelde
stellen ermächtigt werden, IB für Bürger der VR Polen bzw. 

dar CSSR auszustellen. Die Siegelung der IB einschließlich 

des Lichtbildes erfolgt durch die Hauptmeldestellen mit 

kleinem Dienstsiegel. 


Die Festlegungen der Ziffern 1. - 3.1. treffen für Bürger 

der VR Polen und der CSSR nur dann zu, wenn die Weiterreise 

nach anderen Staaten als nach der VR Polen bzw. der CSSR 

erfolgen s o l l  . 
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4.	 Wenden sich Bürger andsrer Staaten und Westberliner 

an Dienststellen der DVP, weil während des Aufenthaltes 

in der DDR ihr Reisedokument durch Beschädigung ungültig 

geworden i s t  , sind die Dienststellen der DVP gleichfalls

verpflichtet, eine Meldung gemäß Ziffer 1. an das OLZ der 

Hauptabteilung zu senden. 

(Anstelle des in Ziffer 1. letztgenannten Punktes hat 

die Meldung in diesen Fällen die Art und den Umfang der 

Beschädigung, wann, wo und unter welchen Umständen diese 

erfolgte und ob die Identität zweifelsfrei festgestellt 

wurde, zu enthalten.) 


4.1.	 Handelt es sich hierbei um Westberliner, die zu einem 

Aufenthalt bis zu 2 Tagen bzw. um Bürger anderer Staaten, 

die zum Tagesaufenthalt eingereist sind, haben die Dienst 

stellen der DVP unverzüglich fernmündlich das OLZ der 

Hauptabteilung zu verständigen und abzustimmen, ab wann 

eine Bescheinigung oder IB ausgestellt werden kann bzw. 

ab wann die Ausreise aus der DDR möglich i s t  . 


4.2, Hinsichtlich der Erteilung von Ersatzreisedokumenten 

gelten die Festlegungen der Ziffern 3.1. und 3.2., 1. 

und 2. Absatz, analog. 
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Entzug und Ungültigkeitserklärung von Aufenthaltsberechti

gungen, Aufenthaltsgenehmigungen und Aufenthaltserlaubnissen. 

Ausweisungen und Entlassung von Strafgefangenen noch dem 

Ausland 


1.1. Aufenthaltsberechtigungen, Aufenthaltsgenehmigungen und 

Aufenthaltserlaubnisse können gemäß § 6, Abs. 3, des 

"Gesetzes über die Gewährung des Aufenthaltes für Aus

länder in der Deutschen Demokratischen Republik" bei 

Vorliegen der in der vom Minister des Innern und Chef 

der Deutschen Volkspolizei erlassenen Dienstvorschrift 

Nr. 041/79 "über den Aufenthalt von Ausländern in der 

Deutschen Demokratischen Republik" festgelegten Gründe 

entzogen oder für ungültig erklärt werden. 


1.2. Im Falle des Entzuges oder der Ungültigkeitserklärung 

von Aufenthaltsberechtigungen, Aufenthaltsgenehmigungen 

und Aufenthaltserlaubnissen wird vom Ministerium des 

Innern bzw. den Dienststellen der DVP - PM 

- die Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltsgenehmigung 

in ihrer Gültigkeit verkürzt (der Vermerk über die Ver

kürzung der Gültigkeit wird gesiegelt und unterschrie

ben) bzw. die Aufenthaltserlaubnis eingezogen; 


- ein Visum zur Ausreise mit einer den Umständen ent

sprechenden angemessenen F r i s t e r t e i l t und e v t l . andere 

noch vorhandene Visa der DDR ungültig gemacht; 


- auf dem	 Ausreiseteil der Zähl- bzw. Ein- und Ausreise

karte der Vermerk: "Aufenthaltsberechtigung (bzw. Aufent 

haltsgenehmigung oder Aufenthaltserlaubnis) i s  t ent

zogen. Die Ausreise aus der DDR hat auf dem kürzesten 

Weg bis ... über die Grenzübergangsstelle ... zu er

folgen" (der Vermerk wird gesiegelt und unterschrieben) 

angebracht; j 




-	 das OLZ der Hauptabteilung VI unter Angabe von Name,

Vorname, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Art und 

Nr. des Reisedokumentes, Zeitpunkt der Ausreise und 

vorgesehene Ausieisegrenzübergangsstelle fernschrift

l i c h in Kenntnis gesetzt. 


In dem auf dem Ausreiseteil der Zähl- bzw. Ein- und 

•• Ausreisekarte anzubringenden Vermerk werden bei Bürgern 

der BRD nur Grenzübergangsstellen nach der BRD und bei 

Westberlinern nur Grenzübergangsstellen nach Westberlin 

eingetragen. 


1.3.	 Die Abteilung Fahndung hat auf der Grundlage der fern

schriftlichen Mitteilungen der Dienststellen der DVP 

die Überwachung der tatsächlich erfolgten Ausreise zu 

veranlassen. 


1.4.	 Die PKE haben unabhängig von den durch die Abt. Fahndung 
zu VCJranlacsenden Kontroll- und Cberwochungsmpßnahmen 
bei der Feststellung von ausreisenden Ausländern, deren 
Ausreiseteil der Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte don 
obengenannten Vermerk trägt, über die erfolgte Ausreise 
in jadem F a l l , auch wenn keine Ausreisekontrollmaßnahmen 
veranlaßt sind, die Abteilung Fahndung der HA VI fern
s c h r i f t l i c h unter Angabe der Personalien und der die 
Maßnahme verfügenden Dienststelle der DVP zu informie
ren . 

1.5.	 I s t die Ausreise bis zur festgelegten F r i s t nicht er

folgt, setzt die Abteilung Fahndung bis spätestens 12 

Stunden nach dem festgelegten Ausreisetermin (bis 12 

Uhr des nächstfolgenden Arbeitstages) das Büro für Paß
und Ausländerangelegenheiten des' Mdl in Kenntnis. Das 

BPAA veranlaßt weitere Maßnehmen. 
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2.1. Ausländer, die sich in der DDR aufhalten, haben, wenn 


die Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltsgenehmigung 


oder Aufenthaltserlaubnis 


-	 durch Fristablauf ungültig und eine Verlängerung 


versagt wurde, 


- entzogen oder für ungültig erklärt wurde 


die DDR unverzüglich zu verlassen. 


2.2. Für Ausländer, die die DDR zu verlassen haben, und kei


nen bzw. keinen gültigen Heimatpaß besitzen oder be


schoffen, können , kann ein Fremdenpaß oder eine Identi


tätsbescheinigung ausgestellt und mit einem Visum zur 


Ausreise versehen werden. Der Fremdenpaß wird mit einer 


Gültigkeit von 3 Monaten ausgestellt. Die IB wird ent


sprechend dem Termin der Ausreise befristet. 


3.1. Ausländer, die die DDR nicht unverzüglich verlassen 


(vgl. Z i f f e r 2.1.) können ausgewiesen werden. . 


3.2. Ausweisungen	 können ebenfalls als Maßnahme strafrecht

l icher Verantwortlichkeit gemäß § 59 StGB erfolgen. 


3.3. Der Leiter des für die Hauptwohnung oder den Aufent


haltsort des auszuweisenden Ausländers zuständigen 


VPKA bestimmt den Zeitpunkt der Ausweisung und die 


Grenzübergangsstelle, über die sie zu vollziehen i s t  . 


Die Ausweisung kann über jede zugelassene Grenzüber


gangsstelle erfolgen, wobei Westberliner nur noch West


berlin und Bürger der BRD nicht noch Westberlin ausge


wiesen werden. Sind Ausweisungen über die Grenzüber


gangsstelle Flughafen Berlin-Schönefeld vorgesehen, 


muß der Zeitpunkt der Ausreise so festgelegt werden, 


daß eine unverzügliche Ausreise erfolgen kann. 
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3.4, I s  t es zur Sicherung der Ausreise erforderlich, kann 

der Ausgewiesene durch VP-Angehörige bis zur Grenz

übergangsstelle begleitet werden. Wurde ein Ausländer 

in Ausweisungsgewohrsnm genommen (ein Ausländer krnn 

gemäß § 8 des Ausländergesetzes zur Vorbereitung oder 

Durchführung der Ausweisung in Ausweisungsgewahrsam 

genommen werden, wenn Tatsachen vorliegen, die darauf 

schließen lassen, daß er a) noch notwendige Ermitt

lungen über die Voraussetzungen der Ausweisung behin

dern wird oder b) der Flucht verdächtig i s  t oder die 

Durchführung der Ausweisung auf andere Weise erschwe

ren wird) oder er zur Ausweisung als Hauptstrafe gemäß 

§ 59 StGB v e r u r t e i l t  , i s  t er durch VP-Angehörige der 

festgelegten Grenzübergangsstelle zuzuführen. 


3.5. Die Leiter der VPKÄ sind angewiesen, das OLZ der HA VI 

über vorgesehene Ausweisungen zwecks Veranlassung not

wendiger Kontroll- und Cberwachungsmößnrhmen in Kennt

nis «tu setzen. Bei Begleitung der ausgewiesenen Personen 

durch VP-Angehörige bis zur Grenzübergangsstelle hat der 

Leiter des VPKA die Ausweisung dem Leiter der PKE der 


.. betreffenden Grenzübergangsstelle mitzuteilen und mit 

diesem den Zeitpunkt der Ausweisung abzustimmen. 

Es i s  t angewiesen, daß die Verständigung des OLZ bzw. 

des Leiters der PKE rechtzeitig fernschriftlich - bei 

Ausweisungen übsr Grenzübergangsstollen der Flughäfen 

möglichst 8 Tage vor dem Flugtermin - unter Mitteilung 

von • '••:v 

- Name, Vorname, Geburtsdatum 

- Art und Nr. des Reisedokumentes 

- Zeitpunkt der Ausweisung (bei Flugreisen auch die Flug 


l i n i e  ) ' ''. 

- e v t l  . zu beachtenden Sicherheitsmomenten 

zu erfolgen hat. 
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3.6.	 Im Falle der Begleitung der ausgewiesenen Personen 

durch VP-Angehörige bis zur Grenzübergangsstelle ha

ben sich die VP-Angehörigen mit Dienstausweis und 

Dienstauftrag auszuweisen und ein Übergabeprotokoll, 

das vom Leiter des VPKA gesiegelt und unterschrieben 

sein muß, vorzulegen. Die Übernahme der ausgewiesenen 

Personen i s  t vom Leiter der PKE oder von einem von ihm 

beauftragten Offizier auf dem Übergabeprotokoll zu be

stätigen. Ein Exemplar des Protokolls verbleibt bei der 

PKE. 


3.7.	 Auszuweisende Ausländer müssen im Besitz gültiger Pässe 

(ggf. auch Fremdenpässe der1 DDR) bzw. anderer Personal

dokumente (ggf. auch Identitätsbescheinigungen) und von 

Visa zur Ausreise sein. 


4.1.	 Personen, die 

- zu Freiheitsstrafen und als Zusatzstrnfe zur Auswei


sung gemäß § 59 StGB verurteilt wurden, 


- noch Entlassung aus dem Strafvollzug die DDR zu ver

lassen haben (z. 8. Bürger der BRD und Westberliner, 

sofern sie keinen Antrag auf Aufnahme in die DDR ge

s t e l l  t haben bzw. wenn ihnen die Aufnahme versagt 

wurde), 


werden von Angehörigen des Strafvollzuges zu den Grenz

übergangsstellen überführt. 


4.2.	 Sofern das Verlassen der DDR über Grenzübergangsstellen 

an der Staatsgrenze der DDR zur BRD (z. B. Bürger der 

BRD) oder zu Westberlin (z. B. Westberliner) zu erfolgen 

hat, wird die Überführung von nachfolgend genannten 

Rückführungsonstalten und zu nachfolgend genannten Grenz

übergangsstellen vorgenommen: , 
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Rückführungsanstalt für die Bezirke 	 G renzübe rgangs

s t e i l e 


Untersuchungsha ftan
s t a l t Schwerin 

Rostock, Schwerin, 
Neubrandenburg 

Schwanheido 

S t r r f V o l l z u g s e i n 
richtung Magdeburg 

Potsdam, Frankfurt 
(Odor), Magdeburg, 
Be r l i n 

Oebis felde 

Un tersuchungsha ft
s n s t o l t Gotha 

Halle, E r f u r t , 
•Gera, Suhl 

Ge rstungen 

Stra fVollzugsein
ric'ntung Plauen 

Cottbus, Dresden 
Le i p z i g , K a r l 
Marx-Stadt 

Gutenfürst 

Untersuchungsha ft> 
a n s t a l t I Ber l i n 

a l l e Bezirke für 
Entlassung nach 
Westberlin 

Obe rbaumbrücke, 
in Ausnahmefäl
len 3hf. Fr i e d 
richstraße und 
Chausseestraße, 
wenn ein Kfz. 
mitoeführt wird 

In Einzelfällen können andere Rückführungsanstalten und 

Grenzübergangsstellen festgelegt werden. Gegebenenfalls 

kann auch die Stravvollzugseinrichtung, in der s i c h der 

V e r u r t e i l t e befindet, die Aufgaben der Rückführungsan

s t a l t wahrnehmen.'1 


4.3. Die L e i t e r der Rückführungsanstalten sind angewiesen, 

mit dem L e i t e r der PKE der jeweiligen Grenzübergangs

s t e l l e die günstigsten Zeiten der Ausweisung bzw. Rück

führung abzustimmen und jede Ausweisung bzw. Rückführung 

r e c h t z e i t i g vorzumelden. Es dürfen nur Einzelpersonen 

und bei Notwendigkeit höchstens bis zu 3 Personen g l e i c h 

z e i t i g ausgewiesen bzw. zurückgeführt werden. Die mit der 

Ausweisung bzw. Rückführung beauftragten S t r a f v o l l z u g s 

angehörigen werden vom L e i t e r der Rückführungsanstalt 

dem L e i t e r der PKE namentlich m i t g e t e i l t . 
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Die ausgewiesenen bzw. zurückzuführenden Personen wer

den mit Gefangenentransportwagen zur Grenzübergangs

s t e l l e gebrocht. Die mit der Oberführung beauftragten 

Strafvollzugsangehörigen haben sich mit Dienstausweis 

und Dienstauftrag auszuweisen. Für die ausgewiesenen 

bzw.	 zurückzuführenden Personen muß ein Entlassungs
schein (Vordruck SV 20w) übergeben werden. 


Die Übernahme der Personen einschließlich der Personal

dokumente und des Entlassungsscheines i s  t vom Leiter der 

PKE oder von einem von ihm Beauftragten auf einem von 

den Strafvollzugsangehörigen vorzulegenden Protokoll zu 

bestätigen. 


4.4.	 Sind die Personen nicht im Besitz eines gültigen Passes 

bzw. Personalausweises muß der Entlassungsschein (Vor

druck SV 20w) mit einem Lichtbild versehen sein. 


Is t ein gültiger Paß bzw. ein gültiger Personalausweis 

vorhanden, wird auf dem Entlassungsschein in dem für das 

Lichtbild bestimmten Feld die Art (Paß/Personalausweis) 

und die' Nummer des Passes bzw. Personalausweises einge

tragen. 

Entlassungsscheine und eventuell vorhandene Pässe bzw. 

Personalausweise sind nicht mit Paßkontrollstempel zu 

versehen. Sie sind den zurückzuführenden Personen zu 

übe rgeben. 

Ausreisevisa sind nicht zu fordern. 


In Abhängigkeit von den Umständen eines jeden Einzel

falles können äußer dem Entlassungsschein auch gültige 

Heimotpässe, Fremdenpässe der DDR oder Identitätsbe

scheinigungen versehen mit einem Visum zur Ausreise 

vorhanden sein. In diesem Falle i s  t das Visum zur Aus

reise mit Paßkontrollstempel zu versehen. 
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5.	 Sofern die Aufnahme einer Person durch den Strat, nach 

dem die Ausweisung bzw. Rückführung erfolgen s o l l  , ver

weigert wird, und die Person wieder an der Grenzüber

gangsstelle erscheint, i s  t dss für die Grenzübergangs

s t e l l e zuständige VPKA zu informieren. Das VPKA i s  t 

verpflichtet, die Person zu übernehmen. 


) 

t 




II! 
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Grundsätze für die Erteilung von Visa durch die Paßkontroll 

einheiten 


1. In Durchsetzung der Paß- und Visahoheit der DDR sind die 

Paßkontrolleinheiten befugt, in den dafür vorgesehenen 

Fällen Visa zu erteilen. 


2. Visa für Ein- und Wiederausreisen sind durch die Paßkon

trolleinheiten nur zu erteilen, wenn 


- die Einreise von den zuständigen Dienststellen der DVP 

genehmigt wurde und ein Berechtigungsschein zum Empfang 

eines Visums oder ein dem Berechtigungsschein gleich

gestellter Nachweis über die erteilte Genehmigung der 

Reise entsprechend den nachfolgenden Festlegungen vor

liegt (vgl. Abschnitte I I I / 5 /  2 - I I I / 5 / 7 )  ; 


- die PKE ausdrücklich befugt wurden, in eigener Zustän

digkeit über die Genehmigung der Einreise zu entschei

den (vgl. Abschnitte I I I / 5 / 8 - III/5/13); 


- eine entsprechende Weisung der Hauptabteilung VI vorliegt 


3. Visa sind erst zu erteilen, wenn nach Prüfung zweifelsfrei 

festgestellt wurde, daß alle festgelegten Voraussetzungen 

für die Visaerteilung und das Gestatten der Einreise gege

ben sind und ein gültiges Visum noch nicht vorhanden i s t  . 


4. Bürgern Südkoreas (Inhaber von Pässen der "Republik Korea") 

sind Visa zur Einreise bzw. zur Ein- und Ausreise nur zu 

erteilen, wenn 


- die Einreise von den dafür zuständigen Organen genehmigt 

wurde und entsprechende Unterlagen (vgl. Abschnitte 
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I I I / 5 / 2  , I I I / 5 / 4 und III/5/5) bzw. eine Avisierung 

seitens der Hauptabteilung vorliegen 


- Einreisen aus touristischen Gründen gebucht wurden und 

Unterlagen gemäß Abschnitt I I I / 5 / 8 vorgelegt werden. 


Grundsatz i s t  , daß Einreisen von Bürgern Südkoreas nur 

in Abstimmung mit dem MfAA genehmigt werden. Daraus er

gibt sich unter anderem auch, daß Bürger Südkoreas nicht 

an das Servicebüro oder andere Einrichtungen des VEB 

Reisebüro zwecks Buchung eines touristischen Aufenthal

tes verwiesen werden können bzw. eine Buchung bei einem 

Servicebüro nur im Ausnahmefall, wenn die Einreise nach

weislich im Interesse der DDR l i e g t , vertretbar i s t  . 

Buchungen für Reisegruppen werden grundsätzlich nicht 

vorgenommen. 

Einzelnen südkoreanischen Bürgern, die Mitglieder von 

Reisegruppen - bestehend aus Bürgern dritter Staaten 
sind, kann die Einreise gestattet werden. 


Personen äthiopischer Nationalität, die Fremdenpässe oder 

ähnliche Dokumente (z. B. Reiseausweise für Flüchtlinge) 

anderer Staaten vorweisen, sind keine Visa zur Ein- bzw. 

zur Ein- und Wiederausreise zu erteilen. Sie sind mit 

dem Hinweis, daß ihr Aufenthalt in der DDR unerwünscht 

i s t  , zurückzuweisen. Das g i l  t auch, wenn Unterlagen, die " 

zum Empfang eines Visums berechtigen, vorgelegt werden. 
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Berechtigungsschein zum bmpfang eines Visums (Vordruck PM 68 d 

und Vordruck PM 68 b) 


1.	 Berechtigungsscheine zum Empfang eines Visums werden im 

Falle der Genehmigung von Anträgen auf Einreise in die DDR 

entsprechend den dafür geltenden Rechtsvorschriften und 

dienstlichen Bestimmungen von der DVP - PaG- und Meldewesen 

für 


- Bürger anderer Staaten, deren Einreise der Visapflicht 

unterliegt (Vordruck PM 68 d), 


- Westberliner (Vordruck PM 68 b), 


ausgestellt. 

Berechtigungsscheine zum Empfang eines Visums, Vordruck 

PM 68 b, können in Ausnahmefällen auch von den Beauftrag

ten der DDR in den Büros für Besuchs- und Reiseangelegen

heiten in Westberlin für Westberliner ausgestellt werden. 


2.1. Ihre Ausschreibung erfolgt mittels EDVA oder mit Schreib

maschine. Sie müssen gesiegelt und unterschrieben sein. 

Auf die mittels EDVA ausgedruckten Berechtigungsscheine 

(vgl. Anlagen 2 und 4) sind ein verkleinertes Siegel mit 

der Umschrift "DDR - DVP - Paß- und Meldewesen" und die 

Unterschrift aufgedruckt. 

Die nicht mittels EDVA ausgedruckten Berechtigungsscheine 

müssen von den ausstellenden Dienststellen der DVP (Mi

nisterium des Innern, HA PaG- und Meldewesen bzw. Büro für 

Paß- und Ausländerangelegenheiten, PdVP Berlin, Abteilung 

Paß- und Meldewesen, VPKÄ, Abteilung PaG- und Meldewesen) 

bzw. von den Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten 

in Westberlin gesondert gesiegelt und unterschrieben sein. 

Nichtzutreffende Zeilen werden gestrichen bzw. durch Strich 

entwertet. 
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2.2.	 Bei Ausschreibung mittels EDVA haben die Berechtigungs

scheine das Format A 6 quer (siehe Anlagen 2 und 4). 

Das S c h r i f t b i l d weist folgende, für den EDV-Druck charak

t e r i s t i s c h e Merkmale auf: 


-	 Großschreibung a l l e r Buchstaben unter Verwendung eines 

absolut gleichen Typenbildes, 


-	 gleiche Informationen stehen immer an der programmtech

nisch festgelegten gleichen Druckstelle, 


-	 veränderte Schreibweise der Umlaute 

ä = AE, ö = OE, ü = UE, ß =SZ (z. B. Schüßler = 

SCHUESZLER). 


Bei Ausschreibung mittels EDVA wird mit dem Berechtigungs

schein eine Adreßkarte ausgedruckt. Auf der Adreßkarte 

kann	 die Adresse des einreisenden oder die Adresse des an

tragstellenden Bürgers bzw. der antragstellenden E i n r i c h 

tung	 in der DDR erscheinen. Auf der Adreßkarte i s  t außer

dem ein Hinweis für die Reisenden zur vollständigen Aus

füllung der Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte angebracht. 


Berechtigungsscheine zum Empfang eines Visums berechtigen 

zur Einholung des Visums bei jeder Auslandsvertretung der 

DDR oder an den für den Inhaber jeweils zugelassenen Grenz
 )
übergangsstellen der DDR. 


4.	 Bei Vorlage eines Berechtigungsscheines zum Empfang 

eines Visums i s  t seinem Inhaber - nach dem durch Vergleich 

des auf dem Berechtigungsschein eingetragenen Namen, Vor

namen und Geburtsdatum mit den analogen Angaben im vorge

legten Personaldokument Übereinstimmung f e s t g e s t e l l t wurde 
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entsprechend den Vorgaben auf dem Berechtigungsschein ein 


- Visum zur Einreise 

- Visum zur Ein- und Ausreise(einmalig) oder ein 

- Visum zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) 


zu e r t e i l e n . 


.1. Berechtigungsscheine gelten dann zum Empfang eines Visums 

zur E i n r e i s e , wenn die Worte "und Ausreise" gestrichen sind 

und vor "-malig" das Wort "ein" eingetragen i s t  . 

Bei Vorlage eines solchen Berechtigungsscheines i s  t ein 

Visum zur Einreise zu e r t e i l e n . 


Westberlinern, die einen Berechtigungsschein zum Empfang 

eines Visums zur Einreise vorlegen und glaubhaft angeben, 

daß s i e sich nur einen Tag bzw. 2 oder 3 Tage in der DDR 

aufhalten werden, kann im Ausnahmefall das Visum zur Ein-

und Ausreise (einmalig) e r t e i l  t werden. 


Diese Personen sind vor Visaerteilung ausdrücklich zu be

lehren, daß sie sich dann nicht länger als im Visum f e s t 

gelegt (En der DDR aufhalten dürfen. Keinesfalls sind West

berliner, die mit einem Berechtigungsschein zum Empfang e i  

nes Visums zur Einreise anreisen, nach der vorgesehenen 

Aufenthaltsdauer in der DDR zu befragen. 


.2. Berechtigungsscheine gelten dann zum Empfang eines Visums 

zur Ein- und Ausreise (einmalig), wenn die Worte "und 

Ausreise" nicht gestrichen sind und vor "-malig" das Wort 

"ein" eingetragen i s t  . 


Bei Vorlage eines solchen Berechtigungsscheines i s  t ein 

Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig) zu e r t e i l e n . 
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Westberliner, denen ein Aufenthalt in der DDR bis zu 3 

Tagen genehmigt wurde, erhalten in jedem Falle einen Be

rechtigungsschein zum Empfang eines Visums zur Ein- und 

Ausreise (einmalig), da Befreiung von der polizeilichen 

Meldepflicht besteht und das Visum zur Ausreise gleich

zeitig bei der Einreise zu erteilen i s t  . 


4.3.	 Berechtigungsscheine gelten dann zum Empfang eines Visums 

zur Ein- und Ausreise (mehrmalig), wenn die Worte "und 

Ausreise" nicht gestrichen sind und vor "-malig" das Wort 

"mehr" eingetragen i s t  . 

Bei Vorlage eines solchen Berechtigungsscheines i s  t ein Vi

sum zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) zu erteilen. 


Berechtigungsscheine zum Empfang eines Visums zur Ein-

und Ausreise (mehrmalig) werden bei Genehmigung von Anträgen 

auf mehrlaige Einreisen aus dienstlichen Gründen e r t e i l t  . 


5.	 Berechtigungsscheine werden befristet. 

In die Rubriken "von" und "bis" werden Beginn und Ende der 

genehmigten Aufenthaltsdauer in der DDR eingetragen. Die 

auf den Berechtigungsscheinen in den Rubriken "von" und 

"bis" eingetragene genehmigte Aufenthaltsdauer begrenzt 

gleichzeitig den Zeitraum, in dem das Visum e r t e i l  t werden 

kann, d. h. das Visum i s  t nicht vor dem unter "von" und 

nicht nach dem unter "bis" genannten Datum zu erteilen. 


Berechtigungsscheine zum Empfang von Visa zur Ein- und 
Ausreise (mehrmalig) können mit einer Gültigkeit bis zu 
6 Monaten ausgestellt werden. 

Bei Privatreisen von Bürgern nichtsozialistischer Staaten kann 

das Visum zur Einreise im Ausnahmefall auch dann e r t e i l  t werden, 

wenn die unter "von" und "bis" eingetragene Gültigkeit noch 

nicht begonnen hat oder bereits kurzfristig abgelaufen i s t  . 
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Bei Einreisen zu einem Aufenthalt von einem Tag werden 

von den Dienststellen der DVP im Berechtigungsschein die 

Worte "von" und "bis" gestrichen und hinter "bis" wird 

das Wort "am" und dahinter das Datum des genehmigten 

Aufenthaltstages eingetragen (auf dem Berechtigungs

schein, Vordruck PM 68 b, i s  t das Wort "am" bereits auf

gedruckt). In diesen Fällen i s  t das Visum zur Ein- und 

Ausreise (einmalig) nur an dem hinter "am" genannten Da

tum zu erteilen. 


In Berechtigungsscheinen, Vordruck PM 68 d, die zur Ertei

lung eines Visums zur Einreise zum Zwecke des ständigen 

Wohnsitzes in der DDR ausgestellt werden, werden die Wör

ter "von" ... "bis" gestrichen. Dafür wird "Zum ständigen 

Wohnsitz in der DDR" eingetragen. Diese Berechtigungs

scheine gelten unbefristet und berechtigen jederzeit zum 

Empfang eines Visums zur Einreise. 


Bei Erteilung von Visa zur ein- und Ausreise (ein- und 

mehrmalig) is t das im Berechtigungsschein unter "bis" bzw. 

"am"	 genannte Datum als Gültigkeit in die Visa einzutragen. 


6.	 Wird die Einreise mit Kraftfahrzeug genehmigt, wird im Be

rechtigungsschein des Fahrzeugführers und alle r im Kraft

fahrzeug mitreisenden Personen vor der Bezeichnung "Kraft

fahrzeug" das Wort "mit" eingetragen. In allen anderen Fäl

len wird das Wort "ohne" vermerkt. 


Erfolgt eine Anreise mit Kfz., obwohl im Berechtigungsschein 

"ohne" vermerkt i s t  , i s  t das Visum trotzdem zu erteilen und 

die Einreise zu gestatten. Dem Reisenden i s  t der Hinweis zu 

geben, daß es sich um eine Großzügigkeit handelt und daß die 

Einreise mit Kfz. der vorherigen Beantragung und Genehmigung 

bedarf. 
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In Berechtigungsscheinen wird unter der Rubrik "nach" 

der Kreis eingetragen, in den die Einreise erfolgen 

s o l l  . 

Wird die Einreise in das Grenzgebiet genehmigt, wird 

zusätzlich in Klammern der Ort des Grenzgebietes, in den 

die Einreise erfolgen s o l l  , eingetragen. In diesem Fal  l 

i s  t der im Grenzgebiet gelegene Ort als Reiseziel in das 

Visum einzutragen. 


Wird die Einreise in mehrere Kreise beantragt, werden 

im Falle der Genehmigung bei Berechtigungsscheinen, Vor

druck PM 68 d, das Wort "nach" gestrichen und dafür "in 

die Deutsche Demokratische Republik" und bei Berechti

gungsscheinen, Vordruck PM 68 b, die mittels EDVA ausge

schrieben werden, maximal 3 Kreise und bei Beantragung 

von Einreisen in mehr als 3 Kreise "in die DDR" eingetra

gen. 


Gleichermaßen kann, wenn eine Einreise von Westberlinern 

aus dienstlichen Gründen für das gesamte Gebiet der DDR 

beantragt und genehmigt wurde, in Berechtigungsscheine, 

Vordruck PM 68 b, "in die Deutsche Demokratische Republik 

eingetragen werden. 


Bei Einreisen aus touristischen Gründen werden in den für 

Bürger der BRD ausgestellten Berechtigungsscheinen, Vor

druck PM 68 d, und in den für Westberliner ausgestellten 

Berechtigungsscheine, Vordruck PM 68 b, alle Bezirke, in 

denen die gebuchten Aufenthaltsorte liegen, eingetragen. 


Werden von Westberlinern Berechtigungsscheine, Vordruck 

PM 68 b, die zum Empfang eines Visums zur Ein- und Aus

reise (einmalig) für einen Tagesaufenthalt oder zu einem 




4. Austauschblatt 	 000207 III / 5 / 2 

(60. Änderung) 	 Seite 7 

J 

Zwei-Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR, Berlin, 

berechtigen, vorgelegt, sind durch die PKE an den Grenz

übergangsstellen Bahnhof Friedrichstraße, Bornholmer Straße, 

Chausseestraße, Invalidenstraße, Oberbaumbrücke und Son

nenallee bei Genehmigung eines 


-	 Tagesaufenthaltes in der Hauptstadt der DDR, Berlin, 

Anlagen zum Westberliner Personalausweis mit aufge

drucktem Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig), in 

dem als R e i s e z i e l "Hauptstadt der DDR, B e r l i n " einge

druckt i s  t und das die Festlegung enthält, daß die Aus

reise "über die gleiche Grenzübergangsstelle" zu e r f o l 

gen hat (vgl. Abschnitt II1/3/4, Anlage 3); 


-	 Zwei-Tagesaufenthaltes in der Hauptstadt der DDR, Be r l i n , 

Anlagen zum Westberliner Personalausweis mit aufgedruck

tem Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig), in dem als 

Reiseziel "Hauptstadt der DDR, Berlin," eingedruckt i s  t 

(vgl. Abschnitt I I I / 3 / 4 , Anlage 4) 


auszustellen. 


Von PKE anderer Grenzübergangsstellen als den obengenann

ten sind Visa für einen Tages- bzw. Zwei-Tagesaufenthalt 

von Westberlinern in der Hauptstadt der DDR, Berlin, nicht 

zu e r t e i l e n . Vorsprechende Westberliner sind an die oben

genannten Grenzübergangsstellen zu verweisen. 


8.	 Auf Berechtigungsscheine können im rechten unteren V i e r t e l 

zusätzliche Vermerke, die den Zweck der Einreise zum Aus

druck bringen bzw. die Nutzungsmöglichkeiten einschränken, 

aufgedruckt werden: 
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a) Berechtigungsscheine, Vordruck PM 68 d, für Einreisen 

von Bürgern der BRD aus touristischen Gründen und Be

rechtigungsscheine, Vordruck PM 68 b, für Einreisen 

von Westberlinern aus touristischen Gründen werden mit 

dem Vermerk "Tourist" bzw. " E i n z e l t o u r i s t " gekennzeich


b) Berechtigungsscheine, Vordruck PM 68 b, die für West

berliner mit Arbeitsrechtsverhältnis in der Hauptstadt 

der DDR e r t e i l  t werden, werden mit dem zusätzlichen 

Vermerk "Arbeitsrechtsverhältnis in der Hauptstadt der 

DDR" versehen. 


c) Berechtigungsscheine, Vordruck PM 68 b, die für im Haus

halt lebende Angehörige von Westberlinern mit Arbeits

rechtsverhältnis in der Hauptstadt der DDR e r t e i l  t werden, 

werden in der Spalte "bis" mit dem zusätzlichen Vermerk 

"jeweils ... (es werden 1 - 2 Wochentage eingetragen)" 

versehen. 


d) Berechtigungsscheine für Personen, denen die Einreise 

a l s Personal der Schlaf- und Speisewagengesellschaften 

der BRD genehmigt wurde, werden mit dem Vermerk "Als 

Personal der DSG" versehen. 


e) Berechtigungsscheine für Personen, denen die Einreise 

a l s Angehörige der für das Abholen bzw. Abschleppen von 

Kraftfahrzeugen und Gegenständen, die infolge von Unfäl

len und Schäden in der DDR zurückgeblieben sind, bestä

tigten Firmen in der BRD und in Westberlin genehmigt 

wurde, werden mit dem Vermerk "Abschlepp - und Bergungs

dienst" versehen. ' ' 
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f) Berechtigungsscheine für Kraftfahrer Westberliner KOM, 

denen die Einreise zur Durchführung touristischer Grup

penreisen in die DDR einschließlich von Stadtrundfahr

ten in der Hauptstadt der DDR sowie zur Beförderung 

von Reisegruppen nach oder von Westberlin über die 

Grenzübergangsstelle Friedrich-/Zimmerstraf)e genehmigt 

wurde, werden mit dem Vermerk "KOM/Touristik" versehen. 


g) Berechtigungsscheine für Kraftfahrer und andere Per

sonen, denen die Einreise zur Durchführung von Bau

stoff- und Mü11transporten genehmigt wurde, werden 

mit dem Vermerk "Baustoff- und Mü11transporte" ver

sehen. 


h) Berechtigungsscheine für Kraftfahrer, die von und zu 

den Flughäfen der DDR Luftfracht transportieren, wer

den mit dem Vermerk "Luftfracht" versehen. 


Bei den ab Buchst, b) genannten Berechtigungsscheinen sind 

die jeweiligen Vermerke analog in die zu erteilenden Visa 

einzutragen. 

Visa, die an für die im Haushalt lebenden Angehörigen von 

Westberlinern mit Arbeitsrechtsverhältnis in der Haupt

stadt der DDR e r t e i l t werden, berechtigen zur Einreise 

nur an den genannten Wochentagen. 


Visa auf Grund von Berechtigungsscheinen mit Vermerken 

gemäß Buchst, d) - h) sind nur zu e r t e i l e n , wenn die Ein

reise tatsächlich zu dem in diesen Buchstaben jeweils ge

nannten Zweck erfolgen s o l l  . 


Mitreisende Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, müssen anzahlmäßig im Berechtigungsschein 
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einer erwachsenen Begleitperson eingetragen sein oder 

einen eigenen Berechtigungsschein besitzen. 


Kindern, die einen eigenen Berechtigungsschein und 

einen eigenen Paß bzw. ein eigenes anderes Personal

dokument besitzen, i s  t ein eigenes Visum zu e r t e i l e n . 


Zu beachten i s t  , daß entsprechend erfolgten Absprachen J 


mit der BRD-Seite Kinder von Bürgern der BRD nur in 

Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer 

anderen Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, 

ein- uderausreisen können. 


Wird ein Kind durch einen Bürger der DDR oder durch 

einen Bürger eines anderen Staaten (außer BRD) beglei

tet, i s  t ie Ein- und Ausreise ebenfalls zu gestatten, 

wenn a l l e Personen im Besitz der für sie jeweils not

wendigen Dokumente sind. 


Alleinreisenden Kindern i s  t das Visum ebenfalls zu er

t e i l e n , wenn sie im Besitz eines eigenen Reisedokumentes 

(Paß bzw. Paßersatz) und eines Berechtigungsscheines sind 

und das Kind r e i s e fähig i s t  . 


Die Einreise mitreisender Kinder, die anzahlmäßig nicht 

auf dem Berechtigungsschein genannt sind und die auch 

keinen eigenen Berechtigungsschein besitzen, kann im Aus

nahmefall gestattet werden, wenn es sich nachweislich um 

die Kinder der erwachsenen Begleitperson(en) handelt und 

sie sich z w e i f e l s f r e i durch eigene Reisedokumente bzw. 

durch Eintragung im Paß bzw. Paßersatz der Eltern bzw. 

eines E l t e r n t e i l s legitimieren. Diese Festlegung i s  t j e 

doch ke i n e s f a l l s anzuwenden, wenn die erwachsenen Begleit 

Personen Bürger der BRD sind und die mitreisenden Kinder 

sich mit Westberliner Dokumenten legitimieren. 
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10.	 Westberliner können, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 

3 Monaten mehrere Reisen beantragt und genehmigt werden, 

mehrere Berechtigungsscheine zum Empfang eines Visums, 

Vordruck PM 68 b, erhalten. Sofern derartige zum Empfang 

eines Visum noch gültige Berechtigungsscheine von West

berlinern vorgewiesen werden bzw. bei ihnen f e s t g e s t e l l t 

werden, hat demzufolge keine Beanstandung zu erfolgen und 

sie sind nicht einzubehalten. 


11.	 Bei Berechtigungsscheinen, Vordruck PM 68 b, die mit e i  

nem besonderen Symbol gekennzeichnet sind, i s  t dieses 

Symbol analog auf der "Anlage zum Westberliner Personal

ausweis ..." mit aufgedrucktem Visum, rechts neben dem 

Wort "Visum", anzubringen. 

Diese Festlegung g i l  t nur für die PKE Bahnhof Friedrich

straße und Invalidenstraße (einschließlich Grenzübergangs

s t e l l e Chausseestraße). Die Symbole werden diesen PKE ge

sondert mitgeteilt. 


12.	 Berechtigungsscheine zum Empfang von Visa sind nach Visa
erteilung einzubehalten und -sofern s i e nicht im Zusam

menhang mit Vorkommnissen bzw. Sachverhalten an zustän

dige Diensteinheiten der HA VI weitergeleitet oder be

f r i s t e t an der Grenzübergangsstelle aufbewahrt werden müs

sen - unter Beachtung der Festlegungen in Zi f f e r 1.5. der 

Anweisung Nr. VI/5/86 zu vernichten. 


Die sich am Berechtigungsschein gegebenenfalls befindliche 

Adreßkarte i s t  , sofern s i e vom Reisenden nicht bereits ab

getrennt wurde, ebenfalls zusammen mit dem Berechtigungs

schein einzubehalten. 


x Die im Abschnitt I I I / 5 / 1 6 , Z i f f e r 3.2., von diesem Grundsatz 

abweichende Festlegung i s  t zu beachten. 
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Diese Festlegung g i l  t nur für die PKE Bahnhof Friedrich

straße und Invalidenstraße (einschließlich Grenzüber

gangsstelle Chausseestraße). Die Symbole werden diesen 

PKE gesondert mitgeteilt. 


12. Berechtigungsscheine	 zum Empfang eines Visums, Vordruck ". 

PM 68 d, auf denen im rechten unteren Viertel der Buch

stabe "W" aufgedruckt i s t  , besagen, daß der Inhaber wäh

rend seines Aufenthaltes in der DDR von der polizeilichen 

Meldepflicht befreit i s t  . Dies t r i f f  t ausschließlich auf 

Inhaber von Berechtigungsscheinen, die zum Empfang eines 

Visums zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) berechtigen, zu 

und erfolgt nur, wenn ein staatliches Interesse an der 

Einreise begründet wird und wiederholte Einreisen mit 

kurzfristigen Aufenthalten notwendig sind. 


Bei Vorlage von Berechtigungsscheinen, die mit dem 

Aufdruck "IV" versehen sind, i s  t das zu erteilende Vi

sum ebenfalls mit dem Stempel "W" zu versehen. 


13, Berechtigungsscheine zum Empfang von Visa sind nach 

Visaerteilung einzubehalten. Ausgenommen davon sind: 


-	 Berechtigungsscheine, Vordruck PM 68 b, die mehrere 
Berechtigungen zum Empfang eines Visums enthalten 
(vgl. auch Z i f f e r 1 0 . ) ; 

-	 Berechtigungsscheine zum Empfang eines Visums zur 
E i n - und Ausreise (mehrmalig), wenn entsprechend 
den Festlegungen des Abschnittes I I I / 5 / 1 6 , Z i f f e r 
3.2., zu verfahren i s t  . 
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Die bei'Ausschreibung mittels EDVA sich am Berechti

gungsschein befindliche Adreßkarte i s t  , sofern sie 

vom. Reisenden nicht bereits abgetrennt wurde, eben

f a l l  s zusammen mit dem Berechtigungsschein einzubehal

ten. I s  t der Berechtigungsschein, Vordruck PM 68 b, 

gemäß den obengenannten Festlegungen dem Reisenden 

zu belassen, kann die Adreßkarte einbehalten oder 

ebenfalls dem Reisenden belassen werden. 
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MINISTERRAT 


DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHE N REPUBLI K 

Ministerium des Innern 


den 

Berechtigungsschein zum Empfang eines Visums 

Herr/Frau 

Geburtsdatum 
ist berechtigt, ein V i s u m 
zur Einreise 
und Ausreise -malig 
vom bis 

Kraftfahrzeug 

nach 


zu empfangen. 

Dieser Berechtigungsschein gilt auch für mitreisen* 

Kinder. 

Das Visum wird gebührenpflichtig / gebührenfrei erteilt 

Siegel 

Bitte Rückseite beachten! Please turn over! Voir au verso! 



Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
Das Visum kann bei jeder Auslandsvertretung der Deutschen Demokra
tischen Republik oder an den Grenzübergangsstellen bei Vorlage eines 
gültigen Passes in Empfang genommen werden. 
Mitreisende Kinder bis 16 Jahre müssen im Pa$ der Begleitperson ein
getragen sein oder einen eigenen Pag oder Kinderausweis besitzen. 
Die Gebühr beträgt bei Visa für einmalige Einreisen 15,- Mark der 
DDR und für mehrmalige Einreisen 40,- Mark der DDR . Sie ist im 
Gegenwert zu den in der DD R geltenden Umrechnungsverhältnissen in 
Zahlungsmitteln fremder Währungen zu entrichten. 
Bei Eintreffen am Besuchsort hat innerhalb von 24 Stunden die polizei
liche Anmeldung zu erfolgen. 

Please note the following: 
The visa may be obtained upon presentation of a valid passport at 
every mission of the German Democratic Republic abroad, or at the 
border crossing points. 
Accompanying children up to 16 years of age must be registered in 
the passport of the person in charge of them or must have a passport 
or children's identity card of their own. 
The visa fee is 15 GDR marks for a single entry, and 40 GDR mark» 
for repeated entries. It has to be paid in foreign currencies at the 
rates of exchange valid for these currencies in the GDR. 
Registration with the local police station has to be made within 24 hours 
after arrival at the destination. 

Nous vous prions de bien vouloir tenir compte .des in
dications suivantes: 
Sur presentantation de votre passeport valable, vous recevrez le visa 
dans n'importe quelle representation de l a Republique Democratique 
Allemande ft 1'et ranger ainsi qu'a tous les points de passage fronta
liers. 
Tout enfant de moins de 16 ans doit ttre inscrit sur le passeport de 
la personne qu'il accompagne ou posseder un passeport personnel ou 
bien encore une carte d'identi tć pour enfants. 
Les taxes du visa s'41 event ä 15 marks de la R . D . A . pour une simple 
entree et ft 40 marks de la R . D . A. pour plusieurs entrees. L a somme 
est ft payer en monnaie etrangere au taux de change en vigueur en 
R. D. A. 
Dans les vingt-quatre heures qui suivent votre arrivee au lieu de desti
nation, vous etes prie de vous presenter au bureau de police com
petent pour faire regulariser votre permis de sejour. 
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Berechtigungsschein zum Empfang eines Visums 
Herr / Frau 

Geburtsdatum 
ist berechtigt, ein V i s u  m z u  r Einreise und Ausreise 
vom bis 
nach 
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Kraftfahrzeug 
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Dieser Berechtigungsschein gut auch für •: m.treisencfe Kinder. 
Das Visum wird gebührenpflichtig/gebührenfrei erteilt. 
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
Das Visum kann bei j ede r Auslandsver t retung der Deutschen Demokra
tischen Repub l ik oder an den Grenzübergangsste l len bei Vor lage eines 
gü l t igen Passes in Empfang genommen werden. 
Mi t re isende Kinder bis 16 Jahre müssen im Paß der Begle i tperson e in
get ragen sein oder e inen e igenen Paß oder Kinderausweis besitzen. 
D ie Gebühr be t räg t bei Visa für e inma l i ge Einreisen 15,— Mark der 
DDR und fü r mehrmal ige Einreisen 40,— Mark der DDR. Sie ist im 
Gegenwert zu den in de r DDR ge l tenden Umrechnungsverhäl tn issen 
in Zah lungsmi t te ln f remder Währungen zu entr ichten. 
Bei Eintreffen am Besuchsort hat innerha lb von 24 Stunden d ie po l ize i 
liche Anme ldung zu e r fo lgen . 

Please note the following: 
The visa may be o b t a i n e d upon presentat ion of a va l id passport at 
every mission of the German Democrat ic Republ ic a b r o a d , or a t the 
border crossing points. 
Accompany ing chi ldren up to 16 years of age must be registered in 
the passport of the person in charge, of them or must have a passport 
or chi ldren's ident i ty card of thei r own . 
The •lisa fee is 15 GDR marks for a s ing le entry, and 40 GDR marks 
for repeated entr ies. It has to be p a i d in fo re ign currencies a t the 
rates of exchange va l i d for these currencies in the G D R . 
Registrat ion wi th the loca l pol ice s ta t ion has to be made w i th in 
24 hours a f te r arr iva l a t the des t ina t ion . 

Nous vous prions de bien vouloir tenir compte des in
dications suivantes: 
Sur presentanta t ion de votre passeport va lab le , vous recevrez le visa 
dans n ' impor te que l le representat ion de la Repub l ique Democra t ique 
A l l emande a l 'e t ranger a ins i q u '  ä tous le points de passage f ron ta 
l iers. 
Tout en fant de moins de 16 ans do i t e t re inscrit sur le passeport de 
la personne qu ' i l accompagne ou posseder un passeport personnel ou 
bien encore une carte d ' i den t i t e pour enfants. 
Les taxes d  u visa s 'e levent ä 15 marks de la R. D. A . pour une s imple 
entree et a 40 marks de la R. D. A. pour plusisurs entrees. La somme 
est a payer en monna ie et rangere a  u taux de change en v igueur en 
R. D. A. 
Dans les v ingt -quat re heures qu i suivent votre arr ivee a  u l ieu de dest i 
nat ion, vous etes p r ie de vous presenter a  u bureau de pol ice com
petent pour fa i re regular ised votre permis de sejour. 

PM 68d 
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MINISTERRAT 

DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK . 


Ministerium des Innern 


den 

Berechtigungsschein zum Empfang 
eines Visums 

Herr/Frau 

Geburtsdatum 

ist berechtigt, ein V isu  m 

zur Einreise 

und Ausreise -malig 
vom bis/am 

Kraftfahrzeug 
nach 

bei der/de n Grenzübergangsstelle (n) der DDR 

zu empfangen. 
Dieser Berechtigungsschein gilt auch für mitreisende 
Kinder. 
Das Visum wird gebührenpflichtig/gebührenfrei erteilt. 

Siegel 



MINISTERRAT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 
Ministerium des Innern 

den 

Berechtigungsschein zum Empfang eines Visums 
Herr / Frau 

Geburtsdatum 
ist berechtigt, ein V i
vom
nach 

s u  m zur
 bis/a m

 Einf.e'r$e/:und Ausreise -malig 
 Kraftfahrzeug 

bei den Grenzübergangsstellen der DDRx u empfangen. 
Dieser Berechtigungsschein gilt auch für mitreisende Kinder. 
Das Visum wird gebührenpflichtig/gebührenfrei erteilt. 
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Berechtigungsschein zum mehrmaligen Empfang eines Visums 

(Vordruck PM 68 c) 


1.1. Berechtigungsscheine zum mehrmaligen Empfang eines Vi

sums, Vordruck PM 60 c, werden von der DVP - Paß- und 

Meldewesen - nach entsprechender Beantragung bei den 

Angestellten der DDR in den Büros für Besuchs- unci Weise

angelegenheiten in Westberlin, für Westberliner, die 

die Absicht haben, innerhalb von 6 Monaten mehrmals zu 

einem Tagesaufenthalt in die DDR bzw. zu einem Aufenthalt 

bis 24 Uhr des nächstfolgenden Tages in die Hauptstadt 

der DDR, Berlin, - ohne sich, abgesehen von der ersten 

Einreise, terminlich festlegen zu müssen - einzureisen, 

ausgestellt. 


In Ausnahmefällen können sie auch von den Beauftragten 

der DDR in den genannten Büros ausgestellt werden. 


1.2.	 Auf die vom Paß- und Meldewesen der DVP ausgestellten 

Berechtigungsscheine sind ein verkleinertes Siegel mit 

der Umschrift "DDR - DVP - Paß- und Meldewesen" und 

die Unterschrift aufgedruckt. Ihre Ausschreibung erfolgt 

mittels EDVA und das S c h r i f t b i l d weist die für den EDV-

Druck charakteristischen Merkmale auf (vgl. auch Abschnitt 

I I I / 5 / 2 , Z i f f e r 2.2.). Mit dem Berechtigungsschein wird 

eine Adreßkarte, auf der außerdem ein Hinweis für die Rei

senden zur vollständigen Ausfüllung der Ein- und Ausreise

karte angebracht i s t  , ausgedruckt. 


1.3.	 Die von den Angestellten der DDR in den Büros für Besuchs

und Reiseangelegenheiten in Westberlin ausgestellten Be

rechtigungsscheine (die h i n s i c h t l i c h der Farbe und der Pa
pierqualität von den unter 1.2. genannten abweichen) müs

sen gesondert gesiegelt und unterschrieben sein. 
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2.1.	 Auf dem Berechtigungsschein können maximal 10 Berech

tigungen zum Empfang eines Visums für einen Tagesaufent

halt bzw. für einen Aufenthalt bis 24 Uhr des nächstfol

genden Tages in der Hauptstadt der DDR, Berlin, einge

tragen werden. 


Die auf der Vorderseite vorgesehenen Zeilen für die Ein

tragung von zwei Berechtigungen werden im Rahmen der 

Ausstellung des Berechtigungsscheines ausgedruckt, wobei 

eine zweite Berechtigung nur dann e r t e i l t wird, wenn bei 

der Beantragung des Berechtigungsscheines ein zweiter Ein
reisetermin angegeben wurde. Sofern bei Beantragung des 

Berechtigungsscheines kein zweiter Einreisetermin fe s t 

steht, wird die für die Eintragung der zweiten Berechti

gung vorgesehene Zeile durch Aufdruck von Strichen ent

wertet. 


Die auf der Rückseite des Berechtigungsscheines vorhan

denen Felder für die Eintragung weiterer Berechtigungen 

zum Empfang von Visa stehen ausschließlich den Büros für 

Besuchs- und Reiseangelegenheiten zur Verfügung. 


Diese Berechtigungen werden nach Antragstellung in den 

Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten durch die 

Angestellten der DDR in den genannten Büros sofort e r t e i l t  . 


Bei der Entgegennahme, Beurteilung und Weiterleitung von In

formationen bezüglich der Beantragung von Einreisen bei den 

Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten in Westberlin i s  t 

zu beachten, daß in den Büros Angestellte der DDR und Angehö

rige des öffentlichen Dienstes des Westberliner Senates tätig 

sind. Die Kräfte beider Seiten sind daran zu unterscheiden, • 

daß die Angestellten der DDR eine einheitliche Dienstbekleidung 

tragen, während die Kräfte des Westberliner Senats normal z i v i  l 

bekleidet sind. Die Dienstbekleidung der DDR-Angestellten hat 

folgendes Aussehen: dunkelbrauner Anzug, weißes Hemd, dunkel

braune Krawatte, rotes Schild mit goldener Schrif t "Büro für 

Besuchs- und Reiseangelegenheiten" auf der linken Brusttasche. 

Die Kräfte des Senats befassen sich vor den Angestellten der DDR 

mit den Besuchern und entscheiden darüber, wer in die Abferti

gungsräume, in denen die Angestellten der DDR tätig sind, gelangt. 
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Sie sind nur a l s gültig anzuerkennen, wenn s i e gesiegelt 

(kleines Dienstsiegel der Büros für Besuchs- und Reise

angelegenheiten) und unterschrieben sind. 


2.2.	 Die Textzeilen für die auf der Vorderseite vorgesehenen 

beiden Berechtigungen als auch für die auf der Rückseite 

vorgesehenen acht Berechtigungen sehen zwecks Kennzeich

nung, ob die Berechtigung zum Empfang eines Visums für 

einen Tagesaufenthalt oder für ein Aufenthalt bis 24 Uhr 

des nächstfolgenden Tages e r t e i l  t wurde, die Eintragung 

der Daten "vom/am ... bis ..." vor. Wurde die Berechti

gung zum Empfang eines Visums nur für einen Tagesaufent

halt e r t e i l t  , wird "vom" durchgestrichen, die hinter " b i s " 

mögliche Eintragung durch Strich entwertet und hinter "am" 

das Datum, an dem das Visum für den Tagesaufenthalt emp

fangen werden kann, eingetragen. Wurde die Berechtigung 

zum Empfang eines Visums zur Ein- und Ausreise bis 24 Uhr 

des auf die Einr e i s e folgenden Tages e r t e i l t  , wird "am" 

durchgestrichen und hinter "vom" und "bis" werden die ent

sprechenden Daten eingetragen, z. B. "vom Ol. 06. 1908 bis 

02. 06. 1980", d. h. daß der Inhaber berechtigt i s t  , am 

1. 6. 1908 ein Visum zur Ein- und Ausreise mit einer Gül

ti g k e i t bis zum 2. 6. 1980 zu empfangen. 


2.3.	 In den Berechtigungen wird unter der Rubrik "nach" der 

Kreis bzw. Ort, in den die Einreise erfolgen kenn, ein

getragen . 

Berechtigungen zum Empfang eines Visums bis 24 Uhr des 

auf dieEinreise folgenden Tages werden nur für Einreisen 

in die Hauptstadt der DDR, Berlin, e r t e i l t  . 


2.4.	 Wird die Einreise mit Kfz genehmigt, wird im Berechti

gungsschein des Fahrzeugführers und a l l e r im Kfz mit

reisenden Personen auf der Vorderseite vor der Bezeich
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nung "Kraftfahrzeug" das Wort "mit" eingetragen bzw. 

bei den Berechtigungen auf der Rückseite das Wort 

"ohne" gestrichen. Bei Nichtgenehmigung wird "ohne" 

eingtragen bzw. das Wort "mit" gestrichen. 


Die auf der Vorderseite vorgenommene Eintragung g i l  t 

analog auch für die auf der Vorderseite gegebenenfalls 

erfolgte Eintragung einer zweiten Berechtigung zum 

Empfang eines Visums. 


Mitreisende Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, werden anzahlmäßig in den einzelnen 

Berechtigungen vermerkt. Die auf der Vorderseite vorge

nommene Eintragung g i l  t analog auch für die auf der Vor

derseite gegebenenfalls erfolgte Eintragung einer zwei

ten Berechtigung zum Empfang eines Visums. 


Der Berechtigungsschein zum mehrmaligen Empfang eines 

Visums hat eine Gültigkeit von 6 Monaten vom Tage der 

Ausstellung gerechnet (siehe aufgedruckter Text auf der 

Vorderseite des Berechtigungsscheines). 


Bei Vorlage eines Berechtigungsscheines zum mehrmaligen 

Empfang eines Visums i s  t seinem Inhaber - nachdem durch 

Vergleich des auf dem Berechtigungsschein eingetragenen 

Namens, Vornamens und Geburtsdatums mit den analogen An

gaben im vorgelegten Personaldokument Übereinstimmung 

f e s t g e s t e l l t wurde - an den in der jeweiligen Berechti

gung in derRubrik "vom/am ..." genannten Datum das Visum 

zur Ein- und Ausreise (einmalig) für einen Tag bzw. bei 

entsprechend vorhandenen Eintragungen in den Rubriken 

"vom/am ... bis ..." (vgl. auch Z i f f e r 2.2.) für einen 
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Aufenthalt bis 24 Uhr des nächstfolgenden Tages zu er

x
t e i l en .


I s t auf dem Berechtigungsschein keine bzw. keine für den 

Anreisetag gültige Berechtigung eingetragen, i s  t kein 

Visum zu e r t e i l e n und der Inhaber an ein Büro für Besuchs

und Reiseangelegenheiten in Westberlin zu verweisen. 

Zu beachten i s t  , daß die eingetragenen Daten, an denen 

die Visa empfangen werden können, nicht der Reihenfolge 

der Berechtigungen entsprechen müssen. 


Inhaber einer Berechtigung zum Empfang eines Visums zur 

Ein- und Ausreise (einmalig) für einen Aufenthalt bis 

24 Uhr des nächstfolgenden Tages, die 


-	 erst an dem unter "bis ..." genannten Datum anreisen, 

-	 zwar an dem unter "vom" genannten Datum anreisen, j e  


doch im Zusammenhang mit der Realisierung des verbind

lichen Mindestumtausches oder aus anderen Gründen den 

Wunsch äußern, nur für einen Tag einzureisen, 


i s  t das Visum nur für einen Tag zu e r t e i l e n und sie sind 

darauf aufmerksam zu machen, daß ihre Ausreise bis 02.00 

Uhr des folgenden Tages zu erfolgen hat. 


3.2.	 Westberlinern, denen die Berechtigung zum Empfang eines 

Visums zur Ein- und Ausreise (einmalig) für einen 


x Die Einreise i s  t bis 24 Uhr des betreffenden Tages zu gestat

ten. Soll bei Tagesaufenthalten die Einreise nach 23.00 Uhr 

erfolgen i s  t der Reisende auf die Wiederausreisefrist wörtlich 

wie folgt aufmerksam zu machen: "Ihre Wiederausreise hat ent

sprechend den geltenden Bestimmungen bis 02.00 Uhr zu erfolgen 

Diese Festlegung g i l  t auch, wenn auf der Grundlage eines Be

rechtigungsscheines, Vordruck PM 68 b, ein Visum für einen Tag 

e r t e i l  t werden s o l l  . 




' ,. '	 I I 1/5/3 
2% % 
 i  -	 Se i te 6 


-	 Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR, Berlin 


-	 Aufenthalt bis 24 Uhr des nächstfolgenden Tages in 

der Hauptstadt der DDR, Berlin 


e r t e i l t wurde, i s  t d.as entsprechende Vi,sum ausnahmslos 

nur durch die PKE an den Grenzübergangsstellen Bahnhof 

Friedrichstraße, Bornholmer Straße, Chausseestraße, In

validenstraße, Oberbaumbrücke und Sonnenallee zu e r t e i 

len. An allen anderen Grenzübergangsstellen i s  t vorspre

chenden Westberlinern die Einreise in diesen Fällen nicht 

zu gestatten, und s i e sind mit dem Hinweis, daß ein Aufent

halt nur in der Hauptstadt der DDR möglich i s t  , an eine 

der obengenannten Grenzübergangsstellen zu verweisen. 


Durch die genannten PKE sind zur Erteilung eines Visums 

zur Ein- und Ausreise (einmalig) für einen 


-	 Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR, Berlin, An
lagen zum Westberliner Personalausweis mit aufgedruck
tem Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig), in dem als 
Reiseziel "Hauptstadt der DDR, Berlin" eingedruckt i s  t 
und das die Festlegung enthält, daß die Ausreise "über 
die gleiche Grenzübergangsstelle" zu erfolgen hat (vgl. 
Abschnitt 111/3/4 , Anlage 3); 

-	 Aufenthalt bis 24 Uhr des nächstfolgenden Tages in der 

Hauptstadt der DDR, Berlin, Anlagen zum Westberliner 

Personalausweis mit aufgedrucktem Visum zur Ein- und 

Ausreise (einmalig), in dem als Reiseziel "Hauptstadt 

der DDR, Be r l i n " eingedruckt i s  t (vgl. Abschnitt I I I / 3 / 4 , 

Anlage 4) 


auszustellen. 
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An allen anderen Grenzübergangsstellen als den obenge- . 

nannten sind ausschließlich Visa zur Ein- und Ausreise 

(einmalig) für einen Tagesaufenthalt außerhalb der Haupt

stadt der DDR, Berlin, zu er t e i l e n und dafür Anlagen zum 

Westberliner Personalausweis mit aufgedrucktem Visum ge

mäß Abschnitt I I I / 3 / 4 , Anlage 2, auszustellen. 


3.3.	 Erfolgt eine Anreise mit Kfz, obwohl die Einreise nicht 

mit Kfz genehmigt wurde (v g l . - Z i f f e r 2.4.), i s  t das Vi

sum trotzdem zu e r t e i l e n und die Einreise zu gestatten. 

Dem Reisenden i s  t der Hinweis zu geben, daß es sich um 

eine Großzügigkeit handelt und daß die Einreise mit Kfz 

der vorherigen Beantragung und Genehmigung bedarf. 


3.4.	 Mitreisenden Kindern, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben und die in der entsprechenden Berechti

gung anzahlmäßig nicht eingetragen sind (vgl. Zi f f e r 2.5.) 

kann im Ausnahmefall die Einreise gestattet werden, wenn 

sie im Westberliner Personalausweis der erwachsenen Be

gleitperson ( en ) eingetragen sind undkeine Zweifel be

stehen, daß es sich um die Kinder des Ausweisinhabers 

handelt. 


4.	 Nach Visaerteilung i s  t die jeweils in Anspruch genommene 
Berechtigung 

-	 von den PKE Stolpe, Drewitz und Staaken mit dem Stempel 

"Visum e r t e i l t  " 


-	 von allen anderen PKE durch Diagonalstrich 


zu entwerten. Der Stempel "Visum e r t e i l t  " bzw. der Diagonal

s t r i c h i s  t sorgfältig so anzubringen, daß Angaben außer

halb der jeweiligen Berechtigung nicht bedeckt werden. 




1 » 8 2 2  7 
 I I I / 5 /  3 

Seite 8 


I I .»miiinii,(nju,i,iiiuiii,iw W™J" »w-w* 

5.	 Die Berechtigungsscheine sind von den PKE Stolpe, Drewitz 
und Staaken nach Nutzung der letzten Berechtigung einzu
behalten und entsprechend den Festlegungen des Leiters 
der Abt. VI der BV Potsdam aufzubewahren bzw. weiterzulei
ten und von alle n anderen PKE ausnahmslos nicht einzu
behalten. 



MINISTERRAT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

Ministerium des Innern 


den 


Berechtigungsschein zum mehrmaligen Empfang eines Visums 
Herr/Frau 


Geburtsdatum eisende Kinder 

ist berechtigt, ein Visum zur einmali$^£^reise undi&usreise Kraftfahrzeug, gültig 

vom/am ^4.00 Uhr 

nach 

vom/am 24.00 Uhr 

nach 

bei den Grenzübergangsstellen der DDR zu empfangen. Das Visum wird gebührenpflichtig erteilt. 

Der Berechtigungsschein hat eine Gültigkeit von 6 Monaten vom Tage der Ausstellung gerechnet. 
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Vermerke der Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten 
über weitere Berechtigungen zum Empfang von Visa 

« n m / a  m unm/am 

his 04  0 0 Uhr h i  « 24.024.000 UhUhrr 

nnrh nach 

mit/ohnmit/ohnee KfzKfz.. Kinder mit/ohnmit/ohnee KfzKfz.. Kinder 
DS DS 

« n m / a m « n m / a m 

his 94  0 0 Uhr his 24 .024 .0  00 UhUhrr 

nac-h narh 

mit/ohnmit/ohnee KfzKfz.. mit/ohnmit/ohnee KfzKfz.. Kinder 
DS DS 

« n m / a m « n m / a m 

his 94.00 Uhr his 24.024.0 00 UhUhrr 

narh nach 

mit/ohnmit/ohnee KfzKfz.. Kinder mit/ohnmit/ohnee KfzKfz.. Kinder 
DS DS 

« n m / a m « n m / a m 

h i  « 24.00 Uhr his 24 .0  0 Uhr 

narh nar ł  i 

mit/ohnmit/ohnee KfzKfz.. KinrW mit/ohnmit/ohnee KfzKfz.. Kinder 
DS DS 

PM88C 
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Fernschriftliche Genehmigungen 
00130 

1.	 Die PaQkontrolleinheiten werden bei Personen, die aus 

dienstlichen Gründen einreisen müssen und bei denen in 

Ausnahmefällen aus terminlichen Gründen die Ubersendung 

des Berechtigungsscheines zum Empfang eines Visums nicht 

mehr möglich i s t  , von den Dienststellen der DVP fern

schriftlich über die genehmigte Einreise und über die Be

rechtigung zur Visaerteilung verständigt. 


Die Verständigung des Einreisenden hat durch den Antrag

steller zu erfolgen. Dem Antragsteller wird durch die DVP 

die Grenzübergangsstelle benannt, über die die Einreise 

erfolgen muß. 


2.	 Soll die Einreise mit über Westberlin führenden Reisezügen 

erfolgen, wird das Fernschreiben an die PKE Bahnhof 

Friedrichstraße übersandt. I s  t nicht eindeutig bekannt, 

ob die Einreise direkt zum Zielort in der DDR oder über 

Westberlin erfolgen s o l l  , wird das Fernschreiben an die 

PKE der vorgesehenen Grenzübergangsstelle an der Staats

grenze der DDR zur BRD und an die PKE Bahnhof Friedrich

straße übersandt. 


3.	 Fernschriftliche Genehmigungen müssen enthalten: 


a) Name, Vorname, Geburtsdatum des Einreisenden; 

b) Art des zu erteilenden Visums (bei Visa zur Ein- und 


Ausreise auch ob ein- oder mehrmalig); 


c) Zeitraum, für den die Einreise genehmigt wurde; 
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d) vorgesehenen Aufenthaltskreis (wird die Einreise in 

das Grenzgebiet genehmigt, wird in Klammern der Ort 

des Grenzgebietes, in den die Einreise erfolgen s o l l  , 

vermerkt); 


e) i s  t das Visum gebührenpflichtig oder - f r e  i zu ertei 
len. 


Der unter c) angegebene Zeitraum entspricht dem Zeitraum, 

in dem das unter b) genannte Visum e r t e i l  t werden kann. 

Soll ein Ein- und Ausreisevisum e r t e i l  t werden, i s  t dieses 

entsprechend dem unter c) angegebenen Datum, bis zu dem die 

Einreise erfolgen kann, zu befristen. 

Wurde die Einreise in das Grenzgebiet genehmigt, i s  t der 

im Grenzgebiet gelegene Ort als Reiseziel im Visum einzu

tragen. 
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Telegrafische Übermittlung der Berechtigung zum Empfang 

eines Visums 


1.	 Bei Vorliegen dringender familiärer und humanitärer 

Gründe (z. B. Todesfälle oder ärztlich nachgewiesene 

Lebensgefahr) , kann Bürgern nichtsozialistischer 

Staaten und Westberlinern die Berechtigung zum 

Empfang eines Visums telegrafisch übermittelt wer

den . 


Die Entscheidung erfolgt von den jeweils zuständigen 

Abteilungen PM sofort. An Sonnabenden, Sonn- und 

Feiertagen können Anträge von den ODH der VPKÄ ent

gegengenommen und geprüft werden, wenn die Beantra

gung am nächsten Warktag zu Verzögerungen der Ein

reise führen würde, die für den Bürger Härten dar

stellen . 


1.1, Bei Genehmigung des Antrages wird das Telegramm zur 

Benachrichtigung des Einreisenden von der DVP mit 

folgendem Vermerk versehen: "Berechtigt vom.... bis . 

zum Empfang eines Visums zur Einreise in die DDR". 

Der Vermerk wird gesiegelt und unterschrieben. Die 

Endtelegrafenstellen der DDR bestätigen den Vermerk 

wie folgt: "Dienstsiegel VPKA .... Unterschrift". 


Wird die Einreise in das Grenzgebiet genehmigt, wird 

nach "DDR" der Ort des Grenzgebietes, in den die Ein

reise erfolgen s o l l  , in Klammern eingefügt. 


1.2. Wird keine Einreise beantragt, das Telegramm vom Tele 

grammaufgeber nicht bei der DVP vorgelegt und auf die 

Übermittlung des unter 1.1. genannten Vermerkes ver

zichtet, so wird durch das Postamt auf dem Telegramm 
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der Vermerk "Postdienstlicher Zusatz: G i l t nicht zur 

Einreise" angebracht. Dieser Vermerk wird hinter der 

Unterschrift gebührenfrei mittelegrafiert, 


2 . 1 .	 Bei Vorlage des Telegramms gemäß 1,1. i s  t das Visum 
zur Einreise zu erteilen. Die Erteilung des Visums 
zur Einreise hat nur im Rahmen der im Telegrammtext 

',, genannten F r i s t zu erfolgen. 

Reisen Personen vor dem im Telegrammtext genannten 

Gültigkeitsbeginn an, i s  t das Visum zur Einreise 

ebenfalls zu erteilen. , 


Westberliner sind zu befragen, wie lange sie sich in 

-	 der DDR aufhalten werden. Geben sie glaubhaft an, daß 


sie sich nur bis zu 3 Tagen aufhalten werden, i s  t ein 

Visum zur Ein- und Ausreise für einen Tag bzw. für 

zwei oder 3 Tage zu erteilen. 


So l l im Ausnahmefall die Einreise in das Grenzgebiet 

erfolgen, i s  t der betreffende Ort des Grenzgebietes 

als Reiseziel in da*5 Visum einzutragen. 


2 . 2 .	 Bei Vorlage eines Telegramms ohne den Genehmigungs
vermerk gemäß Z i f f e r 1.1. und wenn aus dem Telegramrn-

I	 text e r s i c h t l i c h i s t  , daß die Einreise dringend not

wendig i s t  , kann in begründeten Ausnahmefällen mit dem 

für das vorgesehene Reiseziel zuständigen VPKA (Abtei

lung PM oder ODH) Rücksprache gehalten werden und im 

Falle der Genehmigung der Einreise das Visum zur Ein

reise e r t e i l  t werden. 


2 . 3 .	 Für mitreisende Ehegatten und Kinder des Telegramm
. . inhabers i s  t das Visum auch dann zu erteilen, wenn 
w 

diese im Telegrammtext nicht genannt sind. Diese Fest
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legur.g g i l t n i c h t , wenn die E i n r e i s e in das Grenzge

biet erfolgen s o l l  . 


1.	 I s  t die Obersendung eines Berechtigungsscheines zum 

Empfang eines Visums on Bürger der BRD, die s i c h in 

anderen Staaten aufhalten und die a l s E i n z e l t o u r i s t e n 

oder mit Reisegruppen, bestehend aus Bürgern des 

Auf enthal'cssteates , in die DDR einreisen wollen, aus 

z e i t l i c h e n Gründen nicht möglich, kann die Übermitt

lung der"Berechtigung nach Genehmigung der E i n r e i s e 

durch die Abt. PM des PdVP Be r l i n t e l e g r a f i s c h e r f o l 

gen. 


2.	 Bei k u r z f r i s t i g e n Bestellungen von Übernachtungen in 

ausgewählten I n t e r h o t e l s beim gemeinsamen Verkaufsbüro 

des VE3 Reisebüro der DDR und der Vereinigung I n t e r h o t e l 

im Kotel "Metropol" wird die Berechtigung zum Empfang 

eines Visums nach Genehmigung durch die Abt. PM des PdVP 

Be r l i n ebenfalls t e l e g r a f i s c h übermittelt. 


3.	 Das Telegramm muß beinhalten: 

"Herr/Freu (Name, Vorname, Geburtsdatum) i s  t berech

t i g t , ein Visum zur E i n r e i s e (bei Tagesaufenthalt ohne 

Übernachtung: ein Visum zur Ein-- und Ausreise) vom ... 

bis ... zu empfangen. 


Bestätigt Präsidium der Deutschen 

V o l k s p o l i z e i B e r l i n " 


4.	 Bei Vorlage des Telegrammes i s  t dos entsprechende Visum 

zu e r t e i l e n . (Westberlinern, denen ein Aufenthalt in der 

DDR bis zu 3 Tagen genehmigt wurde, i s  t in jsdem F a l l ein 

Visum zur E i n - und Ausreise zu e r t e i l e n . ) Die E r t e i l u n g 

des Visums hat nur im Rahmen der im Telegrammtext genann

ten F r i s t zu erfolgen. 


Die von den Reisenden vorzulegenden Telegramme sind nach 

V i s o e r t e i l u n g einzubehalten und zu vernichten. 
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Anreise mit einer bestätigten Einladung 


1  .	 Personen mit Wohnsitz in sozialistischen Staaten ein
schließlich für Personen mit Wohnsitz in der VDR Laos 
und in der VR Kampuchea , für die bei privaten Besuchs
reisen Visapflicht besteht, haben das Einreisevisum 
bei der zuständigen Auslandsvertretung der DDR unter 
Vorlage 

- einer von den Dienststellen der DVP bestätigten Ein

ladung, Vordruck PM 71 b 


- eines von den Dienststellen der DVP bestätigten Te
legrammes (auf dem Telegramm i s  t vermerkt "Einreise 

für ... genehmigt. VPKA .... Datum, Unterschrift") 


zu beantragen. 


Die Einladungen, Vordruck PM 71 b, werden auf der Rück

seite mit einer Gültigkeit bis zu 3 Monaten und mit 

großem Dienstsiegel und Unterschrift bestätigt. 


2.	 Wurde die Einholung des Visums bei der zuständigen Aus

landsvertretung versäumt, kann im Ausnahmefall und unter 

der Voraussetzung, daß die Bestätigung noch gültig i s t  , 

von der PKE das Visum zur Einreise e r t e i l  t werden. 

Die bestätigte Einladung bzw. das bestätigte Telegramm 

i s  t nach Visaerteilung einzubehalten und der AG Recht 

und Grundsatzfragen der Hauptabteilung VI zu übersenden. 


l 
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E i n l a d u n  g 
zum besuchsweisen Aufenthalt 

in der Deutschen Demokratischen Republik 

Herr/Frau/Frl, geb. am 
(Name, Vorname) 

wohnhaft in 
<Ort, Straße, Haaimimmer, Kreis) 

sowie Kinder 

werden von mir geb. am 
(Name, Vorname) 

wohnhaft in 
(Ort, Straße, Hausnummer, Kreta) 

zu einem besuchsweisen Aufenthalt für die Dauer von Tagen 
eingeladen. 

(Datum) (Unterschrift) 



' 088237 


. f 

i:, i 


Volkspolizei-Kreisamt 

Abteilung Paß- und Meldewesen 

Für die Einreise in die DDR ist ein Einreisevisum erforderlich. Es ist bei 
der diplomatischen oder einer konsularischen Vertretung der DDR im Auf
enthaltsstaat zu beantragen. Dazu ist diese Einladung vorzulegen. 

Die Einreise kann bis zum erfolgen. 

,., den 19 

(DS) (Unterschrift) 

P M 71 b (87/11) A g 108/85««/87/88 
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Voraussetzungen für die Visaertailung an Kraftfahrer zur 

Durchführung von Abschleppdiensten 


1.1.	 Die Zulassung von Firmen in der BRD und in Westberlin 
zur Durchführung von Abschleppdiensten erfolgt auf 
dBr Grundlage von entsprechenden Übereinkommsn zwi
schen den zuständigen Organen der DDR und der BRD 
bzw. Westberlins. Die Beantragung der Berechtigungs
scheine zum Empfang von Visa erfolgt durch das Minir 
sterium für Verkehrswesen. 

1.2.	 Die Erteilung des Visums hat nur zu erfolgen, wenn 
von den Beauftragten der betreffenden Firmen ein 
Berechtigungsschein zum Empfang eines Visums mit 
dem Vermerk "Abschlepp- und Bergungsdienst" vorge
wiesen wird (vgl. dazu auch Abschnitt I I I / 5 / 2  , Zif
fer 8. )  . 

1.3.	 Die Einreise im Rahmen der Gültigkeit der auf der 
Grundlage der Berechtigungsscheine erteilten Visa 
zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) i s  t jeweils nur 
zu gestatten, wenn eine telegrafische Anforderung 
durch ein Kraftverkehrs- bzw. Instandsetzungskombinat 
der DDR oder eines Havariekommissars der DDR vorge
wiesen wird bzw. eine fernmündliche Bestätigung des 
Leiters der Verkehrspolizei des örtlich zuständigen 
VPKA über die Notwendigkeit der Einreise vorliegt. 

2.1 .	 Darüber hinaus können auf der Grundlage von Verein
barungen zwischen den zuständigen Organen der DDR 
und der BRD weitere Firmen der BRD Abschlepplei
stungen ab den Wendeschleifen/Servicepunkten der 
Grenzübergangsstellen Eisfeld, Meiningen, Worbis, 
Salzwedel und Selmsdorf durchführen. 
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Über die dafür zugelassenen Firmen sowie die zum 

Einsatz gelangenden Kraftfahrer werden die betreffen

den Abteilungen VI von der Hauptabteilung informiert. 


2.2.	 Den in den Informationen der Hauptabteilung genannten 
Kraftfahrern i s  t bei der ersten Einreise ein Visum' 
zur Ein- und Ausreise (mehrmalig5 mit sinsr Gültig
keit von 6 Monaten zu erteilen. Das Wort "nach" im 
Visumstempel i s  t zu streichen und es i s  t "Abschlepp
und Bergungsdienst" einzutragen. Die Worte "zugelas
senen Grenzübergangsstellen" sind ebenfalls zu s t r e i  
chen und darunter ist. die entsprechende Grenzüber
gangsstelle (z. B. "Güst Worbis") einzutragen. 

Nach Ablauf der Gültigkeit des Visums i s  t - sofern 

keine gegenteilige Weisung der Hauptabteilung vor

liegt - ein neues Visum zu erteilen. 


2 . 3  .	 Die Einreise i s  t jeweils nur zu gestatten, wenn eine 
Bestätigung über die Dispatcherzentrale des Kraft
verkehr-Kombinates (KVK) des Bezirkes vorliegt. 
Durch die PKE i s  t im Zusammanwirksn mit den anderen 
Organen zu sichern, daß die Abschleppleistungen nur 
ab Servicspunkt/Wendeschleife durchgeführt werden. 
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Genehmigung der E i n r e i s e von Touristen aus n i c h t s o z i a l i s t i  
schen Staaten (oußer der BRD) 


1  , • Die PKE sind befugt, die E i n r e i s e von Personen - außer 
von Bürgern der BRD und Westberlinern, die a l  s Touristen 
die DDR besuchen wollen, zu genehmigen. 

2.1. Die E i n r e i s e i s  t nur .zu genehmigen, wenn 


ß) t i f i Von dSP Q e i W ä l ä i f e k t i ö n dös R e i s e b ü r o s der DDR, 
von einer Auslandsvertretung des Reisebüros der DDR 
oder von einem Servicebüro des Reisebüros an den 
Grenzübergangsstellen a u s g e s t e l l t e r Voucher (Gut
schein für Leistungen durch das Reisebüro der DDR) 
vorgelegt wird; . . 

b) zu einen von einem Vertragspartner des Reisebüros 

der DDR ausgestellten Voucher 


-	 die s c h r i f t l i c h e , f e r n s c h r i f t l i c h e oder telegra

fische (Absender "Reisedienst B e r l i n " ) Buchungs

bestätigung der Generaloirektion des Reisebüros 

der DDR vorgelegt wird, 


-	 die Buchungsbestätigung des gemeinsamen Verkaufs
büros des VEB ebüro der' DDR und der V e r e i n i 
gung Inte r h o t e l im Hotel "Metropol", ciao für die 
Vo rmit flung—tour, ic-ft i G C h a .M-o-ra—jL̂ ...̂ d o-R^^In— 
torhotolo "Motropol"—und "Palastho-t-az-U'&##re-#ä-§
•Srs-*-, vorgewiesen wird (Wird nur eine Reservierungs

bestätigung des gemeinsamen Verkaufsbüros vorge

wiesen, i s  t die E i n r e i s e nicht zu genehmigen.). 
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- die Bestätigung der aus diesem Voucher e r s i c h t 
-	 liehen Leistungen durch das Servicebüro an der 


Grenzübergangsstelle e r f o l g t , 


-	 die Buchungsbestätigung der Bezirksdirektion 

Rostock des Reisebüros vorgeiegt: wird,; sofern—=== • 

es sich um Touristen aus skandinavischen Staaten 

handelt, deren Aufenthalt nur im Bezirk Rostock 

erfolgt und die Dauer von 7 Tagen nicht über

s c h r e i t e t . 


2.2. Vouchern des Reisebüros der DDR g l e i c h g e s t e l l t sind 

und berechtigen ebenfalls zur V i s a e r t e i l u n g : 


-	 Bestätigungsschreiben des Reisebüros der FDD "Dugend
t o u r i s t " odar t e l e g r a f i s c h übermittelte Buchungsbe

stätigungen mit dem Absender "Ougendtcur B a r l i n " 


-	 Ferienschecks des FDGB Tür Ausländer 


("Kongreß-Voucher" berechtigen nicht zum Empfang eines 

Visums, s i e werden nur a l s Gutschein für eine Leistungs
vermiütlung an Kongreßteilnehmer, also an Dienstreisende, 

ausgegeben).	 ' . , 


2.3. Bei Reisegruppen muß nur der R e i s e l e i t e r im B e s i t z 

der genannten Unterlagen s e i n . Die Anzahl der Rei

senden, für die Leistungen gebucht wurden, muß er

s i c h t l i c h sein . .' ' . ' : 


2.4. Liegt zu einem von einem Vertragspartner des Reisebüros 

der DDR ausgestellten Voucher keine Buch ungsbestätigung 

der Generaldirektion des Reisebüros der DDR vor und i s  t 

an der Grenzübergangsstelle kein Servicebüro vorhanden, 
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- wenden sich die PKE der Eisenbahn-Grenzübergangs
. stellen an die PKE dsr nächstgelegenen Straßen-

Grenzübergangsstelle, die das Servicebüro zwecks 

Einholung der Buchungsbestätigung in Kenntnis setzt, 

wobei eine mündliche Bestätigung des Servicebüros 

über die gebuchten Leistungen ausreichend i s t  j 


- kann, wenn keine operativen Bedenken bestehen, ein 

Visum zur Einreise in die Hauptstadt der DDR, Berlin, 

ert e i l t werdeni 


- i s t  , wenn operative Bedenken bestehen, der Sachver

halt gründlich zu prüfen. 


3.1.	 Bei Genehmigung der Einreise i s  t ein Visum zur Ein- und 

Ausreise (einmalig) für die aus den Buchungsunterlagen 

ersichtliche Aufenthaltsdauer (das Datum des letzten 

Aufenthaltstages i s  t im Visum unter "bis ..." einzu

tragen) zu erteilen. 


3.2.	 Bei Vorlage von Buchungsunterlagen für einen Tagesaufent

halt i s  t ein Visum zur Ein- und Ausreise für den betref

fenden Tag (Eintragung des Datums im Visum unter "bis .. 

zu erteilen. 


(Tagesaufenthalte werden von den Einrichtungen des VEB 

Reisebüro nur vermittelt: 


- für Reisegruppen, 


- durch die Vertretung des Reisebüros der DDR in Prag 

und die Grenzservicebüros Zinnwald, Görlitz, Warne

münde und Saßnitz für Einzelreisende zum Tagesaufent

halt in Dresden oder Neubrandenburg auf der Grundlage 

des Verkaufs eines Vouchers im Werte von 15,-- Mark.) 
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Bei Vermittlung von Tagesaufenthalten für Reisegruppen 

hat das VEB Reisebüro die zu übermittelnde Buchungsbe

stätigung mit dem Vermerk "Zum touristischen Aufenthalt 

ohne Übernachtung" zu versehen. 


3.3.	 An Reisegruppen, die im Rahmen ihres Gesamtaufenthaltes 

in der DDR entsprechend dem festgelegten Programm die 

DDR zwischenzeitlich verlassen und dann erneut einreisen, 

und die eine Buchungsbestätigung des VEB Reisebüro der 

DDR mit dem Vermerk "Zwischenzeitliche Ausreise" vorwei

sen, ist ein Visum zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) als 

Sammelvisum zu erteilen. 


4.	 Touristen, die bei der Einreise zum Ausdruck bringen, 

sich im Anschluß an die Touristenreise noch bei Ver

wandten, Bekannten oder Freunden aufhalten zu wollen, 

sind zur Antragstellung an die für den vorgesehenen 

Aufenthaltsort zuständige Zweigstelle des Reisebüros 

zu verweisen. 

Im Falle der Genehmigung wird von den Dienststellen der 

DVP das Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig) verlän

gert. 
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Genehmigung von E i n r e i s e n in die Hauptstadt der DDR zwecks 

Beantragung eines Aufenthaltes 


1. 	 Die PKE Flugh afen Berlin-Schöne Feld i s  t befugt, Bür

gern anderer Staaten (außer der BRD), ohne Zustimmung 

der zuständigen Genehmigungoorgane in notwendigen Aus

nahmefällen E i n r e i s e n in die Hauptstadt der DDR, Ber

l i n  , zu genehmigen, wenn Unterlagen von Außenhandels

organen oder anderen I n s t i t u t i o n e n , aus denen hervor

geht, daß die E i n r e i s e e r f o r d e r l i c h i s t  , vorgelegt wer
den . 


Die E i n r e i s e i s  t nur dann zu genehmigen, wenn si c h e r 

i s t  , daß die Person auch tatsächlich in die Hauptstadt 

der DDR r e i s t  . Die Person i s  t darauf aufmerksam zu 

machen, daß über die einladende I n s t i t u t i o n urnoehend 

der Aufenthalt zu beantragen i s t  , 


2 .	 Bei Genehmigung der E i n r e i s e i s  t ein Visum zur E i n r e i s e 
zu e r t e i l e n . Als R e i s e z i e l i s  t im Visum "Hauptstadt der 
DDR, B e r l i n " einzutragen. ~ 

3  . 	 Ober die genehmigten E i n r e i s e n i s  t unter Angabe der 
Personalien der Personen und des Sachverhaltes ein 
Nachweis zu führen. 
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Genehmigung der Einreise von Kraftfahrern zur Durchführung 

von Transporten im Interesse der Außenwirtschaftsbeziehungen 

der DDR 


1.	 Die PKE der für den Güterverkehr zugelassenen Grenzüber

gangsstellen sind befugt, Bürgern anderer Staaten und 

Westberlinern, die als Kraftfahrer bzw. Beifahrer Trans

porte im Interesse der Außenwirtschaftsbeziehungen der 

DDR durchführen und die nicht im Besitz eines Visums bzw. 

eines Berechtigungsscheines zum Empfang eines Visums 

sind, die Einreise in die DDR zu genehmigen, wenn 


-	 für Güterkraftfahrzeuge mit Ladung ein Frachtbrief 

bzw. Warenbegleitschein oder die schriftliche bzw. 


*	 fernschriftliche Bestätigung eines Außenhandelsbe

triebes der DDR nit Angabe der Nummer des Außenhan

delsvertrages und 


-	 für Güterkraftfchrzeuge ohne Ladung ein gültiger Ab
forderungsschein des VE Kombinat Deutrans 


vorgelegt wird. 


2.1.	 Abforderungsscheine des VE Kombinat Deutrons gelten für 

jeweils eine Fahrt und sind z e i t l i c h befristet. Aus ih
nen geht hervor, welche Firma beauftragt i s t  , Außenhan

delstransportgut ( s p e z i f i z i e r t nach Warenart und Menge) 

aus welchem Außenhandelsvertrag (Angabe der Nr. des Ver

trages) bei wem (Angabe des Lieferwerkes in der DDR) 

abzuholen. 


Vom VE Kombinot Deutrans wird die Speditionsfirma, die Ver

tragspartner des VE Kombinat Deutrans i s t  , eingetragen. Diese 

Speditionsfirma kann ein Fuhrunternehmen mit der Transport

durchführung beauftragen. Es kann deshalb nicht beanstandet 

werden, wenn die Kraftfahrer einer anderen Firma als der auf 

dem Abforderungsschein genannten angehören oder wenn das 

Fuhrunternehmen zusätzlich neben der Speditionsfirma auf 

dem Abforderungsschein nachträglich und ohne besondere Be

stätigung vermerkt wurde. 
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2.2.	 Für Baustoff- und andere sich häufig wiederholende Mas

senguttransporte im Auftrag des Außenhandelsbetriebes 

Intrac, die mit Kraftfahrzeugen Westberliner Unternehmen 

durchgeführt werden, werden Abforderungsscheine mit e i  

ner Gültigkeit von 6 Monaten e r t e i l  t und mit dem Sonder

aufdruck " G i l t für mehrere Einfahrten" gekennzeichnet. 


Sie gelten bei künftigen Einreisen im Rahmen ihrer Gültig

keit zum Nachweis der Notwendigkeit der Einreise bzw. in 

Einzelfällen a l s Grundlage für die Visaerteilung. 

(In der Regel erfolgt die Visaerteilung für die zu diesen 

Transporten eingesetzten Kraftfahrer auf der Grundlage 

von durch Intrac beantragten Berechtigungsscheinen.) 


2.3.	 Kraftfahrern, die zwecks Transport von Abfallstoffen aus 

der BRD und anderen Staaten zu in der DDR gelegenen De

ponien anreisen ohne im Besitz eines Visums oder eines 

Berechtigungsscheines zum Empfang eines solchen zu sein, 

kann die Einreise genehmigt werden, wenn ein Begleit
schein - Beleg zum Nachweis der Beseitigung von Abfällen 

in dem in der Rubrik "Abfallbeseitiger" eine Deponie in 

der ODR oder die AuOenhandelsgesellschaft Intrac einge

tragen sein muß, vorgelegt wird. 


2.4.	 Sollte bei Güterkraftfahrzeugen ohne Ladung kein Abfor
derungsschein vorgelegt werden, i s  t eine Klärung über 

die Grenzzweigstellen bzw. zuständige F i l i a l  e des VE Kom

binat Deutrans herbeizuführen. Bei den Grenzzweigstellen 

bzw. F i l i a l e n des VE Kombinat Deutrans liegen zwecks di 

rekter Übergabe an die jeweiligen Kraftfahrer Blanko-Ab- , 


x	Der Begleitschein wird in den jeweiligen Staaten hergestellt 

und kann h i n s i c h t l i c h Format, Farbe, Gestaltung, inhaltlichen 

Details sowie der Anzahl der Blätter, die zu einem Begleit

scheinsatz gehören (zwischen 12 und 16, wobei jedes Blatt eine 

andere Farbe hat) unterschiedlich sein. 
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forderüngsscheine für solche Fälle bereit, wo infolge 

besonderer Umstände (z. B. Sofortgeschäfte, Submissionen, 

Auktionen u. ä.) eine rechtzeitige Übersendung der Ab
forderüngsscheine an die Transportfirmen nicht möglich 

war. 


3. ""^^i^-Xa^Okontrolleinheit Heinrich-Heine-StraGe	 i s t zur Visa

erteilung an frö-F-g^j^anderer Staaten (außer der BRD) nur 

befugt, wenn der Warentr^^por~t,„.nach bzw. von einem inner

halb der Hauptstadt der DDR gelegenen etr-i-ab».,.erfolgen 

s o l l  . """" —~~ 


4.1.	 Bei Genehmigung der Einreise isj: Bürgern anderer Staaten 

'(außer der BRD) ein Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig) 

mit einer Gültigkeit für den gleichen oder f a l l  s erforder
lieh	 bis zum folgenden Tag zu e r t e i l e n . ) 


4.2.	 Bürgern der BRD und Westberlinern i s  t ein Visum zur Ein-

und Ausreise (mehrmalig) für 3 Monate (gerechnet vom Tag 

der Ausstellung) zu e r t e i l e n . 


4.3.	 Bei Genehmigung der Einreise gemäß Zi f f e r 2.3. sind aus

schließlich Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig) mit einer 

Gültigkeit für den gleichen Tag oder f a l l  s erforderlich, 

bis zum folgenden Tag zu e r t e i l e n . 


4.4.	 In die Visa i s  t der Vermerk "Warentransport mit Kfz'' ein

zutragen oder es kann bei Visaerteilung an Bürger anderer 

Staaten der Visumstempel verwendet werden, in dem der Ver

merk "Warentransport mit Kfz" eingearbeitet i s  t (Anlage 1). 


x	Bestimmte Auslandsvertretungen der DDR, z. B. die Botschaft 

der DDR in Wien, sind auf Grund s p e z i e l l e r Vereinbarungen 

befugt, Visa zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) mit einer 

Gültigkeit von 6 Monaten zu e r t e i l e n . 
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5.	 Die an Bürger der BRD und Westberliner e r t e i l t e n Visa 

zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) berechtigen nur zur 

Einr e i s e , wenn die unter 1. - 2. festgelegten Voraus

setzungen jeweils gegeben sind. 


6.	 Abforderüngsscheine des VEB Deutrans sind bei der Ein

reise auf der Rückseite mit PaOkontrolIstempel abzustem 

peln. Damit i s t eine erneute Vorlage des nur für eine 

Fahrt gültigen Abforderüngsscheines zum Zwecke der Visa 

erteilung bzw. zum Nachweis der Notwendigkeit der Ein

reise ausgeschlossen. 

Abforderüngsscheine mit dem Aufdruck " G i l t für mehrere 

Einfahrten" sind nur bei der ersten Vorlage auf der 

Rückseite mit PaOkontrollstempe1 zu versehen. 
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Deutsche Demokratische Republik 

V i s u m Nr. 5/82/49 W 
zur Einreise 
und Ausreise (ein - mehr - malig) 
bis ; 

Warentransport mit Kfz. 
über die zugelassenen Grenzübergangsstellen 

^ 15.-Ol 85 
i.A. 

Gebührenfrei 



VEB DEw TRANS 

Berlin, den 	 19.. I N T E R N A T I O N A L E S P E D I T I O N OD 


D 
Q. 
CD 

CAbforderungsschein-Nr. 003706 * >1 
• 

CO 

Die Firma	 

ist beauftragt, nachstehend aufgeführtes Außenhandelstransportgut aus dem 

Außenhandelsvertrag Nr.: _ 	 "5 

bei, - -	 C  S 

•*K .... 
abzuholen. 
o 

Warenart: -	 - - Menge: 1 Ladung 

Der Abf orderungsschein gilt nur für eine Fahrt bis zum 	 19 

Der Abforderungsschein ist bei Grenzübertritt und zur Zollkontrolle 	 VE7BDEUTRAN S 
INfar^nttölMLE SPEDITION unaufgefordert vorzulegen. 

3. 
Alle unsere Verrichtungen unterliegen de n Leistungsbedingungen der Speditionsbetriebe der u^^d^e^^w^icratisehe n 
Republik im grenzüberschreitenden Güterverkehr (LSgG) vom 30. November 1976. 
W Hall « A g 309/87/804213/00/0.3 	 VofdnidcNr.: 34/822 V-7-2 237 

b . W. 



VE KOMBINAT DEUTRANS 
A br. stelle: 	 den 

Abforderungsschein-Nr.: 

Die Firma 

ist beauftragt, nachstehend aufgeführte« Außenhandelstransportgut aus dem 

Außenhandelsvertrag Nr.: 


bei 

abzuholen. 1 

Warenart: 	 Menge: 1 Ladung c 

Der Abforderungsschein gilt nur für eine Fahrt bis zum 

g Der Abforderungsschein ist bei Grenzübertritt und zur Zollkontrolle VE K O M B I N A  T D E U T R A N  S 

unaufgefordert vorzulegen. 

•2	 Alle unsere Verrichtungen unterliegen den leistungsbedingungen der Speditionsbetrieb« der Deutschen demokratischen Rebublik 
im grenzüberschreitenden Güterverkehr (LSgG) vom 30. November 1976. 
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Genehmigung der Einreise von Kraftfahrern zur Durchführung 

Luft frachttransporten 


1.	 Die PKE sind befugt, Bürgern anderer Staaten und West

berlinern, die als Kraftfahrer bzw. Beifahrer Luftfracht 

von und zu den Flughäfen der DDR transportieren und die • 

nicht im Besitz eines Visums bzw. eines Berechtigungs

scheines zum Empfang eines Visums sind, die Einreise in 

die DDR zu genehmigen, wenn eine von der Interflug über

mittelte Telex-Bestätigung über den Beförderungsauftrag 

mit dem Absender "Verkaufsabteilung Fracht" für den be

treffenden Transport vorgelegt wird. 


Die Übermittlung einer derartigen Telex-Bestätigung er

folgt nur, wenn die Beantragung der Einreise durch die 

Antragsberechtigten des MfV( beim PdVP Berlin, Abt. PM, 

und die Ausstellung von Berechtigungsscheinen aus z e i t 

lichen oder anderen zwingenden Gründen nicht möglich i s t  . 


2.	 Bei Genehmigung der Einreise i s  t ein Visum zur Ein-

und Ausreise (einmalig) mit einer Gültigkeit für den 

gleichen oder f a l l s erforderlich bis zum folgenden Tag 

zu erteilen. 

In das Visum i s  t der Vermerk "Luftfracht" einzutragen. 


3. 	 Die Telex-Bestätigung i s  t einzubehalten oder mit dem 
Stempel "Visum e r t e i l t  " zu versehen, so daß eine erneute 
Vorlage zum Zwecke der.Visaerteilung ausgeschlossen i s t  . 
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Genehmigung der Einreise zur Durchführung von Umzugs- und Erb
schaf tsgut transport en 


1.1.	 Die PKE der für den Güterverkehr zugelassenen Straßen
grenzübergangsstellen sind befugt, Bürgern anderer Staa

ten und Westberlinern, die als Kraftfahrer bzw. Beifahrer 

Umzugs- bzw. Erbschaftsguttransporte in die DDR durchfüh

ren, die Einreise zu genehmigen, wenn durch die Grenzzoll

ämter das Umzugs- bzw. Erbschaftsgut entsprechend den da

für geltenden Rechtsvorschriften zur Einfuhr zugelassen 

wird. 


1.2. Die PKE der für den Güterverkehr zugelassenen Straßen

grenzübergangsstellen sind befugt, Bürgern anderer Staa

ten und Westberlinern, die als Kraftfahrer, Beifahrer, 

Möbelpacker und Möbelträger (außer dem Kraftfahrer maximal 

3 weiteren Personen) die Einreise zur Durchführung eines 

Umzugs- bzw. Erbschaftsguttransportes aus der DDR zu geneh

migen, wenn für das Kraftfahrzeug ein dafür gültiger Abfor

derungsschein des VE Kombinat Deutrans (Anlage 1) vorgelegt 

wird.x 


Der Abforderungsschein berechtigt zur Einfahrt eines 

Kraftfahrzeuges (einschließlich evt. mitgeführter Anhän

ger). Seine Gültigkeit wird auf 14 Tage ab Ausstellungs

datum begrenzt. Auf ihm sind Name und Anschrift des Ver

tragsspediteurs der mit der Transportdurchführung beauf

tragt wurde, die Art des Transportes (ob Umzugs- oder Erb

schaftsgut) und Name und Anschrift desjenigen, bei dem das 

Umzugs- bzw. Erbschaftsgut abzuholen i s t  , ersichtlich. 


Zwecks Nutzung der EDV im Bereich des VE Kombinat Deutrans wird 

auch der EDV-gerechte Endlosvordruck gemäß Anlage 2b zum Abschnitt 

III/5/10/1 verwendet und wie folgt als Abforderungsschein für Um

zugs- und Erbschaftsguttransporte gekennzeichnet: 


- wird mit einem Diagonalstrich, der mit grünem oder schwarzem 

Farbstift aufgetragen wird, versehen; 


- der Text "nachstehend angeführtes Außenhandelstransportgut aus 

dem Außenhandelsvertrag Nr." wird gestrichen und dafür wird ein

getragen "Umzugsgut/Erbschaftsgut". 
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2.1.	 Bei Genehmigung der Einreise iet ein Visum zur Ein-

und Ausreise (einmalig) mit einer Gültigkeit für den 

gleichen oder f a l l  s erforderlich bis zum folgenden Tag 

zu erteilen. 

(Visa, die gemäß III/5/10/1 auf der Grundlage der nur 

für das Abholen von Außenhandelstransportgut ausge

stellten Abforderungsscheine e r t e i l t werden, berech

tigen nicht zur Einreise zwecks Durchführung von Um

zugs- und Erbschaftsguttransporten.) 

Die Personen sind von der polizeilichen Meldepflicht 

befreit. 


2.2.	 Werden von den unter 1.2. genannten Personen mehr ala 

zwei Abforderungescheine vorgelegt (es müssen mehr als 

zwei Beladeorte in der DDR angefahren werden), iet ein 

Visum zur Ein- und Auereise (einmalig) mit einer Gültig

keit für vier Tage (d. h. für den Einreisetag und die 

drei folgenden Tage) zu erteilen. 

Die Personen sind nicht von der polizeilichen Melde

pflicht befreit (ausgenommen Westberliner, die bis zu 

3 Tagen einreisen). Sie sind deshalb bei der Einreise 

zu belehren, daß eie ihre Meldepflicht nach §10 der 

Meldeordnung am ersten Aufenthaltsort in der DDR zu 

erfüllen haben. Wird bei der Ausreisekontrolle fest

g e s t e l l t , daß die polizeiliche Meldepflicht nicht erfüllt 

wurde, hat eine Obergabe an die DVP zwecks Einleitung 

eines Ordnungsetrafverfahrens (vgl. PKO IV/1/1, Ziffer 3.) 

zu erfolgen. Darüber i s  t die AG Recht und Grundsatzfra

gen der HA VI zu informieren. 


3* Alle vorgelegten Abforderungsscheine des VE Kombinat 

Deutrans sind bei der Einreise auf der Rückseite mit 

Paßkontrollstempel zu versehen« 




Berlin, den V E B D J 

INTERNATIONAL E SP EDI T IO N 

Die Firma 


ist beauftragt Umzugsgut/Erbschaftsgut 


bei 


abzuholen. 


Der Abforderungsschein aifTnur für ejne Fahrt bis zum 


VE B D E U T R A N  S Der Abforderungsschein ist bei Grenzübertritt und zur Zollkontrolle 
INTERNATIONALE SPEDITION u n a u fg er or derf vorz u I eg e n. 

^Äi l  e unsere Verrichtungen unterliegen den Leistungsbedingungen der Speditionsbetriebe der 
Deutschen Demokratischen Republik im grenzüberschreitenden Güterverkehr (LSgG) v. 30. Nov. 1976. 



Kontrollvermerk; 


422 Ag 309/S2469/85 2 1240 
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Genehmigung der Einreise von Begleitpersonal zur Durchfüh
rung von Krankentransporten 


1. Die PKE	 haben Personal (Kraftfahrer, medizinisches Be

gleitpersonal) von Krankentransportwagen aus der BRD oder 

aus Westberlin die Einreise zu genehmigen, wenn 


-	 der Krankentransport ohne Umladung übor den Sonder

dienst des DRK der DDR und das OLZ der HA VI avisiert 

wurde (vgl. auch IV/2/1/2, Ziffern 3.1. und 3.2.), 


-	 der Patient nicht umladefähig i s  t und durch den dienst

habenden Arzt eine entsprechende Entscheidung getroffen 

wurde (vgl. auch IV/2/1/2, Z i f f e r 3.1.). 


2. Es i s  t ein Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig) mit e i  

ner Gültigkeit für den gleichen oder f a l l  s erforderlich 

bis zum folgenden Tag zu erteilen. In das Visum i s  t der 

Vermerk "Durchführung eines Krankentransportes" einzutra

gen. 
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Genehmigung der E i n r e i s e von Kraftfahrern zur Durchführung 

von Leichentransporten 
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1.	 Die Paßkontrolleinheiten' sind befugt, Bürgern anderer 
Staaten und Westberlinarn, die zur Überführung von 
Leichen in die DDR mit Leichentransportwagen anreisen 
und die nicht im Be s i t z eines Visums bzw. eines Berech
tigungsscheines zum Empfang .eines Visums sind, die Ein
r e i s e zu genehmigen, wenn für die Leiche ein Leichenpaß 
und eine Sterbeurkunde vorgelegt werden. War die ver
storbene Person nicht in der DDR wohnhaft, i s  t zusätz
l i c h eine Bestätigung des für den Bestattungsort zu
ständigen Rates des K r e i s e s , Abteilung Innere Angelegen
heiten, daß die Leiche am Bestimmungsort abgenommen 
wird, vorzulegen. E r f o r d e r l i c h e n f a l l s i s  t diese Be
stätigung durch da.3 Grenzzollamt einzuholen. 

2.	 Im F a l l e der Genehmigung i s  t ein Visum zur E i n - und 

Ausreise (einmalig) mit einer Gültigkeit für den g l e i 

chen oder f a l l  s e r f o r d e r l i c h bis zum folgenden Tag zu 

e r t e i l e n . 
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Genehmigung der Einreise von Westberlinern, die bei der 

Sozialversicherung des FOGB versichert sind, sowie deren 

nahen Angehörigen bei Unfall und Erkrankung 


1.	 Die PaBkontrolleinheit Bahnhof FriedrichstraBe i s  t 
berechtigt, Angehörigen von Westberlinern, die bei 
der Sozialversicherung des FOGB versichert sind und 
während ihrer Tätigkeit bzw. Anwesenheit in der Haupt
stadt dar DOR verunglücken oder erkranken, die Ein
reise zu genehmigen, wenn eins entsprechende Mittei
lung das ODH des PdVP Berlin vorliegt. 
Es i s  t sin Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig), 
für dsn gleichen Tag- und für die Hauptstadt der DDR, 
Barlin, zu arteilen. 

2 .	 Die PaBkontrolleinheit Invalidenstraße (Grenzübergangs 
s t e l l e InvalidenstraBe) i s  t befugt, 

a) Familienangehörigen von Westberlinern, die in der 

Hauptstadt der DDR arbeiten sowie anderen Westber

linern, die bei der Sozialversicherung des FDGB 

versichert sind, und bei denen infolge Unfall oder 

lebensgefährlicher Erkrankung eine sofortige ärzt

liche Behandlung in stationären Einrichtungen des 

Gesundheitswesens der Hauptstadt der DDR erforder

lich i s t  i 


b) deren nächsten Angehörigen, wenn deren Anwesenheit 

dringend erforderlich i s  t und sie mit dem Ver

letzten bzw. Erkrankten nach Buchstabe a) zusammen 

in die Hauptstadt der DDR einreisen. 




III/5/13 

Seite 2 


dis Einreise zu genehmigen, wenn sie mit einem Sankra 

der Poliklinik West erfolgen s o l l und wenn eine ent

sprechende Mitteilung des ODH des PdVP Berlin vorliegt 


Bei Genehmigung der Einreise nach Ziffer a) i s  t ein 

Visum zur Einreise in die Hauptstadt der DDR, Berlin, 

zu erteilen. Bei Genehmigung der Einreise nach Ziffer . 

b) i s  t ein Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig) 

für den gleichen Tag und für die Hauptstadt der DDR, 

Berlin, zu erteilen. 
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Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für Einreisen 

als Diplomaten- und Dienstvisa und Verhalten bei Inhabern 

von Diplomatenpässen und von Laissez-Passer der UNO, die 

ohne Visum anreisen 


1 .	 Visa zur Einreise bzw. zur Ein- und Ausreise als 
Diplomatenvisa sind von den Paßkontrolleinheiten 
zu erteilen 

- bei Vorliegen einer Avisierung bzw. entsprechender 

Entscheidung durch die HA Konsularische Angelegen

heiten des MfAA (erfolgt über das OLZ der Hauptab

teilung)! 


- bei Vorlage einer Kurierliste durch einen Diploma
tenpaßinhaber. 


2.	 Visa zur Einreise bzw. zur Ein- und Ausreise als 

Dienstvisa sind von den Paßkontrolleinheiten zu 

erteilen: 


* 


- bei Vorliegen einer Avisierung durch die HA Konsu

larische Angelegenheiten des MfAA (erfolgt über das 

OLZ der Hauptabteilung). 


3.	 Inhabern von Diplomatenpässen, die an den Grenzüber

gangsstellen anreisen, ohne im Besitz eines Visums zu 

sein und für die auch keine Avisierung über die Ertei

lung eines Visums vorliegt, i s t  , wenn die festgelegten 

Voraussetzungen zur Erteilung eines Visums.-gegeben Sind 

(z. B. Vorlage eines Berechtigungsscheines zum Empfang 

eines Visums, Besitz von Unterlagen über eine gebuchte 

Touristenreise),ein Visum ohne Kennzeichnung als Diplo

matenvisum zu erteilen. 
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Inhaber von Diplomatenpässen, die an den Grenzüber

gangsstellen um Einreise in die DDR ersuchen, ohne 

im Besitz sines Visums bzw. ohne avisiert zu sein 

und bei denen keine der festgelegten Voraussetzungen 

zur Erteilung eines Visums gegeben sind, sind zurück

zuweisen . 

In Zweifelsfällsn i s  t über das OLZ der Hauptabteilung 

die Entscheidung einzuholen. 


4 , Bei Inhabern von Laissez-Passer der UNO (roter und 
blauer Einband), die an den Grenzübergangsstellen an
reisen, ohne im Besitz eines Visums zu sein und für 
die auch keine Avisierung über die Erteilung eines 
Visums vorliegt, i s  t wie folgt zu verfahren: 

- der Inhaber i s  t zu befragen, ob er im Besitz eines 

Passes seines Heimatstaates i s t  ; 


- wird ein Paß des Heimatstaates, der zur visafreien 

Reise berechtigt, vorgewiesen, i s  t die Einreise 

visafrei auf der Grundlage dieses Passes zu ge
stattem 


- wird ein Paß des Heimatstaates	 vorgewiesen, der 

nicht zur visafreien Reise berechtigt, i s t  , wenn 

die festgelegten Voraussetzungen zur Erteilung eines 

Visums gegeben sind, ein Visum ohne Kennzeichnung 

als Diplomaten- bzw. Dienstvisum in dsn Heimatpaß 

zu erteilenj 


- wird ein Paß des Heimatstaates	 vorgewiesen, der 

nicht zur visafreien Reise berechtigt, und es sind 

keine der festgelegten Voraussetzungen zur Ertei

x	 z lung eines Visums gegeben, i s  t der Inhaber des 
Laissez-Passer zurückzuweisen. 



In Zw8ifslsfälien i s  t über das OLZ der Hauptabteilung 

die Entscheidung einzuholen. 

Bürgern der ODR, die auf Grund ihrer Tätigkeit bei 

der UNO oder einer ihrer Spezialorganisationen im 

Besitz eines Laissez-Passer der UNO sind, i s  t die 

Aus- und Einreise nur auf der Grundlage des Passes 

der DDR - in der Regel des Diplomatenpasses der DDR 
zu gestatten. 
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Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für Einreisen 

als Sammelvisa 


1.	 Die Paßkontrolleinheiten sind befugt, Visa zur Ein

reise bzw. zur Ein- und Ausreise (einmalig) als 

Sammelvisa zu erteilen, wenn 


die festgelegten Voraussetzungen zur Visaerteilung 

generell gegeben sind (z. B. wenn Touristengruppen 

- außer Bürger der BRD und Westberliner - im Besitz 

von Buchungsunterlagen, die für die entsprechende 

Anzahl von Personen gelten, sindj Bürger der BRD 

und Westberliner im Besitz von Berechtigungsscheinen 

zum Empfang eines Visums sindi eine Avisierung vor

liegt) i 


- mindestens 10 Personen geschlossen, mit dem gleichen 

Ziel und für die gleiche Zeit reisen und 


- eine Sammelreiseliste, die den im Abschnitt I I I  / 3 / 9 , 
Ziffer 3 . , festgelegten Bedingungen entspricht, in 
zweifacher Ausfertigung vorgelegt wird. 

2.1. Westberliner, Bürger der BRD und Bürger dritter Staaten, 

die aus touristischen Gründen in die DDR einreisen, 

dürfen nicht gemeinsam auf einer Sammelreiseliste auf

geführt sein. Die Visaerteilung für Westberliner, Bür

ger der BRD und Bürger dritter Staaten hat i  n diesem 

Falle jeweils gesondert zu erfolgen. Sammelvisa können 

nur dann e r t e i l t werden, wenn mindestens 10 Personen 

der jeweiligen Kategorie teilnehmen und für diese.Bine 

Sammelreiseliste (in zweifacher Ausfertigung) vorgelegt 

wird. 
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2.2.	 Werden Sammelreiselisten vorgelegt, auf denen West

berliner, Bürger der BRD und Bürger dritter Staaten 

gemeinsam aufgeführt sind, i s  t der Reiseleiter bzw. 

Verantwortliche der Reisegruppe um entsprechende 

Korrektur zu bitten bzw. sind die erforderlichen 

Streichungen von der PKE so vorzunehmen, daß den 

unter 2.1. genannten Erfordernissen genüge getan 

wird. 

Wenn in Ausnahmefällen der Reiseleiter bzw. Verant

wortliche der Reisegruppe erklärt, eine neue bzw. 

eine weitere Sammelreiseliste selbst ausfüllen zu 

wollen (z. B. wenn von einer Liste 10 oder mehr Bür

ger der BRD gestrichen wurden und damit diese nicht 

die Gebühren für Einzelvisa entrichten müssen), 

kann dem stattgegeben werden. Keinesfalls sind durch 

Mitarbeiter der PKE Sammelreiselisten auszuschreiben. 


2.3.	 Es i s  t zu beachten, daß Bürger der BRD und Bürger 

dritter Staaten dann gemeinsam auf einer Sammelreise

l i s t  e aufgeführt sein und ein Sammelvisum erhalten 

können, wenn sie nach den dafür geltenden Bestimmungen 

auch das gleiche Visum erhalten (z. B. wenn bei Ein

reisen aus dienstlichen Gründen, einschließlich bei 

Einreisen von Sportmännschaften, sowohl die Bürger 

der BRD als auch die Bürger dritter Staaten ein Visum 

zur Einreise oder ein Visum zur Ein- und Ausreise 

(einmalig) erhalten). 


2.4.	 Wird bei Anreise von Westberliner Reisegruppen mit KOM 

festgestellt, daß die Einreise aus touristischen Gründen 

offensichtlich ohne Inanspruchnahme touristischer Lei

stungen des Reisebüros der DDR erfolgen s o l l  , erkennbar 

daran, daß 
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- die Berechtigungsscheine,	 Vordruck PM 68b, nicht mit 

dem Vermerk "Tourist" versehen sind bzw. Berechti

gungsscheine, Vordruck PM 68c, vorgelegt werdeni 


- sich auf der vorgelegten Sammelreiseliste keine Fahrt

nummer des Reisebüros der DDR befindet, 


ist der Reiseleiter bzw. Kraftfahrer um Vorlage der 

Buchungsunterlagen (Voucher) zu bitten. 


Bei Vorlage der Buchungsunterlagen i s  t das Sammelvisum 

zu erteilen und die Einreise zu gestatten. 


Werden keine Buchungsunterlagen vorgelegt, i s  t der Reise

lei t e r durch einen geeigneten Mitarbeiter der PKE nach 

Ziel und Programm der Reise zu befragen. Wenn möglich, 

ist auch festzustellen, ob mit Einrichtungen der DDR 

(z. B. Gaststatten) Absprachen über Verpflegungs- oder 

anders Leistungen erfolgten. 


Danach ist der Reiseleiter zwecks Wahrung des Rechts

standpunktes der DDR darauf aufmerksam zu machen, daß 

entsprechend der Reise- und Besuchervereinbarung mit 

dem Westberliner Senat touristische Gruppenreisen von 

Westberlinern ausschließlich vom Reisebüro der DDR ver

mittelt werden, und im Wiederholungsfälle die Einreise 

nicht gestattet wird. Es sind Einzelvisa zu erteilen 

und im Zusammenwirken mit dem Grenzzollamt i s  t die 

Durchführung des verbindlichen Mindestumtausches zu 

sichern. 

Dem Kraftfahrer i s t  , unabhängig von der Art des von 

ihm vorgelegten Berechtigungsscheines und- auch dann, 


t, wenn er im Besitz eines Visums zur Ein- und Ausreise 
(mehrmalig) sein sollte,in jedem Falle ein Visum zur 
Ein- und Ausreise (einmalig) zu erteilen. 
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Dar AG Recht und Grundsatzfragen sind mitzuteilen: 

a) Reisegruppen in KOM,deren Teilnehmer keinen Berech


tigungsschein,Vordruck PM 68b, mit dem Vermerk 

"Tourist" besitzen bzw. deren Sammelreiseliste keine 

Fahrtnummer des Reisebüros der DDR aufweist} 


b) Reisegruppen in KOM, die darüber hinaus auch nicht 

im Besitz von Buchungsunterlagen sind, sowie die im 

einzelnen dazu getroffenen Feststellungen! 


c) Welche Visa bzw. Berechtigungsscheine wurden vom 

Kraftfahrer vorgewiesen? 


Einbehaltene Berechtigungsscheine, Vordruck PM 68b, und 

Sammelreiselisten sind den Meldungen als Anlage beizu

fügen. 


3.	 Wie bereits unter III/3/9, Ziffer 3.1., dargelegt, i s  t 
bei Bürgern der BRD und Westberlinern die Angabe einer 
Staatsangehörigkeit auf der Sammelreiseliste nicht zu 
fordern. 
Is  t sie dennoch eingetragen, sind bei Bürgern der BRD 
folgende Eintragungen zu akzeptieren: "Bundesrepublik 
(oder als Abkürzung "BR") Deutschland", "BRD", "West
deutschland", "deutsch", "Deutsche(r)". 
Wurde evtl. "Deutschland" eingetragen, i s  t der Reise
leiter höflich aufzufordern, diese unsachliche Be
zeichnung zu korrigieren. Wird die Korrektur abgelehnt, 
i s  t vom PaBkontrolleur demonstrativ und deutlich die 
Eintragung "Deutschland" zu streichen uhd dafür "BRD" 
einzutragen. 

Bei Westberlinern sind folgende Eintragungen zu akzep

tieren: "Westberlin", "WB", "Berlin (West)", "deutsch". 

Die eventuelle Eintragung "Deutschland" oder "BRD" i s  t 

nicht zu akzeptieren und der Reiseleiter is t höflich 

um Streichung dieser unsachlichen Bezeichnung zu bitten 

Wird dies abgelehnt, i s  t vom Paökontrolleur demonstra

tiv und deutlich diese Eintragung zu streichen. 
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Durchführung der Erteilung von Visa für Einreisen 


1.1. Zur Erteilung von Visa zur Einreise und zur Ein- und 

Ausreise an Bürger anderer Staaten sind die von der HA 

zur Verfügung gestellten Visastempel, die die Visanummer, 

das Dienstsiegel des Ministeriums für Auswärtige Ange

legenheiten, das Faksimile und das Ausstellungsdatum 

enthalten, zu verwenden. 

Als Stempelfarbe sind nur die Farben schwarz oder blau 

zu benutzen. 


Die Visa sind 


a) in die Pässe einzustempeln, 

b) auf Seite 3 der IB anzubringen, sofern die Ausstellung 


einer IB erfolgte, 


c) auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" zu e r t e i l e n , wenn 

die im Abschnitt III/5/17 getroffenen Festlegungen 

anzuwenden sind. • 


1.2. Zur Erteilung von Visa zur Einreise und zur Ein- und 

Ausreise an Westberliner sind die "Anlagen zum West

berliner Personalausweis für Personen mit ständigem Wohn

s i t z in Berlin (West)" mit den bereits aufgedruckten Visa 

zu verwenden. Das g i l t auch, wenn eine IB ausgestellt 

wurde. 


Auf der "Anlage zum Westberliner Personalausweis ..." 

i s t die Nummer des Westberliner Personalausweises ein

zutragen. 


Bei Ausstellung einer IB sind die Worte "zum Westberliner 

Personalausweis" zu streichen und durch die Worte "zur 

Identitätsbescheinigung" zu ersetzen. In die Rubrik "Nr. 

i s t einzutragen " I B . . . "  . 
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Wird a l s Reisedokument ein anderes vom Westberliner Senat 

ordnungsgemäß ausgestelltes Dokument vorgelegt, sind die 

Worte "zum Westberliner Personalausweis" zu streichen und 

durch die Worte "zur Bescheinigung" zu ersetzen. In der 

Zeile "Nr. ..." i s  t Name und Vorname des Inhabers der Be

scheinigung einzutragen und die Buchstaben "Nr." sind zu 


: streichen.	 , 


Bei Kindern, die ein eigenes Visum zu erhalten haben, sind 

die Worte "zum" und "Personalausweis" zu streichen und 

durch die Worte "zur" bzw. "Kinderlichtbildbescheinigung" 

zu ersetzen. In der Zeile"Nr. ..." i s  t Name und Vorname 

des Inhabers der Kinderlichtbildbescheinigung einzutragen 

und die Buchstaben "Nr." sind zu streichen. 


2.1.	 Bei Erteilung von Visa zur Einreise i s t irn Visurntext die 

Zeile "und Ausreise (ein-mehr-malig)" zu streichen oder 

der gesonderte Visumstempel "Visum zur Ei n r e i s e " , bei dem 

diese Streichung nicht erforderlich i s t  , zu benutzen. 


2.2.	 Bei Erteilung von Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig) 

i s t im Visumtext das Wort "mehr" zu streichen. 

Die PKE an den Grenzübergangsstellen Bahnhof F r i e d r i c h 

straße, Bornholmer Straße, ChausseestraOe, Invalidenstraße, 

Oberbaumbrücke und Sonnenallee haben bei Visaerteilung an 

Westberliner, die zu einem Tagesaufenthalt oder zu einem 

Zwei-Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der DDR, Berlin, 

einreisen, Anlagen zum Westberliner Personalausweis mit 

Visa, die bereits als Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig) 

ausgedruckt sind (vgl. Abschnitt I I I / 3 / 4 , Anlagen 3 - 4), 

zu verwenden. 


2.3.	 Bei Erteilung von Visa zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) 

i s t im Visunitext das Wort "ein" zu streichen. 
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3.1.	 Visa zur Ein- und Ausreise (ein- und mehrmalig) sind zu 

befristen. In die Rubrik "bis" i s  t entsprechend der vor

liegenden bzw. e r t e i l t e n Genehmigung das Datum des Tages, 

bis zu dem die Wiederausreise zu erfolgen hat, einzutra

gen (vgl. die in den Abschnitten II1/5/2 - I I I / 5 / 1 3 im 

einzelnen dazu getroffenen Festlegungen). 


3.2.	 Wird zur Visaerteilung ein Reisedokument vorgelegt, des

sen Gültigkeit vor der entsprechend Ziffer 3.1. in das 

Visum einzutragenden Gültigkeit abläuft, i s  t 


a) bei Erteilung von Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig) 

auf die Möglichkeit des Erwerbs einer Identitätsbeschei

nigung hinzuweisen, wobei in das Visum im Fa l l e 


-	 des Erwerbs einer Identitätsbescheinigung die Gül

t i g k e i t entsprechend der Genehmigung, 


-	 der Ablehnung einer Identitätsbescheinigung das Datum 

des Tages, mit dessen Ablauf das Reisedokument ungül

tig w i r d , . 


einzutragen i s t  ;	 . 


b) bei Erteilung von Visa zur Ein- und Ausreise (mehr

malig) generell in das Visum das Datum des Tages ein

zutragen, mit dessen Ablauf das Reisedokument ungültig 

wird. Erfolgte die Erteilung des Visums auf der Grund

lage eines Berechtigungsscheines i s  t dieser mit dem 

Stempelabdruck "Visum e r t e i l t  " und dahinter mit der • 

Eintragung "gültig bis ..." zu versehen und der Person 

zu belassen. 

Die Person i s  t darauf hinzuweisen, daß bei erneuter 

Vorlage des Berechtigungsscheines und eines entspre

chend gültigen Reisedokumentes ein Visum gemäß der l t  . 

Berechtigungsschein vorgesehenen Gültigkeit e r t e i l t wird. 
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Bei Vorlage i s  t ein neues Visum zur Ein- und Ausreise 

(mehrmalig) mit einer Gültigkeit entsprechend der Ein

tragung im Berechtigungsschein zu e r t e i l e n , der Berech

tigungsschein einzubehalten und gegebenenfalls das bis

herige Visum ungültig zu machen bzw. dem Reisenden ab

zunehmen . 


In Visa zur Einreise und zur Ein- und Ausreise (ein- und 

mehrmalig) i s t das R e i s e z i e l in der DDR (Hauptstadt der 

DDR, Berlin bzw. Ort in den Bezirken der DDR) nur einzu

tragen, wenn dies ausdrücklich festgelegt wurde (vgl. Ab

schnitte I I I / 5 / 2 , Z i f f . 7., II1/5/3, Z i f f . 3.2., II1/5/5, 

Z i f f . 2.1., I I I / 5 / 9 , Z i f f . 2., I I I / 5 / 1 3 , Z i f f . 2.). 


Hat die Eintragung des R e i s e z i e l s zu erfolgen, i s  t im Visum 

unterhalb des Wortes "bis" bzw. bei Visa zur Einreise gemäß 

Abschnitt II1/3/3, Anlage 3, unterhalb des Wortes "zur" 

das Wort "nach" und dahinter der entsprechende Zielort 

einzutragen (z. B. "nach Hauptstadt der DDR, B e r l i n " ) . 


Die PKE an den Grenzübergangsstellen Bahnhof Fr i e d r i c h 

straße, Bornholmer Straße, Chausseestraße, Invaliden

straße, Oberbaumbrücke und Sonnenallee haben bei Visa

erteilung an Westberliner, die zu einem Tagesaufenthalt 

oder zu einem Zwei-Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der 

DDR, Berlin, einreisen, und denen der Aufenthalt nur in 

der Hauptstadt der DDR, Berlin, gestattet i s t  , Anlagen 

zum Westberliner Personalausweis mit Visa, in denen "nach 

Hauptstadt der DDR, Be r l i n " bereits eingedruckt i s  t (vgl. 

Abschnitt I I I / 3 / 4 , Anlagen 3 - 4), zu verwenden. 
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5.	 Die Klassifizierung eines Visums als Diplomatenvisum 

hat durch Anbringen des dafür zur Verfügung gestellten 

Zusatzstempels "Diplomatenvisum" oberhalb des Visums zu 

erfolgen. 


Die Klassifizierung eines Visums als Dienstvisum hat 

durch Anbringen des dafür zur Verfügung gestellten Zu

satzstempels "Dienstvisum" oberhalb des Visums zu erfol

gen. 


7.1.	 Mitreisende Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

sind anzahlmäßig (Anzahl in Worten, z. B. "zwei K.") 

unterhalb des Visums der erwachsenen Begleitperson ein

zutragen. Mitreisenden Kindern bis zum vollendeten 16. 

Lebensjahr i s  t ein eigens Visum zu erteilen, wenn 


- sie im Besitz eines eigenen Reisedokumentes und eines 

eigenen Berechtigungsscheines zum Empfang eines Visums 

sind; 


- sie im Besitz eines eigenen Reisedokumentes sind und 

ein Visum zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) zu erteilen 

i s t  . 


7.2.	 Bei der Eintragung von Kindern in Visa i s  t darauf zu ach

ten, daß die Eintragung im Visum des Elternteils erfolgt, 

auf dessen Zählkarte bzw. Ein- und Ausreisekarte die mit

reisenden Kinder ebenfalls anzahlmäßig eingetragen sind. 


7.3.	 Die Eintragung mitreisender Kinder im Visum einer erwach

senen Begleitperson i s  t nur statthaft, wenn die Kinder bzw. 

das Kind und die erwachsene Begleitperson die gleiche Staats 

angehörigkeit haben bzw. gleichermaßen Westberliner sind. 
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Die Eintragung von Kindern Westberliner in Visa erwach

sener Begleitpersonen, die Bürger der BRD sind, bzw. die 

Eintragung von Kindern, die Bürger der BRD sind, in Visa 

erwachsener Begleitpersonen, die Westberliner sind, hat 

in keinem Falle zu erfolgen. . . ..  : , 


8.1.	 Sind die Voraussetzungen für die Erteilung eines Sammel

visums entsprechend den Festlegungen des Abschnittes 

III/5/15 gegeben, sind beide Ausfertigungen der Sammel

reis e l i s t e an Hand der Pässe bzw. anderen Personaldoku

mente auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. 


i 

Beide Ausfertigungen der Sammelreiseliste sind -möglichst 

unterhalb der letzten Eintragung oder f a l l s aus Platzgrün 

den erforderlich auf der Rückseite - mit dem Stempel 


Nur gültig in Verbindung

mit Visum/Paß-Nr. . 

Reiseliste abgeschlossen mit lfd. Nr. 

gestrichen l f d . Nr. 

geändert lfd. Nr. 


zu versehen. 
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Das Wort "Visum" i s  t zu streichen und es i s  t die 

Nummer des Passes bzw. anderen Personaldokumentes 

in bzw. zu dem das Sammelvisum e r t e i l t wurde, ein

zutragen. 


Bei Westberliner Reisegruppen und bei Reisegruppen, 

bestehend aus Bürgern der BRD, die zum Tagesoufont-

halt in die grenznahen Kreise einreisen (vgl. Ab

schnitt III/11/3/3), i s  t das Wort "Paß" zu s t r e i  

chen und es i s  t die Nummer des dem Reiseleiter er

teilten Sammelvisums (Nummer der Anlage) einzutra-' 

gen. 


Wurde das Visum im Ausnahmefall auf der Sammelreise

l i s t  e e r t e i l t  , i s  t die Spalte "Visum/Paß Nr. ..." 

durch Strich zu entwerten. 


In die Zeile "Reiseliste abgeschlossen mit l f d  . 

i 


Nr. ..." i s t die entsprechende laufende Nummer 

einzut ragen. 


8.2.1. Reisen aufgeführte Personen nicht mit an, sind 


- die Personalien der nicht mitreisenden Personen 

zweifelsfrei zu streichen, 


* - die laufenden Nummern, unter denen ihre Personal

angaben auf der Sammelreiseliste aufgeführt sind, 


1
 in die Zelle "gestrichen l f d  . Nr. ..." einzutra

gen . 
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8.2.2. Wurde fes t g e s t e l l t , daß Angaben zu den aufgeführten 

Personen einer Korrektur bedürfen, i s  t 


•- die fehlerhafte Angabe zu streichen und insgesamt 
durch die richtige zu ersetzen (z. D  . Streichen 

,.,„..„,„ der gesamten Paß-Nummer, auch wenn nur eine Z i f f e r . 
*	 fehlerhaft i s t  , und Eintragung der vollständigen 

richtigen Paß-Nuramer oder Streichen des gesamten )
Namens, auch wennnur ein Buchstabe falsch i s t  , 
und Eintragung des vollständigen richtigen Namens), 

-	 die laufende Nummer der angeführten Person, bei 

deren Parsonelangaben eine Änderung erfolgte, und 

die Art dor geänderton Personalangabe in die Zeile 

"geändert l f d . Nr, ..." einzutragen (z. B. " l f d  . 

Nr. 13 - Paß-Nr." oder " l f d  . Nr. 20 - Geb.ort"). 


8.3.	 Der unter 8.1. genannte Stempel i s  t unmittelbar unter

halb der letzton Zeile durch Anbringen des Paßkontroll

stempels zu bestätigen. 


Streichungen und Änderungen sind bei den betraffonden 

Eintragungen auf. der Sammelreiseliste nicht durch An

bringen des Paßkontrollstempels gesondert zu bestäti

gen (die Eintragung in den unter 8.1. genannten und 

mit Paßkontrollstempel versehenen Stempel g i l  t als 
 y
Bestätigung der Streichung bzw. Änderung). 


8.4.	 Bei Sammolreiselisten , dio aus mehreren Blättern be

stehen, sind die einzelnen Blätter unterhalb der 

letzten Eintragung oder an anderer geeigneter S t e l l e 

mit Paßkontrollstempel zu versehen. 
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8.5.1. Sammelvisa sind unter Berücksichtigung der in die


sem Abschnitt getroffenen Regelungen in bzw. zu den 

Pässen oder anderen Personaldokumenten des Reise

l e i t e r s bzw. Verantwortlichen der Reisegruppe zu . 

er t e i l e n . 

In begründeten Ausnahmefällen (z. B. wenn keiner 

der Teilnehmer als Reiseleiter oder Verantwortlicher 

fungiert) können sie auch auf der Sammelreiseliste 

angebracht werden. 


8.5.2. Sammelvisa sind auszustellen, indem unterhalb der 

Worte "über die zugelassenen Grenzübergangsstellen" 

bzw. "über die gleiche Grenzübergangsstelle" der 

Vermerk "Gültig für (Anzahl dor zur Gruppe gehören

den Personen einschließlich dem Reiseleiter bzw. 

Verantwortlichen in Worten) Personen l t  . Sammelrei

s e l i s t e " anzubringen i s t  . 

Dieser Vermerk kann mit dem von der Hauptabteilung 

zur Vorfügung gestellten Stempel angebracht werden. 


8.6.1. Wird bei Anreise einer Reisegruppe mit bereits er

teiltem Visum festgestellt, daß aufgeführte Perso

nen nicht mit einreisen. 


-	 sind die Personalien dor nicht mitreisenden Per

sonen zweifelsfrei zu streichen, 


-	 i s  t der Stempel "Nur gültig in Verbindung ..." 

ungültig zu machen, neu anzubringen, entspre

chend den Festlegungen in den Ziffern 8.1. und 

8.2.1. auszufüllen und mit Paßkontrollstempel 

zu bestätigen, 
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" ? - i s  t der am Visum angebrachte Vermerk über die An

zahl der Personen, für die das Visum g i l t  , zu 


" streichen und wio folgt neu einzutragen: "Änderung 

zum Visum Nr. Gültig für (Anzahl der nunmehr 


. zur Gruppe gehörenden Personen einschließlich dorn 

Reiseleiter bzw. Verantwortlichen in -.Worten) Per

sonen l t  . Sammelreiseliste". 


Diese Festlegungen gölten auch dann, wenn auf Grund 

der Streichung nicht mitreisender Personen die Reise

gruppe im Ausnahmefall aus weniger als 10 Personen 

besteht, 


8 . 6 . 2 .	 Wird boi Anreise einer Reisegruppe mit bereits e r t e i l 
tem Visum festgestellt, daß Angaben zu don angeführ
ten Personen einer Korrektur bedürfen, i s  t 

• - die fehlerhafte Angabe entsprechend der Festlegung 

in Ziffer 8.2.2. durch die richtig© zu ersetzen, 


-	 der Stempel "Nur gültig in Verbindung ..." ungül

tig zu machen, neu anzubringen, entsprechend den 

Festlegungen in den Ziffern' 8.1. und 8.2.2. auszu

4Ś'	 füllen und mit Paßkont rollstempel zu bestätigen, 

8 . 7 .	 Wird bei Anreise einer Reisegruppe fest g e s t e l l t , 
*	 daß eine nicht auf der Sammelreiseliste aufgeführte 


Person zusätzlich odor anstelle einer anderen Person 

 einreisen möchte, i s  t -''sofern die jeweils festgeleg

.	 ten Voraussetzungen für eine Visaerteilung und Ein

reise gegeben sind oder eine Entscheidung über die . 

Genehmigung der Einreise herbeigeführt wurde - ihr 

ein Einzelvisum zu erteilen. 

Das g i l t analog bei Anreise einer Reisegruppe mit 

bereits erteiltem Visum. 


V
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9. Wird zur Erteilung eines Visums ein Familienpaß vorge

legt und es reisen nicht a l l e im Paß eingetragenen er

wachsenen Personen bzw. im Familionpaß i s  t nur eine 

erwachsene Person eingetragen, i s  t das Visum personen

gebunden zu erteilen, indem bei Verwendung des Visum

stempels gemäß Abschnitt I I I / 3 / 3 , Anlage 3, unterhalb 

der Worte "zur Einreise" und bei Verwendung des Visum

stempels gemäß Abschnitt I I I / 3 / 3 , Anlage 1, unterhalb 

der Zeile "über die zugelassenen Grenzübergangsstellen" 

dor Vermerk "Für Herrn (bzw. Frau) (Familienname), z. B 

"Für Herrn Meier" einzutragen i s t  . 

Bei in einem Familienpaß eingetragenen und mitreisenden 

Kindern bis zum vollendeten 16. Lebensjahr i s  t gemäß 

Ziffer 7. zu verfahren. 

1 0 .	 Die Ausschreibung der Visa i s  t mit den von der Haupt

abteilung VI, Abteilung Paßkontrollregimo und Kontroll

technik , zur Verfügung gestellten Schreibmitteln vorzu

nehmen und hat exakt, gut l e s e r l i c h und sauber zu orfol 

gen. Notwendige Streichungen von Nichtzutreffondem sind 

durch waagerechte Striche und so vorzunehmen, daß das 

jeweils Gültige zweifelsfrei feststellbar i s t  . Nicht 

auszufüllende Spalten sind durch waagerechte Striche 

gegen unbefugte Eintragungen zu sichern. 

1 1 .	 Eine Korrektur von durch die PKE fehlerhaft ausgeatell

 ten oder verschriebenen Visa hat nicht zu erfolgen. In 


solchen Fällen i s  t ein neues Visum zu erteilen. 

1 Fehlerhaft ausgestellte bzw. verschriebene Visa, die 


bereits in Pässe bzw. Paßersatzdokumente eingestempelt 


wurden, sind durch Anbringen des Stempels "Ungültig" 


als ungültig zu erklären. 


v


1 2 . Verlängerungen der Gültigkeit sowie Veränderungen und 

Ergänzungen von Visa durch die PKE sind nicht statthaft 
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Erteilung von Visa auf "Anlage zum Paß/Ausweis" 


1.	 Bürgern anderer Staaten, die an den Grenzübergangs

st e l l e n darum ersuchen, keine Sichtvermerke bzw. Visa 

in den Paß zu erhalten, i s  t das Visum auf der "Anlage 

zum Paß/Ausweis" zu e r t e i l e n . 


Bürger, die einen solchen Wunsch äußern, sind nicht 

nach den Gründen ihres Anliegens zu befragen. 


Diese Festlegung gewährleistet die Geheimhaltung der 

Reisetätigkeit und die Sicherheit von in nichtsozia

l i s t i s c h e n Staaten und Westberlin tätigen Patrioten 

sowie von Mitgliedern der kommunistischen und Arbei

terparteien und anderer progressiver Kräfte und i s  t 

deshalb von jedem Mitarbeiter der PKE verantwortungs

bewußt und exakt einzuhalten. 


Ein Verstoß gegen diese Festlegung schadet der inter

nationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung und 

führt zu einer direkten Gefährdung der persönlichen 

Sicherheit dieser Bürger. 


1.1.	 Personen, die um ein Visum auf Anlage ersuchen und 

dies damit begründen, daß ihr Paß durch das Anbrin

gen von Sichtvermerken schnell v o l l wird, oder bei 

denen o f f e n s i c h t l i c h i s t  , daß s i e nur aus diesem 

Grunde um eine Visaerteilung auf Anlage ersuchen 

(z.B. Kraftfahrer, die häufig Müll- oder andere Trans

porte durchführen), i s  t kein Visum auf "Anlage zum Paß/ 

Ausweis" zu e r t e i l e n . 


2.	 Visa auf "Anlage zum Paß/Ausweis" sind auch bei Vor

lage	 von 
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-	 Reiseausweisen für Flüchtlinge, ausgestellt auf der 

Grundlage des "Abkommens betreffend die Ausstellung 

eines Reisedokumentes an Flüchtlinge, die unter die 

Zuständigkeit des zwischenstaatlichen Ausschusses 

für die Flüchtlinge f a l l e n , London, 15. 10. 1946" 

und des "Abkommens über die Rechtsstellung der Flücht

linge (Genfer Konvention), Genf, 28. 7. 1951" (so

genannter FlüchtlingspaO mit zwei schwarzen diago

nalen Streifen in der linken oberen Ecke des Ein
bandes); 


-	 Reiseausweisen für Staatenlose, ausgestellt auf der 

Grundlage der "Konvention bezüglich des Status von 

staatenlosen Personen, New York, 28. 9. 1954" (soge

nannter Staatenlosenpaß, in der Regel mit einem dia

gonalen Streifen an der linken oberen Ecke des Ein
bandes); 


-	 Reisedokumenten I s r a e l s mit der Bezeichnung "Travel 

Document" und "Laissez-Passer"; 


-	 Pässen Südkoreas ("Republik Korea"); 

-	 Reisedokumenten Taiwans ("Republik China"); 

-	 Reisedokumenten, die nicht zur Visierung geeignet sind 


(z. B. wenn in Kinderausweisen oder auf Blattpässen 

kein Platz für das Anbringen von Visa vorhanden i s t  , 

wenn im Ausnahmefall die Identitätskarte anerkannt 

wird) und die Erteilung einer Identitätsbescheini

gung nicht gerechtfertigt i s  t 


zu e r t e i l e n . 


In den unter 1. genannten Fällen hat die Visaerteilung 

auf "Anlage zum Paß/Ausweis" ausgehend von den örtlichen 

Bedingungen an den Grenzübergangsstellen möglichst unbe

merkt für die übrigen Reisenden zu erfolgen. 


Die Visa sind auf der Vorderseite der "Anlage zum Paß/ 

Ausweis" anzubringen. Das jeweils Nichtzutreffende: "Paß" 

bzw. "Ausweis" i s  t zu streichen (die unter 2. genannten 

Reiseausweise gelten als Paß). Die Nummer des Passes bzw. 

Ausweises i s  t hinter "Nr." einzutragen. 
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Abstempelung der Pässe, anderen Personaldokumente und Visa 


1. .	 Nicht mit PaOkontrolIstempel sind zu versehen: 

- Personal- und Schülerausweise der VR Polen; 

- Personalausweise der CSSR einschließlich der zu Per


sonalausweisen ausgestellten Reiseanlagen und Sammel

reiselisten; 


- Personalausweise bzw. Identitätskarten anderer Staaten; 

- Westberliner Personalausweise einschließlich der anderen 

vom Westberliner Senat ordnungsgemäß ausgestellten Doku

mente und der Westberliner Kinderlichtbildbescheinigungen. 


2 .	 Die zur visafreien Ein-, Aus- und Durchreise berechtigen
den Dokumente sind - sofern nicht die Festlegungen der 
Ziffer 1. zutreffen - bei jedem Grenzübertritt mit Paßkon
trollstempel zu versehen. Der Paßkontrollstempel i s  t auf 
einer dafür oder auf einer für die Erteilung von Visa vor
gesehenen Seite oder auch auf einer anderen freien Seite 
anzubringen (keinesfalls darf er am Visum bzw. an der Aus
reiseerlaubnis des Heimatstaates angebracht werden). Bei 
der Einreise i s  t er so anzubringen, daß er bei der Ausreise 
schnell feststellbar i s  t und bei der Ausreise i s  t der mög
lichst neben dem der Einreise anzubringen. 

Reiseanlagen der VR Bulgarien sind auf den dafür vorge

sehenen Seiten mit Paßkontrollstempel zu versehen (links 

Einreise, rechts Ausreise). 


Reiseanlagen der UdSSR sind auf der Rückseite mit Paßkon

trollstempel zu versehen. 


Bei Reisen mit Kollektivpässen und Sammelreiselisten i s  t 

er außerdem unterhalb der letzten Namenseintragung so an

zubringen, daß keine weiteren Personen nachgetragen werden 

können. 
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3.	 Bei visapflichtigen Reisen sind die Paßkontrollstempel 

am Visum anzubringen. 


3.1. Das Visum zur Einreise i s  t oben links mit PaQkontroll

stempel zu versehen. 


3.2. Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig) sind bei der Ein

reise oben links und bei der Ausreise oben rechts mit 

PaQkontrollstempel zu versehen. 


3.3. Visa zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) sind bei der ersten 

Einreise oben links und bei der letzten Ausreise oben 

rechts mit Paßkontrollstempel zu versehen. 


Bei allen dazwischenliegenden Grenzübertritten sind die 

Paßkontrollstempel in chronologischer und übersichtlicher 

Reihenfolge auf den nächsten freien Seiten im Paß anzu

bringen. Bei Westberlinern sowie bei Visaerteilung auf 

Identitätsbescheinigung und auf "Anlage zum Paß/Ausweis" 

sind bei den dazwischenliegenden Grenzübertritten keine 

Paßkontrollstempel anzubringen. 


Wurde das Visum zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) von 

der HA Konsularische Angelegenheiten e r t e i l t  , nachdem 

die Einreise erfolgte, i s  t der erste Paßkontrollstempel 

nicht bei der ersten Ausreise, sondern ebenfalls bei 

der ersten Einreise anzubringen. ) 


3.4. Visa zur Ausreise sind oben rechts mit Paßkontrollstempel 

zu versehen. 


3.5. Visa zur Aus- und Wiedereinreise (einmalig) sind bei 

der Ausreise oben links und bei der Einreise oben rechts 

mit Paßkontrollstempel zu versehen. 
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6. Visa zur Aus-	 und Wiedereinreise (mehrmalig) sind bei 

der ersten Ausreise oben links und bei der letzten Ein

reise oben rechts mit Paßkontrollstempel zu versehen. 


Bei allen dazwischenliegenden Grenzübertritten sind die 

Paßkontrollstempel in chronologischer und übersichtlicher 

Reihenfolge auf den nächsten freien Seiten im Paß anzu

bringen. Bei Visaerteilung auf "Anlage zum Paß/Ausweis" 

sind bei den dazwischenliegenden Grenzübertritten keine 

Paßkontrollstempel anzubringen. 


7.	 "Anlagen zum Westberliner Personalausweis..." und "An

lagen zum Paß/Ausweis", versehen mit einem Visum zur 

Ausreise bzw. zur Ein- und Ausreise (einmalig) , sind 

bei der Ausreise - ohne daß ein Paßkontrollstempel an

zubringen i s  t - einzubehalten. Sind sie mit einem Visum 

zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) versehen, sind sie 

bei der letzten Ausreise einzubehalten. 

("Anlagen zum Paß/Ausweis", die von den Dienststellen 

der DVP ausgestellt wurden und auf denen nur Aufenthalts

berechtigungen, Aufenthaltsgenehmigungen und Vermerke 

über den Besitz einer Aufenthaltserlaubnis angebracht 

wurden, sind nicht einzubehalten.) 


.8. Die einbehaltenen "Anlagen ..." sind - sofern sie nicht 

im Zusammenhang mit der Übermittlung von Sachverhalten 

an zuständige Diensteinheiten der HA VI weitergeleitet 

werden - unter Beachtung der Festlegungen in Ziffer 1.5. 

der Anweisung Nr. VI/5/86 zu vernichten. 


Bei Personen, denen das Visum auf der "Anlage zum Paß/ 

Ausweis" e r t e i l t wurde, sind zur Gewährleistung der 

Geheimhaltung ihrer Reisetätigkeit (vgl. auch III/5/17, 

Ziffer 1.) in keinem Falle Paßkontrollstempel im Paß 

anzubringen. 
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5.	 Bei Reisegruppen, denen das Visum als Sammelvisum er

t e i l  t wurde, sind das Visum entsprechend den obenge

nannten Festlegungen sowie die Pässe a l l e r R e i s e t e i l 

nehmer mit Paßkontrollstempel zu versehen. 


Außerdem sind bei der Einreise 


- beide Ausfertigungen der Sammelreiseliste an Hand 

der Pässe bzw. anderen Personaldokumen^e auf Voll

ständigkeit und Richtigkeit zu prüfen, 


- nach Abschluß der Kontrolle eines Reiseteilnehmers 

auf dem für den Reiseleiter bestimmten Exemplar der 

Sammelreiseliste die jeweilige Eintragung vor der 

laufenden Nummer abzuhaken, 


-	 beide Ausfertigungen der Sammelreiseliste unterhalb 

des Stempels "Nur gültig in Verbindung ..." mit Paß


x
kontrollstempel zu versehen ,
 
-	 eine Ausfertigung der Sammelreiseliste einzubehalten 

und bei der Ausreise 

- die anzahlmäßige und personelle Übereinstimmung der 


Reisenden an Hand ihrer Pässe bzw. anderen Personal-


x

Diese Handlungen sind nicht erforderlich, wenn die Visa

erteilung bei der Einreise an der Grenzübergangsstelle 

durch die PKE erfolgte und sie bereits im Rahmen der für 

die Visaerteilung getroffenen Festlegungen - vgl. Abschnitt 

III/5/15, Ziffern 8.1. und 8.3. - durchgeführt wurden. 


xx.ofern bei Reisegruppen mit bereits vor der Einreise ein

geholtem Visum Unstimmigkeiten festgestellt werden, i s  t 

entsprechend den im Abschnitt III/5/15, Ziffern 8.6.1., 

8.6.2. bzw. 8.7. getroffenen Festlegungen zu verfahren. 


xxx 
Oxese Handlung kann, wenn die Visaerteilung bei der Ein

reise an der Grenzübergangsstelle durch die PKE erfolgt 

und wenn es entsprechend den jeweiligen örtlichen Bedin

gungen zweckmäßig i s t  , auch bereits im Rahmen der Kon

tr o l l e der Sammelreiselisten auf Vollständigkeit und Rich

tigkeit - vgl. Abschnitt III/5/16, Z i f f e r 8.1. - durchge

führt werden. 
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dokumente mit den Angaben der Sammelreiseliste unter 

Berücksichtigung der im Stempel "Nur gültig in Verbin

dung ..." bei Visaerteilung bzw. Einreise erfolgten 

Eintragungen zu prüfen, 


- nach Abschluß der Kontrolle eines Reiseteilnehmers die 

jeweilige Eintragung hinter der laufenden Nummer abzu
#

haken, 

- die Sammelreiseliste unterhalb des Stempels "Nur gültig 

in Verbindung ..." mit Paßkontrollstempel - rechts von 

dem bei Visaerteilung bzw. bei der Einreiseabfertigung 

angebrachten - zu versehen, 


- die Sammelreiseliste einzubehalten. 


Die bei der Einreise einbehaltenen Sammelreiselisten sind 

entsprechend den Festlegungen der Anweisung Nr. VI/5/86 

an den Grenzübergangsstellen aufzubewahren. Die bei der 

Ausreise einbehaltenen sind entsprechend den Festlegungen 

dieser Anweisung weiterzuleiten. 


Bei Reisegruppen, die im Rahmen ihres Gesamtaufenthaltes 

in der DDR entsprechend dem festgelegten Programm die DDR 

zwischenzeitlich verlassen und ein Visum zur Ein- und Aus

reise (mehrmalig) als Sammelvisum erhielten, sind bei der 

zwischenzeitlichen Aus- und Einreise die Pässe aller Reise

teilnehmer, das Visum entsprechend den unter 3.6. getroffenen 

Festlegungen und das Original der Sammelreiseliste mit Paß

kontrollstempel zu versehen, jedoch keine Durchschriften 

bzw. Kopien der Sammelreiseliste zu fordern bzw. einzubehalten. 


6.	 Identitätsbescheinigungen sind, sofern in sie kein Visum er

t e i l  t und dann nach den Festlegungen der Ziffer 3. - 3.6. zu 

verfahren i s t  , auf Seite 3 mit PaQkontrollstempel zu versehen. 
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Zählkarte für St a t i s t i k und Reiseservice, Ein- und Ausreise

karte 


1.1.	 Zur Gewährleistung der Sicherheit, der Kontrolle und Er
fassung des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs benötigen 

- Bürger anderer Staaten (außer Bürger der BRD), die der 

Visapflicht unterliegen (einschließlich Inhaber von 

Visa zur Aus- und Wiedereinreise) sowie die in Anlage 1 

genannten Paßinhaber eine "Zählkarte für S t a t i s t i k 

und Reiseservice", Vordruck F 73/1; 


- Bürger der BRD eine "Zählkarte für S t a t i s t i k und Reise

service", Vordruck F 73/la; 


- Westberliner die "Ein- und Ausreisekarte", Vordruck 

F 68/3A. 


1.2.	 Keine Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte benötigen: 

- Inhaber von Diplomatenvisa; 


- Angehörige der Vertretungen anderer Staaten in der DDR 

(auf der letzten Seite bzw. der hinteren inneren Um
schlagseite des Passes i s  t der Besitz eines Ausweises 

der Protokollabteilung des MfAA vermerkt); 


- Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben und die im Visum einer erwachsenen Begleitperson 

anzahlmäßig eingetragen sind (besitzen sie ein eigenes 

Visum, benötigen sie auch eine eigene Zähl- bzw. Ein-

und Ausreisekarte). 


1.3.	 Bei Reisegruppen i s  t für jeden Teilnehmer eine eigene 
Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte erforderlich (außer für 
Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben) 

 Das g i l  t auch, wenn sie nach Beendigung ihrer Tätigkeit in 

der Vertretung ihres Staates in der DDR endgültig ausreisen. 


x



 :
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2.1.	 Zähl- bąw. Ein- und Ausreisekarten werden von den zu

ständigen Genehmigungsorganen in Verbindung mit der 

Erteilung des Visums bzw. des Berechtigungsscheines 

zum Empfang eines Visums ausgehändigt. 


Bei Ausschreibung der Berechtigungsscheine mittels EDVA 

werden gleichzeitig auch die Vorderseiten beider Teile 

der Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarten mittels EDVA aus

geschrieben. In diesem Falle weist das Schriftbild die 

für den EDV-Druck charakteristischen Merkmale auf (vgl. 

auch I I I / 5 / 2 , Z i f f e r 2.2.). Bei Personen mit ständigem 

Wohnsitz in Westberlin, die als Personaldokument eine 

Bescheinigung gemäß Anlage 1 des Abschnittes I I I / l /  l be

sitzen, wird in der Rubrik "PA-Nr." der Ein- und Ausrei

sekarte "Bescheinigg" eingedruckt. 


2.2.	 Personen, die ohne Visum und ohne Berechtigungsschein an

reisen und denen an der Grenzübergangsstelle das Visum 

aufgrund einer anderen vorliegenden Genehmigung e r t e i l t 

wird bzw. bei denen die PKE zur Genehmigung der Einreise 

befugt sind sowie Personen, die v i s a f r e i einreisen und 

die jedoch eine Zählkarte benötigen, i s  t an der Grenzüber

gangsstelle die Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte zwecks 

Ausfüllung auszuhändigen. 


2.3.	 Personen, die 

a) im Besitz eines 


- Visums zur Ein- und Ausreise (mehrmalig), 

- Visums zur Aus- und Wiedereinreise (ein- und mehr
malig), 

-	 Berechtigungsscheines zum mehrmaligen Empfang eines 


Visums 

sind; 


b) v i s a f r e i reisen, eine Zählkarte benötigen, und bei de

nen aufgrund der Umstände anzunehmen i s t  , daß in ab

sehbarer Zeit eine erneute Einreise erfolgen s o l l  . 
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i s t bei jeder Ausreise eine Zähl- bzw. Ein- und 

Ausreisekarte mit dem Hinweis, sie im Interesse 

einer schnellen Grenzkontrolle vor erneuter Ein

reise bereits auszufüllen, auszuhändigen. 


1.	 Der Reisende hat bei der Einreise die Zähl- bzw. 

Ein- und Ausreisekarte vollständig ausgefüllt in 

Verbindung mit seinem Paß bzw. anderen Personal

dokument und dem gegebenenfalls erforderlichen 

Visum bzw. Berechtigungsschein vorzulegen. 


Die Reißenden sind berechtigt, auf dor Vorderseite 

der maschinell ausgeschriebenen Zähl- bzw. Ein-

und Ausreisekarten Änderungen bzw. Ergänzungen 

(z. B. Eintragung einer anderen Kfz.-Nummer in 

Übereinstimmung mit dem tatsächlich zur Einreise 

benutzten Kfz oder Zutragung der Kf z-Num.ner, wenn 

sie aus den Antragsunterlagen nicht e r s i c h t l i c h 

war) vorzunehmen. 


2.1.	 Bai der Einreisekontrolle sind beide Teile der 

Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte auf vollstän

dige und hinsichtlich der Personalien des Rei

senden an Hand der Pässe bzw. anderen Perconaldo
kumente im Rahmen der in ihnen enthaltenen Angaben 

auf richtige Ausfüllung zu prüfen. 


Hinsichtlich der Anzahl der mitreisenden Kinder i s  t 

die Übereinstimmung mit der Eintragung im Visum und 

der tatsächlich einreisenden Kinder festzustellen. 


Bei Reisen mit Kfz i s  t darüber hinaus die Überein

stimmung des auf dar Zähl- bzw. Ein- und Ausreise

karte eingetragenen Kennzeichens dos Kfz mit dem 

Kennzeichen des benutzten Kfz festzustellen. 
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Bei Ausschreibung mittels EDVA sind beide Teile der 

Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte übereinstimmend 

ausgedruckt (es i s  t also ausreichend, wenn nur die 

auf einem T e i l eingedruckten Personalien sowie das 

auf einem T e i l eingedruckte Kfz-Kennzeichen auf 

Übereinstimmung geprüft werden). . ,= 


Boi Reisegruppen, die mit Visum zur Einreise bzw. 

zur Ein- und Ausreise als Sammelvisum einreisen, 

sind die Einreise t e i l e der Zähl- bzw. Ein- und Aus
reisekartan nicht auf vollständige und ordnungsge

mäße Ausfüllung zu prüfen. 


Fehlende Angaben sind vom Roisenden nachtragen zu 

lassen. 

Fehlende Parsonalangaben, die aus dam Paß bzw. an

deren Personaldokumont feststellbar sind, und feh

lende Kfz-Konnzeichen können auch vom Paßkontrol

leur nachgetrogen werden. 


Wurde festg e s t e l l t , daß Angaben einer Korrektur be

dürfen, i s  t die fehlerhafte Angabe zu streichen und 

insgesamt durch die richtige-zu ersetzen (z. 3. 

Streichen des gesamten Kfz-Kennzeichens, auch wenn 

nur eine Zif f e r fehlerhaft i s t  , und Eintragung des 

vollständigen richtigen Kfz-Kennzeichons oder S t r e i 

chen des gesamten Namens, auch wenn nur ein Buchstabe 

falsch i s t  , und Eintragung des vollständigen r i c h t i  

gen Namens) . 

Von Reisenden vorgenommene Korrekturen, die nicht 

diesem Erfordernis entsprechen, sind nochmals vom 

Paßkontrolleur entsprechend dieser Festlegung vor

zunehmen. 
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3.3.1. Bei Einreisen mit Kfz - äußer bei Einreisen von Reise
gruppen mit KOM und außer bei Einreisen mit Pendel-KOM 
i s t zu sichern, daß das Kennzeichen des Kfz auf beiden 
Teilen der Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte a l l e r In
sassen des Kfz aufgetragen i s t  . Die Festlegungen der 
Ziffer 3.2.2. sind zu beachten. 

3.3.2. Bei Einreisen auf Binnenwasserfahrzeugen i s  t auf beiden 

Teilen der Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarten a l l e r Be

satzungsmitglieder anstelle des Kfz-Kennzeichens die 

Art, der Name und die Eichnummer des Binnenwasserfahr

zeuges durch den Paßkontrolleur einzutragen. 


3.4.	 Bei der Kontrulle der Angaben zur Wohnadresse i s  t zu 

beachten - insbesondere bei Ausländern mit längerfristi

gem Aufenthalt in der DDR (Inhaber einer AG)- daß die 

Anschrift im Heimatstaat und nicht die Wohnanschrift 

während des befristeten Aufenthaltes in der DDR gefor

dert wird. 


3.5.	 In den für Bürger der BRD erforderlichen Zählkarten, 

Vordruck F 73/la, sind unter der Rubrik "Staatsangehörig 

kei t " folgende Eintragungen zu akzeptieren: "Bundesrepu

blik Deutschland" , "BRD", "Westdeutschland", "deutsch", 

"Deutsche(r)". , 

Wurde die Rubrik "Staatsangehörigkeit" e v t l . mit 

"Deutschland" (einschließlich mit "D" als Kurzbezeich

nung für "Deutschland") ausgefüllt, i s  t der Reisende 

höflich aufzufordern, diese unsachliche Bezeichnung zu 

korrigieren. 
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Wird die Korrektur abgelehnt, i s  t vom PaOkontrolleur 

demonstrativ und deutlich die Eintragung "Deutschland" 

bzw. "D" zu streichen und dafür "BRD" einzutragen. 


Diese Festlegungen gelten analog, wenn die bei Aus

schreibung mittels EDVA in die Rubrik "Staatsangehö

r i g k e i t " eingedruckte Bezeichnung "BRD" vom Reisenden 

geändert wurde. 


Wurde die Rubrik "Staatsangehörigkeit" von Bürgern 

der BRD nicht ausgefüllt, i s t dies nicht zu beanstan

den . 


3.6.1. Die Grenzzollämter sind angewiesen, zur Überwachung 

der Wiederausfuhr erlaub n i s p f l i c h t i g e r und bestimmter 

anderer Gegenstände in den dafür vorgesehenen Feldern 

des Ausreiseteils der Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte 

bestimmte Buchstaben- oder Zahlensymbole zu vermerken 

(vgl. AbschnittIV/3/2). 

Das dazu notwendige Zusammenwirken mit den Grenzzoll

ämtern i s t zu gewährleisten. 


3.6.2. Oie PKE der Eisenbahn-Grenzübergangsstellen an der 

Staatsgrenze zur BRD sind berechtigt, die Zählkar

ten, Vordruck F 73/la, der Bürger der BRD, die nach 
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den Festlegungen des Abschnittes III/11/1/3 einrei

sen, zwecks Gewährleistung der Kontrolle der Wiedor
ausreiso zu kennzeichnen. Es i s  t zu sichern, daß 

keine zu speichernden Angaben überschrieben bzw. 

überstempelt werden. 


4.1.	 Mitreisende Kinder bis zum vollendeten 16. Lebens

jahr müssen auf beiden Teilen der Zähl- bzw. Ein-

und Ausreisekarta der erwachsenen Begleitperson in 

der dafür vorgesehenen Rubrik anzahlmäßig in Worten 

(z. B, "zwei") eingetragen sein. Reisen bsido E1
terntoile, darf die Eintragung mitroisendor Kinder 

in der Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte nur des
jenigen E l t e r n t e i l s erfolgt sein, in dessen Visum 

die Kinder vermerkt sind. Bei Reisen mit Familien
päsoen dürfen mitreisende Kinder in der Zähl- bzw. 

Ein- und Ausreise'orte nur eines E l t e r n t e i l s einge

tragen sein. 

Bei Einreisen ohne Kinder muß die für die Eintragung 

der Anzahl der mitreisenden Kinder vorgesehene Spal

te zweifelsfrei gesperrt sein bzy/, die Eintragungen 

"ohne" oder "keine" enthalten. Bei Ausschreibung 

mittels EDVA wird "keine" eingedruckt. 

Entspricht die auf der vorgelegten Zähl- bzw. Ein-

und Ausreisekarte vorhandene Eintragung zur Anzahl 

mitreisender Kinder nicht diesen Erfordernissen, i s  t 

eine entsprechende Eintragung durch den Paßkontrol

leur vorzunehmen. 


4.2.	 Die Dienststellen der DVP sind verpflichtet, bei der 

polizeilichen Anmeldung zu prüfen, ob die auf den 

Ausreisekarten und im Visum eingetragene Anzahl der 

Kinder mit den tatsächlich eingereisten überein

stimmt. Ergeben sich bei der polizeilichen An- oder 
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Abmeldung Unstimmigkeiten, die auf eine Verfälschung 

dor Kindereintragung schließen lassen, i s  t von dem 

zuständigen VPKA, Abt. PH, umgehend.boi dor Paßkon

t r o l l e i n h e i t , über deren Grenzübergangsstolle die 

Einreise erfolgte, fe r n s c h r i f t l i c h die Anzahl der 

tatsächlich eingereisten Kinder feststellen zu la s 

sen. Solcho Anfragen sind unverzüglich zu bearbei

ten. Eino Rückantwort hat nur auf dem Dienstwege 

und über die zuständige Kreisdienststelle des MfS 

zu erfolgen . 


3 .	 Wenn ein Kind nicht mit dem E l t e r n t e i l ausreisen s o l l  , 
auf dessen Ausreisekarte und in dessen Visum es ein
getragen i s t  , werden von den Dienststellen dor DVP 
diese Eintragungen gestrichen. Die Streichung muß 
gesiegelt und unterschrieben soin. Auf der Ausroise
karte dos E l t e r n t e i l s , mit dem die Ausreise erfolgen 
s o l l  , wird das Kind nachgetragen (z. 0. Kind Peter 
Meier, geb. 15. 12. 72, Einreise am ... über Güst ... 
mit Vater . . . )  . 
Dieser Nachtrag muß gesiegelt und unterschrieben sein. 
Außerdem muß das Kind anzahlmäßig im Ausreisevisum und 
in der Aufenthaltsberechtigung nachgetragen sein. 

1  .	 Bei der Einreise i s  t der Paßkontrollstempel auf der 
Vorderseite der Einreisekarte rechts und auf der Vor

 derseite der Ausreisekarte oben rochts anzubringen. 
Die Einreisekarte i s  t einzubehalten. 

. Bei Reisegruppen, die mit Visum zur Einreise bzw. zur 

Ein- und Ausreise a l s Sammelvisum einreisen, sind die 

Einreisekarten nicht mit Paßkontrollstempel zu verse

hen. Die Nichteinbeziehung dor Einreisokarten in die 

Paßkontrolle hat für die Reisenden unbemerkt zu er

folgen . 
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2.	 Bei der Ausreise i s t  , nachdem die Zugehörigkeit,der 

Ausreisekarte zum Reisenden an Hand dessen Passes 

bzw. anderen Personaldokumentes und die Obereinstim

mung der Anzahl der mitreisenden Kinder mit der Ein

tragung am Visum und der Eintragung in der Zählkarte 

festgestellt wurde, der Paßkontrollstempel auf der 

Vorderseite der Ausreisekarte unten rechts anzubrin

gen. Die Ausreisekarte i s  t einzubehalten. 


3.	 Wird bei der Ausreisekontrolle festgestellt, daß 


a) als Insassen von Kfz eingereiste Personen nicht 

mit Kfz ausreisen ; 


b) nicht als Insassen von Kfz eingereiste Personen 

mit Kfz ausreisen; 


c)	 Personen mit einem anderen Kfz ausreisen 


i s t auf dem Ausreiseteil der Zähl- bzw. Ein- und Aus

reisekarten unterhalb des eingetragenen Kfz-Kennzei
chens bzw. unterhalb der für die Eintragung des Kfz-

Kennzeichens vorgesehenen Rubrik zu vermerken: 


- im Falle a ) : "A: ohne Kfz" 

- im Falle b) und c) : "A: Kennzeichen des Kfz, mit dem 


die Ausreise erfolgt." 

Diese Festlegungen gelten nicht für Benutzer von KOM. 


4.	 Die PKE der Eisenbahn-Grenzübergangsstellen haben - so

fern das in der "Ordnung zur Technologie der Kontrolle 

und Abfertigung und der Arbeitsorganisation an den 

Grenzübergangsstellen der DDR - OTA - festgelegt i s t 
auf den einzubehaltenen bzw. einbehaltenen Teilen der 

Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte die Wagen- und Abteil 

nummer der Reisenden zu vermerken. 




Die einbehaltenen Teile der Zähl- bzw. Ein- und Aus

reisekarte sind entsprechend den Festlegungen der An

weisung Nr. VI/5/86 weiterzuleiten bzw. an den Grenz

übergangsstellen aufzubewahren. 


Bei Einreisen von Westberlinern über die Grenzüber

gangsstellen der Staatsgrenze der DDR zu Westberlin 

mit Visa zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) , 


-	 die ein Arbeitsrechtsverhältnis in der Hauptstadt 

der DDR unterhalten, 


- von denen bekannt i s t  , daß sie aus dienstlichen 

Gründen sehr häufig die Grenzübergangsstellen 

passieren, 


i s  t - abgesehen von der ersten Einreise im Rahmen der 

Gültigkeit des Visums - die Ausfüllung der Ein- und 

Ausreisekarte mit folgenden Angaben ausreichend : 


Name, Vorname, Geburtsdatum, Nummer des West

berliner Personalausweises. 


Bei Westberlinern mit Arbeitsrechtsverhältnis i s  t dar

über hinaus die Angabe des Reiseziels nicht erforder

l i c h  . 


Bei Westberlinern, auf deren "Anlage zum Westberliner 

Personalausweis ..." sich das besondere Symbol befin

det (vgl. auch I I I / 5 / 2 , Z i f f . 11.), sind von den Mit

arbeitern der PKE Bahnhof Friedrichstraße und Invaliden 

Straße auf der Ein- und Ausreisekarte außer der Nummer 

des Westberliner Personalausweises keine weiteren An

gaben zu fordern. 
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3. Bei Personen, die Abfallstoffe aus Westberlin und der 

BRD in die DDR transportieren und im Besitz eines Vi

sums mit dem Vermerk "Baustoff- und Mülltransporte" 

sind, i s t - abgesehen von der ersten Einreise eines j e  

den Tages - die Ausfüllung der Zähl- bzw. Ein- und Aus

reisekarte mit folgenden Angaben ausreichend: 


Name, Vorname, Geburtsdatum, Nummer des 

Passes bzw. Westberliner Personalausweises 

sowie bei Bürgern anderer Staaten (außer der 

BRD) die Staatsangehörigkeit 


Sofern ab der zweiten und bei jeder weiteren Einreise im 

Verlaufe eines Tages von den Personen keine ausgefüllte 

Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte vorgelegt wird, i s  t 

durch den Paßkontrolleur eine neue Zähl- bzw. Ein- und 

Ausreisekarte auszufüllen. (Die Reisenden sind in diesem 

Falle nicht aufzufordern oder in anderer Form anzuhalten, 

die Karten selbst auszufüllen.) Dabei kann auf die Aus

füllung des Ei n r e i s e t e i l s verzichtet werden, wenn an der 

Grenzübergangsstelle für die betreffende Person bereits 

eine Einreisekarte vom gleichen Tag vorhanden i s t  . Datum 

und Uhrzeit der erneuten Einreise sind auf der bereits 

vorhandenen Einreisekarte unterhalb des Einreisepaßkon

trollstempels handschriftlich einzutragen. 


Als Eintragung des Reiseziels genügt der Vermerk "Müll

deponie" . 


4.	 Bei der Einreise von Personen mit ständigem Wohnsitz in 

Westberlin, die als Reisedokument eine Bescheinigung ge

mäß Anlage 1 des Abschnittes I I I / l /  l vorweisen, i s  t auf 

der einbehaltenen Einreisekarte in die Rubrik "PA-Nr." 
ggf. hinter dem Eindruck "Bescheinigg" - die Staatsange

hörigkeit (bei Staatenlosen der Vermerk "staatenlos") ein 

zutragen . 
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Gleichermaßen i s  t bei der Ausreise auf der einbehal
tenen Ausreisekarte die Staatsangehörigkeit einzutragen. 


7.	 Werden an Bürger anderer Staaten nach erfolgter Einreise 
in die Hauptstadt der DDR, Berlin, mit Visum für einen 
Tagesaufenthalt von der Ausländermeldestelle des PdVP 
Berlin Aufenthaltsberechtigungen e r t e i l t  , erfolgt die 'j 
Ausfüllung der Zählkarte durch diese Bürger bei der Aus
ländermeldestelle des PdVP Berlin. Auf beiden Teilen der 
Zählkarte wird von den Mitarbeitern der Ausländermelde- ^ 
s t e l l e das Datum der Einreise und die Nummer des Visums 
für einen Tagesaufenthalt vermerkt. Der E i n r e i s e t e i l der 
Zählkarte wird unverzüglich der PKE der Grenzübergangs
s t e l l e , über die die Einreise in die Hauptstadt erfolgte, 
übersandt und der Ausreiseteil dem Reisenden übergeben. 

8.	 Sollte von Dienststellen der DVP bei Personen mit länger

fristigem Aufenthalt (Inhaber einer Aufenthaltsgenehmigung) 

der Verlust der Ausreisekarte festgestellt werden, hat das 

betreffende VPKA das OLZ der HA VI fernschriftlich zu ver

ständigen. Seitens des OLZ i s t nach Durchführung der not

wendigen Überprüfungen und wenn keine Einwände bestehen, |

die PKE der Grenzübergangsstelle, über die die Ausreise 

erfolgen s o l l  , zu verständigen. 


Die Dienststellen der DVP händigen in solchen Fällen dem 

betreffenden Bürger eine neue Zählkarte, jedoch erst nach 

Rückinformation bei der zuständigen KD, aus. 




3. Austauschblatt ODOS III / 6 / 2 

(59. Änderung) Anlage 1 

Ausländer, die von der Visapflicht befreit sind, jedoch eine 
"Zählkarte für St a t i s t i k und Reiseservice", Vordruck F 73 /  1 
benötigen 

Republik Österreich 

VR Kampuchea 

Republik Nikaragua 

VDR Oemen 


Republik Zypern 

SFR Jugoslawien 


Republik Tuneeien 


VR Kongo 

Kooperative Republik Guyana 

Republik Mali 

VR Benin 


Inhaber von Dienstpässen 

Inhaber von Dienstpässen 

Inhaber von Dienstpässen 

Inhaber von Spezial- und 

Dienstpässen 

Inhaber von Dienstpässen 

Inhaber von Reisepässen mit 

der Eintragung "Poslovno u NDR". 

Eine Zählkarte wird jedoch 

nicht benötigt, wenn sie In
haber einer Aufenthaltsgeneh

migung oder Aufenthaltsberech

tigung, die mit dem Vermerk 

"4/2" gekennzeichnet i s t  , sind. 

Der Vermerk "4/2" wird neben 

dem Wort "Aufenthaltsgenehmi

gung" bzw. "Aufenthaltsberech

tigung" angebracht und muß 

durch das PdVP Berlin oder 

eine VPI mit kleinem Dienst

siegel und Unterschrift bestä

tigt sein. 

(Artikel 4 (2) des Abkommens 

DDR/SFRD regelt den Grenzüber

t r i t  t der Mitarbeiter und deren 

Familienangehörigen der wirt

schaftlich-kommerziellen und 

anderen Vertretungen der SFRD 

in der DDR. Bei Inhabern einer 

Aufenthaltsberechtigung g i l t 

diese Festlegung nur für den 

akkreditierten Korreepondenten 

von Tanjug und dessen Ehefrau.) 

Inhaber von Spezial- und 

Dienstpässen 

Inhaber von Dienstpässen 

Inhaber von Spezialpässen 

Inhaber von Dienstpässen 

Inhaber von Dienstpässen 




Card for Statistics and Travel ServiceZählkarte Carte pour -la statistique et le service 
de voyage

lik Statistik und Rtiiosenrict 
Familienname 
Family name 
Nom de famiMe 
Vorname 
First name 
Prenom 
Geburtsdatum und -ort 
Date & place of birth 
Date et lieu de naissance 
Wohnort Kreis 
Domicile , District 
Domicile District 

Straße Hous-Nr. 
Street No. 
Rue No. de maison 

Paß-Nr. Staatsangehörigkeit 
Passport-No. Nationality
No. du passeport Nationality 

Ausgeübte Tätigkeit 
Present occupation 
Emploi-actuel 
Anzahl der mitreisenden Kinder bis 16 Jahre (in Worten)
Number of accompanying children under 16 years (written)
Nombre d'enfants occompaqnants jusqu'ä 16 ans (en lettres) 

Wir bitten Sie. beide Tell* diner Zohlkarie aul der Vorder- Please IUI In boih pom of ihls card on the bont and beck 
und Rilckselte vor Relseonlrln vollständig und gut leidlich page completely and legibly with Ink In bled letters or with 
mil Tint! In Blockschrift oder mit Schrei bma<chlne flimu- type-ilter before your journey end hond them over to the 
liü.en und dem Poßtontrollorgan tu übergeben. Damit unier- pouport control officer. In doing so you will help the au
ilüt/en Sie die BeiPÜhungen dei Organe der DDR.den ReiteUuB thor lües of ihe GOR In ihelr efforts to furthermore Improve 
und den ReUeservlce In onseiem land welter in verbessern. travelling ond novel service In our country. 

Pol. Kennz. d. Kfz 
Registration number of 
vehicle 
Plaque d'immatriculation 

Kous vous prions de rempłlr les deui ponies decettecane 
de rronleie corrpltte et llslble. en lettres majuscules a 
t'encre ou ä la machine ó ealre. et de la reraetire ou 
service de controls de posupon. De cede loco*, vous 
soutlcndrei les efforts des autotltes de to R.D.A. en vue 
d'omillorer les servfees de voyage dons notre poys. 

7 • • I I I  * Bel der Auyelse obgeben 
L O n IXa Cent ft S i ! * *  ! mi AM I Stfwfct To be bonded over OK « I  i 
Nr Statistik Nid Rtlststrvict Cert, mmm mTttmm «t It senktm Vtvefft remenre ou servlct de controle a la UMM A 

Familienname PolPolPol... KennzKennzKennz...  ddd ... KfKfKfzzz 
Family name RegistratioRegistratioRegistrationnn numbenumbenumberrr ooofff 
Nom de familie vehiclvehiclvehicleee 

PlaquPlaquPlaqueee d'immatriculatiod'immatriculatiod'immatriculationnnVorname 
First name 
Prenom ••• 
GeburtsdatuGeburtsdatumm unundd *or*ortt 
DatDatee && placplacee ooff birtbirthh 
DatDatee eett lielieuu ddee naissancnaissancee EEEEEEEE
Wohnort Kreis 
Domicile District 
Domicile District 

StraBe Haus-Nr. 
Street No. 
Rue No. de maison 

Pa»-Nr. Staatsangehörigkeit 
Passport-No. Nationality
No. du passeport Nationalite AAAAAAAA 
Ausgeübte Tätigkeit 
Present occupation 
Emploi actuel 

Arbeitsstelle 
Employer 
Employe chez 
Anzahl der mitreisenden Kinder bis 16 Jahre (in Worten)
Number of accompanying children under 16 years (written)
Nombre d'enfants occompaqnants usqu'ä 16 ans (en lettres) 
Zweck der Reise *) dienstlich privat Touristik j '''''''')))))))) ZutreffendeZutreffendeZutreffendeZutreffendeZutreffendeZutreffendeZutreffendeZutreffendessssssss anbeuieanbeuieanbeuieanbeuieanbeuieanbeuieanbeuieanbeuiennnnnnnn 
Purpose of the journey official private tourism PleasPleasPleasPleasPleasPleasPleasPleaseeeeeeee marmarmarmarmarmarmarmarkkkkkkkk correspondincorrespondincorrespondincorrespondincorrespondincorrespondincorrespondincorrespondingggggggg HenHenHenHenHenHenHenHenssssssss 
But de voyage officio) prive touristique I MorqueMorqueMorqueMorqueMorqueMorqueMorqueMorqueiiiiiiii dundundundundundundunduneeeeeeee crołcrołcrołcrołcrołcrołcrołcrołiiiiiiii leleleleleleleleiiiiiiii menllonmenllonmenllonmenllonmenllonmenllonmenllonmenllonllllllll iMiMiMiMiMiMiMiMaaaaaaaa 
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Angaben zum Reiseziel in der DDR / Statements concerning destination in the GDR / But de voyage en R.D.A 
Bei Privatreisen Personalien und Anschrift des zu Besuchenden 
Incase of private visit names and address of the person to be visited 
En cas de voyage prive nom, prenom et adresse de la personne ä laquelle on rend visite 
F a m i l i e n n a m e 

F a m i l y n a m e 

N o m d e f a m i l i e 


V o r n a m e G e b u r t s d a t u m 

First n a m e D a t e o f b i r t h 

P r e n o m D a t e d e n a i s s a n c e 


W o h n o r t Kre is 

D o m i c i l e D i s t r i c t 

D o m i c i l e D i s t r i c t 


S t raße H a u s - N r . 

Street N o . 

Rue N o . cte m a i s o n 


Bei Touristenreisen Aufenthaltsorte 
In case of a tourist travel place of visit in the GDR 
Destinations en cas de voyage touristique 

Bei Dienst-/Geschäftsreisen Namen und Anschriften der Betriebe bzw. Institutionen 
In case of an official/business journey names and addresses of the firms, institutions etc. in the GDR 
Destinations en cas de voyage officiel ou d'affaire (noms et adresses des usines ou institutions) 

F73/1 
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Angaben zum Reiseziel in der DDR / Statements concerning destination in the GDR / But de voyage en R.D.A. 
Bei Privatreisen Personalien und Anschrift des zu Besuchenden 
In case of private visit names and address of the person to be visited 
En cas de voyage prive nom, prenom et adresse de la personne ä laquelle on rend visite 
F a m i l i e n n a m e 
F a m i l y n a m e 
N o m d e f a m i l i e 

V o r n a m e G e b u r t s d a t u m 
First n a m e D a t e o f b i r t h 
P r e n o m D a t e de n a i s s a n c e 

W o h n o r t Kre is 
D o m i c i l e D i s t r i c t 
D o m i c i l e D i s t r i c t 

S t raße H a u s - N r . 
S t ree t N o . 
Rue N o . de m a i s o n 

Bei Touristenreisen Aufenthaltsorte 
In case of a tourist travel place of visit in the GDR 
Destinations en cas de voyage touristique 

Bei Dienst-/Geschäftsreisen Namen und Anschriften der Betriebe bzw. Institutionen 
In case of an official/business journey names and addresses of the firms, institutions etc. in the GDR 
Destinations en cas de voyage officiel ou d'affaire (noms et adresses des usines ou institutions) 

A u f e n t h a l t von bis 
D u r a t i o n of stay f r o m to 
D u r e e de s e j o u r dej ä  : 



Card for Statistics and Travel Service Zählkarte Carte pour la ttatlstique el le service 
lür Statistik und Reiseservice de voyage 

Familienname 

Family name 

Nom de familie 

Vorname 

First name 

Prenom 

Geburtsdatum und -ort 

Date & place of birth 

Date et lieu de naissance 

Wohnort Kreis 

Domicile District 

Domicile District 

Straße Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de maison 

PaB-Nr. Staatsangehörigkeit 

Pcssport-No. Nationality 

No. du passeport Nationality 

Ausgeübte Tätigkeit 

Present occupation 

Emploi actuel 

Anzahl der mitreisenden Kinder bis 16 Jahre (in Worten) 

Number of accompanying children under 16 years (written) 

N^ojmbMłj-JJejTf^ 

Wir bitten Sie, beide Teile dieser Please fi l l in both parts of this 

Zählkarte auf der Vorder- und Rück card on the front and back page 

seite vor Reiseantritt vollständig und completely and legibly with ink in 

gut leserlich mit Tinte in Blockschrift block letters or with typewriter 

oder mit Schreibmaschine auszufüllen before your journey and hand them 

und dem Paßkontrollorgan zu über over to the passport control officer. 

geben. In doing so you will help the 

Damit unterstützen Sie die Bemü authorities of the GDR in their 

hungen der Organe der DDR, den efforts to furthermore improve 

Reisefluß und den Reiseservice in travelling and travel service in 

unserem Lande weiter zu verbessern. our country. 


Card for Statistics Bei der Ausreise abgeben Zählkarte and Travel Service To be handed over on exit 
für Statistik Carte pour la statistique remettre au service 
und Reiseservice et le service de voyage de contróle ä la sortie 

Familienname 

Family name 

Nom de familie 

Vorname 

First name 

Prenom 

Geburtsdatum und -ort 

Date & place of birth 

Date et lieu de naissance 

Wohnort Kreis 

Domicile District 

Domicile District 

Straße Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de maison 

Paß-Nr. Staatsangehörigkeit 

Passport-No. Nationality 

No. d u passeport Nationality 

Ausgeübte Tätigkeit 

Present occupation 

Emploi actuel 

Arbeitsstelle 

Employer 

Employe chez 

Anzahl der mitreisenden Kinder bis 16 Jahre (in Worten) 

Number of accompanying children under 16 years (written) 


Zweck der Reise *) dienstlich privat Touristik 

Purpose of the journey official private tourism 

But de voyage officiel prive touristique 


III/6/2 

Anlage l  b 

Pol. Kennż. d  . Kfz * 
Registration number of 
vehicle 
Plaque d'immatriculation 

i •> •••r if ;:.J 

mm 

mmmif 

Nous vous prions de remplir les 
deux parties de cette carte de 
manierę complete et lisible, en 
lettres majuscules ä I'encre ou 
a la machine ä ecrire, et de la 
remettre a u service de control* 
de passeport. De cette facon, 
vous soutiendrez les efforts des 
autorites de la R.D.A. en vue 
d'ameliorer les services de voyage 
dans notre pays. 

Pol. Kennz. d  . Kfz 
Registration number of 
vehicle 
Plaque d'immatriculation 

*) Zutreffendes ankreuzen Please mark corresponding items Marquer d'une croix les mentions utiles 
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nftngnbaw Statements concerning But de voyage 
Reiseziel in der DD R destination in the G D  R en R.D.A. 

Bei Privatreisen Personalien und Anschrift des zu Besuchenden 

In case of private visit names an d address of the person to be visited 

En cas de voyage prive nom, prenom et date de naissance de la personne ä laquelle 

on rend visite 

Familienname 

Family name 

Nom de familie 


Vorname Geburtsdatum 

First name Date of birth 

Prenom Date de naissance 

Wohnort Kreis 

Domicile District 

Domicile District 

Straße Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de maison 


Bei Touristenreisen Aufenthaltsorte 
In case of a tourist travel place of visit in the G D  R 
Destinations en cas de voyage touristique 
irr—g——iiiiiiiMniBiiiii III ••iiiwiBiiiM iMiMiiiwiiiii • Ii illiiTTrTTnrffmffiiTiir"'"«.ii-nj.. 
Bei Dienst- /Geschäftsreisen Namen und Anschriften der Betriebe bzw. Institutionen 
In case of an official/business journey names an d addresses of the firms, institutions etc. in the G D  R 
Destinations en cas de voyage officiel ou d'affaire (noms et adresses des usines ou institutions) 

Aufenthalt von bis 

Duration of stay from •- to 

Durge_de_s«$jq"r d e  : ä  : 


Angaben zum Statements concerning But de voyage 

Reiseziel in der D D  R destination in the G D  R en R.D.A. 


Bei Privatreisen Personalien und Anschrift des zu Besuchenden 

In case of private visit names and address of the person to be visited 

En cas de voyage prive nom, prenom et date de naissance de la personne a laquelle 

on rend visite 

Familienname 

Family name 

Nom de familie 


Vorname Geburtsdatum 

First name Date of birth 

Prenom Date de naissance 


Wohnort Kreis 

Domicile District 

Domicile District 


Straße Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de maison 


Bei Touristenreisen Aufenthaltsorte ( 


In case of a tourist travel place of visit in the G D  R 

v oDestinations en cas de y o 9 e _ to^ n ' s ^5 | j j e _ 

Bei Dienst-/Geschäftsreisen Namen und Anschriften der Betriebe bzw. Institutionen 
In cas e of an official/business journey names an d addresses of the firms, institutions etc. in the G D  R 
Destinations en cas de voyage officiel ou d'affaire (noms et adresses des usines ou institutions} 

F73/1 HI 26 17 



Zö h 1 l(Q Card for Statistic* and T r a w  l S* rvk«
fflr Statistik und Reiseservice Car t * pour la t tat is t iqu« et I« service do voyage

Familienname 
Family name 
Nom de famil ie 

Vorname	 , 
First name	 | 
Prenom 
Geburtsdatum und -ort 
Date & place of birth 
Date et lieu de naissance 
Wohnort 
Domicile 
Domicile 
Straße 	 Haus-Nr. 
Street 	 No. 
Rue 	 No. de maison 
Pafl-Nr. 	 Staatsangehörigkeit 
Passport-No. 	 Nat ional i ty 
No. du passeport 	 Nationalste 

Ausgeübte Tätigkeit 
Present occupation 
Emploi actuel 
Anzahl der mitreisenden Kinder bis 16 Jahre (in Worten)	 j
Number of accompanying children under 16 years (written) 
Nombre d'enfants accompagnants j u jqu '  a 16 ans (en lettres) ' 

Wir bitten Sie, boi de Teile dieser Zähl Please f i l l in both parts of this card 
karte auf der Vorder- und Rückseite vor on the front and back page completely 
Reiseantritt vollständig und gut leser and legibly with ink in block letters or 
lich mit Tinte in Blockschrift oder mit with typewriter before your journey and 
Schreibmaschine auszufüllen und dem hand them over to the passport control 
Paßkontrollorgan zu übergeben. Damit officer. In doing so you wi l l help the 
unterstützen Sie die Bemühungen der authorit ies of the GDR In their efforts 
Organe der DDR, den Reisefluß und to furthermore improve travell ing and 
den Reiseservice In unserem Land travel service in our country. 
weiter zu verbessern. 

Pol. Kennz. d. Kfz 
Registration number of C vehicle 

 L* Plaque d' immatr iculat ion 

E 

Nous vous prions de remplir les deux 
parties de cette carte de manierę 
complete et l lslble, en lettres majus
cules ä I'encre ou a la machine ä 
ecrire, et de la remettre au service 
de contróle de passeport. De cette 
facon, vous soutlendrez les efforts 
des autor i teV do la R.D.A. en vue 
d'ameliorer les services de voyage 
dans notre pays. 

Card for Statistics Bei der Ausreise abgeben Zählkarte and Travel Sonic  « To be handed over on exit 
Carte pour la t tat ist iqu« remettre-au service für Statistik et I« service de voyage de contróle ä la sortie und Reisesenrice 

Familienname 

Family name 

Nom de famil ie 

Vorname 

First name 

Prenom 

Geburtsdatum und -ort 

Date & place of birth 

Date et lieu de naissance 

Wohnort 

Domici le 

Domici le 


Straße Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de maison 

Paß-Nr. 	 Staatsangehörigkeit 

Passport-No. 	 Nat ional i ty 

No. du passeport 	 Nationalste 

Ausgeübte Tätigkeit 

Present occupation 

Emploi actuel 


Arbeitsstelle 

Employer 

Employs che z 


Anzahl der mitreisenden Kinder bis 16 Jahre (in Worten) 

Number of accompanying children under 16 years (written) 

Nombre d'enfants accompagnants jusqu'a 16 ans (en lettres) 


Zweck der Reise ' ) dienstlich privat Touristik 

Purpose of the journey off icial private tourism 

But de voyage officiel prive touristique 


Please mark Marquer d'une crolx 
*) Zutreffendes ankreuzen corresponding items les mentions utiles 

ON * 
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Pol. Kennz. d. Kfz 
Registration number of 
vehicle 
Plaque d' immatr iculat ion 

X 

t— 

ca OS 
CD 



Angaben zum Statements concerning But de voyage 
Reiseziel in der DDR dest inat ion in the GDR en R.D.A. 

Bei Privatreisen Personalien und Anschrift des zu Besuchenden 
In case of private visit names and address of the person to be visited 
En cas de voyage prive nom, prenom et adresse de la p e r s o n n e  l laquelle 
on rend visite 
Familienname 
Family name 

Nom de familie 


Vorname Geburtsdatum 

Flrft name Date of birth 

Prenom Date de naissance 


Wohnort Kreis 

Domicile District 

Domicile District 

StraBe Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de maison 


Bei Touristenreisen Aufenthaltsorte 
In case of tourist travel place of visit in the GDR 
Des^ ina t io r^s^n^as^e j jova j^ 

Bei Dienst-ZGeschäftsreisen Namen und Anschriften der Betriebe bzw. Institutionen 
In case of an off ic ial /business journey names and addresses of the firms, institutions etc. in the GDR 
Destinations en cas de voyage officiel ou d'affaire (noms et adresses des usines ou institutions) 

F 73/1 

Angaben zum Statements concerning But de voyage 
Reiseziel in der DDR dest inat ion in the G D R en R.D.A. 

Bei Privatreisen Personalien und Anschrift des zu Besuchenden 
In case of private visit names and address of the person to be visited 
En cos de voyage prive nom, prenom et adresse de la personne ä laquelle 
on rend visite 
Familienname 
Family name 

Nom de famil ie 


Vorname Geburtsdatum 

First name Date of birth 

Prenom Date de naissance 


Wohnort Kreis 

Domicile District 

Domicile District 

StraBe Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de maison 


Bei Touristenreisen Aufenthaltsorte 
In case of tourist travel place of visit in the GDR 
D«tincit ic^Ts_e^ca^d 

Bei Dienst- /Geschäftsreisen Namen und Anschriften der Betriebe bzw. Institutionen 
In case of an off ic ial /business journey names and addresses of the firms, institutions etc. in the GDI 
Destinations en cas de voyage officiel ou d'affaire (noms et adresses des usines ou institutions) 

u 
Aufenthalt von bis 
Durat ion of stoy from to 
Puree de sejour de : ä 



- -

c 

Zählkarte C a r  d f o  r S t a t i s t i c  s a n  d T r a v o  l S o m e  * 
C a r t  * p o u  r la s t a t i s t i q u  e a  t le s e r v i c  e d  e v o y a g  e f ü  r S t a t i s t i  k u n  d Re ises  o r v i c  « 

Familienname 

Family name 

Nom de familie 


Vorname 

First name 

Prenom 


Geburtsdatum und -ort 

Date 4 place of birth 

Date et lieu de naissance 


Wohnort 

Domicile 

Domicile 

Straße Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de maison 


Paß-Nr. 	 Staatsangehörigkei t 

Passport-No. 	 Nationality 

No. du p a s j  e port 	 Nationalste 

Ausgeübt e Tätigkeit 

Present occupation 

Emploi actuel 


Anzahl der mitreisenden Kinder bis 16 Jahre (in Worten) 

Number of accompanying children under 16 yea n (written) 

Nombre d'enfants accompagnants jusqu'  ä 16 ans (en lettres) 


Wir bitten Sie, beide Teile dieser Zähl  Please fill in both parts of this card 

karte auf der Vorder- und Rückseite vor on the front and bade page completely 

Reiseantritt vollständig und gut leser and legibly with ink in block letters or 

lich mit Tinte in Blockschrift oder mit with typewriter before your journey and 

Schreibmaschine auszufüllen und dem hand them over to the passport control 

Paßkontrollorgan zu übergeben . Damit officer. In doing so you will help the 

unterstützen Sie die Bemühungen der authorities of the GDR in their efforts 

Organe der DDR, den ReisefluB und to furthermore improve travelling and 

den Reiseservice in unserem Lond travel service in our country. 

weiter zu verbessern. 


Pol Kenn*, d. Kfz 
Registration number of 
vehicle 
P l a q u e d ' i m m a t r i c u l a t i o n 

Nous vous prions de remptir les deux 
parties de cette carte de manierę 
complete et ł isible, en lettres majus
cules a I'encre ou a la machine ä 
ecrire, et de la remettre au service 
de contróle de passeport. De cette 
facon, vous loutiendrez les efforts 
des auto rites de la R.D.A. en vue 
d'ameliorer les services de voyage 
dans notre pays. 

7 l  i L I L — C a r  d lo  r S t a t i s t i c  ! Be  i d e  r A u s r e i s  e a b g e b e  n A
i - U n i K U r i e a n  d T r a v e  l S e r v i c  e To b  e h a n d e  d ove  r o  n e x i  t 
f ü  r S t a t i s t i  k C a r t  * p o u  r l  a s t a t i s t i q u  e • emettre a  u serv ic  e 

du n  d R e i s e s e r v i c  e ' * " <  " « » » T a g  * d  e contróle a l  a sortie 

Familienname 
Family name 
Nom de familie 

Vorname 
First name 
Prenom 

Geburtsdatum und -ort 
Date & place of b i r t  h 
Date et lieu de n a i s s a n c  e 

Wohnort 
Domicile 
Domicile 

Straße 	 Haus-Nr . 
Street 	 N o  . 
Rue 	 N o  . d  e maison 
Paß-Nr. 	 Staatsangehörigkeit 
Passport-No. 	 Nationality 
No. du passeport 	 Nationalste 

Ausgeübt e Tätigkeit 
Present occupation 
Emploi actuel 

Arbeitsstelle 
Employer 
Employe chez 

Anzahl der mitreisenden Kinder b i  s 16 Jahre (in Worten) 
Number of accompanying children under 16 yeon (written) 
Nombre d'enfants accompagnants jusqu'  ä 16 ant (an lettres) 

I I I I - . ., I 
Zweck der Reise *) ! dienstlich jnva t j Touristik j 
Purpose of the journey j official j D r i v a t  e j tourism j 
But	 de voyage j officiel { or»ve l j touristique j 

Please mark Marquer d 'un  e croix 

*) Zutreffendes ankreuzen corresponding rems les mentions utiles 
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Po!. K e n n  : d. <n 
R e g i s t r a t i o  n n u m b e  r of 
v e h i c l  e 
P l a q u e d ' i m m a t r i c u i a t i o n 
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Angaben zum Statements concerning But de voyage 
Reiseziel in der DDR destination in the GDR en R.D.A. 

Bei Privatreisen Personalien und Anschrift des zu Besuchenden 
In cose of private visit names and address of the person to be visited 
En cas de voyage prive nom, prenom et adresse de la personne ä laquelle 
on rend visite 
F a m i l i e n n a m e 

F a m i l y n a m e 

N o m de f a m i l i e 


V o r n a m e G e b u r t s d a t u m 

First n a m e D a t e of b i r t h 

P r e n o m D o t e d e n a i s s a n c e 


W o h n o r t K r e i s 

D o m i c i l e D i s t r i c t 

D o m i c i l e D i s t r i c t 


S t r a ß e H a u s - N r . 

S t r e e t N o . 

Rue N o . de m a i s o n 


Bei Touristenreisen Aufenthaltsorte 
In case of tourist travei place of visit in the G D  R 

Bei Dienst-/Geschäftsreisen Namen und Anschriften der Betriebe bzw. Institutionen 
In case of an off icial/business journey names and addresses of the firms, institutions etc. in the GDR 
Destinations en cas de voyage officiel ou d'affaire (noms et adresses des usines ou institutions) 

Z. :3> 

Angaben zum Statements concerning But de voyage 
Reiseziel in der DDR destination in the GDR en R.D.A. 

Bei Privatreisen Personalien und Anschrift des zu Besuchenden 
In case of private visit names and address of the person to be visited 
En cas de voyage prive nom, prenom et adresse de la personne a laquelle 
on rend visite 
F a m i l i e n n a m e 
F a m i l y n a m e 
N o  m d e f a m i l i e 1 

V o r n a m e 
F i rs t n a m e
P r e n o m 

. 
G e b u r t s d a t u m 
D a t e of b i r t h 
D a t e d e n a i s s a n c e 

W o h n o r  t 
D o m i c i l e 
D o m i c i l e 

K r e i s 
D i s t r i c t 
D i s t r i c t 

S t r a ß e 
S t r e e t 
Rue 

H a u s - N r . 
N o . 
N o . de m a i s o n 

Bei Touristenreisen Aufenthaltsorte 
In case of tourist travel place of visit in the G D R 
Destinations en cas de voyage tourist ique 

Bei Dienst-/Geschäftsreisen Namen und Anschriften der Betriebe bzw. Institutionen 
In case of on off ic ial /business journey nqjines and addresses of the firms, institutions etc. in the Gl 
Destinations en cas de voyage officiel ou d'affaire (noms et adresses des usines ou institutions) 

A u f e n t h a l t v o n 
D u r a t i o n of s t a y f r o m 
P u r e e de s e j o u r de : 



* t..

Zählkarte Card for Statistics and Travel Service 
für Statistik und Reiseservice Carte pour la statistique et I« service de voyage. 

Familienname 

Family name 

Nom de familie 

Vorname 

First name 

Prenom 

Geburtsdatum und »ort 

Date & place of birth 

Date et lieu de naissance 

Wohnort Kreis \ ' 

Domicile District 

DomicHe District 

Straße. Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de maison 


j Ś t o o ł o n g e h o r i g k e i ^ " ^ fM 
Fae 
Noj PÖP"' B u  r 
Ausgeübte Tätigkeit 
Present occupation 
Emploi actuel "V 
Anzahl der mitreisenden Kinde/bis 10 Jahre { in Worten)
Number of accompanying children under 16 years (written)
Nombre d'enfant* accompagnants jusqu'ä 16 fans (en lettres) 
Wir bitten Sie. beideTeilo dieser Zähl Please fi l l in both carts of this cord 
karte qvf der Vorder- und Rückseite vor on,-the front and back page completely
Keiieojttritt vollständig und gut leser and legibly with ink in block letters or 
lich -mit Tinte in Blockschrift oder mit with typewriter before your Journey and • 
Schreibmaschine auszufüllen und dem hqnd them over tę the passport control 
PaBkontrolloraqn zu ü berge beru Damit officer. In doing so you will help the 
unterstützen Sie die Bemühungen der authorities of the GDR in their efforts 
Organe der DDR, den Reisefluß und. to furthermore improve travelling and 
den Reiseservice in unserem .and travel-servictravel-servicee iinn ouourr countrycountry.. 
Weiter zu verbessern. 

E 
Poll Kennx. d. Kfz 
Registration number of 
vehicle 
Plaque d'immatriculation 

E 

Nous vous prions de rempllr les deux 
parties de ćette carte de moniere 
complete et lislble. en lettres majus
cules ö l'encre ou ä la machine a 
tcr iro, et de la remettre ou service 
de controle de passeport. De cette 
facon, vous soutlendrez les efforts 
des outorltes de la R.D.A. en vue 
d'ameliorer les services de voyage 
dans notre pays. 

Card for Statistics Bel der Ausreise abgebenZählkarte and Travel Service To be handed over on exit 
für Statistik Cart* pour la statistique remettre au service 
und Reiseservice et le service de voyage - de contróle ä la sortie 

Familienname 
Family name 
Nom de familie 
Vorname 
First name 
Prenom 
Geburtsdatum und -ort 
Date & place of birth 
Date et lieu de nafssance 
Wohnort Kreis 
Domicile District 
Domicile District 
StraBe Haus-Nr. 
Street No. 
Rue No. de maison 

Ausgeübte Tätigkeit 
Present occupation 
Emploi actuel 
Arbeitsstelle 
Employer 
Employe chez 
Anzahl der mitreisenden Kinder bis 16 Jahre (in Worten)
Number of accompanying children under 16 years (written)
Nombre d'enfants accompagnants jusqu'ä 16 ans (en lettres) 

Zweck der Reise*) dienstlich 1 privat Touristi k 
Purpose of the journey official private tourism 
But de voyage officiel t prive touristique 

e s 

Pol. Kennz. d. Kfz 
Registration number of 
vehicle 
Plaque d'immatriculation 

*) Zutreffendes ankreuzen* 
Please mark 
corresponding items 
Morquer d'une cralx 
les mentions utiles 
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Angaben zum Statements concerning But de voyage 
Reiseziel in der DDR destination in the GDR en R.D.A. 

Bei Privatreisen Personalien und Anschrift des zu Besuchenden 
In case of private visit names and address of the person to be visited 
En cas de voyage prive nom, prenom et adresse de la personne a laquelle 
on rend visite 
Familienname 

Family name 

Nom de familie 

Vorname Geburtsdatum 

First name Date of birth ' 

Prenom Date de naissance 


Wohnort Kreis 

Domicile District 

Domicile District 


Straße Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de maison 


Bei Touristenreisen Aufenthaltsorte 
In case of tourist travel place of visit in the GDR 
Destinations en cas de voyage touristique 

Bei Dienst-/Geschäftsreisen Namen und Anschriften der Betriebe bzw. Institutionen 
In case öf an official/business journey names and addresses of the firms, institutions etc. in the GDR 
Destinations en cas de voyage officiel ou d'affaire (noms et adresses des usines ou institutions) 

F73/{a 111/26/13 

Angaben zum Statements concerning But de voyage 
Reiseziel in der DDR destination in the GDR en R.D.A. 

Bei Privatreisen Personalien und Anschrift des zu Besuchenden 
In case of private visit names and address of the person to be visited 
En cas de voyage prive nom, prenom et adresse de la personne ä laquelle 
on rend visite 
Familienname 
Family name 

Nom de familie 

Vorname Geburtsdatum 

First name Date of birth 

Prenom Date de naissance 

Wohnort Kreis 

Domicile District 

Domicile District 

Straße Haus-Nr. 

Street No. 

Rue No. de moison 


Bei Touristenreisen Aufenthaltsorte ; 
In case of tourist travel place of visit in the GDR 
Destinations en cas de voyage touristique 
Bei Dienst-/Geschäftsreisen Namen und Anschriften der Betriebe bzw. Institutionen 
In case of an official/business journey names and addresses of the firms, institutions etc. ifi the GDR 
Destinations en cas de voyage officiel ou d'affaire (noms et adresses des usines ou institutions) 

Aufenthalt von bis 
Duration of stay from to 
Puree de sejour de : • a 
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Einreisekart e Ausreisekart e 

Familienname Pol. Kerrastchen des Kfz. 
Familienname Pol. Kennzeichen des Klz. 

Vorname Vorname 

Geburtsdatum Geburtsdatum 
Geburtsort Geburtsort 

Wohnort Berlin (West) Wohnort Berlin (West) 

Straße Haus-Nr. StraBe Haus-Nr. 

PA-Nr. PA-Nr. 

Ausgeübte Tätigkeit Ausgeübte Tätigkeit 

Anzahl der mitreisenden Kinder Anzahl der mitreisenden Kinder 
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

Die Ein- und Ausreisekarte ist 
auf der Vorder- und Ruckseite vor Bitte bei Einreise an der Bitte bei Ausreise an der 
Reiseantritt mit Tinte in Block
schrift oder mit Sctveibmasehine 
auszufüllen. 

Grenzübergangsstelle der 
Deutschen Demc*ratiscrten Republik 
abgeben. 

Grenzüc-e-gangsstelie der 
Deutschen Derrokrattachen Republik 
abgeben. 
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Reisezie l i  n de r DDR Reiseziel in der DDR 
(Bei Di« uti eisen Anschrift dt« Betriebe«, Institute usw.)  (Bei Dienstreisen Anschrift des Betriebes, Instituts usw.) 

Familienname Familienname 

Vorname Vorname 

Geburtsdatum Geburtsdatum 

Wohnort Kreis Wohnort Kreis 

Straße Haus-Nr. Straße HaüS-Nr. 

Weitere Reiseziele in der DDR (Name und Anschrift) 
Aufenthalt von bis 

Weitere Reiseziele in der DDR (Name und Anschrift) 

F68V3 a 
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Einreiselrarte 

Familienname 
Pol. Kennzeichen des Kfz. 

Vorname 

Geburtsdatum Geburtsort 

Wohnort Kreis 

Straße 

PA-Nr. 

Ausgeübte Tätigkeit 

Anzahl der mitreisenden Kinder 
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

Die Ein- und Ausreisekarte ist 
auf der Rückseite vor Reiseantrttt ;
mit Tinte in Blockschrift oder 
mit Schreibmaschine auszufüllen'. 

Haus-Nr. 

Paßkontrolle 

Bitte bei Einreise an der 
Grenzübergangsstelle der ' 
Deutschen Demokratischen Republik 
obgeben 

Ausreisekarte 

Familienname 

Vorname 
Pol. Kennzeichen des Kfz. 

Geburtsdatum Geburtsort 

Wohnort Kreis 

Straße 

PA-Nr. 

Ausgeübte Tätigkeit 

Anzahl der mitreisenden Kinder 
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

FMISe

Haus-Nr. 

Paßkontrolle 

Bitte bei Ausreise an der 
Grenzübergangsstelle der 
Deutschen Demokratischen Republik 
abgebe n 
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Reiseziel in der DDR 
(Bei Dienstreisen Anschrift des Betriebes, Instituts usw.) 

Familienname 

Reiseziel in der DDR 
(Bei Dienstreisen Anschrift des Betriebes, Instituts usw.) 

Familienname 

Vorname' Vorname 

Geburtsdatum Geburtsdatum 

Wohnort Kreis Wohnort Kreis 

StraBe 

Weitere Reiseziele in der ODR (Name und Anschrift) 

Haus-Nr. Straße 

Aufenthalt von 

Weitere Reiseziele in der DDR (Name und Anschrift) 

Haus-Nr. 

bis 

t V-c 
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Einreisakarte 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum Geburtsort 

DI« Ein- und Ausreisekart« (st . 
auf der Vorder- und Rückseite vor 
Reiseantritt' mit Tinte in Block
schrift oder mit Schreibmaschine' • 
auszufüllen  V -

Pol. Kennzeichen des Kfz. 

Wohnort Kreis 

Straße Haus-Nr. 
Paßkontrolle 

PA-Nr. 

Ausgeübte Tätigkeit 

Anzahl der mitreisenden Kinder 
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

Bitte bei Einreise an der Grenz
übergangsstelle der Deutschen 
Demokratischen Republik ab  
geben / ' 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum Geburtsort 

Wohnort Kreis 

Straße Haus-Nr. 

PA-Nr. 

Ausgeübte Tätigkeit ' 

Anzahl der mitreisenden Kinder 
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

F68/3a 111/26/13 

Pol. Kennzeichen des Kfz. 

Paßkontrolle 

Bitte bei Ausreise an der Grenz
übergangsstelle der Deutschen 
Demokratischen Republik ab
geben 
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Reiseziel in der DDR 
(Bei Dienstrersen Anschrl't des Betriebes. Instituts usw.) 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Wohnort

Straße

Weitere Reiseziele in der DDR (Name und Anschrift) 

3 
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Reiseziel in der DDR 
(Bei Dienstreisen Anschrift des Betriebes, Instituts usw.) 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum 

 Kreis Wohnort Kreis 

 Haus-Nr. Straße Haus-Nr. 

Aufenthalt von bis 

Weitere Reiseziele in der DDR (Name und Anschrift) 
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1. Austauschblatt

(16. Änderung) 	 000317 Seife ; 1 
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Kontrolle bei Ein- und Ausreisen mit Reisezügen über 

Westberlin . 


1.	 Personen, die in Reisezügen über Westberlin in die DDR 

einreisen bzw. aus ihr ausreisen und die Reise in West

berlin nicht unterbrechen (d. h. die Grenzübergangs

stellen Griebnitzsee bzw. Staaken und Bahnhof Fried

richstraße werden mit dem gleichen Fernzug passiert),

benötigen, wenn sie im Besitz eines für die Ein- bzw. 

Ausreise gültigen Visums sind oder wenn bei Einreisen 

die Voraussetzung für die Erteilung eines Visums zur 

Einreise bzw. zur Ein- und Ausreise gegeben i s t , kein 

Transitvisum. 


2.1. Sind bei Einreisen solcher Personen die Voraussetzungen 

für die Erteilung des Visums zur Einreise bzw. zur Ein-

und Ausreise gegeben, i s t dieses während der einmaligen 

Kontrolle zwischen der BRD und Westberlin zu erteilen. 

Erforderlichenfalls sind auch IB auszustellen. 


2.2. Bei Personen, die im Besitz eines zur Einreise berech

tigenden Visums sind oder denen ein solches e r t e i l t 

wurde, i s t während der einmaligen .Kontrolle zu sichern,

daß sie im.Besitz einer Zählkarte sind, auf deren Ein

reise t e i l mindestens die Nummer des Passes bzw. anderen 

Personaldokumentes und die Anzahl der mitreisenden Kin

der eingetragen sind. Diese Festlegung gilt nicht für 

Personen, die entsprechend den Festlegungen des Ab

schnittes III/6/2 keine Zählkarte benötigen. 


2.3. Paßkontrollstempel sind während der einmaligen Kontrolle 

zwischen der BRD und Westberlin nicht anzubringen. Das 

gilt auch, wenn die Personen im Besitz eines Visums zur 
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Ein- und Ausreise (mehrmalig), das noch nicht mit einem 

Paßkontrollstempel versehen i s t  , sind. 


2.4. Das Anbringen der PaßkontrolIstempel und das Einbehalten 
des Einreisetsils der Zählkarte, sofern eine solche er
forderlich i s t  , hat durch die PKE Bahnhof Friedrichstraße 
zu erfolgen. v = ^ r ; : = = 

3.1. Bei Ausreisen erfolgt die vollständige Ausreisekon
trolle einschließlich des Anbringens der Paßkontroll

stempel und des Einbehaltens des Ausreiseteils der 

Zählkarte, sofern eine solche erforderlich i s t  , durch 

die PKE Bahnhof Friedrichstraße. 

Identitätsbescheinigungen und "Anlagen zum Paß/Ausweis" 

sind nicht einzubehalten. 

"Anlagen zum Paß/Ausweis" können einbehalten werden, 

wenn das vom Reisenden ausdrücklich gewünscht wird. 


3.2.	 Bei der einmaligen Kontrolle zwischen Westberlin und 

der BRD hat eine Prüfung hinsichtlich der Gültigkeit 


. der Dokumente zu erfolgen. Paßkontrollstempel sind 

nicht anzubringen. Das gi l t auch, wenn die Personen im 

Besitz eines Visums zur Ein- und Ausreise (mehrmalig), 

das noch nicht mit einem Paßkontrollstempel versehen 

i s t, s i n d. 

Identitätsbescheinigungen sind nicht einzubehalten. 

"Anlagen zum,Paß/Ausweis " sind einzubehalten (es sei 

denn, daß das darauf erteilte Visum zu weiteren Reisen 

berechtigt). 
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Grundsätze für das Anbringen der Paßkontrollstempel 


1.	 Das Anbringen der Paßkontrollstempel in Pässen, Paß
ersatzdokumenten, an bzw. auf Visa sowie auf den Zähl
bzw. Ein- und Ausreisekarten hat zur Wahrung der außen
politischen Interes sen der DDR, der Geheimhaltung der 
Reisetätigkeit bestimmter Bürger und der Sicherheit im 
grenzüberschreitenden Verkehr einschließlich der opera
tiven Auswertbarkeit der einzubehaltenden Dokumente so 
zu erfolgen, daß 

- saubere, vollständige und zweifelsfrei lesbare Stempel 

abdrücke entstehen und 


- sich keine Farbrückstände in den Pässen bzw. in den 

Westberliner Personalausweisen abzeichnen. 


2.	 Zur Gewährleistung dessen i s  t insbesondere zu sichern, 

daß 


- die Stempelabdrücke nicht zu feucht sind und in 

kürzester Zeit trocknenj 


- mit Paßkontrollstempel oder anderen Stempeln ver

sehene Dokumente so in die Pässe und Ausweise einge

legt bzw. so mit den Pässen und Ausweisen übergeben 

werden, daß sich keine Farbrückstände in den Pässen 

und Ausweisen abzeichnen können (z. B. indem Visa, 

die auf bzw. als Anlage e r t e i l  t werden, zusammen mit 

der Ausreisekarte so in den Paß bzw. Ausweis hinein

gelegt werden, daß die Paßkontrollstempelabdrücke 

beider Dokumente nach innen zeigem indem das Visum 

bzw. die Ausreisekarte so in den Paß bzw. Ausweis 

hineingelegt wird, daß der Teil des Visums bzw. der 

AusreisBkarte, auf dem sich der Paßkontrollstempel 

befindet, aus dem Paß bzw. Ausweis herausragt). 




1. Austauschblatt 

(48.	 Änderung) Seite 1 


Rückabfertigung von Personen im grenzüberschreitenden 

Reiseverkehr ' 


1 .	 Bei Rückabfertigung von Personen im grenzüberschreiten
den Reiseverkehr zum Zwecke der Rückführung von Waren 
und Gegenständen oder aus anderen Gründen, i s t im engen 
Zusammenwirken zwischen den Paßkontrolleinheiten und 
Grenzzollämtern unter Berücksichtigung der örtlichen 
Bedingungen an den Grenzübergangsstellen zu sichern,
daß 

- solche Personen ständig unter Kontrolle gehalten wer

den und das Kontrollterritorium unverzüglich verlassen 


- Personen, die bereits der Paßkontrolle unterzogen 

wurden, den PKE zur paßkontrollmäßigen Rückabfertigung

übergeben werden; 


- bei Personen, deren Paßkontrolle noch nicht erfolgte,

keine solche erfolgt. 


2.1. Im Falle einer notwendigen Rückabfertigung sind die in 

den Pässen bzw. an oder auf Visa angebrachten Paßkon

trollstempel mittels Stempelaufdruck "Ungültig" als 

ungültig zu erklären. ' - . , . .. 


2.2. Visa, die von den PKE als Anlage e r t e i l t wurden und nur 

für eine Reise berechtigen, sowie Zähl- bzw. Ein- und 

Ausreisekarten sind einzubehalten. 


Sofern örtlich möglich und zweckmäßig, können sie bei 

den PKE hinterlegt und bei erneuter Einreise wieder 

verwendet werden. Es i s t zu sichern, daß keine Doppel

abfertigung erfolgt und die angebrachten Paßkontroll
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stempel z e i t l i c h mit dem tatsächlich erfolgten Grenz

übertritt übereinstimmen. 


2.3. Es i s  t zu gewährleisten, daß e r t e i l t e Genehmigungen 
im Rahmen ihrer Gültigkeit von den Personen weiter
hin zum Grenzübertritt genutzt werden können (z. B  . 
Rückgabe des einbehaltenen Berechtigungsscheine-). 
Von den PKE e r t e i l t e Visa zur Einreise bzw. 2.. r Ein-
und Ausreise, die nicht ungültig gemacht und waren 
Inhaber belassen werden (z. B. bei Erteilung als 
Stempel in den Paß) sind entsprechend der erteilten 
Genehmigung (z. B. laut im Berechtigungsschein ange
gebener Gültigkeit) durch den Vermerk "Gültig bis ..." 
zu befristen. 
Erforderlichenfalls sind neue Zähl- bzw. Ein- und 
Ausreisekarten auszuhändigen. 

2.4. Ein- und Ausreiseteile der Zähl- bzw. Ein- und Aus

reisekarten von Personen, die rückabgefertigt wurden, 

sind, sofern s i e nicht bei erneuter Einreise ausge

geben werden, zu vernichten. 


3 .	 Die Rückerstattung erhobener Gebühren für Visa und IB 
hat gemäß Ziffer 4. der "Ordnung über die Erhebung 
und Kassierung von Gebühren für die Erteilung von Visa 
und die Ausstellung von Identitätsbescheinigungen durch 
die Paßkontrolleinheiten des Ministeriums für Staats
sicherheit - Visagebührenordnung -" zu erfolgen. 
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Verteilun g und Kontrolle bei Bürgern der BRD, die als 
i'.raftfahrer der Zubringer-KOM eingesetzt werden 

1  .	 Bürgern der BRD, die als Kraftfahrer der Zubringer-KOM 
Reisende nach bzw. von den Servicepunkten oder Wende
schleifen befördern und für die eine entsprechende Avi
sierung der Hauptabteilung vorliegt, i s  t durch die PKE 
der betreffenden Grenzübergangsstellen an der Staats
grenze der DDR zur BRD bei der ersten Einreise ein Visum 
zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) in den Paß mit einer 
Gültigkeit von 6 Monaten (konkretes Datum gerechnet vom 
Ausstellungstag i s  t einzutragen) und gebührenfrei zu 
erteilen. 

Im Visum i s  t das Wort "nach" zu streichen und anstelle 

eines Reisszielss der Vermerk "nur mit Zubringer-KOM" 

einzutragen. 


Nach Ablauf der Gültigkeit des Visums i s t  , sofern nichts 

Gegenteiliges angewiesen wird, ein neues Visum zu er

teilen. 


Diese Visa berechtigen nur zur Einreise mit von der BRD 

eingesetzten Zubringer-KQM bis zu den Servicepunkten bzw. 

Wendeschleifen. 


2.	 Bei der ersten Einreise und bei weiteren Einreisen, bei 
denen gemäß Ziffer 1  . ein neues Visum e r t e i l  t wird, hat 
der Kraftfahrer eine Zä-hlkarte, Vordruck F 73/1a, auszu
füllen. 
Diese Zählkarten verbleiben bei den PKE. 
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Bei der ersten Einreise und bei der letzten Ausreise 

im Rahmen der Gültigkeit des Visums i s  t das Visum 

mit Paßkontrollstempel zu versehen. 

Bei allen dazwischenliegenden Grenzübertritten sind 

keine Zählkarten auszugeben und keine Paßkontroll- ,

stempel im Paß anzubringen. 

Die Kontrolle der Ein- und Wiederausreise hat mittels 

einer Kartei, auf der Datum und Uhrzeit a l l e  r Ein- und 

Ausreisen vermerkt werden, zu erfolgen. 




1 . Austauschblatt 
(55.	 Änderung) 


Visaerteilung und Kontrolle bei Personalen der DSG 


1 . . Personale der DSG benötigen zur Dienstausübung in 
Reisezügen (Einreisezüge)" ein Visum zur Ein- und Aus

. reise (mehrmalig), das nach Vorlage eines Berechti

gungsscheines zum Empfang eines Visums zu erteilen 

und mit dem Vermerk "als Personal der DSG" zu ver

sehen i s t  . (Auf den Berechtigungsscheinen wird dieser 


V	 Vermerk ebenfalls angebracht.) 

:
. ,. Diese Festlegung g i l  t auch für Personale der DSG, die 


*in Zügen über Westberlin nach Berlin-Stadtbahn einrei

sen. In diesem F a l l hat die Visaerteilung nach Vorlage 

des Berechtigungsscheines während der einmaligen Kon

tro l l e zwischen der BRD und Westberlin zu erfolgen. 


2.1.	 Erfolgt die Einreise in Reisezügen direkt in die DDR, 

hat die Abfertigung der Dokumente entsprechend den 

bestehenden Festlegungen zu erfolgen. 


2.2.	 Bei Einreisen über Westberlin nach Berlin-Stadtbahn 

i s  t während der einmaligen Kontrolle zwischen der BRD 

und Westberlin der Paßkontrollstempel bei der ersten 

Reise am Visum und bei allen weiteren Hin- und Rück

reisen - außer bei Westberlinern - im Paß (im Rahmen 

der Gültigkeit des Visums) anzubringen. 

Eine Abfertigung mit Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte 

hat nicht zu erfolgen. 


3 . 1 .	 Wird entgegen den festgelegten Grundsätzen kein Berech
tigungsschein zum Empfang eines Visums vorgelegt bzw. 
i s  t kein gültiges Visum zur Ein- und Ausreise vorhanden, 
i s  t bei Einreisen in Reisezügen direkt in die DDR: 
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der Angestellte der DSG s c h r i f t l i c  h zu belehren. 

Die Belehrung hat wie folgt zu Icuten: 

• ' -. . " Belehrung '* 

Am ... wurde ich (Name, Vorname) de; rüber belehrt, 

daß ich zur E i n r e i s e in die Deutsche Demokratische 

Republik zur Berufsausübung im Femzugdienst ein 

Visum, dos entsprechend .don Rechtsvorschriften der 

DDR nur bei Vorliegen eines Berechtigungescheines 

zum Empfang eines Visums e r t e i l  t wird, benötige. 

Mir würde zur Kenntnis gegeben, daß der Berechti

gungsschein zum Empfang eines Visums durch die Di

rektion der DSG in Frankfurt (Main) über die Direk

tion der Mitropa in der Hauptstadt der DDR zu bean
tragen i s t  . 


Zug-Nr.:". 
Diese Belehrung i s  t mit Schreibmaschine vorzuschrei
ben und durch dor, betreffenden Angehörigen der DSG 
unterschreiben zu l a s s e n , .• 
Unter der Zugnummer i s  t die ausgeübte Tätigkeit des- • 
..Betreffenden ( z , B. Schlafwagenschaffner oder Spsise
wagenkellner) zu vermerken; 

ein Visum zur E i n - und Ausreise (einmalig), gebühren

f r e i  , mit dem Vormerk " a l s Personal der DSG"zu e r t e i 

len und bei Bürgern anderer Staaten mit dem Stempel 

"W" zu vorsehen; 


- der betreffende Angehörige der DSG der für den Z i e J 
. .- . bahnhof in der DDR zuständigen B e z i r k s V e r w a l t u n g fCr 


S t a a t s S i c h e r h e i t , Abteilung XIX, f e r n s c h r i f t l i c h vor
zumelden. 


3 . 2 .	 Wird entgegen den festgelegten Grundsätzen kein Berech
tigungsschein zum Empfang eines Visums vorgelegt bzw. 
i g t kein gültiges Visum zur E i n - und Ausreise vorhanden, 
i s  t bei E i n r e i s e n in Reisezügen über Westberlin nach 
Berlin-Stadtbahn ein Transitvisum zu e r t e i l e n . 
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4.1.	 Der Dienst der in den nach bzw. von Berlin-Stadtbahn 

verkehrenden Zügen tätigen Personale der DSG endet 

bzw. beginnt am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße. Wei

terreisen in den Leerzügen bis zum Qstbahnhof bzw. 

bis zum Bahnhof Rummelsburg sind durch die PKE Bahnhof 

Friedrichstraße unabhängig davon, ob ein Visum zur 

Ein- und Ausreise (mehrmalig) oder ein Transitvisum 

er t e i l  t wurde, nicht zu gestatten. 


4 .2 . Personale der DSG, die im Besitz eines Visums zur Ein-
und Ausreise (mehrmalig) sind, können nach Ankunft der 
Züge am Bahnhof Friedrichstraße über diese Grenzüber
gangsstelle auf der Grundlage des Visums zur Ein- und 
Ausreise (mehrmalig) in die Hauptstadt der DDR einreisen 
Alle anderen Einreisen außerhalb der Ankunftszeiten der 

Fernzüge sind durch die PKE Bahnhof Friedrichstraße 

nicht zu gestatten. 


Bei der Einreise in die Hauptstadt hat die Abfertigung 

mit Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte zu erfolgen. Eine 

erneute Abstempelung des Passes i s  t nicht vorzunehmen. 

Bei der Ausreise i s  t der Ausreiseteil der Zähl- bzw. 

Ein-	 und Ausreisekarte einzubehalten und der Paß mit . 

Paßkontrollstempel zu versehen. 


Personale der DSG, die im Besitz eines Transitvisums 

sind, können nur nach den für sie geltenden Bestim

mungen in die Hauptstadt der DDR einreisen (z. B. Bür

ger der BRD mit Visum zum Tagesaufenthalt nach Durch

führung des verbindlichen Mindestumtausches). 


5.	 Die schriftlichen Belehrungen gemäß Ziffer 3.1. sind 

monatlich an die Abteilung Paßkontrc1iregime und Kon

trolltechnik zu übersenden. 
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Zwischenzeitliche Ausreise 


1.	 Bürgern anderer Staaten, für die Visapflicht besteht, 

und Westberlinern kann während ihres Aufenthaltes in 

der DDR von den zuständigen Dienststellen des PaQ- und 

Meldewesens eine zwischenzeitliche Ausreise nach anderen 

Staaten und Westberlin genehmigt werden. Im Falle der 

Genehmigung wird ein Visum zur Aus- und Piedereinreise 

(vgl. Abschnitt III/3/7) mit einer Gültigkeit entspre

chend der Gültigkeit der Aufenthaltsberechtigung e r t e i l  t 

und gleichzeitig eine neue Zähl- bzw. Ein- und Ausreise

karte übergeben. 


Bürgern nichtsozialistischer Staaten einschließlich Bür
gern der BRD, die während der Zeit ihres Aufenthaltes in 
Berliner Hotels kommerzielle oder sonstige Interessen in 
Westberlin wahrnehmen wollen, kann auf Ersuchen der Beauf
tragten der Reiseagentur der Interhotels "Travel Service" 
durch die Ausländermeldestelle der Abt. PM des PdVP Berlin 
das Visum zur Aus- und Wiedereinreise, ein- oder auch mehr
malig, mit einer Gültigkeit entsprechend der Gültigkeit 
der Aufenthaltsberechtigung e r t e i l  t werden. 

Die zwischenzeitlichen Aus- und Wiedereinreisen sind auf 

der Grundlage der erteilten Aus- und Wiedereinreisevisa 

zu gestatten. Gegebenenfalls bereits vorhandene Visa zur 

Ausreise (für die endgültige Ausreise - vgl. Abschnitt 

II1/3/6) haben unberücksichtigt zu bleiben. Wird bei Paß

inhabern unterhalb des Visums zur Ausreise der Vermerk 

"s. Seite ..." festgestellt, i s  t die in diesem Vermerk ge

nannte Seite, auf der sich das Visum zur Aus- und Wieder

einreise befindet, aufzuschlagen. (Die Dienststellen des 
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Paß- und Meldewesens sind angewiesen, sofern das Visum 

zur Ausreise bereits e r t e i l  t wurde, unter diesem den ge

nannten Vermerk anzubringen und in ihm die Seitenzahl, 

auf derdas Visum zur Aus- und Wiedereinreise im Paß er

t e i l  t wurde, einzutragen). 


Bei der Ausreise i s  t der Ausreiseteil der Zähl- bzw. Ein-

und Ausreisekarte mit der die Einreise erfolgte, und bei 

der Einreise die von der Dienststelle des Paß- und Melde

wesens ausgehändigte neue Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte 

entsprechend den geltenden Festlegungen zu kontrollieren 

und abzufertigen. 


2 .	 Die PKE Bahnhof Friedrichstraße und Friedrich-/Zimmerstraße 
können Ausländern (außer Bürgern der BRD und Westberlinern), 

- die nach Westberlin ausreisten, ohne vorher das Visum 

zur Aus- und Wiedereinreise einzuholen und bei denen 

bei der Ausreisekontrolle nicht festgestellt wurde, daß 

sie erneut einreisen möchten, und 


-	 im Besitz einer noch gültigen Aufenthaltsberechtigung 

sind, 


ein Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig) mit einer Gül

tigkeit entsprechend der Gültigkeit der Aufenthaltsberech

tigung erteilen. 
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Besitz eines gültigen Passes und einer gültigen Aufent

haltsberechtigung oder Aufenthaltsgenehmigung sowie des 

Ausreiseteils der Zählkarte, Vordruck F 73/1, sind. 


Bei der Aus- und Wiedereinreise i s  t der Paßkontroll

stempel im Paß anzubringen;und die Abfertigung mit 

Zählkarte, Vordruck F /3/1, vorzunehmen. 


2  .	 Bürgern nichtsozialistischer Staaten und Westberlinern 
kann während ihres Aufenthaltes in der DDR von den zu
ständigen Dienststellen des Paß- und Meldewesens eine 
zwischenzeitliche Ausreise nach anderen Staaten geneh
migt werden. Im Falle der Genehmigung wird ein Visum 
zur Aus- und Wiedereinreise (vgl. Abschnitt I I I / 3 / 7 ) 
mit einer Gültigkeit entsprechend der Gültigkeit der 
Aufenthaltsberechtigung erteilt" und gleichzeitig eine 
neue Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte übergeben. 

Die zwischenzeitlichen Aus- und Wiedereinreisen sind 

auf der Grundlage der erteilten Aus- und Wiedereinreise 

visa zu gestatten. Gegebenenfalls bereits vorhandene 

Visa zur Ausreise (für die endgültige Ausreise - vgl. 

Abschnitt I I I / 3 / 6 ) haben unberücksichtigt zu bleiben. 

Wird bei Paßinhabern unterhalb des Visums zur Ausreise 

der Vermerk " s  . Seite ..." festgestellt, i s  t die in die 

sem Vermerk genannte Seite, auf der sich das Visum zur 

Aus- und Wiedereinreise befindet, aufzuschlagen. (Die 

Dienststellen des Paß- und Meldewesens sind angewiesen, 

sofern das Visum zur Ausreise bereits e r t e i l t wurde, 

unter diesem den genannten Vermerk anzubringen und in 

ihm die Seitenzahl, auf der das Visum zur Aus- und Wie 

dereinreise im Paß e r t e i l t wurde, einzutragen). 
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Bei der Ausreise i s  t der Ausreiseteil der Zähl- bzw. 

Ein- und Ausreisekarte mit der die Einreise erfolgte, 

und bei der Einreise die von der Dienststelle des Paß
und Meldewesens ausgehändigte neue Zähl- bzw. Ein- und 

Ausreisekarte entsprechend den geltenden Festlegungen 

zu kontrollieren und abzufertigen. 
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Rückabfertigung von Personen im grenzüberschreitenden 

Reiseverkehr 


1 .	 Bei Rückabfertigung von Personen im grenzüberschreiten
den Reiseverkehr zum Zwecke der Rückführung von Waren 
und Gegenständen oder aus anderen Gründen, i s  t im engen 
Zusammenwirken zwischen den Paßkontrolleinheiten und 
Grenzzollämtern unter Berücksichtigung der örtlichen 
Bedingungen an den Grenzübergangsstellen zu sichern, daß 

- solche Personen ständig unter Kontrolle gehalten wer

den und das Kontrollterritorium unverzüglich verlassen 


/ 
- Personen, die bereits der Paßkontrolle unterzogen 
wurden, den PKE zur paßkontrollmäßigen Rückabfertigung 
übergeben werdeni 

- bei Personen, deren Paßkontrolle hoch nicht erfolgte, 

keine solche erfolgt. 


2 . 1 . Im Falle einer notwendigen Rückabfertigung sind die in 
den Pässen bzw. an oder auf Visa angebrachten Paßkon
trollstempel mittels Stempelaufdruck "Ungültig" als un
gültig zu erklären. 

2.2. Visa, die von den PKE als Anlage er t e i l t wurden und nur 

für eine Reise berechtigen, sowie Zähl- bzw. Ein- und 

Ausreisekarten sind einzubehalten. 


Sofern örtlich möglich und zweckmäßig, können sie bei 

den PKE 'hinterlegt und bei erneuter Einreise wieder ver

wendet werden. Es i s  t zu sichern, daß keine Doppelabfer
tigung erfolgt und die angebrachten Paßkontrollstempel 

zeit l i c  h mit dem tatsächlich erfolgten Grenzübertritt 

übereinstimmen. 
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Es i s  t zu gewährleisten, daß erteilte Genehmigungen 

im Rahmen ihrer Gültigkeit von den Personen weiter

hin zum Grenzübertritt genutzt werden können (z. B. 

Rückgabe des einbehaltenen Berechtigungsscheines). . 

Von den PKE erteilte Visa zur Einreise bzw. zur Ein-

un'd Ausreise, die nicht ungültig gemacht und deren 

Inhaber belassen werden (z = B = bei Erteilung als 

Stempel in den Paß) sind entsprechend der erteilten 

Genehmigung (z. B. laut im Berechtigungsschein ange

gebener Gültigkeit) durch den Vermerk "Gültig bis ..." 

zu befristen. 

Erforderlichenfalls sind neue Zähl- bzw. Ein- und 

Ausreisekarten auszuhändigen. 


Ein- und Ausreiseteile der Zähl- bzw. Ein- und Ausreise 

karten von Personen, die rückabgefertigt wurden, sind, 

sofern sie nicht bei erneuter Einreise ausgegeben wer

den, zu vernichten. 


Die Rückerstattung erhobener Visagebühren hat gemäß 

Ziffer 6. der "Ordnung über die Nachweisführung, Ab

rechnung und Kontrolle bei der Erhebung und Kassierung 

von Gebühren für die' Erteilung von Visa durch die Paß
kontrolleinheiten des Ministeriums für Staatssicher

heit" zu erfolgen. 
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Reisen von Ausländern mit ständigem Wohnsitz in der DDR 


1.	 Reisen von Ausländern mit ständigem Wohnsitz in der DDR 

unterliegen der Visapflicht. 


Ausgenommen von der Visapflicht sind: 


-	 Bürger der VR Polen mit ständigem Wohnsitz in der DDR 

bei Reisen nach der VR Polen, 


-	 Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz in der DDR bei 

Reisen nach der CSSR (außer wenn die Reise über die 

VR Polen erfolgen s o l l )  , 


-	 Bürger der UdSSR mit ständigem Wohnsitz in der DDR bei 

Reisen nach der VR Polen und der CSSR. 


2.1.	 Ausländer mit ständigem Wohnsitz in der DDR, die das 

14. Lebensjahr vollendet haben, erhalten von den Dienst

s t e l l e n der DVP eine Aufenthaltserlaubnis. Die Aufent

haltserlaubnisse sind Personalausweise im Sinne der 

Personalausweisordnung der DDR. 


Aufenthaltserlaubnisse erhalten auch Personen, die aus 

Asylgründen in der DDR Aufenthalt genommen haben und 

Personen, bei denen das aus anderen Gründen, die im 

Interesse der DDR liegen, notwendig i s t  , unabhängig da

von, ob eine ständige Wohnsitznahme oder ein längerer 

z e i t l i c  h nicht bestimmbarer Aufenthalt erfolgt. 

(Bei diesen Personen müssen a l l e Vermerke und Visa auf 

der "Anlage zum Paß/Ausweis" angebracht werden.) 
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2.2. Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, werden in die Aufenthaltserlaubnis ihrer Eltern 

eingetragen. Wenn Kinder des Inhabers der Aufenthalts

erlaubnis die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen, wird 

dies zu den Angaben des Kindes hinzugefügt. I s  t dies 

aus Platzgründen nicht möglich, erfolgt die Eintragung 

auf den Seiten für Vermerke. Diese Kinder können, auch 

wenn s i e im PaG des Inhabers der Aufenthaltserlaubnis 

eingetragen sind, nur gemäß den für Bürger der DDR gel

tenden Voraussetzungen und Bestimmungen die Staatsgrenze 

überschreiten. 


2.3. Die Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnisse wird wie 

folgt festgelegt: 


- für Bürger s o z i a l i s t i s c h e r Staaten für die Dauer der 

Gültigkeit des Heimatpasses, jedoch nicht länger a l s 

5 Jahre, 


- für Bürger n i c h t s o z i a l i s t i s c h e r Staaten und Staaten
lose für 1 Jahr. 


Die Aufenthaltserlaubnisse können um die jeweils f e s t 

gelegte Gültigkeit auf den Seiten 6 - 8 verlängert 

werden . 


2.4. Bei Genehmigung	 von Reisen (außer bei Übersiedlungen) 

werden die Aufenthaltserlaubnisse von den Di e n s t s t e l 

len der DVP nicht einbehalten. 


Sofern beim Grenzübertritt Aufenthaltserlaubnisse vor

gelegt bzw. f e s t g e s t e l l t werden, sind sie weder einzu

behalten noch in die Paßkontrolle einzubeziehen. Eine 

Einbeziehung in die Paßkontrolle kann erfolgen, wenn 

dies im E i n z e l f a l l a l s zweckmäßig erscheint. 
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3.	 Bei Bürgern der UdSSR, VR Bulgarien, CSSR, Mongoli- • 

sehen VR, VR Polen, SR Rumänien, Ungarischen VR, 

Republik Kuba, SR Vietnam, SFR Dugoslawien und KDVR 

mit ständigem Wohnsitz in der DDR wird die Erteilung 

bzw. der Besitz der Aufenthaltserlaubnis durch den 

Vermerk "Aufenthaltserlaubnis Mr. ... am ... e r t e i l t  " 

im Paß (auf der letzten Seite bzw. der hinteren inne

ren Umschlagseite) eingetragen. 


Durch diesen Vermerk i s  t (in Abgrenzung zu den Fest

legungen des Abschnittes I I I / 2  ) eindeutig f e s t s t e l l  

bar, daß der Paßinhaber seinen ständigen Wohnsitz in 

der DDR hat und somit -abgesehen von den unter 1. ge

nannten Ausnahmen - der Visapflicht unterliegt. 


Bürger a l l e r anderen Staaten und Staatenlose erhalten 

den gleichen Vermerk auf der "Anlege zum Paß/Ausweis". 


Im Falle der Obersiedlung oder des Erwerbs der Staats

bürgerschaft der DDR wird der Vermerk im Paß gestrichen 

bzw. die "Anlage zum Paß/Ausweis" einbehalten. 


4.1.	 Ausländer mit ständigem Wohnsitz in der DDR benötigen 
- abgesehen von den unter 1. genannten Ausnahmen 
für die Aus- und Wiedereinreise bzw. für die Ausreise 
e'in Visum gemäß II/2/2, Anlage A bzw. gemäß II/2/3/2. 

Die Visa werden - außer bei Obersiedlungen - mit dem 

Vermerk "und Wiedereinreise in die Deutsche Demokra

tische Republik" (bei Visa gemäß II/2/2, Anlage 4, in 

der Zeile "über" und bei Visa gemäß II/2/3/2 unter 

dem Ausstellungsdatum) versehen. I s  t dieser Vermerk 

nicht vorhanden, berechtigen die Visa nicht zur Wieder

einreise in die DDR. 
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cherheitsmäßigen Gründen ( z . B. bei chilenischen Po
lit-Emigranten) a n s t e l l e der Eintragung bestimmter 

Zielländer und bestimmter Grenzübergangsstellen im 

Visum "nach a l l e n Staaten und Westberlin" und "über 

a l l e Grenzübergangsstellen" eingetragen werden. 


Die Auslandsvertretungen der DDR sind befugt, unter 

*	 bestimmten Voraussetzungen die Gültigkeit der Visa 


zu verlängern. 


4.2.	 Bürger anderer Staaten und Staatenlose mit ständigem 

Wohnsitz in der DDR, die Teilnehmer von Reisegruppen 

sind, dürfen nicht in Sammelreiselisten eingetragen 

s e i n . Sie benötigen ein eigenes Visum. 


4.3.	 Bürger der UdSSR mit ständigem Wohnsitz in der DDR 

und Bürger dor Mongolischen VR mit ständigem Wohn

s i t  z in der DDR erhalten für Dienstreisen nach der-

UdSSR bzw. nach der Mongolischen VR ein Dienstvisum 

gemäß Abschnitt I I / 2 / 2 , Anlage 2 oder 3. 


Bei E r t e i l u n g von Visa an Bürger der UdSSR mit stän
digem Wohnsitz in der DDR für Reisen nach der UdSSR 
wird von den D i e n s t s t e i l e n der DVP bei 

-	 Reisen zum Besuch vor, Mitarbeitern der Vertretungen 

der DDR am Visum oben rechts der Stempel "AO", 


- Dienstreisen vor dem Wort "Dienstvisum" der Stempel 

' "AB" , ^ 


-	 Reisen im Rahmen des Austausches zwischen g e s e l l 

s c h a f t l i c h e n Organisationen, s t a a t l i c h e n und an

deren I n s t i t u t i o n e n vor dem Wort "Visum" der Stem

pel "AB-Austousch", 


-	 Reisen zu Erholungs- und Heilzwecken vor dem Wort 

"Visum" der Stempel "AC-Kuraufenthalt", 
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- Touristenreisen über dem Wort "Visum" der Stempel 

"Touristenvisum", 


- Reisen mit dem Ehepartner oder einem anderen Familien

angehörigen, der Bürger der DDR und Inhaber eines 

Diplomatenpasses der DDR i s t  , hinter der konstanten 

Visum-Nummer der Stempel "D" 


angebracht. 


4.4.	 Ansonsten gelten die Festlegungen der Abschnitte I I / 2 /  1 
II/2/3/2 analog. Die für Ausländer mit ständigem Wohnsitz 
in der DDR bestehenden Voraussetzungen für die Genehmigung 
von Reisen sowie die für sie bestehenden Reisemöglichkei
ten entsprechen nicht oder nur bedingt denen, die für 
Bürger der DDR gelten. 

4.5.	 Die Visa werden in den Paß, erforderlichenfalls in den 

Fremdenpaß der DDR, und in Ausnahmefällen auf der "An

lage zum Paß/Ausweis" e r t e i l t  . Wurde ein Visum zur mehr

maligen Aus- und Wiedereinreise auf der "Anlage zum Paß/ 

Ausweis" e r t e i l t  , i s  t nur bei der ersten Ausreise und 

der letzten Wiedereinreise im Rahmen der Gültigkeit dss 

Visums der Paßkontrollstempel anzubringen. 


5.	 Ausländer mit ständigem Wohnsitz in der DDR, deren Aus-

und Wiedereinreise bzw. Ausreise der Visapflicht unter

l i e g t , benötigen die Zählkarte, Vordruck F 74/3. Dies 

bezieht sich auch auf Reisen nach so z i a l i s t i s c h e n Staa

ten. 


Bei Übersiedlungen i s  t bei der Ausreise nur der Ausreise

t e i  l •erforderlich ( i s  t dennoch auch der E i n r e i s e t e i l vor

handen, i s  t dieser mit einzubehalten und zu vernichten). 
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Die Einziehung der Aufenthaltserlaubnis wird auf dem 

unteren freien Rand der Rückseite des Ausreiseteils 

der Zählkarte von den Dienststellen der DVP mit dem 

Vermerk "Personalausweis abgegeben" bestätigt. Der 

Vermerk wird gesiegelt und unterschrieben. 


Die Ausgabe der Zählkarten an Inhaber von Visa zur mehr

maligen Aus- und Wiedereinreise sowie die Abfertigung 

der Zählkarten hat gemäß den in Abschnitt II/4/2, Ziff. 

2.2. und 3., getroffenen Festlegungen zu erfolgen. 


6.	 Bei Reisen ohne Visum nach der VR Polen bzw. nach der 
CSSR (vgl. Ziffer 1 . ) i s  t bei der Aus- und Einreise der 
Paß mit Paßkontrollstempel zu versehen. 

Dies g i l  t nicht für polnische Kinder, die aus Gründen des 

Schulbesuchs in der-VR Polen täglich die Staatsgrenze 

überschreiten. 




3. Austauschblatt 
(68. Änderung) 

III/7/2 
Seite 1 

Fremdenpaß der DDR 

1.1. Fremdenpässe der DDR werden von der HA Konsularische An
gelegenheiten des Ministeriums für Auswärtige Angelegen

heiten sowie vom Ministerium des Innern und den Dienst

stellen der DVP - PM - für 


- Reisen bzw. ständige Ausreisen nach dem Ausland von 

. Staatenlosen mit ständigem Wohnsitz bzw. länger be


fristeten Aufenthalt in der DDR; 

. Bürgern nichtsozialistischer Staaten mit ständigem 

Wohnsitz oder länger befristeten Aufenthalt in der 

DDR, die keinen gültigen Heimatpaß besitzen (das 

t r i f f  t auch dann zu, wenn sie ihren Heimatpaß in der 

DDR verloren haben und ihr Heimatstaat in der DDR 

keine Auslandsvertretung unterhält); 


. Bürgern nichtsozialistischer Staaten, denen der län

gerbefristete Aufenthalt in der DDR mit Dokumenten, 

die von der DDR nicht anerkannt werden, genehmigt wur

de; 


- Personen, denen die Verleihung der Staatsbürgerschaft 

der DDR widerrufen oder denen die Staatsbürgerschaft der 

DDR aberkannt wurde und die deshalb die DDR nach anderen 

Staaten (außer der BRD) zu verlassen haben bzw. die mit 

dem Antrag auf ständige Ausreise aus der DDR gleichzeitig 

Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft gestellt 

haben. (Besitzen die Personen jedoch eine weitere Staats

bürgerschaft, wird eine IB ausgestellt.) 


ausgestellt. 


1.2.	 Die Staatsbürgerschaft wird auf Seite 7 des Fremdenpasses 

unter Verwendung des Änderungsstempels von der ausstellen

den Behörde eingetragen. Bei Personen, die keine Staatsbür

gerschaft besitzen, wird dieses vermerkt. Auf Seite 3 wird 

der Vermerk "s. S. 7" angebracht. 
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Fremdenpässe werden mit einer Gültigkeit von 6 Monaten 

zusätzlich zur beantragten Ausreisedauer ausgestellt. 

Bei erneuten Reisen erfolgt eine diesem Grundsatz entspre

chende Verlängerung. 

Fremdenpässe für ständige Ausreisen werden mit einer Gül

tigkeitsdauer von 6 Monaten ausgestellt. 

Eine Verlängerung der Gültigkeit durch die Auslandsver

tretungen der DDR i s  t nicht statthaft. 


Als Geltungsbereich wird auf Seite 7 der Vermerk "Gül

tig für alle Staaten und Westberlin" eingetragen. 


Der Grenzübertritt von Inhabern eines Fremdenpasses der 

DDR i s  t nur mit einem gültigen Visum zur Aus- und Wieder

einreise bzw. zur Ausreise zu gestatten: 


- Bei Reisen bzw. ständigen Ausreisen von Inhabern eines 

Fremdenpasses, die ihren ständigen Wohnsitz in der DDR 

haben bzw. hatten, mit einem Visum zur Aus- und Wieder

einreise bzw. Ausreise (vgl. auch I I I / 7 / 1  , Ziffer 4.1., 

I1/2/2 und II/2/3/2) und in Verbindung mit einer Zähl

karte, Vordruck F 74/3 (vgl. auch I I I / 7 / 1  , Ziffer 5., 

und II/4/2) ; 


- Bei Inhabern eines Fremdenpasses, die sich nur zeit

weilig in der DDR aufhalten bzw. aufhielten, mit einem 

Visum zur Aus- und Wiedereinreise bzw. Ausreise (vgl. 

auch III/3/7 oder III/3/6) in Verbindung mit einer Zähl 

karte, Vordruck F 73/1. 
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Grundsätze für das Gestatten der Weiterreise von Bürgern 

s o z i a l i s t i s c h e r Staaten nach dritten Staaten und nach West-

l i  n 


1.	 Bürgern der. 


UdSSR, CSSR, Ungarischen VR, SR Rumänien, VR Bul

garien, VR Polen und der SR Vietnam 


i s t die Aus- bzw. Weiterreise nach dritten Staaten und 

nach Westberlin nur zu gestatten, wenn ihre Reisedoku

mente entsprechend den Festlegungen der Abschnitte 

' I I I / 0 / 1 - I I I / 8 / 7 dazu berechtigen. 


2.	 bürgern der ' 


Mongolischen VR, der Republik Kuba und der KDVR 


i s t die Ausreise nach Westberlin über die zugelassenen 

Grenzübergangsstellen an der Staatsgrenze im Bereich der 

Hauptstadt der DDR zu Westberlin nur zu gestatten, wenn 

,ie im Besitz von Berechtigungen entsprechend den Fest

legungen der Abschnitte I I I / 8 / 8 - III/B/10 sind. 


3.	 Diese Grundsätze und die Festlegungen der nachfolgenden 

Abschnitte gelten nicht für Bürger der unter 1. und 2. 

genannten Staaten mit ständigen Wohnsitz 


- in der DDR 

- in n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n und anderen dritten Staaten 


(z. B. in der SFR Jugoslawien) sowie in Westberlin. 


Sie gelten ferner nicht für Inhaber von Diplomatenpässen, 

es sei denn, daß in den nachfolgenden Abschnitten ausdrück 
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l i c h auch für s i e entsprechende Festlegungen getroffen 

wurden, und sie gelten nicht für den Grenzübertritt von 

Inhabern eines Diplomatenausweises nach Westberlin über 

die zugelassenen Grenzübergangsstellen an der Staats

grenze im Bereich der Hauptstadt der DDR zu Westberlin. 


4.	 Bei Inhabern einer Grenzempfehlung bedarf die Berechti

gung zum Grenzübertritt nach Westberlin generell keiner 

Prüfung. Es kann davon ausgegangen werden, daß der Be

s i t z einer Grenzempfehlung (mit der Eintragung der be

treffenden Grenzübergangsstelle nach Westberlin) die 

Berechtigung zum Grenzübertritt nach Westberlin ein

schließt. 


5.	 Bei Bürgern der unter 1. genannten Staaten mit stän

digem Wohnsitz in einem anderen dieser Staaten i s  t im 

Zweifelsfalle die durch den Aufenthaltsstaat e r t e i l t e 

Genehmigung zur Ausreise maßgebend (z. B. Gestatten 

der Ausreise eines Bürgers der Ungarischen VR mit 

ständigem Wohnsitz in der CSSR, wenn dafür ein gülti

ges Ausreisevisum der CSSR vorhanden i s t )  . 


Bürgern, die mit Personalausweis bzw. mit Personalaus

weis und Reiseanlage in die DDR einreisten, i s  t die 

Weiterreise nach n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n Staaten und West

berlin in keinem Fal l e zu gestatten. 


6.1.	 Bei beabsichtigten Transitreisen von Bürgern der unter 

1. genannten Staaten zwischen der BRD und Westberlin 

auf dem Straßenwege i s  t bereits bei der Einreisekon

t r o l l e zu prüfen, ob eine Berechtigung zur Reise vor

l i e g t . Liegt diese Berechtigung nicht vor, i s  t der 

Transit nach der BRD bzw. Westberlin nicht zu gestatten 
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Grundsätze für das Gestatten der Weiterreise von Bürgern 

s o z i a l i s t i s c h e r Staaten nach dritten Staaten und nach West
ber 1 in 


1.	 Bürgern der • 


UdSSR, CSSR, Ungarischen VR, SR Rumänien, VR Bul

garien, VR Polen und der SR Vietnam 


i s t die Aus- bzw. Weiterreise nach dritten Staaten und 

nach Westberlin nur zu gestatten, wenn ihre Reisedoku

mente entsprechend den Festlegungen der Abschnitte 

111/8/1 - I I I / 0 / 7 dazu berechtigen. 


2.	 Bürgern der • . 


Mongolischen VR, der Republik Kuba und der KDVR 


i s t die Ausreise nach Westberlin über die zugelassenen 

Grenzübergangsstellen an der Staatsgrenze im Bereich der 

Hauptstadt der DDR zu Westberlin nur zu gestatten, wenn 

sie im Besitz von Berechtigungen untsprechend den Fest-

Legungen der Abschnitte 111/8/8 - 111/8/10 sind. 


3.	 Diese Grundsätze und die Festlegungen der nachfolgenden 

Abschnitte g/elten nicht für Bürger der unter 1. und 2. 

genannten Staaten mit ständigem Wohnsitz 


- in der DDR 

- in n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n und anderen dritten Staaten 


(z. B. in der SFR Jugoslawien) sowie in Westberlin. 


Sie gelten ferner nicht für Inhaber von Diplomatenpässen 

und für den Grenzübertritt von Inhabern von Diplomaten

ausweisen nach Westberlin über die zugelassenen Grenzübe 
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yangsstellen an der Staatsgrenze im Bereich der Hauptstadt 

der UDR zu Westberlin, es sei denn, daß in den nachfolgen

den Abschnitten ausdrücklich auch für sie entsprechende 

Festlegungen getroffen wurden. 


Bei Inhabern einer Grenzempfehlung bedarf die Berechti

gung zum Grenzübertritt nach Westberlin generell keiner 

Prüfung. Es kann davon ausgegangen werden, daß der Be

s i t z einer Grenzempfehlung (mit der Eintragung der be

treffenden Grenzübergangsstelle nach Westberlin) die 

Berechtigung zum Grenzübertritt nach Westberlin ein

schließt. 


Bei Bürgern der unter 1. genannten Staaten mit ständigem 

Wohnsitz in einem anderen dieser Staaten i s t im Zweifels

f a l l e die durch den Aufenthaltsstaat e r t e i l t e Genehmigung 

zur Ausreise maßgebend (z. B. Gestatten der Ausreise e i  

nes Bürgers der Ungarischen VR mit ständigem Wohnsitz in 

der CSSR, wenn dafür ein gültiges Ausreisevisum der CSSR 

vorhandenist). 


Bürgern, die mit Personalausweis bzw. mit Personalausweis 

und Reiseanlage in die DDR einreisten, i s t die Weiterreise 

nach n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n Staaten und Westberlin in keinem 

F a l l e zu gestatten. , 


Bei beabsichtigten Transitreisen von Bürgern der unter 

1. genannten Staaten zwischen der BRD und Westberlin 

auf dem Straßenwege i s  t bereits bei der Einreisekon

t r o l l e zu prüfen, ob eine Berechtigung zur Reise vor

l i e g t . Liegt diese Berechtigung nicht vor, i s t der 

Transit nach der BRD bzw. Westberlin nicht zu gestatten. 
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Weiterreisen von Bürgern der UdSSR 


1. Inhabern von Dienst- und Reisepässen i s  t die Aus- bzw. 

Weiterreise zu gestatten, wenn die Pässe nicht ausschließ

l i c h nur zur Reise nach der VR Bulgarien, der Ungarischen 

VR, der DDR, der Mongolischen VR, der VR Polen, der SR Ru

mänien, der CSSR und der Republik Kuba berechtigend 

Inhabern von Pässen, die nur zur Reise nach diesen Staaten 

berechtigen - in den für die Genehmigung der Ausreise vor

gesehenen Eintragungen oder ab Seite 10 i s  t ein entspre

chender Staat eingetragen (Muster vgl. Anlage 1) - i s  t die 

Aus- bzw. Weiterreise nach anderen als diesen Staaten oder 

Westberlin in keinem Fal l e zu gestatten. 


2.	 Ausreisen nach Westberlin über die zugelassenen Grenzüber

gangsstellen an der Staatsgrenze im Bereich der Hauptstadt 

der DDR zu Westberlin sind darüber hinaus zu gestatten, wenn 

eine von der Botschaft der UdSSR in der DDR ausgestellte 

Berechtigung (Anlage 2) -vorgewiesen w-ird. 

Die Ausreise i s  t nur im Rahmen der eingetragenen Gültig

keit zu gestatten. 

Derartige Berechtigungen werden für Inhaber von Dienst

und Reisepässen, die nur zur Reise nach der VR Bulgarien, 

der Ungarischen VR, der DDR, der Mongolischen VR, der VR 

Polen, der SR Rumänien, der CSSR und der Republik Kuba be

rechtigen ausgestellt. 


xDas g i l  t auch für' Bürger der UdSSR, die vor oder nach einem 

Aufenthalt in einem n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n Staat nach Westber

l i n reisen möchten. 
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H P  6 Volksrepublik	 Bulgarien 

H P  5 

Ungarische Volksrepublik 
BHP 

DDR 
Deutsche Demokratische TA P Republik 

SHiuy 

"Mongolische Volksrepublik 
Air 


PRL Volksrepublik	 Polen 

RHP 

RS R 	 S o z i a l i s t i s c h e Republik 

Rumänien 
CPP 

ĆSSR Tschechoslowakische Sozia 
HCC? l i s t i s c h  e Republik 

Republik Kuba 
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Weiterreisen von Bürgern der UdSSR nach dritten Staaten und 

nach Westberlin 


1  .	 Pässe für Bürger der UdSSR berechtigen zur Weiterreise, 
wenn in den in den Pässen vorgesehenen Eintragungen für 
die Genehmigung der Ausreise aus der UdSSR 

- keine Eintragung eines Ziellandes vorhanden i s t  , oder 


- die Eintragung eines Ziellandes annulliert wurde und 

dies durch Siegel bestätigt i s t  , oder 


- ein entsprechendes Ziell'and eingetragen i s t  . 


2.	 I s  t in den vorgesehenen Eintragungen für die Genehmigung 

der Ausreise aus der UdSSR oder ab Seite 10 sin Zielland 

gemäß Anlage eingetragen, berechtigt der Paß in keinem 

Falle zur Weiterreise nach nichtsozialistischen Staaten 

und Westberlin. Pässe mit eingetragenen Zielländern ge

mäß Anlage berechtigen nur zur Weiterreise nach den je

weils genannten sozialistischen Staaten. 


3. 	 Diese Festlegungen gelten nicht für Weiterreisen nach 

Westberlin, wenn dafür gemäß III/8/2 ein Sichtvermerk 

erforderlich i s t  . 
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Stempel Staatsbezeichnung 


HP 5 Volksrepublik	 Bulgarien 

H P  5 

MKK 
Ungarische Volksrepublik 
BHP 

DDR Deutsche Demokratische TAP Republik 

"Mongolische Volksrepublik 

MHP 

PRL Volksrepublik	 Polen 

n H P 

RS R 	 S o z i a l i s t i s c h e Republik 
Rumänien CPP 

Ć S S  R 
 Tschechoslowakische Sozia 

l i s t i s c h  e Republik 
HCCP 
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Weiterreisen von Bürgern der CSSR nach dritten Staaten und 

nach Westberlin 


1.	 Bürgern der CSSR i s  t die Aus- bzw. Weiterreise nach 

nichtsozialistischen Staaten sowie nach Westberlin 

nur zu gestatten»wenn zum PaB eine gültige Ausreise

genehmigung der CSSR vorgewiesen wird. 


1.1. Eine Ausreisegenehmigung der CSSR i s  t nicht erforder

lich: 


- bei Grenzübertritten nach Westberlin für die gemäß 

III/Ö/2 ein Sichtvermerk der HA Konsularische Ange

legenheiten des MfAA erforderlich i s  t (bei möglichem 

Vorhandensein einer Ausreisegenehmigung kann diese 

in die Kontrolle einbezogen werden)i 


- für Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz in der 

DDR, die ein Aus- und Wiedereinreisevisum der DDR 

benötigen (wird darüber hinaus die von der Botschaft 

der CSSR ausgestellte Ausreisegenehmigung der Farbe 

grün mitgeführt, i s  t sie in die Prüfung der Berech

tigung zur Ausreise einzubeziehen)y 


- für Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz in nicht
sozialistischen Staaten und Westberlin (der Reisepaß 
is  t mit einem Stempel über den Nachweis der ständigen 
Wohnsitznahme im Ausland, Muster siehe Anlage 1, ver
sehen oder es wird der Reiseausweis "Cestovni Prukaz" 
in dem eine Wohnanschrift in nichtsozialistischen 
Staaten oder in Westberlin eingetragen i s t  , vorgewie
sen ) i 
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- für Binnenschiffer der CSSR, die mit Schiffer

dienstbuch der CSSR und darin abgestempelter 

Berechtigung zum Grenzübertritt reisen. 


1.2.	 Für Aus- bzw. Weiterreisen nach Westberlin gelten 

darüber hinaus folgende Sonderregelungen: 


1.2.1. Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz in nichtsozia

listischen Staaten oder in Westberlin (Stempel über 

den Nachweis der ständigen Wohnsitznahme von CSSR-

Bürgern im Ausland - siehe Anlage 1), die zum Tages

aufenthalt in die Hauptstadt der DDR einreisen und 

dafür ein Visum für einen Tagesaufenthalt erhalten, 

benötigen für die Rückkehr nach Westberlin keine 

Ausreisegenehmigung. 


1.2.2.	 Bürger der CSSR, die sich zeitweilig in nichtsozia

listischen Staaten oder in Westberlin aufhalten, und 

die demzufolge visafrei in die DDR bzw. ihre Haupt

stadt einreisen, benötigen zur Wisderausreise nach 

Westberlin die Ausreisegenehmigung der CSSR. Zwecks 

Vermeidung von Komplikationen bei der Wiederausreise 

haben sich die PKE bereits bei der Einreise vom Vor

handensein der für Westberlin gültigen Ausreisegenehmi

gung zu überzeugen. 
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2.1. Die Ausreisegenehmigungen	 sind entsprechend dem Charak

ter der Reise farblich unterschiedlich gestaltet und 

nit einem Kennbuchstaben versehen: 


grün (Kennbuchstabe P) - Privatreise (einmalig) 

blau (Kennbuchstabe S) - Dienstreise (einmalig) 

rosa (Kennbuchstabe T) - Dienstreise (mehrmalig) 

l i l  a (Kennbuchstabe V) - für Übersiedlungen 


x 

N
(vgl. Anlage 2)


Die Ausreisegenehmigung für mehrmalige Dienstreisen g i l  t 

nur in Verbindung mit einer Anlage zur Ausreisegeneh

migung mit dem Aufdruck " S t a t i s t i k a " : 


gelb/gelb - für eine einmalige Dienstreise im Zeit

raum der Gültigkeit der Ausreisegeneh

migung 


gelb - für mehrmalige Dienstreisen (maximal 

10 Reisen) im Zeitraum der Gültigkeit 

der Ausreisegenehmigung 


(vgl. Anlagen 3a - 3b) x 

Darüber hinaus gibt es noch folgende Genehmigungen, die 

jedoch ausschließlich bei Reisen nach der CSSR Verwendung 

finden und demzufolge bei Weitorreisen von Bürgern der 

CSSR nach nichtsozialistischen Staaten, einschließlich 

nach der BRD und nach Westberlin, nicht in Erscheinung 

treten x 


rosa - wird von den Auslandsvertretungen 

(Kennbuchstabe N) bei Verluet der Ausreisegeneh

migung ausgestellt 

t x Die Dokumente werden sowohl i  n tschechischer a l  s auch slowa

kischer Sprache h e r g e s t e l l t  . 
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Fovoleni k wird von den Auslandevertretungen 

caste do für CSSR-Bürger mit ständigem Wohn

CSSR s i t z in nichtsozialistischen Staaten, 


einschließlich in der BRD und West

berlin, für Reisen in oder durch die 

CSSR ausgestellt. 


2.2.	 Die Ausreisegenehmigungen sind nur dann als gültig 

anzuerkennen, wenn 


-	 die Obereinstimmung der Personalangaben und der Paß
nummer zwischen Paß und Ausreisegenehmigung festge

s t e l l  t wurde ; 


-	 das in der Ausreisegenehmigung bzw. das in der Anlage 

zur Ausreisegenehmigung für mehrmalige Dienstreisen 

eingetragene Reiseziel (Rubrik "do statu") zur Weiter-


i	 bzw. Ausreise über die betreffende Grenzübergangsstelle 
berechtigt (in die Ausreisegenehmigungen werden nur 
Zielländer eingetragen, Transitländer werden nicht ver
merkt - daraus ergibt sich z. B. daß bei Eintragung 
eines skandinavischen Staates als Zielland die Ausreise 
euch über Grenzübergangsstellen zur BRD zu gestatten i s t  ; 
zur Eintragung des Ziellandes werden die Nationalitäts
kennzoichen im internationalen Straßenverkehr verwendet, 
bei Reisen auf dem Straßenweg© nach Westberlin muß West
berlin durch die Eintragung "WS" ausdrücklich vermerkt 
sein); 

der Paßkontrollstempel des Paßkontrollorgans der CSSR 

bzw. das Dienstsiegel der ausstallenden Auslandsver

tretung der CSSR auf der Ausreisegenehmigung*4 bzw. 


X Zu beachten i s t  , daß die Anlage zur Ausreisegenehmigung für 
mehrmalige Dienstreisen für insgesamt bis zu 1 0 Reisen be
nutzt werden kann und daß die Spalte, auf der sich der Aus
reisekontrollstempel der CSSR (rechte Seite), jedoch noch kein 
Einreisekontrollstempel der CSSR (linke Seite) befindet, maß
gebend i s t  . Spalten, auf denen der Ausreise- und Einreisekon
trollstempel der CSSR vorhanden i s t  , sind gegenstandslos. 
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Weiterreisen von Bürgern der SR Rumänien nach dritten Staa

ten und Westberlin 


1.	 Weiterreisen von Bürgern der SR Rumänien nach dritten 

Staaten und Westberlin sind nur zu gestatten, wenn das 

von den zuständigen staatlichen Organen der SR Rumänien 

im Paß erteilte Aus- und Wiedereinreisevisum dazu be

rechtigt, indem das Visum zeitlich gültig i s  t und ent

sprechende Zielländer bzw. Westberlin (Eintragung nach 

vorliegenden Erfahrungswerten: "Berlinul ds West", "Ber
linul occidental" oder "Berlinul occid") eingetragen sind 

oder das Visum für alle Staaten (Eintragung: "Toate 

Tarile") gültig i s  t (vgl. dazu auch die Anlagen 1 und 2). 


Visa, in denen als Zielland eingetragen i s  t 

- "R.P.B." oder "R.P.Bulgaria" (d. h. "VR Bulgarien")i 
- "R.S.C." oder "R.C.Cehoslovaca" (d. h. "CSSR")i 
- "Republice Democrats Germana" (d. h.. "DDR")i 
- "R.P.P." oder "Republica Populara Polona" (d. h. "VR 

Polen") i 
- "R.P.U." oder "R.P.Ungara" (d. h. "Ungarische VR")i 
- "U.R.S.S." (d. h. "UdSSR")i 
- "R.S.F.J." oder "R.S.F.Jugoslavia" (d. h. "SFR Jugo

sławien") 

bsrechtigen in keinem Fal l zur Weiterreise nach nicht
sozialistischen Staaten und Westberlin. 


2. 	 Bürgern der SR Rumänien, denen auf Grund dieser Fest 

legungen die Weiterreise nicht gestattet wird, i s  t 

mitzuteilen, daß sie auf dem gleichen Wege in die SR 

Rumänien zurückzureisen haben. 


3.	 Diese Festlegungen gelten nicht für Weiterreisen nach 

Westberlin, wenn dafür gemäß III/8/2 ein Sichtvermerk 

erforderlich i s t  . 


/ 
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I I I / 8 / 1 /  3 0 0ü 3§9 Anlage 1 , Seite 

1 ) Staatsorgan der SR Rumänien, das das Visum aus
gestellt hat 

2 ) Art des Visums ^ 
3) Nummer des Visums 
4) Datum des Ablaufs der Gültigkeit des Visums 
5) Anzahl der genehmigten Reisen 
6) Staaten, nach denen die Ausreise genehmigt wurde 
7) Dauer des in den unter 6) genannten Staaten geneh

migten Aufenthaltes 
8) Name eventuell mitreisender Personen 
9 ) Für die Aus- und Einreise vorgeschriebene Grenzüber

gangsstellen der SR Rumänien 
1 0 ) Ausstellungsdatum des Visums. Ab diesem Tag beginnt 

die Gültigkeit des Visums. " 
1 1 ) Unterschrift des Beamten, der das Visum ausgestellt 

hat 
1 2 ) Siegel des Staatsorgans, das das Visum erteilte 

(Bezeichnung des Staatsorgans entspricht dem unter 1 ) 
angeführten Staatsorgan) 
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MINISTRIUM FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 
D I E N S T V I S ' U  M 
Nro 300114 

' ' " ' i 


Anzahl der Reisen: - mehrmalig - • • 
Gültig für Auslandsreisen nach 
- A L L E L Ä N D E R -
f ür die Lauer von - E I  N J A H  R - ab 
Ausstellungsdatum, mit Aufenthaltsrecht 
- 1 5 o Dez o 1 9 7 8 - ab Termin des Grenz
übertritts. 
Begleitet von: - - 
Grenzübergänge: a l l e 

Bukarest, den 1 5  . Dez* 1 9 7 7 
Unterschrift 
Siegel 
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2. Austauschblatt 	 III/G/1/4 

(43.	 /Änderung) Seite 1 


V/eiterreise von Bürgern der VR Bulgarien nach dritten Staa

ten und nach Westberlin 


1.	 Bei Inhabern von Diplomatenpässen hat keine Kontrolle 

der Berechtigung zur Weiterreise noch dritten Staaten 

und Westberlin zu erfolgen, da Diplomatenpässe der VR 

Bulgarion uneingeschränkt für a l l e Staaten der Welt 

gültig sind. 


2.1» Inhabern von Dienstpässen i s  t die Weiterreise nach 

dritten Staaten und nach Westberlin nur zu gestat

ten, wenn 


-	 in den auf den Seiten 3 - 7 des Dienstpasses vorge

druckten Rubriken ontspreebonde Erdteile oder Staa

ten bzw. Westberlin eingetrogen sind (bei Weiter

reisen nach Westberlin i s  t zu beachten, daß die 

Eintragung "Europa" Westberlin einschließt bzw. 

daß Westberlin ausdrücklich genannt sein muß, wann 

nur einzelne Staaten eingetragen sind) und 


- der Genehmigungsvermerk, in dem die für das Gestat

ten der Weiterreise maßgeblichen Erdteile bzw. Staa

ten eingetragen sind, auch z e i t l i c h gültig i s t  . 


Die in den ab Seite 3 vorgedruckten Ausreisevisa vor

genommenen Eintragungen sind für das Gestatten der 

Weiterreise ohne Belang und nicht in die Kontrolle 

einzubeziohen. 


* . ' 


2,20 Inhabern von Reisepässen i s  t die Weiterreise nach 
dritten Staaten und nach Westberlin nur zu gestat
ten, wenn in don betroffenden auf don Seiten 5 - 20 
dos Reisepasses vorhandenen Ausreisevisa entsprechende 
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i, 

Transit- und Zielstaaten (bzw. Westberlin) eingetragen 
bzw. sie für die entsprechenden Erdteile oder für a l l  e 
Staaten gültig cind. (Ooi Woitorroi-jen nach '.Vostborlin 
i s  t zu beachten, daß Visa, die für Europa bżw. für a l l e 
Staaten gültig sind> zur Weiterreise nach Westberlin be
rechtigen; r/estborlin jedoch ausdrücklich angeführt sein 
muß, wenn ansonsten nur ein Stoat oder nur einzelne 
Staaten eingetragen sind.)" 

3.	 Inhabern von Personalausweisen mit Reiseanlagen i s  t 

die Aus- bzw. Weiterreise  nach den sozialistischen 
 n u  r


Staaten, für die die Reiseanlagen bzw. die Ausreise
. genehmigungen gültig sind (vgl. auch Abschnitt I I I / 2 / 5  , 


Z i f f e r 2., Absatz "Personalausweis mit Roiseanlage") ,

zu gestatten. Insbesondere i s  t durch die PKE der Flug

häfen zu sichern, daß Inhabern der Anlage mit hollbni
gem Umschlag die Ausreise nicht nach der SFR ^Jugoslawien 


;
gestattet wird. -	 • • 


4.	 Diese Festlegungen gelten nicht für Weiterreisen nach 

Westberlin, wenn dafür gemäß III/G/2 ein Sichtvermerk 

erforderlich i s t  . 


Es i s  t zu beachten, daß bis voraussichtlich 1985 noch Reise

pässe, die bis Anfang 1980 ausgestellt wurden, im Umlauf sind. 


" Bei diesen Reisepässen hat die Kontrolle der Berechtigung zur 

Weitorreioe nach dritten Staaten und 'Westberlin gemäß Ziffor 

2,1. zu erfolgen (dio Eintragungen auf den Seiten 3 und 5 - 7 

sind zu kontrollieren). > 
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Weiterreisen von Bürgern der VR Polen nach dritten Staaten 

und nach Westberlin 


1. Die Gültigkeit von Pässen für Bürger der VR Polen zur Wei

terreise nach dritten Staaten und nach Westberlin i s  t nach 

dem im Paß eingestempelten Geltungsbereich zu bestimmen. 

Der eingestempelte Geltungsbereich hat den Charakter e i  

ner Ausreisegenehmigung und kann auf nachfolgenden Paß

seiten erneuert werden. Oeder eingestempelte Geltungsbe-( 


reich i s  t nur im Rahmen der im Stempel gleichzeitig ent

haltenen zeitlichen Befristung gültig. 


2. Als Geltungsbereiche werden eingestempelt: 


a) "Alle Staaten der Welt" (in polnischer, russischer und 

französischer Sprache); 

Dieser Geltungsbereich berechtigt den Paßinhaber im 

Rahmen seiner Gültigkeit zur V/eiterreise nach allen 

Staaten und nach Westberlin. 


b) "Alle Staaten Europas" (in polnischer, russischer und 

französischer Sprache); 

Dieser Geltungsbereich berechtigt den Paßinhaber im 

Rahmen seiner Gültigkeit zur Weiterreise nach allen 

europäischen Staaten und nach Westberlin.' 


c) "UdSSR, CSSR, DDR, UVR, VRB, SRR" (Eintragung der v o l l  

ständigen Staatenbezeichnungen untereinander in polni

scher und russischer Sprache); 

Dieser Geltungsbereich berechtigt den Paßinhaber im Rah 

men seiner Gültigkeit zur Ausreise nur nach den hier ge 

nannten sozialistischen Staaten. Die Weiterreise nach 

nichtsozialistischen Staaten und Westberlin i s t in kei

nem Falle zu gestatten. 
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3. Diese Festlegungen	 gelten nicht für Weiterreisen nach 

Westberlin, wenn dafür gemäß I I I / 8 / 2 ein Sichtvermerk 

erforderlich i s  t . 


i. ) 
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Weiterreise von Bürgern der SR Vietnam nach dritten Staaten 

und nach Westberlin 


1. Die Gültigkeit von.Pässen	 für Bürger der SR Vietnam zur 

Weiterreise nach dritten Staaten bzw. nach Westberlin 

i s t generell nach dem in den Pässen eingetragenen Reise

z i e  l bzw. Geltungsbereich zu bestimmen. Eine Ergänzung 

bzw. Erweiterung des Reisezieles bzw. des Geltungsbe

reiches muß in den dafür vorgesehenen Rubriken vorgenom

men sowie gesiegelt und unterschrieben sein. 


Die Eintragung des Reiseziels bzw. Geltungsbereiches 

erfolgt neben vietnamesischer in französischer oder 

englischer Sprache. 

Westberlin muß ausdrücklich vermerkt sein und es i s  t zu 

beachten, daß die Berechtigung zur Weiterreise nach West' 

berlin z e i t l i c h begrenzt sein kann. 


2. Diese Festlegungen	 gelten nicht für Weiterreisen nach 

Westberlin, wenn dafür gemäß I I I / 8 / 2 ein Sichtvermerk 

erforderlich i s t  . 
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Weiterreisen von Bürgern der CSSR	 - . 

1.	 Inhabern von Sonder-, Dienst- und Reisepässen i s  t die 


Aus- bzw. Weiterreise nur zu gestatten, wenn zum PaG eine 

gültige Ausreisegenehmigung der CSSR vorgewiesen wird bzw. 

bei Binnenschiffern eine entsprechende Berechtigung im 

Schifferdienstbuch der CSSR vorhanden i s t  . 


2.1. Die Ausreisegenehmigungen sind entsprechend dem Charak

ter der Reise farb l i c h unterschiedlich gestaltet und mit 

einem Kennbuchstaben versehen: 


grün (Kennbuchstabe P) Priv a t r e i s e (einmalig) 

blau (Kennbuchstabe S) Dienstreise (einmalig) 

rosa (Kennbuchstabe T) Dienstreise (mehrmalig) 

l i l  a (Kennbuchstabe V) für Übersiedlungen 


(vgl. Anlage 2) 1) 


Die Ausreisegenehmigung für mehrmalige Dienstreisen g i l  t 

nur in Verbindung mit einer Anlage zur Ausreisegenehmi

gung mit dem Aufdruck " S t a t i s t i k a " : 


gelb/gelb - für eine einmalige Dienstreise im Zeitraum 

der Gültigkeit der Ausreisegenehmigung 


gelb 	 für mehrmalige Dienstreisen (maximal 10 

Reisen) im Zeitraum der Gültigkeit der 

Ausreisegenehmigung 


(vgl Anlagen 3 a) - 3 b) 1) 

2) 


'''̂ Die Dokumente werden sowohl in tschechischer a ls auch slowa

kischer Sprache her g e s t e l l t . 


?  ) 
Darüber hinaus gibt es noch folgende Genehmigungen, die jedoch 
ausschließlich bei Reisen nach der CSSR Verwendung finden und 
demzufolge bei Weiterreisen von Bürgern der CSSR nach nichtso
z i a l i s t i s c h e n Staaten und nach Westberlin nicht in Erscheinung 
treten: 
rosa (Kennbuchstabe N) - wird von den Auslandsvertretungen bei 

Verlust der Ausreisegenehmigung ausge
s t e l l  t 

Povoleni k - wird von den Auslandsvertretungen für CSSR-Bürger 
ceste do mit ständigem Wohnsitz in n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n Staa-
CSSR ten, einschließlich in der BRD und Westberlin, für 

Reisen in oder durch die CSSR ausgestellt. 
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2.2. Die Ausreisegenehmigungen sind nur dann als gültig an

zuerkennen, wenn 


- die Übereinstimmung der Personalangaben und der Paß

nummer zwischen Paß und Ausreisegenehmigung festge

s t e l l  t wurde; 


- das in der Ausreisegenehmigung bzw.	 das in der Anlage 

zur Ausreisegenehmigung für mehrmalige Dienstreisen 

eingetragene Re i s e z i e l (Rubrik "do statu") zur Weiter

bzw. Ausreise über die betreffende Grenzübergangsstelle 

berechtigt ( i n die Ausreisegenehmigungen werden nur 

Zielländer eingetragen, Transitländer werden nicht ver

merkt - daraus ergibt sich z. B. daß bei Eintragung e i 

nes skandinavischen Staates a l s Zielland die Ausreise 

auch über Grenzübergangsstellen zur BRD zu gestatten i s t  ; 

zur Eintragung des Ziellandes werden die Nationalitäts

kennzeichen im internationalen Straßenverkehr verwendet, 

bei Reisen auf dem Straßenwege nach Westberlin muß West

berlin durch die Eintragung "WB" ausdrücklich vermerkt 

s e i n ) ; 


- der PaQkontrollstempel des Paßkontrollorgans der CSSR 

bzw. das Dienstsiegel der ausstellenden Auslandsvertre

tung der CSSR auf der Ausreisegenehmigung"^ bzw. bei 

Inhabern einer Ausreisegenehmigung für mehrmalige Dienst-


Zu beachten i s t  , daß die Anlage zur Ausreisegenehmigung für 

mehrmalige Dienstreisen für insgesamt bis zu 10 Reisen be

nutzt werden kann und daß die Spalte, auf der sich der Ausrei

sekontrollstempel der CSSR (rechte S e i t e ) , jedoch noch kein 

Einreisekontrollstempel der CSSR (linke Seite) befindet, maß

gebend i s t  . Spalten, auf denen der Ausreise - und Einreisekon

trollstempel der CSSR vorhanden i s t  , sind gegenstandslos. 
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reisen auf der Anlage zur Ausreisegenehmigung vor

handen i s  t (die Ausreisegenehmigung für mehrmalige 

Dienstreisen selbst wird nicht mit Paßkontrollstem

pel versehen); 


- sie vollständig ausgestellt sind und keine nachträg

lich vorgenommenen Änderungen (wie Uberschreibungen, 

Radierungen) aufweisen.*^ 


c 

2.3.	 Sind die Voraussetzungen für das Gestatten der Weiter

bzw. Ausreise nicht gegeben oder i s  t die Ausreisegeneh

migung gemäß Ziffer 2.2. nicht als gültig anzuerkennen, 

i s  t der Grenzübertritt nicht zu gestatten. Die Bürger 

sind an die Grenzübergangsstelle der CSSR, über die die 

Ausreise aus der CSSR in die DDR erfolgte, zu verweisen. 

Das OLZ der HA VI i s  t unter Angabe der Personalien und 

des Sachverhaltes sofort fernschriftlich in Kenntnis zu 

setzen. . • 


3.	 Ausreisen nach Westberlin über die zugelassenen Grenz

übergangsstellen an der Staatsgrenze im Bereich der 

Hauptstadt der DDR zu Westberlin sind darüber hinaus zu 

gestatten, wenn die Anlage zur Ausreisegenehmigung mit 

dem auf der Rückseite von der Botschaft der CSSR in der 

DDR angebrachten Genehmigungsvermerk "Gültig zum mehr

maligen Passieren der Grenzübergangsstellen Bahnhof 

Friedrichstraße, Friedrich-/Zimmerstraße der Staatsgrenze 


Zu beachten i s t  , daß anstelle des Geburtsdatums eine Ge

burtskennzahl (ähnlich der PKZ) in der Reihenfolge Jahr/Monat 

Tag eingetr agen und durch eine zugetragene Registriernummer 

ergänzt wird. Bei weiblichen Personen wird dem Geburtsmonat 

außerdem noch die Zahl 50 hinzugefügt. 
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der DDR in der Zeit vom ... bis ..." (Anlage 1) versehen 

i s t . "  ̂ Eine Ausreisegenehmigung i s  t nicht erforderlich. 

Die Ausreise i s  t im Rahmen der eingetragenen Gültigkeit 

zu gestatten. 

Anlagen zur Ausreisegenehmigung-mit dem auf der Rückseite 

angebrachten Genehmigungsvermerk werden von der Botschaft 

der CSSR für Mitarbeiter der Botschaft der CSSR, der M i l i 

tärmission in Westberlin, ferner Mitarbeitern von Cedok, 

CSA und CSD sowie Bürgern der CSSR, die aus dienstlichen 

Gründen in die DDR reisen und in der Folge aus d i e n s t l i  

chen Gründen auch Westberlin aufsuchen müssen, ausge

s t e l l t  . 


Bürgern der CSSR, die die genannte Anlage ohne den Genehmi

gungsvermerk auf der Rückseite vorweisen, i s  t die Ausreise 

- auch wenn s i e mit der Eintragung "WB" in der Rubrik "Do
statu" versehen i s  t - in keinem F a l  l zu gestatten. Derarti

ge Anlagen werden von der Botschaft der CSSR für Bürger der 

CSSR mit ständigem Wohnsitz in der DDR l e d i g l i c h zur Vorlage 

bei den Dienststellen des Paß- und Meldewesens als Zustimmung 

für die Erteilung eines •-Visums zur Aus- und Wiedereinreise 

ausgestellt. 
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I. PńfLOńA 1 3 2 0 1  0
K VYJEZDNi DOLOŹCE

 S T A T I S T I  K A 
I Sei 

M U  S T E  R 

PHjmeni Jmeno Rodne ćislo 

Trvale bydliste Okres 

Spolucestujici deti do 15 let 2 nar. 

1 nar. 3 •' nar. 

Ćislo pasu Platnost V D do : 

• na dnü 

Do statu -

Razitko a podpis vysilajici organizace Razitko P K  ODJEZ D 

1 



) 
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Seii II. VYJEZDNI DOLOZKA 00000000 
Jmćno Rodne ćislo Pnjmtni 


Trvale byd Ii-iw Okres 

Spolucestujici dcti do 15 !ct nar.. 


1 nar. 


Cisło ccstovniho pasu Pouzitelnä k l y c c s t c v ä r  j 


dnü 

Do statu 

Stati.itika 

S  E 
Razitko ł"K - P R i j E Z  D Razitko P K - ODJEZ D 

II. VYJEZDNI DOLOZKA 
Pfijmeni 

Trvalc bydliśt f 

5puluc.csrujici dćti do 15 let 

1 

jmeno 

Serie 00000000 
Rodne ćislo 

Okres 

Razitko PK  Pftf | E Z  D Razitko P K  O D J E Z  D 
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VYCESTOVACIA DOLOZKA Seria 0 0 0 0 0 0 0  0 
Prtezvisko Meno Rodne ćislo 

Trvale bydlisko Okres 

Spolucetujuce deti do 15 rokov nar. 
1 n.v. 
ći«Jo pawi Platnosf VDdo : 

Do śiito 

Statistik .i 

w—* 
^ ^cćiarcT a podpis vysielajücej organ izicie 

Dna 19 

Podpis 

VYJEZDNI DOLOZK A 

Pfijmenl 

Trval s bydJIätS Okres 

Den, m6s. a rok naroz. 

spolucestiijlct
' l  ' 

 dötl do 15 let nar. 
nar. 

R a z i t k  o PK  PAlJEZD 

Otta.. 197.. 

Podpił 
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II. PRILQHM 

Pfijmcni 

I i IT 
Jmeno 

Serie. 

Rodnć ćislo 

Trvale bydiiśte Okres 

Spolucestiijici deti do 15 let 

Cisło pasu 

nar. 

nar̂  

Do s t i tu 

Razitko PK - PRŚJEZD Razitko PK  ODJEZD 



1 

azafao - iw "w1*« 

aznfao - x  j »vi«» 

OUaUjf 

I 30?Cn0 a JN0Z3FAA >ł 

WV!i 1 OB I l f H 
1 ^ 1  I 1 i ^ r'ü a fei 
k alitu W swat 

Razitko PK - PRljEZD Ctlovy stat Razitko PK - ODJEZD 

Razitko a podpis organizacc 

9 
Razitko PK - PRljEZD Cflovy stit Razhko PK - ODJEZD 

Rjuilko a podpis organizacc 

10 . 

P O U Ć E N  f 

N a tuto pfilohu mohou byt uskutecnoväny cesty po dobu 60 dnu od prvniho pfekroćeni statnich hranic. PH 
nävratu z pośledni cesty v uvedenem terminu je cestujici povinen prilohu odevzdat orgänu es. pasove kontroly. 
V ostatnich ph'padech odevzdäva prilohu, na kterou byla uskutecnena alespoń jedna cesta, üstf edni üfad organu, 
ktcry vydz! vyjezdru dolor.ku. . .  . 

Ö i G 0 G 0 

http:dolor.ku


So 377'. 

R zitko PK  P R l j E Z  D Cilovv s t  « 

Razitko a podpis or^anizace 

Razitko P K  ODJEZ D 

1 

Razitko P K - P R f j E Z  D Cüovy stät 

rRazitko a podpis org^nizact 

Razitko P K  O D J E Z  D 

K . / I i k  o P  K P H l |  f Z I  » t'.flnvy tt4r 

Razitko a podpis organizace 

Razitko PK  ODJF.Z D 

Razitko PK  PRljEZD Glov y stit 

Razitko a podpis o^auizacr 

Razitko P  K  ODJEZ D 

Razitko PK - PRljEZ D Razitko PK - ODJEZ D 

Razitko PK  P R l j E Z  D Cilovy stat 

Razitko a podpis otganizaor 

Razitko P K  O D J E Z  D 
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Weiterreise von Bürgern der SR Rumänien 


1.	 Inhabern von Dienst- und Reisepässen i s  t die Aus- bzw. 

Weiterreise zu gestatten, wenn in den vom Ministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten der SR Rumänien oder von 

den Milizorganen der Bezirke bzw. der Stadt Bukarest in 

die Pässe e r t e i l t e Visa entsprechende Zielländer eingetra

gen und die Visa z e i t l i c h gül,tig s i n d .  ̂ Visa, in denen 

als Zielländer s o z i a l i s t i s c h e Staaten eingetragen sind, 

berechtigen in keinem F a l l e zur Weiterreise nach nicht

s o z i a l i s t i s c h e n Staaten und Westberlin. 

Als Anlage 1 wird eine Aufstellung der in der SRR ge

bräuchlichen Schreibweise der Länderbezeichnungen der 

Staaten Europas und deren Abkürzungen beigefügt. 

Visa mit der Eintragung "Toate T a r i l e " , d.h. " a l l e Län

der" berechtigen zur Ausreise nach allen Staaten (jedoch 

nicht nach Westberlin). 


2.	 Ausreisen nach Westberlin sind ausschließlich nur zu ge

statten, wenn Westberlin (Eintragung "Berlin Vest") im 

Ausreisevisum eingetragen i s  t oder ein zur Ausreise nach 

allen Staaten gültiges Visum durch Zusatzstempel aus

drücklich für Westberlin erweitert wurde (vgl. Anlagen 2 -5). 


3 .	 Bürgern der SR Rumänien, denen die Aus- bzw. Weiterreise 
nicht gestattet wird, i s  t mitzuteilen, daß sie auf dem 
gleichen Weg in die SR Rumänien zurückzureisen haben. Bei 
Zurückweisungen von Dienstreisenden durch PKE der zugelas
senen Grenzübergangsstellen an der Staatsgrenze im Bereich 
der Hauptstadt der DDR zu Westberlin sind die betreffenden 
Bürger der SRR an die Botschaft der SR Rumänien zu verwei
sen. 

Visa für Dienstreisen können von der Botschaft der SRR erwei

tert oder verlängert werden. 
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In der Soziali s t i s c h e n Republik Rumänien gebräuchliche 

Schreibweise der Länderbezeichnungen und deren Abkür
zungen (Staaten Europas) 


Rumän. Schreibweise 

-	 Republica Populara 


S o c i a l i s t a Albania 

- Austria 

-	 Belgia 

-	 Republica Populara 


Bulgaria 

Republica S o c i a l i s t a 

Cehoslovaca 

Republica Cipru 

Danemarca 

Republica Elena 

Elve t i a 

F inlanda 

Franta 

Republi'ca Democrata Germania 

Republica Federala Germania 

Islanda 

I t a l i  a 


• Republica	 S o c i a l i s t a Federativa 

Iugoslavia 


•	 Marea Britanie 

•	 Norwegia 

•	 Olanda 

• Republica Populara Polona 

-> Republica Portugheza 

-	 Spania 

- Republica Populara Ungara 

Uniunea Republicilor Sovietice 

S o c i a l i s t e 

Suedia 


Abkürzung

R.P.S.A 


R.P.B. 


R . S. C . 


Grecia 


R.D. G. 

R: F G. 

R.S.F.I 

Anglia 


R.P.P. 

Portugalia 


R.P.U. 

U.R.S.S. 


 dtsch. Entsprechung 

SVR Albanien 


Österreich 

Belgien 

VR Bulgarien 


CSSR 


Republik Zypern 

Dänemark 

Griechenland 

Schweiz 

Finnland 

Frankreich 

DDR 

BRD 

Island 

I t a l i e  n 


SFRJ 

Großbritannien 

Norwegen 

Niederlande 

VR Polen 

Portugal 

Spanien 

UVR 

UdSSR 


Schweden 
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) 
MINISTEAUL AFACERILOR EXTERNE 

V I Z  A
 Ł
 N r . ' * V r  C 
 006380 

0 u >C i l a t a f l ? ^ 

V a l a b  U a p e  n t r t t a c a l i t o r  ! I  n 

i a totmaii 

d a t a e m l t e f f ! . d  f a « d e r  « 
de 1» i i n n  i  W - I T - - - - ~ •* 

d a t a t f e e a r i l f r o n t l e f d . _ 


I n sot I t d a jf -it 

P u n c t a d a f r o n t i e f i 


B'J--l' 

'Ministerium für Ausw. Angelegenheiten 

Visum Nr. 123456 

Reisen - mehrmalige 
gültig für Reisen i  n 

all e Länder 

in einem Zeitraum von sechs Monaten 

ab Ausstellungsdatum, mit Aufenthalts-

recht bis 15- Juni 1988 ab Termin des 

Grenzübertritts. 

Begleitet von -. 

Grenzübergänge: a l l e 

Bukarest, 15. Dez. 1987 

Unterschrift (2) 

Siegel 
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I) n n o s  i 

i? ij ü *j § J. 

MW1STERUL AFACWHM EXttRHE 

Nr, *2-*XTt-

LA V1ZA Nf. JLiJ: 


include 
sc 


•UCURECTI,	 I  i / £ j ^ : Z f $ { 
D I R E C T O R  , 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Nr. 123456 

In das Visum Nr. 123456 

wird Berlin West eingetragen. 

Bukarest, 15. Dez. 1987 ' , 

Direktor 

Unterschrift 

Siegel 
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ft -1 /i 0flO 

A M N I S T E R U l * D E I N T E R N E 
Ser rk tn l4  t r « w « « r t  e «  l *r\ätn.» 
s t f t f e r i l o r tfta m » « ł c ł » l r  ! Bucures i l 

V I Z Ä S I # J * l - /  t 

«i» t*r*n .testiere ...T^Piif* ł « ctórc-i 

«TJ. i i c i a  ̂ 


Data i  l 
SemoiUur« 

Dieses Visum wird von den Milizorganen der Bezirke 

und der Stadt Bukarest e r t e i l t  , mit Unterschrift und 

Siegel versehen. 

Es wird zur ein-/zwei- oder mehrmaligen Reise mit 

unterschiedlichen Gültigkeitsfristen gewährt. 




Ministerium für Inneren . 

Passabteilung und die Ausländerevidenz 

dem Munizipiura Bukarest 


EINFACHES VISUM 

(Aus- und Ei n r e i s e ) 

Nr. 2 5 1 5 0 

Gültig b i s 25»09.1988 
l(e i n e ) Reise für Berlin-West 

mit der Aufenhaltsrecht 3o Tage 

im Rahmen der Visumgültigkeit vom 

Grenzübertrittsdatum. 

Begleitet von
Grenzübergang _

 ' " •
 a l l e 

i ' • 

Datum 220 04.1988 
Unterschrift . 
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MM1STERUL AFACEfillOR EXT EH-1 

CalAtotH 

• l a b i l  i » e n t r t i i c i l M o r  i 


In tarnten da. 
 d 
a d »r o 
... d i u 

datttfteertt fftwtiertl 
losotftda 

Puncto de frontier* _ 


•uome$Tf, ii 
SEMNÄTURA , 



P«_-N7TTHT rift /%iwK/Wi**7x ł***.***"*' i »»*f • • • ^ 

Das M i n i s t e r i u m f ü r A u s w ä r t i g e A n g e l e g e n h e i t 


Das V i s u m N r . 1 2 3 4 - $ 6 " : :  " ~ 

D i e

G ü l t i g

 R e i s e ö

 f ü  r

 m e h r m a l i g e 

 d i e R e i s e n n a c h

W e s t - B e r l i n 

 DDR u n d 

i  n e i n e m Z e i t r a u m v o n s e c h s M o n a t e 

n a c h dem a u s g e s t e l l t e n D a t u m , m i t dem 

A u f e n t h a l t s r e c h t 15 J u n i 1 9 8 8 

vom G r e n z ü b e r t r i t t s & a t u m , 

B e g l e i t e t v o m ' ' 

G r e n z ü b e r g ä n g e a l l e , 

B u k a r e s t , am 1 5 . D e z . 1 9 8 ? 

U n t e r s c h r i f t M , 

S i e g e l . . . . V V 
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Weiterreisen von Bürgern der VR Bulgarien 


1.	 Inhabern von Dienst- und Reisepässen i s  t die Aus- bzw. 

Weiterreise zu gestatten, wenn in den 


- auf den Seiten 3 - 7 des Dienstpasses^^	 ' 

- auf den Seiten 5 - 2  0 des Reisepasses 


vorgedruckten Genehmigungsvermerken 


- entsprechende Er d t e i l e (z. B. "Europa") oder ein für 

a l l e Staaten der Welt gültiger Geltungsbereich oder 


- entsprechende Staaten bzw. Westberlin 


eingetragen sind und die für' das Gestatten der Aus- bzw. 

Weiterreise maßgebliche Eintragung auch z e i t l i c h gültig 

i s t  . 


2.	 Ausreisen nach Westberlin sind zu gestatten, wenn der für 

a l l e Staaten der Welt gültige Geltungsbereich oder der 

Geltungsbereich "Europa" eingetragen i s t  . Sind nur ein 

oder einzelne Staaten eingetragen, muß Westberlin aus

drücklich vermerkt sein. 


3. Inhabern von Personalausweisen mit Reiseanlagen i s  t die Aus

bzw. Weiterreise nur nach den s o z i a l i s t i s c h e n Staaten, für 

die die Reiseanlagen gültig sind, zu gestatten. Insbesondere 

i s  t durch die PKE der Flughäfen zu sichern, daß Inhabern 

der hellroten Anlage die Ausreise nicht nach der SFR Jugoslawien 

gestattet wird (vgl. auch Abschnitt 111/2/5, Zif f e r 2.). 


Die in den ab Seite 8 vorgedruckten Ausreisevisa vorgenommenen 

Eintragungen sind für das Gestatten der Weiterreise ohne Belang 

und nicht in die Kontrolle einzubeziehen. 
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Vach Onimvmoltto -fo-J vor d**» A-4^ evl&l^h 

Weiterreise von Bürgern der Ungarischen VR nach dritten Staa
ten und nach Westberlin 


1.. Die Gültigkeit von Pässen für Bürger der Ungarischen VR 

zur Weiterreise nach dritten Staaten und nach Westberlin 

i s t nach dem im Paß eingetragenen Geltungsbereich zu be

st immen . 


2.	 Dienstpässe berechtigen entsprechend des auf Seite 3 ein

gedruckten Vermerkes "Der Paß i s  t für alle Länder der 

Welt gültig" (in ungarischer, russischer und französischer 

Sprache) zur Weiterreise nach dritten Staaten und nach 

Westberlin). 


3.1.	 Reisepässe mit dem auf Seite 5 oder auf den nachfolgen

den Seiten eingestempelten Geltungsbereich "Der Paß i s  t 

für a l l e Länder der Welt gültig" (in ungarischer, russi^
scher und französischer Sprache - vgl. Anlage 1, Muster 1) 

berechtigen den Paßinhaber zur Weiterreise nach allen 

Staaten und nach Westberlin. 


3.2.	 Reisepässe mit der auf den Seiten 13 - 24 eingestempelten 

einmaligen Ausreisegenehmigung mit beschränktem Geltungs

bereich "Der Paß i s  t gültig für das Territorium Bulgariens, 

der CSSR, üugoslawiens, Polens, der Deutschen Demokratischen 


•. Republik, Rumäniens und der Sowjetunion" (in ungarischer 

und russischer Sprache - vgl. Anlage 1, Muster 2) berech

tigen nur zur Reise nach den hier genannten und nicht ge

strichenen sozialistischen Staaten. Die Weiterreise nach 

nichtsozialistischen Staaten und Westberlin i s  t in keinem 

Falle zu gestatten. ' . • 


3.3. 	Pässe für Bürger mit ständigem Wohnsitz in sozialistischen 

Staaten berechtigen zur Weiterreise nach n i c h t s o z i a l i s t i 

schen Staaten und Westberlin, wenn sie 




II1 / 8 /1/5 
Seite 2 

- mit dem	 eingestempel'ten Geltungsbereich "Der Paß i s  t 

für alle Länder der Welt gültig" oder 


- auf Seite 5 oder den nachfolgenden Seiten mit dem 

Stempel über die Erweiterung auf die sozialistischen 

Länder beschränkten territorialen Gültigkeit "Die te 

ri t o r i a l e Gültigkeit des Passes wird auf a l l  e Länder 

der Welt erweitert" (in ungarischer, russischer und 

französischer Sprache - vgl. Anlage 1, Muster 3) 


versehen sind und vorhandene Ausreisevisa bzw. vorge

legte Ausreisegenehmigungen des betreffenden s o z i a l i  

stischen Aufenthaltsstaates einer Weiterreise nach 

nichtsozialistischen Staaten und Westberlin nicht ent

gegenstehen . 
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A  Z ÜTLEVßL 

A VILÄG ÖSSZES ORSZÄGARA 


ERINYES 

vnACnOPT flEflCTBMTEJlEH

H A B C E C T P A H b l M M P A 

C  E P A S S E P O R T EST V A L A B L E 

P O U  R T O U  S LF.S P A Y S D  U M O N D  E 

Felhasznślható az utievsl srvenyesssge napjäig! Muster 1 

AZ J T U r t  l 
I U L S A R I A . CSEHSZLOVAMA J U S O S Z I A V I A . 


LEMGYELOASZAG. 

•	 NE MET DEM0KRATIKU3 K Ć Z T A R S A S A C . ROMANIA 


śt • MOVJETL'IIIO terOlitsr« inin^t 

nAcnoPT 


aeicmmjien km T e p p i r r o » K K ) BO.TTAPHlt 
HEXOtJOBAfcHK l O r O C I A B M M  . nOJn»DJll, 

FTPMAHCKOM JEMOh-PATIIHECKOfl PECTiyE- Muster 2 
JIH1CM, P>'MHH1U1, C O ü ü T C k O r  O COK33A 

E G Y S Z E R I K I U T A Z A S R A 

K i 	 B e 



« ' i - . J, ».  J 

008390 

AZ ÜTLIVEL TERÜL5TI EJtVSJlYzSSZGt KITERJCSZTVE 
A ViLAG CSSZES CRSZÄGÄRA 
naccopT aeHCTBHTe.-ea ea Tepptrropmo 

) 

Muster 3 

L a viii tilt territoriale 
de ce p2sse{>»Tt est Vendue 

a tout let- pays du mon Je 

Fe!hŝ /.T :̂ł)3'.u 92 ütlevel eryir .yełr- iąe napjäjgl 

P. H. 

•. . • ! 

) 
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Ausreisegenehmigung'n^^r^TTne einmalige Aus
r e i s e aus p r i v a t e  n oder t o u r i s t i s c h e  n Gründen 


r EGYSZERI KIUTAZAS: i E N G E D Ć L Y 

MAGÄNC&LRA I l 


A viläg Összes orszagära ervenyes 
JßfiHCTBKTC/ICH Ha DCC CTpaKbl Mapa 

Valable pour tous les pays du inende 

LATOGATÓ — TURISTA - TARSAS TURISTA 


Szemólyi szäma: j I L J 1 J 

Neve: 
Az ütlev<5l 
betüj-ele es sorczatszama: / 'Y 
Szülövel egyiilł utazó kiskoiü £ycJFmek(«k ) ; • fó 

•T 


Celorszag: .... ; 


napig taftó̂ kudłłat küHöMön. 

IR. szam: ! W / -JL_ J 

Felhasziialható az ütlevel ervenyessege napjäig! 

KiälHtva: V 

Sorszarc: A 000000 ' 

K i Be 


J 

LATOGATO Besuch ( p r i v a t  ) 

TURISTA T o u r i s  t 

TARAS TURISTA G r u p p e n t o u r i s t i k 
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Ausreisegenehmigung für mehrmalige Ausreisen 

aus d i e n s t l i c h e n Gründen nach ^Jugoslawien 

bzw. der Sowjetunion 


"'S . 


TÖUS'SZÖftl Kiü'TAZÄSl K  PH>E/  JHY I
SZOLCA? ATI CKl' U . 


PA3H'u?Lsn:K HA MHOIOKP . ' : f ;  \  a \i\ :t;.v< 
 SM'W?. :)>'; VISA 

Jûosztavi», Szovjd'.'ri''-. 


SiC«?l»t*S\ . tz/ühU: i j 1 

Novo: 

Az iiIicvel ^ 

& y 

IR. SJtiin: I ! L_J 

.vots/. i;t: 00000 0 
 1 I 

J' , «  . 
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Ausreisegenehmigungen ol s Stempel im Paß 


T03HSZCMI KIUIAZASI EMGEDELY 

Pa3 |>CDicmie i t  s Mi'oionn.ifMbiM r-wesfl 

J u l y i . l *  . CmliJxii>v.'iUlr>, L«np/«lor»xAg, |Dt 
>«i Ü«moWr*lil<u> K.'(i(órvD»6y 4» Romania N i m «  ! 

t o r 01 e I ó t e Muste r 1 
F«lhl»»l4lhtl6 •« üllovel łrvóny«nAg« napjilgl 

r™ EüYSZV.iJI KIUIAZASI FNGcDüLY 
-
P*.tpC.Û HIIO MO 0:1'IO".p01III.IH BlilU.I/l 

«s NOK 4« Rorninl« 
•3n<i C^V'^O^'in* UCn*1"* 

Muster 2 

EGYSZtBI KiUTAZAS! E.NGEDELY-

P n r c u i C M i i o ha pfmo*panit . i i i pi-itan 


• • . i ' : f 11>,. * nos v i  m 


torC.UKr» 

Ki 	 U. Muster 3 

http:0:1'IO".p01III.IH
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Weiterreisen von Bürgern der VR Polen 


1.	 Die Gültigkeit von Pässen für Bürger der VR Polen zur 

Weiterreise nach dritten Staaten und nach Westberlin i s  t 

nach dem im Paß eingestempelten Geltungsbereich zu bestim

men. Der eingestempelte Geltungsbereich hat den Charakter 

einer Ausreisegenehmigung und kann auf nachfolgenden Paß

seiten erneuert werden. Jeder eingestempelte Geltungsbe

reich i s  t nur im Rahmen der im Stempel g l e i c h z e i t i g ent

haltenen z e i t l i c h e n Befristung gültig. 


2.	 Als Geltungsbereiche werden eingestempelt: 


a) "Alle Staaten der Welt" (in polnischer, russischer und 

französischer und gegebenenfalls auch in englischer 

Sprache). Dieser Geltungsbereich berechtigt den PaO
inhaber im Rahmen seiner Gültigkeit zur Weiterreise 

nach allen Staaten' und nach Westberlin. 


b) "Alle Staaten Europas" (in polnischer, russischer und 

französischer und gegebenenfalls auch in englischer 

Sprache). Dieser Geltungsbereich berechtigt den PaG
inhaber im Rahmen seiner Gültigkeit zur Weiterreise 

nach allen europäischen Staatenund nach Westberlin. 


c) "UdSSR, CSSR, DDR, UVR, VRB, SRR" (Eintragung der v o l l  

ständigen Staatenbezeichnungen untereinander in polni

scher und russischer Sprache; gegebenenfalls auch in un 

terschiedlicher Reihenfolge, z. B. die DDR in polnische 

und deutscher Sprache an 1. S t e l l e ) . Dieser Geltungs

bereich berechtigt den Paßinhaber im Rahmen seiner Gül

t i g k e i t zur Ausreise nur nach den hier genannten sozia

l i s t i s c h e n Staaten. Die Weiterreise nach n i c h t s o z i a l i s t 

sehen Staaten und Westberlin i s  t in keinem Falle zu 

gestatten. 
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Weiterreise von Bürgern der SR Vietnam 


1. Die Gültigkeit von Pässen für Bürger der SR Vietnam zur 

Weiterreise nach dritten Staaten bzw. nach Westberlin 

i s t generell nach dem in den Pässen eingetragenen Reise

z i e l bzw. Geltungsbereich zu bestimmen. Eine Ergänzung 

bzw. Erweiterung des Reisezieles bzw. des Geltungsbereiches 

muß in den dafür vorgesehenen Rubriken .vorgenommen sowie 

gesiegelt und unterschrieben sein. 


Die Eintragung des Reiseziels bzw. Geltungsbereiches er
- folgt neben vietnamesischer in französischer oder englischer 


Sprache. 

Westberlin muG ausdrücklich vermerkt sein (Eintragung von 

"Tay Berlin" und "Westberlin" in der auf Seite 7 für die 

Eintragung des Reisezi e l s vorgesehenen Rubrik) und es i s  t zu 

beachten, daß die Berechtigung zur Weiterreise nach West

berlin z e i t l i c h begrenzt sein kann. 


Die Festlegungen der Ziff e r 1. gelten auch für Aus- bzw. 

Weiterreisen von Diplomatenpaßinhabern über die zugelas

senen Grenzübergangsstellen der Staatsgrenze im Bereich 

der Hauptstadt der DDR zu Westberlin. 


2. Ausreisen von Inhabern von Dienst- und Reisepässen, die 

sich z e i t w e i l i g in der DDR aufhalten 1 ^, nach Westberlin 

über die zugelassenen Grenzübergangsstellen an der Staats

grenze im Bereich der Hauptstadt der DDR zu Westberlin sind 

nur zu gestatten, wenn außerdem eine auf Kopfbogen der Bot

schaft der SRV e r t e i l t e Bestätigung (Anlage 1) vorgewiesen 

wird. 


Die Festlegungen dieser Ziffer gelten also nicht für Transit
reisende. 
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Die Ausreise i s  t ein- oder mehrmalig entsprechend der 

e r t e i l t e n Bestätigung und nur innerhalb des angegebenen 

Zeitraumes zu gestatten. 


Von der Botschaft der SRV ausgestellte Bestätigungen, 

die nur zur einmaligen Ausreise berechtigen, sind bei 

der Ausreise oben links mit Paßkontrollstempel zu ver

sehen (damit sind sie für weitere Reisen ungültig). 
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f; />'»
U |.i «I 

B o t s c h a f t der 

S o z i a l i s t i s c h e n 

R e p u b l i k Vietnam 


B e s t ä t i g u n  g 


Die B o t s c h a f t der S o z i a l i s t i s c h e n R e p u b l i k Vietnam i  n 

der Deutschen Demokratischen R e p u b l i k b e s t ä t i g t , d a ß 

der S R V - B ü r g e r / d i e S R V - B ü r g e r i n 


H e r r / F r a u 


geboren am: i n : 


P a ß - N r . : 


d i e Genehmigung von der SRV-Botschaft i n der DDR, B e r l i n 

e r h a l t e n h a t , i n der Z e i t vom 


ein m a l i g / m e h r m a l i g nach B e r l i n (West) zu r e i s e n . 
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Weiterreisen von Bürgern der Mongolischen VR 


1.	 Ausreisen von Inhabern von Diplomaten-, Dienst und Reise
.1) 
pässen, die sich z e i t w e i l i g in der DDR aufhalten - ' - aus


genommen Inhaber von Diplomatenpässen, die Angehörige der 

Botschaft der MVR in der DDR sind - nach Westberlin über 

die zugelassenen Grenzübergangsstellen an der Staatsgrenze, 

im Bereich der Hauptstadt der DDR zu Westberlin sind nur 

zu gestatten, wenn in den Pässen ein von der Botschaft der 

MVR ausgestellter Genehmigungsvermerk (Anlage 1) ange

bracht i s t  . Die Ausreise i s  t ein- oder mehrmalig entsprechend 

der e r t e i l t e n Genehmigung und nur innerhalb des angegebenen 

Zeitraumes zu gestatten. 


TT 	Oie Festlegungen dieser Z i f f e r gelten also nicht für Transit

reisende. 


2) 
Zu beachten i s t  , daß die Botschaft der MVR den gleichen Ge

nehmigungsvermerk in Pässen von Bürgern der MVR mit stän

digem Wohnsitz in der DDR anbringt. In diesem F a l l e i s  t der 

Genehmigungsvermerk l e d i g l i c h eine Zustimmung für die E r t e i 

lung eines Visums zur Aus- und Wiedereinreise durch das Paß
und Meldewesen und berechtigt nicht zum Grenzübertritt. 
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Für Reisen weh ßerlm-West 
(ein-/me/»roio/ig) 

vom 

Botschaft der MVjU » 
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W " ;. <

oo a 4 o iWeiterreisen von Bürgern der Republik Kuba 


Ausreisen von Inhabern von Dienst- und Reisepässen, die .sich 

z e i t w e i l i g in der DDR aufhalten, nach Westberlin über die 

zugelassenen Grenzübergangsstellen an der Staatsgrenze im 

Bereich der Hauptstadt der DDR zu Westberlin sind nur zu 

gestatten, wenn eine von der Botschaft der Republik Kuba 

ausgestellte Genehmigung (Anlage 1) vorgewiesen wird. 

Die Ausreise i s  t ein- oder mehrmalig entsprechend der 

Genehmigung (im Z w e i f e l s f a l l e mehrmalig) und nur inner

halb des angegebenen Zeitraumes zu gestatten. 

Genehmigungen, die nur zur einmaligen Ausreise berechtigen, 

sind bei der Ausreise oben rechts mit PnOkontrollstu-npel 

zu versehen (damit s:;.nd :>i': : :  r weitere Ausreisen ungültig). 
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i'." -Mi 


BOTSCHAFT 
DER REPUBLIK KUBA 

M E M O R A N D U  M 

G e n e h m i g u n  g 

Der kubanische Staatsbürger 

Inhaber des Passes Kr . 

i s t vom . . . 3 0 r 6 r ß £  M P • ... 5r7r98. . .  . 

berechtigt, e in- mehrmalig nach Ber l in (V/est) 

zu re isen. 
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flDü-!03Weiterreisen von Bürgern der KDVR 


1.	 Ausreisen von Inhabern von Diplomaten-, Dienst- und Reise

pässen sowie von Diplomatenausweisen nach Westberlin über 

die zugelassenen Grenzübergangsstellen an der Staatsgrenze 

im Bereich der Hauptstadt der DDR zu Westberlin sind nur 

zu gestatten, wenn eine von der Botschaft der KDVR ausge

s t e l l t e "Erlaubnis zum Passieren der Staatsgrenze der DDR 

nach Westberlin" (Anlage 1) vorgewiesen wird. Die "Erlaub

nis ..." wird gesiegelt, jedoch nicht unterschrieben. 

Die Ausreise i s t ein- oder mehrmalig entsprechend der ur

te i l t e n Erlaubnis und nur innerhalb des angegebenen Zeit

raumes zu gestatten. 

Erlaubnisse, die nur zur einmaligen Ausreise berechtigen, 

sind bei der Ausreise oben links mit PaQkontrollstempel 

zu versehen (damit sind sie für weitere Ausreisen ungül

t i g ) . 




(61. Änderung) III/8/TTJ 

Anlage 1 


4 •¥- «Hl ł q! •£ °.) i» ö J x| 
Erlaubnis zum Paeeieren der Staats
grenze der DDR nach '«Veetberlin 

>4 Ą Ą Ą *i A «4 S- A !̂ 4 "X 

Nur gUltig in Verbindung mit Paß / 


Herrn/Frau /-̂  


Staatsangehörigkeit fCl) j/R. Nationalität jCCtt^inCk' 


H * * •I ̂  Hi A 

Art des Paßee Paßnuaiiuera 


-S' "J 7l ?J 
Terrain 16* 6 - /ff 6, SS' (MeAHMAlft ) 

Hł -3
Ausgestellt 1V 6 4i 


-'E 

"1 e B o t s c h a ^ . ^ ^  ̂ Volks-

Die publik in/̂ rf%l»̂ hStf itsaiö̂ A&cAn Republik 

reDublik 




i  n 


0 01) ' 0 5 
WIHO'J-,'l' 

p— 

\

'i
I 
if. 

i' 


9 



3. Austauschblatt 	 I I I / 9 /  1 

(44. Änderung) 	 001)4011 Seite 1 

Grundsätze für Reisen durch die DDR und die Erteilung von 

Transitvisa , , , , ,  , 


l ' . Bürger anderer Staaten und Westberliner benötigen für 

Reisen durch die DDR einen gültigen Paß bzw. ein anderes 

gültiges Personaldokument (vgl. dazu Abschnitte I I I / l /  l • 

I I I / 1 / 5  ) und, sofern keine Befreiung von der Visapflicht 


• für Durchreisen besteht (vgl. dazu Abschnitt I I I / 2 )  , 

. e i  n	 Transitvisum. 


Identitätsbescheinigungen können entsprechend den im 

Abschnitt I I I / 1 /  5 getroffenen Festlegungen e r t e i l  t 

werden. 


2.1. Transitreisen sind nur •:	 , 


- über die für den Transitverkehr zugelassenen Grenz

X
übergangsstellen (vgl. Abschnitt 1/1, Anlage 1 )  , 


- von	 einem Staat bzw. von Westberlin nach einen an

deren Staat bzw. von einem anderen Staat nach West


;
berlin** ,	 

zu gestatten. , 


x	Zu beachten i s t  , daß die Grenzübergangsstellen Schmilka und 

Seifhennersdorf nicht und die Grenzübergangsstellen Neugers
dorf und Rostock (Überseehafen) nur für dsn Transitverkehr von 

Gütern zugelassen sind. 

Kann bei Personen, für die Befreiung von der Visapflicht für > 

Ein-, Aus- und Durchreisen besteht, nicht zweifelsfrei er

kannt werden, ob eine Ein-, Aus- oder Durchreise vorlie'gt, 

i s  t der Grenzübertritt auch über eine nicht für den Transit

vorkehr zugelassene Grenzübergangsstelle zu gostotton. 

x x  I  n der Binnenschiffahrt i s  t der Transit von Westberlin nach 


Westberlin zwischen den Grenzübergangsstellen Droilindcn und 

Kleinmachnow bzw. Marochallbrücko und Dritzor Zwoigkanol 

möglich. 
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2.2.	 Der Transit hat unter Nutzung der kürzesten Fahrt

strecke sowie im Straßenverkehr auf in Rechtsvorschrift-,,, 

ten festgelegten Straßen zu erfolgen (v,gl. auch Ab

schnitt IT. 1/9/2) . v V 


2.3. _Ein Wechsel des beim Transit benutzten Fahrzeuges i s t 

nur mit Zustimmung der Dienststellen der DVP gestattet. 


3.	 Während ces Transits i s t der Aufenthalt in der DDR für 
den Zeitraum gestattet, der für die unverzügliche Durch
reiso benötigt wird (maximal 24 Stunden). Durchreisen 
können mit bis zu 2 Übernachtungen in den dafür festge
legten Orten bzw. auf den an der Tran.sitntrecke dafür 
vorgesehenen Ganpingplötzon und einer Durchreisefrist 
von  4 3 Stunden (bei einer Übernachtung) bzw. von 72 Stun 
den (bei zwei Übernachtungen) genehmigt werden, wenn die 

' Übernachtung beim Reisebüro der DDR gebucht wurde,, Die 

Genehmigung dafür muß ir.i Transitvisum e r t e i l t worden 

sein. Die Übernachtung kann an verschiedenen der genann

ten Orte oder an einem Ort zweimal innerhalb der fest

gelegten Durchreisofrist erfolgen. 


Bürgern der DRD und Westberlinern, die zwischen der BRD 

und Westberlin reisen, wird die Genehmigung zur Unter

brechung der Durchreise nicht e r t e i l t . •• 


4 .	 Zur Genehmigung von Transitreisen und zur Erteilung von 
Transitvisa sind befugt: .( . 

• * 

' ;	  ]
- die Auslandsvertretungen der DDR,  ;;


- die HA Konsularische Angelegenheiten des MfAA, 

- die Visabüros Warnemünde und Saßnitz doe MfAA, 0 

*• die PKE an den für den Transitverkehr zugelassenen 


CironzüborgangöGtöllon. 
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Die Auslandsvertretungen der DDR und die HA Konsula

rische Angelegenheiten des MfAA erteilen Transitvisa 

für Durchreisen zwischen der BRD und Westberlin nur, 

wenn ...... 


-	 die Festlegungen über die Pauschalierung der Visa

gebühren nicht zutreffen und die Visagebühren indi

viduell zu erheben sind; 


die Transitvisa entsprechend der Gebührenordnung 

gebührenfrei zu erteilen sind ( z . B. bei Inhabern 

von Diplomaten- und Dienstpässen). 


5.	 Transitvisa sind nur als gültig anzuerkennen, wenn 

sie gesiegelt und unterschrieben sind, a l l e vorge

sehenen Angaben vollständig enthalten und wenn die 

oinflütragcmg GüXtiQUoitotiauor noöh nicht abgelaufen 


Transitvisa, die von 


-	 den Auslandsvertretungen der DDR, 

-	 der IIA Konsularische Angelegenheiten des MfAA, 


ausgestellt wurden, müssen gesondert gesiegelt und 

unterschrieben sein. 


Bei Transitvisa, die von den PKE und den Vi3obüros 

Soßnitz und V/arnemünde o r t e i l t werden, sind Siegel 

und Unterschrift im Visumetempel enthalten bzw. auf 

den Anlagen aufgedruckt. Transitvisa zur mehrmaligen 

Durchreise, die von den Visabüros ausgestellt werden, 

müssen gesondert goeieflolt und unterschrieben sein. 
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Änderungen von Visa müsson mit Andorungsstempel vor

genommen und mit kleinem Dienstsiegel und Unterschrift 

bestätigt worden sein. 


F.s i s  t zu beachten, daß üei Transitvisa, die von den 
.Auslandsvertretungen	 der DDR oder der HA Konsularische 

Angelegenheiten aufgedruckt auf einer Anlage o r t e i l t 

wurden, eventuell notwendige Änderungen auf der Rück

seite der Anlage eingetragen v/erden, •. 

6.	 Transitvisa können zur ein-, zwei- oder mehrmaligen 

Durchreise e r t e i l  t werden. 


• Vor, den Auslandsvertretungen Und der HA Konsularische 

-Angelegenheiton dos KfAA-werden Transitvisa auf schrift
licher! Antrag zur oin~ oder zweimaligen Ourchreise auf
gedruckt auf einer "Anlöge Z U R Paß" bzw. ?auf einer "An
lage zum Westberliner Porsonclausweis für Personen mit 
ständigem Wohnsitz in Berlin (West)" erteilt." 

Von der. PKE und den Visabüros Saßnitz und Warnemünde 
worden Transitvisa ohne achriffliehen Antrag zur ein
maligen Durchreise als Anlage zum PaS bzw. zum anderen 
Personaldokument e r t e i l t  . Transitvisa zur mehrmaligen 
Durchreise werden von allen zur Transitvisaerteilung be
fugten Organen auf ausdrücklichen schriftlichen Antrag 
al s Stempelabdruck in den Paß e r t e i l t  . 

•• / • ; . :, y... , -•: , ....... ;•: ••; .;• 


7  « Transitvisa können durch Zuöatzstempol als "Diplomaten
visum" oder a l s "Dionotvisum" k l a s s i f i z i e r t worden, . 



1. Austauschblatt 	 III/9/1 
(67.	 Änderung) Seite 5 


8 .	 Transitvisa können als Einzelvisa oder als Sammelvisa 
er t e i l  t werden. 

9.1.	 Mitreisende Kinder bzw. Jugendliche, die das 16. Lebens

jahr vollendet haben, müssen im Besitz eines eigenen Vi

sums in bzw. zu ihrem Paß oder anderem Personaldokument 

sein. 


?.2. Mitreisende Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

volllendet haben, müssen 


-	 im Besitz eines eigenen Visums in bzw. zu ihrem Paß 

bzw. anderen Personaldokument sein; 


- im Visum einer erwachsenen Begleitperson anzahlmäßig 

eingetragen sein. 


Durch die Auslandsvertretungen und die HA Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA wird Kindern, die im Besitz ei

nes eigenen Passes bzw. eines eigenen anderen Personal

dokumentes sind, ein eigenes Visum e r t e i l t  . 

Bei Erteilung der Transitvisa durch die PKE werden mit

reisende Kinder unabhängig davon, ob sie einen eigenen 

Paß oder ein eigenes anderes Personaldokument besitzen, 

aus Gründen der Zweckmäßigkeit in der Regel im Visum ei
ner erwachsenen Begleitperson eingetragen. 


10.	 Personen, die mit Kollektiv- oder Familienpässen reisen, 

benötigen, sofern sie nicht als Teilnehmer von Reisegrup

pen auf einer Sammelreiseliste erfaßt sind und das Transit

visum als Sammelvisum erhalten, ein eigenes Transitvisum. 


11.	 Transitreisende unterliegen nicht der polizeilichen Melde

pflicht. Bei Genehmigung der Unterbrechung der Ourchreise 

wird mit Ubergabe des Meldescheines der Beherbergungsstätte 

die polizeiliche Meldepflicht erfüllt. 
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Für die Durchreise zugelassene Grenzübergangsstellen und 

Transitstrecken 


1.1.	 Für den Transitverkehr auf dem Straßenweg zwischen der 

BRD und Westberlin sind die Verkehrswege 


.•'.	 Stolpe. .', • •• 

Zarrentin - Stoowon	 bzw. umgekehrt 

Marienborn/A. - Drewitz " " 


:Wartha - Drewitz '-;; 

v - ' ^ v / . ; / ' " ' " 
H
Mirschberg - Drewitz	 "


zugelassen. 


1.2.	 Der Transit im Straßenverkehr (außer zwischen der BRD 

und Westberlin) hat über die in der Anlage 1 zur "An

ordnung über die Benutzung von Verkehrswegen im Tran

sitverkehr durch das Hoheitsgebiet der Deutschen Demo

kratischen Republik - Transit-Anordnung - (siehe Geset

zessammlung PK 1210) aufgeführten Straßen und unter 

Nutzung der kürzesten Fahrtstrecke zu erfolgen.* 


Das g i l  t auch für den Transit auf dem Straßonwege von 

und zu'den Flughäfen Berlin-Schönefeld, Dresden, Erfurt 

und Leipzig.  . , . ; 


'Der Transit von einer Grenzübergangsstelle zur anderen hat 

ohne offensichtlichen Umweg zu erfolgen. So g i l t beispiels

weise im Transit zwischen den Grenzübergangsstellen Marien

born und Pomollen die Nutzung des südlichen Teils des Ber

li n e r Ringes (Mohrlänge von ca. 19 km) nicht als Verstoß ge

gen den genannten Grundsatz oder im Transit zwischen den Gren 

Übergangsstellen Zinnwald und Saßnitz i s  t sowohl die Nutzung 

der Autobahn Berliner Ring - Abzweig Prenzlau als auch die 

Autobahn Berliner Ring - Rostock sowie die Fernverkehrsstraße 

über Neubrandenburg zulässig. 




Für den Transit auf dorn Stra.ßenweg vom Flughafen Ber
lin-Schöneveld nach Westberlin .bzw. umgekehrt i s  t nur 

die Grenzübergangsstelle Rudowor Chaussee zugelassen. 


2.	 Der Transit im Eisenbahnverkehr hat unter Mutzung der 

kürzesten Fahrtstrecke zu erfolgen. 


Von und zu den unter 1.2. genannten Flughäfen sind die 

am Ort ces jeweiligen Flughofens gelegenen Fernbahnhöfe 

zu benutzen. 


Der Transit im Eisenbahnverkehr zwischen der BRD und 

Westberlin hat ausschließlich unter Nutzung der durch

-gehenden Züge zu erfolgen, ;' 


3.	 Flugreisenden, die unter Inanspruchnahme der Flughäfen 
Dresden,. Leipzig und Erfurt als Ausweichflughöfen für 
den Flughof ör» Berlin-Schonef aid einreisten, 3. st die Aus
reise als Transit reis ondo Ober die Grenzübergangs«* t e i l e 
Rudower Chaussee zu gestatten. In Zusammenarbeit dar 
Paßkontrolleinhoiten der Flughäfen i s  t eine Vormeldung 
dieser Personen zu sichern. 

Transitreisenden, die aus anderen Staaten oder Westberlin 

kommend auf dem Straßen« oder Schienenweg zu einem Flug

hafen reisten und die wegen Ausfall der von ihnen gebuch

ten Fluglinie den Wunsch äußern, auf dem Landweg nach 

anderen Staaten bzw. nach Westberlin woiterzureisen, i s t  , 

nachdem ihre Dokumente ausreiseTiäßig abgefertigt wurden, 

ein gebührenfreies Transitvisum zu erteilen, Sie haben 

die festgelegen Transitwego (vom Flughafer. BarIin~Schö
nefeld nach Westberlin auch über die Grenzübergangsstelle 

Rudower Chousseo)« zu benutzen. 
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1 . 3 .	 Für den Transitverkehr auf dem Straßenweg zwischen West
berlin und anderen Staaten (außer der BRD) sind die 


: Verkehrswege 


Drewitz - Pomellen bzw. umgekehrt 

Drewitz-- Frankfurt (Oder) A. . • • 

Drewitz - Forst " 


;Drewitz - Görlitz - V ; "  ' 

Drewitz - Schmilka V c ^ o V ; ; 

Drewitz - Zinnwald

Drewitz - Schönberg

Drewitz - Seifhennersdorf 

Drewitz - Neugersdorf

Stolpe und Staaken - Saßnitz

Stolpe und Staaken - Warnemünde

Stolpe und Staaken - Rostock


 " * 

1 H 


. " 

" 

" 

" 


(Überseehafen)" 


zugelassen. 


1.4.	 Für den Transitverkehr auf dem Straßenweg von und nach ' 

anderen Staaten (außer der BRD) sind die Verkehrswege 


Warnemünde

Warnemünde

Warnemünde

Warnemünde

Warnemünde

Warnemünde

Warnemünde

Warnemünde

Saßnitz 
Saßnitz 
Saßnitz 
Saßnitz 

- Pomellen 

- Görlitz 

- Schmilka 

- Zinnwald 

- Schönberg 

- Forst . 

- Seifhennersdorf 

- Neugeredorf 


 Pomellen 

 Görlitz ; 


 Schmilka 

 Zinnwald 


bzw. umgekehrt 
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Saßnitz - Schönberg 

Saßnitz - Forst 

Saßnitz - Seifhennersdorf 

Saßnitz - Neugersdorf 

fpomellen - Schmilka 

Pomellen - Zinnwald 

Pomellen - Schönberg "'• : • • • 

Pomellen - Seifhennersdorf 

Pomellen - Neugersdorf 

Frankfurt (Oder) A. - Schmilka 

Frankfurt (Oder) A. - Schönberg 

Frankfurt (Oder) A. -

Seifhennersdorf 

Frankfurt (Oder) A. - Neugersdorf 

Görlitz - Schmilka 

Görlitz - Zinnwald 

Görlitz - Schönberg 

Görlitz - Seifhennersdorf 

Görlitz - Neugersdorf 

Rostock (Oberseehafen) -

Pomellen 

Rostock (Überseehafen) 
Zinnwald 

Rostock (Überseehafen) 
Schönberg 

Rostock (Überseehafen) -

Görlitz 

Rostock (Überseehafen) 
Forst 

Rostock (Überseehafen) 
Neugersdorf 

Forst - Schmilka 

Forst - Zinnwald 


111/9^2 
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bzw. umgekehrt 
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Forst Schönberg bzw. umgekehrt 

Forst - Seifhennersdorf " " 

Forst - Neugersdorf " " 


zugelassen• 


1.5. Die Grenzübergangsstellen Schmilka, Seifhennersdorf und 

Görlitz sind - abgesehen von Güterfahrzeugen der VR Po

len über die Grenzübergangsstelle Görlitz - nicht für 

den Gütertransitverkehr zugelassen. 

Die Verkehrswege von und zu den Grenzübergangsstellen 

Rostock (Oberseehafen) und Neugersdorf können nur von 

Güterfahrzeugen benutzt werden. 

Die zu benutzenden Autobahnen bzw. Straßen sind den 

Anordnungen über die Benutzung von Verkehrswegen im 

Durchreiseverkehr (vgl. Gesetzessammlung für den Paß

kontrolldienst - 1210) zu entnehmen. 


2 .	 Für den Transitverkehr auf dem Schienenweg sind a l l e 
Eisenbahn-Grenzübergangsstellen zugelassen. Die Durch
reise hat auf dem kürzesten Weg zu erfolgen. 

3.	 Für Teilnehmer am internationalen Flugverkehr i s  t der 

Transit auf dem Straßen- und Schienenweg nach und von 

anderen Staaten und Westberlin über die Flughäfen 

Berlin-Schönefeld, Dresden, Erfurt und Leipzig zuge

lassen. 

Bei Benutzung des Straßenweges zu bzw. von den genann

ten Flughäfen i s  t die Ein- bzw. Ausreise nur über die 

für den Transitverkehr zugelassenen Straßen-Grenzüber
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gangssteilen zu gestatten und die Ourchreise hat auf 

den für den Durchreiseverkehr festgelegten Straßen zu 

erfolgen. 


Der Durchreiseverkehr auf dem Schienenweg zu bzw. von 
den Flughäfen hat über die am Ort des^eweiligen Flug
hafens gelegenen Fernbahnhöfe zu erfolgen. 

Für den Transit von und nach Westberlin sind zugelassen 


- im Eisenbahnverkehr die Grenzübergangsstelle Bahnhof 

Friedrichstraße, 


- im Straßenverkehr zum und vom Flughafen Berlin-Schöne

feld die Grenzübergangsstelle Rudower Chaussee und zu 

und von den anderen Flughäfen die Grenzübergangsstelle 

Drewitz. 


3.1. Flugreisenden, die unter Inanspruchnahme der Flughäfen 

Dresden, Leipzig und Erfurt a l s Aueweichflughäfen für 

den Flughafen Berlin-Schönefeld einreisten, i s  t die Aus

reise als Transitreisende über die Grenzübergangsstelle 

Rudower Chaussee zu gestatten. In Zusammenarbeit der Paß

kontrolleinheiten der Flughäfen i s  t eine Vormeldung die

ser Personen zu sichern. 

Transitreisenden, die aus anderen Staaten oder Westberlin 

kommend auf dem Straßen- oder Schienenweg zu einem Flug

hafen reisten und die wegen Ausfall der von ihnen gebuch

ten Fluglinie den Wunsch äußern, auf dem Landweg nach 

anderen Staaten bzw. nach Westberlin weiterzureisen, i s t  , 

nachdem ihre Dokumente ausreisemäßig abgefertigt wurden, 

ein gebührenfreies Transitvisum zu erteilen. Sie haben 

die festgelegten Transitwege (vom Flughafen Berlin-Schörte
feld nach Westberlin auch über die Grenzübergangsstelle 

Rudower Chaussee) zu benutzen. 




5. Austauschblatt 

(56.	 Änderung) 0 0« 4 jt 7 Seite 1 

Transitvisum zur ein- oder zweimaligen Durchreise aufge

druckt auf einer "Anlage zum Paß" bzw. auf einer "Anlage 

zum Westberliner Personalausweis" 


1 .	 Transitvisa zur ein- oder zweimaligen Durchreise auf
gedruckt auf einer "Anlage zum Paß" bzw. auf einer 
"Anlage zum Westberliner Personalausweis für Personen 
mit ständigen Wohnsitz in Berlin (West)" werden er
t e i l  t von 

- den Auslandsvertretungen der DDR 

- der HA Konsularische Angelegenheiten des MfAA 


an Personen, denen die ein- oder zweimalige Durchreise 

genehmigt wurde. • • - , • 


2.1. Sie berechtigen	 den Inhaber des gültigen unter Angabe 

der Nummer genannten Passes bzw. anderen Personaldoku

mentes zur 


ein- oder zweimaligen Durchreise, je nach dem, ob 

im Visumtext "zwei" oder "ein" gestrichen i s  t 

(vgl. Anlagen 1 und 2) 


gemäß den für den Transit geltenden Rechtsvorschriften 
(vgl. Abschnitt I I I / 9  / 1 , insbesondere Ziffern 2. - 3. 
und Abschnitt II I / 9 / 2 ) im Rahmen der festgelegten Gül
tigkeit. 

Die Gültigkeit beträgt generell 3 Monate gerechnet ab 

dem Ausstellungsdatum; sie kann jedoch bei Erfordernis 

z. B. wenn 
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- Voraussetzung	 für die Transitvisaerteilung das Vor

handensein eines Anschlußvisums oder einer Aufent

haltserlaubnis eines anderen Staates i s  t und das An

schlußvisum bzw. die Aufenthaltserlaubnis nicht die 

entsprechende Gültigkeit besitzt; 


=
-	 das Reisedokument nicht entsprechend gültigelst,


verkürzt werden. In diesem F a l  l wird der vorgedruckte 

Text "3 Monate ab" gestrichen und dafür eingetragen: 

"bis zum ..." . 

2.2.	 Bei Transitreisenden, bei denen Voraussetzung für die 

Transitvisaerteilung das Vorhandensein eines Anschluß

visums oder einer Aufenthaltsgenehmigung eines anderen 

Staates war, wird in das Transitvisum zur einmaligen 

Durchreise (Transitvisa zur zweimaligen Durchreise werden 

an solche Transitreisende generell nicht e r t e i l t  ) der 

entsprechende Nachbarstaat der DDR eingetragen. Die Ein

tragung wird unterhalb der letzten Textzeile wie folgt 

vorgenommen, z. B. "nach der VRP", "nach Schweden". 


Im Falle einer solchen Eintragung berechtigt das Transit 

visum nur zur Durchreise nach dera genannten Staat. 

Bei Genehmigung von Transitreisen nach Westberlin wird 

keine Eintragung vorgenommen. 


2.3, Zu Durchreisen nach den Flughäfen zwecks Weiterflug 

nach anderen Staaten berechtigen Transitvisa nur, wenn 

der Inhaber im Besitz eines für den gleichen oder dar

auffolgenden Tag (Abflug innerhalb von 24 Stunden) aus

gestellten Flugscheines oder eines Vouchers zum Erwerb 

eines solchen Flugscheines i s t  . 
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3.1.	 Das Transitvisum berechtigt zur Durchreise innerhalb 

von 48 bzw. 72 Stunden, wenn die Textzeile "in dem 

für die unverzügliche Durchreise benötigten Zeitraum" 

gestrichen i s  t und darunter handschriftlich der Ver

merk "innerhalb von ... Stunden mit Aufenthalt in ... 

(Orte bzw. Campingplätze, in bzw. auf denen der Aufent' 

halt genehmigt wurde)" eingetragen wurde. 


3.2.	 Das Transitvisum g i l t auch für die unterhalb des Aus

stellungsdatums anzahlmäßig eingetragenen Kinder. 


3.3.	 Bei Inhabern eines Familienpasses muß jeder Reisende 

im Besitz einer eigenen "Anlage ..." mit aufgedruck

tem Transitvisum sein. 
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1. A u s t a u s c h b l a t t I I 1 / 9 /  3 (44. Änderung) •000 426' Anlage 1„ 

KS OOOOOOO 
D e u t s c h e D e m o k r a t i s c h e R e p u b l i k 

M i n i s t e r i u  m f ü  r A u s w ä r t i g  e A n g e l e g e n h e i t e  n 

Anlage 

Nr. 

T r a n s i t v i s u m 
zur e i n - , z w e i m a l i g e  n Reise durch das Hoheitsgebiet 

der Deutschen Demokratischen Republik über die für den 

Transitverkehr zugelassenen Grenzübergangsstellen auf den 


vorgeschriebenen Verkehrswegen und der kürzesten Fahrtstrecke 

in dem für die unverzügliche Durchreise benötigten Zeitraum 


Gült ig: 3 Monate ab 

Während des Transits ist ein Wechsel des Transportmittels nur 

mit Zustimmung der zuständigen Organe der DDR gestattet. 


A 23/5 

E r t e i l u n g e r f o l g t durch die HA Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA und die Auslandsver 

tretungen der DDR 




1. Austauschblatt I I I / 9 /  3 

(44. Änderung) Anlage 2 


;-;:';:^-f :̂-;:;>:;''"UT; ooooooo : 1 ' I v 

Deutsch e Demokratisch e Republi  k 
Ministerium für Auswärtig e Angelegenheiten 

, Anlage ' ̂  

zum Westberliner Personalausweis 

für Personen mit ständigem Wohnsitz 
in Berlin (West) 

Nr. 

T r a n s i t v i s u  m 
zur ein- , zweimalige n ßeis e durch das Hoheitsgebiet / 
der Deutschen Demokratischen Republik über die für den ' \ ; 

;Transitverkehr zugelassenen Grenzübergangsstellen auf den r > #; 
vorgeschriebenen Verkehrswegen und der kürzesten Fahrtstrecke' -/:V'vi 
in dem für die unverzügliche Durdireise benötigten Zeitraum -'}, > 

Gültig: 3 Monate ab 

•:)i 

i.'.l">':' 

Vr ; 

i' •' 

Während des Transits ist ein Wechsel des Transportmittels nur • t' • 

mit Zustimmung der zuständigen Organe der DDR gestattet. 

A 24/5 

Erteilung e r f o l g t durch die HA Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA und die Auslandsver 

tretungen der DDR 
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(56.	 Änderung) Seite 1 
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Transitvisum zur einmaligen Durchreise als Anlage 


1.	 Transitvisa zur einmaligen Durchreise als Anlage wer

den e r t e i l t von 


- den Visabüros Saßnitz und Warnemünde 

- den PKE an den Grenzübergangsstellen 


an Personen , denen die einmalige Durchreise genehmigt 

wurde. 


2.	 Sie berechtigen den Inhaber zur einmaligen Durchreise 

gemäß den für den Transit geltenden Rechtsvorschriften 

(vgl. Abschnitt I I I / 9 / 1 , insbesondere Ziffern 2. - 3., 

Abschnitt II I / 9 / 2 und bezüglich des Transits auf den 

Binnenwasserstraßen Abschnitt III/12/2/2 - III/12/2/5) 


- nach den im Transitvisum durch Unterstreichen gekenn

zeichneten Zielstaat; 


- nach Westberlin, wenn "Westberlin" unterstrichen 

wurde; 


- nach Westberlin, wenn nur "nach Westberlin" einge
druckt i s  t ; 


- nach dem Flughafen Berlin-Schönefeld, wenn im Visum 

nur "über Flughafen Berlin-Schönefeld" eingedruckt 

i s t ;x 


x diese Visa werden nur an den Grenzübergangsstellen Flughafen 

Berlin-Schönefeld und Rudower Chaussee für den Transit zwi

schen Flughafen Beriin-Schönefeld und Westberlin e r t e i l t 
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- nach den Flughäfen Berlin-Schönefeld, Dresden, Leipzig 

bzw. Erfurt, wenn die Zeile "nach CSSR/VR Polen/Schwe

den/Dänemark/BRD/Westberlin" gestrichen und dafür hand

s c h r i f t l i c h "über Flughafen ..." eingetragen i s t  . 


1. Das Transitvisum	 g i l  t zur Fahrt in dem für die unver

zügliche Durchreise benötigten Zeitraum. 


2. Das Transitvisum berechtigt zur Durchreise mit	 Aufent

halt, wenn der vorgedruckte Visumtext handschriftlich 

wie folgt ergänzt wurde "innerhalb von (48 bzw. 72) 

Stunden mit Aufenthalt in ..." und die Ergänzung mit 

kleinem Dienstsiegel des MfAA und mit Unterschrift 

bzw. Faksimile bestätigt i s t  . 


Die Mitarbeiter der Visabüros Warnemünde und Saßnitz 

sind berechtigt auf Transitvisa eingetragene Kennzei

chen von Kfz zu ändern. 

Die Änderung erfolgt, indem die nichtzutreffende Ein

tragung gestrichen und das richtige Kennzeichen v o l l  

ständig neu vermerkt wird, und wird mit kleinem Dienst

siegel bestätigt. 




2 S A u s t a u s c h b l a t t L I 1 / 9 /  4 
(48. Ä n d e r u n g  ) m m 

i e i i l s c h  e D e m o k r a t i s - c h  e R e p u b l i  k 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

zur einmaligen Reise durch das Hoheitsgebiet 

der Deutschen Demokratischen Republik 


übe r die für den Transitverkehr 

zugelassenen Grenzübergangsstelle n 


auf den vorgeschriebenen Verkehrswegen 

und der kürzeste n Fahrtstrecke 


Während des Transiis ist ein VVedisel des Transport
mittels nur mit Zustimmung der zuständigen Organe der 
DDR gestattet. In der Binnenschittahri bereditig! das 
Transitvisum zum Landgang an den datiir zugelassenen 
Orten. 

A 19/4 



T r a n s i t v i s a ohne Kontrollabriß sind für 

a l l e Durchreisen, sofern nicht die Ver

wendung eines Transitvisums mit Kontroll 

abriß vorgeschrieben i s  t ( v g l . Anlagen 

lb - l d ) , einzusetzen. 

Das Visum i s  t in den Varianten snit auf

gedruckter Gebührenwertmarke (Vordrucke 

A 19/4, A 19/14 und A 19/8), mit aufge

druckter Gebührenfreimarke (Vordrucke 

A 19/6, A 19/15 und A 19/10) und ohne 

aufgedruckte Gebührenmarke (Vordrucke 

A 19/1 und A 19/3) h e r g e s t e l l t * 

T r a n s i t v i s a ohne aufgedruckte Gebühren

marke sind ausschließlich im Transit 

zwischen der BRD und Westberlin, wenn 

keine i n d i v i d u e l l e Gebührenerhebung zu 

erfolgen hat bzw. Gebührenbefreiung be

steht, zu verwenden. 




Umseitiges Transitvisum : ' 

berechtigt 


Name Vorname 

Geburtsdatum 

Relsedokument-Nr. B R D / W B  / 

mit Kind / ern 

;>r Reise durdi die Deutsdie Demokratische Republik 

nach CSSR/V R P j o i c n / S c h w e d e n / D ä n e m a r  k / B R  D / W  B 

Einreise Ausreise 

Transit-SlraOe 

Name Vorname \ 

urtedatum 

Reiscdokumcnt-Nr. B R D / W B  / 

mit K ind  / ern 

zur Reise durch die Deutsche Demokratische Republik ' 

nach CSSR/V R P o l e n / S c h w e d e n / D ä n e m a r k / B R D / W  B 

Einreise 

CP 0 0 0 0 0 0 0 

Kennzeichen des Kiz. 

CP 0 0 0 0 0 0 0 

Kennzeichen des Kiz . 



1. Auetauschblatt 

(44. Änderung) 0 00427 
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D e u l s c h n D e m o k r a l l s c h c R e p u b l i k 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Transitvisum 

zur elnmaligon Roiso durch (ins Hoheilsgoblsl 

dor Deutschen Domokrnlisthen Republik 


übor die für den Transitverkehr 

zugolassonen Grenzübergangssleilen 


auf den vorgesrhriebenon Vorkehrswegen 

und der kürzesten Fahrtstrecke 


Wtihrnnd dns Transits ist nln Wndisnl (ins Transport
tnillnl» nur mil Zustimmung dor zuständigen Orguno der 
llt)H gastuitel. in dar HlnnnrwhHIahrt bnrothlifjl das 
Transitvisum zum Landgang an den dalür zugelassenen 
Orlnn. . 

A »9/5 . 

Hinwei s fü  r don Roisonde n 
liui Unterbrechung dor Reise in Westberlin ist 

die Gültigkeit des Transitvisums erloschen. 

I I 1 / 9 / 4 

Anlago l  b 




T r a n s i t v i s a mittelem K o n t r o l l o b r i ß " H i n w e i s f ü r den 

R e i s e n d o n - C e i U n t e r b r e c h u n g d e r R e i s e i n W e s t b o r - ' 

l i  n i s  t d i e G ü l t i g k e i t des T r a n s i t v i s u m s e r l o s c h e n " 

s i n d f ü r D u r c h r e i s e n 


r a u f dem S c h i e n e n w e g an den G r e n z ü b e r g a n g s s t e l l e n 
d e r S t a a t s g r e n z e z u r CSSR und z u r VR P o l e n s o w i e 
den V i s a b ü r o s W a r n e m ü n d e und S a ß n i t z ( V o r d r u c k 
A 19/5 und A 1 9 / 7 ) ; 

-	 a u f den D i n n e n w a s s e r s t r a ß e n , s o f e r n d a b e i a u c h 

W e s t b e r l i n d u r c h f a h r e n w i r d ( V o r d r u c k e A 19/5 und 

A 1 9 / 7 ) ; 


-	 a u f don D i n n e n w a s s e r s t r a ß e n z w i s c h e n d e r DRD und 

W e s t b e r l i n an'don G r e n z ü b e r g a n g s s t e l l e n C umloson, 


; C u c h h o r s t und K l e i n m a c h n o w ( V o r d r u c k A 19/2) * 

;:
Ginzuoetzen. -	 • ' . 


Das V i e u n i s  t i n don V a r i a n t e n m i t a u f g e d r u c k t e r Go
b ü h r e n w o r t m a r k o ( V o r d r u c k A 1 9 / D ) , mit a u f g o d r u c k t o r 

G o b ü i i r o n f r e l m a r k o ( V o r d r u c k A 1 9 / 7 ) und ohno a u f g e 
d r u c k t o GcbCmronnorka ( V o r d r u c k A 1 9 / 2 ) h e r g e s t e l l t . 




1« Austauochblatt 
 c ü il 'J 4(44. Andorung) Anlage l  c 


Deutsche D e m o k r a t i s c h e Repub l ik 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Trawsiluisiam 

zur einmaligen Relsn durch das 1 lohnt!sgublol 
; dor Uoulschen Demokratischen Republik 

über die lü r den Transitverkehr 

zugelassenen Grenzübergangsstellen 


aui den vorgosdiriebenon Verkehrswegen 

und der kürzesten Fahrtstrecke 


Wfthrnnd cios Transits ist ein Wflthsot dos Transport
mitlols nur mit Zustimmung dar zusländlgon Organe dar 
UHR goslallol. In dnr Binnunsdilllahrl berodiligl das 
Transitvisum zum Landgang on den datiir zugelassenen 
Orlen.. & '•• • - , ' 

A 19/9 

Flugschein / Buchungsbestätigung 
liegt vor 



P i ł a t 


T r a n s i t v i s  a m i t dem Kontrollabriß '•Flugschein/Bu

chungsbestätigung l i e g  t v o r " s i n d an der Grenzüber

g a n g s s t e l l e Rudower Chaussee für D u r c h r e i s e n über 

d i e Grenzübergangsstelle Flughafen Berlin-Schönefeid 

e i n z u s e t z e n . 

Dos Visum i s  t i  n den V a r i a n t e n m it a u f g e d r u c k t e r Go
bührenwertmarke (Vordruck A 19/9) und a u f g e d r u c k t e r 

Gobührenfreimorke (Vordruck A 19/11) h o r g o s t e l l t  . 




2. Austauschblatt I I I / 9 / 4 

(67. Änderung) Anlage Id 


Deutsche Demokratische Republik 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Transitvisum 

zur einmaligen Reise durch das Hoheitsgebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik 

über die für den Transitverkehr 
zugelassenen Grenzübergangsstellen 

auf den vorgeschriebenen Verkehrswegen 
und der kürzesten Fahrtstrecke 

/'. A. 

VirMgtlungfqtMllir 

W ä h r e n  d des Transit s ist ein Wechsel des Transportmittels 

nur mit. Zustimmun g der zuständige  n Organ e der D D  R 

gestattet. In der Binnenschiffahrt berechtigt das Transitvisu m 

zum Landgan g an den dafür zugelassenen Orten . 

A 19/13 

fi •; 5 A / O l 
k 1/ Ij 'i j 1 
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Transitvisa mit dem


I I I / 9 / 4 

Anlage ld 


 unbedruckten Kontroll

abriß sind an der Grenzübergangsstelle 

Flughafen Beriin-Schönefelu für Durchrei

sen nach Westberlin einzusetzen. 


Das Visum i s  t in Varianten mit aufgedruck
Ś 

ter Gebührenwertmarke und aufgedruckter Ge 
bührenfreimarke (Vordruck A 19/13 bzw. 
A 19/12) hergestellt. 

i 
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Deutsche Demokratische Republik 
MiiiistÄriomlttr Auswärtige Angelegenheiten 

Tran 's i i v i sum 


zur einmaligen Heise durch das Hoheitsgebiet 


der Deutschen Demokratischen Republik 


auf der kürzesten Fahrstrecke mit der Kisenbaim 




* v: 

Umseitiges Tr<in*iivsMini 
berechtigt 

GE OOOOOOO 

Geburtsdatum 

[łcił.euoKumeni-iyr. 

>rname 

mit Kin d fern 

zur Heise duriłi cii<> Deiifsrhe Demokratische Republik 

nach H K D l W B l C S S H / V  R Polen/Schweden M)ar,. 

Etanäse 

GE 000000 

Geburtsdatum 

RpisedokumenHVr. 

Vorname 

DHDfWßf 

Rei«e durch die Deutsche Demokratische Hrpubhk 

B R D /  * B f C S S H / V  H Polen /S^weden/Dänemar  k 



Dieses Transi tv isum b e r e c h t i g t GO 0000000 
Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Reisedokument-Nr. BRD/WB/ 

mit Kind/ern 1 1 i 1 I 1 I 
zur Fahrt in dem für die unverzügliche Durchreise benötigten Zeitraum 
durch die Deutsche Demokratische Republik 
nach CSSR / VR Polen / Schweden / Dänemar k / BRD / Westberlin 

Einreise Ausreise 



Transitvisa mit der Transitzielangabe "nach 

CSSR/VR Polen/Schweden/Dänemark/BRD/Westber
l i n  " sind für a l l e Durchreisen, sofern nicht 

die Verwendung eines Transitvisums mit einer 

anderen Transitzielangabe vorgeschrieben i s  t 

(vgl. Anlagen 2b - 2d), einzusetzen. 

Sie werden in den Varianten 

- ohne Kontrollabriß, mit aufgedruckter Gebüh 


renwert- bzw. Gebührenfreimarke (Vordrucke 

A 19/4 und A 19/14 bzw. A 19/6 und A 19/15 

- vgl. auch Anlage l a )  ; 


- mit Kontrollabriß "Hinweis für den Reisen

den - Bei Unterbrechung der Reise in West

berlin i s  t die Gültigkeit des Transitvisums 

erloschen" und mit aufgedruckter Gebühren-

wert- bzw. Gebührenfreimarke (Vordrucke 

A 19/5 bzw. A 19/7 - vgl. auch Anlage lb) 


hergestellt. 




Dieses 
Name 

Transitvisum berechtigt BS 0000000 

Vorname 

Geburtsdatum 

Reisedokument-Nr. BRD/WB/ 

mit Kind/ern 1 , 1  1  1  I I 

zur Fahrt in dem für die unverzügliche Durchreise benötigten Zeitraum 
durch die Deutsche Demokratische Republik 
nach BRD W e s t b e r l i n 

Einreise Ausreise 



Transitvisa mit der Transitzielangabe "nach 

BRD/Westberlin" sind nur für Durchreisen zwi

schen der BRD und Westberlin und ausschließ

l i c  h dann, wenn keine individuelle Gebühren

erhebung zu erfolgen hat bzw. Gebührenbefrei

ung b esteht, ein zusetzen. .,. . . ,
s


Sie werden in den Varianten 

- ohne Kontrollabriß (Vordruck A 19/1 und 

A 19/3 - vgl. auch Anlage l a )  ; 


- mit Kontrollabriß "Hinweis für den Reisen

den - Bei Unterbrechung der Reise in West

berlin i s  t die Gültigkeit des Transitvisums 

erloschen" (Vordruck A 19/2 - vgl. auch 

Anlage lb) 


ohne aufgedruckte Gebührenmarke hergestellt. 

Der Vordruck A 19/2 i s  t nur an den Grenzüber

gangsstellen Cumlosen, Buchhorst und Klein

machnow für den Transit auf den Binnenwasser

straßen und der Vordruck A 19/3 nur für Durch 

reisen auf dem Schienenwege einzusetzen. 




Dieses 
Name 

Transitvisum berechtigt H  O 0000000 

Vorname 

Geburtsdatum 

Reisedokument-Nr. BRD/WB/ 

mit Kind/ern I I I 1 1 1 1 

zur Fahrt in dem für die unverzügliche Durchreise benötigten Zeitraum 
durch die Deutsche Demokratische Republik 
übe r Flughafen Berlin-Schönefeld 

Einreise Ausreise 



Transitvisa mit der Transitzielangabe "über 

Flughafen Berlin-Schönefeld" sind für Durch

reisen von Westberlin über die Grenzüber

gangsstelle Rudower Chaussee und Flughafen 

Berlin-Schönefeld einzusetzen. 

Sie werden in den Varianten 

- ohne Kontrollabriß mit aufgedruckter Gebüh


renwert- bzw. Gebührenfreimarke (Vordruck 

A 19/8 bzw. A 19/10 - vgl. auch Anlage l a )  ; 


- mit	 Kontrollabriß "Flugschein/Buchungsbestä

tigung l i e g t vor" und mit aufgedruckter Ge

bührenwert- bzw. Gebührenfreimarke (Vordruck 

A 19/9 bzw. A 19/11 - vgl. auch Anlage l c  ) 


hergestellt. 

Die Vordrucke A 19/8 bzw. A 19/10 sind nur an 

der Grenzübergangsstelle Flughafen Berlin-Schö 

nefeld für die von Westberlin über die Grenz

übergangsstelle Rudower Chaussee zum Flughafen 

mit KOM beförderten Transitreisenden sowie für 

die Erteilung von Transitvisa an Transferpassa 

giere (vgl. dazu auch Abschnitt I I I / 9 / 8 , Z i f 

fern 4.1. f f .  ) zu verwenden. 

Die Vordrucke A 19/9 bzw. A 19/11 sind an der 

Grenzübergangsstelle Rudower Chaussee einzuset 

zen. 




2. Austauschblatt I I I / 9 / 4 
(67. Änderung) Anlage 2d 
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j Anlage 2d 
, , , g 1 , U , I l l l . » ^ W ^ ^ ;w 

Transitvisa mit der Transitzielangabe 

"nach Westberlin" sind für Durchreisen 


•= vom F1 u g h a f en B e r 1 i n - Sc h ö n e feld nach '"" 

Westberlin einzusetzen. 


Sie werden mit einem unbedruckten Kon
trollabriß und mit aufgedruckter Gebüh

renwert- bzw. Gebührenfreimarke (Vor

druck A 19/13 und A 19/12 - vgl. auch An 

läge ld) hergestellt. 




An läge 3' 


ÖeutsÄa Demokratische . 
Ministerium für Auswärtige Äagelegcr

zvtt einmaligen Reise durch das Hoheitsgebiete 
der Deutschen Demokratischen Republik 

auf der kürzesten Fahrstrecke mit äet Eisenbahn 

H i n w e i  s f ü  r de  n R e i s e n d e  n 


Bei Unterbrechung der Reise in Westberlin ist die 


Gültigkeit des Transitvisums erloschen. 




I X J / 9 / 4 
An l a g i ,.4J 

i " ' : , • • - )  i . 
i ' , . J 

liilsihe Demokratische Repiin 
M i n i s t e r i u  m f ü r A u ? w ä r t t e  e A n a c i  e « > e a h e ś t e  n 

-I 

visum 

z u r v i n r u a l i g c r , f u 1 , . - ; J u i  i das H o h e i t s g e b i e t 


der Deutsch>:n D c r n;';  k ; u t i s ch cn R e p u b l i k 


auf n B i n n e n Wassers t raßen 


/, ,4. 




1!) 44 


t ' n ,1. u • «-s T r a n s i t v i s u m 
' » . T L l l l l l g t 

Nam e Vornam e 

f • cbiirtsdattnn )
Rrireiiokumem N.'r. 

in:' Kinü/orr! 

zur durch die Deutsche Demokratische Republik 
n - , : i I mir'^.»n^ un drn diafür zugelassenen Orten 

nad, h U I )  / W li / C, S N M / V R Polen 

hinreise Ausreise 

Vorname 

(iblik 



- 1 1 1 / 9 /  4 
(26 , Änderung) A n l a g  e 4  b 

Deutsche Demokratische Republik ^ 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

T r a n s i t v i s u  m 

\ • 

zur einmaligen Reise durch das Hoheitsgebiet 

der Deulscben Demokratischen Republik 

auf den Binnenwasserstraßen 

i ^Mtä? ///VA 

! .V*t«uliiincv9«bülii| 

A 22/3 

H i n w e i  s fü  r de n R e i s e n d e  n 

Bei Unterbrechung der Reise in Wesiberlin ist die 

Gültigkeit des Transitvisums erloschen. 



0000000 
-v>
berechtigt.. I-

Name Vorname 

Geburtsdatum 

Reifedokument-Nr. BRD/WB'  / 

mit Kind / ern 

zur Reise durch die Deutsche Demokratische Republik 

mit Landgang an den dafür zugelassenen Orten 

nach B R D / W B / C S S R / V  R Polen 

Einreise Ausreise 

Transit-Binn en schilf ahrt CF 0000000 

Name Vorname 

Geburtsdatum )

Reisedoltument-Nr,, B R D / W B  / 

mit Kind / ern 

zur Reise durch die Deutsche Demokratische Republik 

mit Landgang an den dafür zugelassenen Orten 

nach B R D / W  B / C S S R / V  R Polen 

Einreise 



09ö* 

I I I  / 9 /  4 

Anlage 5 


Deutsche Demokratische Republik 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Transitvisum 


zur einmaligen Reise durch das Hoheitsgebiet 

der Deutschen Demokratischen Republik 

jT Vi'.»««!««!». 

l ' . A 

A 19/4 



r LM 0000000 
berechtigt 'J 

0 1 ) 8 4 4 » 

N ame Vorname 

Geburtsdatum • 

Reisedokument-Nr. B R D / W B  / 

mit Kind / ern 

zur Reise durch die Deutsche Demokratische Republik ) 
nach B R  D / W  B / CSS R /.V R Polen / Schweden / Dänemark 

Einreise Ausreise 

Transit-Luftfahrt LM 0000000 

Name Vorname 

Geburtsdatum 

Reisedokument-Nr. B R D / W B  / 

mit Kind/ern 

zur Reise durch die Deutsche Demokratische Republik 

nach B R D / W B / C S S R / V  R Polen / Schweden / Dänemark 

Einreise 
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Oöfgfl 
Deutsche Demokratische Republik 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 


Transitvisum 

zur einmaligen Reise durch das Hoheitsgebiet 


der Deutschen Demokratischen Republik 


Demokrat̂ , che Pepi 

/. A. 


M 5 ,  -
Vetwallungsgebühr 

A 19;3 

Flugschein/Buchungsbestät igun g 
liegt vor 



r " i . • i 

00045 1 

« W i l l  . 

Umseitiges Transitvisum L L OOOOOOO LL . 0000000 
berechtigt 

Name Vorname 


Geburtsdatum 


Reisedokument-Nr, B R D / W B  / 


mit. . Kind/ern 


zur Reise durch die Deutsche Demokratische Republik 


zum Flughafen Berlin-Schönefeld 


Einreise Ausreise 

Transit-Luftfahrt L L 0000000 L L 0000000 

Name Vorname 


Geburtsdatum 


Reisedokument-Nr. B R D / W B  / 


mit. . Kind/ern 


zur Reise durch die Deutsche Demokratische Republik 


zum Flughafen Berlin-Schönefeld 


Einreise 

V 



2. Austauschblatt 	 000452 
(44, Änderung) 	 Seite 1 


Transitvisum zur mehrmaligen Durchreise 


1  , Transitvisa zur mehrmaligen Durchreise können von a l  
len zur Erteilung von Transitvisa befugten Organen er
t e i l  t werden. ;\VVV 

2« Sie werden Bürgern anderer Staaten als Visumstempel in 
den Paß, in Ausnahmefällen auf der Identitätsbescheini
gung oder auf der "Anlage zum Paß/Ausweis"  e r t e i l t  , •«r


Westberlinern wird das Transitvisum zur mehrmaligen V;; 

Durchreise auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" e r t e i l t  . 

3 .	 Transitvisa zur mehrmaligen Durchreise berechtigen zur 
mehrmaligen Durchreise gemäß den für den Transit gel
tenden Rechtsvorschriften im Rahmen der Gültigkeit, die 
generell 3 Monate gerechnet ab Ausstellungsdatum beträgt 

Zu Durchreisen nach den Flughäfen zwecks Weiterflug nach 

anderen Staaten berechtigen sie nur, wenn der Inhaber 

im Besitz eines für der. gleichen oder darauffolgenden 

Tag (Abflug innerhalb 24 Stunden) ausgestellten Flug

scheines oder eines Vouchers zum Erwerb eines solchen 

Flugscheines i s t  . 


4.	 Die Durchreisen haben ohne Aufenthalt zu erfolgen. Das 

Transitvisum zur mehrmaligen Durchreise berechtigt zur 

Durchreise mit Aufenthalt, wenn es handschriftlich 

durch den Vermerk "Mit Aufenthalt in ... am ... und 

einer Durchreisefrist von ... Stunden" ergänzt und 

dieser Vermerk mit kleinem Dienstsiegel des MfAA und 

mit Unterschrift bzw. Faksimile bestätigt wurde. 
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Deutschs Demokratische Republik 
Ministerium für ^ A u s w ä r t i g  e Ang« le«jßhh .ei ler» 

Trsiisstvisiim tlr . 4 / 4 8 / 0 7  4 
zur mehrmaligen Reise 


durch das Hoheitsgebiet 

der OeuKdien.Demökrafischen Republik 


ober die für d«n Transitverkehr 

zugelassenen Grenzübergangsslellen 


auf den vorgeschriebenen Verkehrswegen 

und der kürzesten Fahrtstrecke 


in dem für die unverzügliche Durchrelse 

benötigten Zeitraum 


Güll ig : 3 Monate ab y 

Probstzella 


2 0. oa 

Dei Erteilung durch die IIA Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA, die Auslandsver

tretungen der DDR bzw.* die Visabüros Saßhit 

und Warnemünde e r f o l g t eine gesonderte S i e 

gelung und U n t e r s c h r i f t s l e i s t u n g . 
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Transitvisa als Diplomaten- und Dienstvisa 


1.	 Transitvisa können durch Zusatzstempel als "Diplomaten

visum" oder als "Dienstvisum" k l a s s i f i z i e r  t werden. 


•	 1 

2.	 Über die Erteilung von Transitvisa als Diplomaten

bzw. Dienstvisa entscheiden: 


- der L e i t e r der HA Konsularische Angelegenheiten des 

MfAA oder die von ihm Beauftragtem 


-	 die L e i t e r der Auslandsvertretungen der DDR oder 

die von ihnen Beauftragtenj 


-	 die L e i t e r der Konsularabteilungen in den Auslands

vertretungen der DDR (nur über die Erteilung von 

Dienstvisa). • 


3 . 1 . Transitvisa als Diplomatenvisa erhalten folgende 
DiplomatenpaBinhaber: 

-	 Generalsekretäre, Vorsitzende und 1 . Sekretäre der 
kommunistischen und Arbeiterparteien, Staatsober
häupter, Parlamentspräsidenten, Regierungschefs und 
Regierungsmitglieder anderer Staaten sowie der 
Generalsekretär der UNO» 

-	 Personen, die als Mitglieder o f f i z i e l l e  r Delegationen 

oder aus anderen dienstlichen Gründen durch die DDR 

reisen und für die das Visum mit Note, aus der ein

deutig der dienstliche Charakter der Reise hervorgeht, 

beantragt wurde» 




III/9/S 
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- Mitarbeiter diplomatischer oder konsularischer Ver

tretungen in dritten Staaten und deren Familienan

gehörige, die von ihrem Heimatstaat durch die DDR 

zum Einsatzort oder vom Einsatzort in den Heimat
staat reisen und für die das Visum mit Note bean

tragt wurdei 


- UNO-Beamte mit Laissez-Passer (roter Einband), wenn 

sie nachweisbar im Auftrag der UNO oder einer ihrer 

Spezialorganisationen reisen; 


- diplomatische	 Kuriere, die im Besitz einer Kurier
jListe sind und von ihrem Heimatstaat durch die DDR 

zu einer Vertretung des betreffenden Staates in 

einem dritten Staat oder aus einem dritten Staat 

in ihren Heimatstaat reisen. 


1
Ausnahmeregelungen:


- Unter Berücksichtigung außenpolitischer Interessen 

und des Prinzips der Gegenseitigkeit können an In

haber von Diplomatenpässen auch für Privat- oder 

Touristenreisen oder in anderen besonderen Fällen 

Diplomatenvisa e r t e i l  t werden. 


- Diplomatenvisa	 können in Ausnahmeregelungen auch an 

Inhaber von Spezial-, Dienst- oder Reisppässen er

t e i l  t werden, wenn das durch die Funktion des Rei

senden oder den Grund der Reise gerechtfertigt i s t  . 


- Diplomatenpaßinhaber von Staaten, die keine diplo

matischen oder konsularischen Beziehungen zur DDR 

unterhalten, erhalten Diplomatenvisa grundsätzlich 

nur in Ausnahmefällen. 
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Transitvisa als Dienstvisa erhalten folgende Spezial-
u n d Dienstpaßinhaber: 

- Personen, die als Mitglieder o f f i z i e l l e  r Delega

tionen oder aus anderen dienstlichen Gründen durch 

die DDR reisen und für die das Visum mit Note, aus 

der eindeutig der dienstliche Charakter der Reise 

hervorgeht, beantragt wurde; 


- Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals 

sowie des Dienstpersonals in dritten Staaten akkredi

tierter Vertretungen anderer Staaten und internatio

naler Organisationen und deren im gemeinsamen Haushalt 

lebenden Familienangehörigen, die zum oder vom Ein

satzort durch die DDR reisen und für die das Visum 

mit Note beantragt wurde; 


- UNO-Beamte mit Laissez-Passer (blauer Einband), wenn 

sie nachweisbar im Auftrag der UNO oder einer ihrer 

Spezialorganisationen reisen. 


Ausnahmerege lungen: 


- Unter Berücksichtigung außenpolitischer Interessen 

und des Prinzips der Gegenseitigkeit können an In

haber von Spezial- und Dienstpässen auch für Privat

oder Touristenreisen oder in anderen besonderen Fällen 

Dienstvisa e r t e i l  t werden, sofern das Visum mit Note 

beantragt wurde. 


- Dienstvisa können in Ausnahmefällen auch den Inhabern 

von Reisepässen e r t e i l  t werden, wenn das durch die 

Funktion des Reisenden oder den Grund der Reise ge

rechtfertigt i s t  . • 




iii/g/6 
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Spezial- und Dienstpaßinhaber von Staaten, die zur 
DDR keine diplomatischen oder konsularischen Be
ziehungen unterhalten, erhalten Dienstvisa grund
sätzlich in Ausnahmefällen nach Zustimmung des 
Leiters der HA Konsularische Angelegenheiten des 
MfAA oder des Leiters der jeweiligen Auslandsver
tretung der DDR. 



2. Austauschblatt 

(54. Änderung) 	 Seite 100 0408 
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Transitvisa als Sammelvisa 


1  .	 Transitvisa als Sammelvisa können von den zur Transit
visaerteilung befugten Organen e r t e i l  t werden, wenn 
mindestens 10 Personen geschlossen und mit dem g l e i 
chen Z i e l reisen und sie auf einer Sammelreiseliste 
erfaßt sind. 
Die Teilnehmerzahl auf einer Sammelreiseliste s o l l 
möglichst 50 Personen nicht überschreiten. 

2.	 Transitvisa sind dann als Sammelvisa anzuerkennen, 

wenn die Anzahl der zur Gruppe gehörenden Personen 

einschließlich dem Reiseleiter bzw. Verantwortlichen 

durch den Zusatzvermerk "Gültig für (Anzahl in Worten) 

Personen l t  . Sammelreiseliste" am Visum eingetragen 

i s t  . 


3 . 1  .	 Sammelreiselisten müssen von Behörden, Institutionen, 
Organisationen oder Reisebüros mit Schreibmaschine 
ausgestellt sein (Sammelreiselisten, die zweifelsfrei 
lesbar handschriftlich mit Tinte, Kugelschreiber oder 
Faserschreiber ausgeschrieben wurden, sind auch anzu
erkennen) und folgende Angaben enthalten: 
Lfd. Nummer, Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort, 
Staatsangehörigkeit (außer bei Bürgern der BRD und 
Westberlinern), Nummer des Passes bzw. anderen Per

•	 sonaldokumentes (außer bei Kindern, die im Paß bzw. 

anderen Personaldokument eines erwachsenen Mitrei

, senden eingetragen sind). 


Die Staatsangehörigkeit braucht nicht bei jeder Per

son besonders aufgeführt zu sein, wenn a l l e Personen 

die gleiche Staatsangehörigkeit besitzen und 6ie glo

bal auf der Sammelreiseliste angegeben i s t  . 
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Nicht anerkannt werden Sammelreiselisten, 


- die den vorgenannten Bedingungen nicht entsprechen, 


- auf denen Bürger der BRD und Westberliner gemeinsam 

aufgeführt sind, 


- auf denen Westberliner mit Bürgern anderer Staaten 

gemeinsam aufgeführt sind. 


Bei Durchreisen auf dem Straßenweg zwischen der BRD 

und Westberlin müssen Sammelreiselisten folgende An

gaben enthalten: 


Lfd. Nurr.mer, Name, Vorname, Geburtsdatum und 
-ort, Nummer dos Passes bzw. anderen Personel
dokumentes, Wohnort. 

Saminelreisöliston , auf densn Westberliner gemeinsam 

mit Bürgern anderer Staaten (einschließlich Bürgern 

dar 8RD) aufgeführt sind, werden anerkannt. Gehören 

außer Bürgern der BRD und Westberlinern auch Bürcer 

d r i t t e r Staaten zur Reisegruppe, muß auf der Sammel

r e i s e l i s t e auch deren Staatsangehörigkeit angegeben 

sein. Bei Bürgern der BRD und Westberlinern i s  t in 

jedem Falle die Angabe des Wohnortes ausreichend. 


Das Sammelvisum wird zum Paß bzw. anderen Personal

dokument des Reiseleiters bzw. Verantwortlichen der 

Reisegruppe oder des KOM e r t e i l t  . 


Die Sammelreiseliste ( a l l e jeweils geforderten Aus

fertigungen) müssen vom visaerteilenden Organ mit 
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dem Stempel 

Nur gültig in Verbindung 

mit Visum/Paß Nr. ' 

Reiseliste abgeschlossen mit l f d  . Nr. 

gestrichen l f d  . Nr. 

geändert l f d  . Nr. 


versehen sein, so daß aus den vorgenommenen Eintragun

gen zweifelsfrei feststellbar i s t  , 


- die Zugehörigkeit zum erteilten Sammelvisum, 

- mit welcher laufenden Nummer die Sammelreiseliste 


abgeschlossen wurde und daß nach Visaerteilung kei

ne. Personen nachgetragen wurden, 


- ob und welche Personen vor Visaerteilung gestrichen 

wurden, 


- ob und welche Angaben zu den angeführten Personen 

vor Visaerteilung geändert wurden (z. B. "geändert 

l f d . Nr. 13 - Paß-Nr."). 


Erfolgten keine Streichungen oder Änderungen müssen 

die betreffenden Zeilen durch Strich gesperrt sein. 

Der Stempel muß durch kleines Dienstsiegel des MfAA 

oder durch Paßkontrollstempel bestätigt sein. 


Streichungen und Änderungen müssen bei den betreffen

den Eintragungen auf der Sammelreiseliste zweifelsfrei 

vorgenommen, jedoch nicht durch Siegel bzw. Paßkontroll 

Stempel bestätigt sein (die Eintragung in den obenge

nannten mit Siegel oder Paßkontrollstempel versehenen 

Stempel g i l  t als Bestätigung der Streichung bzw. Än

derung) . 
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Bei Sammelreiselisten, die aus mehreren Blättern be 

stehen, müssen die einzelnen Blätter vom v i s a e r t e i 

lenden Organ gesiegelt bzw. mit Paßkontrollstempel 

versehen sein. 


5.	 Bei der Einreise muß die Sammelreiseliste in zwei

facher Ausfertigung vorgelegt werden. 




4. Austauschblatt II1/9/8 
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Voraussetzungen für die Erteilung von Transitvisa durch 

die P8ßkontrolleinheiten sowie für die Genehmigung der 

Unterbrechung von T r a n s i t v i s e n " 


1. I  n Durchsetzung der Paß- und Visahoheit der DDR sind 
die Paßkontrolleinheiten an den für den Transitver

"'
kehr zugelassenen Grenzübergangsstellen befugt, Tran
 aitreisen zu genehmigen und Transitvisa zu erteilen. 

2« Durchreisen sind zu genehmigen und Transitvisa zu 
erteilen, wenn 

- ein gültiger Paß bzw. ein anderes gültiges Personal
dokument vorliegt oder erforderlichenfalls eine Iden
titätsbescheinigung erworben wird; 

- keine Durchreisesperre besteht; 
- die Durchreise gemäß den für den Transit geltenden 

Rechtsvorschriften möglich i s  t (vgl. Abschnitt I I I / 9 / 1 , 
insbesondere Ziffer 2.); 

- außer im Transitverkehr zwischen der BRD und West- ,
berlin und außer bei Inhabern von Diplomaten-, 
Dienst- oder diesen gleichgestellten Pässen das A n  
schlußvisum vorhanden i s t  , es sei denn, daß der 
Antragsteller im Anschlußstaat nicht der Visapflicht 
unterliegt oder er direkt in seinen Heimat- bzw. 
Aufenthaltsstaat zurückreist und er das Aufent
haltsrecht im Aufenthaltsstaat nachweist.x 

Diese Voraussetzung für die Erteilung von Transitvisa i s  t 

bei Transitreisenden gemäß Anlage 2 generell und bei allen 

anderen betreffenden nicht in der Anlage 2 genannten Tran

sitreisenden im E i n z e l f a l l bei gegebener politisch-operati

ver Zweckmäßigkeit durchzusetzen. 

Die Erteilung eines Transitvisums zur Durchreise nach West

berlin ohne Vorhandensein eines Anschlußvisums entgegen den 

in der Anlage 2 getroffenen Festlegungen i s  t im Ausnahme

f a l  l dann möglich, wenn allei n dadurch eine unmittelbare 

Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit abge

wendet werden kann. Der Leiter der PKE Flughafen Berlin-

Schönefeld hat die Entscheidung darüber beim Leiter der 

HA einzuholen. Für a l l e anderen PKE sind derartige Ent

scheidungen von den Leitern der Abt. VI der zuständigen BV 

zu treffen. Ober solche Entscheidungen i s  t die AG Recht 

und Grundsatzfragen der HA zu informieren. 




- Reisende, die beabsichtigen, über die Flughäfen 

Berlin-Schönefeld, Dresden, Erfurt oder Leipzig 

nach anderen Staaten zu reisen, im Besitz eines 

für den gleichen oder darauffolgenden Tag (Abflug 

innerhalb von 24 Stunden) ausgestellten Flugschei

nes oder eines Vouchers zum Erwerb eines solchen 

Flugscheines sind. (Sofern solche Reisende dar

über hinaus durch Unterlagen des Reisebüros der 

DDR oder der Interflug belegen, daß für sie sine 

bzw. zwei Obernachtungen gebucht wurden, und dem

zufolge ein Transitvisum mit einer Durchreisefrist 

von 48 bzw. 72 Stunden e r t e i l t werden kann, i s  t 

die Einreise zum entsprechend früheren Zeitpunkt 

zu gestatten.) 


Personen äthiopischer Nationalität, die Frerodenpässe 

oder ähnliche Dokumente (z. B. Reiseausweise für 

Flüchtlinge) anderer Staaten vorweisen, sind keine 

transitreisen zu genehmigen. Sie sind mit dein Hin

weis, daß ihre Reise unerwünscht i s t  , zurückzuweisen. 

Diese Festlegung g i l t nicht für den Transit zwischen 

der BRD und Westberlin, wenn die Bürger äthiopischer 

Nationalität im Besitz eines 


a) Reiseausweises für Flüchtlinge der BRD ausgestellt 

auf der Grundlage der Genfer Konvention vom 

28. 7. 1951, 


b  ) Fremdenpasses der BRD oder 
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c) einer "Bescheinigung über die Meldung eines Asyl

bewerbers" (entsprechend den Festlegungen im Ab

schnitt I I I / 1 / 5 ) 


sind. X 


Sind solche Personen im Besitz von durch die Auslands 

Vertretungen der DDR e r t e i l t e Transitvisa, i s  t ihnen 

die Durchreise zu gestatten. 


3.1.	 Die PKE sind befugt. Transitreisen mit Aufenthalt zu 

genehmigen und Transitvisa mit einer Durchreisefrist 

von 48 bzw. 72 Stunden zu erteilen. 

Dies g i l  t nicht für Bürger der BRD und Westberliner 

bei Transitreisen von der BRD nach Westberlin und 

umgekehrt. 


Voraussetzung für die Genehmigung der Unterbrechung 

i s t  , daß die Obernachtung in den dafür festgelegten 

Orten bzw. auf den an der Transitstrecke dafür vor

gesehenen Campingplätzen (siehe Anlage 1) beim Reise

büro der DDR gebucht wurde und entsprechende Unter

lagen vorgelegt werden (vgl. dazu auch Abschnitt 

I I I / 5 / 8  , Ziffern 2.1. - 2 . 3 . )  . 


Bei einer Buchung einer Obernachtung i s  t ein Transit

visum mit einer Durchreisefrist von 48 Stunden, bei 

Buchung von zwei Obernachtungen i s  t ein Transitvisum 

mit einer Durchreisefrist von 72 Stunden mit Aufent

halt in den betreffenden Orten zu erteilen. 


Die Festlegungen über die Nichtanerkennung der Reisedoku

mente der BRD, die in Westberlin bzw. für in Westberlin 

wohnhafte Personen ausgestellt wurden (vgl. I I I / 1 / 2  , Z i f 

fer 4.) und über die Ausstellung von IB an deren Inhaber 

sowie an Inhaber der unter c) genannten Bescheinigung 

werden davon nicht berührt. 
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3.2.	 Schwedischen Bürgern, die mit Kfz. im Nord-Süd-Ver

kehr oder entgegengesetzt durch die DDR reisen, kann 

auf mündlichen Antrag das Abweichen von der Transit

strecke zur Fahrt nach Lützen, Kreise Weißenfels, Be

zirk Halle, zu einem kurzfristigen Besuch der "Gustav-

Adolf -Gedenks tat te" genehmigt werden. Dies i s  t im 

Transitvisum zu vermerken* 


4.1.	 Transfer- und Transitpassagiere, die den Transitraum 

des Flughafens nicht verlassen, benötigen kein Tran

sitvisum und unterliegen nicht der Paßkontrolle. 

Transfer- und Transitpassagiere, die den Transitraum 

auf Grund der Dauer der Flugunterbrechung verlassen 

möchten, benötigen ein Transitvisum und unterliegen 


k
der Paßkontrolle,


4.2.	 Bei vorgesehenen Obernachtungen bedarf die Erteilung 

des Transitvisums der Bestätigung der Interflug über 

die vermittelte Beherbergungsstätte. 

Unter Berücksichtigung der Dauer der Flugunterbrechung 

i s  t ein Transitvisum mit einer Durchreisefrist von 

24, 48 bzw. 72 Stunden zu erteilen. 

Das Transitvisum berechtigt zum Besuch der Hauptstadt 

der DDR, Berlin. 


4.3.	 Personen, für die Ein- bzw. Durchreisesperre besteht, 

i s  t kein Traneitvisum zu erteilen, Sie dürfen bei kür

zeren Unterbrechungen den Transitraum nicht verlassen. 

Wird eine Obernachtung erforderlich, iat der Einweisung 

in das Flughafenhotel ohne Transitvisum stattzugeben. 

Der Paß bzw. das andere Personaldokument i s  t einzube

halten und bei der Paßkontrolleinheit bis zur Ausreise 

zu hinterlegen. Die betreffenden Personen sind zu be

auflagen, daß sie das Flughafenhotel nicht zu verlas

sen haben. 
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5.1.	 Transitvisa als Diplomatenvisa sind von den Paßkon

trolleinheiten zu erteilen 


- bei Vorliegen einer Avisierung bzw. -entsprechender 

Entscheidung durch die HA Konsularische Angelegen

heiten des MfAA (erfolgt über das OLZ der Hauptab

teilung) ; 


- bei Vorlage einer Kurierliste durch einen Diploma

tenpaßinhaber. 


Transitvisa als Dienstvisa sind von den Paßkontroll

einheiten zu erteilen 


-	 bei Vorliegen einer Avisierung durch die HA Konsu

larische Angelegenheiten des MfAA (erfolgt über das 

OLZ der Hauptabteilung). 


In allen anderen Fällen sind an Inhaber von Diploma

ten-, Dienst- und Spezialpässen, die ohne Transit

visum anreisen, bei Genehmigung der Durchreise die 

Transitvisa ohne Kennzeichnung a l  s Diplomaten- bzw. 

Dienstvisum zu erteilen. 


5.2.	 Bei Inhabern von Laissez-Passer der UNO (roter und 

blauer Einband) , die an den Grenzübergangsstellen 

anreisen ohne im Besitz eines Transitvisums zu sein 

und für die auch keine Avisierung über die Erteilung 

eines Diplomaten- bzw. Dienstvisums vorliegt, i s  t 

wie folgt zu verfahren: 


- der Inhaber i s  t zu befragen, ob er im Besitz eines 

Passes seines Heimatstaates i s t  ; 
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-wird ein Paß des Heimatstaates, der zur visafreien 

' Durchreise berechtigt, vorgewiesen, i s  t die Durch


reise visafrei auf der Grundlage dieses Passes zu 

gestatten; 


- wird ein Paß des Heimatstaates, der nicht zur visa

freien Durchreise berechtigt, vorgewiesen, i s  t das 

Transitvisum ohne Kennzeichnung als Diplomaten- bzw. 

Dienstvisum zu diesem Paß zu erteilen; 


- wird kein Paß des Heimatstaates vorgewiesen, i s  t 

das Transitvisum ohne Kennzeichnung als Diplomaten
bzw. Dienstvisum zum Laissez-Passer der UNO zu er

teilen . 


Die PKE sind befugt, Transitvisa zur einmaligen Durch

reise als Sammelvisa zu erteilen, wenn 


- die unter 2. genannten Voraussetzungen zur Transit

visaerteilung gegeben sind; 


- mindestens 10 Personen geschlossen, mit dem gleichen 

Z i e  l und für die gleiche Zeit reisen und 


- eine Sammelreiseliste, die den im Abschnitt I I I / 9 / 7 , 

Ziffer 3.1. - 3.2., festgelegten Bedingungen ent

spricht, in'zweifacher Ausfertigung vorgelegt wird. 


Für Durchreisen auf dem Schienenweg zwischen der BRD 

und.Westberlin sind keine Sammelvisa zu erteilen. 
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6.3.	 Werden - außer bei Durchreisen auf dera Straßenweg 

zwischen der BRD und Westberlin - Sammelreiselisten 

vorgelegt, auf denen Westberliner gemeinsam mit Bür

gern anderer Staaten aufgeführt sind, i s  t der Reise

lei t e r bzw. Verantwortliche der Reisegruppe um ent

sprechende Korrektur zu bitten bzw. sind die erfor

derlichen Streichungen von der PKE vorzunehmen. 


6.4.	 Bei Reisegruppen der BRD sind als Bezeichnung der 

Staatsangehörigkeit folgende Eintragungen zu akzep

tieren : "Bundesrepublik Deutschland" , "BRD", "West

deutschland", "deutsch", "Deutsche(r)". 

Wurde die Staatsangehörigkeit eventuell als "Deutsch

land" angegeben, i s  t der Reiseleiter höflich aufzufor

dern, diese unsachliche Bezeichnung zu korrigieren. 

Wird die Korrektur abgelehnt, i s  t vom Paßkontrolleur 

demonstrativ und deutlich die Eintragung "Deutschland" 

zu streichen und dafür "BRD" einzutragen. Wurde keine 

Staatsangehörigkeit angegeben, i s  t dies nicht zu bean

standen. 


Bei Westberliner Reisegruppen sind als Bezeichnung 

der Staatsangehörigkeit folgende Eintragungen zu ak

zeptieren: "Westberlin", "WB", "Berlin (West)", 

"deutsch". 

Die Eintragung "Deutschland" oder "BRD" i s  t nicht zu 

akzeptieren und der Reiseleiter i s  t höflich um S t r e i  

*	 chung dieser unsachlichen Bezeichnung zu bitten. Wird 
die Korrektur abgelehnt, i s  t vom Paßkontrolleur demon
strativ und deutlich die Eintragung "Deutschland" bzw. 
"BRD" zu streichen. 
Wurde keine Staatsangehörigkeit angegeben, i s  t dies 
nicht zu beanstanden. 
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Bei Durchreisen auf dem StraBenweg zwischen der BRD 

und Westberlin sind die im Abschnitt II1/9/7, Ziffer 

3.2., getroffenen Festlegungen zu beachten. Es i s  t 

darauf zu achten, daß bei Westberlinern hinsichtlich 

des Wohnortes politisch-sachlich richtige Bezeichnun

gen angegeben sind (z. B. nicht "Berlin", sondern 

"Westberlin" oder "Berlin (West)"). 


Im Falle fehlender oder unsachlicher Angaben i s  t der 

Reiseleiter bzw. der vom Fahrpersonal Verantwortliche 

höflich um entsprechende Ergänzung bzw. Korrektur zu 

bitten. 


Bürger anderer Staaten und Westberliner, die im Besitz 


- eines Visum© zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) 

- auch wenn das Visum noch nicht mit einem Paßkon

trollstempel versehen i s  t - und 


- eines Ausweises der Protokollabteilung des MfAA 

(der Besitz des Ausweises i s  t auf der letzten Seite 

bzw. der hinteren inneren Umsehlagseite des Passes 

vermerkt), eines Registriervermerkes der Protokoll

abteilung des MfAA oder einer z e i t l i c h und für das 

gesamte Gebiet der DDR gültigen Aufenthaltsberech

tigung 


sind, benötigen für Reisen durch die DDR keine Transit

visa . 


Bezogen auf den Transitverkehr zwischen der BRD und 
Westberlin bedeutet das, daß die unter 7 . 1 . genannten 
Personen auch auf der Grundlage des Visums zur Ein- und 
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Ausreise (mehrmalig) von der BRD nach Westberlin bzw. 

umgekehrt reisen können und dann nicht die Rechte ent

sprechend dem Transitabkommen in Anspruch nehmen und 

nicht den Pflichten des Transitabkommens unterliegen. 

(Handelt es sich um bevorrechtete Personen sind die 

für deren Paßkontrolle geltenden Festlegungen - vgl. 

III/10/1 - durchzusetzen.) > 


Sofern diese Personen wünschen bzw. zu erkennen geben, 

nach den Bedingungen des Transitabkommens zu reisen 

und die sich aus dem Transitabkommen ergebenden Rechte 

in Anspruch zu nehmen, i s  t ihnen ein Transitvisum zu 

erteilen. 

In diesem Falle haben sie gleichzeitig die festgeleg

ten Pflichten gemäß den Festlegungen des Transitabkom

mens- einschränkungslos einzuhalten. 

Das bedeutet u. a., daß sie unbeschadet von ihrem an

sonsten bestehenden Recht auf Aufenthalt im gesamten 

Gebiet der DDR nicht von den vorgeschriebenen Transit

strecken abweichen dürfen bzw. eine solche Abweichung 

eine Mißbrauchshandlung im Sinne des Artikels 16 des 

Abkommens darstellen würde. 


7.3.	 Bei der Vorlage von zur visafreien Durchreise berech

tigenden Pässen an den für den Transit zwischen der 

BRD und Westberlin vorgesehenen Kontrollpassagen der 

Straßengrenzübergangsstellen i s  t gründlich zu prüfen, 

ob eine z e i t l i c  h noch gültige Aufenthaltsgenehmigung 

der DDR vorhanden i s t  . I s  t das der F a l l  , sind die 

Paßinhaber in den für den Wechselverkehr vorgesehenen 

Kontrollbereich der Grenzübergangsstelle zu verweisen; 

eine Kontrolle und Abfertigung (einschließlich z o l l  
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mäßiger Behandlung) unter den für den Transit zwischen 

der BRD und Westberlin festgelegten Bedingungen i s t  , 

auch wenn als Reisezweck der Transit nach Westberlin 

bzw. der 3RD geltend gemacht wird, nicht vorzunehmen. 

Gleiches g i l  t für Bürger anderer Staaten, die im Be

si t  z von Visa zur Aus- und Wiedereinreise und gülti

gen Aufenthaltsgenehmigungen sind. 

Wird jedoch bei Inhabern von zur visafreien Durchreise 

berechtigenden Pässen der Besitz eines Protokollauswei

ses des MfAA festgestellt, i s  t die Kontrolle und Abfer

tigung nach den für sie geltenden Regelungen auch in 

den für den Transit zwischen der BRD und Westberlin 

vorbehaltenen Kontrollpassagen sicherzustellen. 
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Orte, an denen visapflichtige Transit reisen unterbrochen 

werden können 


1.	 Unterbrechung in Orten mit Hotelübernachtung 


Berlin 

Dresden 

Eisenach 

Erfurt 

Frankfurt/Oder 

Hermsdorfer Kreuz 

Karl-Marx-Stadt . • , 

Leipzig 

Magdeburg 

Neubrandenburg 

Rostock 

Saßnitz 

Stralsund 

Wismar 

Usadel (Krs. Neustrelitz) - Motel 


2.	 Unterbrechung auf Campingplätzen (Ort/Kreis, Bezeichnung 

des Campingplatzes 


Altenberg Kleiner Galgenteich 

Krs. Dippoldiswalde 

Bad Bibra Am Waldschwimmbad 

Krs . Nebra 

Bad Saarow-Pieskow Strand am Westufer 

Krs. Fürstenwalde des Scharmützelsees 

Berlin-Schmöckwitz Am Krossinsee 

Berlin 

Dahmen Dahme-Rothenmoor 

Krs. Teterów Am Südufer 


des Malchiner Sees 




Ehrent riedersdort 

r
Krs. Zschopau


Brieskow-Finkenheerd 

Krs. Eisenhüttenstadt 

Höfchen 

Krs. Hainichen 

Leipzig-Nord 

Leipzig 

Lübbenau 

Krs . Ca lau 

Paulsdorf 

Krs. Dippoldiswalde 

Plau am See 

Krs. Lübz 

Reichenberg 

Krs. Dresden 

Reinberg 

Krs. Grimmen 

Seeburg 

Krs . Eisleben 

Seehof 

Krs. Schwerin 

Warnitz 

Krs. Prenzlau 

Weißensee 

Krs. Sömmerda 

Wusterhausen 

Krs. Kyritz 

Zierow 

Krs. Wismar 

(In die Transitvisa i s  t 

tragen.) 


Greifenbach-Stauweiher 


Nordufer des Helenensees 


Waldheim-Hainichen 


Am Auensee 


Am Schloßpark 


An der Talsperre Malter 


Am Westufer 

des Plauer Sees 

Bad Sonnenland 


Stahlbrode am 

Greifswalder Bodden 

Strandbad 

Am Nordstrand des Süßen Sees 

Am Westufer 

des Schweriner Sees 

Am Ostufer 

des Ober-Uecker-Sees 

Am Terassenbad 


Am Ostufer 

des Klempow-Sees 

An der Ostsee 


nur der jeweilige Ort einzu
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Reisenden, denen Transitvisa nur bei Vorhandensein von An
schlußvisa zu erteilen sind 


Transitvisa sind an Inhaber von Reisedokumenten (außer von 

Diplomaten-, Dienst- und diesen gleichgestellten Pässen)der 

Staaten 


Äthiopien 

Bangladesh 

Ghana 

Indien 

Irak 

Iran 

Jordanien , ' 

Libanon 

Nigeria 

Pakistan 

S r i Lanka 

Syrien 

Türkei 

T*jnca ien 


von den PKE der Grenzübergangsstellen an der Staatsgrenze zur 

VR Polen und zur CSSR sowie von denen der Grenzübergangsstel

len der Flughäfen nur zu erteilen, wenn bei Transitreisen in 

Richtung 


- Schweden ein Anschlußvisum Schwedens oder eines anderen 

nordeuropäischen Staates, der über Schweden er

reichbar i s t  , 


( 
- Dänemark ein Anschlußvisum Dänemarks oder eines anderen 


nordeuropäischen Staates, der über Dänemark er

reichbar i s t , 
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- BRD ein Anschlußvisum der BRD oder eines anderen euro

päischen Staates, der über die BRD erreichbar i s t  , 


- Westberlin ein Anschlußvisum eines europäischen nicht

sozialistischen Staates, einschließlich der 

BRD, der über Westberlin erreichbar i s t  , 


vorhanden i s t  . 


Als Anschlußvisa gelten sowohl Transit- als auch Einreise

visa dieser Staaten. Anschlußvisa der BRD sind die von den 

Auslandsvertretungen der BRD als Etikettenaufkleber e r t e i l  

ten Durchreisesichtvermerke bzw. Aufenthaltserlaubnisse 

(Sichtvermerke). 


Bürgern der obengenannten Staaten mit ständigem oder länger

fristigem Aufenthalt in sozialistischen Staaten sind, wenn sie 

im Besitz eines Aus- und Wiederausreisevisums des Aufenthalts

staates sind, Transitvisa auch dann zu erteilen, wenn sie kein 

Anschlußvisum vorweisen können. 


Die PKE der Grenzübergangsstellen an der Staatsgrenze zur VR 

Polen haben an obengenannte Ausländer generell keine Transit

visa für Durchreisen in Richtung CSSR - auch dann nicht, wenn 

Anschlußvisa der CSSR, der UVR bzw. anderer sozialistischer 

Staaten vorhanden sind - zu erteilen. Diesen Bürgern i s  t mit

zuteilen, daß sie auf direktem Wege von der VR Polen nach den 

betreffenden sozialistischen Staaten reisen möchten. Diese 

Festlegung bezieht sich nicht auf Bürger, die ständigen oder 

befristeten Aufenthalt in der CSSR haben und in die CSSR als 

ihren Aufenthaltsstaat zurückreisen wollen. 
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Durchführung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens 


1, Ohne schrif t l i c h e n Antrag sind an ddri Grenzübergangs

stellen Transitvisa zur einmaligen Durchreise nach dem 

vom Reisenden gewünschten Ziol (CSSR, VR Polen, Schwe

den, Dänemark, BRD, Westberlin) zu er t e i l e n . 

Zur Gewährleistung einer richtigen, dem tatsächlichen 

Reiseziel entsprechenden Visaorteiluhg sind die Reisen

den erforderlichenfalls noch ihrem Reiseziel zu befra

gen, ;
 .
 v
 .i. /'•'•V-i'.: 

Die im Abschnitt I I I / 9 / 0 festgelegten Voraussetzungen 
für die Erteilung von Transitvisa sind entsprechend z u 
prüfen» . 

2,1. Dio Pößkontrolleinheiton sind befugt, Antrüge auf Er

teilung von Transitvisa zur mehrmaligen Durchreise 

entgegenzunehmen. 

Anträge auf Erteilung von Tranoitvisa zur mehrmaligen 

Durehreiao, die auaaehließlich für- Durohreisen zwischen 

der BRD und Westberlin genutzt werden sollen, sind nur 

donn entgegenzunehmen, wenn die Voraussetzungen für die 

Pauschalierung dor Visagebühren nicht gegeben sind (vgl* 

dazu auch Abschnitt 111/15, Z i f f e r 3.3.)• 


2*2. Zur Beantragung sind erforderlich: 


- oln formloser Antrag, in dem eine Degründung für dio 

Beantragung de3 Transitvisums zur mehrmaligen Durch

reiso gogobon wird (es i s  t darauf zu achten, daß er 

©n dos Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der 

DDR oder an die Paßkontrolle der DDR gerichtet und mit 

Datum und Unterschrift des Antragstellers versehen i s t  ; 
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bei Firnen und Institutionen s o l  l er nach Möglich

keit vom Leiter odor von einem Verantwortlichen 

unterzeichnet sein) ; 


- eine "Ein- und Ausreisekarte" entsprechend den Fest

legungen des Abschnittes 111/9/12. 


2.3.	 Ober die eingereichten Anträge hat der Leiter der PKE 

oder ein von ihn beauftragter Offizier nach Prüfung 

dor sachlichen Richtigkeit und anhand der Fahndungs

und anderen in den PKE vorhandenen Unterlagen sofort 

zu entscheiden. 


Anträge, die von den VisabüroG Warnemünde und Saßni'cz 

entgegengenommen und nach Prüfung der sachlichen Rich

tigkeit an die PKE übergeben werden, sind, von den PKE 

analog zu prüfen und sofort den Visäbüros zurückzuge

ben. 


In Zweifelsfällen (z. 0, bei Inhabern eines picht anzu

erkennenden Reisedokumontos) und bei vorgesehenen Ab

lehnungen i s  t dio Entscheidung des nächsthöheren L e i 

ters auf Linio VI einzuholen. 


2.4.	 Die PKE haben einen Nachweis über e r t e i l t e Transitvisa 

zur mehrmaligen Durchreise zu führen» 

Die formlosen Anträge können - soforn sie nicht opera

tiven 'Linien zur Vorfügung gestellt bzw. für die opera

tive Arbeit oder für die Nachweisführung gonutzt werden 
nach 6 Monoton vernichtet worden« 
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Transitrexsende zwischen dem Flughafen Berlin-Schöne« 

fold und Westberlin, die mit KOM über die Grenzüber

gangsstelle Rudower Chaussee befördert werden, unter

liegen einer einmaligen Grenzabfertigung. 


Die Erteilung der Transitvisa einschließlich die Prü

fung der festgelegten Voraussetzungen für ihre E r t e i 

lung hat generell am Flughafen Borlin-Schönofeld zu 

erfolgen. Die Einreisegronzabfortigung der mit KOM zum 

Flughafen Eerlin-Schönefeld beförderten Transitroisen

den i s  t am Flughafen mit allen sich aus der Paßkontrolle 

und Fahndung ergebenden Konsequenzen, eingeschlossen 

Zurückweisungen nach Westberlin bei nicht vorhandenen 

Voraussetzungen für den Grenzübertritt bzw. bestehen

den Reisosperrmoßnahmen, durchzusetzen. 




Anträge, dis von den Visabüros Warnemünde und Sa3nitz 
entgegengenommen und nach Prüfung der sachlichen Rich
tigkeit an die. PKE übergeben werden, sind an die Ab
teilung VI der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit 
Rostock zur Durchführung der obengenannten Überprü
fungen zu übersenden. Werden innerhalb von 1  0 Tagen 
nach Entgegennahme durch die PKE keine Einwände er
hoben, gil  t das für die Visabüros als Zustimmung. 

In Zweifelsfallen (z. B. bei Inhabern eines nicht 

anzuerkennenden Reisedokumentes) und bei vorgesehenen 

Ablehnungen i s  t fernschriftlich unter Darlegung der 

Umstände bzw. der Gründe, die zur Ablehnung führen so! 

len, die endgültige Entscheidung der Hauptabteilung V! 

AG Recht und Grundsatzfragen, einzuholen. 


Die Abteilungen VI haben anhand der Anträge sinen 

Nachweis über erteilt e Transitvisa zur mehrmaligen 

Durchreise zu führen. 

Die formlosen Anträge können - sofern sie nicht opera

tiven Linien zur Verfügung gestellt bzw. für die open 

tive Arbeit genutzt werden - nach 6 Monaten vernichte! 

werden. 


Die der Hauptabteilung VI direkt unterstellten PKE 

haben den Nachweis anhand der Durchschriften der An

träge zu führen und die Originale der Anträge sowie 

die formlosen Anträge an die Hauptabteilung VI, Abtei

lung Fahndung, zu übersenden. 


'C 
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3.6. Wenn 10 Tage nach Absendung der Antragsunterlagen 
bei der PKE kein ablehnender Bescheid von der Abtei

lung VI vorliegt, kann das Transitvisum zur mehr

maligen Durchreise e r t e i l  t werden. 


Wird vom Antragsteller nicht innerhalb von 30 Tagen 

gerechnet vom Tage der Antragstellung das Transit

visum eingeholt, i s  t erneute Antragstellung erforder

lic h  . 
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Durchführung der V i s a e r t e i l u n g 


1.1.	 Bei Genehmigung einer einmaligen T r a n s i t r e i s e i s  t ein 

Transitvisum a l s Anlage entsprechend den getroffenen 

Festlegungen über den Einsatz der Vordrucke A 19/1 
A 19/13 ( v g l . Abschnitt I I I / 9 / 4 einschließlich Anla

|-' gen 1 a - 2 d) zu e r t e i l e n . 


1.2.	 Der Einsatz der Farben der T r a n s i t v i s a erfolgt in e i  

gener Zuständigkeit der Abteilungen bzw. PKE. Grund

satz i s  t , daß eine neue Farbe der T r a n s i t v i s a nur 

dann zum Einsatz gelangt, wenn die bisher eingesetzte 

Farbe der T r a n s i t v i s a verbraucht i s t  . 

Zur Gewährleistung operativer Interessen anderer Linien 

i s t der Einsatz einer neuen Farbe 5 Tage vor Beginn des 

Einsatzes beim OLZ der HA VI mitzuteilen. G l e i c h z e i t i g 

sind die anderen betreffenden Abteilungen bzw. PKE in 

eigener Zuständigkeit in Kenntnis zu setzen. 


1.3.1. Die Ausschreibung der T r a n s i t v i s a hat durch die Mitar

beiter der PKE zu erfolgen. 


1.3.2. In T r a n s i t v i s a für 

- Durchreisen auf dem Straßenweg von Westberlin nach 


der BRD bzw. umgekehrtX 


-	 Durchreisen auf dem Schienenweg von Westberlin nach 

der BRD bzw. umgekehrt 


Eine Eintragung dieser Angaben auf den Durchschriften der 

T r a n s i t v i s a hat entsprechend gesonderter Weisung in f e s t 

gelegten Fällen zu erfolgen. 
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- von Westberlin über die Grenzübergangsstelle Ru

dower Chaussee zum Flughafen Berlin-Schönefeld mit 

KOM beförderten Transitreisenden 


sind Name, Vorname und Geburtsdatum des Reisenden 

nicht einzutragen« •., . 


Wird Westberlinern ein Transitvisum zur Bescheinigung 

des Westberliner Senats oder zur Westberliner Kinder
lichtbildbescheinigung e r t e i l  t , i s  t das Transitvisum 

in jedem Falle vollständig auszufüllen und in die Ru

brik "Reisedokument-Nr." i s  t "Bescheinigg." zu vermer 

ken. Bei Vorlage von Kollektivpässen sind ausnahmslos 

die Familiennamen und bei mehreren Personen mit g l e i 

chem Familiennamen auch die Vornamen im Transitvisum 

einzut ragen. 


Bei Vorlage von Familienpässen i s  t für jede mit Fami

lienpaß reisende Person, die das 16. Lebensjahr v o l l 

endet hat, ein eigenes Visum zu erteilen. Reist nur 

ein Ehepartner und erfolgt entsprechend den oben ge

troffenen Festlegungen keine vollständige Ausschrei

bung der Transitvisa, i s  t hinter Eintragung der Num

mer des Passes auf dem Visum durch Schrägstrich ge

trennt zusätzlich der Buchstabe "M" (wenn nur der Ehe 

mann rei s t ) bzw. der Buchstabe "F" (wenn nur die Ehe

frau r e i s t ) anzubringen. 
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1.5.1. Bei Durchreisen mit Kfz - außer im Transit zwischen 

der BRD und Westberlin - i s  t das Kennzeichen des Kfz 

in die oberste Spalte oben rechts der Transitvisa aller 

Insassen des Kfz einzutragen. Die Kennzeichen evt. mit

geführter Anhänger sind in den darunter liegenden Spal

ten zu vermerken. Bei Durchreisen zwischen der BRD und 

Westberlin i s  t das Kfz-Kennzeichen, es sei denn, daß eine 

vollständige Ausschreibung der Durchschriften der Tran

sitv i s a erfolgt, nur auf dem Transitvisum eines Insassen 

einzutragen. 


1.5.2. Bei Durchreisen mit Binnenwasserfahrzeugen i s  t anstelle 

des Kennzeichens des Kfz in das für den Schiffsführer 

bestimmte Transitvisum die Art, der Name und die Eich

nummer des Binnenwasserfahrzeuges einzutragen. In den 

für die anderen Besatzungsmitglieder zu erteilenden 

Transitvisa sind diese Eintragungen nicht vorzunehmen. 


1.6.	 Die Eintragung der Staatsangehörigkeit bzw. die Kenn

zeichnung als Westberliner i s  t wie folgt vorzunehmen: 

- bei Bürgern der BRD i s  t "BRD" zu unterstreichen, 

- bei Westberlinern i s  t "WB" zu unterstreichenx , 

- bei Bürgern dritter Staaten i s  t hinter "WB" die 


Staatsangehörigkeit einzutragen , 

- bei Staatenlosen i s  t hinter "WB" der Vermerk "ohne" 


einzutragen, 


xDas g i l  t auch für Inhaber der Bescheinigung des Westberliner 

Senats. 

Eine Verwendung international üblicher Abkürzungen (z.B. "USA" 

"VDRJ", "SFRJ") sowie der Nationalitätskennzeichen im interna

tionalen Straßenverkehr (Ubersicht über die Nationalitätsk'enn
zeichen ausgewählter Staaten siehe Anlage 1) i s  t statthaft. 

Die Leiter der Abt./PKE haben entsprechend den örtlichen Be

dingungen ergänzende Festlegungen zu treffen und eine einheit

liche Praxis der ihnen unterstellten Mitarbeiter zu sichern. 
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- bei Inhabern von Pässen der "Republik Korea" i s  t "Süd

korea" und bei Inhabern von Pässen der "Republik China" 


• i s  t "Taiwan" einzutragen, 

- bei Inhabern von Pässen für Flüchtlinge Palästinas 


i s  t hinter "WB"/"Palästina" einzutragen. 


Bei Erteilung eines Transitvisums an Personen, denen eine 

IB wegen Vorlage von durch völkerrechtswidrige E x i l  - und 

Emigrantenregierungen oder nichtanerkannte Staaten ausge

s t e l l t  e Pässe bzw. andere Personaldokumente (vgl. Abschnitt 

III / 1 / 2  , Ziffern 3.1. - 3.3.)erteilt wurde, hat keine Ein

tragung einer Staatsangehörigkeit zu erfolgen. Auf der 

Durchschrift des Transitvisums i s  t zur Gewährleistung der 

Erfassung die "Regierungs-" bzw. "Staats"beze,ichnung l t  . 

Paß bzw. anderem Personaldokument zu vermerken. Ebenso i s  t 

bei Inhabern der Bescheinigung des Westberliner Senats die 

in der Bescheinigung angegebene Staatsangehörigkeit zu ver

merken. -"> • 


.7. Die Anzahl der mitreisenden Kinder unter 16 Jahren i s  t in 

Worten einzutragen. Reist nur ein Kind mit, sind außerdem 

die Buchstaben "ern" zu streichen. Wenn keine Kinder mit

reisen, i s  t die für die Eintragung der Anzahl der mitrei

senden Kinder vorgesehene Spalte durch Strich zu entwer

ten. 

Die Eintragung mitreisender Kinder im Visum einer erwach

senen Begleitperson i s  t nur statthaft, wenn die Kinder 

bzw. das Kind und die erwachsene Begleitperson die gleiche 

Staatsangehörigkeit haben bzw. gleichermaßen Westberliner 

sind. 

Die Eintragung von Kindern Westberliner in Visa erwach

sener Begleitpersonen, die Bürger der BRD sind, bzw. die 

Eintragung von Kindern, die Bürger der BRD sind, in Visa 

erwachsener Begleitpersonen, die West
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berliner sind, hat in keinem Falle zu erfolgen. 

Erforderlichenfalls (z. B. wenn ein Bürger der BRD 

mit einem Westberliner Kind r e i s t ) i s  t Kindern ein 

eigenes Visum zu erteilen. 


1.8.	 Das jeweils zutreffende Z i e l - oder Anschlußland bzw. 

/	 Westberlin (CSSR, VR Polen, Schweden, Dänemark, BRD, 


WB) i s  t zu unterstreichen. 

Bei Erteilung von Transitvisa an Reisende, die zu 

den Flughäfen reisen, i s  t die Zeile "nach CSSR/VR 

Polen/Schweden/Dänemark/BRD/WB" zu streichen und 

darüber handschriftlich "über Flughafen ..." einzu

tragen. 

(Diese Festlegung i s  t gegenstandslos für Transitvisa, 

die an der Grenzübergangsstelle Rudower Chaussee und 

an der Grenzübergangsstelle Flughafen Berlin-Schöne

feld für Transit reisen nach Westberlin sowie an Trans 

ferpassagiere e r t e i l  t werden). 


1.9.	 Bei Personen, denen die Genehmigung zur Unterbrechung 

der Durchreise e r t e i l  t wird, i s  t zwischen dem aufge

druckten Text des Transitvisums und Siegel mit Faksi

mile der Vermerk "innerhalb von (48 bzw. 72) Stunden 

mit Aufenthalt in (Orte bzw. Campingplätze, wo Unter

brechung l t  . Buchungsunterlagen erfolgt)" anzubrin- • 

gen. Dieser Vermerk i s  t mit kleinem Dienstsiegel des 

Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und mit 

Faksimile zu bestätigen. 


Bei Genehmigung der Unterbrechung der Durchreise von 

Transferpassagieren i s  t unterhalb des Visumtextes mit 

tels	 Stempel der Vermerk "mit Aufenthalt in Berlin, 

Hauptstadt der DDR, innerhalb von ... Stunden" anzu

bringen und die Durchreisefrist (24, 48 bzw. 72 Stun

den) einzutragen. 
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Auf der Rückseite des Transitvisums i s  t der Satzteil 

"in dem für die unverzügliche Durchreise benötigten 

Zeitraum" zu streichen. 


Bei Durchreisen auf dem Straßenweg i s  t außerdem unter

halb der Zeile für die Eintragung der Staatsangehörig

keit und rechts neben den für die Eintragung von Buch

staben- oder Zahlensymbole durch das GZA vorgesehenen 

Feldern die Gesamtzahl der im Kfz befindlichen Personę 

(einschließlich Personen, die von der Transitvisapflicht 

befreit sind), unterteilt nach Erwachsenen und Kindern, ^ 

die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (z.B. 

"3/1", d.h. 3 Erwachsene und 1 Kind), einzutragen. 

Diese Festlegung g i l  t nicht bei Erteilung von Sammel

visa. Sie g i l  t auch für die PKE Warnemünde und Saßnitz 

hinsichtlich der von den Visabüros erteilten Transit

visa. 


Die Grenzzollämter sind angewiesen, zur Überwachung 

der Wiederausfuhr erlaubnispflichtiger und bestimmter 

anderer Gegenstände in den unterhalb der Zeile für die 

Eintragung der Staatsangehörigkeit (BRD/WB/-) enthaltenen 

drei Feldern bestimmte Buchstaben- oder Zahlensymbole 

zu vermerken (vgl. Abschnitt IV/3/2). Das dazu notwen- ^ 

dige Zusammenwirken mit den Grenzzollämtern i s  t zu ge

währleisten. ^ 


Änderungen bzw. Ergänzungen der von den Auslandsvertre

tungen oder der HA Konsularische Angelegenheiten ausge

stellten Transitvisa aufgedruckt auf einer "Anlage zum 

Paß" bzw. auf einer "Anlage zum Westberliner Personal

ausweis für Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin 

(West)" gemäß Anlage 1 bzw. Anlage 2 zum Abschnitt 

III/9/3 sind nur bei Transit
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visa zur zweimaligen Durchreise bei Antritt der zwei

ten Durchreise und in folgenden Fällen zulässig: 


- Zutragung von Kindern 

Unterhalb des Visums i s  t folgender Vermerk einzu

tragen: "Mit Kind (Name, Vorname, Geburtsdatum)". 


- Streichung der im Visum eingetragenen Kinder 

Unterhalb des Visums i s  t folgender Vermerk einzu

tragen: "Kinder gestrichen" (die eingetragenen Kin

der sind zu streichen). 


- Änderung der Anzahl der im Visum eingetragenen Kin

der 

Unterhalb des Visums i s  t folgender Vermerk einzu

tragen: "Mit (Anzahl in Worten) Kindern", 

Die bei der Vioaerteilung vorgenommene Eintragung 

i s  t zu streichen. • . 


- Bei nachträglicher 3uchung eines Aufenthaltes 

Unterhalb des Visums i s  t folgender Vermerk ein

,	 zutragen: "Mit Aufenthalt in ... und einer Durch

r e i s e f r i s  t von ... Stunden". 


Änderungen bzw. Ergänzungen sind handschriftlich 

deutlich lesbar vorzunehmen und mit Paßkontroll

stempel zu bestätigen. 


3  , Zur Erteilung von Transitvisa zur mehrmaligen Durch
reise sind die von der Hauptabteilung zur Verfügung 
gestellten Visastempel, die die Visanummer, das 
Dienstsiegel des Ministeriums für Auswärtige Ange
legenheiten, das Faksimile und das Ausstellungsdatum 
enthalten, zu verwenden. 
Als Stempelfarben sind nur die Farben schwarz oder 
blau zu benutzen. 
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Transitvisa zur mehrmaligen Durchreise sind Bürgern 

anderer Staaten - sofern nicht in begründeten Ausnah

mefällen eine Erteilung in die IB erfolgt - in den 

Paß zu erteilen. 

Westberlinern i s  t das Transitvisum zur mehrmaligen 

Durchreise auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" zu e r t e i 

len. 


4> Die Klassifizierung von Transitvisa als Diplomaten

bzw. Dienstvisum hat durch Anbringen der dafür zur 

Verfügung gestellten Zusatzstempel "Diplomatenvisum" 

bzw. "Dienstvisum" obarhalb des Wortes "Transitvisum" 

zu erfolgen. 


5 . 1  .	 Sind die Voraussetzungen für die Erteilung einen Sam
melvisums entsprechend den Festlegungen, des Abschnit

- tos II1/9/8 gegeben, sind hoide Ausfertigungen der 

Sammelreiseliste an Hand der Pässe b~w. anderen Perso

naldokumente auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 

prüfen. % 


Nach Abschluß der Kontrolle der Angaben zu einom Reise

teilnehmer i s  t auf dem für der. Reiseleiter bestimmten 

Exemplar die jeweilige Eintragung vor der laufenden 


# Nummer abzuhaken.	 ' 


Beide Ausfertigungen der Sammelreiseliste sind - mög
li e h s t unterhalb der letzten Eintragung oder f a l l  s aus 

iPlatzgründen erforderlich auf der Rückseite - mit dem 

Stempel 


Nur gültig in Vorbindung 

mit Visum/Paß-Nr. • . 


. R e i s e l i s t  e abgeschlossen mit l f d  . Nr. ' 

gestrichen l f d  . Nr. 

geändert l f d  . Nr. 


zu versehen. 	
, \ 
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Das Wort "Paß" i s  t zu streichen und es i s  t die Mum

mer des dem Reiseleiter erteilten Sammelvisums ein

zutragen. 

In die Zeile "Reiseliste abgeschlossen mit l f d . Nr. 

iet die entsprechende laufende Nummer einzutragen. 


2 . 1 .	 Reisten aufgeführte Personen nicht mit an, sind 

-	 die Personalien der nicht mitreisenden Personen 

zweifelsfrei zu streichen, 


-	 die laufenden Nummern, unter denen ihre Personal

angaben auf dar Sammelreiseliste aufgeführt sind, 

in die Zeile "Gestrichen l f d . Nr. ..." einzutra

gen . 


2 . 2 .	 Wurde festgestellt, daß Angaben zu den aufgeführten 
Personen einer Korrektur bedürfen, i s  t 

-	 die fehlerhafte Angabe zu streichen und insgesamt 
durch die richtige zu ersetzen (z. B  . Streichen 
der gesamten Paß-Nummer, auch wenn nur eine Z i f 
fer fehlerhaft i s t  , und Eintragung der vollstän
digen richtigen Paß-Nummer oder Streichen des ge
samten Namens, auch wenn nur ein Buchstabe falsch 
i s  t und Eintragung des vollständigen richtigen No
mens) , 

- die laufende Nummer der angeführten Porson, bei 
deren Personalangaben eine Änderung erfolgte, und 
Art der geänderten Personalangabe in die Zeile "go 
ändert l f d . Nr. ..." einzutragen (z.  B . "lfd.-Nr. 
Paß-Nr." oder " l f d . Nr. 20 - Geb. o r t ) . 
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5.3.	 Der unter 5.1. genannte Stempel i s  t unmittelbar unter

halb der l e t z t e n Z e i l e durch Anbringen des Paßkontroll-

Stempels zu be?tätigen , 


"Streichungen	 und Änderungen sind bei den betreffenden 

Eintragungen auf der Sammelreiseliste nicht durch An

bringen des Poßkontrollstempels gesondert zu bestäti
gen (die Eintragung in den unter 5.1. genannten und 

mit Paßkontrollstempel versehenen Stempel g i l t a l s 

Bestätigung der Streichung bzw. Ä n d e r u n g ) . 


5.4.	 Bei Sammelreiselisten, die aus mehreren Blättern be

stehen, sind die einzelnen Blätter unterhalb der l e t z 

ten Eintragung oder an anderer geeigneter S t e l l e mit 

Paßkontrollstempel zu versehen. 


5.5.	 Sr.r.melvisa sind auszustellen, indem auf dem T r a n s i t 

visum des R e i s e l e i t e r s ' bzw. Verantwortlichen zwischen 

dem Text des Transitvisums und dem S i e g e l mit Fak

s i m i l e der Vermerk "Gültig für (Anzahl der zur Gruppe 

gehörenden Personen einschließlich des R e i s e l e i t e r s 

bzw. Verantwortlichen in Worten) Personen l t  . Sammel

r e i s e l i s t e " . Dieser Vermerk kann mit dem von der Haupt

abteilung zur Verfügung g e s t e l l t e n Zusatzstempel ange

bracht werden . 


5.6.1.Wird bei Anreise einer Reisegruppe mit b e r e i t s ' e r t e i l 

tem Visum bzw. bei der beabsichtigten zweiten Durch

r e i s e von Inhabern eines Transitvisums zur zweimaligen 

Durchreise f e s t g e s t e l l t , daß aufgeführte Personen nicht 

mit anreisten, 


-	 sind die Personalien der nicht mitreisenden Personen 

z w e i f e l s f r e i zu streichen, 
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-	 i s  t der Stempel "Nur gültig in Verbindung ..." 

ungültig zu machen, neu anzubringen, entsprechend 

den Festlegungen in den Ziffern 5.1. und .5.2.1. 

auszufüllen und mit Paßkontrollstempel zu bestä

tigen, 


-	 i s  t der am Visum angebrachte Vermerk über die An

zahl der Personen , für die das Visum g i l  t , zu 

streichen und wie folgt neu einzutragen: "Änderung 


* 

zum Visum Nr. ...: Gültig für (Anzahl der nunmehr 

zur Gruppe gehörenden Personen einschließlich dem 

Reiseleiter bzw. Verantwortliehen in Worten) Per

sonen l t  . Sammelreiseliste". 


Diese Festlegungen gelten auch dann, wenn auf Grund 

der Streichung nicht mitreisender Personen die Reise 

gruppe im Ausnahmefall aus weniger als 10 Personen 

besteht. 


5.6.2. Wird bei Anreise einer Reisegruppe mit bereits er

teiltem Visum bzw. bei der beabsichtigten zweiten 

Durchreise von Inhabern eines Transitvisums zur zwei 

maligen Durchreise festgestellt, daß Angaben zu den 

aufgeführten Personen einer Korrektur bedürfen, i s  t 


-	 die fehlerhafte Angabe entsprechend der Festlegung 

in Z i f f e r 5.2.2. durch die richtige zu ersetzen, 


-	 der Stempel "Nur gültig in Verbindung ..." ungül
tig zu machen, neu anzubringen, entsprechend den 

Festlegungen in den Ziffern 5.1. und 5.2.2. auszu

füllen und mit Paßkontrollstempel zu bestätigen. 
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5 . 7 .	 Wird bei Anreise einer Reisegruppe festgestellt, daß 
eine nicht auf der Sammelreiseliste aufgeführte Per

^ son zusätzlich	 oder anstelle einer anderen Ferson 

durchreisen möchte, i s  t ihr ein Einzelvisum zu or

teilen . 

Das g i l  t analog bei Anreise einer Reisegruppe mit be

re i t s erteiltem Visum bzw. bei der beabsichtigten 

zweiten Durchreise von Inhabern eines Transitvisums 

zur Zweimaligen Durchreise, 


6 .	 Die Ausschreibung der Transitvisa i s  t mit den von der 
Hauptabteilung, Abteilung Paßkontrollregime und. Kon
trolltechnik , zur Verfügung gestellten Schreibmitteln 

•	 vorzunehmen und hat exakt, gut l e s e r l i c h und sauber 

zu erfolgen. Angewiesene Unterstreichungen und not

wendige Streichungen von Nichtzutreffendem sind durch 

waagerech Ire Striche und so vorzunehmen, daß das j e  

weils Gültige zweifelsfrei feststellbar i s t  . 

Nicht auszufüllende Spalten sind durch waogerachto 

Striche gegen unbefugte Eintragungen, zu sichern. 


7 .	 Eine Korrektur von durch die Paßkontrolloinheiten 
fehlerhaft ausgestellten oder verschriebenen Visa 

I	 hat nicht zu erfolgen. In solchen Fällen i s  t ein 

neues Transitvioum zu erteilen, 


8.	 ' ^Verlängerungen dor Gültigkeit von Transitvisa sind 

nicht statthaft. 
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Übersicht über die Nationalitätskennzoichen ausgewählter 

Staaten 


Republik Österreich A 

Königreich Belgien B 
Schweizerische Eidgenosoenschaf: CM 
Königreich Dänemark DK 
Französische Republik F 
Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Ncrdirland GB 

I t a l i e n i s c h e Republik I 
Königreich der Niederlande ŃL 
Königreich Schnöden '. S 
Republik Türkei T  R 
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Abstempelung der Pässe, anderen Personaldokumente und Visa 


1. .1. Pässe und andere Personaldokumente sind bei jedem Grenz

übertritt mit Paßkontrollstempel zu versehen. Im F a l l e 

der Erteilung einer IB i s  t diese auf der ersten freien 

Seite mit Paßkontrollstempel zu versehen. •./::;• . • 


1.2. Kein Paßkontrollstempel i s  t anzubringen: 


-	 in Westberliner Personalausweisen einschließlich auf 

den anderen vom Westberliner Senat ordnungsgemäß aus

gestellten Dokumenten und auf Westberliner Kinderlicht
bildbescheinigungen ; 


-	 bei der Ausreise von Transitreisenden auf dem Straßen

weg zwischen der BRD und Westberlin (in Ausnahmefäl

len bei operativer Notwendigkeit, z. B. Fahrzeitüber

schreitungen, Abweichen von den festgelegten Verkehrs

wegen u. a. Vorkommnissen, i s  t er jedoch anzubringen); 


-	 in Reisedokumenten a l l e r v i s a p f l i c h t i g im Transit zwi

schen der BRD und Westberlin in den durchgehenden Reise

zügen sowie in durchgehenden KOM Reisenden, bei Benut

zung durchgehender KOM jedoch nur dann, wenn eine Sam
melvisaerteilung erfolgt; 


-	 in Reisedokumenten I s r a e l s mit der Bezeichnung "Travel 

Document" und "Laissez Passer"; 


-	 in Pässen Südkoreas ("Republik Korea"); 

-	 in Reisedokumenten Taiwans ("Republik China"); 

-	 wenn vom Reisenden ausdrücklich darum gebeten wird 


(bei Personen, die angeben, daß ihr Paß durch das An

bringen der Paßkontrollstempel schnell v o l l wird, oder 

bei denen o f f e n s i c h t l i c h i s t  , daß s i e nur aus diesem 

Grunde um eine NichtStempelung des Passes ersuchen und 

pol i t i s c h e bzw. politisch-operative Gründe objektiv 

nicht vorliegen können, i s t der Paß mit Paßkontroll

' stempel	 zu versehen - vgl. auch Abschnitt I I I / 5 / 1 7 ) . 

Zur entsprechenden Beachtung durch die PKE der Aus

reisegrenzübergangsstelle i s  t oberhalb des Paßkontroll

stempels auf dem Transitvisum der Vermerk "o. S." an

zubringen. 
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1.3.	 Bei Durchreisen auf dem Schienenweg zwischen der BRD 

und Westberlin sind die Pässe - außer die der v i s a 

p f l i c h t i g von Westberlin nach der BRD bzw. von der 

BRD nach Westberlin Reisenden - während der einma

ligen Kontrolle mit Paßkontrollstempel zu versehen. 

Für die E i n s t e l l u n g der Uhrzeit im Paßkontrollstempel 

i s t die Abfahrtzeit des Zuges an der Einreisegrenz

\ übergangsstelle maßgebend. 


2.1.	 T r a n s i t v i s a zur einmaligen Durchreise a l s Anlage (vgl 

Abschnitt I I I / 9 / 4 ) sind bei der E i n r e i s e neben der Ru

brik " E i n r e i s e " mit Paßkontrollstempel zu versehen. 

Die Durchschrift i s  t gleichermaßen mit Paßkontroll

stempel zu versehen und einzubehalten. 

Bei der Ausreise i s  t der Paßkontrollstempel auf dem 

Transitvisum neben der Rubrik "Ausreise" anzubringen 

und das Transitvisum einzubehalten. 


Bei Personen, denen eine Identitätsbescheinigung	 wegen 

Vorlage von durch völkerrechtswidrige E x i l  - oder	 Emi

grantenregierungen oder nichtanerkannte Staaten ausge

s t e l l t e Pässe bzw. andere Personaldokumente e r t e i l  t 

wurde, i s  t zur Gewährleistung der Erfassung der "Regie
rungs-" bzw. "Staats"bezeichnung laut Paß bzw. anderem 

Personaldokument nach Einbehalten des Transitvisums 

nachträglich auf dem Transitvisum hinter "WB/" zu ver

merken. 


2.1.1. Bei von Westberlin über die Grenzübergangsstelle Ru

dower Chaussee zum Flughafen Berlin-Schönefeld nicht 

mit KOM beförderten Transitreisenden i s  t 


-	 an der Grenzübergangsstelle Rudower Chaussee außer

dem auf dem Kontrollabriß des Transitvisums mit dem 

Hinweis "Flugschein/Buchungsbestätigung l i e g t vor" 

der Paßkontrollstempel anzubringen ; 
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an der Grenzübergangsstelle Flughafen Berlin-Schö

nefeld außerdem bei Flügen nach dem am multilatera

len System beteiligten Staaten und sofern der Paß 

bzw. das andere Personaldokument nicht mit Paßkon

trollstempel zu versehen i s t  , der obengenannte Kon

trollabriß einzubehalten und das Transitvisum den 

Reisenden nach Anbringen des Paßkontrollstempels aus

zuhändigen. 


2.1.2. Bei an der Grenzübergangsstelle Flughafen Berlin-Schö

nefeld für von Westberlin über die Grenzübergangsstelle 

Rudower Chaussee zum Flughafen Berlin-Schönefeld mit 

KOM beförderten Transitreisenden erteilten Transitvisa 

i s  t 


* 

- Original und Durchschrift des Transitvisums neben 


der Rubrik "Ausreise" mit Paßkontrollstempel zu 

versehen; 


- das Transitvisum den Reisenden auszuhändigen. 


2.1.3. Bei an der Grenzübergangsstelle Flughafen Berlin-Schö

nefeld für Transitreisende nach Westberlin erteilten 

Transitvisa i s  t 


- außerdem der Kontrollabriß des Transitvisums so mit 

Paßkontrollstempel zu versehen, daß ca. ein D r i t t e  l 

des Abdrucks sich auf dem Transitvisum neben der Ru

brik "Ausreise" befindet, 


- im Falle der Beförderung mit KOM vor Besteigen der

selben der Kontrollabriß einzubehalten und das Tran

sitvisum den Reisenden zu belassen. 
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Für Teilnehmer von mit Sammelvisa reisenden Reise
.... gruppen sind außerdem bei Visaerteilung mit Paßkon

. trollstempel zu versehende Statistikkarten (der In

terflug) auszugeben und vor Besteigen der KOM einzu

behalten . 


2.1.4. Bei Visaerteilung durch die Visabüros Warnemünde und 

Saßnitz werden die Durchschriften der Transitvisa von 

den Visabüros einbehalten und unverzüglich getrennt 

nach Transitvisa für Durchreisen im Straßenverkehr und 

nach Transitvisa für Durchreisen mit der Eisenbahn an 

die PKE übergeben. 

Bei der Einreisekontrolle haben die PKE Warnemünde und 

Saßnitz die Nummern ( l e t z t e Ziffern) der vom Visabüro 

e r t e i l t e n und vom Reisenden vorgewiesenen Transitvisa 

zu vermerken und damit den Nachweis über die tatsäch

•	 l i e h erfolgte Einreise und Kontrolle zu gewährleisten. 

Die Durchschriften der Transitvisa sind, wenn anhand 

der Nummern die tatsächlich erfolgte Einreise der In

haber f e s t g e s t e l l t wurde, mit Paßkontrollstempel zu 

versehen. . 


2.2.	 Bei der Ausreise von Transitreisenden auf dem Straßen

weg zwischen der BRD und Westberlin i s  t das Transit

visum - abgesehen von operativ begründeten Ausnahme

fällen (vgl. auch Zif f e r 1.2.) - nicht mit Paßkontroll

stempel zu versehen. ; 


2.3.	 Bei Durchreisen auf dem Schienenweg zwischen der BRD 

: und Westberlin i s  t während der einmaligen Kontrolle 


der Paßkontrollstempel auf dem Transitvisum neben der 

Rubrik "Ausreise" anzubringen. Das Transitvisum i s  t 


'. dem Reisenden zu belassen. Die beim Paßkontrolleur ver

bleibende Durchschrift i s  t nicht mit Paßkontrollstempel 

zu versehen. E r t e i l t e IB sind den Reisenden ebenfalls 

-zu belassen. 
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- an der Grenzübergangsstelle Flughafen Berlin-Schö

nefeld außerdem bei Flügen nach dem am multilatera

len System beteiligten Staaten und sofern der Paß 

bzw* das andere Personaldokument nicht mit Paßkon

trollstempel zu versehen ist> der obengenannte Kon

trollabriß einzubehalten und das Transitvisum den 

Reisanden nach Anbringen des Paßkontrollstempels aus

zuhändigen. •'• ;.:/..'.:••• 


1 . 2  .	 Bei an der Grenzübergangsstelle Flughafen Berlin-Schö
nefeld für von Westberlin über die Grenzübergangsstelle 
Rudower Chaussee zum Flughafen Berlin-Schönefeld mit 
KOM beförderten Transitreisenden erteilten Transitvisa 
i s  t .•'/. • 

- Original und Durchschrift des Transitvisums neben » 
der Rubrik "Ausreise" mit Paßkontrollstempel zu 
versehen j . . 

- das Transitvisum den Reisenden auszuhändigen. 


1.3.	 Bei an der Grenzübergangsstelle Flughafen Berlin-Schö

nefeld für Transitreisende nach Westberlin erteilten 

Transitvisa i s  t 


- außerdem der Kontrollabriß des Transitvisums so mit 

Paßkontrollstempel zu versehen, daß ca. ein D r i t t e l 

des Abdrucks sich auf dem Transitvisum neben der Ru

brik "Ausreise" befindet, 


- im Falle der Beförderung mit KOM vor Besteigen der
selben der Kontrollabriß einzubehalten und das Tran
sitvisum den Reisenden zu belassen« 
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Für Teilnehmer von mit Sammelvisa reisenden Reise

gruppen sind außerdem bei Visaerteilung mit Paßkon

trollstempel zu versehende Statistikkarten (der I n 

terflug) auszugeben und vor Besteigen der KOM einzu
behalten. 


2,1.4. Bei Visaerteilung durch die Visabüros Warnemünde und 

Saßnitz werden die Durchschriften der Transitvisa von 

"den Visabüros einbehalten und unverzüglich getrennt 

nach Transitvisa für Durchreisen im Straßenverkehr und 

nach Transitvisa für Durchreisen mit der Eisenbahn an 

die PKE übergeben. • " 

Bei der Einreisekontrolle haben die PKE Warnemünde 

und Saßnitz die Nummern (letzte Ziffern) der vom Visa

büro erteilten und vom Reisenden vorgewiesenen Transit
visa zu vermerken und damit den Nachweis über die tat

sächlich erfolgte Einreise und Kontrollo zu•gewähr

leisten , Die Durchschriften der Transitvisa sind, wenn 

anhand der'Nummern die tatsächlich erfolgte Einreise 

der Inhaber festgestellt wurde, mit Paßkontrollstempel 

zu versehen. 


2.2.	 Bei der Ausreise von Transitreisenden auf dem Straßen

weg zwischen der BRD und Westberlin i s  t das Transit

visum - abgesehen von operativ begründeten Ausnahme

fällen (vgl. auch Ziffer 1.2.) - nicht mit Paßkon

trollstempel zu versehen, 


2.3.	 Bei Durchreisen auf dem Schienenweg zwischen der BRD 

und Westberlin i s  t während dar einmaligen Kontrolle 

der Paßkontrollstempel auf dem Transitvisum neben der 

Rubrik "Ausreise" sowie auf der Durchschrift neben der 

Rubrik "Einreise" anzubringen. Das Transitvisum i s  t 

dorn Reisenden zu belassen. 

E r t e i l t e IB sind den Reisenden ebenfalls zu belassen. 
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2.4.	 Auf bei der Ausreise einzubehaltene Transitvisa, die 

nicht mit den Personalien des Transitreisenden ver

sehen sind (vgl. auch 111/9/10, Z i f f . 1.3.2. - 1.3.3.) 

und auf denen sich Vermerke von Angehörigen der DVP 

über bei während der Durchreise begangene Ordnungs

widrigkeiten, festgestellter Aufnahme von Personen 

(sofern keine Straftat vorliegt) und genehmigter 

Fahrzeugwechsel festgestellt werden, sind die feh

lenden Personalangaben des jeweiligen Transitrei

senden nachzutragen. 


2.5.	 Die PKE der Eisenbahn-Grenzübergangsstellen haben - so

fern das in der Ordnung zur Technologie der Kontrolle 

und Abfertigung und der Arbeitsorganisation an den 

Grenzübergangsstellen der DDR - OTA - festgelegt i s  t 
auf den einzubehaltenen bzw. einbehaltenen Durch

schriften der Transitvisa bzw. der Transitvisa die 

Wagen- und Abteilnummer der Reisenden zu vermerken. 


2.6.	 Die einbehaltenen Durchschriften der Transitvisa und 

die einbehaltenen Transitvisa sind entsprechend den 

Festlegungen der Anweisung Nr. VI/5/86 weiterzuleiten 

bzw. an den Grenzübergangsstellen aufzubewahren. 


3.1.	 "Anlagen 'zum Paß" bzw. "Anlagen zum Westberliner Per

sonalausweis ..." mit aufgedrucktem Transitvisum zur 

einmaligen Durchreise sind wie folgt mit Paßkontroll

stempel zu versehen. Bei der Einreise i s  t der Paßkon

trollstempel oben links anzubringen. 

Bei der Ausreise i s  t der Paßkontrollstempel oben rechts 

anzubringen oder die "Anlage ..." i s t einzubehalten. 


3.2.	 "Anlagen zum Paß" bzw."Anlagen zum Westberliner Perso

nalausweis .." mit aufgedrucktem Transitvisum zur zwei

maligen Durchreise sind wie folgt mit Paßkontrollstempel 

zu versehen : 
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Bei der 1. "Einreise i s  t der Paßkontrollstempel oben 

links anzubringen. 

Bei der 1. Ausreise i s  t der Paßkontrollstempel oben 

rechts anzubringen. 

Bei der 2. Einreise i s  t der Paßkontrollstempel unten 

links anzubringen. 

Bei der 2. Ausreise i s  t der Paßkontrollstempel unten 

rechts anzubringen oder die "Anlage ..." i s t einzube

halten.	 , 


3.3.	 Bei von Westberlin über die Grenzübergangsstelle Ru
dower Chaussee zum Flughafen Berlin-Schönefeld mit K O M 
beförderten Transitreisenden i s  t an der Grenzübergangs
s t e l l e Flughafen Berlin-Schönefeld das Transitvisum 
oben rechts bzw. im Falle der zweiten Durchreise unten 
rechts mit Paßkontrollstempel zu versehen und den Rei
senden zu belassen. 
Analog i s t an der Grenzübergangsstelle Flughafen Ber
lin-Schönefeld bei allen Transitreisenden vom Flugha
fen Berlin-Schönefeld nach Westberlin zu verfahren. 
Sofern der Transit nach Westberlin nicht mit K O M er
folgt, i s t durch die PKE der Ausreisegrenzübergangs
s t e l l e das Visum oben links mit Paßkontrollstempel zu 
versehen bzw. einzubehalten. 

3.4.	 Die einbehaltenen "Anlagen zum Paß" bzw. "Anlagen 

zum Westberliner Personalausweis ..." sind -sofern 

sie nicht im Zusammenhang mit der Übermittlung von 

Sachverhalten an zuständige Diensteinheiten der HA VI 

weitergeleitet werden - unter Beachtung der Festle

gungen in Ziffer 1.5. der Anweisung Nr. VI/5/86 zu 

vernichten. 
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03050; 

4.	 Bei Transitvisa zur mehrmaligen Durchreise is t - bei der 

ersten Einreise der Paßkontrollstempel im Transitvisum 

oben links und bei der letzten Ausreise im Rahmen der 

Gültigkeit des Visums oben rechts anzubringen. Die Paß

kontrollstempel a l l e r dazwischenliegenden Grenzüber

t r i t t e sind in chronologischer und übersichtlicher Form 

auf den nächsten freien Seiten im Paß anzubringen (außer, 

wenn in Ausnahmefällen das Transitvisum in eine IB oder 

für einen Westberliner e r t e i l t wurde). 


5.	 Bei Reisegruppen, denen das Transitvisum als Sammel

visum e r t e i l t wurde, sind die Pässe a l l e r R e i s e t e i l 

nehmer, das Transitvisum und, sofern erforderlich, 

die Ein- und Ausreisekarte des Reiseleiters entspre

chend den jeweils zutreffenden obengenannten Festlegun

gen mit Paßkontrollstempel zu versehen. 


Außerdem sind bei der Einreise 


-	 beide Ausfertigungen der Sammelreiseliste an Hand der 

Pässe bzw. anderen Personaldokumente auf Vollständig


x x 
keit	 und Richtigkeit zu prüfen x , 


Diese Handlungen sind nicht erforderlich, wenn die Visa

erteilung bei der Einreise an der Grenzübergangsstelle 

durch die PKE erfolgte und sie bereits im Rahmen der für 

die Visaerteilung getroffenen Festlegungen - vgl. Abschnitt 

III/9/10, Ziffern 5.1. und 5.3. - durchgeführt werden. 


Sofern bei Reisegruppen mit bereits vor der Einreise ein

geholten Visum bzw. bei Reisegruppen, die mit Transitvisum 

zur zweimaligen Durchreise zur zweiten Durchreise anreisen, 

Unstimmigkeiten festgestellt werden, i s  t entsprechend den 

Festlegungen im Abschnitt III/9/10, Ziffern 5.6.1., 5.6.2. 

bzw. 5.7. getroffenen Festlegungen zu verfahren. 
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nach Abschluß der Kontrolle eines Reiseteilnehmers 

auf dem für den Reiseleiter bestimmten Exemplar der 

Sammelreiseliste die jeweilige Eintragung vor der , 


x 

laufenden Mummer abzuhaken , 

beide Ausfertigungen der Sammelreiseliste unterhalb' 

des Stempels "Nur gültig in Verbindung ..." mit Paß
kontrollstempel zu versehen , 


- eine Ausfertigung der Sammelreiseliste einzubehalten 


und bei der Ausreise 


- die anzahlmäßige und personelle Obereinstimmung der 

Roisenden an Hand ihrer Pässe bzw. anderen Personal
dokumonte mit den Angaben der Sammelreiseliste unter 

Berücksichtigung der im Stempel "Nur gültig in Ver

bindung ..." bei Visaerteilung bzw. Einreise erfolg

ten Eintragungen zu prüfen," 


- nach Abschluß der Kontrolle eines Reiseteilnehmers 

die jeweilige Eintragung hinter der laufenden Nummer 

abzuhaken, 


- die Sammelreiseliste unterhalb des Stempels "Nur gül

tig in Verbindung ..." mit Paßkontrollstempel - recht 

von dem bei Visaerteilung bzw. bei der Einreisoabfer

tigung angebrachten - zu versehen, 


Diese Handlungen sind nicht erforderlich, wenn die Vis&
erteilung bei der Einreise an der Grenzübergangsstelle 

durch die PKE erfolgte und sie bereits im Rahmen der für 

die Visaerteilung getroffenen Festlegungen - vgl. Abschnitt 

III/9/10, Ziffern 5.1. und 5.3. - durchgeführt wurden. 
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-	 die Sammelreiseliste einzubehalten. 


Die einbehaltenen Sammelreiselisten sind entsprechend 

den Festlegungen der Anweisung Nr. VI/5/36 weiterzulei

ten bzw.-an den Grenzübergangsstellen aufzubewahren. 


6 .	 Das Anbringen der Paßkontrollstempel und das Einlegen 
von Visa bzw. "Anlagen ..." in Pässen und anderen Per
sonaldokumenten hat entsprechend den im Abschnitt I I I / 6 / 4 
getroffenen Festlegungen zu erfolgen. 

7.	 Bei den für die Abstempelung der Dokumente 

- während der einmaligen Kontrolle in den durchgehen

den Transitzügen zwischen der BRD und Westberlin 


-	 bei der Einreisekontrolle zur Teilnahme am Transit

verkehr zwischen der DRD und Westberlin auf dem 

Straßenwege 


- bei der einmaligen Kontrolle der von Westberlin über 

die Grenzübergangsstelle Rudower Chaussee zum Flug

hafen Berlin-Schönefeld mit KOM beförderten Transit

reisenden an der Grenzübergangsstelle Flughafen 

Berlin-Schönefeld 


zum Einsatz kommenden Paßkontrollstempeln wird keine . 

 Kennzeichnung als Ein- oder Ausreisekontrolle vorge


nommen. Die Kennzeichnung erfolgt mittels eines an
deren im Zahlenband vorhandenen Symbols. 


Vgl.	 Anweisung Nr. VI/2/81 vom 9. 3. 1981, Z i f f . 2., WS 

Nr. C 8/81. 

An der Grenzübergangsstelle Flughafen Berlin-Schönefeld 

erfolgt die Kennzeichnung durch das Symbol "Punkt". 
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Diese Festlegung g i l t auch für Personen, die mit zur 

v i s a f r e i e n Durchreise berechtigenden Pässen die nur 

für den Transit zwischen der BRD und Westberlin vor

gesehenen Kontrollpessagen der Straßengrenzübergangs

s t e l l e n passieren. 


Wird in der Ausreise an nicht für den Transitverkehr 

zwischen der BRD und Westberlin zugelassenen Straßen
grenzübergongssteilen bei v i s a f r e  i durchreisenden 

Personen aufgrund 'dieser Kennzeichnung eine E i n r e i s e 

unter den Kontrollbedingungen des Tra n s i t zwischen 

der BRD und Westberlin f e s t g e s t e l l t (also im R e g e l f a l l 

ohne Z o l l k o n t r o l l e ) , i s  t dios im Zusammenwirken mit den 

Organen dor Zollverwaltung der DDR bei der Ausreise

kontrolle entsprechend zu beachten. 
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Ein-	 und Ausreisekarten 


1.1.	 Zur Gewährleistung der Sicherheit, der Kontrolle und 

Erfassung des Transitverkehrs benötigen Transitreisende, 

die mit 


-	 Transitvisa zur ein- oder zweimaligen Durchreise auf

gedruckt auf einer "Anlage zum Paß" bzw. auf einer "An

lage zum Westberliner Personalausweis ..." 


-	 Transitvisum zur mehrmaligen Durchreise 

reisen, eine Ein- und Ausreisekarte 


-	 Bürger anderer Staaten (außer der BRD) den Vordruck 

F 68/6a (Anlage 1); 


-	 Bürger der BRD den Vordruck F 68/6a/l (Anlage 2); 

.- Westberliner den Vordruck F 6B/6b (Anlage 3). 


Die im Abschnitt I I I / 6 / 2 , Anlage 1, genannten Paßinhaber 

benötigen bei Durchreisen ebenfalls die Ein- und Ausreise

karte, Vordruck F 6B/6a. 


1.2.	 Keine Ein- und Ausreisekarte benötigen 

-	 Inhaber von Diplomatenvisa 

-	 Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet ha


ben und im Visum einer erwachsenen Begleitperson anzahl

mäßig eingetragen sind (besitzen s i e ein eigenes Transit

visum, benötigen s i e auch eine eigene Ein- und Ausreisekarte); 


-	 Teilnehmer von Reisegruppen, denen das Transitvisum als 

Sammelvisum e r t e i l  t wurde; 


- Transitreisende von der BRD nach Westberlin bzw. von West

berlin in Richtung BRD in den durchgehenden Transitzügen; 
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-	 von Westberlin über die Grenzübergangsstelle Rudower 

Chaussee zum Flughafen Berlin-Schönefeld mit KQM be

förderte Transitreisende. 


2.1.	 Inhaber eines Transitvisums zur ein- oder zweimaligen 

Durchreise aufgedruckt auf einer "Anlage zum Paß" bzw. 

auf einer "Anlage zum Westberliner Personalausweis ..." 

erhalten die Ein- und Ausreisekarten bei Erteilung des 

Transitvisums von den Auslandsvertretungen bzw. der HA 

Konsularische Angelegenheiten mit dem Hinweis, sie vor 

Antritt der Reise auszufüllen. 


2.2.	 Bei Ausländern, 

-	 die gemäß den Festlegungen der Z i f f e r 1.1. eine Ein-


und Ausreisekarte benötigen, eine solche jedoch nicht 

vorweisen können, 


-	 für die Befreiung von der Visapflicht bei Durchreisen 

besteht und die eine Ein- und Ausreisekarte b e n ö t i g e n ^ 


hat die Ausschreibung der Ein- und Ausreisekarte in der 

Regel durch den Paßkontrolleur zu erfolgen, kann jedoch 

- ausgenommen im Transitverkehr zwischen der BRD und West

berlin und ausgenommen im Transitverkehr zwischen dem 

Flughafen Berlin-Schönefeld und Westberlin über die Grenz

übergangsstelle Rudower Chaussee - entsprechend den ört

lichen Bedingungen auch von den Reisenden erbeten werden. 


TT 	In Zweifelsfällen, ob eine Einreise zum Aufenthalt oder eine 

Transitreise erfolgen s o l l  , und an Grenzübergangsstellen, die 

nicht für den Transitverkehr zugelassen sind, i s  t den Rei

senden ohne Befragen eine Zählkarte, Vordruck F 73/1, zwecks 

Ausfüllung auszuhändigen. Am Flughafen Berlin-Schönefeld i s  t 

jedoch zu vermeiden, er f o r d e r l i c h e n f a l l s durch Befragen, daß 

Transitreisenden eine Zählkarte, Vordruck F 73/1, zwecks Aus

schreibung übergeben wird. 
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2.3. Ausländern, die 


a) im Besitz eines 

- Transitvisums zur mehrmaligen Durchreise sind 

- Transitvisums zur zweimaligen Durchreise sind 


und bei denen bei der 1. Durchreise festgestellt 

wird, daß sie für die 2, Durchreisa keine Ein-

und Ausreisekarte besitzen 


b) v i s a f r e i reisen, eine Ein- und Ausreisekarte benö

tigen, und bei denen auf Grund der Umstände anzu

nehmen i s t  , daß in absehbarer Zeit eine erneute Tran

s i t r e i s e erfolgen s o l l  , 


i s  t eine neue Ein- und Ausreisekarte mit dem Hinweis, 

sie im Interesse einer schnellen Grenzkontrolle vor 

erneuter Durchreise bereits auszufüllen, auszuhändigen. 


Bei Inhabern eines Transitvisums zur mehrmaligen Durch

reice, die dieses an der Grenzübergangsstelle erhielten, 

i s  t die zur Beantragung bereits ausgefüllte Ein- und 

Ausreisekarte für die erste Durchreise zu verwenden. 


3.1.	 Bei der Einreisekontrolle sind beide Teile der Ein- und 

Ausreisekarte auf vollständige und hinsichtlich der Perso

nalien des Reisenden an Hand der Pässe bzw. anderen Per

*	 sonaldokumente im Rahmen der in ihnen enthaltenen Angaben 

auf richtige Ausfüllung zu prüfen. Hinsichtlich der An

 zahl der mitreisenden Kinder i s  t die Übereinstimmung mit 

der Eintragung im Visum und der tatsächlich einreisenden 

Kinder festzustellen. 

Bei Reisen mit Kfz i s  t darüber hinaus die Übereinstim

mung des auf der Ein- und Ausreisekarte eingetragenen 

Kennzeichens des Kfz mit dem Kennzeichen des benutzten 

Kfz festzustellen. 


1
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Fehlende Angaben sind nach F e s t s t e l l u n g - fehlende 

Angaben zun R e i s e z i e l gegebenenfalls nach Befragen 
vom Paßhontrolleor einzutragen.  . . . .
v


Bei Westberlinern, die in die Rubrik "Heimatanschrift" 

keine ergänzendsn Eintragungen vorgenommen heben, hat 

keine Beanstandung zu erfolgen und os sind auch keine 

ergänzenden Eintragungen durch den Paßkontrolleur vor

zunehmen. 


Wurde f e s t g e s t e l l t , daß Angaben einer Korrektur be
dürfen, i s  t die fehlerhafte Angabe zu streichen und 
insgesamt durch die r i c h t i g e zu ersetzen ( z . B. S t r e i  - • 
eher, dos gesamten N ap.cn s, auch W2<in r.ur ein Buchstabe 
fa l s c h i s t , und Eintragung des vollständigen richtigen 
Namens), 

Bei Durch r e i son mit Kfz - außer im Tra n s i t zwischen 

Westberlin u;;d dorn Fliujnafen Beriin-Schßnefold - i s  t . 

zu sichern, daß das Kennzeichen des Kfz auf beiden 

Teilen der E i n - und Ausreisekarte a l l e  r Insassen des 

Kfz aufgetragen i s t  . , . . 


3 . 2 . 2 , 	 Bai Durchreisen mit Binnenwass'er fahr zeugen i s  t auf 
beiden Teilen der E i n - und Ausreisekarte a l l e  r Be
satzungmitglieder a n s t e l l e des Kfz-KennZeichens die 
Art, der Name und die Eichnummer des Binnenwasser
fahrzeuges durch den 'Paßkontrolleur einzutragen. 

Bei dem für Bürger der BRD bestimmten Vordruck F 68/6a/l 
3«3 • 
sind unter der Rubrik "Staatsangehörigkeit" folgende 

•Eintragungen	 zu akzeptieren.: 

"Bundesrepublik Deutschland", "BRD" , "Westdeutschland", 

"deutsch", "Deutsche(r)". 


http://ap.cn
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Wurde die Rubrik "Staatsangehörigkeit" eventuell mit 

"Deutschland" ausgefüllt, i s  t der Reisende höflich 

aufzufordern, diese unsachliche Bezeichnung zu k o r r i 

gieren. Wird diese Korrektur abgelehnt, i s  t vom Paß
kontrolleur demonstrativ und deutlich die Eintragung 

"Deutschland" zu streichon und dafür "BRD" einzutra

gen. • 

Wurde die Rubrik "Staatsangehörigkeit" nicht ausge

füllt, i s  t die.s nicht zu beanstanden. 


Zu berücksichtigen i s t  , deß Auslandsvertretungen in 

außereuropäischen Staaten don für Bürger der BRD be

stimmten Vordruck nicht besitzen und den Vordruck 

F 68/5a an Bürger der BRD aushändigen. Demzufolge 

i s  t in solchen -Ausnahmefällen und bei Beachtung der 

obengenannten P r i n z i p i e n zur Eintragung der S t a a t s 

angehörigkeit auch der Vordruck F 68/Ga für Bürger 

der BRD anzuerkennen und keine neue E i n - und Ausreise 

karte, Vordruck F S8/5a/I, ausschreiben zu lassen 

bzw. auszuschreiben. 


3.4.	 Mitreisende Kinder bis zum vollendeten 16. Lebens

jahr müssen auf beiden Teilen der E i n - und Ausreise

karte dor erwachsenen Begleitperson in der dafür 

vorgesehenen Rubrik anzahlmäßig in Worten ( z . B. 

"zwei") eingetragen s e i n . Reisen beide E l t e r n t e i l e ; 

darf die Eintragung mitreisender Kinder in der E i n -

und Ausreisekarte nur desjenigen E l t e r n t e i l e s e r f o l g t 

s e i n , in dessen Visum die Kinder vermerkt sind. 

Bei Reisen mit Familienpässen dürfen mitreisende 

Kinder in der E i n - und Ausreisekarte nur eines E l  

t e r n t e i l s eingetragen s e i n . 


Bei Óurchreisen ohne Kinder muß die für die E i n t r a 

gung	 der Anzahl der mitreisenden Kinder vorgesehenen 
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Spalte	 z w e i f e l s f r e i gesperrt sein bzw. die E i n t r a 

gung "ohne" oder " k e i n e " enthalten. 


Entspricht die vom Reisenden vorgenommene Eintragung 

nicht diesen Erfordernissen', i s  t eine entsprechende 

Eintragung durch den Paßkontrolleur vorzunehmen. •: 


3.5.	 Bei der Kontrolle des vom Reisenden angegebenen 

R e i s e z i e l s i s  t zu beachten, daß es i  n Übereinstim
mung mit den für den Transit geltenden Rochtsvor- •' 

S c h r i f t e n und m i t gegebenenfalls auf dem T r a n s i t 

visum festgelegten Z i e l  - bzw. Anschlußstaoten s t e 

hen muß. 


3.6.1. Bei Durchreisen auf dorn Gtraßenwege - süßer bei 

Durchreisen mit KOM und außer boi Durchreisen . z w i 

schen dem Flughafen Berlin-Schönefeld und Westber

l i  n - i s  t b e i dor E i n r e i s e auf der Ausreisekarte 

e i n e r im Kfz befindlichen Person oberhalb des PaS
köntrcllstempels ( v g l . such Z i f f e r 4.1.) d i e Ge

samtzahl der im Kfz befindlichen Personen ( e i n 

schließlich Personon, die von dor T r a n s i t v i s a 

p f l i c h t b e f r e i t sind) u n t e r t e i l t nach Erwachsenen 

und Kindern, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben ( z . B. "2/1", d. h. 2 Erwachsene 

und 1.Kind), einzutragen. Diese Festlegung g i l  t 

auch für Durchreisen zwischen der BRD und West
b e r l i n , wenn dafür gemäß Z i f far 1.1. eine E i n -

und Ausreisekarte e r f o r d e r l i c h i s t  . 


.3.6.2. Die Grenzzollämter sind angewiesen z u r Überwachung. 

der Wiederausfuhr e r l a u b n i s p f l i c h t i g e r und bestimm

ter anderer Gegenstände neben dem Paßkontrollstem

pel der E i n r e i s e bestimmte Buchstaben- oder Zahlen
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symbole zu vermerken (vgl. Abschnitt IV/3/2). Das dazu 

notwendige Zusammenwirken mit den Grenzzollämtern i s  t 

zu gewährleisten. 


3.7.	 Bei Ausschreibung der Ein- und Ausreisekarte durch den 

Paßkontrolleur (vgl. Zi f f e r 2.2.) sind a l l e vorgesehenen 

Angaben einzutragen und die obengenannten Erfordernisse 

entsprechend zu berücksichtigen. 


In Ein- und Ausreisekarten für 

-	 Transitreisende auf dem Straßenweg von der BRD nach 


Westberlin bzw. umgekehrt . 


-	 vom Flughafen Berlin-Schönefeld nach Westberlin (über 

die Grenzübergangsstelle Rudower Chaussee) reisende 

Ausländer, die von der Visapflicht befreit sind, 


i s  t die Eintragung der Paß-Nummer, der Staatsangehörigkeit 

und die Anzahl der mitreisenden Kinder ausreichend. 


Bei Westberlinern sind in die Rubrik "Heimatanschrift" 

keine ergänzenden Eintragungen vorzunehmen. 


4.1.	 Bei der Einreise i s  t der Paßkontrollstempel auf der Ein

reisekarte und auf der Ausreisekarte jeweils unten links 

anzubringen. Die Einreisekarte i s  t einzubehalten. Bei der 

Ausreise i s t  , nachdem die Zugehörigkeit der Ausreisekarte 

zum Reisenden anhand dessen Passes bzw. anderen Personal

dokumentes und die Übereinstimmung der Anzahl der mitrei

senden Kinder mit der Eintragung am Visum und der Eintra

gung auf der Ausreisekarte f e s t g e s t e l l t wurde, der Paßkon

trollstempel auf der Ausreisekarte unten rechts neben dem 

Paßkontrollstempel der Einreise anzubringen; die Ausreise

karte i s t einzubehalten. 
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Die PKE der Eisenbahn-Grenzübergangsstellen haben - so

fern das in der "Ordnung zur Technologie der Kontrolle 

und Abfertigung und der Arbeitsorganisation an den Grenz

übergangsstellen der DDR - OTA" festgelegt i s  t - auf den ~. 

einzubehaltenen bzw. einbehaltenen Teilen der Ein- und 

Ausreisekarte die Wagen- und Abteilnummer der Reisenden 

zu vermerken. 


Bei vom Flughafen Berlin-Schönefeld nach Westberlin über 

die Grenzübergangsstelle Rudower Chaussee mit KOM fahren

den Transitreisenden i s  t die Ausreisekarte vor Besteigen 

des KOM einzubehalten und nicht mit PaQkontrollstempel zu 

versehen. 


Die einbehaltenen Einreise- und Ausreisekarten sind ent

sprechend den Festlegungen der Anweisung Nr. VI/5/86 

weiterzuleiten bzw. an den Grenzübergangsstellen aufzu

bewahren . 


Wird bei der Ausreisekontrolle f e s t g e s t e l l t , daß Personen, 
für die Befreiung von der Visapflicht bei Ein-, Durch-
und Ausreisen besteht und die jedoch eine Zähl-, bzw. 
Ein- und Ausreisekarte benötigen, im Besitz einer Zähl
karte, Vordruck F 73/1, sind, obwohl nur eine Durchreise 
erfolgte, y/\:. im Besitz von Ein- und Ausreiskarten, Vor
druck F 68/6a, sind, obwohl ein Aufenthalt in der DDR er
folgte, hat (vorausgesetzt die p o l i z e i l i c h e Meldepflicht, 
sofern eine solche besteht, wurde erfüllt) keine Beanstan
dung zu erfolgen. 
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Familienname 
Surname 

Transit 
Nom de Familie Enreisekarte 
Vorname 
First Name
Prenom
Geburtsdatum 

1 
| '

1 1 1
1 1

1 1
1I I  I

 1 1 1
1 1 1 I I  I 111 1 1 1 1 1 

Entry Card 
Carte d'entree 

Date of birth 
Date de naissance 
Paß-Nr. 
Passport-No.
No. du passeport 

•<•••.'. 
Staatsangehörigkeit 
Nationality
NabonaHte 

Pol. Kennz. d. Kfz 
Registration number of vehicle 
Voiture immatriculee 

Anzahl der mitreisenden Kinder 
Number of accompanying children 
Nombre d'enfants accompagnants 
Reiseziel (Staat)
Destination (Country)
Lieu de Destination (Pays) • . j ' .  . .• . ; . • 

Bute vor Reiseantritt in Blockschrift oder 
mit Schreibmaschine ausfüllen und bei 
Einreise an der Grenzübergangsstelle 
der DDR abgeben. 

F68/6 a 

Familienname 
Surname 
Nom de Familie 1 1 

Transit 
Ausreisekarte 

Vorname Exit Card 
First Name
PrenomGeburtsdatum 

1
 1"

 1
 1

 1 
1

1
 1

 1 
1 

1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 11 1 1 1 1. 1 1 1 I I I Carte de sortie 

Date of birth 
Date de naissance Pol. Kennz. d. Kfz 
PaB-Nr. 
Passport-No. 
No. du passeport 

Staatsangehörigkeit 
Nationality
Nationale 

Registration number of vehicle 
Voiture immatriculee 

Anzahl der mitreisenden Kinder 
Number of accompanying children 
Nombre d'enfants accompagnants 
Reiseziel (Staat)
Destination (Country)
Lieu de Destination (Pays) 

Bitte bei Ausreise an der Grenzüber
gangsstella der DDR abgeben. 
To be handed at border crossing point 
of GDR when leaving. 
A remettre au point de passage
quittant le territoire de la R. D. A. 

en 

F68/6 a 
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Familienname 
Surname 
Nom de Familie E 

Transit 
Einreisekarte 

Vorname 
First Name 

Entry Card 
Prenom Carte d'entree 
Geburtsdatum 
Date of birth 
Date de naissance Pol. Kennz. d. Kfz 
Pad-Nr. 
Passport-No. 
No. du passeport 

Staatsangehörigkeit 
Nationality
NationaMe 

Registration number of vehicle 
Voiture immatriculee 

Anzahl der mitreisenden Kinder 
Number of accompanying children 
Nombre d'enfants accompagnants 

: .
'
 Reiseziel (Staat)

Destination (Country)
Lieu de Destination (Pays) 

Bitte vor Reiseantritt in Blockschrift oder 
mit Schreibmaschine ausfüllen und bei 
Eineeise an der Grenzübergangsstelle 
der DDR abgeben. 
Please, fill in in block letters or typewriting
before departure and hand over at GDR 
frontier crossing point on arrival. 
Les voyageurs sont pries de remplir ce 
document ä la machine ou en gros carac
teres avant de partir et de le presenter 
au passage de frontiere de la R.D.A. 

F 6 8 / 6 a /  1 

>; Familienname 
'•• Surname 

Transit 
Norn de Familie Ausreisekarte 
Vorname Exit Card 
First Name
PrenomGeburtsdatum 

I
 1

 I 
1

I
 1 

1
1

 1 
1 

1 1 1 1 1 111  I I  I I M  1 1 i 11 1 1 1 Carte de sortie 

Date of birth 
Date de naissance Pol. Kennz. d. Kfz 
Paß-Nr. 
Passport-No. 
No. du passeport 

Staatsangehörigkeit 
Nationality 
Nationalste 

Registration number of vehicle 
Voiture immatriculee 

Anzahl der mitreisenden Kinder 
Number of accompanying children 
Nombre d'enfants accompagnants 

Reiseziel (Staat)
Destination (Country)
Lieu de Destination (Pays) 

Bitte bei Ausreise an der Grenzüber
gangsstelle der DDR abgeben. 
To be handed at border crossing point 
of GDR when leaving. 
A remettre au point de passage
quittant le territoire de la R.D.A. 

en 

F 6 8 / 6 8 /  1 I
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Vorname 
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E 

3 

Transit 
Einreisekarte 

Geburtsdatum 

Nr. des "Westberliner Personalausweises 

Heimatanschrift 

Berlin (West) 

Anzahl der mitreisende/) Kinder 

Reiseziel (Staat) '• 

Bitte vor Reiseantritt in Blockschrift oder 
mit Schreibmaschine ausfüllen und;bei . 
Einreise an der Grenzübergangsstelle 
der DDR abgeben. 

F«8/6b 

Familienname 

Vorname 

Transit 
Ausreisekarte 

Geburtsdatum 

Nr. des Westberliner Personalausweise« 

Heimatanschrift 
Berlin (West) 

Anzahl der mitreisenden Kinder 

Reiseziel (Staat) 

Bitte bei Ausreise an der Grenzüber
gangsstelle der DDR abgeben. 
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Kontrolle bei Durchreisen mit Reisezügen über Westberlin 


1.	 Transitreisen, die unter Benutzung von über Westberlin 

verkehrenden Reisezügen von der BRD nach dritten Staa

ten und umgekehrt erfolgen, gelten, sofern die Reise 

in Westberlin nicht unterbrochen wurde, als einmalige 

Transitreisen und es i s  t nur ein Transitvisum zur ein

maligen Durchreise erforderlich. 

Das g i l  t auch, wenn der zur Fahrt bis in die Haupt

stadt der DDR, Berlin - bis Berlin-Friedrichstraße 

bzw. Ostbahnhof - benutzte Zug dort verlassen wird 

und die Fortsetzung der Transitreise mit einem anderen 

Zug erfolgt. \ . 


Die Reise g i l t in Westberlin dann a l s nicht unter

brochen, wenn die Grenzübergangsstellen Griebnitzsee 

bzw. Staaken und Bahnhof Friedrichstraße mit dem 

gleichen Zug passiert werden. • ... 


2.	 Erfolgen derartige Reisen mit Transitvisum zur ein-

oder zweimaligen Durchreise aufgedruckt auf einer 

"Anlage zum Paß" i s  t wie folgt zu verfahren: 


Richtung BRD - dritte Staaten 


Während der einmaligen Kontrolle zwischen der BRD und 

Westberlin i s  t das Transitvisum und die Ein- und Aus

reisekarte für Transitreisende entsprechend den für 

die Einreiseabfertigung geltenden Festlegungen mit Paß

kontrollstempel zu versehen und die Einreisekarte einzu

behalten. 

Durch die PKE Bahnhof Friedrichstraße i s  t die Rückseite 

der Ausreisekarte mit Paßkontrollstempel zu versehen. 
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Die PKE der Eisenbahn-Grenzübergangsstellen an der 

Staatsgrenze zur CSSR und zur VR Polen sowie die PKE 

Saßnitz und Warnemünde fertigen entsprechend den für 

die Ausreiseabfertigung geltenden Bestimmungen ab. 


^ Richtung dritte Staaten - BRD —  - ^ A « . . ^ I ' . .-..7 ; .-•:,•-«—	 I 

Die PKE der Eisenbahn-Grenzübergangsstellen an der 

Staatsgrenze zur CSSR und zur VR Polen sowie die PKE 

Saßnitz und Warnemünde fertigen entsprechend den für 

die Einreiseabfertigung geltenden Bestimmungen ab. 

Durch die PKE Bahnhof Friedrichstraße i s t die Ausreise

lorte gemäß den geltenden Bestimmungen abzufertigen und 

einzubehalten. 

Während der einmaligen Kontrolle zwischen der BRD und 

Westberlin i s t das Transitvisum entsprechend den gel

tenden Bestimmungen mit Paßkontrollstempel zu versehen. 

Das Transitvisum i s t dem Reisenden zu belassen. 


3.	 Erfolgen derartige Reisen mit Transitvisa zur einmali

gen Durchreise als Anlage i s t wie folgt zu verfahren: 


Richtung 3RD - dritte Staaten .. 

Während der einmaligen Kontrolle zwischen der BRD und 

Westberlin i s t der Paßkontrollstempel auf dem Transit

visum unmittelbar unter der Rubrik "Ausreise" und auf 

der Durchschrift unter der Rubrik "Einreise" anzubrin

gen. Das Transitvisum i s t auszuhändigen. Durch die PKE 

Bahnhof Friedrichstraße i s t auf dem Transitvisum unter

halb der Rubrik "Einreise" der Paßkontrollstempel anzu

bringen . 
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Durch die PKE der Eisenbahn-Grenzübergangsstellen an 

der Staatsgrenze zur CSSR und zur VR Polen sowie die 

PKE Saßnitz und V.'arnemünde i s  t auf dem Transitvisum 

unten rechts (rechts vom Paßkontrollstempel der ein

maligen Kontrolle zwischen der BRD und Westberlin) 

der Paßkontrollstempel anzubringen und das Transit

visum einzubehalten. 


Richtung dritte Staaten - BRD 


Die PKE der Eisenbahn-Grenzübergangsstellen an der 

Staatsgrenze zur CSSR und zur VR Polen sowie die PKE 

Saßnitz und Warnemünde fertigen entsprechend den für 

die Einreiseabfertigung geltenden Bestimmungen ab und 

bringen auf dem Abschnitt des Transitvisums mit dem 

Hinweis für den Reisenden einen weiteren Paßkontroll

stempel an. 

Durch die PKE Bahnhof Friedrichstraße i s  t der Abschnitt 

mit dem Hinweis für den Reisenden einzubehalten, das 

Transitvisum unmittelbar unter der Rubrik "Ausreise" 

mit Paßkontrollstempel zu versehen. 

Während der einmaligen Kontrolle zwischen Westberlin 

und der BRD i s  t das Transitvisum unten rechts (rechts 

vom Paßkontrollstempel der PKE Bahnhof Friedrichstraße) 

mit Paßkontrollstempel zu versehen. Das Transitvisum 

i s  t dem Reisenden zu belassen. 


Pässe und andere Personaldokumente einschließlich IB 

sind bei jedem Grenzübertritt entsprechend den im Ab

schnitt III/9/11 getroffenen Festlegungen mit Paßkon

trollstempel zu versehen. 
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Nachträgliche Genehmigung der Unterbrechung der Durchreise 

und Gestatten des Fahrzeugwechsels durch Dienststellen der 

Deutschen Volkspolizei 


1.1.	 Bürgern nichtsozialistischer Staaten (außer Bürgern der 

BRD), die im Besitz eines Transitvisums sind, die auf dem 


)	 Schienenweg durch die DDR reisen und dabei die Hauptstadt 

der DDR berühren, kann, wenn 


- ein besonderes staatliches oder gesellschaftliches 

Interesse vorliegt und der Aufenthalt von einem staat

lichen Organ oder von einer gesellschaftlichen Organi

sation beantragt wird; 


- ein Voucher bei der Generaldirektion des Reisebüros 

der DDR in der Hauptstadt der DDR für einen Aufent

halt in der DDR erworben wurde, 


durch die Ausländermeldestelle des PdVP Berlin der Aufent

halt nachträglich genehmigt werden. Den VPKÄ i s  t das unter 

sagt. 


1.2.	 Transitreisenden (einschließlich Bürgern der BRD und West
,	 berlinern), die infolge von Unfällen, Betriebsstörungen an 


Transportmitteln, wegen Havarien, Krankheit u. ä. nicht 

mehr in der Lage sind, im vorgeschriebenen Zeitraum die 

Transitreise zu beenden, kann von den Dienststellen der 

DVP die Unterbrechung der Durchreise und der Aufenthalt 

genehmigt werden. 


Das g i l  t auch für Besatzungen von Binnenschiffen der BRD 

und Westberlins, unabhängig davon, ob die Weiterreise mit 

dem Binnenschiff oder von einzelnen Besatzungsmitgliedern 

auf dem Landweg erfolgt. 
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2.1.	 Bei Transitreisenden, denen die Unterbrechung der Durch

reise genehmigt wurde, wird von den Dienststellen der DVP 


-	 in den Paß (bei Westberlinern auf einer "Anlage zum 

Paß/Ausweis" oder auf der Rückseite der "Anlage zum 

Westberliner Personalausweis ...") eine Aufenthalts

berechtigung für den benötigten Zeitraum und mit einem 

entsprechenden Genehmigungsbereich e r t e i l  t (bei Aufent

halt über 7 Tage wird das Ausreisevisum erst bei der 

polizeilichen Abmeldung e r t e i l t )  ; 


- das Transitvisum neben dem Einreisepaßkontrollstempel 

mit dem Vermerk versehen "Nicht gültig zur Ausreise, 

da Aufenthaltsberechtigung e r t e i l t "  , der gesiegelt und 

unterschrieben wird (erfolgte die Transitreise mit e i  

nem in den Paß erteilten Transitvisum zur mehrmaligen 

Durchreise, i s  t dieser Vermerk nicht erforderlich); 


- der Reisende veranlaßt, eine entsprechende Zähl- bzw. 

Ein- und Ausreisekarte auszufüllen und auf beiden Tei

len der Vermerk "Einreise am ... über (Güst) mit Tran

sitvisum" angebracht; 


- der Ausreiseteil der Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte 

mit den Transitdokumenten zusammengeheftet und dem Rei

senden mit dem Hinweis, daß er diese Dokumente bei der 

Ausreise an der Grenzübergangsstelle vorzulegen hat, 

übergeben; 


- der Einreisetei l der Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte, 

auf dem der Grund der Transitunterbrechung sowie die 

Zeitdauer des genehmigten Aufenthaltes vermerkt werden, 

an das OLZ der HA VI übersandt; 
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- bei Binnenschiffern, denen die Ausreise a u f dem Land
weg gestattet wurde, vor der Erteilung der Aufenthalts
berechtigung außerdem deren Eintragung in der Bordliste 
gestrichen. 

"'.2. Handelt es sich um Personen, die mit KOM reisten und auf 
einer Sammelreiseliste und in einem Sammelvisum erfaßt 
waren, wird von den Dienststellen der DVP 

- die Person auf der Sammelreiseliste durch die Verkehrs

polizei gestrichen und die Streichung mit dem "Stempel 

zur Vornahme von Eintragungen über die Verletzung ord

nungsrechtlicher Pflichten im Straßenverkehr" bestätigt; 


- in den Paß bzw. bei Westberlinern auf einer "Anlage zum 

Paß/Ausweis" eine Aufenthaltsberechtigung für den unbe

dingt benötigten Zeitraum und den betreffenden Kreis sowie 

das Ausreisevisum e r t e i l  t (bei längeren Aufenthalten wird 

das Ausreisevisum erst bei der polizeilichen Abmeldung 

e r t e i l t )  ; 


- der Reisende veranlaßt, eine entsprechende Zähl- bzw. 
Ein- und Ausreisekarte auszufüllen und auf beiden Tei
len der Vermerk "Einreise am ... über (Güst) im Transit
verkehr mit KOM" angebracht; 

- der Ausreiseteil dem Reisenden übergeben und der Einreise

t e i  l an das OLZ der HA VI übersandt. 


Erscheinen in den VPKÄ Personen, die im Besitz eines Tran

sitvisums sind, die Transitreise jedoch nicht durchgeführt 

haben, aber einen Berechtigungsschein zum Empfang eines 

Visums vorlegen und sich polizeilich zum besuchsweisen Aufent
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halt anmelden wollen, wird der Sachverhalt durch die 

Kriminalpolizei überprüft. Handelt es sich hierbei um 

Personen, die ein Transitvisum für Durchreisen auf dem 

Straßenweg zwischen der BRD und Westberlin besitzen, 

i s  t von der Kriminalpolizei zu berücksichtigen, daß eine 

bewußte Täuschung der Grenzkontrollorgane vorliegen kann, 

um die Zollkontrolle sowie die Erhebung der Gebühren für 

die Einreisevisa zu umgehen. 

Die VPKÄ sind angewiesen, über den Sachverhalt das OLZ 

der HA VI zu verständigen und im Falle der polizeilichen 

Anmeldung gemäß den unter 2.1. genannten Festlegungen 

zu verfahren. 


Aus diesen Festlegungen ergibt sich, daß Personen, die 

als Transitreisende einreisten und denen aus den ver

schiedensten Gründen von Dienststellen der DVP nach

träglich die Unterbrechung der Durchreise und ein Aufent

halt genehmigt wurde, die jeweils bei der Einreise erhal

tenen Transitdokumente sowie die für die Wiederausreise 

nach einem besuchsweisen Aufenthalt jeweils erforderlichen 

Dokumente (Ausreisevisum, Ausreiseteil der Zähl- bzw. Ein-

und Ausreisekarte) vorzulegen haben. 

Diese Dokumente sind entsprechend den für sie geltenden 

Festlegungen abzufertigen und/bzw. einzubehalten. 
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5.	 Die Angehörigen der DVP sind angewiesen, wenn sie den 

Wechsel des Fahrzeuges gestatten (auch beim Wechsel 

von Kfz auf Eisenbahn) auf den Transitvisa dieser Per

sonen Datum, Uhrzeit, Ort, Ursache sowie polizeiliche 

Kennzeichen der Kfz bzw. die Zug-Nr. aufzutragen (z. B. 

"05. 09. 1985, 16.10 Uhr, A 11, km 40,5, Wechsel von PKW 

B-DR 723 auf LKW NA-ZR 75 wegen Fahrzeugausfall" oder 

"06. 09, 1985, 11.00 Uhr, Raststätte Ziesar, Wechsel 

von PKW B-NA 43 auf PKW WI-K 604 wegen Ausfall dea Föhr

zeugführers" oder "07. 09. 1985, 14.15 Uhr, Magdeburg, 

Wechsel von PKW STA-W 119 auf Zug-Nr. D 442) und mit 

Unterschrift und Stempelabdruck die Zustimmung zum 

Fahrzeugwechsel zu bestätigen. 

Fahrzeugwechsel werden nur gestattet, wenn das bisherige 

Fahrzeug nicht mehr zur Verfügung steht bzw. bei Ausfall' 

eines Fahrzeugführers ein Ersatzfahrer erforderlich i s  t 

und wenn die Transitreise im zulässigen Zeitraum beendet 

werden kann. . ' 
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Grundsätze für die Paßkontrolle bevorrechteter Personen 


1  . Bevorrechtete Personen sind: 
-	 Angehörige von Vertretungen anderer Staaten in der 

DDR oder internationaler zwischenstaatlicher Organi
sationen mit S i t z in der DDR sowie deren im gemein

,	 samen Haushalt lebende Familienangehörige (Ehegatte, 

Eltern und Kinder) - nachfolgend nur "Angehörige von 

Vertretungen" genannt; 


-	 Inhaber von Diplomatenvisa der D D R ; 

- Inhaber von Diplomatenpässen, die zur visafreien Ein-

und Durchreise berechtigen; 


-	 Personen, in deren Paß sich ein Registriervermerk der 

Protokollabteilung des MfAA der DDR 

"Gemeldet bei der Protokoll-Abteilung des Ministeriums 

für Auswärtige Angelegenheiten der DDR 

Nr. ... bis ... 

Berlin, ..." 

oder 

"Registriert durch die Protokoll-Abteilung des Mini

steriums für Auswärtige Angelegenheiten der DDR 

vom ... bis ... 

Berlin, ..." 

befindet (der letztgenannte Registriarverraerk wird nur 

in Laissez-Passer der UNO e r t e i l t )  ; 


-	 diplomatische Kuriere, die ein o f f i z i e l l e  s Schriftstück 

(Kur i e r l i s t e ) besitzen, aus dem ihre Stellung und die 

Anzahl der Gepäckstücke, die das Kuriergepäck bilden, 

e r s i c h t l i c h sind, unabhängig von der Art ihres Passes 

und Visums; 


-	 Mitarbeiter des Stabes der Vereinten Streitkräfte der 

Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages und deren 

Familienangehörige bei Vorlage eines entsprechenden 

Sonderausweises) 


- Vertreter der Mitgliedsländer des RGW	 sowie Amtsperso

nen des Rates bei Vorlage eines entsprechenden Sonder

ausweises. 
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1.1.	 Angehörige von Vertretungen erhalten von der Protokoll

abteilung des MfAA einen 


- Diplomatenausweis (Farbe rot)	 , 

- Konsularausweis (Farbe blau) 

- Ausweis	 (Farbe grün) 


Die Ausstellung der Ausweise wird von der Protokollabtei

lung des MfAA im Paß. vermerkt, in data auf der letzten Sei^ 

te bzw. der hinteren inneren Umschlagsoite des Passes f o l  

gender Vermerk angebracht wird: 


"Protokollausweis Nr. ..... 

ausgestellt 

Berlin, den ..." 


Bei Westberlinern wird der Vermerk über die Ausstellung 

eines Protokollausweises auf der Anlage zum Westberliner 

Personalausweis, linke Innenseite eben, angebracht. (Nur 

Westberliner die Familienangehörige von Mitgliedern des 

Personals diplomatischer Vertretungen dritter Staaten in 

der DDR sind, und unter dar Voraussetzung, daß sie ihren 

Wohnsitz in der DDR nehsnen, erhalten einen Protokollaus

weis.) 

Der Status der bevorrechteten Person i s  t ebenfalls aus 

diesem Vermerk e r s i c h t l i c h  , da hinter die fortlaufende 

Nummer des Ausweises getrennt durch einen Bindestrich 

die Erkennungsnummer der Personenkategorie sowohl in 

den Ausweis als auch in den genannten Vermerk eingetra

gen wird. 

Dieser Vermerk wird nicht in den Pässen von Angehörigen 

der Vertretungen der UdSSR in der DDR angebracht. 


Fur Kinder von Angehörigen von Vertretungen erfolgt die Aus

stellung des Diplomaten-, Konsular- bzw. Ausweises erst ab 

vollendetem 14. Lebensjahr. Kinder unter 14 Dahren erhalten 

in ihren Paß den Registrlerweraerk "Registriert durch die Pro

tokollabteilung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenhei

ten der DDR Berlin, den ..." 


VSL/far aus w use w&dito zuJ Zeit facht auj 
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Bei einem Ausscheiden aus einer Vertretung eines anderen 


Staates in der DDR i s  t der Paß von der betreffenden Ver


tretung bei der Protokollabteilung des MfAA zwecks S t r e i 


chung des Vermerkes vorzulegen. 


2.1. Die Paßkontrolle bevorrechteter Personen umfaßt: 


-	 die Prüfung des Vorhandenseins der Voraussetzungen für 


den Grenzübertritt auf der Grundlage der für sie j e 


weils: geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften und 


entsprechend den Festlegungen der Paßkontrollordnung; 


-	 die Überprüfung der Echtheit und Gültigkeit der vorge


wiesenen Reisedokumente; . 


-	 die Überprüfung der Identität der bevorrechteten Perso


nen mit den von ihnen vorgewiesenen Reisedokumenten (auf 


die Kontrolle der Identität kann verzichtet werden, wenn 


der Grenzübertritt im Rahmen einer o f f i z i e l l e n Delegation 


erfolgt und die Reisedokumente der Delegationsmitglieder 


durch eine damit beauftragte Person zur Paßkontrolle vorge 


legt werden) ; 


-	 die Bestätigung der erfolgten Kontrolle und des Grenz


übertritts durch Paßkontrollstempel in den Reise- und 


Grenzübertrittsdokumenten entsprechend den Festlegungen 


der PKO, außer bei Grenzübertritten von 


. Angehörigen von Vertretungen über die Grenzübergangs


s t e l l e n Friedrich-/Zimmerstraße, Bahnhof Frie d r i c h 


straße, Heinrich-Heine-Straße, Invalidenstraße und 


Bornholmer Straße, 


Inhabern von Diplomatenpässen der UdSSR, CSSR, Ungari


schen VR, SR Rumänien, VR Bulgarien, VR Polen, Mongo


lischen VR, KDVR, SR Vietnam, VR China, Republik Kuba 
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und SVR Albanien über die obengenannten Grenzüber

gangsstellen (außer wenn s i e in Fernzügen die Grenz

übergangsstelle Bahnhof Friedrichstraße passieren), 


. Inhabern von Diplomatenpässen der UdSSR über die Grenz

übergangsstellen Drewitz, Glienicker Brücke, Stolpe 

und Staaken, wenn im Diplomatenpaß bereits ein Paß

kontrollstempel der DDR enthalten i s  t (Diplomaten

pässe der UdSSR sind an diesen Grenzübergangsstellen ./ 

nur mit Paßkontrollstempel zu versehen, wenn s i e noch 

keinen Paßkontrollstempel der DDR enthalten). 


2.2.	 Bei Inhabern von Diplomatenvisa bzw. von Diplomatenpässen, 

die zur visafreien Ein- und Durchreise berechtigen, sowie 

bei allen Angehörigen von Vertretungen hat die Paßkontrolle 

ohne Ausgabe bzw. Abfertigung von Zähl- oder Ein- und Aus

reiskarten zu erfolgen. (Das g i l  t auch für die endgültige 

Ausreise von Angehörigen von Vertretungen, wenn s i e ihre 

Tätigkeit in der Vertretung ihres Staates in der DDR be

enden . ) 


3.1.	 Oie Durchführung der Paßkontrolle hat unter s t r i k t e r Wah

rung der diesen Personen zustehenden Immunitäten und P r i 

vilegien sowie unter Beachtung der international üblichen 

Gepflogenheiten zu erfolgen. 


)
3.2.	 Während des Aufenthaltes von bevorrechteten Personen an 

den Grenzübergangsstellen i s  t zu sichern, daß die bevor

rechteten Personen vor Angriffen gegen Leben und Gesund

he i t , Beleidigungen und anderen Handlungen, die ihre Auto

rität und Würde verletzen können,bewahrt und geschützt wer 

den. 
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3.3.	 Die Kontrolle bevorrechteter Personen hat entsprechend 

ihrer Stellung gegenüber allen anderen Teilnehmern am 

grenzüberschreitenden Verkehr bevorzugt zu erfolgen. 

Dabei sind die Personen betont höflich, äußerst kor

rekt und zuvorkommend zu behandeln. 


3.4. Die Paßkontrolle bevorrechteter Personen, die mit 

Kraftfahrzeugen die Grenzübergangsstellen passieren, 

hat so zu erfolgen, daß diese Personen das Kraft

fahrzeug zum Zwecke der Paßkontrolle nicht zu verlas

sen brauchen. Angehörige von bevorrechteten Personen 

bzw. Insassen, die nicht bevorrechtete Personen sind 

und gemeinsam mit bevorrechteten Personen in Kraft

fahrzeugen reisen, unterliegen der Kontrolle entspre

chend den innerstaatlichen Bestimmungen der DDR. Dabei 

i s  t zu sichern, daß daraus den bevorrechteten Personen 

keine unnötigen Verzögerungen während der Grenzpassage 

erwachsen. 


3.5.	 Fa l l s sich auf Wunsch der bevorrechteten Personen 

bzw. auf Grund von Kontrollbeanstandungen Aussprachen 

mit den bevorrechteten Personen ergeben, sind diese 

durch einen verantwortlichen Mitarbeiter der PKE (in 

der Regel durch den Zugführer), grundsätzlich jedoch 

durch einen Offizier, zu führen. 

Bei Wünschen und Anfragen von bevorrechteten Personen, 

die über den Rahmen der bevorzugten -Kontrolle an den 

Grenzübergangsstellen hinausgehen und während der 

Grenzpassage an die Kontrollorgane herangetragen wer

den, sind diese an das Ministerium für Auswärtige An

gelegenheiten zu verweisen. 
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4  .	 Inhaber von visapflichtigen Diplomatenpässen, die 
kein Diplomatenvisum und keinen Registriervermerk 
der Protokollabteilung des MfAA besitzen, genießen 
keine Immunitäten und Privilegien. 
Die Paßkontrolle und das Auftreten der Mitarbeiter 
der PKE muß auch bei diesen Personen unter Beachtung 
ihrer Stellung bzw. ihres Ranges der Tatsache Rech
nung tragen, daß es sich um Diplomaten handelt und 
die Festlegungen der Ziffern 3.2. - 3.5. sind analog 
zu berücksichtigen. 



A fi A	 S' ft A 


4. Ausi', suschblatt 	 w i i y ii a 2 in/1072 (61. Änderung) 	 Seite  I

W W W » ! 

Kontrolle der Angehörigen von Vertretungen anderer Staaten 

in der DDR bei Reisen von der Hauptstadt der DDR nach West
berlin und umgekehrt 


1.	 Angehörige von Vertretungen können bei Reisen von der 

Hauptstadt der DDR nach Westberlin und umgekehrt die 

Grenzübergangsstellen 


Friedrich-/Zimmerstraße 

Bahnhof Friedrichstraße . 

Bornholmer Straße 

Heinrich-Heine-Straße 

Invalidenstraße 


benutzen. 


Voraussetzung für die Benutzung der Grenzübergangsstel

len 


-	 Friedrich-/Zimmerstraße und Invalidenstraße durch 

Angehörige der Ständigen Vertretung der BRD, 


-	 Bornholmer Straße, Heinrich-Heine-Straße und Inva

lidenstraße durch Angehörige der Vertretungen a l l e r 

anderen Staaten, 


-	 Friedrich-/Zimmerstraße und Heinrich-Heine-Straße 

durch Westberliner (Familienangehörige von Mitglie

dern des Personals diplomatischer Vertretungen d r i t 

ter Staaten) 


und ihrer Behandlung als bevorrechtete Personen i s t  , 

daß durch 
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-	 Vorhandensein des im Paß bzw. auf der Anlage zum West

berliner Personalausweis befindlichen Vermerkes über 

die Ausstellung eines Protokollausweises, 


..- Vorlage des gültigen Diplomatenausweises bzw. Ausweises 


die Zugehörigkeit zu einer Vertretung nachgewiesen wird. 


1.1.	 Diplomatenausweise und Ausweise sind in Plastkartenformat 

hergestellt und enthalten auf der 


-	 Vorderseite: Bezeichnung des Ausweises, Li c h t b i l d des 

Inhabers, Nummer des Protokollausweises, 


• ' Erkennungsnummer 


-	 Rückseite: Name und Vorname des Inhabers, diploma

ti s c h e r Rang bzw. Funktion des Inhabers, 

Bezeichnung der Vertretung, Entsendestaat, 

Ausstellungsdatum, Dienstsiegel des MfAA 

und Unterschrift des Chefs des Protokolls. 


Diplomatenausweise sind mit einem roten und Ausweise mit 

einem grünen Diagonalstreifen versehen. Sie sind für j e 

weils ein Kalenderjahr gültig und können nicht verlängert 

werden. Die Gültigkeit wird durch Lochperforierung des 

Kalenderjahres kenntlich gemacht.^? 


2.	 Zum Grenzübertritt berechtigen: 


-	 Diplomatenausweise, ausgestellt von der Protokoll

abteilung des MfAA 


Die im Jahre 1986 ausgestellten Protokollausweise, in denen 

"1986" m i t t e l s Lochperforierung eingetragen i s t  , sind auch 

ab dem 1. 1. 1988 gültig. 
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-	 Pässe und andere anzuerkennende Reisedokumente mit 

2) 


Visa zur Ein- und Ausreise bzw. ohne Visum, wenn 

sie zur visafreien Ein-und Ausreise berechtigen (vgl. 

Abschnitt I I  ) ,


i ' 

Angehörigen der Vertretungen der UdSSR, der CSSR, der 

SR Rumänien, der VR Bulgarien, der Ungarischen VR, der 

VR Polen und der Republik Kuba, die keinen Diplomaten

paß besitzen, sowie allenAngehörigen der Vertretungen 

der SR Vietnam, der Mongolischen VR und der KDVR i s  t 

der Grenzübertritt darüber hinaus nur zu gestatten, wenn 

die in den Abschnitten I I I / 8 / 1 - III/8/10 dazu festge

legten Voraussetzungen jeweils gegeben sind. 


Die Visa zur Ein- und Ausreise werden für mehrmalige 

Reisen und mit einer längerfristigen Gültigkeit e r t e i l t 

und entsprechend den im Abschnitt I I I / 3 / 8 dargelegten 

Prinzipien als Diplomaten- bzw. Dienstvisum k l a s s i f i  

z i e r t , s ' . 


3.	 Bei der Paßkontrolle, die entsprechend den im Abschnitt. 

II I / 1 0 / 1 festgelegten Grundsätzen zu erfolgen hat, i s  t 

die Identität, die Echtheit und die Gültigkeit der zum 

Grenzübertritt notwendigen Dokumente fest z u s t e l l e n . Da

zu sind sie vom Reisenden entgegenzunehmen. 

Das Anbringen von Paßkontrollstempeln und die Ausgabe 


/ von Zählkarten hat nicht	 zu erfolgen. 


2) 

Das g i l  t auch für einzelne wenige Ausländer mit ständigem 

Wohnsitz in der DDR sowie für Personen mit ständigem Wohn

s i t z in Westberlin, die bei Vertretungen anderer Staaten in 

der DDR tätig sind und einen Ausweis der Protokollabteilung 

besitzen. 




i n / i o /  2 Seite 4 


Reisen Angehörige von Vertretungen gemeinsam mit Per

sonen, die nicht Angehörige der Vertretungen sind, so 

hat der Grenzübertritt über eine der unter 1. genannten 

Grenzübergangsstellen, die auch für die mitreisende Per

son zugelassen i s t  , zu erfolgen: 

Angehörige der Vertretungen 
mit Bürgern anderer Staaten 
(außer der BRD) über die 
Grenzübergangsstellen 

Friedrich-/Zimmerstraße 
Bahnhof Friedrichstraße 

Angehörige der Vertretungen 
mit Bürgern der BRD über 
die Grenzübergangsstellen 

Heinrich-Heine-Straße 
Bornholmer Straße 
Bahnhof Friedrichstraße 
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Angehörige von Vertretungen Bornholmer Straße 

mit Westberlinern über die Invalidenstraße 

Grenzübergangsstellen - Bahnhof Friedrichstraße 


4.2.	 So l l der Grenzübertritt mit mehreren Personen unter

schiedlicher Zugehörigkeit erfolgen, i s  t der Grenz

\	 übertritt ausnahmsweise über eine der für diese Be
gleitpersonen zugelassenen Grenzübergangsstelle zu ge

statten (z. 3. Angehöriger einer Vertretung erscheint 

mit einem Bürger der BRD oder mit einem Westberliner 

und einem französischen Bürger an der Grenzübergangs

s t e l l e Bornholmer Straße, in diesem Falle i s  t die Mit

reise doa französischen Bürgers über die Grenzübergangs

s t e l l e Bornholmer Straße zu gestatten). 


4.3.	 Der Grenzübertritt von Segleitpersonen, die nicht An

gehörige von Vertretungen sind, i s  t nur zu gestatten, 

wenn die jeweils für sie zutreffenden Voraussetzungen 

gegeben sind und die Kontrolle hat entsprechend den 

für sie geltenden Festlegungen zü erfolgen. 


Liegt ein Ausnahmefall nrch Zif f e r 4.2. vor, sind die 

PKE Hoinrich-Heine-Straße, Invalidenstraße und Born

. • holmer Straße befugt, gegebenenfalls ein Visum für 

einen Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR für 

Bürger anderer Staaten, und die PKE Friedrich-/Zimmer
straße und Invalidenstreße gegebenenfelis ein Visum für 

einen Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR für 

Bürger der BRD zu erteilen. 

Die Festlegungen des Abschnittes III/11/1/4 sind zu 

beachten. 


5.	 Die unter 1. genannten Grenzübergangsstellen können 

auch durch Kinder der 
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- Angehörigen von Vertretungen anderer Staaten in der 

DDR, 


-	 beim MfAA akkreditierten Korrespondenten von Publi

kationsorganen anderer Staaten, 


- Vertreter ausländischer Betriebe und Institutionen 

in der DDR 


passiert werden, wenn sie im Besitz eines der folgenden 

Dokumente sind: 


-	 Paß oder Paßersatzdokument des Heimatstaates, ver

sehen mit einem von der HA Konsularische Angelegen

heiten erteilten Diplomaten- oder Dienstvisum zur 

Ein- und Ausreise (mehrmalig); 


-	 Paß bzw. Paßersatzdokument des Heimatstaates mit 

: ' : einem von der HA Konsularische Angelegenheiten er


teilten Visum zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) mit 

dem Geltungsbereich "DDR und zum Schulbesuch" bzw. 

nur "Zum Schulbesuch"; 


-	 Paß des Heimatstaates, in dem das vom PdVP Berlin 

e r t e i l t e Visum von der HA Konsularische Angelegen

heiten des MfAA unter Verwendung des Stempels für 

Änderungen und Ergänzungen durch den Vermerk "Zum 

Schulbesuch" ergänzt wurde (bezieht sich nur auf 

Kinder von Vertretern ausländischer Betriebe und 

Institutionen in der DDR). 


Kinder von Mitarbeitern der Ständigen Vertretung der 

BRD benötigen zum Schulbesuch in Westberlin eine von 

der Ständigen Vertretung der BRD ausgestellte und mit 

einem Diplomaten- oder Dienstvisum zur Ein- und Aus
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reise (mehrmalig) mit dem Vermerk "Zum Schulbesuch" 

versehene Bescheinigung. 


Die Erteilung von Visa mit den Vermerken "DDR und zum 

"Schulbesuch" bzw. "Zum Schulbesuch" an Kinder der 

beim	 MfAA akkreditierten Korrespondenten von Publi

kationsorganen anderer Staaten und an Kinder der Ver

treter ausländischer .Betriebe und Institutionen in der 

DDR erfolgt nur in begründeten Ausnahmefällen nach Be

stätigung der HA Konsularische Angelegenheiten. 


Kinder der Angehörigen von Vertretungen anderer Staaten 

in der DDR können außerdem die unter 1. genannten Grenz

übergangsstellen gemeinsam mit den Eltern bzw. einem 

E l t e r n t e i l überschreiten, wenn sie in deren Pässe - und 

bei bestehender Visopflicht in den Visa - eingetragen 

sind. 


Die Kontrolle dieser Kinder hat bevorzugt und ohne Warte-

Zeiten zu erfolgen. Bei jedem Grenzübertritt i s  t eine 

exakte Identitätskontrolle vorzunehmen. Das Anbringen 

von Paßkontrollstempeln und die Ausgabe von Zählkarten 

hat nicht zu erfolgen. 

Das g i l t auch, wenn der Grenzübertritt mit Bussen der 

Westberliner BVG erfolgt (vgl. Zif f e r 5.1.). 


5.1.	 Auf Grund spezieller Festlegungen kann der Grenzübertritt 

der Kinder zum Schulbesuch in Westberlin mit Bussen der 

Westberliner BVG genehmigt werden. Die Busse sind als 

"Kinderbeförderung" gekennzeichnet. Die als Busfahrer 

eingesetzten Westberliner Kraftfahrer müssen im Besitz 

von Visa zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) sein. Die Visa 

werden mit dem Vermerk "Schülertransport" versehen und 

berechtigen nur: zum Grenzübertritt im Rahmen der Durch

führung der Kindertransporte. 
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Festlegungen über den Grenzübertritt mit Bussen der 

Westberliner BVG bestehen für Kinder von Angehörigen 

der Botschaft der USAX und der Ständigen Vertretung 

der BRDXX . 


Von der Ständigen Vertretung der BRD werden an Mitglie
der der Ständigen Vertretung der BRD bzw. deren Fami

lienangehörige, die Dienstpaßinhaber sind, in Ausnahme

fällen ( z . B. wenn sich der Dienstpaß zwecks Verlän

gerung in §onn .befindet öder bei Verlust bis i u  f Neu* 

ausstellung eines Dienstpasses) Bescheinigungen auf 

Kopfbogen der Ständigen Vertretung der BRD ausgestellt. 

Derartige Bescheinigungen, die Name, Vorname, das Ge

burtsdatum, ein Lichtbild, das von der Ständigen Ver

tretung der BRD gesiegelt i s t  , sowie Angaben zu dem 

ansonsten vorhandenen Dienstpaß enthalten, sind, sofern 

sie auf der Rückseite mit einem von der HA Konsularische 

Angelegenheiten des MfAA erteilten Diplomaten- oder 


Der Transport der Kinder der Angehörigen der Botschaft der 

USA mit Bussen der Westberliner BVG erfolgt über die Grenz

übergangsstellen Fr.iedrich-/Zimmerstraße und Bornholmer 

Straße und i s t zu folgenden Zeiten vorgesehen: 

1.	 Fahrt: Ein- und Ausreise zwischen 6.45 Uhr und 8.00 Uhr 


über die Grenzübergangsstelle Bornholmer Straße 

2. Fahrt: zwischen 14.30 Uhr und 16,30 Uhr Einreise über 


Bornholmer Straße, Ausreise über Friedrich-/Zim
merstraße bzw. umgekehrt , \. 


Für den Transport der Kinder der Angehörigen der Ständigen 

Vertretung der BRD i s  t dis Grenzübergangsstelle Invaliden

. straße vorgesehen. Die Abfertigung des Kraftfahrers mit 

Ein- und Ausreisekarte hat nur bei der ersten Ein- und 

Ausreise im Rahmen der Gültigkeit des Visums zu erfolgen 

und a l l e weiteren Ein- und Ausreisen sind auf Stammkarten 

zu erfassen. Gegenwärtig werden diese Transporte nicht 

durchgeführt. 


xx 
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Dienetviaum versehen sind, für die Zeit der Gültigkeit 

des Visums anzuerkennen. Die Inhaber der Bescheinigun

gen sind entsprechend den für Angehörige von Vertretun

gen anderer Staaten geltenden Festlegungen zu behandeln 

Die Vorlage eines Ausweises der Protokollabteilung i s  t 

nicht zu fordern. 
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Die bevorzugte Kontrolle von Inhabern einer Grenzempfehlung 


1  .	 Personen, an deren bevorzugter Grenzsbfertigung ein 

staatliches Interesse bestaht, die jedoch nicht im Be

sitz von Reise- und Grenzübertrittsdokumenten sind, die 

eine.bevorzugte Kontrolle einschließen, erhalten vom 

Ministerium fur Auswärtige Angelegenheiten eine Grenz

empfehlung. 

Grenzempfehlungen werden insbesondere an die beim MfAA 

akkreditierten Journalisten anderer Staaten einschließ

lich der BRD und für Westberliner, sofern diese als 

Korrespondenten für akkreditierte BRD-Publikationsorgane 

in der DDR tätig sind, zwecks Gewährleistung einer be

vorzugten Kontrolla bei Reisen zwischen dar Hauptstadt 

der DDR und Westberlin e r t e i l t  . 

2.	 Die GranzsmpFehlungen werden von der HA Konsularische 

Angelegenheiten des Ministeriums für Auswärtige Ange

legenheiten ausgestellt, mit d B m kleinen Dienstsiegel 
Nr. 62 gesiegelt und mit IBjr.oaiiwaA.'' {auch als Faksimile) 

gezeichnet. * £*S* + *&eH ' frecht I 
Dia Gültigkeit entspricht der Gültigkeit des Visums der 

DDR, wobei auf der Rückseita Verlängerungen der Gültig

keit möglich sind. 

Ist die Erteilung eines Visums der DDR nicht erforder

lich, wird die "Spelts "und des Visums Nx-. ..." gestri

chen. 

3.1.	 Die Grenzempfehlung berechtigt zur bevorzugten Kontrolle 

nur bei Grenzübertritten ü b 9 r die in der Grenzempfehlung 

genannten Grenzübergangsstellen. 

In Grenzempfehlungen werden insbesondere folgende Grenz

übergangsstellen, bei deren Passieren eine bevorzugte 

Kontrolle der Inhaber zu erfolgen hat, eingetragen: 
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- bei Bürgern anderer Staaten (außer der BRD): 

die Grenzübergangsstellen Friedrich-/Zimmerstraßa 
und Bahnhof Friedrichstraße r 

- bei Bürgern der BRD: 

die Grenzübergangsstellen Bahnhof Friedrichstraße, 

Heinrich-Heine-Straße und Bornholmer Straße 


- bei Westberlinern: 

dia Grenzübergangsstellen Bahnhof FriedrichstraBs, 


. Bornholmer Straße, ChausseestraBe und Invaliden

straße. 


3 .2 .	 Personen, an deren Tätigkeit von selten der DDR ein 
besonderes staatliches Interesse besteht, kann im Einzel
f a l  l durch das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
die Benutzung der Grenzübergangsstelle Rudowar Chaussee 
genehmigt werdan. Die Genehmigung wird durch Ausstellung 
einer Grenzempfehlung, in der die Grenzübergangsstelle 

J;	 Rudowar Chaussee eingetragen wird bzw. indem in der be
reits vorhandenen Grenzempfehlung die Grenzübergangsstelle 
Rudower Chaussee hinzugetragen wird, e r t e i l t  . Inhabern 
8iner solchen Grenzempfehlung i s  t der Grenzübsrtritt über 
die Grenzübergangsstelle Rudowar Chaussee zu gestatten 
und sie sind bevorzugt zu kontrollieren. . • 

4.	 Die bevorzugte Kontrolle dar Inhaber einer Grenzempfeh
lung i s  t zu gewährleisten, indem 

- dis Kontrolle ohne Wartezeiten und bevorzugt vor allen 

anderen Reisenden (jedoch nicht vor Personen, die diplo

matische Privilegien genießen) zu erfolgen hat. 
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- die Pässe nicht mit Paßkontrollstempel zu versehen sind, 

außer beim ersten und letzten Grenzübectritt im Rahmen 

der Gültigkeit des Visums. 


Ansonsten sind alle festgelegten Kontroll- und Abferti

gungshandlungen, einschließlich der Abfertigung mit Zähl

bzw. Ein- und Ausreisekarten, durchzuführen. 


5.	 Um ein mehrmaliges Vorweisen und Prüfen der Grenzempfeh

lung während eines Grenzübertritts weitgehendst zu ver

meiden, i s  t ausgehend von den örtlichen Bedingungen der 

Grenzübergangsstelle mit dem Leiter des GZA zu sichern, 

daß die Vorlage einer Grenzempfehlung den Zoll- bzw. den 

Paßkontrolleuren in geeigneter Weise signalisiert wird. 


6.	 Bei Grenzübertritten über die zugelassenen Grenzübergangs

stellen der Staatsgrenze der DDR im Bereich der Hauptstadt 

der DDR zu Westberlin (außer bei Benutzung von Fernzügen 

über die Grenzübergangsstelle Bahnhof Friedrichstraße) sind 

analog den für Inhaber von Grenzempfehlungen geltenden Fest

legungen bevorzugt und ohne Anbringen von Paßkontrollstem

peln zu kontrollieren: 


- Inhaber von Dienstpässenx der UdSSR, CSSR, Ungarischen VR, 

SR Rumänien, VR Bulgarien, VR Polen, Mongolischen VR, 

KDVR, SR Vietnam, VR China, Republik Kuba und SVR Alba

nien; 


- Inhaber von Reisepässen der UdSSR und einer von der Bot

schaft der UdSSR in der DDR ausgestellten Berechtigung 

gemäß Abschnitt II1/8/1, Anlage 2; 


einschließlich von Sonderpässen der CSSR 
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- Inhaber von Reisepässen der CSSR und einer von der 

Botschaft der CSSR in der DDR ausgestellten Anlage 

zur Ausreisegenehmigung gemäß Abschnitt I I I / 8 / 2  , An

lage 1; 


- Inhaber von Reisepässen der VR Polen und einer von der 

Botschaft der VR Polen in der DDR ausgestellten Beschei

nigung mit dem Text: "Herr/Frau ... reist zur Erfüllung 

dienstlicher Angelegenheiten. Gültig bis die ge

siegelt und unterschrieben sein muß, im Rahmen der Gül

tigkeit dieser Bescheinigung; 


- Inhaber von Reisepässen der Ungarischen VR und einer von 

der Botschaft der Ungarischen VR in der DDR ausgestellten 

Bescheinigung mit dem Text analog der von der Botschaft 

der VR Polen ausgestellten i 


- Inhaber von Reisepässen der VR Bulgarien und einer von 

der Botschaft der VR Bulgarien in der DDR ausgestellten 

Bescheinigung mit dem Text analog der von der Botschaft 

der VR Polen ausgestellten. 


) 
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MINISTERRAT DER 
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

• GRENZEMPFEHLUN G 

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten ersucht 
die zuständigen Grenz- und Zollorgane an den Grenzüber
gangsstellen 

Herm/Fruu 

im Besitz des Passes Nr. 

und des Visums Nr. > 

bevorzugt abzufertigen. 

Diese Grenzempfehlung ist gültig bis 

Berlin, den 
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Einreise von Bürgern anderer Staaten zum Tagesaufenthalt in 

•der	 Hauptstadt der DDR 

1.	 Bürgern anderer Staaten (außer der BRD) sowie Staaten


losen, die der Visapflicht unterliegen, kann durch die 

PKE der Grenzübergangsstellen Bahnhof Friedrichstraße 

und Friedrich-/Zimmerstraße, 


Bürgern der BRD durch die PKE der Grenzübergangsstellen 

Bahnhof Friedrichstraße, H.-H.-Straße und Bornholmer Str., 


die Einreise zu einem Tagesaufenthalt in der Hauptstadt 

der DDR genehmigt und ein Visum zur einmaligen Einreise 

für einen Tagesaufenthalt als Anlage zum Paß e r t e i l  t wer

den. 


1.1.	 Bürger anderer Staaten (außer Bürger der BRD) sowie Staaten

lose benötigen kein Visum.wenn sie 


- Inhaber von Diplomatenpässen sind; 

- Angehörige der westlichen Besatzungskräfte sind; 

- in Begleitung von Angehörigen der westlichen Besatzungs


kräfte gemeinsam in einem Kraftfahrzeug einreisen. 


2.1.	 Voraussetzung für die Genehmigung der Einreise und die 

Visaerteilung i s t  , daß 

- keine Einreisesperre besteht; 

- gültige Pässe vorgewiesen bzw. Identitätsbescheinigungen 

erworben werden; 


- an der Grenzübergangsstelle der verbindliche Mindestum

tausch vorgenommen wird, sofern nicht gemäß den dafür 

geltenden rechtlichen Bestimmungen und dienstlichen Wei

sungen Befreiung von der Durchführung des verbindlichen 

Mindestumtausches besteht. 


2.2.	 Kindern und Jugendlichen, die das 16. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, i s  t die Einreise nur in Begleitung 

von Erziehungsberechtigten oder anderen Personen, die das 

16. Lebensjahr vollendet haben, und die ebenfalls ledig

lich zum Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der DDR einreisen, 




1 I I I / l l / l /  l 

S  | Seite 2 

zu gesttatten. Sind die Begleitpersonen Westberliner, denen 

ein Visum zur einmaligen Ein- und Ausreise zum Aufenthalt 

für einen Tag in der Hauptstadt der DDR e r t e i l  t wurde, i s  t 

diesen der Hinweis zu geben, daß die gemeinsame Wiederaus

reise bis 24 Uhr des gleichen Tages zu erfolgen hat. 


Einreisen von Gruppen südkoreanischer Bürger sind nicht zu 

gestatten. Einzelnen Bürgern Südkoreas können Visa zum Ta

gesaufenthalt e r t e i l  t werden. 


In die Anlage zum Paß i s  t in die dafür vorgesehene Zeile di-
Nummer des Passes einzutragen. 
Bei Ausstellung einer Identitätsbescheinigung i s  t anstelle 
der Nummer des Passes die Nummer der IB zu vermerken ("IB .. 
Bei Erteilung von Visa an in einem Kollektivpaß eingetragene 
Personen i s  t die Nummer des Kollektivpasses und dahinter, in 
runde Klammern gesetzt, die laufende Nummer der Eintragung 
der betreffenden Person im Kollektivpaß einzutragen. Unter
halb der eingetragenen Paßnummer i s  t - außer bei Bürgern der 
BRD - die Kurzbezeichnung des Heimatstaates zu vermerken. 

Mitreisende Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind 

anzahlmäßig (Anzahl in Worten z. B. "zwei K.") zwischen dem 

Text des Visums und dem Faksimile einzutragen oder ihnen i s  t 

- f a l l  s die erwachsene Begleitperson eine andere Staatsange

hörigkeit besitzt oder Person mit ständigem Wohnsitz in West 

berlin is t - ein eigenes Visum für einen Tagesaufenthalt zu 

erteilen (auf dem Visum der Begleitperson sind keine Eintra

gungen vorzunehmen). 


Bei Einreisen mit Kraftfahrzeugen i s  t auf der Anlage zum 

Paß des Fahrzeugführers hinter der Eintragung der Nummer 

des Passes durch Schrägstrich getrennt die Anzahl aller im 

Kfz befindlichen Insassen einzutragen (z. B. D 1637425/3). 

Bei allen anderen Insassen i s  t auf der Anlage zum Paß hin

ter der Eintragung der Nummer 
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des Passes durch Schrägstrich getrennt ein waagerech

ter Strich anzubringen (z. B. D 1637425/-). 

Bei Einreisen von Fußgängern - außer über die Grenz

übergangsstelle Bahnhof Friedrichstraße - i s  t eben

f a l l  s auf der Anlage zum Paß hinter der Eintragung 

der Nummer des Passes durch Schrägstrich getrennt 

ein waagerechter Strich anzubringen. 


3.4.	 Bei Vorlage von Familienpässen i s  t für jede mit 

Familienpaß reisende Person, die das 16. Lebensjahr 

vollendet hat, ein eigenes Visum zu erteilen. Erfolgt 

die Reise nur durch einen Ehepartner, i s  t hinter der 

Eintragung der Nummer des Passes bzw. hinter der Kenn

zeichnung gemäß Ziffer 3.3. durch Schrägstrich ge

trennt zusätzlich der Buchstabe "M" (wenn nur der Ehe

mann reist) bzw. der Buchstabe "F" (wenn nur die Ehefrau 

reist) anzubringen. 


3.5.	 Bei Einreisen von Kindergruppen in Begleitung Erwachsener 

i s  t für jedes Kind ein eigenes Visum auszustellen. 

Auf der Anlage zum Paß des verantwortlichen Erwachsenen 

i s  t zwischen dem Text des Visums und dem Faksimile zu 

vermerken: "Eingereist mit (Anzahl in Worten) Kindern". 

Der verantwortliche Erwachsene i s  t darauf hinzuweisen, 

daß alle Kinder gemeinsam mit ihm auszureisen haben. 


4.	 Bei Einreisen in die Hauptstadt der DDR i s  t weitgehendst 

zu gewährleisten, daß nur solche Personen ein Visum für 

einen Tagesaufenthalt erhalten, die tatsächlich nur zu 

einem Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der DDR einrei

sen wollen bzw. die bei der Ausländermeldestelle die 

Aufenthaltsberechtigung beantragen wollen. 




. . . . I W * " * 1 

ff: 

8 	 I I I / l l / l /  l 
Seite 4 


Durch gründliche Prüfung der Reisedokumente und gege

benenfalls auch durch Fragestellung i s  t zu vermeiden, 

daß Visa für einen Tagesaufenthalt an Personen ausge

geben werden, die bereits im Besitz von Grenzübertritts

dokumenten sind und diese aus Unkenntnis der Rechtsvor

schriften der DDR oder aus anderen Gründen nicht vor

weisen , deren Reiseziel außerhalb der Hauptstadt der 

DDR liegt oder die beabsichtigen, die DDR zu durchreisen. 


5.	 Der Tagesaufenthalt i s  t nur bis 24.00 Uhr des Ausstel

lungstages des Visums gestattet. 

Die Ausreise hat über die Grenzübergangsstelle, die 

bei der Einreise benutzt wurde, zu erfolgen. 


6.	 Bei der Einreise i s  t das Visum oben links mit dem Paß

kontrollstempel zu versehen. 

Bei der Ausreise i s  t es einzubehalten und oben rechts 

mit dem Datum-Uhrzei^aSlrempel zu versehen. 

Pässe sind bei der Ein- und Ausreise nicht mit Paßkon

trollstempel zu versehen. Zählkarten sind nicht auszu

geben . 


7.	 Bei allen einreisenden Personen hat die Dokumentation 

der Reisedokumente entsprechend der dafür geltenden 

Weisung zu erfolgen . 


8.1.	 Ehepartnern mit unterschiedlicher Staatsangehörigkeit 

(Bürger der BRD und Bürger eines anderen Staates) i s  t 

die gemeinsame Einreise zu einem Tagesaufenthalt in der 

Hauptstadt der DDR über die Grenzübergangsstelle Fried
rich-/Zimmerstraße zu gestatten. In diesem Falle i s  t die 

PKE Friedrich-/Zimmerstraße befugt, den Bürgern der BRD 

ebenfalls ein Visum für einen Tagesaufenthalt zu ertei

len . 
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8.2.	 Bürgern der BRD, die mit Kindern anreisen, die die 

Staatsangehörigkeit eines anderen Staates besitzen, 

i s t die Einreise zum Tagesaufenthalt über die Grenz

übergangsstelle Friedrich-/Zimmerstraße nicht zu ge

statten . 


Die Paßkontrolleinheiten Heinrich-Heine-Straße und 

Bornholmer Straße haben die Einreise von Bürgern der 

BRD mit den genannten Kindern zum Tagesaufenthalt zu 

gestatten, wenn glaubhaft ein Verwandtschaftsverhält

nis besteht und die Kinder im Besitz der erforderli

chen	 Reisedokumente sind. 

Den Kindern i s  t ein eigenes Visum für einen Tages

aufenthalt (für Bürger anderer Staaten gemäß Anlage 1) 

zu erteilen. 
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' : Vv^^:;\:;:^Äö•0000ÖÖ0f 
iciitsclia Demokratische Repnislik^ 
Ministerium für Auswiirtir/o.Angelegenheiten 

" • » V  wage zum r  a 
'l'.; 

Nr. 

'i» 

:iJ' zuroinmuIigonCinroiselurninońTngusaufanihoIt 
in der Houplstadt der Deutschen Demokratischen'* 
Republik, Berlin, und Ausreise his 2-10 0 Kiir des 
AusstellunysifitjGS übe  r die gleiche Grenzüher  

fjanfjsslolie der DDR zu Berlin [West] 

|M«Mkl»(ilcti»R»|>i$ 

A 10/1 

Dieses Visum wird auch a l s Vordruck A 10 /  4 mit Gebührenfreimarke gedruckt. 
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D E U T S C H  E D E M O K R A T I S C H  E R E P U B L I K ' - ' 

' M i n i s t e r i u  m für A u s w ä r t i g  e A n g e l e g e n h e i t e  n 

• Anlage zum- Paß';'.-'-" -̂

Nr, : „ ! .._ _ 

Visum 


zur einmaligen 'Einreise- für einen Tagesaufenthali 
in der V • ., •.•..alt der Deutschen .'Demokratischen. 
Republik, Berlin, und Ausreise bis 24,06 Uhr des 
Ausstellungstages: über die Grenzübergangsstelle 
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D e u t s c h e D e m o k r a t i s c h e Republi k 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 


Anlage zum Paß 

Nr. 


7ir 


zur eiiirnaligun Einreise für einen Tagosautonthalt 

in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen 

Republik, Berlin, und Ausreise bis 24.00 Uhr des 

Ausstellungstages über die gleiche Grenzüber


gangsstelle der DDR zu Berlin (West) 


LA, 

M S , - . 
: VerwoHungsgeSiiihf 

A 10/1 
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tseho BemokraUscheltogmblik 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

n i a ge.. zu m ra 
-Nr.. 

für Bürger der Bundesrepublik Deutschland 

Sit«* 

zu r einmaligen Einreise für einen Tagesaufenlhnh 

in da r Hauptstadt der Deutschen Demokratischen 

Republik, Berlin, und Ausreise bis 24.00 Öhr des 

Ausstellungstages über die ßleidie Grenzübergangs

stelle der DDR z u Berlin (West) ,. , 

A11/1 

Dieses Visum wird auch a l s Vordruck A 11/5 

mit Gebührenfreimarke gedruckt. 
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Deutsche Demokratische Republik 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

l i i a p  e zum Pal! 

Nr.. 

f i i  r B ü r g e  r (iar B u n d o  8 r e p u b l i  k LIe u I sv,h 1 a n  d 

Visum 
zur einmaligen Einreise Itir eiiion Tacjesauiertihalt 
in der Hauplsiadi der Ueutsihen Demokratischen 
Republik, Berlin, und Ausreise bis 24,00 Uhr des 
Aussiellurujsiages über die Orenzüberrjangsstellö 

i.A. 
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Be 12!sehe Demokratische Republik 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

An lag  e zu m P a  ß 

Nr. . 

für Bürger der Bundesrepublik Deutschland 

zur einmaligen Einreise für einen Tagcsoufenthalt 

in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen 

Republik, Berlin, und Ausreise bis 24.00 Uhr	 des 

Ausstellungstages über die gleiche Grenzübergangs

stolle der DD R zu Berlin (West) 

^ • ' ^*?\$/_r~. "V-"' 
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Erteilung der Aufenthaltsberechtigung an mit Visum für einen 

Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR eingereiste Perso

nen und Verfahrensweise bei Mißbrauch des Visums ' 


1  , Eine Aufenthaltsberechtigung an Ausländer (außer der BRD), 
die mit Visum für einen Tagesaufenthalt in der Hauptstadt 
der DDR eingereist sind, wird durch die Ausländermelde
s t e l l  e des PdVP Berlin e r t e i l t  , wenn 

- sie beim VEB Reisebüro einen Voucher erworben bzw. beim 

gemeinsamen Verkaufsbüro des VEB Reisebüro der DDR und 

der Vereinigung "Interhotel" im Hotel "Metropol" tou

ris t i s c h e Leistungen (Obernachtungen) in für den Tou

rismus für Personen aus dem nichtsozialistischen Aus» 

land zugelassenen Hotels gebucht haben; 


- durch die zuständigen zentralen Institutionen bzw. 

die Generaldiroktion des Reisebüros für sie Aufent

halt aus dienstlichen bzw. privaten Gründen in der 


' Hauptstadt der in den Bezirken der DDR beantragt und 

durch die Ausländermeldestelle genehmigt wurde; 


- der Inhaber des Visums in eine Einrichtung des Gesund

heitswesens eingeliefert wurde. 


2 .	 Eine Aufenthaltsberechtigung an Bürger der BRD"", die mit 
Visum für einen Tagesaufenthalt in de Hauptstadt der 
DDR eingereist sind, wird durch die Ausländermeldestelle 
des PdVP Berlin e r t e i l t  , wenn 

- sie beim gemeinsamen Verkaufsbüro des VEB Reisebüro der 

DDR und der Vereinigung "Interhotel" im Hotel "Metropol" 

touristische Leistungen (Obernachtungen) in für den 

Tourismus für Personen aus dem nichtsozialistischen 

Ausland zugelassenen Hotels gebucht haben; 
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-	 am Aufenthalt ein staatliches, kulturelles, wirtschaft

liches oder gesellschaftliches Interesse besteht; 


-	 der Aufenthalt aus dringenden familiären Gründen 

(z. B. Todesfall oder schwere Erkrankung naher Ange

höriger) erforderlich i s  t oder 


-	 der Inhaber des Visums in eine Einrichtung des Gesund

heitswesens eingeliefert wurde. 


Bei Erteilung der Aufenthaltsberechtigung wird das Visum 

für einen Tagesaufenthalt mit dem Stempelaufdruck "Nicht 

gültig zur Ausreise, da Aufenthaltsberechtigung e r t e i l t  " 

versehen und dem Bürger belassen. Das Visum zur Ausreise 

berechtigt nur in Verbindung mit dem Visum für einen Ta

gesaufenthalt zur Ausreise. 


Auf beide Teile der Zählkarte, die der Bürger auszufüllen 

hat, wird das Datum der Einreise und die Nummer des Visums 

für einen Tagesaufenthalt aufgetragen. Der Ausreiseteil 

der Zählkarte wird dem Bürger ausgehändigt. Das Visum für 

den Tagesaufenthalt und der Ausreiseteil der Zählkarte 

sind bei der Ausreise einzubehalten. 


Bei Fristüberschreitungen oder anderen Fällen des Mißbrauch 

die durch die DVP festgestellt werden, erfolgt eine Zufüh

rung der betreffenden Personen zur Kriminalpolizei. In 

solchen Fällen werden dem OLZ der Hauptabteilung VI un

verzüglich fern s c h r i f t l i c h folgende Angaben.. 
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übermittelt: Personalien, Nummer des Visums für einen 

Tagesaufenthalt, Sachverhalt. 


4 . 1 .	 Wird eine unberechtigte Weiterreise in Kreise der DDR 
durch Personen, die mit Visum für einen Tagesaufent
halt in die Hauptstadt der DDR eingereist sind, fest
gestellt, erfolgt deren Zuführung zur Kriminalpolizei. 
Die Kriminalpolizei prüft, ob die Einleitung eines Er- „
mittlungsverfahrens notwendig i s  t oder ob andere Maß
nahmen angewendet werden können,(Ordnungsstrafverfahren). 

4.2.	 Das OLZ der Hauptabteilung VI wird sofort mit Fern

schreiben folgenden Inhalts informiert: Personalien, 

Nummer des Visums für einen Tagesaufenthalt, Tag der 

Ausstellung und ausstellende Grenzübergangsstelle, 

Grund der ungesetzlichen Weiterreise und eingeleitete 

Maßnahmen. 


4.3.	 Entscheiden die Organe der DVP im Ergebnis der Über

prüfung, daß die Person nach Westberlin zurückzureisen 

hat, wird auf dem Visum für einen Tagesaufenthalt der 

Vermerk 


. "Zur sofortigen Ausreise aufgefordert" 
Datum, Uhrzeit, DS , Unterschrift 

angebracht. 


4.4.	 In begründeten Ausnahmefällen wird einem Aufenthalt in 

der DDR zugestimmt (z. B. vorhandener Berechtigungs

schein wurde bei der Einreise an der Grenzübergangsstelle 

nicht vorgelegt). Durch die DVP wird eine Aufenthaltsbe

rechtigung e r t e i l t  . Das Visum für einen Tagesaufenthalt 

wird mit dem Stempelaufdruck "Nicht gültig zur Ausreise, 

da Aufenthaltsberechtigung e r t e i l t  " versehen und dem Bür

ger belassen. 
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Auf beide Teile der Zählkarte, die der Burger auszu

füllen hat, wird das Datum der Einreise und die Num

mer des Visums für einen Tagesaufenthalt aufgetragen. 

Der Einreisetei l der Zählkarte wird unter Bezugnahme 

auf das bereits abgesetzte Fernschreiben unverzüglich 

dem OLZ der Hauptabteilung VI zugestellt. 


V 




i 
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Besichtigungsfahrten mit Kraftomnibussen in der Hauptstadt 

der DDR 


1.	 Reisegruppen, bestehend aus Bürgern anderer Staaten 

(einschließlich Bürgern der BRD) und Westberlinern, 

kann durch die Paßkontrolleinheit Invalidenstraße, 


Reisegruppen, bestehend aus Bürgern anderer Staaten 

(außer der BRD) , durch die Paßkontrolleinheit Fr i e 
drich-/Zimmerstraße, 


die Einreise mit Kraftomnibussen zu Besichtigungs

fahrten in der Hauptstadt der DDR genehmigt werden. 


1.1.	 Voraussetzung für die Genehmigung i s t  , daß 


- die Stadtrundfahrt durch den'Bereich Stadtrundfahr

ten der Bezirksdirektion Berlin des Reisebüros der 

DDR auf Formblatt "Beantragung von Besichtigungs

fahrten in der Hauptstadt der DDR für den (Datum)", 

das durch Stempel und Unterschrift bestätigt sein 

muß, bei der PKE beantragt wurde und die Reisegruppe 

durch einen Beauftragten des Reisebüros der DDR be

gleitet wird; 


- a l l  e Teilnehmer im Besitz der jeweils erforderlichen 

Reisedokumente sind bzw. eine IB erwerben; 


- eine Sammelreiseliste, auf der die Reiseteilnehmer 

- außer Westberliner - eingetragen sind, in zwei

facher Ausfertigung vorgelegt wird; 
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- teilnehmende Westberliner einen Berechtigungsschein 

zum Empfang eines Visums, Vordruck PM 68 b, b e s i t 

x 

zen ; 


-	 Kraftfahrer der KOM im B e s i t z der erforderlichen 

Berechtigungsscheine zum Empfang eines Visums bzw. 

von auf i h r e r Grundlage e r t e i l t e n Visa zur E i n -

und Ausreise (mehrmalig) sind ( v g l . dazu Abschnitt 


X X
I I I / 5 / 2 , Z i f f e r 8. und I I I / 3 / 5  . Z i f f e r 6.2.) . 


1.2.	 Einreisen von Gruppen südkoreanischer Bürger sind 

nicht zu gestatten. Einzelnen Bürgern Südkoreas kann 

die Teilnahme an Stadtrundfahrten genehmigt werden. 


Sofern Westberliner im Besitz von bei den Büros für Be

suchs- und Reiseangelegenheiten in Westberlin beantrag

ten Berechtigungsscheinen zum Empfang eines Visums, Vor

druck PM 68 b, oder Berechtigungsscheinen zum mehrmali

gen Empfang eines Visums, Vordruck PM 68 c, sind, i s  t 

der Verantwortliche ( R e i s e l e i t e r bzw. Busfahrer) darauf 

hinzuweisen, daß an der Stadtrundfahrt Personen mit stän

digem Wohnsitz in Be r l i n ("West) teilnehmen, die entgegen 

den mit dem Senat von Berlin (West) abgeschlossenen Ver

einbarungen nicht im Besitz von über das Reisebüro der 

DDR beantragten Berechtigungsscheinen sind, die E i n r e i s e 

jedoch großzügigerweise gestattet wird und es i s  t die 

Erwartung auszusprechen, daß zukünftig die bestehenden 

Festlegungen eingehalten werden. 


K / v  K raf t fahrern , die Bürger der BRD sind, kann durch die PKE 

Invalidenstraße und Kraftfahrern, die Bürger anderer Staa

ten (außer der BRD) sind, kann durch die PKE F r i e d r i c h - / 

Zimmerstraße die E i n r e i s e auch dann gestattet werden, wenn 

si e auf der Sammelreiseliste mit erfaßt sind. Die PKE 

Friedrich-/Zimmerstraße i s  t außerdem befugt, an K r a f t 

fahrer, die Bürger der BRD sind und die nicht im Besitz 

eines Berechtigungsscheines bzw. eines Visums sind, im 

Ausnahmefall ein Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig) 

für einen Tag zu e r t e i l e n . 
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. Bei Genehmigung der E i n r e i s e der in der Sammelreise

l i s t  e eingetragenen Personen - auch wenn weniger a l s 

10 Personen eingetragen sind - i s  t ein Visum zur Ein-

und Ausreise (einmalig) a l s Sammelvisum auf der Sammel

r e i s e l i s t e zu e r t e i l e n . 

Als Gültigkeit i s  t im Visum das Datum des Einreisetages 

und a l s R e i s e z i e l " B e r l i n , Hauptstadt der DDR" einzu

tragen. 

Ansonsten hat die Visaerteilung entsprechend den Fest

legungen des Abschnittes I I I / 5 / 1 6 , Z i f f e r n 8.1. - 8.5.2. 

zu erfolgen . 

Das Visum i s  t gebührenfrei zu e r t e i l e n . 


. Die Kontrolle und Abfertigung hat entsprechend den Fest

legungen des Abschnittes I I I / 6 / 1 , Z i f f e r 5., zu erfolgen 

Die Pässe der Reiseteilnehmer sind nicht mit Paßkontroll 

stempel zu versehen. 


. Westberliner, die in die R e i s e l i s t e eingetragen wurden, 

sind zu streichen. Die Visa erteilung, Kontrolle und Ab

fertigung hat entsprechend den für Westberliner gelten

den Festlegungen zu erfolgen. 


. Die einbehaltenen Sammelreiselisten sind entsprechend 

den Festlegungen der Anweisung Nr. VI/5/86 an den Grenz

übergangsstellen aufzubewahren. 


R e i s e l e i t e r n , die Bürger der BRD sind, oder anderen 

Bürgern der BRD, die gemeinsam mit Reisegruppen anderer 

Staaten zu Stadtrundfahrten über die Grenzübergangs

s t e l l  e Friedrich-/Zimmerstraße einreisen wollen, i s  t 

die E i n r e i s e grundsätzlich nicht zu gestatten. 
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Ein Zusteigen von Bürgern der BRD, die auf eine andere 

Art in die Hauptstadt der DDR eingereist sind ( z . B. 

mit einer Reisegruppe über die Grenzübergangsstelle 

Invalidenstraße) in die Busse von Reisegruppen an

derer Staaten i s t ebenfalls nicht s t a t t h a f t . 


Die E i n r e i s e von Bürgern der BRD gemeinsam mit Reise

gruppen anderer Staaten zu Stadtrundfahrten i s t durch 

die PKE Friedrich-/Zimmerstraße im Ausnahmefall nur 

dann zu gestatten, wenn die Reisegruppen einschließ

l i c h der Bürger der BRD aus drit t e n Staaten angereist 

sind ( z . B. Studenten einer Univers±ät in einem d r i t 

ten Staat, an der die Bürger der BRD ebenfalls studie

ren ) . • 
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Einreise von Diplomaten zum Tagesaufenthalt in der Haupt
stadt der DDR 


1. Inhabern von Diplomatenpässen anderer Staaten	 (außer /

der BRD) i s  t die Einreise über die Grenzübergangsstellen 

Friedrich-/Zimmerstraße und Bahnhof Friedrichstraße zum 

Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR zu gestatten. 

Ein Visum für einen Tagesaufenthalt i s  t nicht zu ertei

len . 


2. Sofern in der DDR	 akkreditierte bzw. nichtakkreditierte 

Diplomaten der USA, Großbritanniens oder Frankreichs ver

suchen, mit ihnen in Kfz reisende Begleitpersonen ohne 

diplomatischen Status der Visapflicht zu entziehen, i s  t 

den Begleitpersonen - außer wenn sie Bürger der BRD oder 

Westberliner sind - die Einreise in die Hauptstadt ohne 

Visum zu gestatten. 

An diese Personen i s  t eine "Erklärung über mitgeführte 

Gegenstände und Zahlungsmittel" (ZV 256) auszugeben. In 

die "Erklärung ..." i s  t in die Rubrik "Inhaber des Per
sönaldokumentes Nr. ..." die Nummer des Passes einzutra

gen und auf der Rückseite i s  t unten links der Paßkon

trollstempel anzubringen. Die "Erklärung ..." i s  t bei 

der Ausreise einzubehalten. 


Der Leiter der PKE Friedrich-/Zimmerstraße hat der AG 

Recht und Grundsatzfragen derartige Sachverhalte unter 

Angabe der Personalien der Diplomaten und der Begleit

personen zu melden. 


Versuchen Diplomaten anderer Staaten als den 3 obenge
" nannten mitreisende Begleitpersonen ohne diplomatischen 


Status der Visapflicht zu entziehen, i s  t den Begleit

personen der Grenzübertritt nicht zu gestatten. 
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Betreten der Hauptstadt der DDR durch Angehörige der west
lichen Besatzungsmächte 


1.	 Angehörige der westlichen Bssatzungsmächte (USA, Groß
britannien, Frankreich) unterliegen, wenn sie die Grenz
übergangsstellen Bahnhof Friedrichstraße und Friedrich-/ 
Zimmerstraße in Uniform passieren, nicht der Paßkontrolle, 

2.	 Passieren sie die genannten Grenzübergangsstellen in 
Z i v i l  , unterliegen sie der Paßkontrolle und können ein
bzw. ausreisen, wenn sie sich durch eine Militäridentitäts
kart8 (viersprachig) oder eine Militärkennkarte ausweisen. 
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Visum für Einreisen von Bürgern nordeuropäischer Staaten 

zum Tagesaufenthalt ; 


1.1.	 Die Visabüros Saßnitz und Warnemünde sind befugt, 

Bürgern nordeuropäischer Staaten (Schweden, Dänemark, 

Norwegen, Finnland, Island) - wenn sie im Besitz eines 

Passes oder eines a ls Paßersatz geltenden Dokumentes 

(Personalausweis) sind - Tagesaufenthalte zum Besuch 

der Orte Saßnitz/Stubbenkammer, S e l l i n , Göhren, 

Stralsund und Rostock zu genehmigen und ein Visum als 

Anlage zum Paß/Ausweis zu er t e i l e n . 


1.2.	 Bei Buchung eines Hotelzimmers beim Reisebüro der DDR 

und Vorlage eines entsprechenden Vouchers wird von den 

Visabüros ein Tagesaufenthalt mit einer Übernachtung 

genehmigt. 


1.3.	 Bei Genehmigung eines Tagesaufenthaltes (ohne Übernach

tung) wird das Visum durch Eintragung des Datums des 

Einreisetages b e f r i s t e t . 

Bürgern, die mit der ersten Personenfähre des folgenden 

Tages zurückreisen, i s  t die Ausreise ohne Beanstandung 

zu gestatten. 

Bei Genehmigung eines Tägesaufenthaltes mit einer Über

nachtung wird das Visum durch Eintragung des Datums des 

folgenden Tages b e f r i s t e t . 


1.4. Bürger, die über die Grenzübergangsstelle Saßnitz ein

reisen, können auch über die Grenzübergangsstelle 

Warnemünde ausreisen. Bürger, die über die Grenzüber
gangsstelln Warnemünde einreisen, können auch über die 

Grenzübergangsstelle Saßnitz ausreisen. 
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2.1 o Bei der Visaerteilung wird von den Mitarbeitern der 
Visabüros die Nummer des Passes bzw. Ausweises auf 
der "Anlage zum Paß/Ausweis" eingetragen und das 
Nichtzutreffende (Paß bzw. Ausweis) gestrichen. 
Auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" wird unten links 
das Datum der Visaerteilung eingetragen. 
Das Visum wird gesiegelt und unterschrieben. 

2.2.	 Kinder unter 14 Jahren und Schülergruppen erhalten J 

kein eigenes Visum. Sie werden unterhalb des Visums 

eines Elternteiles, der Begleitperson oder des Leiters 

der Schülergruppe anzahlmäßig (z. B. "zwei K." oder ^ 

"zweiundzwanzig K. l t  . Liste") eingetragen. 

Für Schülergruppen i s  t vom Reiseleiter oder der ver

antwortlichen Begleitperson eine Sammelreiseliste vor

zulegen, die vom Visabüro mit dem Stempel "Nur gültig ' 

in Verbindung mit Visum Nr. ... Sammelreiseliste wurde 

abgeschlossen mit lfd. Nr. ... gestrichen wurde lfd. 

Nr. ..." versehen wird. 


3.	 Inhaber von Visa zum Tagesaufenthalt ohne Übernachtung 

sind von der polizeilichen Meldepflicht befreit. 

Für Inhaber von Visa mit einer Übernachtung i s  t mit 

der Übergabe der Meldescheine der Beherbergungsstätten 

die Meldepflicht erfüllt. 


4.1. Das Visum is t bei der Einreise oben links mit Paßkon

trollstempel zu versehen und bei der Ausrtise einzube

halten . 


4.2.	 Die von den Visabüros bei der Visaerteilung auszuhändi 

'• ~ gende und vom Reisenden auszufüllende Zählkarte i s  t 


entsprechend den dafür geltenden Festlegungen abzufer

tigen . 
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/  i ^ E D 0000000 
,; Deutsche Demokratische Republik 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
y' ' ' '" ' • • 

v 'I^Änlaq e zum P a  ß / A u s w e i  s 

4r. 


S  l 

zur einmalige n Einreise Indie 
Deutsche Demokratische Republik 

noch 

Saßnitz/Stubberskammer 
Sellin Göhre n Stralsund Rostock 

und Ausreise bis über die 
Grenzübergangsstelle SaBnitz/ Warnemünde 

A 13/1 
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Einreise von Passagieren auf Seepassagierschiffen 


1.	 Die PaBkontrolleinheit Warnemünde i s  t befugt, Passa

gieren auf Seepassagierschiffen, die der Visapflicht 

unterliegen, die Einreise für einen touristischen 

Kurzaufenthalt zwecks Teilnahme an den vom Reisebüro 

der DDR vermittelten Leistungen zu genehmigen und ein 

Visum zur Ein- und Ausreise zu erteilen. 


Das Visum i s  t zu erteilen, wenn 


- die Personen in der Passagierliste eingetragen sind 
und festgestellt wurde, daß keine Einreisesperre be
steht t 

- gültige Pässe vorgewiesen werden (Westberliner benö

tigen ihren Westberliner Personalausweis). 


Identitätsbescheinigungen können gemäß den bestehenden 

Festlegungen e r t e i l  t werden. 


2.1.	 Das Visum wird aufgedruckt auf einer "Anlage zum Paß" 

e r t e i l t  . 

Auf der Anlage zum Paß i s  t die Nummer des Passes ein

zutragen. 

Bei Ausstellung einer Identitätsbescheinigung i s  t an

stelle der Nummer des Passes die Nummer der IB zu ver

merken ("IB . . . " )  . 

Bei Visaerteilung an Westberliner i s  t das Wort "Paß" 

zu streichen und dafür "Westberliner Personalausweis" 

zu vermerken. 
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2.2.	 Mitreisende Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

sind entsprechend den im Abschnitt III/5/16, Ziffern 

7.1. - 7.3., getroffenen Festlegungen zwischen dem 

Text des Visums und dem Faksimile einzutragen. Bei 

Einreise mit Familienpässen i s  t wie im Abschnitt 

III/11/1/1, Ziffer 3.$., festgelegt zu verfahren. 


3.	 Das Visum berechtigt nur zur Einreise zwecks Teilnahme 

an den vom Reisebüro vermittelten Leistungen und Pro

grammen (die Fahrten können auch nach Orten außerhalb 

des Bezirkes Rostock erfolgen). 


Ein Landgang außerhalb der vom Reisebüro vermittelten 

Leistungen und Programme und der individuelle Aufent

halt im Stadtgebiet von Rostock i s  t nicht gestattet. 

Vom Reisebüro der DDR werden nur Tagesprogramme ohne 

Übernachtungen vermittelt. 


4.1.	 Das Visum is t bei der Einreise (Verlassen des Schiffes) 

oben links mit Paßkontrollstempel zu versehen und bei 

der Ausreise (Betreten des Schiffes) einzubBhalten. 


4.2.	 Die Zählkarte, Vordruck F 73/1 - bei Bürgern der BRD % 
der Vordruck F 73/1a - bzw. bei Westberlinern die Ein-
und Ausreisekarte, Vordruck F 68/3A, i s  t bei der Ein- -J' 
und Ausreise entsprechend den bestehenden Festlegungen 
abzufertigen. 
(Bei der Einklarierung sollte der Verantwortliche des 
Reiseveranstalters darauf hingewiesen werden, daß alle 
Passagiere im Interesse einer reibungslosen Paßkontrolle 
im Besitz einer ausgefüllten Zählkarte sein müssen.) 
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4.3.	 Werden mehrere touristische Leistungen und Programme 
vermittelt und erfolgt ein mehrmaliges Verlassen des 
Schiffes durch die Schiffspassagiere, sind kein neues 
Visum und keine neue Zählkarte erforderlich. 
Das Visum und der Ausreiseteil der Zählkarte sind in 
diesem Falle beim letztmaligen Betreten des Schiffes 
einzubehalten. Bei allen dazwischenliegenden Verlassen 
bzw. Betreten des Schiffes sind das Visum und die Zähl
karte nicht mit Paßkontrollstempel zu versehen. 

Die Kpntrolle und Überwachung des Verlassens und Betre

tens des Schiffes hat anhand der Passagierlisten zu •= 

erfolgen. 


Wird	 nach dem letztmaligen Betreten des Schiffes festge

s t e l l t  , daß Passagiere noch im Besitz der Visa und Aus
reiseteile der Zählkarte sind (z. B. wenn sie an der 

letzten touristischen Veranstaltung nicht teilnahmen 

und an Bord blieben), sind diese Dokumente während der 

Ausklarierung des Schiffes über den Verantwortlichen des 

Veranstalters einzuziehen. 


4.4.	 Die Pässe sind nicht mit Paßkontrollstempel zu versehen. 


4.5.	 Auf der Rückseite der Ausreiseteile der Zählkarten i s  t 

der Vermerk "Schiffspassagier" anzubringen. 


5.1.	 Besatzungsmitglieder der Seepassagierschiffe können bei 

Buchung der entsprechenden Leistungen beim Reisebüro der 

DDR an den touristischen Programmen teilnehmen. 

Bei Nachweis der Buchung von Leistungen durch Vorlage 

einer entsprechenden Bestätigung des Reisebüros der DDR 

is  t ihnen ebenfalls ein Visum gemäß Ziffer 2. unter der 
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Voraussetzung, daß nach Prüfung der Besatzungsliste 

keine Einreisesperre besteht und sie im Besitz eines 

gültigen Passes bzw. Seefahrtsbuches sind (oder ggf. 

eine Identitätsbescheinigung erwerben), zu erteilen. 


Sind sie im Besitz eines Seefahrtsbuches, i s  t auf der 

"Anlage zum Paß" das Wort "Paß" zu streichen und da

für "Seefahrtsbuch" zu vermerken. 

Ansonsten gelten die oben angeführten Festlegungen 

analog. 


2 .	 Der Landgang der Besatzungsmitglieder der Seepassagier
schiffe im Stadtgebiet von Rostock regelt sich nach den 
dafür geltenden Festlegungen (vgl. Abschnitt I I I / 1 2 / 1 / 2 ) . 

I s  t wegen außergewöhnlicher Umstände (z. B., Krankheit, 

Unfall) die Ausreise am gleichen Tage nicht möglich, 

wird von den Dienststellen der DVP eine Aufenthaltsbe

rechtigung auf der Rückseite des Visums e r t e i l  t und der 

Leiter der Paßkontrolleinheit Warnemünde unverzüglich 

fernschriftlich oder fernmündlich informiert. Vor der 

Ausreise wird das Visum mittels Änderungsstempel in 

seiner Gültigkeit verlängert und bei einer eventuellen 

Ausreise auf dem Landweg die dafür vorgesehene Grenz

übergangsstelle eingetragen. 


Die Paßkontrolleinheit Warnemünde hat das OLZ der Abtei

lung VI der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Rostock 

zu verständigen. Das OLZ sichert die Kontrolle der Wieder

ausreise solcher Personen. 




1. Austauschblatt I I  1 / 1 1 / 2 /  2 
"Tli!i.aiiuiumi 
(55. Änderung) Anlage 1 . 

'J H, 0000000 
Deutsche öei t tükraüseh ß Re}tub!ik 

Ministerium lür Auswärtige Angelegenheiten 

Anlage zum Paß 


Nr. 

zur Einreise in die Deutsche Demokratische Republik 

für einen touristischen Kurzaufenlhalt wahrend der 

Liegezeit des Schiffes und zur Wiederausreise über 

die Grenzübergangsstelle Warnemünd e (Passagierkai) 
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Landgang von Passagieren auf Frachtschiffen 


1.	 Die Paßkontrolleinheiten der Seehäfen sind befugt, 

Passagieren auf Frachtschiffen Landgang zu genehmigen 

und - sofern Visapflicht besteht - ein Visum zur Ein-

und Ausreise zu erteilen. 


Das Visum i s  t zu erteilen, wenn 


- die Personen in der Passagierlists (oder in Ausnahme

fällen auch in der Besatzungsliste) eingetragen sind 

und festgestellt wurde, daß keine Einreisesperre be
stehti 


- gültige Pässe vorgewiesen werden (Westberliner beno

tigen ihren Westberliner Personalausweis); 


Identitätsbescheinigungen können gemäß den bestehenden 

Festlegungen e r t e i l t werden. 


2.1.	 Das Visum wird aufgedruckt auf einer "Anlage zum Paß" 

e r t e i l t  . 

Auf der Anlage zum Paß i s  t die Nummer des Passes einzu

tragen. 

Bei Ausstellung einer IB i s  t anstelle der Nummer des 

Passes die Nummer der IB zu vermerken ("IB . . . " )  . 

Bei Visaerteilung an Westberliner i s  t das Wort "Paß" 

zu streichen und dafür "Westberliner Personalausweis" 

zu vermerken. 


2.2.	 Mitreisende Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

sind entsprechend den im Abschnitt III/5/16, Ziffern 

7.1. - 7.3., getroffenen Festlegungen zwischen dem Text 

des Visums und dem Faksimile einzutragen. 

Bei Einreise mit Familienpässen i s  t wie im Abschnitt 

III/11/1/1, Ziffer 3.3., festgelegt zu verfahren. 
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2.3.	 Im Visum sind an den dafür vorgesehenen Stellen der 

Hafenort und die Grenzübergangsstelle einzutragen bzw. 

einzustempeln. 


3.	 Das Visum berechtigt zum Tagesaufenthalt ohne Übernach

tung im Stadtgebiet des jeweiligen Hafenortes während 

dar Lisgszsit des Schiffes. 

Polizeiliche Meldepflicht besteht nicht. 


4.1.	 Schiffspassagiere können Landgang mit jeweils einer Über

nachtung durchführen» wenn ein Voucher des Reisebüros der 

DDR vorgelegt wird und die Übernachtung in dem vom Reise

büro vermittelten Hotel erfolgt. 


Mit der Übergabe des Meldescheines der Beherbergungs
stätte an die Organe der DVP i s  t der Meldepflicht genüge 

getan. 


4.2.	 Für den Besuch anderer Orte im Bezirk Rostock während 

der Liegezeit des Schiffes kann, wenn Leistungen des 

Reisebüros der DDR in Anspruch genommen werden, durch 

das für den Hafenort zuständige VPKA eine Erweiterung 

der Visa erfolgen. 


In solchen Fällen wird vom VPKA wie folgt verfahren: 


- bei Einzelpersonen wird eine	 Aufenthaltsberechtigung 

in den Paß (bei Westberlinern auf der Rückseite der 

Anlage mit dem Visum) e r t e i l  t und ein Antragsformular 

der PKE zur Information übergeben* 


- bei Gruppenreisen wird die Aufenthaltsberechtigung 
auf eine in 3-facher Ausfertigung vorzulegende Liste, 
die Nam8, Vorname, das Geburtsdatum und das Reiseziel 
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enthält, e r t e i l  t und ein Exemplar der Liste der PKE 

zur Information übergeben (Bürger nichtsozialisti

scher Staaten und Westberliner dürfen nicht auf einer 

Liste erfaßt sein). 


5.1.	 Die Visa sind bei Aushändigung an den Passagier und der 

Erhebung der Visagebühr oben links mit Paßkontrollstem

)•	 pel zu versehen. 

Sie sind bei der Ausgangskontrolle einzuziehen. 


5.2.	 Mit der Aushändigung des Visums i s  t eine Zählkarte, 

Vordruck F 73/1 - bei Bürgern der BRD der Vordruck 

F 73/1a - bzw. bei Westberlinern die Ein- und Ausreise
karte, Vordruck F 68/3A, zwecks Ausfüllung durch den 

Reisenden zu übergeben. Auf beiden Teilen der Zähl- bzw. 

Ein- und Ausreisekarte i s  t der Name des Schiffes zu ver

merken. 

Die Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarte i s  t entsprechend 

den bestehenden Festlegungen abzufertigen. 


5.3.	 Die Pässe sind nicht mit Paßkontrollstempel zu versehen. 


5.4.	 Bei mehrmaligem Landgang während der Liegezeit des Schif

fes sind keine neuen Visa und keine neuen Zählkarten er

forderlich. Die Kontrolle und Überwachung des Verlassens 


/	 und Betretens des Schiffes hat anhand der Passagierlisten 

zu erfolgen. 


Bei dem zwischenzeitlichen Verlassen und Betreten des 

Schiffes sind die Visa und Zählkarten nicht mit Abferti
gungsvermerken zu versehen. 


http://iU.ft.iKll
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D e u 1 s ch. cD  e ino kraus ch c. R e p ub 1 i k 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Aiiläge zum Paß 

Nr. 

VISUM 


zur Einreise in die Deutsche Demokratische Republik 
für einen Tagesaufenthalt im Stadtgebiet von 

während der Liegezeit des Schiffes und zur Wieder
ausreise über die 
Grenzübergangsstelle 

s 

A U/1 

Dieses Visum wird auch a l s Vordruck A 14/2 

mit Gebührenfreimarke gedruckt. 
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Grundsätze zur Einreise von uürgern der 3RD zu einem Tages

bzw. Zwei-Tagesaufenthalt in besonders festgelegte Kreise 

der DDR 


1.	 Bürger der BRD mit Wohnsitz in den in Anlage 2 genannten 

Landkreisen und kreisfreien Städten der 3RD können mehr

mals aus touristischen Gründen zu einem Tages- bzw. 

Zwoi-Tagcsaufenthalt in die in Anlage 1 genannten Kreise 

der DDR einreisen. 


2.	 Die Einreise und der Aufenthalt in der Sperrzone und dam 

Schutzstreifen zur 3RD entsprechend dor Grenzordnung der 

DDR i s  t nicht gestattet. • ' < 


3.	 Einreisen zu einem Tages- bzw. Zwoi-Tagesaufenthalt werden 


- von Bürgern, die in den in Anlage 1 genannten Kreisen 

der DDR wohnen, bei den dafür zuständigen staatlichen 

Organen (Dienststellen des Paß- und Meldewesens oder 

Räte der Städte und Gemeinden) odor 


- von Bürgern der 3RD, die in den in Anlage 2 genannten 

Landkreisen und kreisfreien Städten der 3RD wohnen, 

bei dem für den Aufenthalt zuständigen Volkspolizei

kreisamt 


s c h r i f t l i c  h mit Vordruck beantragt. 
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:
4.	 im Falle der Genehmigung wird von den VPiC"\ ein "Berech
tigungsschein zum mehrmaligen Empfang oinas Visums" er
t e i l  t und an die Antragsteller (Bürger dor DDR bzw. 
Bürger dor B R D ) übergeben bzw. übersandt. 

5.	 Der "Berochtigungoschein zum mehrmaligen Empfang eines 
Visums" berechtigt den Inhaber zum neunmaligen Empfang 
eines Visums zur Einreise für einen Tages- bzw. Zwei
Tageeaufenthalt,in die auf dem Berechtigungsschein , J 
festgelegten Kreise. . 

6.	 Einreisen zum Tages- bzw. Zwei-Tagesaufenthalt werden ^ 

nur im Rahmen der möglichen Gesamtaufenthaltsdauer 

von 45 Tagen genehmigt. . 


7.	 Der Grenzübsrtritt kann nur über die für den Personen

verkehr zugelassenen Grenzübergangsstellen an der 

Staatsgrenze der üün zur BRD erfolgen. Dio Ausreise hat 

bis 24.00 Uhr des gleichen bzw. boi einem Zwei-Tages

aufenthalt bis 24.00 Uhr des auf die Einreise folgenden 

Tages und über die gleiche Grenzübergangsstelle zu er

folgen. . . , ' 


8.	 Kindern und Ougendlichen, die das I S . Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, i s  t die Einreise nur in Beglei

tung Erziehungsberechtigter oder anderer erwachsener 

Personen zu gestatten. 
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Stadt- und Landkreiss dsr DDR, in die die Einreise erfolgen 

kann: 


1. Aschersleben 

2. Auerbach 

3. Bad Salzungen 

4. Eisenach 

5. Gadebusch 

6. Gardelegen 

7. Gotha 

8. Greiz 

9 . Grevesmühlen 


10. Hagenow 

11 . Halberstadt 

12. Haldens leben 

13. Heiligenstadt 

14. Hildburghausen 

15. I lmenau 

16. Kalbe 

17. Klingenthal 

18. Klötze 

19. Langensalza 

20. Lobenstein 

21 . Ludwigslust 

22. Meiningen 

23. Mühlhausen 

24. Neuhaus 

25. Nordhausen 

26. Oelsnitz 

27. Oschersleben 


28. Osterburg 

29. Parchim 

30. Perleberg 

31 . Plauen, Stadt- und Landkreis 

32. Pößneck 

33. Quedlinburg 

34. Reichenbach 

35. Rudolstadt 

36. Saalfeld 

37. Salzwedel 

38; Sangerhausen 

39. Schleiz 

40. Schmalkalden 

41 . Schwerin, Stadt- und Landkreis 

42. Sondershausen 

43. Sonneberg 

44. Staßfurt 

45. Stendal 

46. Suhl, Stadt- und Landkreis 

47. Tangerhütte 

48. Wanzleben 

49. Wernigerode 

50. Wismar, Stadt- und Landkreis 

51. Wolmirstedtx 


52. Worbis 

53. Zeulenroda 


Bei Beantragung der Einreise durch Bürger der BRD auch Ge

meinde Olvenstedt, seit 1. 4. 1979 in die Stadt Magdeburg 

eingegliedert. Auf dem Berechtigungsschein wird ggf. einge

tragen: "Wolmirstedt und den Ortsteil Olvenstedt" (Magde

burg darf nicht eingetragen werden). 


» 
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(67. Änderung) Anlage 2 

Landkreise und kreisfreie Städte der BRD, aus denen die Ein

reise in die DDR erfolgen kann: 


1. Bad Kissingen 

2. Bamberg, Stadt und Landkreis 
3. Bayreuth, Stadt und Landkreis 

4. Braunschweig, Stadt 

5. Celle 

6. Coburg, Stadt und Landkreis 

7. Forchheim 

8. Fulda 

9. Gifhorn 


10. Göttingen 

11. Goslar 

12. Hamburg 

13. Hannover, Landkreis 

14. Harburg, Landkreis 

15. Haßberge 

16. Helmstedt 

17. Hersfeld-Rotenburg 

18. Herzogtum Lauenburg 

19. Hildesheim 

20. Hof, Stadt und Landkreis 

21. Holzminden 

22. Kassel, Stadt und Landkreis 

23. Kiel 

24. Kronach 

25. Kulmbach 

26. Lichtenfels . 

27. Lübeck, Hansestadt 

28. Lüchow-Dannenberg 


1
29. Lüneburg

30. Main-Kinzig-Kreise 


31. Marburg-Biedenkopf 

32. Neumünster, Stadt 

33. Northeim 

34. Osterode am Harz 

35. Ostholstein 

36. Peine 

37. Plön 

38. Rhön-Grabfeld 

39. Salzgitter, Stadt 

40. Schwalm-Eder-Kreis 

41 Schweinfurt, Stadt 


und Landkreis 

42 Segeberg 

43 Soltau-Fallingbostel 

44 Stormarn 

45 Tirschenreuth 

46 Uelzen 

47 Vogelsbergkreis 

48 Werra-Meißner-Kreis 

49 Wolfenbüttel 

50 Wolfsburg, Stadt 

51 Wunsiedel im Fich


telgebirge 

sowie 

der Gemeindeteil Isern

hagen-NB-Süd aus der 

Stadt Hannover 
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Voraussetzungen für die Visaorteilung und einreise. Durch

führung der Visaerteilunp> und Paßkontrolle 


1.1.	 Visa für einen Tages- bzw. Zwei-Tagesaufenthalt sind 

nur zu erteilen, wenn 


- gültige Pässe vorgewiesen bzw. Identitätsbescheini

gungen erworben werden, 


- ein gültiger "•Berechtigungsschein zum mehrmaligen 

Empfang eines Visums", Vordruck PH 68e (Anlage 1), 

vorgelegt wird, 


- an der Grenzübergangsstelle der verbindliche fiindest
umtausch vorgenommen wird, sofern nicht gemäß den 

dafür geltenden rechtlichen Bestimmungen und dienst

lichen Weisungen Befreiung von der Durchführung des 

verbindlichen nindeoturntausches bostoht. 


1.2. Einreisen übsr eine vom vorgesehenen Aufenthaltskreis 
in der DD." orhablich entfernt liegende Grenzübergangs
s t e l l e  , obwohl eine oder mehrere andere Grenzübergangs
s t e l l e ^  ) dem vorgesehenen Aufcnthaltskreis näher l i e 
gen ( z  . B. Anreise über eine im Norden der DDR gelegene 
Grenzübergangcstelle, obwohl dio genehmigton Aufcnt
haltskreice im Süden der DDR liegen bzw. umgekehrt) 
sind nicht zu gestatten. Den Bürgern i s  t mitzuteilen, 
daß entsprechend den Rechtsvorschriften der DDR und den 
diesbezüglichen Festlegungen auf dem Berechtigungsschein 
die Einreise über die dem Besucheort nächstgelegene 
Grenzübergangsstelle zu erfolgen hat. 
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Die Einreise i s  t nur im Rahmen der Gültigkeit des 

"Berechtigungsscheines zum mehrmaliLgen Empfang eines 

Visums" zu gestatten. 


Der Berechtigungsschein i s  t a l s gültig anzuerkennen, 

wenn 


- die Personalien der Reisenden unter Angabe von Name, 

Vorname und Geburtsdatum eingetragen sind, 


- das unter der Rubrik "bis" eingetragene Gültigkeits

datum noch nicht überschritten i s  t (das Gültigkeits

datum wird von den VPKÄ bestimmt, indem zum Tage 

der Ausstellung sechs Monate hinzugezählt Vierden), 


- e  r noch nicht für neun Einreisen genutzt wurde 

(wird bei der Antragsbearbeitung f e s t g e s t e l l t , daß , 

die mögliche Gesamtaufenthaltsdauer von 45 Tagen 

pro Bahr überschritten werden würde, wird von den 

Dienststellen der DVP im Wort "neunmalig" der Wort

t e i  l "neun" gestrichen und dafür die von 45 Tagen 

verbleibende Tageszahl (z. B. "drei") eingetragen, 

in einem solchen F a l  l i s  t der Berechtigungsschein 

nur für soviel Einreisen entsprechend der erfolgten 

Eintragung ( z . B. nur für drei Einreisen) gültig). 


Die Berechtigungsscheine werden mittels EDVA ausge

schrieben und das Schr i f t b i l d weist die für den EDV-

Druck charakteristischen Merkmale auf. Das kleine 

Dienstsiegel (DDR-DVP-Paß- und Meldewesen) und die 

Unterschrift sind aufgedruckt« 
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1.4.	 Wird von don Dienststellen der DVP die Einreise mit 

Pkw (einschließlich Wohnmobilen) genehmigt, wird im 


'	 Berechtigungsschein des Fahrzeugführers und a l l e r 

mitreisenden Personen vor dar Bezeichnung "Pkw" das 

Wort "mit" eingetragen. In allen anderen Fällen wird 

das Wort "ohne" vormerkt. 


Erfolgt eine Anreise mit Pkw (einschließlich Wohn

mobilen), obwohl im Berechtigungsschein "ohne" ver

merkt i s t  , i s  t das Visum trotzdem zu erteilen und dio 

Einreise zu gestatten. Es i s  t der Hinweis zu geben, 

daß es sich um eine Großzügigkeit handelt und daß dies 

der vorherigen Beantragung und Genehmigung bedarf. 


Die Einreise mit KON, Lkw, Motorrädern, Mopeds und 

Fahrrädern i s  t nicht zu gestatten. 


1.5.	 I s  t e r s i c h t l i c h , daß der im Paß oingetragene Wohnort 

offensichtlich nicht innerhalb der festgelegten Kreise 

der BRD liegt ( z. B. München, Hamburg u. a. größere 

Städte bzw. Orte, die dem Paßkontrolleur als außerhalb 

der festgelegten Kreise gelegene Orte bekannt sind) 

oder wird dies in Ausnahmefallen bei einem Vergleich 

zwischen dem im Paß eingetragenen Wohnort und den in 

der zur Verfügung gestellten Liste angeführten Orten 

festgestellt, i s  t wie- folgt zu verfahren: 


-	 Wird von Reisenden außerdem der Personalausweis der 
BRD oder ein anderer amtlicher Wohnsitznachweis vor
gelegt, in denen ein Wohnort eingetragen i s t  , der 
innerhalb der festgelegten Kreise der 3 R D l i e g t , i s  t 

'die	 Einreise zu gestatten- und der Reisende darauf 

aufmerksam zu machen, den tatsächlichen Wohnort auch 

im Paß eintragen zu lassen. ' 


file:///nderung
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-	 Kann.der Reisende nicht anhand seines Personalaus

weises oder eines anderen amtlichen Wohnsitznach

weises seinen Wohnsitz innerhalb der festgelegten 

Kreise nachweisen, muß davon ausgegangen werden, 

daß er nicht innerhalb dieser wohnhaft i s  t und er 

i s  t zurückzuweisen. 


Andere Dokumente, wie Mitgliederausweise, Betriebs

aucweise, Fahrerlaubnisse, sind nicht als Nachweis 

für den Wohnsitz innerhalb der festgelegten Kreise 

der 3RD anzuerkennen. 


-	 Berechtigungsscheine zum mehrmaligen Empfang eines 

Visums sind nur dann oinzubehalten, wenn zweifels

f r e i feststeht, daß der Reisende seinen Wohnsitz 

nicht innerhalb der festgelegten Kreise der BRD hat. 


Bürger, die außerhalb der festgelegten Krei3o wohnhaft 

sind, aber innerhalb der festgelegten Kreise eine Neben

wohnung bzw. einen 2. Wohnsitz unterhalten, sind eben

f a l l  s untor Einziehung des Borochtigungsscheinos zurück

zuweisen . 


2.1. Sind die Voraussetzungen zur Einreise gemäß Z i f f  . 1.1. 
1.5. gegeben, i s  t entsprechend dem Wunsch des Reisenden 

bzw. nach Befragen des Reisendon, ob er zu einem Tages

aufenthalt oder zu einem Zwei-Tagesau fonthalt einreisen 

möchte (ggf. i s  t auf den unterschiedlichen Betrag für 

die Vioagebühr und den Hindestumtausch aufmerksam zu 

machen), 

-	 ein Visum für einen Tagesaufenthalt (Anlage 2a) 

-	 ein Visum für einen Zwei-Togosaufenthalt (Anlage 2b) 

zu er t e i l e n . 
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2.2.	 Auf dar Anlage i s  t die Nummer des Passes der 3RD 

";
einzutragen. *


Bei Ausstellung einer IB i s  t an Stelle der Mummer 

des Passes die Nummer der IB zu vormerken ("IB . . . " )  . 


# Mitreisende Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

sind entsprechend den im Abschnitt III/5/16, Ziffern 

7.1. - 7.3., getroffenen Festlegungen zwischen dem 

Text des Visums und dem Faksimile einzutragen. 

Bei Einreise mit Familienpäcsen i s  t wie im Abschnitt 

I I I / l l / l / l  , Z i f f e r 3.4., festgelegt zu verfahren. 


2.3.	 Bei jedor Visaertoilung i s  t auf der Rückseite dos 

Berechtigungsscheines dor Stempel "Visum e r t e i l t  " 

anzubringen (1. cinroiüü : oberes linkes Fold, 

2. Einreise: oberes rachtes Feld usw.). 


Bei dor Erteilung dos 9. bzw. letzton Visums i s  t der 

Stempel "Visum e r t e i l t  " auf der Vorderseite des 

Gorochtigungoschüinas anzubringen. 

Berechtigungsscheine sind nicht einzubohalten, sondern 

dorn Reisenden wiodor auszuhändigen. Das g i l t opeh bei 

Erteilung des 9. bzw. lotzton Visums. 


3.1.	 Das Visum i s  t bei der Einreise oben links mit dem 

Paßkontrollstempel zu versehen und bei der Ausreise 

einzubehalten. 


3.2.	 Der Paß i s  t bei der Ein- und Ausreise nicht mit Paß

kontrollstempel zu versehen. 


3.3.	 Die Zählkarten, Vordruck F 73/la, sind entsprechend den 

bestehenden Festlegungen abzufertigen. 

Den Bürgern i s t für die jeweils nächste Reise im Rahmen 
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der Gültigkeit des Berechtigungsscheines eine neue Zähl

karte mit dem Hinweis, diese bei der nächsten Einreise 

ausgefüllt, vorzulegen, auszuhändigen. 


4.1. Der Tagesaufenthalt i s  t nur in den Kreisen gestattet, 

für die die Einreise genehmigt wurde und die auf dem 

Berechtigungsschein eingetragen sind (maximal werden 

9 Kreise eingetragen). 
 )

Andere auf dem Berechtigungsschein nicht genannte Kreise 

können, sofern s i  e zu den in der Anlage 1 des Abschnit Ä 


tes III/11/3/1 genannten gehören, durchfahren werden.	 ^ 


4.2. Die Bürger sind von der polizeilichen Meldepflicht be

f r e i t  . Die Befreiung bezieht sich bei Zwei-Tagesaufent

halten nicht auf die Eintragung in das Hausbuch bzw. die 

Ausfüllung des Meldescheines der Beherbergungsstätten. 


4.3. I s  t wogen außorgewöhnlichor Uni3tändu (z. •. Krankheit, 
Unfall o. ä.) die Ausreise nicht fristgemäß möglich, wird 
von der DVP auf der Rückseite dos Visums eine Aufonthalts
berechtigung für den benötigten Zeitraum e r t e i l t und das 
Visum entsprechend verlängert. Gleichzeitig hat die DVP 
die PKE der Grenzübergangsstella, über die die Einreise ^ 
erfolgte, unverzüglich fernschriftlich zu verständigen. 

Sprechen Bürger, die im Besitz eines Visums für einen	 \ 

z' 

Tagesaufenthalt sind, bei der DVP zwecks Verlängerung 

für einen Zwei-Tagesaufenthalt vor, wird ihnen mitgeteilt, 

daß dies nicht möglich i s  t und die Ausreise bis 24,00 Uhr ' 

des gleichen Tages zu erfolgen hat. 




MINISTERRA T DE R D E U T S C H E  N D E M O K R A T I S C H E  N R E P U B L I  K 
Ministerium des Innern / 


den 

• Berechtigungsschein zum mehrmaligen Empfang eines Visums 

Herr/Frau  t 

Geburtsdatum sowie -mitreisende K»nder sind berechtigt, neunmal 
ein Visum zur einmaligen Ein- und Ausreise zu einem Tagesaufenthalt bis jeweils 24.00 Uhr 
bzw. zu einem Aufenthalt bis 24.00 Uhrdes auf die Einreise folgenden Tages 
bis PKW 1 

für die Kreise 1 „ 

bei der dem Besuchsort nächstgelegenen - Grenzübergangsstelle der DDR zur BRD zu 
empfangen. Das Visum wird gebührenpflichtig erteilt. Es berechtigt nicht zur Einreise in die 

-Sperrzone und den Schutzstreifen ander Grenze zur BRD. «•'••-• 

A v 

PM68e 



o 

Vermerke über erteilte Visa 


PM686 
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MINISTERRAT 
DE R DEUTSCHE N DEMOKRATISCHE N REPUBLI K 

Ministerium des Innern 

den 

Berechtigungsschein zum mehrmaligen Empfang 

eines Visums 


Herr/Frau 

Geburtsdatum 
sowie mitreisende Kinder 

sind berechtigt, neunmal ein Visum zur einmaligen Ein- und 

Ausreise zu einem Tagesaufenthalt bis jeweils 24.00 Uhr 

bis 


PKW 

für die Kreise 


bei der dem Besuchsort nächstgelegenen Grenzübergangs

stelle der DDR zur BRD zu empfangen. 

Das Visum wird gebührenpflichtig erteilt. E s berechtigt nicht 

zur Einreise in die Sperrzone und den Schutzstreifen an der 

Grenze zur BRD. 
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Vermerke über erteilte Visa 



MINISTERRAT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 
Ministerium des Innern 

den 

Berechtigungsschein zum mebt^gligei^mpfang eines Visums 

Herr/Frau 

Geburtsdatum 

sowie mitreisende Kinder siocf .berechtigt,.- rteuamal ein Visum zur einmaligen Ein- und 

Ausreise zu einem Tagesaufenthalt bfJs jeweils £4.00 Uhr 

bis PKW 

für die Kreise 


bei der dem Besuchsort nächstgelegenen Grenzübergangsstelle der DDR zur BRD zu 

empfangen. 

Das Visum wird gebührenpflichtig erteilt. 

Es berechtigt nicht zur Einreise in die Sperrzone und den Schutzstreifen an der Grenze zur 

BRD. 


Siege l 

PM 68 e 



eeossi 
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Verme-k e über, erteilte Visa 

t 
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, . - - / ; Cfi 0000000 
D E U T S C H  E D E M O K R A T I S C H  E R E P U B L I  K 

Ministerium für Auswärt ig  e Angelegenheiten 

•Ii ;•- Anleg e zu m Pafi VSÄ-
Nr. 

für B ü r g e  r der B u n d e s r e p u b l i  k D e u t s c h l a n  d 
V V 

zur einmaligen Einreise für einen Tagesaufenthalt 
in Kreisen laut Berechtigungsschein y'« f • 

,und Ausreise bis 24.00 Uhr des Ausstellungstages 
über die gleiche Grenzübergangsstelle der D D  R 
zur BR D 

I 

' K '  . •' O t M l M ^  * 

• M S  f - ' : : l 

\, V»rwiiltuncrić)etiti!ir;;, 


A1SL/1 

Dieses Visum wird auch a l s Vordruck A 12/2 

mit Gebührenfreimarke gedruckt. 




A	 f  i /'s F* ,<» W? 

1. Äustauschblatt u u u ił y 7 
(55. Änderung) 	 Anlage 2 b , 


'y t. v 

i— ' . ' K  U C G O O C Ü O 
' '' '•' .i'

. ł 
! • 


Deutsche Demokratische RepuMik/vj^V 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten ' 

A n l a g  e zum Paß '••  v	 • J
.	 .. 

. .	 Nr. •; '. 

für Bürger der Bundesrepublik Deutsddand 

• i '  . 

'.-'.V 

żur einmaligen Einreise für einen Aufenthalt in 'Kreisen ;.--!v'v 
laut Berechtigungsschein und Ausreise bis 24.00 Uh r des 'V 

!	 . ' . ' + • ' •  ' .•' 

•dam	 Ausstellungstag folgender. Tages über die gleiche V  \ j ' .-' 

I G r e n z ü b e r g a n g s s t e l l  e der D D  K zur B H  D { 

-t'. ' ' •' '. •; '• • '''• ' •"'' \ • .'• :'.< \:... 

M	t s  8
 
Vertiallungsgebiihr i '  i 

A	 12/3 

Diesss Visum wird auch a l  s Vordruck A 12/4 

mit Gebührenfreimarke gedruckt. 
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Organisierter Touristenverkehr von Bürgern der BRD zu 

einem Tagesaufenthalt in besonders festgelegte Kreise 

der DDR 


1.	 Die Einreise von Touristengruppen in KOM i s  t nur zu 

gestatten, wenn über jede Reisegruppe eine Avisierung 

durch die Abteilung Objektsicherung und Tourismus der 

Hauptabteilung vorliegt und somit sichergestellt i s t  , 

daß es sich um eine Reisegruppe handelt, deren Ein

reise im Rahmen der zwischen der Generaldirektion des 

Reisebüros der DDR und Reisebüros in der BRD abge

schlossenen Verträgen vereinbart i s  t und die vom 

Reisebüro der DDR betreut wird. 


Folgende Angaben werden avisiert: 


-	 Reisebüro der BRD, das diB Reise durchführt 

-	 Grenzübergangsstelle für die Ein- und Ausreiss 

- Reiseroute	 (Kennbuchstabe) 


Reisetermin (Datum des Tages, an dem die Ein- und 

Ausreise erfolgt) 


voraussichtliche Teilnehmerzahl. 


2.1.	 Die Einreise mit KOM aus dar BRD i s  t ohne besondere 

Bedingungen zu gestatten. 


2.2.	 Die Teilnehmer müssen im Besitz eines gültigen "Berech

tigungsscheines zum mehrmaligen Empfang eines Visums", 

Vordruck PM 68 a, sein. 

An den Reisen können nur solche Bürger teilnehmen, die 

ihren Wohnsitz in den festgelegten Kreisen und kreis

freien Städten der BRD haben. Die Ziffern 1.3. und 

1.5. des Abschnittes III/11/3/2 gelten analog. 
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2.3.	 Die Einreise der Teilnehmer i s  t auch dann zu gestatten, 

wenn die entsprechend der vorgesehenen Reiseroute zu 

besuchenden Kreise nicht im Berechtigungsschein vermerkt 

sind. 


i '	 • . • 

2.4.	 Die Durchführung des verbindlichen Mindestumtausches 

an der Grenzübergangsstelle hat nicht zu erfolgen. 


3 . 1 . Bei Vorlage von Sammelreiselisten in zweifacher Ausferti
gung und vorausgesetzt, daß die Gruppe aus mindestens 10 
Personen besteht, i s  t das Visum zum Tagesaufenthalt als 
Sammelvisum zum Paß des Reiseleiters zu erteilen. 
Die Vorlage von Sammelreiselisten i s  t in den abgeschlos
senen Verträgen vereinbart und sie enthalten folgende 
Angaben: 

• * 


a) Reiseveranstalter der BRD 

Polizeiliches Kennzeichen des KOM 


b) Fahrtnummer das Reisebüros der DDR, Reisetermin, 

Route 


c) Personalangaben der Touristen: 

Lfd. Nr., Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, 

Nr. des gültigen Reisepasses 


3.2.	 Das Visum is t wie folgt auszustellen: 


- Eintragung der Nummer des Reisepasses des Reise

leiters 


- Streichung der Worte "Kreisen laut Berechtigungsschein' 

in der 2. Zeile des Visumtextes und darüber i s  t hand


<3> schriftlic h einzutragen "dem Kreis bzw. den Kreisen 
(Kreis(e) entsprechend der Reiseroute gemäß Anlage 1 )  " 
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- Zwischen Visumtext und Siegel sowie Faksimile i s  t 

einzutragen "Gültig für (Anzahl in Worten) Personen 

l t  . Sammelreiseliste". 


(Muster siehe Anlage 2) 


3.3.	 Das Visum, die Sammelreiseliste, Zählkarten und die 

Berechtigungsscheine der Teilnehmer sind entsprechend 

den bestehenden Fest legungen, abzufertigen. 


Die Pässe der Reiseteilnehmer sind nicht mit Paßkon

trollstempel zu versehen. 


Die Berechtigungsscheine der Teilnehmer sind gemäß 

Abschnitt III/11/3/2, Ziffer 2.3., mit dem Stempel 

"Visum e r t e i l t  " zu versehen. 


4i Der Kraftfahrer des KOM muß im Besitz eines Visums 

zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) bzw. eines Berech

tigungsscheines zum Empfang eines Visums (Vordruck 

PM 68 d) sein, auf dessen Grundlage das Visum ent

sprechend den Festlegungen des Berechtigungsscheines 

zu erteilen i s t  . 

Das zu erteilende Visum i s  t mit dem Stempel "W" zu 

versehen, so daß er von der polizeilichen Meldepflicht 

befreit wird. Der Kraftfahrer muß nicht in den fest

gelegten Kreisen und kreisfreien Städten der BRD seinen 

Wohnsitz haben. 




2. Austauschblatt III/11/3/3 

(39. Änderung) Anlage 1 


Reiseroute Grenzübergangsstelle in das Visum einzutragende 

Kreise 


A Selmsdorf Gadebusch, Schwerin 

A/l Selmsdorf Gadebusch, Schwerin 

A/2 Selmsdorf Gadebusch, Schwerin 

A/3 Selmsdorf Schwe rin 

B Selmsdorf Gadebusch, Schwerin, Wismar 

C Horst Hagenow, Ludwigslust, 


Schwerin 
D Horst Ludwigslust, Schwerin 
E Salzwedel Salzwedel, Osterburg, 

Stendal, Gardelegen 

E /  l Salzwedel Salzwedel, Osterburg, 


Stendal, Gardelegen 

F/l Worbis Nordhausen, Halberstadt, 


Wernigerode 

F/2 Marienborn/A. Halberstadt, Wernigerode, 


Quedlinburg 

G/l Worbis Nordhausen, Quedlinburg, 


Wernigerode 

G/2 Marienborn/A. Halberstadt, Quedlinburg, 


Wernigerode 
H/1 Worbis Nordhausen, Quedlinburg 
H/2 Marienborn/A. Halberstadt, Quedlinburg 
H/3 Marienborn/A. Halberstadt, Quedlinburg 
1 Worbis Mühlhausen, Nordhausen 
K Worbis Heiligenstadt, Mühlhausen 
L /  l Wartha Elsenach 
L/2 Meiningen Eisenach 
M Wartha Eisenach, Bad Salzungen, 

Schmalkalden, Gotha 
N Wartha Gotha, Mühlhausen 
0 Meiningen Suhl 
0/1 Meiningen Meiningen 
R E i s f e l  d Neuhaus, Saalfeld, 

Rudolstadt 
S Eisfel d Suhl 
T Eisfel d Ilmenau 
p
 Meiningen Schmalkalden, Gotha 




Reiseroute


U 


V 

W 

X 

Y 

Z 


 Grenzübergangsstelle


Hirschberg 


Hirschberg 

Hirschberg 

Hirschberg 


Hirschberg 

Hirschberg 
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 in das Visum einzutragende 

Kreise 

Greiz, Reichenbach, Plauen, 

Oelsnitz 

Greiz, Plauen 

Plauen, Klingenthal 

Lobenstein, Schleiz, 

Saalfeld, Pößneck 

Rudolstadt 

Saalfeld, Rudolstadt 
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Kontrolle ausländischer Schiffe in den Seehäfen der DDR 


1.1.	 Als Grundlage der Eingangskontrolle sind, außer bei 

Schiffen dor VR Polen im Wechselverkehr gemäß Z i f f e r 

5. und außer bei Schiffen gemäß Z i f f e r 7.,vom Kapi

tän oder dessen Beauftragton folgende Dokumente ab

zufordern : 


- Bosatzungsliste (zweifache Ausfertigung) 

- Paesagiorlisten (zweifache Ausfertigung) 

- Musterrolle oder amtlich bestätigte Bosatzungsliste 

- Schiffstagebuch 

- Seofahrtsbücher, Pässe bzw. Personalausweise. 


1.1.1. Die Besatzungslisto i s  t dos grundlegende Dokument, 

das Angaben über Anzahl und Zusammensetzung der Be

satzung beim Einlaufen bzw. beim Auslaufen eines 

Schiffes vermittelt. 

Besatzungsiiston müssen mindestens folgende Angaben 

enthalten: 


- [lame	 und Staatsangehörigkeit (Flagge) des Schiffes 

- Abgangsliafen 

- Familienname ... 

- Vorname 

- Geburtsdatum 

- Geburtsort 

- Staatsangehörigkeit 

- Tätigkeit an Bord 

- Paß- bzw. Seefahrtsbuchnummer 


Besatzungslisten sind anzuerkennen, wenn sie vom 

Kapitän bzw. einem anderen vom Kapitän dazu beauf

tragten S c h i f f s o f f i z i e r datiert und unterschrieben 

sind. 
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1.1.2. Die Passagierlisto i s  t das grundlegende Dokument, 

das Angaben über Anzahl und Zusammensetzung dor 

Fahrgäste beim Ein- und Auslaufen eines Schiffes 

vermittelt. 

Passagierlisten müssen mindestens folgende Angaben 

enthalten: 


- Name und Stootszugehörigkeit (Flagge) dec Schiffes 

- Familienname 

- Vorname 

- Geburtsdatum und -ort 

- Staatsangehörigkeit 

- Paß- bzw. Personalauswoisnummer 


Passagierlisten sind anzuerkennen, wenn sie vom Kapi

tän bzw. einem anderen vorn Kapitän dazu beauftragten 

S c h i f f s o f f i z i e r dotiert und unterschrieben sind. 

Sind Passagiere auf der ßosatzungsliote mit aufge

tragen, i s  t diese anzuerkennen. Auf eine gesonderte 

Passagierliste kann dann verzichtet worden. 


1.1.3. Die Musterrollo bzw. ein gleichgestelltes amtliches 
Dokument besteht aus einer namentlichen Aufstellung 
a l l e  r Besatzungsmitglieder und enthält Angaben über 
deren Nationalität und Befähigungsnachweise. Sie v/ird 
in Verantwortung der zuständigen Organe (in dor Regel 
Seefahrtaämter) ausgestellt und bietet die Möglichkeit, 
im Zweifelsfalle die Angaben des Kapitäns oder des von 
ihm dazu beauftragten S c h i f f s o f f i z i e r s auf dor Eesat
zungslisto zu überprüfen. 

r. 
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1.1.4» Das Schiffstagebuch wird an Bord jedes Schiffes in 

Verantwortung des Kapitäns geführt. Es beinhaltet 

vollständige Angaben über den Vorlauf einer Seereise 

und ermöglicht die Machprüfung besonderer Bogebenhei

ten an Bord, wie z. B.: Havarien, Todesfälle, "Blinde 

Passagiere", an Bord befindliche Besatzungsmitglieder, 

die nicht gemustert werden konnten sowie andere Vor

fälle. Boi Vorkommnissen während der Reise bzw. der 

Ilafenliegezeit kann in dos Schiffstagebuch zur Klä

rung von Sachverhalten sowie zur Überprüfung von An

gaben auf Besatzungs- und Passagierlisten Einsicht 

genommen werden. 


1.1.5. Sofern durch die Schiffsloitung zu einer Person meh

rere gültige Reise- bzw. Personaldokumente vorgelegt 

werden, i s  t das Seefahrtsbuch für die Kontrolle zu 

verwenden. Dem Kapitän i s  t nahezulegen, die rest

lichen nicht benötigten Personaldokumente in einem 

geeigneten Schrank zu verschließen. Haben Personen 

überzählige Dokumente, so sind diese auf der Desat
zungsliste bzw. Passagierliste zuzutragen. 


1.2.	 Mach erfolgter Eingangskontrolle sind je ein Exemplar 

der vorgelegten Besatzungs- und Passagierlisten un

terhalb der.letzten Eintragung auf der linken Seite 

mit dem Paßkontrollstempel zu versehen. 

Die Besatzungs- und Passagierlisten verbleiben in 

der Paßkontrolleinheit. 


2.1.	 Zur Ausgangskontrolle sind, außer bei Schiffen der 

VR Polen im IVechselvorkehr gemäß Ziffer 5. und außer 

bei Schiffen gemäß Z i f f e r 7.fvom Kapitän oder dessen 
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Beauftragten folgende Dokumente abzufordern: 


- Besatzungsliste (nur bei größerer personeller Ver

änderung während der Liegezeit - eine Ausfertigung) 


- Passagierliste (nur bei größerer personeller Ver

änderung wälirend der Liegezeit - eine Ausfertigung) 


- Schiffstagebuch 


- Seefahrtsbücher, Pässe bzw. Personalausweise 


- a l l e ausgegebenen Identitätsbescheinigungen 


Die' in Ziffer 2.1. aufgeführten Dokumente und dio 

durch die PaBkontrolleinheit bei der Eingangskon

t r o l l e einbehaltenen und gestempelten Besatzungs

und Passagierlisten (Z i f f e r 1.2.) bilden die Grund

lage der Ausgangskontrolle. Die mit dem Einroise
stempel versehenen Listen sowie die bei personeller 

Veränderung neu ausgestellten bzw. ergänzten Listen 

sind rechts unterhalb der letzton Eintragung mit dem 

Paßkontrollstempel zu versehen und gemeinsam mit dem 

Landgangsschein einzubehalten. 


Nach Abschluß a l l e r Kontrollhandlungen wird das 

Schiff durch die Paßkontrolleinheit zum Auslaufen 

freigegeben. 




2. Au8tau8chblatt 

(52. Änderung) 


3  .	 Die Weiterleitung bzw. Ablage und Aufbewahrung der Be
satzungslisten hat entsprechend den Festlegungen der 
Anweisung Nr. VI/5/86 zu erfolgen. 
Basatzungslisten der Eisenbahngüterfähren der UdSSR 
sind nicht einzubehalten. Sie sind vor Auslaufen der 
Eisenbahngüterfähre dem Kapitän des Schiffes bzw. 
dessen Beauftragten zurückzugeben. 
Die Ablage und Aufbewahrung der Passagierlisten er
folgt entsprechend den Festlegungen des Leiters der 
Abteilung VI der BV Rostock. 

4 .	 Unter Berücksichtigung der bei Einlaufen eines Schif
fes in einem Hafen der Deutschen Demokratischen Repu
blik erfolgten Eingangskontrolle sind die Kontroll
handlungen beim Einlaufen in jeden weiteren Hafen der 
Deutschen Demokratischen Republik, der ohne Zwischen
aufenthalt in Häfen anderer Staaten erreicht wird 
(Vorsegeln), auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

4.1. Wird beim Einlaufen eines Schiffes durch den VEB 

Schiffsmaklerei bekannt, daß es anschließend in 

einen anderen Hafen der Deutschen Demokratischen 

Republik versegelt, sind vom Kapitän oder dessen 

Beauftragten bei der Eingangskontrolle zusätzlich 

je ein Exemplar der Besatzungs- und Passagierliste 

zu fordern. 

Die zusätzlich geforderte Besatzungs- und Passagier
l i s t  e i s  t nach erfolgter Eingangskontrolle links und 

bei Auslaufen des Schiffes rechts unter der letzten 

Eintragung mit dem Paßkontrollstempel zu versehen. 

Diese Besatzungs- und Passagierliste i s  t bei Auslau

fen des Schiffes gemeinsam mit den eingezogenen Land

gangsscheinen (sofern ihre Ausstellung entsprechend 

Abschnitt 111/12/1/2 erforderlich i s t  ) in einen Um
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schlag zu legen. Der Umschlag i s  t zuzukleben und die'; 

Klebestelle mit einem Paßkontrollstempelabdru J< zu 

versehen. 


Der verschlossene Umschlag i s  t dem Kapitän mit dem 

Hinweis zu überreichen, ihn bei Einlaufen in den 

darauffolgenden Hafen der Paßkontrolle zu übergeben. 


Bei Einlaufen i s  t der verschlossene Umschlag von der 

Paßkontrolleinheit zu öffnen. 

Die Eingangskontrolle wird auf die Erweiterung der 

im Umschlag befindlichen Landgangsscheine für das 

zutreffende Stadtgebiet entsprechend den Festlegun

gen der Ziffer 3. des Abschnittes III/12/1/3 be

schränkt . 


Das Exemplar der im Umschlag enthaltenen Listen i s  t 

bei der Eingangskontrolle links unter dem Paßkon

trollstempel der PKE des vorangegangenen Hafens und 

bei der Ausgangskontrollo rechts unter dem Ausreise

stempel der Paßkontrolloinheit des vorher angelau

fenen Hafens mit dem Paßkontrollstempel zu versehen. 


Bei Schiffen der VR Polen, die mit Passagieren im 

iVechselverkehr zwischen Häfen der VR Polen und den 

Häfen Saßnitz, Stralsund, Wolgast und Ockermünde 

- ohne Zwischenaufenthalte in Häfen dritter Staa
ten - verkehren, sind keine Ein- und Ausgangskon
trollen entsprechend den Prinzipien der Ziffern 

1.1. - 4.4. durchzuführen. 


Die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Schiffs
tagebuch bzw. in .die Musterrolle zur Klärung von 

Vorkommnissen werden von dieser Festlegung nicht 
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berührt. Die Kontrolle der Besatzungsangehörigen und 

der Passagiere erfolgt entsprechend den Festlegungen 

des Abschnittes II1/2/2 nach Verlassen bzw. vor Be

treten des Schiffes durch die Paßkontrolleinheit. 


6.	 Ausländische Kriegsschiffe, Hilfsschiffe ausländischer 

Seekriegsflotten und bewaffnete Schiffe des Fischerei

schutzes anderer Staaten sind nicht durch die Paßkon

trolleinheit abzufertigen. . 


7.	 Bei Eisenbahnfährschiffen, Postschiffen und Kabellegern 

sind keine Ein- und Ausgangskontrollen nach den Prinzi

pien der Ziffern 1.1. - 4.4. durchzuführen. 


7.1.	 Der Kapitän des eingelaufenen Schiffes wird, außer 

bei Eisenbahnfährschiffen, durch den Leiter der Kon

trollgruppe begrüßt. 

Dem Kapitän i s  t mitzuteilen, daß auf Antrag Landgang 

für Besatzung und Passagiere gewährt wird, sofern' 

diese im Besitz dafür gültiger Reisedokumente sind. 


Der Antragstellung auf Landgang i s  t mit der Übergabe 

von je zwei Exemplaren der Besatzungs- und Passagier

l i s t  e Genüge getan. 


7.2.	 Vor dem beabsichtigten Auslaufen verabschiedet - außer 

bei Eisenbahnfährschiffen - der Leiter der Kontroll

gruppe den Kapitän und gibt das Schiff zum Auslaufen 

f r e i  . 


7.3 	 Der Grenzübertritt und die Kontrolle von Besatzungs
mitgliedern der Eisenbahngüterfähren der UdSSR an 
der Grenzübergangsstelle Mukran erfolgt entsprechend 
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den im Abschnitt III/12/1/2, Ziffer 4.2., getroffenen 

Festlegungen. 


Auf den zwischen Mukran und Klaipada verkehrenden E i 

senbahngüterfähren der DDR und der UdSSR mitfahrenden 

Passagieren* i s  t das Überschreiten der Staatsgrenze 

der DDR auf See zu gestatten, wenn sie 


- im Besitz der erforderlichen Reisedokumente (vgl. 

Abschnitt III/2/1) 


- auf einer Passagierliste aufgeführt 


^ sind. 


Das Verlassen und Betreten der Grenzübergangsstelle 

Mukran i s  t Passagieren der obengenannten Eisenbahn

güterfähren nur zu gestatten, wenn festgestellt wur

de, daß diese Voraussetzungen gegeben sind. Die für 

die Ein- und Ausreisekontrolle erforderlichen Passa

gierlisten sind wie in den Ziffern 2.2. und 2.3. 

des Abschnittes II/5/1/1 festgelegt zu fordern. 


Die Reisedokumente und Passagierlisten sind entspre

chend den dafür geltenden Festlegungen mit Paßkon

trollstempel zu versehen. Die Passagierliste ver

bleibt bei der PKE. 


x Die zwischen Mukran und Klaipeda verkehrenden Eisenbahn

güterfähren der DDR und der UdSSR können nur von Passa

gieren, deren Reise aus dienstlichen Gründen im Zusam

menhang mit der Abwicklung des Fährverkehrs erfolgt, ein

schließlich von Familienangehörigen der Mitarbeiter der 

"Vertretung der Litauischen Seereederei in Mukran (DDR)" 

benutzt werden. 
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Bei Wasserfahrzeug..-.-,, deren Liegezeit voraussichtlich 

8 Stunden nicht überschreitet und unter der Vorausset

zung, daß kein Landgang beantragt wurde und keine Ver

änderung in der Besatzung des Schiffes eingetreten i s t  , 

kann in Abstimmung mit dem GZA auf eine Ausgangskontrolle 

verzichtet werden. 


Seepassagierschiffe können auf der Grundlage von Verträ

gen über die Inanspruchnahme touristischer Leistungen 

durch die Passagiere die Grenzübergangsstellen Warnemünde 

(Passagierkai) anlaufen. 

Bei der Ein- und Ausgangskontrolle von Seepassagierschif

fen sind die Seefahrtsbücher, Pässe bzw. Personalausweise 

der Besatzungsmitglieder und Passagiere nicht zu fordern. 

Für im Rahmen von Reisegruppen auf Seepassagierschiffen 

sozialistischer Staaten einreisende Passagiere, für die 

Befreiung von der Visapflicht besteht, sind keine Passa

gierlisten zu fordern. 

Für die Eingangskontrolle von Seepassagierschiffen, deren 

Passagiere zu einem touristischen Kurzaufenthalt zwecks 

Teilnahme an den vom Reisebüro der DDR vermittelten Leistun 

gen einreisen und der Visapflicht unterliegen (vgl. auch 

Abschnitt III/11/2/2) gelten darüber hinaus ergänzend bzw. 

abweichend von den Festlegungen der Ziffern 1.1. - 2.4. 

folgende Regelungen: 


- Besatzungslisten gemäß Ziffer 1.1.1. sind bei der Ein

gangskontrolle in 3-facher Ausfertigung entgegenzuneh

men, 


- als Passagierlisten sind vom Verantwortlichen des Reise

veranstalters Teilnehmerlisten in 3-facher Ausfertigung 

und getrennt entsprechend der gruppenmäßigen Aufteilung 

der Passagiere zwecks Teilnahme an den vermittelten tou-
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ristischen Leistungen entgegenzunehmen und sie müssen 

mindestens Namen, Vornamen und die Geburtsdaten der Pas

sagiere enthalten, 


- es erfolgt eine Absprache zwischen dem Verantwortlichen 

des Reisebüros der GDR und dem Verantwortlichen des Rei

severanstalters sowie dem Kapitän oder dessen Beauftrag

ten zu Fragen der organisation der Ein- und Ausreise der 

Passagiere (z. B. Beginn des Verlassens des Schiffes, 

Reihenfolge der einzelnen Reisegruppen), 


-	 im Gespräch mit dem Kapitän des Schiffes oder dessen Be

auftragten i s  t zu prüfen, ob Besatzungsmitglieder die Ab

sicht haben, an den touristischen Programmen teilzunehmen 

und gegebenfalls sind in Verbindung mit dem Verantwort

lichen des Reisebüros der DDR die dafür geltenden Bedin

gungen zu erläutern. 


Bei der Ausgangskontrolle i s  t der Verantwortliche des Reise

veranstalters sowie der Kapitän oder dessen Beauftragter 

ua Mitteilung bzw. um Feststellung zu bitten, ob die ein

gereisten Passagiere bzw. Besatzungsmitglieder vollzählig 

auf das Schiff zurückgekehrt sind. Wird festgestellt, daß 

bei einzelnen Passagieren oder Besatzungsmitgliedern noch 

Kontroll- bzw. Abfertigungshandlungen erforderlich sind, 

sind diese während der Ausgangskontrolle vorzunehmen. 
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Genehmigung von Landgang 


1.	 Die PKE an den Grenzübergangsstellen der See- und 

Fährhäfen der DDR sind befugt, Seeleuten und Schiffs

passagieren anderer Staaten, einschließlich der BRD 

und Westberlins, Landgang zun Besuch des angelaufenen 

Hafenortes zu genehmigen. 

Wird Schiffen, einschließlich Kleinfahrzeugen und Fäh

ren, durch die Hafenämter Wismar, Rostock, Stralsund 

und Saßnitz die Einlaufgenehmigung zwecks Gewährung 

eines Notaufenthaltes e r t e i l t  , kann den auf diesen 

Fahrzeugen befindlichen Personen ebenfalls Landgang 

genehmigt werden. 


2.	 Zum Landgang berechtigen: 


- bei Seeleuten der UdSSR, CSSR, VR Polen, Ungarischen 

VR, SR Rumänien, VR Bulgarien, Mongolischen VR, Re

publik Kuba, SR Vietnam, KDVR und SFR Ougoslawien 

das Seefahrtsbuch (Seeleute dieser Staaten - außer 

Seeleute der KDVR und der SFR Ougcslawien - die Be
sutzungsmitglieder von Unter der Flagge anderer Staa

ten fahrender Schiffe sind, i s  t der Landgang, sofern 

sie im Besitz von Seefahrtsbüchern ihres Heimatstaa

tes oder Pässen ihres Heimatstaates, die zur visa

freien Einreise berechtigen, ebenfalls ohne Land

gangsschein zu gestatten; unabhängig davon, ob a l l  e 

oder nur ein T e i  l der Besatzungsmitglieder Bürger 

dieser Staaten sind); 


- bei Seeleuten a l l e  r anderen Staaten der Landgangs

schein; 
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- bei Schiffspassagieren aus Staaten, mit denen die 

Befreiung von der Visapflicht vereinbart i s t  , deren 

Reisedokumente, wenn diese gemäß Abschnitt II1/2 

zur visafreien Einreise in die DDR berechtigen; 


- bei Passagieren auf	 Frachtschiffen sowie bei Per

sonen auf Kleinfahrzeugen und Fähren, denar. Not

aufenthalt gewährt wurde, das Visum zur Ein- und 

Ausreise gemäß Abschnitt III/11/2/3, sofern sie 

nicht im Besitz von Reisedokumenten, die zur visa

freien Einreise berechtigen, sind. 


Passagieren auf Seepassagierschiffen, die der Visa

pflicht unterliegen, i s  t der individuelle Landgang 

nicht zu gestatten. Sie können nur zur Teilnahme an 

den vom Reisebüro der DDR vermittelten Leistungen 

und Programmen einreisen und benötigen dafür ein 

Visum gemäß Abschnitt III/11/2/2. 


3* Der Landgang von Besatzungsmitgliedern ausländischer 
Kriegsschiffe, Hilfsschiffe ausländischer Seekriegs
flotten und von bewaffneten Schiffen des Fischerei
schutzes anderer Staaten wird durch den zuständigen 
Standortältesten der Volksmarine genehmigt. 

4.1.	 Besatzungsmitgliedern von Eisenbahnfährschiffen Däne

marks und Schwadens i s  t zur Durchführung dienstlicher 

Aufgaben das Betreten der Grenzübergangsstellen Warne

münde bzw. Saßnitz ohne Landgangsschein zu gewähren, 

wenn Dienstausweise der Dänischen Staatsbahn bzw. der 

Schwedischen Staatsbahn vorgewiesen werden. 

Das Oberschreiten der Paßkontrollinie i s  t nicht zu 

gestatten. 
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4.2.	 Besatzungsmitgliedern der Eisenbahngüter fähren der UdSSR 

i s t das Verlassen und Betreten der Grenzübergangsstelle 

Mukran zu gestatten, wenn sie im Besitz ihres Seefahrts

buches sind und wenn sie in der vom Kapitän des Schiffes 

bzw. dessen Beauftragten nach Einlaufen im Fährhafen über
gebenen Besatzungsliste eingetragen sind. 


.	 Das g i l t auch für Besatzungsmitglieder, die während der 

Liegezeit der Fähre im Hafen zwecks eines zwischenzeit

lichen Aufenthaltes außerhalb der Grenzübergangsstelle 

das Territorium der Grenzübergangsstelle verlassen und 

wieder betreten. 


Die Besatzungsliste i s  t mit Paßkontrollstempel zu ver

sehen und r e c h t z e i t i g vor Auslaufen der Eisenbahngüter

fähre dem Kapitän des Schiffes bzw. dessen Beauftragten 

zurückzugeben. 


Besatzungsmitglieder, die wegen einer dringenden s t a t i o 

nären medizinischen Behandlung in der DDR verbleiben, 

sind nach Information der Vertretung der Litauischen See

reederei im Fährhafen Mukran auf der Besatzungsliste zu 

streichen. Bei Rückreise mit einem Fährschiff erfolgt die 

Eintragung dieses Besatzungsmitgliedes in die Besatzungs

l i s t  e durch die Vertretung der Litauischen Seereederei. 


5.	 Kapitäne und Besatzungsmitglieder von Schiffen der Staa
ten,	 die der Wiener Konvention über Konsularische Bezie

hungen beigetreten sind bzw. mit denen in Konsularverträgen 

spez i e l l e Regelungen für das Aufsuchen ihres Konsuls ver

einbart wurden*, sind berechtigt, während der Liegezeit 


Die betreffenden Staaten - es sind die überwiegende Mehrzahl 

a l l e r Staaten - können durch die Mitarbeiter des PM aus den 

Anlagen 5 und IS> der DV Nr. 40/74 des Ministers des Innern und 

Chefs der DVP entnommen werden. 
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ihres Schiffes im Hafen ihren Konsul aufzusuchen.' Sie 

haben zu diesem Zweck bei dem für den Liegeort zustän

digen VPKA, PM, eine Aufenthaltsberechtigung einzuholen. 

Die Aufenthaltsberechtigung wird vom VPKA, PM, sofort mit 

einer Gültigkeit für das gesamte Gebiet der DDR, jedoch 

nur für den unbedingt benötigten Zeitraum, auf dem Land

gangsschein bzw. in das Seefahrtsbuch e r t e i l t  . 

Die VPKÄ, PM, sind angewiesen, die PKE des betreffenden 

Hafens und die zuständige KD darüber umgehend zu verstän

digen . . ' • 
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Erteilung von Landgangeecheinen 


1. 	 Landgangsecheine werden von den PKE an den Grenz

übergangsstellen der Seehäfen auf Antrag des Kapi

täne an Seeleute aus Staaten, deren Seefahrtsbuch 

nicht zum Landgang berechtigt (siehe III/12/1/2, Z i f 

fer 1.) e r t e i l t  . 


Landgangsscheine können auch von den PKE in den Fähr

häfen an Besatzungsmitglieder von Fährschiffen sowie 

an die Beschäftigten der dazugehörenden Restaurations

betriebe auf deren mündlichen Antrag e r t e i l t werden. 


1.1.	 Landgangsecheine können e r t e i l t werden, wenn 


- Seeleute im Besitz eines Seefahrtebuches bzw. eines 

Reisepasses und in die Besatzungsliste eingetragen 

sind (gegebenenfalls sind gemäß den Festlegungen der 

Ziffern 1.1.3. und 1.1.4. des Abschnittes III/12/1/1 

auch die Eintragungen in der Musterrolle und im 

Schiffstagebuch zu prüfen); 


- Besatzungsmitglieder der Eisenbahnfährschiffe sowie 

die Beschäftigten der dazugehörenden Restaurations

betriebe im Besitz von Seefahrtebüchern bzw. Reise

pässen sind• 


Identitätsbescheinigungen können gemäß den bestehenden 

Festlegungen e r t e i l t werden. 


1.2. Bei Seeleuten, die auf Schiffen eines anderen als ihree 

Heimatstaates angemustert und im Besitz eines Seefahrts

buches des Staates, unter dessen Flagge das Schiff fährt. 
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sind, i s  t dieses a l s Personaldokument anzuerkennen. 

Entsprechend diesem Grundsatz i s  t bei Westberlinern, 

die a l s Seeleute auf einem Schiff der BRD tätig und 

im Besitz eines Seefahrtsbuches der BRD (als Wohnort 

i s t "Berlin'* eingetragen) sind, dieses als Personal

dokument anzuerkennen. 


2.1.	 Durch die Paßkontrolleinheit sind auf der Vorderseite 

des Landgangsscheines einzutragen: 


- Nummer der Besatzungs- bzw. Passagierliste (oberer 

Rand); 


- Nummer des Reisedokumentos (die nicht zutreffende 

Dokumentenart i s  t zu streichen); 


- Schiffsname; 


- der zutreffende Aufenthaltsort. 


2.2.	 Mitreisende Kinder, die in den Reisedokumenten eines 

Elternteiles eingetragen sind und die kein eigenes 

Reisedokument besitzen, sind auf der Vorderseite des 

Landgangsscheines des betreffenden E l t e r n t e i l s unter

halb des Schiffsnamens anzahlmäßig einzutragen. 


2.3.	 Nach Ausstellung i s  t der Paßkontrollstempel auf dem 

Landgangsschein unten links anzubringen. Die Unter
schriftsleistung hat mit Faksimile zu erfolgen. 

Auf den Besatzungslisten i s  t zu jeder Person die 

Nummer des an sie ert e i l t e n Landgangsscheines zu 

vermerken. 
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3.	 Bei Landgangsacheinen von Seeleuten, deren Schiff 

von einem Hafen der DDR in einen anderen Hafen der 

DDR ohne Zwischenaufenthalt im Ausland versegelt 

(vgl. auch Abschnitt III/12/1/1, Z i f f e r 4 )  . i s  t 

durch die PKE des anderen Hafens der bisherige 

Hafenort zu streichen und der neue Hafenort auf 

dem Landgangsechein einzutragen. 


4.	 Der Landgangsschein berechtigt zum Landgang und zum 

Aufenthalt in der Hafenstadt ohne Obernachtung wäh

rend der Liegezeit des Schiffes. 


5.	 Personen mit Landgangsschein ohne Obernachtung sind 

von der polizeilichen Meldepflicht befreit. 


6. 	 Bei der Ausgangsabfertigung sind die Landgangsscheine 

einzuziehen, auf Vollständigkeit zu prüfen und abzu

legen . 
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D E U T S C H  E D E M O K R A T I S C H  E R E P U B L I K 

f/->- GERMAN D E M O C R A T I  C R E P - H B L I  C \  . 

G r e n z ü b e r g a n g s s t e l l e P F  | 0000(100 
U J JFrontier crossing-point " v •  U U U U U U  U 

®' • LANDGANGSSCHE1N  - ' £ 

.SHORE PERMIT ; ; : V: . :  ; 

Nur gü l t i g in Verbindung mit dem R e i s e p a ß / Scefabrfsbuch 
Val id only in connection with the passport / sailor's rcgis tra- . ] 
tinn hook v , -_v

:- :• Nr._____ 'U LJ." 
Der Inhaber ist berechtigt, sich im Stadtgebiet von . 

The bearer is entitled to stay in the urban area of 

' - w ä h r e n  d der Liegezeit des .  v \ 

, during the lay-days of •• . 

• >: MS _ : ' 'ill • ?\ 
\ * • > • ' •  . . . 

/ aufzuhalten. ' ,' .'-V
/' E i  n Mißbrauch wird g e m ä  ß § 2 1  3 des S tGB der D D  R bestraft 

: Misuse wi l l be prosecuted according to article 213 of the penal 

code of the G D  R . . . . . . .  . 

; > .;, ; \ Unterschrift des Inhabers 
: 1 1  > ; . •;.....' V Signature ot the bearer 

Stempel \ 

; Loiter der Paßkontrolle 

Head of the passport inspection 
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Reisen von Seeleuten anderer Staaten auf dem Land- oder 

Luftweg ' ' 


1.	 Die Ein- oder Ausreise von Seeleuten anderer Staaten, 

einschließlich der BRD, auf dem Land- oder Luftweg 

kann erfolgen 


- bei Havarie, Eis oder anderen Gründen, die eine 

Weiterfahrt des Schiffes unmöglich machen; 


- aus beruflichen familiären oder gesundheitlichen 

Gründen; 


- bei Neubesetzung und Ergänzung der Besatzung eines 

Schiffes oder Abmusterung von Besatzungsmitgliedern; 


- bei Vorliegen anderer Gründe, 


2.1. Die Ein-, Aus- und Durchreise von Seeleuten der Staaten, 

mit denen die Befreiung von der Visapflicht für Reisen 

auf dem Land- oder Luftweg vereinbart wurde, i s  t zu ge

statten, wenn sie im Besitz der entsprechenden Dokumen

te sind (siehe Anlage). Ein Visum i s  t nicht erforderlich, 


2.2. Die Ein- oder Ausreise von Seeleuten der Staaten, mit 

denen keine Vereinbarungen über die Befreiung von der 

Visapflicht bei Reisen auf dem Land- oder Luftweg be

stehen, i s  t zu gestatten, wenn sie im Besitz eines 

Passes oder Seefahrtsbuches mit einem Visum zur Ein

reise bzw. zur Ausreise sind. 

Visa zur Einreise sind von der PKE nur zu erteilen, 

wenn ein Berechtigungsschein zum Empfang eines Visums 

vorgewiesen wird oder eine fernschriftliche Genehmi

gung des für den Hafen zuständigen VPKA vorliegt. 

(Liegt weder ein Berechtigungsschein noch eine fern

s c h r i f t l i c h e Genehmigung vor, i s  t die PKE des See
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hafens, in dem das Schiff des Seemanns l i e g t , in Kennt

nis zu setzen; das Visum i s  t erst zu erteilen, wenn von 

dieser PKE die Zustimmung des VPKA bzw. des VEB Schiffs

maklerei mitgeteilt wird.) 


Anträge auf Visa können vom Leiter des VEB Schiffs

maklerei Rostock oder den Leitern der Nebenstellen 

und Agenturen des VEB Schiffsmaklerei bei dem fur 

den S i t z ihrer Dienststelle zuständigen VPKA gestellt 

werden 


Visa zur Ausreise werden von den VPKÄ in den Paß und 

wenn ein solcher nicht vorhanden i s t  , in das Seefahrts

buch e r t e i l t  . In Verbindung mit der Visaerteilung wird 

eine entsprechende Zählkarte übergeben. 


Im Oberseehafen Rostock i s  t der Leiter der VP-Meldestelle 

befugt, über Ausreisen zu entscheiden und Visa zur Aus

reise zu erteilen. (Die Siegelung erfolgt mit großem 

Dienstsiegel des VPKA.) 


1. Bei Seeleuten, die v i s a f r e i ein-, aus- oder durchreisen, 

i s  t der Paß bzw. das Seefahrtsbuch - und sofern ein 

Dienstauftrag erforderlich i s  t auch dieser - mit Paß

kontrollstempel zu versehen (auch bei Ankunft bzw. Ver

lassen des Hafens). 


2 .	 Seeleute, die mit Visum auf dem Land- oder Luftweg ein
reisen, sind gemäß den dafür geltenden Festlegungen 
einreisemäßig abzufertigen. 

«Die Ausreiseabfertigung hat bei Ankunft des auf dem 

Land- oder Luftweg eingereisten Seemannes im Hafen ge

mäß den dafür geltenden Festlegungen zu erfolgen. 
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Eine Aufenthaltsberechtigung und ein Ausreisevisum 

sind nicht erforderlich. 


3.3.	 Seeleute, die mit Visum auf dem Land- oder Luftweg 

ausreisen, sind bei Verlassen des Hafens mit der ent

sprechenden Zählkarte (Einbehalten und Abstempelung 

des Einreiseteils, Abstempelung des Ausreiseteils) 

und durch Anbringen des Paßkontrollstempels auf einer 

leeren Seite des Passes bzw. Seefahrtsbuches einreise 

mäßig abzufertigen. 

Bei Verlassen der DDR is t der Ausreiseteil der Zähl

karte sowie das Visum zur Ausreise gemäß den dafür 

geltenden Festlegungen ausreisemäßig abzufertigen. 


4. 	 Für die Ausreise von Personen, die sich auf Fahrzeugen,

denen Notaufenthalt gewährt wurde, befinden, auf dem 

Land- oder Luftweg gelten diese Festlegungen analog. 
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Staaten, mit denen die Befreiung von der Visapflicht verein

bart wurde 


Staat: 


VR Polen 

CSSR 

SR Rumänien 

Ungarische VR 

VR Bulgarien 

DR Sudan 

VDR Jemen 

AR Ägypten 

UdSSR 


Republik Kuba, 


SR Vietnam 


Republik Indonesien 


notwendige Dokumente 


Seefahrtsbuch 

und Dienst

auftrag II 


u 

u 

M 

I  I 

H 

Seefahrtsbuch mit Eintra

gung der entsendenden 

Dienststelle über das Ziel 

der Reise und dem Hinweis, 

daß diese Reise im dienst

lichen Auftrag erfolgt 

Seefahrtsbuch ("Pasaporte 

de Marino") 

Seefahrtsbuch und Dienst

auftrag (aus dem Reise

z i e  l und Reisezweck er

sichtlich sein müssen) 

Seefahrtsbuch ("Buku 

Pelant") und Dienstauftrag 

Die Befreiung von der Visa 

pflicht besteht jedoch nur 

wenn die Inhaber Staats

bürger der Republik Indo

nesien sind. 
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Oberschreiten der Seegrenze zu Fahrten, die nicht in Ter r i 

torialgewässer anderer Staaten führen 


1. Zum	 Überschreiten der Seegrenze durch Ausländer, die 

sich ständig oder zeitweilig in der DDR aufhalten, be

rechtigt 


-	 die Aufenthaltserlaubnis (bei Ausländern mit ständigem 

Wohnsitz in der DDR) 


-	 der Heimatpaß oder der Vorläufige Personalausweis, 

Vordruck PM 12, (bei Ausländern, die sich zeitweilig 

in der DDR aufhalten) 


in Verbindung mit einer "Berechtigung zum Überschreiten 

der Seegrenze der DDR", Vordruck PM 19. 


2. Die Nummer des betreffenden Personaldokumentes muß auf 

der "Berechtigung ..." eingetragen sein. 

Bei Erteilung einer "Berechtigung ..." zu einem Paß 

werden auf der "Berechtigung ..." die Worte "PA der DDR" 

gestrichen und darüber das Wort "Paß" vermerkt. 


3.	 Ansonsten gelten die Festlegungen des Abschnittes II/5/3. 

Eine Abstempelung der Pässe bzw. eventuell vorhandener 

Visa sowie eine Abfertigung eventuell vorhandener Zähl

karten hat nicht zu erfolgen. 


Muster der "Berechtigung ..."»Vordruck PM 19, siehe Ab

schnitt II/5/3. 
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Binnenschiffer der VR Polen und der CSSR 


1  .	 Binnenschiffern der VR Polen und der CSSR 30wie deren 
Angehörigen i s  t der Grenzubertritt auf Binnenschiffen 
sowie auf dem Land- oder Luftweg zu gestatten, wenn 
sie im Besitz eines Dokumentes gemäß Abschnitt III/2/2 
bzw. III/2/3, Ziffer 2, sind. 
Die Abfertigung der Dokumente hat entsprechend den im 
Abschnitt III/B/1 getroffenen Festlegungen zu erfolgen. 

2.1.	 Die Festlegungen der Ziffer 1 gelten auch für Binnen

schiffer der CSSR, die auf Binnenschiffen der DDR einge

setzt sind. Vor Gestatten der Ausreise nach der BRD bzw. 

Westberlin i s  t insbesondere zu prüfen, ob in den Schif
ferdiBnstbüchern die dafür notwendige Berechtigung der 

zuständigen Organe der CSSR vorhanden i s t  . 


2.2.	 Bürgern der CSSR, die aus dienstlichen Gründen auf 

Binnenschiffen der CSSR und der BRD reisen und kein 

Schifferdienstbuch der CSSR besitzen, i s  t die Ein- bzw. 

Durchreise zu gestatten, wenn 


- sie im Besitz eines gültigen Passes der CSSR sind 

- sie in der Bordliste eingetragen sind und 

- wenn bei Weiterreisen nach der BRD und Westberlin 


die gesonderte Ausreisegenehmigung vorhanden und 

dafür gültig i s t  . 
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Ein- und Durchreise auf Binnenschiffen nichtsozialistischer 

Staaten und Westberlins 


1.	 Die PKE der Grenzübergangsstellen der Binnenwasserstraßen 

haben die Einreise von Besatzungsmitgliedern von Bin

nenwasserfahrzeugen nichtsozialistischer Staaten und 

Westberlins einschließlich deren Familienangehörigen 

zu gestatten, wenn sie 


x 

- im Besitz eines von einer Auslandsvertretung der DDR 


oder einer PKE erteilten Visums zur mehrmaligen Ein-

und Ausreise und 


- in der Bordliste eingetragen 


sind. 


Die PKE sind befugt, 


- Besatzungsmitgliedern von Binnenwasserfahrzeugen nicht 

sozialistischer Staaten und Westberlins einschließlich 

deren Familienangehörige die Ein- und Ausreise bzw. 

die Durchreise 


- Begleitpersonen von im Schlepp beförderten Sportboo

ten und anderen individuellen Wasserfahrzeugen den 

Transit zwischen der BRD und Westberlin (zur Beför

derung von Sportbooten vgl. auch Abschnitt IV/4/2/5, 

Z i f f . 4.) 


Die Botschaft der DDR in Den Haag e r t e i l t an niederlän

dische Binnenschiffsbesatzungen, die im Auftrag der Firma 

IMOG fahren, Visa zur mehrmaligen Ein- und Ausreise mit 

einer Gültigkeit von 6 Monaten. 
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zu genehmigen und Visa entsprechend den nachfolgenden 

Festlegungen zu erteilen, wenn 


- sie im Besitz eines gültigen Passes bzw. eines anderen 

gültigen Personaldokumentes sind oder eine IB erwerben 


- für das Binnensüässerfährzaug  a u ß e r für Binnenwssser— —

fahrzeuge der BRD und Westberlins - eine gültige "Er

laubnis zum Befahren der Binnengewässer der Deutschen 

Demokratischen Republik" vorliegt und 


- die Besatzungsmitglieder und deren Familienangehörige 

in der Bordliste eingetragen sind. 


. An den Grenzübergangsstellen Britzer Zweigkanal und 

Marschallbrücke i s  t in Durchsetzung des für die Spree
Oder-Wasserstraße zwischen km 15,6 (Marschallbrücke) 

und km 17,6 (Mühlendammachleuse) verfügten Verkehrs

verbotes der Transit von Binnenschiffen mit gefähr

lichen Gütern nicht zu gestatten. (Das Verkehrsverbot 

gemäß § 184 Abs. 2 der BWVO i.d.F, der AO Nr. 3 vom 

30« 10a 1981 bezieht sich auf die in den Anlagen 4 

und 5 zur BWVO genannten feuergefährlichen und ex

plosiven Stoffe und erfaßt, soweit es s i c h dabei um 

brennbare Flüssigkeiten handelt, solche mit einem 

Flammpunkt bis einschließlich 100 °G; nicht jedoch 

solche mit einem Flammpunkt über 100 °C wie z. 8, 

sogenanntes "schweres Heizöl".) 


Entladenen Binnenschiffen, die gefährliche Güter ge

laden hatten, i s  t die Durchfahrt zwischen den Grenz

übergangsstellen Marschallbrücke und Britzer Zweig

kanal nur zu gestatten, wenn die Tankschiffe bzw. 
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Ladungsbehälter entgast oder mit Inertgas gefüllt 

sind und darüber ein entsprechender Nachweis an Bord 

mitgeführt und dem GZA vorgewiesen wird. 


(Eine im E i n z e l f a l l erforderliche Inertisierung er
folgt durch Füllung mit Stickstoff bis zu einem Rest
sauerstoff gehalt von 10 %, so daß zur Erhaltung des 
Inertisierungseffektes Inhaltskontrollen der i n e r t i 
sierten Laderäume bzw. Ladungsbehälter nicht möglich 
sind. An den Ladeluken i n e r t i s i e r t e r Laderäume werden 
im Eingang Zollverschlüsse angelegt. Sollte ausnahms
weise eine Inhaltkontrolle notwendig werden, hat diese 
nach zentraler Abstimmung zwischen der HA VI und der 
Zollverwaltung der DDR nur unter Beachtung der entspre
chenden Sicherheitsvorkehrungen für die zur Kontrolle 
eingesetzten Angehörigen des GZA zu erfolgen.) 

Bei Genehmigung der Einreise (in Häfen der DDR werden 

Güter be- oder entladen) i s  t 


- Besatzungsmitgliedern von Binnenwasserfahrzeugen der 

BRD und Westberlins und deren Familienangehörigen ein 

Visum zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) für 3 Monate; 


- Besatzungsmitgliedern	 von Binnenwasserfahrzeugen 
anderer Staaten als der BRD und deren Familienange
hörigen ein Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig) 
mit einer Gültigkeit entsprechend der vorgesehenen 
Dauer der Reise oder f a l l s vom Schiffsführer aus
drücklich gewünscht, auch ein Visum zur Ein- und 
Ausreise (mehrmalig) mit einer Gültigkeit bis zu 
höchstens 3 Monaten und nicht über die Gültigkeit 
der Erlaubnis zum Befahren der Binnengewässer der 
DDR hinaus 

zu e r t e i l e n  . 




 43
III/12/2/2 A : n h ß  9y y y » <j 6 Seite 4 

In die Visa i s  t der Vermerk "Warentransporte mit Bin

nenschiffen" einzutragen. Die im Abschnitt III/5/16 

festgelegten Prinzipien sind zu beachten. 


Die Visa zur Ein- und Ausreise berechtigen nicht zur 

Durchreise. 


3« Bei Genehmigung von Transitreisen i s  t ein Transitvisum 

zur einmaligen Durchreise als Anlage entsprechend den 

getroffenen Festlegungen über den Einsatz der Vordrucke 

A 19/1 - A 19/13 (vgl. Abschnitt I I I / 9 / 4  , insbesondere 

Anlagen la - 2d) zu erteilen. 


Transitreisen, bei denen Westberlin durchfahren wird, 

einschließlich Transitreisen zwischen der BRD und West

berlin bei Nutzung des Teltow-Kanals (Grenzübergangs

stellen Cumlosen bzw. Buchhorst, Nedlitz, Dreilinden, 

Kleinmachnow bzw. in umgekehrter Richtung) gelten als 

eine einmalige Durchreise, sofern die Durchreise in 

Westberlin für nicht mehr als 36 Stunden unterbrochen 

wird. Das für diese Durchreise zu erteilende Transit

visum mit Kontrollabriß (vgl. Abschnitt I I I / 9 / 4  , An-


x
 läge ib) - an den Grenzübergangsstellen Cumlosen und 

Buchhorst in jedem Falle, also ohne zu prüfen, ob der 

Transit nach Westberlin unter Nutzung des Teltow-Kanals 

erfolgen s o l  l oder nicht - i s  t ausreichend. Wurde die 

Transitreise in Westberlin für mehr als 36 Stunden 

unterbrochen, i s  t ein erneutes Transitvisum ohne Kon

trollabriß (vgl. Abschnitt I I I / 9 / 4  , Anlage la) zu er

teilen. 




An der Grenzübergangsstelle Kleinmachnow i s  t bei der 

Visaerteilung für den Transit nach Westberlin bzw. 

nach der BRD von den Angaben der Schiffsführer auszu
gehen/* 


4.	 Binnenschiffe mit Ladung oder Order für Häfen in der 

DDR bzw. mit Ladung aus Häfen in der DDR, deren Fahrt 

in bzw. aus der DDR über Westberlin erfolgt, sind bei 

Benutzung der Binnenwasserstraßen zwischen der BRD 

und Westberlin sowie des Teltow-Kanals zwischen den 

Grenzübergangsstellen Kleinmachnow und Dreilinden nach 

den für den Transit auf diesen Relationen jeweils gel

tenden Festlegungen zu behandeln. 


Binnenschiffe, die von der VR Polen kommend in West

berlin die Transitreise für mehr als 36 Stunden unter

brochen haben, sind in Nedlitz nach den für den Tran

s i  t zwischen der BRD und Westberlin geltenden Bestim

mungen zu behandeln. 


Räumen Schiffsführer bei der Beantragung von Transitvisa 

für den Transit nach der BRD die unter Umständen bestehende 

Möglichkeit neuer Order vor Erreichen der Grenzübergangs

s t e l l  e Nedlitz ein, kann dieser Hinweis bei der Visaertei

lung im Regelfall unberücksichtigt bleiben. Nr wenn in 

einem solchen F a l  l bei einem zollverschlußsicheren mit 

Zollverschlüssen versehenen Binnenschiff der dann für den 

Transit nach der BRD erforderliche Warenbegleitschein, in 

dem das Transportmittel als "leer" bezeichnet wird, nicht 

vorgewiesen werden kann, hat lediglich eine Abfertigung 

zum Transit nach Westberlin zu erfolgen. 
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Meldepflicht über Ein- und Durchfahrten von Binnenschiffen 

der BRD und Westberlins • 


1 . . 	 Ober al l e einfahrenden Binnenschiffe der BRD und West 
berlins - außer Binnenschiffe, die im Transit zwischen 
der BRD und Westberlin und von Westberlin nach Westber
l i  n verkehren - sind bis spätestens 3 Stunden nach Ein
fahrt f e r n s c h r i f t l i c h nachstehend angeführte Angaben 
Über die Abteilung VI der BV on d i e t e r r i t o r i a  l z u s t ä n 
d i g e BDVP - Operativer Diensthabender - z  u melden: 

-	 Art des Binnenschiffes(Motorgüterschiff, Schubver

band usw.); 


-	 Name und Elchnummer des Binnenschiffes; 


-	 Anzahl der en Bord befindlichen Personen 


- Abfahrt von der Grenzübergangsstelle (Datum und Uhr
z e i t )  j 


'	 - Reiseziel (Ort der Be- oder Entladung bzw. Zielland). 


2* Zu den in Zi f f e r 1. genannten Binnenschiffen i s  t darüber 
hinaus an den Operativen Diensthabenden des VPKA, in 
dessen Bereich die jeweilige Grenzübergangsstelle l i e g t , 
unmittelbar nach Einschwimmen des Fahrzeugs eine inhalt
l i c  h g l e i c h e t e l e f o n i s c h e Vorausmeldung zu übermitteln. 
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Fahrtrouten, Liegeplätze und Landgang	 .' 


i  .	 Die für Binnenschiffe der BRD und Westberlins zugelas

senen Fahrtrouten und Liegeplätze sind der "Verfügung 

über Fahrtrouten und Liegeplätze für Binnenschiffe der 

BRD im Güterwechsel- und Transitverkehr" vom 30.10.81 

(Gesetzessammlung PK 1210/2) bzw. der "Verfügung über 

Fahrtrouten und Liegeplätze für Binnenschiffe der BRD 

und Berlin (West) im Transitverkehr zwischen der BRD 

und Berlin (West)" vom 20. 3. 1982 (Gesetzessammlung PK 

1210/3) zu entnehmen. 


2.	 Der Landgang i s  t Personen, die sich auf Binnenschiffen 

der BRD und Westberlins befinden, 


- bei Einreisen an den Orten, an denen der Güter

umschlag erfolgt sowie an den dafür zugelassenen 

Liegeplätzen 


- bei Durchreisen an den dafür zugelassenen Liege

plätzen 


v
gestattet.	 ' ' 


Die für den Landgang zugelassenen Liegeplätze sowie die 

für den Landgang geltenden Festlegungen sind den Anord

nungen über die Einrichtung von Liegeplätzen mit Land

gang	 (Gesetzessammlung PK 1211/1 und 1211/2) zu entneh
men . 


3.1. Die Genehmigung zum Landgang i s  t Personen, die sich auf 

Binnenschiffen der BRD und Westberlins befinden, bei 

Einreisen (in Häfen der DDR werden Güter be- oder ent

laden) von der PKE der Einreisegrenzübergangsstelle 

durch Anbringen des Stempels 


http:30.10.81
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j : 
"Berechtigt zum Landgang an Orten, an denen der 

Güterumschlag e r f o l g t , j e w e i l s von 07.OÜ - 24.00 

Uhr sowie an den dafür zugelassenen Liegeplätzen 

bis 24.00 Uhr" 


unterhalb des Visums im Paß bzw. bei Westberlinern auf 

der "Anlage zum Westberliner Personalausweis ( I n 

nenseite, l i n k s oben) zu e r t e i l e n . 


3.2.	 Bei Durchreisen i s  t die Genehmigung auf dem Transitvisum 

vermerkt. 


4.1.	 Bei außergewöhnlichen Ereignissen, wie Unfällen, Be

triebsstörungen, Erkrankungen oder Naturkatastrophen 

sowie nach Aufforderung oder mit Genehmigung der DVP 

sind Fahrtunterbrechungen und der Landgang auch an 

anderen geeigneten Plätzen gestattet. 

Der Schiffsführer hat die nächstgelegene D i e n s t s t e l l e 

der DVP über die Fahrtunterbrechung bei außergewöhn

lichen Ereignissen und die dafür maßgebenden Gründe 

unverzüglich zu unterrichten. 


4.2.	 In Fällen gemäß Z i f f e r 4.1. wird die Genehmigung zum 

Landgang durch die D i e n s t s t e l l e der DVP, bei der sich 

der Schiffsführer meldet, e r t e i l t  . I s  t der Antrag auf 


• Erteilung von	 Landgang nicht bei einem Gruppenposten 

der Wasserschutzpolizei g e s t e l l t , muß von der betref

fenden D i e n s t s t e l l e der DVP der für den Liegeort des 

Binnenschiffes zuständige Gruppenposten der Wasser

schutzpolizei konsultiert werden. 


Als Genehmigung zum Landgang wird der Kontrollschein, 

Vordruck WS 4, e r t e i l t  . 
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tätig sind, jedoch aus dienstlichen Gründen Dienst

stellen der Deutschen Reichsbahn in der Hauptstadt 

der DDR aufsuchen müssen, ausgestellt. 

Die vom Ministerium für Verkehrswesen ausgestellten 

Dienstaufträge müssen mit dem Dienstsiegel "DDR, 

Ministerium für Verkehrswesen Nr. 1" und die von 

der Reichsbahndirektion Berlin ausgestellten mit 

dem Dienstsiegel "Deutsche Reichsbahn, RBD Berlin, 

Nr. 1" versehen sein. 


3.2. Dienstaufträge werden mit Durchschrift ausgestellt 

(Durchschreibeverfahren mit blauem Kugelschreiber). 

Die jeweils angegebene Nummer des Dienstauf träges 

setzt sich aus 3 Zahlen zusammen: 


- die erste Zahl i s  t stets eine römische zwei ( I I )  , 

die zweite Zahl entspricht der laufenden Numerie

rung der ausstellenden Behörde, wobei das Mini
sterium für Verkehrswesen die Nummern 1 - 5  0 und 

die Reichsbahndirektion Berlin Nummern ab 51 be

nutzt, 


-
- die dritte ZahJ. entspricht dem Monat.


Die Durchschriften von Dienstaufträgen werden am Tage 

vor ihrer Gültigkeit durch Sonderkurier des Ministeriums 

für Verkehrswesen und der Reichsbahndirektion Berlin 

der PKE Bahnhof F ried rich s t raße übergeben. Kuriertage 

sind Montag bis Freitag in der Zeit von 16.00 bis 

16.30 Uhr. Durchschriften von Dienstaufträgen, deren 

Gültigkeit auf einen Sonnabend oder Sonntag' fällt , 

werden mit Sonderkurier bereits am Freitag übergeben. 
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Die Übergabe erfolgt in einer verschlossenen und ver

siegelten Kuriertasche", die mit dem Schlüssel, der sich 

ständig beim Diensthabenden O f f i z i e r befindet, zu öff

nen iSt.. . : 

Die Ein- und Ausreise i s t nur zu gestatten, wenn die 

Durchschrift vorhanden i s  t und die Personalien von 

Or i g i n a l , Durchschrift und Westberliner Personalaus

weis übereinstimmen. 

Bei der Ausreise sind die Diehstaufträge einzubehalten. 

Die einbehaltenen Dienstaufträge und deren Durchschrif

ten sind in eigener Zuständigkeit zu vernichten. 
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Reisen von Binnenschiffern auf dem Land- oder Luftweg 


1.	 Binnenschiffern und deren Familienangehörigen kann die 

Ausreise aus der DDR auf dem Land- oder Luftweg durch 

die Dienststellen der DVP genehmigt werden, wenn 


-	 Niedrig- oder Hochwasser, Eisgang oder Havarie eine 

Rückreise mit dem Binnenschiff unmöglich machen; 


-	 infolge Erkrankung die Weiterfahrt auf dem Binnen* ,

schiff nicht möglich i s t  ; 


-	 dringende Familienangelegenheiten dies erfordern; * 


-	 Reparaturen an Binnenschiffen auf Werften der DDR 

durchgeführt werden müssen. 


(Eine Ausreise auf dem Wasserwege mit anderen Binnen
schiffen i s  t nicht statthaft.) 

Die Beantragung hat durch den Schiffsführer s c h r i f t l i c h 

bei dem für den betreffenden Liegeort zuständigen VPKA, 

Abteilung PM, zu erfolgen. Der Antrag wird in Zusammen

arbeit mit der zuständigen Dienststelle der Wasser

schutzpolizei geprüft und entschieden. 

Die Ausreise auf dem Landwege i s  t zu gestatten, wenn 

das Visum von der Abteilung PM des zuständigen VPKA 

durch folgende Eintragung ergänzt wurde; 


"Ausreise auf dem Landweg/Luftweg am ... über die 

Grenzübergangsstelle ... genehmigt." 


Die Ausreise hat am genannten Tag Und über die genennte • 

Grenzübergangsstelle zu erfolgen. 
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Gleichzeitig wird bei Genehmigung der Ausreise auf dem 

Land- oder Luftweg von der Abteilung PM die betreffende 

Person in der Bordliste.gestrichen und der Vermerk 

"Ausreise erfolgte auf dem Landweg/Luftweg" angebracht. 

Die ergänzenden Vermerke am Visum und in der Bordliste 

müssen von der Abteilung PM des betreffenden VPKA gesie

gelt und unterschrieben s e i n .  " ^ 


Besotzungsrnitglledern auf Binnenwasserfahrzeugon, denen 

aus Gründen nachZiffer 1. die Unterbrechung der Durch

reise gestattet wird, benötigen, unabhängig davon, ob 

die Weiterreise mit dem Binnenschiff oder von einzelnen 

Besatzungsmitgliedern auf dem Land- oder Luftweg erfolgt, 

eine Aufenthaltsberechtigung und ein Ausreisevisum und 

von den Dienststellen der DVP wird wie im Abschnitt 

II1/9/14, Z i f f e r 2.1., festgelegt, verfahren. 

Wird einzelnen Binnenschiffem im Zusammenhang mit der 

Genehmigung der Unterbrechung der Durchreise die Aus

reise auf dem Land- oder Luftwege gestattet, wird vor 

der Erteilung der Aufenthaltsberechtigung und des Aus

reisevisums- außerdem die Streichung und Bestätigung in 

der Bordliste wie oben angeführt vorgenommen. 


Die Einreise von Binnenschiffern zur Ergänzung der Besat
zung bzw.' zur Neubesetzung eines in der DDR liegenden 
Binnenschiffes auf dem Land- oder Luftweg kann nach Be
antragung der Einreise durch den Schiffsführer bei dem 
für den Liegeort zuständigen VPKA, Abt. PM, und nach 
Konaultation mit der zuständigen Dienststelle der Wasser
schutzpolizei genehmigt werden, v 
Bei Genehmigung wird vom VPKÄ für Bürger der BRD ein Be
rechtigungsschein zum Empfang eine© Visums, Vordruck PM 68 
bzw. für Westberliner ein Berechtigungsschein zum Empfang 
eines Visums, Vordruck PM 68 b, e r t e i l t  . Für die Wieder
ausreise, die nur auf dem Wasserweg zu erfolgen Het» i s  t 
kein Ausreisevisum erforderlich. 
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Abstempelung der Dokumente bei Binnenschiffern 


1  » Bei Einreisen hat die Abstempelung der Pässe, anderen 
Personaldokumente und Visa entsprechend den in den Ab
schnitten I I I / 6 / 1 und II1/5/4 getroffenen Festlegungen 
zu erfolgen. 
Es sind die jeweiligen Zähl-* bzw. Ein- und Ausreise
karten (Abschnitt I I I / 6 / 2 ) auszugeben und abzufertigen. 

2.1.	 Bei Transitreisen hat die Abstempelung der Pässe, an

deren Personaldokumente und Visa entsprechend den im 

Abschnitt III/9/11 getroffenen Festlegungen zu erfol

gen. • 


2.2.	 Das Transitvisum gemäß Anlage 4| b des Abschnittes 

I I I / 9 / 4 (Transitreisen von anderen Staaten nach und 

über Westberlin sowie von Westberlin, Grenzübergangs

s t e l l e Kleinmachnow, nach der BRD) i s  t wie folgt mit 

Paßkontrollstempel zu versehen und zu behandeln: 


Einreise: Anbringen des Paßkontrollstempels in der Rubrik 

"Einreise" ganz links, auf der Durchschrift in 

der Rubrik "Einreise" sowie zusätzlich auf dem 

Kontrollabriß, Einbehalten der Durchschrift 


Ausreise nach Westberlin: 

Abtrennen und Einbehalten des Kontrollabrisses, 

das Transitvisum i s  t den Reisenden zu belassen 

und in der Rubrik "Ausreise" ganz links mit 


Paßkontrollstempel zu versehen 


Einreise aus Westberlin: 

Anbringen des Paßkontrollstempels in der Rubrik 

"Einreise" (die Festlegung der Ziffer 3.2. des 




Abschnittes III/12/2/2, nonach das Transit-, 

visum jedoch ungültig i s t  , wenn die Durch

reise in Westberlin für mehr als 36 Stunden 

unterbrochen wurde, i s  t zu beachten; in die

sem Falle i s  t das Transitvisum einzubehalten 

und es i s  t ein neues Transitvisum zu e r t e i 

len) 


Ausreise: Anbringen des Paßkontrollstempels in der Rubrik 

"Ausreise" und Einbehalten dos Transitvisums 


Bei Transitreisen zwischen der BRD und der VR Polen über 

Westberlin bei Nutzung des Teltow-Kanals*(Grenzübergangs

stellen fJedlitz, Dreilinden, Kleinmachnow und Britzer 

Zweigkanal bzw. in umgekehrter Richtung) hat durch die 

Paßkontrolle an den Grenzübergangsstellen Dreilinden 

und Kleinmachnow eine gegenseitige Vormoldung unter An

gabe von 


- Art aes Binnenschiffes 

- Name und Eichnummer des Binnenschiffes 

- Abfahrzeit an der Grenzübergangsstolle 

- kleine Personalien der Schiffsbesatzung 


zu erfolgen. > 


Anhand dieser Meldungen i s  t bei der Ausreisekontrolle zu 

überwachen, daß nur die Personen, die einreisten, die 

DDR nach Westberlin verlassen. 


An den Grenzübergangsstellen Dreilinden und Kleinmachnow 

i s t der Paßkontrollstempel auf der Vorderseite des Tran

sitvisums bei der Einreise oben links und boi der Ausreise 

oben rechts anzubringen. 

An allen anderen Grenzübergangsstellen hat die Abstempelung 

und Behandlung des Transitvisums wie unter 2.2. festge

legt zu erfolgen. 
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(26. Änderung) 	 G e i t o 3 

2.4. An	 Inhaber eines Transitvisums gemäß Anlage 4 b des 
Abschnittes I I I / 9 / 4 im E i n z e l f a l l a u s g e s t e l l t e Iden
titätsbescheinigungen sind in Übereinstimmung mit der 
Gültigkeit des Transitvisums durchgängig für den V o l l 
zug des T r a n s i t s anzuerkennen, bei a l l e n Grenzüber
t r i t t e n mit Paßkontrollstempel zu versehen und erst boi 
der l e t z t e n Ausreise einzubehalten. 
Pässe sind ebenfalls bei a l l e n Grenzübertritten mit Paß
kontrollstempel zu versehen. 
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Luftfahrtpersonal anderer Staaten 


1.	 Luftfahrtpersonal der 

- Staaten, mit denen die Befreiung von der Visaoflicht 

für Dienstreisen vereinbart i s  t und das im Besitz 

von Pässen i s t  , die gemäß Abschnitt 2 zur visafreien 

Einreise berechtigen} 


* 

- VR Polen, SR Rumänien, Ungarischen	 VR und VR Bulgarien, 
das im Besitz von Erlaubnisscheinen für Luftfahrtperso
nal i s  t (mit diesen Staaten i s  t die Anerkennung der Er
laubnisscheine für Luftfahrtpersonal als Paßersatz und 
für die visafreie Einreise vereinbart) i 

- Republik Irak, das im Besitz von Pässen i s  t 


benötigt bei Einreisen mit Luftfahrzeugen kein Visum 

. der DDR. 


1 . 1 .	 Auf dem Land- oder Seeweg kann Luftfahrtpersonal der 
SR Rumänien, Ungarischen VR und VR Bulgarien die Staats
grenze der DDR mit Erlaubnisscheinen für Luftfahrtpersonal 
überschreiten (Ein- und Ausreise), wenn zum Erlaubnisschein 
ein Auftrag vorgewiesen wird. 

Bei Ausreisen aus der DDR muß der Auftrag vom Leiter 

des Flughafens, von dem aus die Rückreise angetreten 

wird, unterschrieben und gesiegelt sein. 


Luftfahrtpersonal der VR Prien kann die Staatsgrenze 

auf dem Land- oder Seeweg mit dem Erlaubnisschein für 

Luftfahrtpersonal ohne besonderen Auftrag überschreiten. 
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Für den Grenzübertritt von Luftfahrtpersonal anderer 

als der unter 1. genannten Staaten i s  t ein Paß mit 

Visum erforderlich. 


Diese Visa werden von den Auslandsvertretungen der 

DDR generell als "Dienstvisum" gekennzeichnet, zur 

Ein- und Ausreise (mehrmalig) e r t e i l  t und in der 

Rubrik "nach" mit dem Vermerk "als Luftfahrtpersonal" 

versehen. . 


Sie berechtigen nur zur Ein- und Ausreise in Ausübung 

der Tätigkeit als Luftfahrtpersonal über die Grenzüber

gangsstellen der Flughäfen sowie zum Grenzübertritt 

nach und von Westberlin bei Aufenthalten in der Haupt

stadt der DDR. 


Luftfahrtpersonal gemäß Ziffer 1. kann sich während des 

Aufenthaltes des Flugzeuges im gesamten Gebiet der DDR 

aufhalten. 


Luftfahrtpersonal gemäß Ziffer 2. kann sich während des 

Aufenthaltes des Flugzeuges in der- dem Flughafen nächst 

gelegenen Stadt aufhalten. 


Bei notwendigen Übernachtungen i s  t mit der Übergabe des 

Meldescheines der Beherbergungsstatte dis polizeiliche 

Meldepflicht* erfüllt. 


Die Erlaubnisscheine bzw. Pässe sind nur dann mit Paß

kontrollstempel zu versehen, wenn der Flughafen verlas

sen wird. 

Erlaubnisscheine für Luftfahrtpersonal der VR Polen 

sind in keinem Fall mit Paßkontrollstempel zu versehen. 
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Luftfahrtpersonal gemäß Zi f f e r 2. sowie Luftfahrtper

sonal der Republik Irak i s  t im F a l l e des Verlassens 

des Flughafens mit Zählkarte, Vordruck F 73/1, abzu

fertigen. 


5. 	 Besatzungsmitglieder von Luftfahrzeugen der Staaten, 

die der Wiener Konvention über konsularische Beziehun

gen beigetreten sind bzw. mit denen in Konsularverträgen 

spez i e l l e Regelungen für das Aufsuchen ihres Konsuls ver

einbart wurden, sind berechtigt, ihren Konsul aufzusuchen. 

I s t ihnen das mit ihren Dokumenten entsprechend den jeweils 

zutreffenden Bestimmungen (vgl. Zi f f e r 3.) nicht möglich, 

haben s i e zu diesem Zweck bei dem für den Flughafen nächst

gelegenen VPKA, PM, eine Aufenthaltsberechtigung einzu

holend 

Die Aufenthaltsberechtigung wird vom VPKA, PM, sofort 

mit einer Gültigkeit für das gesamte Gebiet der DDR,fje

doch nur für den unbedingt benötigten Zeitraum, e r t e i l t . . 

Die VPKÄ, PM, sind angewiesen, das OLZ des Arbeitsberei

ches Paßkontrolle und die zuständige KD darüber umgehend 

zu verständigen. 


x Die betreffenden Staaten - es sind die überwiegende Mehrzahl 

a l l e r Staaten - können durch die Mitarbeiter des PM aus den 

Anlagen 5 und 19 der DV Nr. 40/74 des Ministers des Innern 

und Chefs der DVP entnommen werden. 
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Kontrolle von Beschäftigten der Deutschen Bundesbahn 


1.	 Beschäftigte der Deutschen Bundesbahn, die im Rahmen 

ihrer Dienstausübung die Betriebswechselbahnhöfe der 

DDR betreten, unterliegen nicht der Paß- und Visa

pflicht. 

Den Paßkontrolleinheiten obliegt 


- die Kontrolle der Ausweise des Fahr- und Zugbegleit

personals der BRD beim Eintreffen an den Grenzbahn
hofen der DDR, die Ausweise sind nicht einzubehalten 

und beim Verlassen der Grenzbahnhofe nach der BRD 

sind sie im Regelfall keiner erneuten Kontrolle zu 

unterziehen! 


- die Nachweisführung über den Aufenthalt der Beschäf

tigten der Bundesbahn auf den Grenzbahnhöfen der DDR 

durch Erarbeitung und ständige Vervollkommnung einer 

Stammkartei, in der die Beschäftigten der Bundesbahn 

mit den kleinen Personalien unter Angabe der Aufent
haltszeiten zu erfassen sindi 


- die Kontrolle und Überwachung des Aufenthaltes der 

Beschäftigten der Bundesbahn auf den Grenzbahnhöfen 

der DDR, der im Rahmen der dafür für jeden Grenz

bahnhöf durch die Deutsche Reichsbahn festgelegten 

Bedingungen und Bereiche gestattet i s t  , wobei ein 

Verlassen der Grenzbahnhöfe der DDR nicht zuzulassen 

i s t  . 
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Kontrolle von Westberlinern, die Angestellte der Deutschen 

Reichsbahn sind 


1.	 Westberlinern, die Angestellte der Deutschen Reichsbahn 

sind,ist der Grenzübertritt im Rahmen ihrer Dienstcus
übung zu gestatten, wenn sie im Besitz ihres Westber

li n e r Personalausweises und eines Dienstausweises der 

Deutschen Reichsbahn, versehen mit einer Berechtigung 

zum Grenzübertritt, oder eines Sonderdienstauftrages 

sind. 


2.1. Dienstausweise berechtigen nur zum Grenzübertritt, wenn 

3ie mit den entsprechenden gültigen Berechtigungen 

(blaues Einlageblatt), ausgestellt vom PdVP Berlin, 

Abt. PM, versehen sind. 

Die Berechtigungen müssen mit Tinte ousgeschrleben und 

mit dem großen Dienstsiegel verseilen sowie unterschrie

ben sein. Veränderungen in erteilten Berechtigungen 

sind nicht zulässig. Die Barechtigungen werden mit einer 

Gültigkeit bis zu einem Dahr e r t e i l t  . 


2.2. Der Dienstausweis der Deutschen Reichsbahn - Form IV 
berechtigt den Inhaber, zur Dienstausübung die Staats

grenze zwischen der Hauptstadt der DDR und Westberlin 

über die Grenzübergangsstelle Bahnhof Friedrichstraße 

zu überschreiten. 


2.3. Der Dienstausweis der Deutschen Reichsbahn - Form V 
berechtigt den Inhaber, zur Dienstausübung die Staats

grenze zwischen der DDR und Westberlin auf den Strecken 

von Grunewald nach Potsdam, Wustermark, Nauen und Seddin 

zu überschreiten. 


2.4. Der Dienstausweis der Deutschen Reichsbahn - Form VI 
berechtigt den Inhaber, zur Dienstausübung die Staats

grenze der DDR zur BRD und zu Westberlin zu überschreiten 
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3.1. Dienstaufträge der Deutschen Reichsbahn berechtigen den 

Inhaber in Verbindung mit dem Westberliner Personalaus

weis zur Einreise über die Grenzübergangsstelle Bahnhof 

Friedrichstraße und zum Aufenthalt in der Hauptstadt der 

DDR im Rahmen der im Dienstauftrag festgelegten F r i s t  . 


Sie werden vom Ministerium für Verkehrswesen und der 

Reichsbahndirektion Berlin für Westberliner, die als 

Beschäftigte der Deutschen Reichsbahn in Westberlin 
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tätig sind, jedoch aus dienstlichen Gründen Dienst

stellen der Deutschen Reichsbahn in der Hauptstadt 

der DDR aufsuchen müssen, ausgestellt. 

Die vom Ministerium für Verkehrswesen ausgestellten 

Dienstaufträge müssen mit dem Dienstsiegel "DDR, 

Ministerium für Verkehrswesen Nr. 1" und die von der 

Reichsbahndirektion Berlin ausgestellten mit dem 

Dienstsiegel "Deutsche Reichsbahn, RBD Berlin, Nr. 1" 

versehen sein. 


3.2.	 Dienstaufträge werden mit Durchschrift ausgestellt 

(Durchschreibeverfahren mit blauem Kugelschreiber). 

Die jeweils angegebene Nummer des Dienstaufträges 

setzt sich aus 3 Zahlen zusammen: 


- die erste Zahl i s  t stets eine römische zwei ( I I )  j 


- die zweite Zahl entspricht der laufenden Numerierung 

der ausstellenden Behörde, wobei das Ministerium für 

Verkehrswesen die Nummern 1-5 0 und die Reichsbahn

direktion Berlin Nummern ab 51 benutzte 


- die dritte Zahl entspricht dem Monat. 


Die Durchschriften von Dienstaufträgen werden am Tage 

vor ihrer Gültigkeit durch Sonderkurier des Ministeriums 

für Staatssicherheit dem Diensthabenden Offizier der 

PaBkontrolleinheit Bahnhof FriedrichstraBe übergeben. 

In dringenden Fällen kann die Übergabe auch durch Son
derkurier des Ministeriums für Verkehrswesen oder der 

Reichsbahndirektion Berlin erfolgen. Kuriertage sind 

Montag bis Freitag in der Zeit von 16.00 bis 16.30 Uhr. 

Durchschriften von Dienstaufträgen, deren Gültigkeit 

auf einen Sonnabend oder Sonntag fällt, werden mit Son
derkurier bereits am Freitag übergeben. 
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Die Übergabe erfolgt in einer verschlossenen und 

versiegelten Kuriertasche, die mit dem Schlüssel, 

der sich ständig beim Diensthabenden Offizier be

findet, zu öffnen i s t  . 


Die Ein- und Ausreise i s  t nur zu gestatten, wenn 

die Durchschrift vorhanden i s  t und die Personalien 

von Original, Durchschrift und Westberliner Personal

ausweis ubereinstimmen. 


Bei der Einreise i s  t die Durchschrift mit Datum

stempel zu versehen. 

Bei der Ausreise i s  t das Original einzubehalten. 

Der Zeitpunkt der Rückkehr i s  t durch Anbringen 

des Datumstempels auf der Durchschrift zu vermerken. 


Die einbehaltenen Originale sind mit der Durchschrift 

zusammenzuheften. Die zusammengehefteten Originale 

und Durchschriften sowie Durchschriften, deren Ori

ginale am Gültigkeitstag zum Grenzübertritt nicht 

benutzt werden, sind am nächstfolgenden Tag dem Sonder

kurier zu übergeben, wobei die Übergabe nur an den 

Sonderkurier des Ministeriums für Staatssicherheit zu 

erfolgen hat. 
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Grenzübertritte über dis Staatsgrenze der DDR zur VR Polen 

und zur CSSR im Rahmen der Zusammenarbeit und gegenseitigen 

Hilfe in Grenzangelegenheiten " 


1 .	 Bürger der VR Polen und der CSSR, die im Besitz von 
Grenzausweisen der VR Polen bzw. der CSSR sind, können 
die Staatsgrenze der DDR überschreiten und sich zur Er
füllung von Aufträgen ihrer zuständigen Dienststellen 
im vertraglich festgelegten bzw. im Grenzausweis be
zeichneten Gebiet aufhalten. 

1 . 1  .	 Bürgern der VR Polen und der CSSR, die auf Grund von 
Vereinbarungen der zuständigen Organe der VR Polen bzw. 
der CSSR und der DDR mit Arbeiten in der Nähe der Staats
grenze auf dem Hoheitsgebiet der DDR beauftragt sind 
(z. B. Arbeiten an Verkehrs- und anderen technischen 

Anlagen, Instandhaltung und Kontrolle kommunaler Ein

richtungen, Arbeiten auf den Übergabe-/Übernahmebahn
höfen), i s  t der Grenzübertritt zu gestatten, wenn sie 

im Besitz eines Grenzausweises der CSSR bzw. der VR 

Polen sind. 

Angehörige der Grenz- und Zollkontrollorgane, Beschäf

tigte der EisenbahnVerwaltungen und Beschäftigte anderer 

an der Kontrolle und Sicherung des grenzüberschreitenden 

Verkehrs beteiligter Organe der VR Polen und der CSSR 

können zur Ausübung ihrer Tätigkeit das Gebiet der DDR 

ebenfalls mit Grenzausweis betreten. 


1.2.	 Der Grenzübertritt erfolgt grundsätzlich über die Grenz
übergangsstellen. In besonderen Fällen kann mit Zustim
mung der Grenzbevollmächtigten der VR Polen bzw. der CSSR 
und der DDR der Grenzübertritt auch an anderen Orten er
folgen. 
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Der Grenzausweis der VR Polen berechtigt zum Aufenthalt 

auf dem Gebiet der DDR bis zu einer Entfernung von 

150 m von der Staatsgrenze, sofern nicht auf Grund ge

gebener Notwendigkeit im Grenzausweis der VR Polen vom 

ausstellenden Organ ein Vermerk über eine darüber hinaus 

gehende zulässige Aufenthaltsentfernung von der Staats

grenze eingetragen i s t  . 


Der Grenzausweis der CSSR berechtigt zur Durchführung 

von Arbeiten auf dem Gebiet der DDR bis zu einer Tiefe 

von 5 km. Bei Notwendigkeit kann diese Entfernung mit 

Zustimmung der Grenzbevollmächtigten der DDR und der 

CSSR erweitert werden.. 


Der Aufenthalt von Bürgern der VR Polen auf dem Gebiet 

der DDR darf in der Regel nur von Sonnenaufgang bis 

Sonnenuntergang erfolgen. Wenn Arbeiten von Bürgern 

der VR Polsn nachts ausgeführt werden sollen, müssen 

darüber die Grenzbevollmächtigten und in besonders drin

genden FälyLen die ortlichen Grenzschutzorgane rechtzei

tig informiert werden. Diese Information entfallt für 

die Beschäftigten, die zur Sicherung des Verkehrsab

laufs an den Übergabe-/Übernahmebahnhöfen Tag und Nacht 

eingesetzt sind. 


Für Bürger der CSSR gelten diese Festlegungen nur dann, 
wenn sie die Staatsgrenze der DDR zur Durchführung von 
Arbeiten außerhalb von Grenzübergangsstellen überschrit
ten haben. 

Die unter 1.3. und 1.4. genannten Einschränkungen finden 

auf die mit Grenzauswais der VR Polen und der CSSR ein

reisenden Angehörigen der Grenz- und Zollkontrollorgane, 




 o Ö r* e n	 III/12/5/1 
Seilte 3 


Beschäftigten der Eisenbahnverwaltungen und Beschäftig

ten anderer an der Kontrolle und Sicherung des grenz

überschreitenden Verkehrs beteiligter Organe der VR 

Polen und der CSSR keine Anwendung. 


1.6.	 Die Kontrolle der mit Grenzausweis reisenden Bürger 

beschränkt sich auf die Prüfung der Identität und der 

Gültigkeit der Grenzausweise. 


' • * 

2.	 Zur Erfüllung der sich aus dem "Vertrag zwischen der DDR 

und der VR Polen über die Rechtsbeziehungen an der ge

meinsamen Staatsgrenze sowie über die Zusammenarbeit und 

gegenseitige Hilfe in Grenzangelegenheiten" und dem "Ver

trag zwischen der DDR und der CSSR über die Zusammenarbeit 

an der gemeinsamen Staatsgrenze und die gegenseitige Hilfe 

in Grenzangelegenheiten" ergebenden Aufgaben sowie zur 

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung an der gemein

samen Staatsgrenze werden Grenzbevollmächtigte (Haupt
grenzjjevollmächtigte, Stellvertreter der Hauptgrenzbevoll
mächtigten, Grenzbevollmächtigte, Stellvertreter und Ge

hilfen der Grenzbevollmächtigten) eingesetzt. 

Die Grenzbevollmächtigten der VR Polen und der CSSR er

halten zur Ausübung ihrer Funktion Vollmachten, die in 

polnischer und deutscher Sprache bzw. in tschechischer 

oder slowakischer und deutscher Sprache ausgefertigt sind 

und mit dem Lichtbild des Inhabers versehen sein müssen. 


2.1.	 Die Vollmachten berechtigen die Grenzbevollmächtigten der 

VR Polen und der CSSR, zur Erfüllung ihrer Aufgaben an der 

gesamten Staatsgrenze der VR Polen zur DDR bzw. der CSSR 

zur DDR bzw. an den in der Vollmacht näher bezeichneten 

Abschnitten der Staatsgrenze das Gebiet der DDR zu betreten 

(Muster der Vollmachten siehe Gesetzessammlung PK 1541, 

Blatt 13 - 15, bzw. 1520, Blatt 9 - 11). 
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2.	 Schriftführer, Experten und Dolmetscher sowie andere 
Personen, deren Anwesenheit bei der Erfüllung von Auf
gaben der Grenzbevollmächtigten der VR Polen auf dem 
Gebiet der DDR erforderlich i s t  , können das Gebiet der 
DDR betreten, wenn sie im Besitz einer Bescheinigung 
eines Grenzbevollmächtigten der VR Polen sind. 
Der Ort des Grenzübertritts (Grenzübergangsstelle bzw. 
Grenzabschnitt) wird in dsr Bescheinigung vorgeschrie
ben. 

Experten, deren Anwesenheit bei der Erfüllung von Auf

gaben der Grenzbevollmächtigten der CSSR auf. dem Gebiet 

der DDR erforderlich i s t  , überschreiten die Staatsgrenze 

nur in Anwesenheit von Grenzbevollmächtigten. , 
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Tento prukaz platt do: 

Dieser Ausweis ist gültig bis: 


Vydal: 

Ausgestelltvon: 


Mfsto a datum vydänl: 

Ort und Datum der Ausstellung: 


Podpis: 
Unterschrift: 

Tento prukaz byl vydän k plnSni ükolü uvedenych v 81. 23 
Smlouvy mezi Ceskoslovenskou socialistickou republikou a 
NSmeckou demokratickou republikou o spolupraci na spo
le8nych stätnich hranicich a o vzäjemns pömoci v hranic
nich otäzkdch podepsanś v Berling dne 8. zäfi 1976 ; za pod
minek uvedenych v töto smlouvS opravnuje drźitele pfe
kra8ovat stätni hranice a pobyvat na stätnim üzemi NDR. 

Dieser Ausweis wurde ausgestellt zur Erfüllung der Auf
gaben genäs s Art. 23 des in Berlin am 8. September 197 6 
unterzeichneten Vertrags zwischen der Tschechoslowaki
schen Sozialistischen Republik und der Deutschen Demo
kratische Republik über die Zusammenarbeit an der ge
meinsamen Staatsgrenze und den gegenseitigen Beistand 
in den Grenzfragen; unter den in diesem Vertrag angege
benen Bedingungen berechtigt er den Inhaber, die Staats
grenze zu überschreiten und sich auf dem Staatsterrito
rium der DDR aufzuhalten. 

Podpis drźitele: 
Unterschrift des Inhabers: 

Pfijmeni a jmśno: • 
Zu - und Vorname: 

Datum a misto narozenf: 
Geburtsdatum und Geburtsort: 

Zamästnavatel: 
Angestellt (bei, in) : 
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1.	 Pos iadacz przepustki gran iczne j jest o b o w i ą 
zany: 
* ) p r z e d przekroczen iem gran icy pańs twowej 

zg łosić się d o najb l iższych o r g a n ó w o c h r o 
ny, g ran ic i ściśle s tosować się do ich 
wskazówek; 

b) udać się najkrótszą d r o g ą do miejsca 
p racy i z p o w r o t e m ; 

c ) przest rzegać o b o w i ą z u j ą c e przepisy pań
stwa na te ry to r ium k tórego się znajduje; 

d ) po zakończeniu pracy n iezwłoczn ie o p u i 
c ić t e r y t o r i u m drugiego państwa; 

«) o zagubien iu lub zniszczeniu przepustki 
g ran iczne j zawiadomić w przec iągu 2  4 go
dz in o r g a n , k tóry w y d a ł przepustkę: 

f) w razie dłuższej p r i e r w y w w y k o n y w a n i u 
p r a c y z łożyć przepustkę gran iczna w s w o i m 
mie jscy zat rudnienia . 

2. Posiadacz przepustki granicznej ma p r a w o 
przy przekraczan iu gran icy pańs twowej zabrać 
ze sobą bez zezwoleń w y w o z o w y c h i p r z y w o 
z o w y c h o r a z bez cła i innych opłat : 
a) p rzedmio ty niezbędne do w y k o n y w a n i a 

p r a c y p o d warunk iem, że będą one zu
i y t  o lub przyniesione z p o w r o t e m ; 

b) inne r zeczy osobiste, s t o s o w n i * d  o o b o 
w i ą z u j ą c y c h przepisów ce lnych . 
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Nazwisko 
Narrte • 

Imio 
Vorname 

Data i miejsce urodzenia 

Geburtsdatum und Geburtsort 


własnoręczny podpi  ł nuns-i^dłcz* przepustki granicznej 
EłgtnłiAntiicft Unterschrift des G r e n z a u  f eiibesi'.zers 

Posiadacz przepustki granicznej jest uprawniony do przekraczania 
granicy państwowej 
Der Grenzausweisbesitzer ist berechtigt die Staatsgrenze zu über
schreiten 

w cel u 
zum Zwecke. 


w miejscu — na odcinku 

Grenzübergangstelle im Abschnitt 


i ma prawo pobytu 
und hat das Aufenthaltsrecht 

Przepustka graniczna ważna do: 

Der Grenzausweis ist gültig bis: 


Pieczęć i podpis v a v d  u wyiUwi»i«c*g o 
przepustką gran i a m  a 
Siegel un d Unterschrift der AytiteHungsbeKorde 
de* C r w z  m » t i w  i 

Data wystawienia 

Ausstellungsdatum 
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Grenzübertritt von Bürgern der VR Polen und der CSSR bei 

Katastrophen 


1.	 Zur Hilfeleistung bei Elementarkatastrophen, Havarien, 

Bränden und anderen Notsituationen im grenznahen Gebiet 

der DDR können Rettungseinheiten einschließlich Feuer
wehreinheiten, Hilfsmannschaften, Ärzte und andere Mit

arbeiter des Gesundheitswesens aus der VR Polen bzw. 

der CSSR das Gebiet der DDR betreten, wenn eine ent- ' 

sprechende Mitteilung des Kommandanten der Grenzüber

gangsstelle vorliegt und wenn die Bürger der VR Polen 

bzw. der CSSR im Besitz ihres Personalausweises sind. 

Sie können sich auf dem Gebiet der DDR während der für 

die Hilfeleistung erforderlichen Zeit aufhalten. 


1.1. Die Grenzübergangsstellen und Orte für den Grenzüber

t r i t  t von Bürgern der VR Polen bzw. von Bürgern der 

CSSR sind der Anlage 8 zur "Vereinbarung zwischen den 

Ministerien für Nationale Verteidigung der DDR und der 

VR Polen zur Durchführung des Vertrages zwischen der 

DDR und der VR Polen über die Rechtsbeziehungen an der 

gemeinsamen Staatsgrenze sowie über die Zusammenarbeit 

und gegenseitige Hilfe in Grenzangelegenheiten" (siehe 

Gesetzessammlung PK 1541 a, Blatt 15} bzw. der Anlage 6 

zur "Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Nationale 

Verteidigung der DDR und dem Föderativen Ministerium des 

Innern der CSSR zur Durchführung des Vertrages zwischen 

der DDR und der CSSR über die Zusammenarbeit an der 

gemeinsamen Staatsgrenze und die gegenseitige Hilfe in 

Grenzangelegenheiten" (siehe Gesetzessammlung PK 1520 a, 

Blatt B) zu entnehmen. 
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1.2.	 Im Falle der Benutzung einer Grenzübergangsstelle er

folgt die Paßkontrolle entsprechend den durch den 

Kommandanten der Grenzübergangsstelle mit der PaB

kontrolleinheit abgestimmten Festlegungen. 


2.	 Bei Elementarkatastrophen, Bränden, Havarien oder 

anderen Notsituationen können Personen das Gebiet 

der DDR an jeder Stelle und zu jeder Zeit betreten, 

wenn dadurch Gefahr für Leib und Leben der eigenen 

Person oder anderer Personen abgewendet werden kann. 

Die Rückkehr dieser Personen gewährleisten die Grenz

bevollmächtigten beider Staaten. 
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Grenzübertritt von Bürgern der VR Polen und der CSSR zur 

Teilnahme an Massenveranstaltungen 


1  , Bürger der VR Polen und der CSSR können die Staats
grenze der DDR zwecks Teilnahme an Massenveranstal
tungen mit politischem Charakter im grenznahen Gebiet 
der DDR, die gemeinsam von staatlichen oder gesell
schaftlichen Organen der DDR und der VR Polen bzw. 
der CSSR organisiert werden, überschreiten. 

Die Abwicklung dieser Grenzübertritte erfolgt ent

sprechend den vor der Veranstaltung vom Veranstalter 

mit den Hauptgrenzbevollmächtigten abgestimmten Prin

zipien. 


2.	 Seitens der Abteilung VI i s  t - sofern der Grenzüber

t r i t  t über eine Grenzübergangsstelle erfolgen s o l l 
zu sichern, daß mit dem Veranstalter und den Grenz

bevollmächtigten rechtzeitig die Organisation und 

Abwicklung des Grenzübertritts abgestimmt wird. 
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Die Paßkontrolle und Visaerteilung bei Einreisen zum Be
such der Leipziger Messen . 


1 .	 Die Paßkontrolle und Visaerteilung bei Einreisen zum 
Besuch der Leipziger Messen hat entsprechend den in 
den Abschnitten I I I /  1 - I I I /  6 festgelegten Bestimmungen 
und den nachfolgend genannten besonderen Festlegungen 
zu erfolgen. 

2.	 Bei Bürgern nichtsozialistischer Staaten - außer der 

BRD - i s  t auch der Personalausweis bzw. die Identitäts

karte anzuerkennen. Eine Identitätsbescheinigung i s  t 

nicht erforderlich. " • 


3 . 1 . Bei bestehender Visapflicht werden von den Auslandsver
tretungen der DDR, den Visabüros Saßnitz und Warnemünde 
und den Paßkontrolleinheiten an den Grenzübergangsstellen 
Visa zur Ein- und Ausreise mit der Eintragung "Leipziger 
Messe" (nachfolgend als "Messevisa" bezeichnet) e r t e i l t  . 

3.2. Zu den jeweiligen Messen können 


- Aussteller ab 3 Monate vor Beginn und bis 6 Wochen nach 

Beendigung, 


- Messebesucher ab 3 Tage vor Beginn und bis 3 Tage nach 

Beendigung 


ein-	 bzw. ausreisen. 


Entsprechend diesen für jede Messe gesondert festgelegten 

Ein- und Ausreisedaten werden die Messevisa befristet. 
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3.3.	 Messevisa berechtigen 


- zur ein- oder mehrmaligen Ein- und Ausreise über 

alle für den Inhaber und die jeweilige Verkehrs

art zugelassenen Grenzübergangsstellen und mit 

jedem Verkehrsmittel, außer mit Zweiradfahrzeugenj 


- zur Rückreise ab Westberlin zur einmaligen Durch
reise ' CiMp<'' U-*- ßKty 

im Rahmen der festgelegten Gültigkeit. 


4.1.	 Die Paßkontrolleinheiten sind befugt, bei Vorlage 

eines Messeausweises Messevisa zu erteilen. 


4.2.	 Messeausweise werden ausgegeben für 


- Aussteller und Aufbaupersonal (auf der Vorderssite 

sind sie mit dem Buchstaben "A" gekennzeichnet); 


- Besucher. 


Inhabern eines Messeausweises für Aussteller und Aufbau
personal i s  t das Messevisum zur Ein- und Ausreise (mehr

malig) zu erteilen. 

Inhabern eines Messeausweises für Besucher i s  t das Messe

visum zur Ein- und Ausreise (einmalig) zu erteilen. 


Messebesuchern aus anderen Staaten - außer der BRD - kann 

auf Wunsch auch das Messevisum zur Ein- und Ausreise 

(mehrmalig) e r t e i l  t werden. 
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4.3.	 Die Termine, • 


- ab und bis wann Messevisa für Aussteller und Besucher 

zu erteilen sind, 


- bis zu denen die Wiederausreise der Aussteller und 

Besucher zu erfolgen hat, 


werden für jode Messe geson*dert mitgeteilt. 

Es i s  t zu gewährleisten, daß Messevisa nur innerhalb 

des jeweils festgelegten Einreisezeitraumes e r t e i l  t und 

entsprechend den jeweils festgelegten Ausreiseterminen 

befristet werden. 


4.4.	 Als Reiseziel i s  t im Visum "Leipziger Messe" einzutra

gen, sofern nicht Visastempel verwendet werden, die diese 

Eintragung bereits enthalten. 


4.5.	 Bürgern anderer Staaten - außer der BRD -,die mit Per

sonalausweis bzw. Identitätskarte anreisen, i s  t das 

Visum auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" zu erteilen. 


4.6.	 Bürgern anderer Staaten - außer der BRD -, die sich 

zunächst in der Hauptstadt der DDR aufhalten wollen, 

i s  t ein Messevisum mit dem Zusatzstempel "Gültig für 

die Hauptstadt der DDR, Berlin" zu erteilen. 


5.1.	 Bürgern anderer Staaten - außer der BRD -, die einen 

touristischen Aufenthalt in Leipzig gebucht haben und 

gleichzeitig einen Messeausweis besitzen, i s  t ein Messe

visum zu erteilen. 

Besitzen sie keinen Messeausweis, i s  t entsprechend den 

Festlegungen des Abschnittes III/5/8 zu verfahren. 
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5.2* Wird von Bürgern anderer Staaten oder Westberlinern 
ein Messsausweis und ein "Berechtigungsschein zum 
Empfang eines Visums vorgelegt, i s  t nur dann ein 
Messevisum zu erteilen, wenn das im "Berechtigungs
schein ..." genannte Reiseziel Leipzig nicht ein
schließt, der Bürger jedoch auf direktem Weg nach 
Leipzig zum Besuch der Messe rei s t  . In allen anderen 
Fällen i s  t das Visum auf der Grundlage des "Berechti
gungsscheines ..." zu erteilen. 

5.3. Identitätsbescheinigungen in Verbindung mit Messsvisa 

zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) können e r t e i l  t wer

den, wenn bei einem Inhaber eines nichtanzuerkennenden 

Reisedokumsntes offensichtlich keine Voraussetzungen 

bestehen, daß er in den Besitz eines von der DDR aner

kannten Reisedokumsntes gelangt. Ansonsten sind Iden

titätsbescheinigungen in Verbindung mit einem Messe

visum zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) nur nach Zu

stimmung der Messseinsatzgruppe der Hauptabteilung VI 

zu erteilen. 


6.	 Messevisa sind gebührenfrei zu erteilen. 

Identitätsbescheinigungen sind gebührenpflichtig zu 

erteilen. 


7.	 Die Kontrolle der Ein- und Ausreise hat mit den ent

sprechenden Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarten (vgl. 

auch Abschnitt II I / B / 2 )  , die durch Bin aufgedrucktes 

MBSssemblem besonders gekennzeichnet sind, zu erfolgen. 

Die Ausgabe der Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekarten 

erfolgt in Verbindung mit der Ausgabe bzw. dem Verkauf 

der Messeausweiss durch die dafür zuständigen Institu

tionen. 
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Wird keine oder keine entsprechende Zähl- bzw. Ein-

und Ausreisekarte vorgelegt, hat die Ausgabe durch 

die PKE zu erfolgen 


Die im Abschnitt I I I / 6 / 2 festgelegten Kontroll- und 

Abfertigungshandlungen sind analog durchzuführen. 


Die Kontrolle der Ein- und Ausreise von Dienstreisen

den, die im Besitz eines Visums zur Ein- und Ausreise 

(mehrmalig) - kein Messevisum - sind und im Zusammen

hang mit dorn Kauf des Messeausweises eine Zähl- bzw. 

Ein- und Ausreisekarte mit aufgedrucktem Messeemblem 

erhielten und diese ausgefüllt vorweisen, hat auf 

der Grundlage dieser Zähl- bzw. Ein- und Ausreisekar

ten zu erfolgen. Auf beiden Teilen i s  t oben recht9 

der Vermerk "mit E/A-Vi9um" anzubringen. 
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Polizeiliche Anmeldung und Erteilung der Aufenthaltsberech
1
tiflung, ; " • .  y • • • I • • •

1. Die polizeiliche Anmeldung hat, sofern keine Befreiung 

von der polizeilichen Meldepflicht ^besteht (vgl. auch 

Abschnitt I I I / 4 / 1 ) gemäß den Bestimmungen der Meldeord
nung der DDR innerhalb von 24 Stunden zu erfolgen. 


Ausländische Messeinteressenten können innerhalb von 

24 Stunden nach Grenzübertritt auf dem Wege nach Leipzig 

in einer an der Fahrtstrecke liegenden Beherbergungs
statte übernachten, wenn dafür ein Voucher bzw. eine 


i 

Buchuhgsbestätigung des Reisebüros der DDR erworben 

bzw. ausgestellt wurde. Bei der Rückreise von Leipzig 

zur Grenzübergangsstelle kann urrter den gleichen Voraus

setzungen die Obernachtung in einer Beherbergungsstätte 

erfolgen. Diese Festlegungen treffen nicht für Bürger 

der BRD und Westberliner zu. 


s 

2. Bei der polizeilichen Anmeldung wird die Aufenthaltsbe

rechtigung für den Messeaufenthalt oder ggf. die Melde

bestätigung (vgl. auch Abschnitt I I I / 4 / 1 , Ziffer 4.3.) 

e r t e i l t  . Eine Abmeldung i s  t nicht erforderlich. 


I • ; • ' • 

Ausländer mit Diplomatenpaß und Personen, die einer Dele

gation angehören und denen ein Delegationsleiter mit Di

plomatenpaß vorsteht sowie die bei den Protokollabteilun

gen des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und 

des Ministeriums für Außenhandel registrierten Ehrengäste 

der Regierung der DDR. erhalten durch die Vertretung der 

Protokollabteilung des MfAA in .Leipzig einen Registrier

vermerk. 


U 
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3 .	 Voraussatzung für die polizeiliche Anmeldung i s t der 
Nachweis über die erfolgte Unterkunftsvermittlung ( B e 
stätigung durch das Reisebüro der 1!)DR auf dem Melde
schein oder bei Delegationen oder Touristengruppen auf 
einer Teilnehmerliste). ^ 
Die Unterkunftsvermittlung für Aussteller und Besucher 
aus nichtsozialistischen Staaten und Westberlin erfolgt 
nur, wenn der verbindliche Mindestumtausch gemäß den da
für geltenden Festlegungen vorgenommen wurde. , 

4. Die Gültigkeit der Aufenthaltsberechtigung(wird wie 

folgt festgelegt: • 


Aussteller und Besucher aus sozialistischen Staaten er

halten die Aufenthaltsberechtigung, sofern eine solche 

erforderlich i s t , gültig für das Gebiet der DDR. 


Aussteller und Besucher aus nichtsozialistischen Staaten 

und Westberlin erhalten die Aufenthaltsberechtigung gül

tig für den Bezirk Leipzig (Muster siehe Anlage)» 

Erfolgt die Unterkunftsvermittlung nach Orten außerhalb 

des Bezirkes Leipzig, so wird die Aufenthaltsberechti

gung auch für den Bezirk e r t e i l t , in dem sich der Ort 

befindet. Gleichermaßen wird verfahren, wenn Messeteil

nehmer Unterkunft im Interhotel "Metropol" oder im "Pa

lasthotel" in der Hauptstadt der DDR bzw. im Interhotel 


^ "Bellevue" in Dresden genommen haben und die Buchung der 

Unterkünfte durch die Ausländer (außer Bürger der BRD 

und Westberliner) selbst beim Interhotel "Metropol" er

folgte. (In diesen Fällen wird nicht der gesonderte 


^Stempel gemäß Anlage, sondern der für die Erteilung 

von Aufenthaltsberechtigungen übliche Stempel benutzt.) 


( 

( < 


) 




Auf Ersuchen von Leitern festgelegter Institutionen kann 

bei Vorliegen eines staatlichen Interesses die Aufenthalts

berechtigung für weitere Bezirke oder erforderlichenfalls 

auch Für das gosamtra Gebiet der DDR e r t e i l  t werden, 


Erweiterungen und Verlängerungen von Aufenthaltsberech

tigungen und Messavisa sind bei Vorhandensein bestimmter 

festgelegter Voraussetzungen möglich. 


Bei der Erweiterung bzw. Verlängerung der Aufenthalts

berechtigung wird, wenn erforderlich, gleichzeitig ein 

Ausreisevisum e r t e i l t  . Alle Verlängerungen von Aufent
haltsberechtigungen bzw. von Messevisa von Personen 

über den in dem Messevisum eingetragenen Zeitraum hin

aus, werden vom VPKA Leipzig, Abteilung Paß- und Melds
wesen, der Einsatzgruppe der Hauptabteilung VI in Leip

zig gemeldet. 


Ansonsten gelten für die Erteilung der Aufenthaltsberech
tigung und der Meldebsstätigung die in den Abschnitten 
I I I  / 4 / 1 und I I I / 4 /  2 genannten Festlegungen. 
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Übersiedlungen von Bürgern anderer Staaten (außer der BRD 

und Westberlinern) in die DDR 


1. Die Übersiedlung von Ausländern	 (außer von Bürgern der 

BRD und Westberlinern) in die DDR bedarf der vorherigen 

Beantragung bei 


-	 den Auslandsvertretungen der DDR, 


-	 dem Ministerium des Innern, Büro für Paß- und Auslän

derangelegenheiten, wenn der Antrag auf Übersiedlung 

aus Westberlin ge s t e l l t wird. 


Die Entscheidung über den Antrag i s  t außerhalb der DDR 

abzuwarten» 

Bei Genehmigung des Antrages wird durch die Auslands

vertretung der DDR ein Visum zur Einreise e r t e i l  t bzw., 

wenn keine Auelandsvertretung der DDR vorhanden i s t  , 

ein Berechtigungsschein zum Empfang eines Visums über

sandt • 


2. Ausländer	 (außer Bürger der BRD und Westberliner), die 

an den Grenzübergangsstellen anreisen, nicht im Besitz 

eines Visums zur Einreise bzw. eines Berechtigungsschei 

nes zum Empfang eines Visums sind, und angeben, in die 

DDR übersiedeln zu wollen, sind zurückzuweisen. Ihnen 

i s  t zu empfehlen, ihr Ersuchen s c h r i f t l i c h an eine Aus

landsvertretung der DDR zu richten und die Entscheidung 

am bisherigen Wohnort abzuwarten. 




Nicht zurückzuweisen sind: 


a) Ausländer, die um 

- A s y i x	 ; 


- Aufenthalt aus	 anderen Gründen, wenn der Aufent

halt im Interesse der DDR liegt 


ersuchen und dies den Umständen entsprechend glaub

haft begründen und nachweisen können; 


b) Ausländer, deren mitreisende Ehegatten Bürger der 

DDR, der BRD oder Westberliner sind; 


c) Ausländer gemäß Z i f f  . 2.1. und 2.2. der DA Nr. 1/79 

des Ministers für Staatssicherheit vom 3. 9. 1979, 

VVS 11/79, in der Fassung der 1. Änderung vom 

11» 8. 1982, WS 54/82 (vgl. auch Festlegungen in 

den Z i f f . 2.1. und 2.4., 2. Absatz, dieser DA in 

der Fassung der 1. Änderung). 


Über Ausländer gemäß Buchstaben a) und b) i s  t der 

diensthabende Offizier des VPKA, in dessen Bereich 

die Grenzübergangsstelle l i e g t , zwecks Abholung und 

Überführung in das ZAII Fürotonwaldo/MoIkonborg zu ver

ständigen. 


Asyl i s  t die Gewährung des Aufenthaltes für Ausländer, 

die wegen politischer, wissenschaftlicher oder kulturel

ler Tätigkeit zur Verteidigung des Friedens, der Demokra 

t i e  , der Interessen des werktätigen Volkes oder wegen 

ihrer Teilnahme am sozialen und nationalen Befreiungs

kampf verfolgt werden (Art. 23, Abs. 3, der Verfassung 

der DDR) 
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Das Zusammenwirken mit den GZÄ zur Durchsetzung der 

gemäß DA 5/73 des L e i t e r s der Zollverwaltung der DDR 

festgelegten Maßnahmen - v g l . Abschnitt I I I / 1 4 / 2 , 

Z i f f  . 5,3. - i s  t zu gewährleisten. 


Personen, die während eines b e f r i s t e t e n Aufenthaltes 

in der DDR die Obersiedlung in die DDR beantragen, ha

ben der, Antrag bei dem für ihren Aufenthalt zuständigen 

VPKA, Abteilung Paß- und Meldewesen, zu s t e l l e n . 

Die Aufenthaltsberechtigung bzw. Aufenthaltsgenehmigung 

kann gegebenenfalls bis zur Entscheidung und der damit 

verbundenen Einweisung in das ZAH verlängert werden, 

wenn dafür ausreichende Gründe vorliegen, der Heimatpaß 

gültig i s t  , bei kurzbefristeten Aufenthalten die Dauer 

von 6 Monaten nicht überschritten wird und die F e s t l e 

gungen über die Entrichtung des verbindlichen Mindest

umtausches eingehalten werden. 


Wurde der Antrag auf Obersiedlung von Personen aus 

n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n Staaten, die in das ZAH eingewiesen 

worden waren, abgelehnt, wird die Rückweisung der Perso

nen veranlaßt. 

Der L e i t e r des Büros für Paß- und Ausländerangelegen

heiten des Ministeriums des Innern entscheidet, über 

welche Grenzübergangsstelle die Rückweisung zu e r f o l 

gen ha t . 

Die Übernahme dieser Personen durch die betrefffende 

PKE von den mit der Übergabe beauftragten Angehörigen 

der DVP zwecks i h r e r Rückweisung hat nur zu erfolgen, 

wenn eine entsprechende Avisierung der ZAS der HA VI 

v o r l i e g t . 
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Obersiedlunqen von Bürgern der BRD und Westberlinern in die DDR 


1. Die Übersiedlung von Bürgern der BRD und Westberlinern in 

die DDR bedarf keiner vorherigen Beantragung, es s e  i denn, 

es handelt sich um Bürger der BRD mit ständigem Wohnsitz in 

sozialistischen Staaten. 


2. Ersuchen	 Bürger der BRD und Westberliner an den Grenzüber

gangsstellen um Aufnahme in der DDR, haben die PKE, sofern 


-	 nach erfolgter Fahndung keine anderen Maßnahmen erforder

l i c h sind, 


-	 es sich nicht um Personen gemäß Z i f f e  r 2.1. und 2.2, der 

Dienstanweisung Nr. 1/79 des Ministers für Staatssicher

heit vom 9. 3. 1979, WS 11/79, in der Fassung der 1. Ände

rung vom 11. 8. 1982, WS 54/82 handelt und nach den Fest

legungen in Z i f f e  r 2.1. bzw. in Z i f f e  r 2.4., 2. Absatz, die

ser Dienstanweisung in der Fassung der 1. Änderung zu ver

fahren i s t  , 


den diensthabenden Offizier des VPKA, in dessen Bereich die 

Grenzübergangsstelle l i e g t  , zwecks Abholung der Personen durch 

Angehörige der DVP zu verständigen. 


Der diensthabende Offizier des VPKA hat dos Zentrale Auf

nahmeheim (ZAH) vom Ersuchen um Aufnahme in dio DDR zu ver

ständigen und vom ZAH wird entschieden, ob 


- das VPKA die Überführung der Person(en) zum ZAH zu veran

lassen hat, 


-	 die Abholung der Person(en) vom ZAH erfolgt, 


-	 die Person(en) vom VPKA der PKE zwecks Rückweisung in die 

BRD bzw. nach Westberlin zu übergeben i s  t (sind). 




Die PI'Li der Grenzübergangsstellen on der Staatsgrenze 
zwischen der Hauptstadt der DDR und Westberlin haben 

-
\ 	

 die Auskunftsstelle für Übersiedler Berlin (ASt Berlin), 
Telefon PdVP Berlin 7715 bzw. 7716, oder BV Berlin des 
MfS, Telefon 569, 

- und nach 17.00 Uhr oder wenn die ASt 3erlin nicht er

reichbar i s t  , das ZAH Röntgenthai, Kreis Bernau, Telefon 

MfS 22165 (in der Zeit von 08.00 - 22.00 Uhr) bzw. über 

das öffentliche Fernsprechnetz unter den Rufnummern 

5697100 oder 5697537, jeweils Apparat 18 (in der Zeit von 

22.00 - 08.00 Uhr) 


zu verständigen. 


Bürger der DDR sind in keinem F a l l zurückzuweisen• 


Sofort zurückzuweisen sind Bürger der BRD und Westberliner, 


-	 für die Sperre für das ZAH besteht, . ' • 


- bei denen offensichtlich eine Geistesgestörtheit vorliegt 

oder die infolge Alkohol- oder Suchtmittelmißbrauchs als 

derzeit zurechnungsunfähig angesehen werden müssen. 


Im Ergebnis einer Erstbefragung i s  t ein Auskunftsbogen 

(formlos) wie folgt auszufüllen: 


Auskunftsbogen zu Aufnahmeersuchenden 


1. Personalien (kleine Personalien, Wohnanschrift, 

Staatsangehörigkeit, Beruf, letzte Tätigkeit) 


2. Ort und Zeitpunkt des Aufnahmeersuchens 
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3.	 Wie erfolgte die Einreise , 

4.	 Motiv der Übersiedlung in die DDR 
5. Verhalten	 des Aufnahmeorsuchenden an der Grenz


übergangsstelle sowie kurze Einschätzung der 

Person 


6.	 Operative Feststellungen 

7. Zeitpunkt der Meldung an das VPKA 

8. Zeitpunkt der Obergabe des Aufnahmeersuchenden 


an die DVP zwecks Überführung in das ZAH 


5.2.	 Der Auskunftsbogen sowie vom Aufnahmeersuchenden even

t u e l l mitgeführte Gegenstände und Druckerzeugnisse, die 

der Einziehung unterliegen, sind in einem verschlos

senen Umschlag, der mit der Anschrift "Diensteinheit 

des MfS im ZAH" zu versehen i s t  , den mit der Oberfüh

rung des Aufnahmeersuchenden beauftragten Angehörigen 

der DVP zur Weiterleitung zu übergeben. 


5.3.	 Die um Aufnahme in die DDR ersuchenden Personen sind 

mit dem Hinweis, daß es sich um Aufnahmeersuchende 

handelt, an das GZA zur Durchführung dor gemäß DA 5/73 

des Leiters der Zollverwaltung der DDR festgelegten 

Maßnahmen (u. a. die körperliche Durchsuchung der Per

son, die Behandlung von Kfz im Kfz-Einfuhrzollvormerk
verkehr und die Festhaltung der Kontrollergebnisse 

auf Kontrollbeleg) zu übergeben. Dem Auskunftsbogen 

(vgl. Z i f f  . 5.1.), in dem die Ergebnisse der Zollkon

t r o l l e unter Z i f f  . 6 entsprechend zu berücksichtigen 

sind, i s  t der vom GZA zu fertigende Kontrollbeleg, 

einschließlich eines eventuellen Sicherstellungspro
tokolle zu gegebenenfalls eichergestellten Gegenstän

den beizufügen. 
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(Dies g i l t nicht für Personen, die unmittelbar zurück

zuweisen sind (vgl. Z i f f  . 4.)» u n c  J Personen, zu denen 

spezielle ÜbergobepfHellten (vgl. Z i f f  . 2., 2. Stab

str i c h ) bestehen.) 


6.1.	 Sprechen Bürger dor BRD oder Westberliner an Grenz

übergangsstellen dor Staatsgrenze zwischen der Haupt

stadt der DDR und Westberlin vor und geben an, im 

Zusammenhang mit einer beabsichtigten Übersiedlung 

in die DDR nur die ASt Berlin aufsuchen zu wollen 

bzw. von ihr bestellt zu sein, i s  t unverzüglich die 

ASt Berlin telefonisch zu verständigen. 

Neben den in Ziffer 2. genannten Telefonanschlüssen 

kann auch das B5-Kommando dor DVP, Telefon PdVP Ber

l i  n 16/379 - diese Nummer i s  t Tag und Nacht besetzt 
verständigt werden.
 C;: 


6.2.	 Diese Personen werden von Angeliörigon dor DVP von 

der Grenzübergangsstelle abgeholt und nach Auskunfts

erteilung wieder zurückgebracht. Die mit der Über

nahme/Übergabe beauftragton Angehörigen der DVP habon 

sich mit einem [Jerochtigungcschein mit dorn Inhalt 

"Der Inhaber i s  t berechtigt, in Verbindung mit dem 

Dienstbuch der DVP Personen an den Grenzübergangs

stellen der Hauptstadt zum Zweck der Auskunftsertei

lung zu übernehmen und zu übergeben", ausgestellt und 

gesiegelt vom ZAII, auszuweisen. 


6.3.	 Visa sind nicht zu erteilen und eine paßkontroll

müßige Abfertigung sowio dio Durchführung dos ver

bindlichen Mindestumtausches haben nicht zu erfolgen. 
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4. Die Personen sind während des Aufenthaltes an den 

Grenzübergangsstellen unter Kontrolle zu halten. 

Ober die Übergabe bzw. Übernahme der Personen i s  t 

an den Grenzübergangsstellen ein Nachweis zu füh

;'• ' ren. 


5. Die Festlegungen der Ziffern 6.1. - 6.4. gelten 

auch für in der BRD bzw. Westberlin wohnhafte Bür

ger der DDR, Personen für die Reisesperre - außer 

Sperre für das ZAH - verfügt wurde, Personen, die 

mit PKW reisen und Personen, deren Personaldokumente 

ungültig oder nicht anzuerkennen sind. 


Die Übernahme von Personen, deren Aufnahme nach Prü

fung im ZAH abgślehnt wurde, von den mit der Übergabe 

beauftragten Angehörigen der DVP zwecks ihrer Rückwei

sung nach der BRD bzw. nach Westberlin hat nur zu er

folgen, wenn eine entsprechende Avisierung der ZAS der 

HA VI vorliegt. 
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Behandlung von Personen» die beabsichtigen, durch die DDR 

in sozialistische Staaten zurückzukehren ___ 


1. Bürger nichtsozialistischer Staaten, Staatenlose und 

Westberliner, die ihren ständigen Wohnsitz in nicht

sozialistischen Staaten oder Westberlin haben und aus 

Gebieten stammen, die heute zu sozialistischen Staaten 

gehören und beabsichtigen, durch die DDR in die sozia

listischen Staaten zurückzukehren, sind nicht zurück

zuweisen, 

Sie werden durch Angehörige der DVP in das Aufnahmeheim 

Fürstenwalde/Molkenberg eingewiesen. 


2.	 Die genannten Personen haben einen entsprechenden Antrag 
an die Botschaft des Staates in der DDR zu richten, in 
dessen Territorium sie für ständig einzureisen wünschen. 

3. Bei Ablehnung des Antrages oder wenn innerhalb von 
4 Wochen keine Entscheidung durch die betreffende Bot
schaft erfolgt i s t  , wird diesen Personen ein Ausreise
visum mit einer Gültigkeit von 24 Stunden e r t e i l t  . 



I l l 

U u li y Ö 

15 
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Gebührenerhebung 


1 .	 Für die Ausstellung von Identitätsbescheinigungen und 

für die Erteilung von Visa sind Gebühren zu erheben, 

soweit keine Gebührenbefreiung zu gewähren i s  t und kein 

Verzicht auf eine individuelle Erhebung der Visagebühren 

zu erfolgen hat. 

2.	 Für die Ausstellung einer Identitätsbescheinigung i s t 


eine Gebühr in Höhe von 10 M zu erheben. 


Gebührenbefreiung i s t zu gewähren, 


-	 wenn das Visum gebührenfrei e r t e i l t wird (Gebühren 


für die IB können aber auch bei gebührenfreier Visa


erteilung erhoben werden, wenn eine IB auf Grund eines 


v o l l genutzten Passes ausgestellt wird; die Ausnahme


regelung bei Einreisen zum Besuch der Leipziger Messe 


-	 vgl. Abschnitt I I I / 1 3 / 1 , Z i f f e r 6. - i s t zu beachten); 


-	 wenn das Visum gebührenpflichtig i s t  , nur in besonders 


begründeten Ausnahmefällen (z. B. f i n a n z i e l l e r Notlage 


bei Rentnern, Erwerbslosen, Studenten). 


3.1.	 Für die Erteilung von Visa sind Gebühren in folgender Höhe 


zu erheben: 


-	 Visum zur Einreise 15 M 


-	 Visum zur £in- und Ausreise 
(einmalig) 15 M 

x Das g i l t auch für die Erteilung von Visa zur Ein- und Ausreise 
(einmalig) für einen Tag; jedoch nicht, wenn Visa zur Ein- und 
Ausreise (einmalig) für einen Tag 

-	 a l s Sammelvisa an Reisegruppen 

- an	 einzelne Teilnehmer von Reisegruppen (z.B. bei unterschied 


l i c h e r Staatsangehörigkeit) a l s Einzelvisa e r t e i l  t werden. In 
diesen Fällen i s  t wie bei Visa für einen Tagesaufenthalt von ei 
ner Gebührenhöhe von 5 M auszugehen. 
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-	 Visum zur Ein- und Ausreise 

(mehrmalig) 	 40 M 


-	 Visum für einen Tagesaufenthalt 

. in der Hauptstadt der DDR 

. in festgelegte Kreise der GDR für 


Bürger der BRD 5 M 

-	 Visum für einen Zwei - Tagesaufentha11 


in festgelegte Kreise der DDR für 

Bürger der BRO 15 M 


-	 Visum für den Landgang von Passa

gieren auf Frachtschiffen 5 M 


-	 Transitvisum, einmalig 5 M 

mehrmalig 	 40 M 


- Visaerteilung in Familienpässen, Gebühr wie bei 

wenn beide Ehepartner reisen 2 Einzelvisa 


Erteilung von Sammelvisa 	 10 h des Betra

ges für die Ein

z e l v i s a , min

destens jedoch 

10 M. Sofern der 

Gesamtbetrag 

durch die vorhan

denen Gebührenmar

ken nicht nachge

wiesen werden kann, 

i s  t zugunsten des 

Reisenden abzurun

den 


-	 Eintragung von Kindern in Visa keine zusätzlichen 

erwachsener Begleitpersonen 	 Gebühren 


3.2. Gebührenbefreiung i s  t zu gewähren bei: 


- Visaerteilung in bzw. zu Reisedokumenten von Kindern, 

die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; 


Visaerteilung für Bürger der VRP, UdSSR, CSSR, UVR, 

SRR, VRB, MVR, VR China, KDVR, SR Vietnam, Republik 

Kuba, SFR Jugoslawien, Republik Irak; 
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Visaerteilung in bzw. zu Diplomaten-, Dienst- oder 

diesen gleichgestellten Pässen (dazu gehören auch 

Reisepässe des Königreiches Belgien mit rotem 

Umschlag); 


Visaerteilung auf der Grundlage eines Berechtigungs

scheinen zum Empfang eines Visums, wenn auf dem Be

rechtigungsschein festgelegt i s t  , daß das Visum ge

bührenfrei zu e r t e i l e n i s  t ("gebührenpflichtig" i s  t . 

gest riehen); • 


Visaerteilung auf der Grundlage f e r n s c h r i f t l i c h e r über

mittelter Berechtigungen bzw. Avisierungen, wenn im 

Fernschreiben ausdrücklich vermerkt i s t  , daß das Visum 

gebührenfrei zu e r t e i l e n i s t  ; 


Erteilung von Messevisa; 


Erteilung eines Visums zur Ein- und Ausreise (einmalig) 

auf der Grundlage eines FDGB-Urlauberschecks (vgl. auch 

I I I / 5 / 8 )  ; 


V isaerte i lung für Reisegruppen zu Besichtigungsfahrten 

in der Hauptstadt der DDR (vgl. auch I I I / 1 1 / 1 / 3 ) ; 


Visaerteilung für Bürger der BRD, die als Kraftfahrer 

Transporte im Interesse der Außenwirtschaftsbeziehungen 

der DDR durchführen (vgl. auch III/5/10/1  ) x ; 


Erteilung von Transitvisa an Transfer- und Transitpassa

giere aufgrund von Flugunregelmäßigkeiten nach entspre

chender Bestätigung des Verkehrsschichtleiters der Inter

flug (vgl. auch I I I / 9 / B , Z i f f . 4.); 


xIm F a l l e der Visaerteilung entsprechend den Festlegungen in den 

Ziffern 2.3. und 4.3. des Abschnittes I I I / 5 / 1 0 / 1 sind jedoch die 

Visagebühren (in Höhe von 15 M) zu erheben. 
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Änderungen von Transitvisa (vgl. auch III/9/10, Zif 

fer 2. ) ; 


Visaerteilung an Busfahrer aus der BRD, die zur Beför
derung von Reisenden nach und von den Servicestationen 
bzw. Wendeschleifen an StraDengrenzübergangsstellen der 
Staatsgrenze der DDR zur BRD eingesetzt sind (vgl. auch 
111/6/6 ) ; 

Visaerteilung für Bürger der BRD als Begleitpersonal 

eines Krankentransportes (vgl. auch III/5/12/1) und 

zur Durchführung von Leichentransporten (vgl. auch I I I  / 

5/12/2); 


Visaerteilung für die Besatzungsmitglieder auf Binnen

schiffen aus der BRD und Westberlins zur Durchführung 

von Warentransporten von bzw. nach Häfen der DDR (vgl. 

auch I I I / 1 2 / 2 / 2 ) . 
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3.3.	 Eine ermäßigte Visagebühr i s  t bei Visaerteilung an 

Bürger anderer Staaten zu erheben, wenn von den 

Dienststellen der DVP auf den Berechtigungsscheinen 

zum Empfang eines Visums, Vordruck PM 68 d, das 

Wort "gebührenfrei" gestrichen und die Eintragung 

"Gebühr ermäßigt	 auf ... M" vorhanden i s  t oder wenn 

bei fernschriftlichen Genehmigungen die Erhebung 

einer ermäßigten Visagebühr übermittelt wird. 

Es i s  t eine ermäßigte Visagebühr entsprechend dem 

angegebenen Betrog zu erheben. (Eine Gebührenermäßi

gung i s  t nur bei Einreisen aus dienstlichen Gründen 

auf Entscheidung der antragsberechtigten Leiter mög

l i c h  . Von den Dienststellen der DVPwerden nur solche 

Beträge angegeben, die mit den vorhandenen Gebühren

marken nachweisbar sind.) 


3.4.	 Eine individuelle Gebührenerhebung hat nicht zu er

folgen bei: 


-	 Erteilung von Visa zur Einreise bzw. zur Ein- und 

Ausreise für Westberliner (diese werden durch den 

Westberliner Senat pauschal entrichtet); 


-	 Erteilung von Visa zur Einreise von Passagieren 

auf Seepassagierschiffen gemäß III/11/2/2 (sie 

werden im Rahmen der Bezahlung der Leistungen 

beim Reisebüro der DDR - gestaffelt nach Aufent

haltsdauer - entrichtet); 
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-	 Erteilung von Transitvisa zu Durchreisen zwischen 

der BRD und Westberlin für Bürger der BRDX und 

Westberliner generell sowie für Bürger anderer 

Staaten und Staatenlose bei Durchreisen 


a) mit der Eisenbahn 

b) mit KOM 

c) im Straßenverkehr mit anderen Verkehrsmitteln 


als mit KOM und auf den Binnenwasserstraßen, 

wenn sie im Besitz einer 


• Aufenthaltserlaubnis für einen Aufenthalt	 von 

mehr a l s 3 Monaten Dauer in der BRD oder West

berlin (Aufenthaltserlaubnis in den Paß einge
stempelt bzw. eingeklebt oder a l s Formblatt 

oder für Angehörige eines Mitgliedstaates der 

EWG) , 


• Aufonthaltsberechtiqunq,	 in der keine Gültig

keit eingetragen wird und die unbefristet gül

tig i s  t (als Stempelabdruck oder Formblatt), 


s i n d . x  x 


Das g i l  t auch für BRD-Bürger, die noch eine andere Staats

angehörigkeit besitzen und mit dem Paß dieses Staates r e i 

sen, aber durch die Vorlage eines gültigen Personalauswei

ses der BRD oder eines gültigen Staatsangehörigkeitsauswei

ses der BRD ihre BRD-Staatsangehörigkeit nachweisen. Der 

Staatsangehörigkeitsausweis i s  t nicht anzuerkennen, wenn 

er in Wostberlin ausgestellt wurde odor als Wohnort "Berlin" 

eingetragen i s t  . 


X X 

In allen anderen Fällen, z.B. wenn Reisende Vermerke im 

Paß bzw. andere Dokumente vorweisen, dio besagen, daß 

keine Aufenthaltserlaubnis der BRD benötigt wird, sich 

mit einem "Ausweis für bevorrechtete Personen" in der 

BRD legitimieren oder bemerken, daß sie koine Aufent

haltserlaubnis für dio BRD benötigen, hat eine i n d i v i 

duelle Gebührenerhebung zu erfolgen, soweit nicht gemäß 


•	 Z i f f  . 3.2. oine Gebührenbefreiung zu gewähren i s t  . 
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Bei von durch Auslandsvertretungen der BRD in den 

Pässen eingeklebten Aufenthaltserlaubnissen (Sicht

vermerke) zur ein-/zwei-/mehrmaligen Einreise mit 

einer Gültigkeit (Datumszeile vom ... bis ...) von 

mehr als 3 Monaten, deren jeweilige Aufenthalts

dauer bei einzelnen Einreisen Jedoch durch Zusatz

stempel bzw. -vermerke ausdrücklich auf einen Aufent

halt bis zu 3 Monaten beschränkt i s t  , hat unabhängig 

von der Gültigkeit eine individuelle Gebührenerhebung 

zu erfolgen. 


(Diese Visagebühren werden gemäß Artikel 18 des Tran

sitabkommens in Form einer jährlichen Pauschalsumme 

von der BRD gezahlt.) 


-	 Erteilung von Transitvisa für die Besatzungen von 
i	 Binnenschiffen aus der BRD und aus Westberlin an 


den Grenzübergangsstellen Marschallbrücke und B r i t 

zer Zweigkanal sowie im Ausnahmefall an' der Grenz

übergangsstelle Dreilinden (wenn das an der Grenz

übergangsstelle Cumlosen bzw. Buchhorst e r t e i l t e 

Transitvisum wegen einer Unterbrechung der Durch

reise in Westberlin für mehr als 36 Stunden als 

ungültig erklärt wurde) für den Transit Westberlin 

Westberlin, sofern aus der BRD stammende bzw. für 

die BRD bestimmte Güter (auch wenn es sich nur 

noch um Teilladungen handelt) befördert werden. 


4.	 Die entrichteten Gebühren sind in voller Höhe durch 
Gebührenmarken am Visum bzw. auf der IB nachzuweisen. 
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4.1.	 Bei Einstempeiung gebührenpflichtig zu erteilender 

Visa in Pässen bzw. anderen Personaldokumenten ein

schließlich in IB und auf der "Anlage zum Paß/Aus

^	 weis" i s  t die Gebührenmarke auf der Seite des Passes, 

>	 anderen Personaldokumentes (einschließlich der IB) 


bzw. der "Anlage zum Paß/Ausweis", auf der das Visum 

aufgestempelt wird bzw. wurde, unterhalb des Visums 

links anzubringen. 


4.2.	 Bei gebührenpflichtig zu erteilenden IB und Visa als 

bzw. aufgedruckt auf einer Anlage sind IB bzw. An

lagen mit aufgedruckter Gebührenmarke zu verwenden. 


4.3. Werden Visa/ die generell als bzw. aufgedruckt auf 

einer Anlage ausgegeben werden, als Sammelvisa ge

bührenpflichtig e r t e i l t  , sind ebenfalls Anlagen mit 

aufgedruckter Gebührenmarke zu verwunden und der Oif
ferenzbetrag zwischen dem aufgedruckten Wert und der 

zu entrichtenden Gebühr i s  t durch zusätzlich aufzu

klebende Gebührenmarken zu ergänzen. 

Gleichermaßen i s  t bei der Erteilung von Transitvisa 

zur mehrmaligen Durchreise für Westberliner zu ver

fahren. Die zusätzlichen Gebührenmarken sind auf der 

Rückseite der Anlagen oben link3 aufzukleben. Bei 

Transitvisa gemäß PKO Ii1/9/4 sind zusätzliche Gebüh

:	 renmarken unterhalb der bereits vorhandenen Gebühren
4
 marke, des Siegels und des Faksimile in der Reihen

folge von links nach rechts aufzukleben (der nicht zum 
Visumtext gehörende Hinweis "während des Transits 
i s  t «,." kann teilweise oder vollständig überklebt 
werden - vgl. dazu auch Anlage 2 ) . 
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4. Gebührenmarken	 sind senkrecht und sorgfältig so anzu

bringen, daß sie vollständig und fest auf dem Träger

papier ha f ten . ....... 


Wird bei Erteilung von Visa für mehrere Reisen und von 

Sammelvisa die Verwendung mehrerer bzw. zusätzlicher 

Gebührenmarken notwendig, i s  t anzustreben, daß ent

sprechend der Höhe des zu entrichtenden Betrages und 

der zur Verfügung stehenden Gebührenmarken die Anzahl ,

der aufzuklebenden Gebührenmarken so gering wie mög

l i c h i s t  . 

Ein versetztes Übereinanderkleben mehrerer Gebühren

marken i s  t nur im Ausnahmefall, wenn das aus Platz

gründen unumgänglich i s  t (z. B. wenn bei Erteilung 

von Transitvisa als Sammelvisa mehr als 4 zusätzliche, 

Gebührenmarken anzubringen sind) , zulässig und hat in 

jedem Falle so zu erfolgen, daß der Einzelwert jeder 

Gebührenmarke v o l  l erkennbar bleibt. 


Die in Pässen anderen Personaldokumenten einschließlich 

IB und auf Anlagen ein- bzw. aufgeklebten Gebührenmar

ken sind zu entwerten. Das Entwerten der Gebührenmarken 

hat mit dem Entwertungsstempel, der die Bezeichnung der 

Grenzübergangsstelle und eine Nummer enthält, oder mit 

dem im Visumstempel enthaltenen Dienstsiegel zu erfol

gen. Die jeweilige Form der Entwertung i s  t aus den Fest

legungen der Abfertigungstechnologie (OTA) zu entnehmen. 


1. Bei Entwertung der Gebührenmarken mit dem Entwertungs

stempel i s  t der Stempel auf der Gebührenmarke diagonal 

von links unten nach rechts oben und so anzubringen, daß 


-	 sich das Datum und die v i e r s t e l l i g  e Zahl auf der Ge

bührenmarke befinden, 
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-	 der auf der Gebührenmarke angegebene Wert erkenn

bar bleibt. . 


Bei Verwendung mehrerer Gebührenmarken i s  t der Entwer

tungsstempel so anzubringen, daß al l e Gebührenmarken 

mit Teilen dieses Stempels bedeckt sind. Gegebenenfalls 

sind mehrere Stempel anzubringen (vgl. dazu auch An

lage 2) . 


Bei Entwertung der Gebührenmarke mit dem im Visum

stempel enthaltenen Dienstsiegel i s  t das Visum so 

anzubringen, daß das Dienstsiegel die Gebührenmarke 

Überdeckt (vgl. dazu auch Anlage 1 )  . 


I s t die Verwendung mehrerer Gebührenmarken erforder

l i c h  , hat die Entwertung entsprechend den in Zif

fer 5.1. getroffenen Festlegungen zu erfolgen. 


Bei Einstempelung gebührenfrei zu erteilender Visa in 

Pässen bzw. anderen Personaldokumenten einschließlich 

in IB und auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" i s t  , außer 

bei Erteilung von Visa in Diplomaten-, Dienst- und 

diesen gleichgestellten Pässen, unterhalb des Faksimile 

der Stempel "Gebührenfrei" anzubringen. Diese Festle

gung i s  t gegenstandslos , wenn bei speziellen gebühren

f r e  i zu erteilenden Visa"(z. B. Messevisa) der Vermerk 

"Gebührenfrei" bereits in der Visumstempelplatte enthal 

ten i s t  .
 Ł 
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6.2.	 Bei gebührenfrei zu erteilenden I  B und Visa als bzw. 
aufgedruckt auf einer Anlage sind I  B bzw. Anlagen mit 
einer aufgedruckten Gebührenfreimarke zu verwenden. 

6.3.	 Bei Erteilung von Visa 


-	 zur Einreise bzw. zur Ein- und Ausreise für 

Westberliner, 


• für Transitreisen zwischen	 der BRD und Westberlin 

(unabhängig davon, ob keine individuelle Gebühren

erhebung zu erfolgen hat oder ob Gebührenbefreiung 

besteht), , 


-	 zur Einreise von Passagieren auf Seepassagierschif

fen 


sind	 Anlagen ohne Gebührenfreimarkö bzw. ohne den Auf

druck "Gebührenfrei" zu verwenden. 


Sofern IB bzw. Anlagen mit einer aufgedruckten Gebührenfrei

marke noch nicht vorliegen, sind die entsprechenden Dokumente 

mit dem Aufdruck "Gebührenfrei" zu verwenden und f a l l  s auch 

solche nicht vorhanden sind, i s  t der Vermerk "Gebührenfrei" 

mittels Stempel unterhalb der Unterschrift bzw. des Faksimile 

anzubringen. 
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Deutsche Demokratische Republik 

V i S U m Nr. 1 / 4 1 / 2 2  3 

zur Einreise 


und Ausreise (ein - mehr - malig) 

bis 

fiber A t zttgeiuscaenGreazitargMgssttfea 

M15,-
VtnMHunqsgebühr 
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Deutsche Demokratisch e Republ 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Transituisum 

zur einmaligen Reise durch das Hoheitsgebiet 

der Deutschen Demokratischen Republik 

über die für den Transitverkehr 

zugelassenen Grenzübergangsstellen 

auf den vorgeschriebenen Verkehrswegen 

und der kürzesten Fahrtstrecke 

Gültig für <?<^n<H/2& 
It. Sammełfd&eliste . . J  ̂ ^ ^ ^ ä  l 


